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Tagblatt
des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Pruntrut, den 25. Februar 1919.

Herr Grossrat!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnis mit dem
Regierungsrat den Zusammentritt des Grossen Rates
zu einer ausserordentlichen Session auf Montag den
10. März 1919 angeordnet. Sie werden daher
eingeladen, sich am genannten Tag, nachmittags 3 Uhr,
auf dem Rathaus in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Geschäfte sind
folgende :

Gesetzesentwürfe:

zur zweiten Beratung::
1. Gesetz über die obligatorische Krankenversicherung.
2. Gesetz über die Erhöhung des Salzpreises.

Dekretsentwürfe :

1. Dekret betreffend die Veranlagung der Wasser¬
kräfte zur Grundsteuer.

2. Dekret betreffend die kantonale Rekurskommis¬
sion.

3. Dekret betreffend die Hauptrevision der Grund¬
steuerschatzungen.

4. Dekret betreffend den Gebührentarif in Zivilprozess¬
sachen.

5. Dekret betreffend den Gebührentarif in Strafsachen.

6. Dekret betreffend die provisorische Erhöhung der
Notariatsgebühren.

7. Dekret betreffend die Verwaltung der kantonalen
Brandversicherungsanstalt.

8. Dekret betreffend die Besoldung der evangelisch¬
reformierten Geistlichen.

9. Dekret betreffend die Besoldung der röhlisch-
katholischen Geistlichen.

10. Dekret betreffend die Besoldung der christkatho¬
lischen Geistlichen.

11. Dekret betreffend die Besoldungen der Lehrer an
den kantonalen technischen Schulen.

12. Ausführungsdekret zum Gesetz betreffend das
Polizeikorps.

13. Dekret betreffend die Besoldungen der Vorsteher
und Lehrer der staatlichen Seminare. ' *

14. Dekret betreffend die Besoldungen der Professoren
und Dozenten der Hochschule.

15. Dekret betreffend die Inspektion der Primär- und
Sekundärschulen.

16. Dekret betreffend die Errichtung einer vierten
Pfarrstelle an der Heiliggeistkirchgemeinde Bern.

17. Dekret betreffend Bildung und Umschreibung der
Friedenskirchgemeinde Bern.

18. Dekret betreffend die Organisation der Sanitäts¬
direktion.

19. Dekret betreffend die Ortspolizei.
20. Dekret betreffend die Besoldungen der kanto¬

nalen Irrenanstalten Waldau, Münsingen und
Bellelay.

Vorträge:

Des Regierungspräsidiums :
Bericht betreffend die Einführung der Proportional¬

wahl des Grossen Rates.

Der Direlction der Justin :
Expropriationen.

Der Direktion der Polizei:
1. Naturalisationen.
2. Strafnachlassgesuche.
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Der Direktion der Finanzen und der Domänen.
1. Käufe und Verkäufe von Domänen.
2. Ursprüngliche Steuergesetzinitiative vom April 1914.

Der Direktion der Bauten und der Eisen¬
bahnen:

Strassen- und andere Bauten.

Der Direktion der Landwirtschaft und der
Forsten :

1. Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen und Alp¬
weganlagen.

2. Waldkäufe und Verkäufe.

Anzüge nnd Anfragen:

1. Motion Choulat, und Mitunterzeichner vom 9. Juli
1918 betreifend Kreiseinteilung der S. B. B. und
Zuteilung des Berner Jura zum Kreis der
romanischen Schweiz.

2. Motion E. Münch und Mitunterzeichner vom 27. No¬
vember 1918 betreffend Einführung einer
kantonalen Alters- und Invalidenversicherung.

3. Motion K. Hg und Mitunterzeichner vom 27. No¬
vember 1918 betreffend Einführung der
achtstündigen Arbeitszeit in den kantonalen
Betrieben.

4. Motion Preiburghaus und Mitunterzeichner vom
7. Januar 1919 betreffend Wasserschaden im
Saanethal.

5. Motion P. Dübi und Mitunterzeichner vom 14. Ja¬
nuar 1919 betreffend die Ausrichtung von
Stipendie)!. für den Besuch der Sekundär- und der
höheren Mittelschulen.

6. Motion König und Mitunterzeichner vom 15. Ja¬
nuar 1919 betreffend bessere Unterstützung der
Lehrerversicherungskasse durch den Staat.

7. Motion Roth und Mitunterzeichner vom 16. Ja¬
nuar 1919 betreffend Massnahmen gegen den
Pöhnschaden.

8. Motion Dr. Junod und Mitunterzeichner vom 16. Jar
nuar 1919 betreffend die Anwendung des Kine-
matographengesetzes.

9. Motion Dr. Michel und Mitunterzeichner vom 22. Ja¬
nuar 1919 betreffend die Gründung einer
alpwirtschaftlichen Schule.

10. Motion Dr. Biehly vom 22. Januar 1919 betreffend
_ Revision der Vorschriften über die Tierquälerei.
11.. Interpellation Zingg vom 8. Januar 1919 betref¬

fend die Entschädigung an die Lehrlingskommissionen.

12. Interpellation Hurni vom 8. Januar 1919 betref¬
fend die Abschaffung der Kollegiengelder und
Prüfungsgebühren an der Hochschule.

Für den ersten Tag wird auf die Tagesordnung
gesetzt :

1. Gesetz über den Salzpreis.
2. Dekret betreffend die Hauptrevision der Grund¬

steuerschatzungen.

Mit Hochschätzung I

Der Grossratspräsident:
Dr. Boinay.

Erste Sitzung.

Montag den 10. März 1919,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender : Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 187 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 28 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Egger, Fankhauser, Junod,
Langenegger, Lory, Luterbacher, Paratte, Peter, Pfi-
ster, Rufener, Stauf fer, Weibel; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: Aeschlimann, Berger,
Boss (Sigriswil), Burkhalter, Cueni, Jost, Leuenber-
ger (Huttwil), Michel, Moor, Nikiaus, Périat, Ribeaud,
Schwarz, Segesser, Winzenried, Wyttenbach.

Tagesordnung :

Bereinigung: des Traktandenverzeichnisses.

Gesetz über die obligatorische Kranken¬
versicherung.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Régierungsrates. Ich glaubte, Ihnen heute mit
einem einzigen Wort sagen zu können, das Gesetz
sei zur Behandlung bereit. Die Kommission hatte
letzten Dienstag noch Sitzung und hat den von der
kantonalen Aerztegesellschaft zur Revision
anheimgegebenen Punkt erledigt. Der Regierungsrat hat
die gleiche Haltung eingenommen und geglaubt, die
Sache sei damit erledigt. Nach dem letzten Dienstag
kam dann noch eine Eingabe der medizinischen
Fakultät der Universität Bern, die nach der gleichen
Richtung hin geht wie diejenige der kantonalen
Aerztegesellschaft und sie unterstützt. Schliesslich langte
noch eine Eingabe des Aerztevereins des Berner
Oberlandes ein, dahingehend, es sei nicht nür ein Maximum

der Versicherungsgrenze festzustellen, sondern
deren zwei, indem Stadt und Land hier differenzierend

behandelt werden müssten. Endlich ist noch
heute morgen 10 Uhr 15 eine längere Eingabe der
ökonomischen und gemeinnützigen Gesellschaft des
Kantons Bern gekommen, welche drei Punkte
beschlägt: Einmal denjenigen, den auch die Aerztegesellschaft

will, es sei für die zu Versichernden eine obere
Grenze festzustellen; zweitens, es sei ein gewisser
Bergzuschlag ins Gesetz aufzunehmen, und drittens,
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man solle nur die Krankenpflege-, nicht auch die
Krankengeldkassen als unterstützungswürdig erklären.
Diese letzte Eingabe macht es notwendig, dass die
Kommission noch einmal darüber sitzt und dass auch
der Regierungsrat die Sache noch einmal behandelt.
Wahrscheinlich werden wir nicht zu andern
Massnahmen kommen, als sie in der Kommission getroffen

wurden. Möglicherweise werden wir dazu kommen,

die Einkommensgrenze für die Versicherungspflicht

zu differenzieren und sie vielleicht für die Stadt
auf 5000 und für das Land auf 3000 Fr. festzusetzen;
aber in bezug auf die übrigen Punkte wird die
Kommission kaum zu andern Beschlüssen kommen.
Immerhin muss die Sache noch einmal der Kommission
und dem Regierungsrat unterbreitet werden. Ich
möchte deshalb beantragen, das Gesetz sei auf dem
Traktandenverzeichnis zu belassen und die Behandlung

für die zweite, eventuell dritte Woche in
Aussicht zu nehmen. (Zustimmung.)

Gesetz über die Erhöhung des
Salzpreises.

Bereit.

Müller (Bern). Bevor wir zu den Dekretsentwürfen

übergehen, möchte ich die Tatsache zur Sprache

bringen, dass das Wertzuwachssteuergesetz nicht
auf den Traktanden steht. Ich muss mit allem Nachdruck

Verwahrung dagegen einlegen, dass das
Geschäft nicht in dieser Session behandelt, sondern
wieder auf eine spätere Session verschoben wird.
Ich weiss allerdings am besten, dass es jetzt nicht
behandelt werden kann, indem der Entwurf der
Kommission noch nicht zugekommen ist und sie
daher auch nicht in der Lage war, darüber zu beraten;
aber ich möchte Ihnen kurz auseinandersetzen, warum
ich verlangen muss, dass diese Verschleppung ein
Ende nehmen muss. Ursprünglich stand das
Wertzuwachssteuergesetz in Verbindung mit dem Gemeindegesetz

in Behandlung. Nachher begnügten wir uns mit
der Zusicherung, dass es gleichzeitig mit dem
Gemeindegesetz zur Abstimmung kommen soll. Als
man dann wegen des Gemeindegesetzes so gedrängt
hat und wir alle daran interessiert waren, dass es
unter Dach komme, haben wir uns damit einverstanden

erklärt, dass das Wertzuwachssteuergesetz nicht
gleichzeitig mit dem Gemeindegesetz zur Abstimmung
gebracht werde, dass man aber dafür Sorge trage,
dass es unmittelbar nachher zur endgültigen Beratung
komme. Letztes Jahr haben wir mit der ersten Beratung

angefängen, sie musste aber wegen der Aende-

rung einer grundlegenden Bestimmung abgebrochen
werden. Inzwischen ist eine Session nach der andern
vergangen, ohne dass der Entwurf vorgelegt wurde.
Mir sind die Verhältnisse bekannt. Ich weiss, dass
der Gesetzesredaktor, Herr Dr. Volmar, wegen Krankheit

verhindert war, die Sache rechtzeitig fertigzustellen,

und ich verstehe es auch, dass die grosse
Zahl von Dekreten, welche erlassen werden müssen,
namentlich auch mit bezug auf das neue Steuer¬

gesetz, die Zeit der Regierung voll in Anspruch nimmt.
Aber auf der andern Seite haben wir ein ebenso,
grosses und dringendes Interesse daran, dß.ss das
Wertzuwachssteuergesetz unter Dach kommt. Deshalb
möchte ich bei diesem Anlass das bestimmte Verlangen

stellen, dass dieses Geschäft unter allen Umständen

in der Maisession zur Behandlung komme, dass die
zweite Beratung in diesem Jahr erfolge und dass auch in
diesem Jahr die Volksabstimmung darüber stattfinde.
Unter diesen Vorbehalten erkläre ich mich befriedigt,
dass das Gesetz jetzt nicht zur Behandlung kommt,
weil es nicht möglich war, es vorzubereiten; aber das
erwähnte Verlangen müssen wir stellen, sonst wird
unsere Fraktion in die Situation gedrängt, dass wir
uns in Zukunft die politische Mitarbeit bei andern
Gesetzen ganz einfach vorbehalten müssten.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte einen einzigen Ausdruck
des Herrn Müller zurückweisen, nämlich den der
Verschleppung. Wenn Herr Müller feststellen könnte,
was im Laufe des letzten Jahres auf der Finanzdirektion

an gesetzgeberischen Arbeiten erledigt werden
musste und noch erledigt werden muss — und er
weiss genau so gut wie ich, dass das alles, zum
Schluss am gleichen Ort durch muss — so würde er
selbst zugeben müssen, dass sich diese Bemerkung
auf eine tatsächliche Grundlage nicht stützen kann.
Wir arbeiten seit mehr als Jahresfrist in einer Art
und Weise, die über das hinausgeht, was auf die
Länge ertragen werden kann.

Nun sind aber die Gründe, warum das.
Wertzuwachssteuergesetz nicht behandelt worden ist, dem
Grossen Rat bekannt. Herr Müller hat als
Kommissionspräsident selbst mitten in der Beratung des
ersten Entwurfs den Antrag gestellt, es sei die ganze
Sache auf einen andern Boden zu bringen. Wir haben
das gemacht, die neue Vorlage wurde ausgearbeitet.
Nun kam aber das neue Steuergesetz und es kam das
Dekret über die Einkommensteuer, das über diese
Fragen ja auch Vorschriften aufstellen musste. Das
musste zuerst erledigt werden, bevor wir mit dem
andern Entwurf vor Sie treten konnten. Ich bin aber
bereit, das Gesetz, das fertiggestellt ist, dem
Regierungsrat zu unterbreiten und sofort bei der Kommission

die weitern Massnahmen zu treffen; ich hoffe
dann nür, dass es auch der Kommission möglich
sein wird, die Beratung sofort durchzuführen. In dieser

Beziehung kann ich alle Zusicherung geben.
Dagegen würde ich es für mich als ungerecht empfinden,
wenn Herr Müller behaupten wollte, ich hätte die
Sache verschleppt. Wir haben auf der Finanzdirektion

letztes Jahr nichts verschleppt, sondern eine
Masse von Arbeit bewältigt, die auf die Länge nicht
ohne Schaden getragen werden könnte.

Dekret betreffenddie Veranlagung der
Wasserkräfte zur Grundsteuer.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Dekret ist in der letzten Zeit von
der Kommission beraten worden, hat eine vollstän-
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dige Umänderung erfahren und muss neu gedruckt
werden. Ich hoffe, es könne im Laufe dieser Woche
ausgeteilt und eventuell im Laufe der zweiten Woche
in Beratung gezogen werden.

Dekret betreffend die kantonale Rekurs¬
kommission.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Gegenstand liegt bei der Regierung,

die im Drang der Geschäfte dieses Dekret noch
nicht behandeln konnte. Es gehört auch nicht zu
denjenigen, die am allermeisten pressieren, und ich'
möchte Sie ersuchen, es von den Traktanden
abzusetzen. Es wird in der nächsten Session bereit sein
und dort behandelt werden können.

Abgesetzt.

Dekret betreffend die Hauptrevision der
Grundsteuerschatzungen.

Bereit.

Dekret betreffend den Gebührentarif
in Zivilprozesssachen.

Dekret betreffend den Gebührentarif
inStrafsachen.

Dekret betreffend die provisorische
Erhöhung der Notariatsgebühren.

Moser, Berichterstatter des Regierungsrates. Herr
Lohner hat mich beauftragt, hier mitzuteilen, dass
die drei Dekrete bereit sind und Sie zu ersuchen,
ihre Beratung auf die zweite Woche anzusetzen.
(Zustimmung.)

Dekret betreffend' die Verwaltung der
kantonalen Brandversicherungsanstalt.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Das Dekret ist zur Behandlung
bereit und man kann es in Arbeit nehmen, sobald
Platz dafür ist. Am liebsten wäre es mir, man würde
es auf Mittwoch ansetzen, wenn es möglich wäre.

Auf Mittwoch angesetzt.

Dekret betreffend die Besoldung der
evangelisch-reformierten Geistlichen.
Dekret betreffend die Besoldung der
römisch-katholischen Geistlichen.

Dekret betreffend die Besoldung der
christkatholischen Geistlichen.

Bereit.

Dekret betreffend die Besoldungen der
Lehrer an den kantonalen technischen
Schulen.

Bereit.

Ausführungsdekret zum Gesetz betref¬
fend das Polizeikorps.

Bereit.

Dekret betreffend die Besoldungen der
Professoren und Dozenten der
Hochschule.

Dekret betreffend die Besoldungen der
Vorsteher und Lehrer der staatlichen
Seminare.

Dekret betreffend die Inspektion der
Primär- und Sekundärschulen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Regierungsrat Merz lässt sich
entschuldigen; es ist ihm unmöglich, in den nächsten
Tagen an den Sitzungen des Grossen Rates
teilzunehmen. Ich kann aber in seinem Auftrag erklären,
dass die drei Dekrete bereit sind und dass Herr Merz
nächste Woche dem Grossen Rat zur Verfügung
stehen wird.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Die
Dekrete Nr. 7 bis 15 sind von der Kommission, welche
der Rat für die Besoldungsrevision bestellt hat,
durchberaten und es unterliegt keinem Zweifel, dass sie
nach den Erklärungen, die man je und je im Grossen

Rat den an diesen Dekreten Interessierten gegeben

hat, in dieser Session behandelt werden müssen.
Ich möchte deshalb beantragen, es sei mit der
Beratung dieser Dekrete zu beginnen, sobald das
Gesetz über den Salzpreis, das Anleihen, das noch als
neues Traktandum kommen soll und das Dekret
betreffend die Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen

erledigt sind, also wenn möglich schon diese
Woche. (Zustimmung.)

Dekret betreffend die Errichtung einer
vierten Pfarrstelle an der
Heiliggeistkirchgemeinde Bern.

Dekret betreffend Bildung und Umschreibung
der Friedenskirchgemeinde Bern.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die beiden Dekrete, welche in engem
Kontakt stehen, sind bereit, und ich möchte den
Grossen Rat bitten, eine Kommission von vielleicht
9 Mitgliedern niederzusetzen.

Werden an eine vom Bureau zu wählende
Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen,
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Dekret betreffend die Organisation der
Sanitätsdirektion.

Wird an eine vom Bureau zu bestellende
Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Dekret betreffend die Ortspolizei.
Wird an eine vom Bureau zu bestellende

Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Dekret betreffend die Besoldungen der
kantonalen Irrenanstalten Waldau,
Münsingen und Bellelay.
M. Simonin, directeur des affaires communales,

rapporteur du Conseil-exécutif. La Direction des
affaires communales a soumis son projet à l'examen
du gouvernement qui n'a pu encore s'en occuper, mais
il le fera cette semaine. Ce décret doit être discuté en
même temps que celui des divers fonctionnaires.

Bericht betreffend die Einführung der
Proportionalwahl des Grossen Rates.

Wird an eine vom Bureau zu bestellende
Kommission von 15 Mitgliedern gewiesen.

Expropriationen.
Keine.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Herr Justizdirektor Lohner musste verreisen

und hat mich ersucht, dem Rat Kenntnis zu geben,
dass noch zwei Geschäfte, die von ihm zu vertreten
sind, auf die Traktandenliste genommen werden sollten.

Es betrifft das die Vorlage betreffend
Leistung eines Staatsbeitrages an die
oberländische Hülfskasse und die Vorlage betreffend

Erweiterung des bernischen
historischen Museums in Bern. Ich möchte Sie
ersuchen, diese Direktionsgeschäfte, gleich wie die
andern, die noch von der Staatswirtschaftskommission
zu behandeln sind, auf nächsten Montag anzusetzen.
Die Staatswirtschaftskommission hat eine Anzahl
Geschäfte noch nicht behandelt und es wäre dann
Gelegenheit, alle, worunter also auch diese beiden, nächsten

Montag miteinander zu behandeln. (Zustimmung.)

Käufe und Verkäufe von Domänen.

Bereit.

Ursprüngliche Steuergesetzinitiative
vojn April 1914.

Müller (Bern), Präsident der Kommission. Die
Kommission ist bereit. Ich möchte wünschen, dass
man das Geschäft als erstes morgen auf die Traktanden

setzt. (Zustimmung.)

Strassen- und andere Bauten.

Auf nächsten Montag angesetzt.

Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen
und Alpweganlagen.

Waldkäufe und Verkäufe.

Auf nächsten Montag angesetzt.

Anzüge und Anfragen.

Bereit.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist noch ein neues Traktandum
von ziemlicher Tragweite hinzugekommen:•
Aufnahme eines Anleihens von 25 Millionen
Franken. Die Sache hat ziemlich Eile.
Staatswirtschaftskommission und Regierungsrat sind zur
Berichterstattung bereit und beide Instanzen
wünschen, dass das Geschäft morgen oder übermorgen
behandelt werde. (Zustimmung.)

Gesetz
über

die Erhöhung des Salzpreises.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 10 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich Seite 298 ff. hievor ab¬

gedruckt.)

Eintretensfrage.
Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der Grosse Rat hat am 22. Januar
das Gesetz über den Salzpreis in erster Lesung
genehmigt. Der Entwurf hat damals gegenüber den
Anträgen der vorberatenden Behörden eine Reihe von
Abänderungen erfahren. Seither haben sich sowohl
die Kommission als der Regierungsrat neuerdings
mit der Sache befasst und beantragen Ihnen Eintreten
auf die Vorlage, die unverändert dem Ergebnis der
ersten Beratung entspricht.

88*Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919.
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Seit der ersten Lesung sind einige neue Tatsachen
eingetreten, die es immerhin als wünschbar erscheinen
lassen, über den Gegenstand einige Worte zu
verlieren. Eine dieser Tatsachen ist der Abschluss der
letztjährigen Rechnung der Salzhandlung, die, wie
zu erwarten war, statt der im Voranschlag eingesetzten

Einnahme von 700,000 Fr. nur einige tausend
Franken Reineinnahmen aufweist. Diese Reineinnahme

stammt noch aus der ersten Zeit des verflossenen

Jahres mit dem niedrigem Ankaufspreis, während

die zweite Hälfte des Jahres mit dem heutigen
Ankaufspreis ein starkes Defizit ergeben hat.

Ferner haben sich seit der letzten Reratung die
Gestehungskosten des Salzes neuerdings erhöht, nicht
weil der Ankaufspreis sich verändert hätte, sondern
weil die Frachten durch eine neue Tarifrevision der
Bundesbahnen abermals sehr erheblich gestiegen sind.
Diese Erhöhung macht im Durchschnitt des Kantons
1 Rp. aus per Kilogramm. So kam z. B. für die Stadt
Bern das Salz den Staat bisher auf 20 Fr. 10 der
Doppelzentner zu stehen, während es jetzt 21 Fr. 10
kostet. Für Saignelégier betrug der Gestehungspreis
früher 20 Fr. 60, jetzt 21 Fr. 70, für Meiringen 21 Fr.
50 und 23 Fr. 20, für Abländschen 25 Fr. 50, jetzt
26 Fr. 90. Mit andern Worten: Mit jedem Kilo Salz,
das wir in Abländschen verkaufen, verlieren wir jetzt
11,9 Rp.

Auf der andern Seite ist die Staatsrechnung des
laufenden Jahres so weit gefördert, dass man sich
von ihrem ungefähren Abschluss ein Bild machen
kann. Ich habe in der letzten Session wiederholt
auseinandergesetzt, dass es nicht möglich sei, das
budgetierte Defizit zum Verschwinden zu. bringen oder
auch nur auf die Höhe der frühern Jahre zu reduzieren,

weil zu den im Voranschlag aufgenommenen
Ausgaben noch für verschiedene Millionen neue
Ausgaben im Laufe des Jahres hinzugekommen sind.
Nach den heutigen Feststellungen müssen wir damit
rechnen, dass das Defizit der laufenden Rechnung
etwa 7,300,000 Fr. betragen wird. Die im Laufe des
Jahres eingetretene starke Vermehrung der Ausgaben
beschlägt namentlich die Rubriken Schulwesen,
Gesundheitswesen und insbesondere Unvorhergesehenes,
wo sie allein für Teuerungszulagen und billige Lebensmittel

über 5 Millionen ausmacht. Ich werde mich
dann bei Behandlung der Vorlage über die Aufnahme
eines Anleihens über die ganze Sache noch etwas
weiter verbreiten; ich führe das heute nur an, um
Ihnen zu zeigen, dass wir vor einer Situation stehen,
deren Ernst und Gefährlichkeit niemand mehr
entgehen wird. Unter diesen Verhältnissen sind
Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen
Gleichgewichts dringlich, es ist Gefahr im Verzug.

Mit diesen wenigen Worten beantrage ich Ihnen,
auf die zweite Lesung des Gesetzes einzutreten.

Thomet, Präsident der Kommission. Die Kommission

hat zum Gesetz, wie es aus der ersten Beratung
hervorgegangen ist, Stellung genommen und sich nach
den Mitteilungen des Herrn Finanzdirektors überzeugt,
dass der Vorlage zugestimmt werden muss. Sie hat
denn auch einstimmig dem Entwurf ihre Zustimmung
erteilt. Seit der ersten Beratung ist eine wesentliche
Veränderung in den Preisen, die verlangt werden
müssen, nicht eingetreten. Zu erwähnen ist, dass mit
heute der Preis der Kohlen ab Zeche eine Reduktion
von 30 % erfahren hat. Stellt man dem aber die

Erhöhung der Transportspesen gegenüber, so ist der
aus der Reduktion des Kohlenpreises entstehende
Gewinn nicht mehr gross. Eine Herabsetzung des
Salzpreises gegenüber dem Ergebnis der ersten Beratung

rechtfertigt sich daher nicht. Wir beantragen
Ihnen einstimmig, auf die Vorlage einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Art. 1.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Regierung und Kommission schliessen
sich der vom Grossen Rat in der ersten Beratung
dem Art. 1 gegebenen neuen Fassung an.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. Der Verkaufspreis des Salzes beträgt
für die Dauer von zehn Jahren 25 Rappen per
Kilogramm.

Art. 2.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 2. Sobald der jährliche Ertrag der
Salzhandlung 900,000 Fr. übersteigt, wird der
Mehrbetrag bis zur Höchstsumme von 200,000 Fr. zur
Aeufnung eines Fonds für die kantonale Altersund

Invalidenversicherung verwendet.

Art. 3.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 3. Nach Ablauf von zehn Jahren wird
der Salzpreis durch Volksbeschluss neu festgesetzt.

Art. 4.

Münch. Wir haben in der ersten Beratung die
Aufnahme einer Bestimmung beantragt, wonach bei
der Vergebung der Salzbütten die Konsumgenossenschaften

besser berücksichtigt werden sollen. Wir
sind heute in der Lage, diesen Antrag nicht mehr
zu stellen. Dagegen behaften wir den Finanzdirektor
bei seiner damaligen Erklärung, dass bei der
Vergebung von Salzbütten diese bessere Berücksichtigung
tatsächlich eintreten soll.

Angenommen.
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Beschluss :

Art. 4. Dieses Gesetz tritt mit seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Der Regierungsrat wird mit dem Vollzuge
beauftragt.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss :

Gesetz

über
den Salzpreis.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Gesetzesentwurfs Mehrheit.

Eingelangt ist folgende

Interpellation:

Kann der Regierungsrat beruhigende Erklärungen
abgeben über den Bau und die Einrichtungen der
bernischen Anstalten in feuerpolizeilicher Hinsicht, eventuell,

welche Massnahmen gedenkt er zu ergreifen zum
möglichsten Schutze der Anstaltsinsassen bei
Brandausbruch?

Leuenberger (Bern).

Geht an den Regierungsrat.

Dekret
betreffend

die Hanplrevision der Grandstenerschatzimgen.

(Siehe Nr. 11 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Diese Vorlage ist ebenfalls aus der
finanziellen Notlage unseres Staatswesens hervorgewachsen.

Das Dekret enthält im wesentlichen den
Grundsatz, dass eine neue Hauptrevision der
Grundsteuerschatzungen stattfinden soll. Was sich an die
Ausführung dieses Grundsatzes knüpft, ist in der

Hauptsache nicht neu, sondern es ist durch die
Abstimmung erledigt worden, die in der letzten Session
anlässlich der Beratung des Dekretes betreffend die
Vermögenssteuer stattgefunden hat, oder es ist aus
dem Dekret herübergenommen worden, das bei der
letzten Hauptrevision im Jahre 1905 erlassen worden
ist. Die Einzelheiten ergeben sich deshalb von selbst.
Die Hauptfrage wird die sein, ob der Grosse Rat auf
das Dekret eintreten will, ob er also mit andern Worten

eine Hauptrevision für notwendig hält. Wenn
diese Frage bejaht ist, so wird sich der übrige
Inhalt des Dekretes sozusagen von selbst verstehen.

Die gesetzliche Grundlage für dieses Dekret findet
sich in Art. 13 des Steuergesetzes. Wir haben
bekanntlich für die Grundsteuer ein anderes Verfahren
als für die übrigen Steuerarten. Das Einkommen
aller Klassen wird alle Jahre neu festgestellt, ebenso
wird Jahr für Jahr die Verpflichtung zur Bezahlung
der Kapitalsteuer festgestellt. Die Grundsteuer
dagegen wird einmal festgestellt, und wenn an einem
Grundstück keine wesentlichen Aenderungen eintreten,
so bleibt die Schätzung bestehen, bis nach einigen
Jahren eine neue erfolgt. Bei der Grundsteuer haben
wir also keine jährlichen Revisionen, sondern eine
Geltung auf unbestimmte Zeit. Diese Einrichtung
besteht so lange, als wir überhaupt unser Steuersystem

ungefähr in der heutigen Form kennen, d. h.
seit dem alten Vermögenssteuergesetz von 1856.
Gestützt auf diese Ordnung haben Hau ptreVisionen
stattgefunden: Die erste im Jahre 1856/57, nach Inkrafttreten

des genannten Gesetzes, eine spätere im Jahre
1869, eine weitere im Jahre 1875. In den Achtzigerjahren

hatten wir bekanntlich eine Depression und
diese Jahre hat man daher übersprungen und erst
im Jahre 1893/94 neu geschätzt und später im Jahre
1905/06. Wir können wohl sagen, dass wir, wenn
der Krieg nicht gekommen wäre, im Jahre 1915/16
neuerdings eine Revision der Schätzungen vorgenommen

hätten. Der Krieg hat nun das verhindert. Man
hat hier in diesem Rate schon öfter über diese Frage
gesprochen, auch der Regierungsrat musste sich dazu
schon äussern. Man war der Meinung, solange der
Krieg dauere, solange also die unsichern Verhältnisse
andauern, wolle man keine Neuschätzung ergehen
lassen, die nach den gesetzlichen Vorschriften dann
für lange Jahre Geltung haben soll.

Das konnte man in den Jahren 1914, 1915 und'
1916 ganz gut sagen. Bis dahin war man der naiven
Meinung gewesen, wenn die Friedensglocken läuten,
gehe alles wieder in den früheren Zustand über und
man könne fortarbeiten wie vor dem Kriege. Nun
haben wir uns schon vor Abbruch der Feindseligkeiten

nicht nur auf diesem Gebiete, sondern auch
auf vielen andern überzeugen müssen, dass der
verflossene Krieg die Welt so in alle Tiefen erschüttert
hat, dass es noch Jahre und Jahrzehnte gehen wird,
bis wieder ein Gleichgewichtszustand eingetreten sein
wird. Es werden viele unter uns die ruhigen Zeiten,
die wir vor dem Kriege gehabt haben, nicht wieder
erleben.

Da stellte sich nun ohne weiteres die Frage, ob
wir mit einer Neuschätzung warten dürfen, bis diese
ruhigen Zeiten wieder eingetreten sind. Da hätten
wir ebensogut sagen können, dass wir die Schätzung
auf unbestimmte Zeit verschieben wollen. Nun werden

wir alle einverstanden spin, dass das nicht geht.
Wir müssen uns aber im jetzigen Moment ernst-
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liafter, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre,
fragen, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir die
Neuschätzung riskieren dürfen, jetzt, wo wir doch
immerhin bezüglich der Verwertung des Grundeigentums

mit unsichern Verhältnissen nach unten und
oben rechnen müssen. Dürfen wir jetzt sagen, dass
wir Schätzungen festsetzen wollen, die für längere
Zeit Geltung haben sollen?

Nun bin ich der Ansicht, die auch vom
Regierungsrat geteilt wird, dass auch dann, wenn män alle
Vorbehalte macht, wenn man der Sache so kühl als
möglich gegenübersteht, wenn man sie nicht zu
allererst unter -dem Druck der jetzigen finanziellen
Notwendigkeit anschaut, der Zeitpunkt gekommen ist,
wo wir zu einer Revision schreiten müssen. Wir
dürfen nicht nur eine solche Neuschätzung beschlies-
sen, wir müssen es geradezu. Es ist also meine
Meinung, dass wir sie nicht länger hinausschieben dürfen.

Wir haben so ziemlich allgemein in allen Teilen
des Kantons die Tatsache, dass die Bodenpreise und
die Grundsteuerschatzungen bei weitem nicht mehr
miteinander harmonieren. Im allergrössten Teil des
Kantons Sind schon vor dem Krieg die Bodenpreise
immer bedeutend höher gewesen als die Grundsteuerschatzungen,

und das Verhältnis hat sich seither nicht
so geändert, dass die Bodenpreise niedriger geworden
wären, sondern dieselben haben bekanntlich in einer
Art und Weise zugenommen, die alles übersteigt, was
man je erlebt hat. Der Fall ist nach unsern Akten
gar nicht selten, dass nicht etwa für Grundstücke,
in bevorzugter städtischer Lage, wo irgendwelche aus-
nahmsweisen Verhältnisse mitspielen, sondern für
Grundstücke, die zu landwirtschaftlicher Ausbeutung
bestimmt sind, Summen bezahlt werden, die ein
Mehrfaches, manchmal das Zehnfache des Grundsteuer-
Schätzungswertes ausmachen. Wir sehen eine
Preisentwicklung, die zur Folge hat, dass die Bodenpreise
und die Grundsteuerschatzungen in gar keinem
Verhältnis mehr zueinander stehen. Wir haben darüber
eine Anfrage bei unsern Amtsschreibern ergehen
lassen. Diese sagen uns alle zusammen das gleiche:
Abgesehen von denjenigen Objekten, die durch den
Krieg getroffen worden sind, wobei in erster Linie
die Hôtellerie in Frage kommt, haben wir überall
eine grössere oder kleinere Steigerung im Bodenpreis,
während die Grundsteuer gleich geblieben ist. Es
ist naturgemäss nicht an allen Orten gleich. Wir
haben aber z. B. im Oberland eine ganz gewaltige
Steigerung für alles Land, das irgendwie mit Alpen
zusammenhängt; wir sehen diese Steigerung in allen
andern Gegenden, wo Land der Kultur neu erschlossen

worden ist. Bekanntlich haben sich die Leute im
Gürbetal erst vor wenigen Jahren gerührt. Nachdem
die Korrektion der Gewässer in der Hauptsache
durchgeführt war, sind dort die Bodenpreise in eine
Bewegung gekommen, die alle Erwartungen übersteigt.
Aehnlich steht es im Gebiet der Juragewässerkorrektion

und an allen andern Orten, wo eine ausgedehnte
Landwirtschaft blüht. Die gleichen Verhältnisse
haben wir auch in den industriellen Zentren. Infolge
des gewaltigen Ansteigens der Materialpreise und
Arbeitslöhne sehen wir die Tatsache, dass die alten Häuser

an Wert zugenommen haben, weil sie in Gottes
Namen da sind, wenn sie auch alt sind. Sie haben
einfach deswegen an Wert zugenommen, weil die
Herstellung eines neuen, vielleicht besseren und
schöneren Hauses das Drei- und Vierfache kosten würde.

Wir haben hier im Grossen Rat auf diesem
Gebiete auch einige Erfahrungen gemacht. Wir haben
in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Geschäften

abgeschlossen, sei es zugunsten der Forstdirektion
oder der Domänendirektion, und wir haben überall
gesehen, dass die Grundsteuerschatzungen für den
Kaufpreis in keiner Art mehr von Bedeutung sind.
Wenn man den Verkäufern sagte, die Grundsteuer-
schatzung sei so und so hoch, hiess es, die Grund-
steuerschatzung habe nichts mehr zu bedeuten. Ich
hatte naturgemäss in erster Linie Gelegenheit, bei den
Unterhandlungen mit den Eigentümern mitzuwirken,
ich musste mit ihnen reden und alles das geltend
machen, was man sagen kann, um einen möglichst
guten Preis zu bekommen. Wenn man von der Grund-
steuerschatzung reden wollte, ist einem durch die
Bank weg geantwortet worden, was man mit der'
Grundsteuerschatzung anfangen wolle, man wisse doch
ganz genau, dass dieselbe für die Bodenpreise nichts
mehr zu bedeuten habe, jetzt nicht und schon vor
Jahren nicht. So ist es gekommen, dass der Grosse
Rat ohne irgendwelches Aufsehen nicht nur einzelne
Parzellen, sondern ganze Güter um die doppelte
Grundsteuerschatzung gekauft hat.

Das gleiche haben wir auch bei der Kriegssteuer
gesehen. Wer die Resultate der Kriegssteuer,
soweit sie publiziert sind, einigermassen verfolgt, kommt
zu ganz merkwürdigen Ergebnissen. Er findet
Amtsbezirke, denen man den starken Aufschwung der
wirtschaftlichen Tätigkeit von weitem ansieht, die hinter
den Amtsbezirken zurückstehen, welche sich just in
den Jahren 1916 und 1917 im Zustand der allertief-
sten Depression befanden. Wir hatten erwartet, dass
bei der Leistung pro Kopf der Bevölkerung die. sehr
stark in Mitleidenschaft gezogenen oberländischen
Amtsbezirke naturgemäss an letzter Stelle stehen
würden. Sie standen sehr weit hinten, aber hinter
ihnen standen noch andere Amtsbezirke und der
hinterste war .merkwürdigerweise der Amtsbezirk Schwar-
zenburg, wo doch jeder, der dorthin geht, sieht, dass
in diesem Amt in den letzten 10 Jahren ein gewaltiger

Aufschwung eingetreten ist. Wenn man sieht,
was dort alles an Neubauten entstanden ist, muss
man sich sagen, dass sich dort die Verhältnisse in
ganz gewaltigem Masse zum guten gewendet haben.
Als uns diese Zahlen zu Sicht kamen, haben wir das
Material zurückgeschickt und haben gesagt, die
Steuerkommission von Schwarzenburg habe ihre
Sache nicht gut gemacht. Diese hat zuerst reklamiert

und hat erklärt, wir Schreiber in Bern verstehen
von der Sache nichts und sie wolle uns beweisen,
dass das, was sie gemacht habe, in richtiger Weise
zustandegekommen sei. Wir haben uns damit nicht
abspeisen lassen, sondern haben die Herren kommen
lassen und wir mussten mit ihnen ein deutliches
Wort reden. Schliesslich haben sie uns gesagt, wir
hätten im Grunde genommen recht, es sei ganz richtig,

dass sie zu wenig Steuern bezahlen. Die
Steuerkommission habe sich aber redlich Mühe gegeben,
weiterzugehen, aber sie sei deshalb daran gehindert
worden, weil für den bäuerlichen Grundbesitz die
Grundsteuerschatzung die Hauptrolle spiele und die
Grundsteuerschatzungen seien schon seit vielen Jahren

vor dem Krieg im Amt Schwarzenburg so niedrig
gewesen, dass sich gar kein Mensch mehr daran
gehalten habe. So komme es auch, dass sich Leute,
die in durchaus guten Verhältnissen leben, die man
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als wohlhabend anschaue, auf den ersten Blick als
Schuldenbauern darstellen, deswegen, weil die
Grundsteuerschatz ungen und der wahre Wert in keinem
richtigen Verhältnis mehr zueinander stehen. Dazu
kommt, dass diese Leute bei der Kriegssteuer nicht
nur den Schuldenabzug bis auf die Höhe der Grundsteuer

machen konnten, sondern dass sie zum Ueber-
fluss noch ihr bewegliches Vermögen abziehen konnten,

so dass Leute, die man als durchaus hablich, als
vermöglich anschaute, keine Kriegssteuer bezahlen
mussten. Aehnlich steht es an andern Orten, so z. B.
im Oberemmental, wo die Grundsteuerschatzungen
bei weitem nicht mehr mit den Preisen übereinstimmen,

die seit vielen Jahren bezahlt werden.
Wir sehen aber noch eine andere Erscheinung.

Schon vor dem Krieg ist es gar nicht selten
vorgekommen, dass sich Gemeinden an die Finanzdirektion
wandten, indem sie sagten, sie hätten einen ganz
gewaltigen Steuerfuss, so dass die kjeinen Leute, die
Schuldenbauern und die Festbesoldeten, von demselben

fast erdrückt würden. Und doch hätten sie ein ganz
einfaches Mittel, um zu einem vernünftigen Steuerfuss

zu kommen: wenn man ihnen gestatten würde,
die Grundsteuerschatzungen mit dem wahren Wert
des Grundeigentums in Einklang zu bringen. Wir
haben erklärt, dass wir ihnen die Erlaubnis dazu nicht
geben können, es sei im Gesetz nur eine Hauptrevision

für den ganzen Kanton vorgesehen. Wenn sie
nun aber in ihrer Gemeinde so ganz davon überzeugt
seien, dass das notwendig sei, so sollen sie mit ihren
Leuten reden, und • wenn sie dann ihre gesamten
Grundsteuerschatzungen auf eigene Faust ändern und
keiner ihrer Grundeigentümer reklamiere, so könne
uns das auch recht sein. Eine ganze Reihe von
Gemeinden haben dieses Kunststück zuwege gebracht,
dass sich unter dem Druck der Verhältnisse und der
offensichtlichen Unbilligkeiten kein einziger getraute,
sich dagegen zu wehren. Mehrere Gemeinden im
Gürbetal und an andern Orten haben das gemacht.

Gestützt auf diese Belehrungen haben wir auch
einen neuen Artikel in das Steuergesetz aufgenommen,

wonach neben den Gesamtrevisionen im
Gebiete des ganzen Kantons auch Gesamtrevisionen
stattfinden können, die sich nur auf einzelne Gemeinden
beziehen. Seit dem Inkrafttreten des neuen
Steuergesetzes sind an die Finanzdirektion aus allen Teilen
des Kantons Anfragen gekommen, ob man ihnen nicht
gestatten wolle, das zu tun. Wir haben mit nein
geantwortet und gesagt, jetzt komme die Hauptrevision

für den ganzen Kanton. Ich will damit nur
sagen, dass die Einsicht in die Notwendigkeit einer
Aenderung nicht nur bei den staatlichen Behörden
besteht, sondern auch' weit im Lande herum, bei
den Gemeindebehörden sowohl wie bei den einzelnen
Grundeigentümern.

Nun kann man aber der Sache auch noch von
einer andern Seite näher kommen, nämlich indem man
untersucht, wie es mit der Entwicklung der verschiedenen

Steuerarten nach dem Steuerertrag steht. Hier
haben sich namentlich auf der einen Seite die Grundsteuer

und auf der andern die Einkommensteuer
I. Klasse entwickelt, die Grundsteuer, in der
insbesondere das Einkommen unserer Landwirtschaft
versteuert wird, und die Einkommensteuer I. Klasse, bei
der alle andern Teile unseres Landes, Industrie, Handel

und Gewerbe, sowie die Fixbesoldeten in Frage
kommen. Da ist nun dem Grossen Rat eine Zu¬

sammenstellung ausgeteilt worden, welche zeigt, dass
wir im Lauf der letzten 10—15 Jahre geradezu eine
Umwälzung in unserm ganzen Steuerwesen
durchgemacht haben. Im Jahre 1906 hat die Grundsteuer
etwas mehr als 3 Millionen abgeworfen, die
Einkommensteuer I. Klasse etwas weniger als 2 Millionen.
Der Ertrag der Grundsteuer war also wie von alters-
her höher als der Ertrag der Einkommensteuer I.
Klasse. Im letzten Jahr hat die Grundsteuer etwa
i31/2 Millionen abgeworfen, die Einkommensteuer I.
Klasse rund 8 Millionen. Während sich also der
Ertrag der Grundsteuer in den letzten 13 Jahren um
13°/0 vermehrt hat, hat sich der Ertrag der
Einkommensteuer I. Klasse um 300 % vermehrt, also
vervierfacht. Das Verhältnis wird noch auffälliger, wenn
man die einzelnen Landesteile miteinander vergleicht.
Im Jahre 1906 hatten wir im ganzen vier Amtsbezirke,
in denen der Ertrag der Einkommensteuer I. Klasse
grösser war als derjenige der Grundsteuer; heute aber
haben wir 20 Amtsbezirke, in denen das der Fall
ist. Auch in rein landwirtschaftlichen Gegenden hat
sich das Verhältnis umgekehrt. Ich habe für die
drei emmentalischen Amtsbezirke Konolfingen, Trach-
selwald und Signau zusammengestellt, dass sie im
Jahre 1906 an Grundsteuer 264,000 Fr. entrichtet
haben, an Einkommensteuer I. Klasse 141,000 Fr.;
im Jahre 1918 an Grundsteuer 274,000 Fr., an
Einkommensteuer I. Klasse 417,000 Fr. Während also
in 12 Jahren die Grundsteuereinnahmen um 10,000 Fr.
zugenommen haben, haben sich die Einnahmen aus
der Einkommensteuer verdreifacht, und zwar in
Gegenden, von denen man doch wohl sagen kann, dass
sie in der Hauptsache landwirtschaftlichen Charakter
haben. Wenn Sie andere Amtsbezirke vornehmen,
werden sie genau die gleiche Erscheinung konstatieren.

Der Ertrag der Grundsteuer ist ungefähr gleich
geblieben; wo er sich wesentlich verändert hat, weiss
man ganz genau, aus welchen Gründen das geschehen
ist. Die Einkommensteuer dagegen hat sich ganz
wesentlich vermehrt. Wenn wir heute einen Steuerertrag

haben, der wesentlich höher ist als 1906, so ist
die Grundsteuer an dieser Erhöhung nicht beteiligt,
sondern alle übrigen Steuerarten, Kapitalsteuer und
namentlich Einkommensteuer I. Klasse.

Daraus ergibt sich für mich der zwingende Schluss,
dass die Revision der Grundsteuerschatzungen in
allererster Linie auch eine Frage der Gerechtigkeit
ist, dass sie auch einen Ausgleich zugunsten derjenigen

Klassen bringen soll, die Jahr für Jahr neu
taxiert werden. Wir müssen auch bei der Grundsteuer

die Anpassung an die heutigen Verhältnisse
durchführen. '

j

Dazu kommt aber noch ein anderer Gesichtspunkt,
auf den ich heute schon einmal hingewiesen habe:
Wir müssen dafür sorgen, dass der Staat zu neuen
Mitteln kommt. Als eine derjenigen Steuerquellen, die
da in Betracht fallen können, hat man von Anfang an
die Revision der Grundsteuerschatzungen genannt.
Dass abgesehen von einigen Landesteilen oder kleineren

Bezirken oder von einigen ganz bestimmten
Objekten die Neuschätzung im Sinne der Erhöhung vor
sich gehen muss, wird für niemand zweifelhaft sein.
Ich will über diese Notwendigkeit keine weitern Worte
verlieren. Ich habe bereits gesagt, wie schwer und
dringlich die Aufgabe ist, wie gross die Not und
Gefahr, und ich möchte bei diesem Anlass nur betonen,
dass alle zusammen, die diese Gefahr sehen, nicht
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nur sagen dürfen, dass sie da ist, sondern dass sie
auch helfen müssen, sie zu beseitigen. Mir kommt
die Hilfe in diesem Moment geradezu als eine
Bürgerpflicht allerelementarster Art vor. Man muss helfen,

und diese Art der Hilfe ist vom ersten Moment
an in Aussicht genommen worden. Wir brauchen
darüber keine weitern Worte zu verlieren. Der
Regierungsrat hat dem Grossen Rat letztes Jahr unter
mehreren Malen sein Finanzprogramm dargelegt, die
Staatswirtschaftskommission hat dieses Programm in
eine Reihe von Postulaten zusammengefasst. Eines
von diesen Postulaten ist die Revision der
Grundsteuerschatzungen. Diesem Postulate hat der Grosse
Rat zugestimmt, so dass ich annehmen darf, dass auch
dieser Grundsatz damit erledigt ist.

Nun weiss ich wohl, dass Bedenken bestehen,
namentlich das Bedenken, auf das ich schon mehrfach
hingewiesen habe, dass man bei einer Schätzung, die
für lange Zeit Geltung haben soll, nicht auf die jetzigen

unsichern und ausnahmsweisen Verhältnisse
abstellen dürfe. Das Bedenken hat viel für sich; aber
es ist nicht stark genug, um uns veranlassen zu können,

gar nichts zu ändern, sondern es ist nur stark
genug, um uns zu veranlassen, uns selbst zu sagen,
dass die Aenderungen mit Vorsicht durchgeführt werden

müssen. Vom Standpunkt der Finanzdirektion
aus könnte man sich gar nichts Schöneres vorstellen,
als dass die Grundsteuerschatzungen ganz einfach
den heutigen Verkaufspreisen angepasst würden. Dann
brauchte man nicht jedem Franken nachzulaufen und
brauchte auch nicht alle Augenblicke vor den Grossen
Rat als Warner zu treten und zu mahnen, er solle
nicht so weit gehen, sondern dann könnten wir einen
Ertrag der Grundsteuer einnehmen, der ein Mehrfaches

des heutigen ausmachen würde. Das kann nicht
unser Wille sein; aber wenn wir dieser Entwicklung
auch nur ganz wenig folgen, so ergibt sich eine ganz
wesentliche Mehreinnahme. Darüber, dass die
betroffenen oder in Betracht fallenden Bürger diese
Mehrbelastung zu ertragen vermögen, dass also die
Frage, ob der Druck nicht etwas zu gross würde, keine
Rolle spielt, brauchen wir nicht zu reden. Unter den
Vorsichtsmassregeln, die wir vorschlagen, damit die
Sache nicht übertrieben wird, möchte ich eine erwähnen,

die schon im ursprünglichen Dekretsentwurf
enthalten war, nämlich die, dass auf Preise, die mit
den gegenwärtigen ausserordentlichen Verhältnissen
in Zusammenhang stehen, nicht Rücksicht genommen
werden soll, und sodann möchte ich auf die Vorschrift
aufmerksam machen, die durch die Kommission neu
in das Dekret aufgenommen worden ist, dass nicht
nur die Liegenschaftspreise der letzten fünf Jahre
zur Vergleichung herangezogen werden sollen, sondern
diejenigen der letzten zehn Jahre, so dass auch die
Vorkriegspreise eine Rolle spielen.

Aus allen diesen Gründen empfehle ich Ihnen
Eintreten auf die Vorlage.

Maurer, Präsident der Kommission. Nach dem
erschöpfenden und sehr zutreffenden Bericht des Herrn
Finanzdirektors kann wohl der Bericht der
Kommission um so kürzer ausfallen. Ich beschränke mich
darauf, den Rat über die Stellungnahme der Kommission

zu unterrichten. Bei der Behandlung dieses
Geschäftes haben sich der Kommission vor allem drei
Fragen aufgedrängt. Einmal die Frage, ob die Re¬

vision der Grundsteuerschatzungen notwendig sei,
zweitens, ob sie dringlich sei, und drittens, ob
Garantien dafür geschaffen werden können, dass diese
Revisionsarbeit unbeeinflusst von allen durch den
Krieg geschaffenen Veränderungen durchgeführt werden

kann. Ueber diese drei Fragen hat die Kommission

eine sehr einlässliche Beratung gepflogen, und
sie ist schliesslich in ihrer grossen Mehrheit dazu
gekommen, sämtliche Fragen zu bejahen. Nach
Erledigung dieser Vorfragen ist die Kommission an die
Behandlung des Dekretsentwurfes selbst herangetreten
und hat. dieselbe durchgeführt. Sie ist in der glücklichen

Lage, Ihnen in ihrer grossen Mehrheit zu
beantragen, Sie möchten auf den Dekretsentwurf
eintreten.

Einmal hat sich die Kommission gesagt, der Turnus

von 10 Jahren, der bisher innegehalten worden
sei, sei längst überschritten, indem die letzte Revision

im Jahre 1906 stattgefunden hat. Dabei fiel noch
in Betracht, dass die letzte Revision nicht durchgreifend

war, sondern sich auf die Höhe der Grundsteuerschatzungen

beschränkte, während die Wertklasseneinteilung

unberührt blieb. Diese Einteilung geht
nun auf das Jahr 1893 zurück. Es ist wohl nicht
nötig, Ihnen vorzuführen, welche Umstellungen in
dieser Zeit im wirtschaftlichen Leben stattgefunden
haben. Es genügt, wenn ich darauf hinweise, dass
in diese Zeit der Bau aller bernischen Dekretsbahnen
fällt, der naturgemäss auf die in den betreffenden
Gegenden geltenden Bodenpreise einen grossen Ein-
fluss haben musste. Ich verweise im weitern auf
die Unmenge von Bodenverbesserungen, die in dieser

Zeit durchgeführt worden sind und auf die viel
intensivere Bewirtschaftung, die in der Zwischenzeit
eingetreten ist. Der Herr Finanzdirektor hat sehr
richtig ausgeführt, dass heute die Bodenpreise und
die Grundsteuerschatzungen in keinem richtigen
Verhältnis mehr zueinander stehen. Die Kommission hat
nicht die Meinung, dass man darauf abstellen soll,
denn wir wissen, dass die Preise, die gegenwärtig
angelegt werden, durchaus abnormale sind.

Im weitern ist darauf hingewiesen worden, dass
Begehren der Gemeinden gekommen sind, welche die
möglichst baldige Durchführung der Revision zum
Gegenstand hatten. Aus den Aufklärungen, die man
der Kommission gegeben hat, hat sie die Ueberzeu-
gung gewinnen können, dass es nicht gut wäre, wenn
man auf dem Wege der partiellen Revisionen
vorginge, da man damit die Ungleichheiten, die notorisch
bestehen, noch grösser machen würde.

Dazu kommen finanz- und steuerpolitische
Erwägungen. Sie wissen, dass das Gleichgewicht im
Finanzhaushalt des Staates und der Gemeinden
gestört ist und dass wir in einer Periode der chronischen

Defizite leben. Es ist Aufgabe der Behörden
und des Volkes, dafür zu sorgen, dass wir aus diesen
Uebelständen herauskommen, die nachgerade den
Staatskredit untergraben könnten, wenn sie länger
dauern sollten. Ich brauche nicht auszuführen, dass
sich die Ansprüche, die an den Staat gestellt werden,
nicht vermindert haben. Die berechtigten Ansprüche
verschiedener Klassen sollten im Interesse des Staates

selbst befriedigt werden können.
Die Frage der Grundsteuerschatzungsrevision steht

auch unter den Programmpunkten der Finanzreform.
Es ist bei verschiedenen Gelegenheiten darauf
hingewiesen worden, dass auch das eine Quelle sei, die
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man besser heranziehen müsse. Der Grosse Rat hat
letztes Jahr bei Anlass der Behandlung des
Staatsverwaltungsberichtes ein bezügliches Postulat der
Staatswirtschaftskommission widerspruchslos gutge-
heissen und dadurch ohne weiteres seine Zustimmung
daz.u gegeben, dass an die Revisionsarbeit
herangetreten werde.

Dazu kommt ein ethischer Grund, der für diese
Revision spricht: die Notwendigkeit des Ausgleiches
der Steuerlasten. Ich möchte Sie nicht mit Zahlen
belästigen, sondern ich möchte Sie nur ersuchen, die
Zahlen, die Ihnen vom Herrn Finanzdirektor genannt
worden sind, festzuhalten. Durch dieselben ist Ihnen
die verschiedenartige Gestaltung der einzelnen
Steuerfaktoren in den letzten 10 Jahren sehr drastisch
dargelegt worden. Sie werden ohne weiteres zugeben,
dass es notwendig ist, nach dieser Richtung einen
Ausgleich zu suchen. Ich möchte nur bemerken,
dass dieses Missverhältnis sich nach dem Inkrafttreten

des neuen Steuergesetzes noch verschärfen
müsste, weil durch dieses Gesetz die Progression
eingeführt worden ist. Wenn also die Revision nicht
durchgeführt würde, so würde das Missverhältnis
für die andern Kategorien von Steuerzahlern noch
fühlbarer werden.

Besteht nun die Möglichkeit, diese Revision unbe-
einflusst von den Einwirkungen des Krieges
durchzuführen? Die Kommission hat sich überzeugen können,

dass dem so ist und dass das Korrektiv dagegen,
dass nicht zu hoch gegangen wird, darin liegt, dass
im Dekret selbst die Richtlinien festgelegt werden.
Ein weiteres Korrektiv liegt in der Zusammensetzung
der Schatzungskommission, für die 30 Mitglieder
vorgesehen sind. Ich möchte namentlich die Vertreter
der Bauernsame, die gewisse Bedenken gegen die
Durchführung der Revision im jetzigen Momente
gehabt haben, beruhigen, indem ich glaube," dass ihre
Vertretung in dieser Kommission derart sein wird,
dass sie den landwirtschaftlichen Grundbesitz schützen

kann. Es ist klar, dass eine Erhöhung der
Steuerschatzungen eintreten muss, wenn die ganze Revision
vom finanzpolitischen Standpunkt aus einen Wert
haben soll.

Namens der Kommission empfehle ich Ihnen
Eintreten auf die Vorlage, und ich begleite diesen
Antrag mit dem Wunsch, dass sich der Grosse Rat
ebenso wie die Kommission im Bestreben gegenseitigen

Verstehens zusammenfinden möchte.

Jenny. Angesichts der ausserordentlichen Verhältnisse,

die der Krieg hervorgebracht hat, hätte man
sich fragen können, ob man nicht besser täte, im
gegenwärtigen Moment von einer Revision der
Grundsteuerschatzungen abzusehen. Die Kriegswirren, die
sich über alles Erwarten in die Länge gezogen haben,
haben auch in unserm Lande tiefgehende Störungen
des gesamten Wirtschaftslebens hervorgebracht, von
denen auch der ganze Liegenschaftsverkehr in
anormaler Weise berührt worden ist, so dass der Gedanke
naheliegen würde, ob es nicht zweckmässig sei, die
Revision zu verschieben, bis wieder normale Verhältnisse

eingetreten sind. Man kann auch darauf
hinweisen, dass die Revision der Grundsteuerschatzungen

eine Arbeit von vielen Jahren bedeutet, die für
eine längere Periode bestimmt ist und dass es von
diesem Gesichtspunkte aus Pflicht der Behörden ist,

für die Durchführung der Arbeit absolut zuverlässige
und korrekte Grundlagen zu schaffen.

Wenn ich trotz dieser Bedenken heute dazu komme,
Ihnen Eintreten auf die Vorlage zu empfehlen, so tue
ich das aus denselben Gründen, die soeben von den
Herren Berichterstattern ausgeführt worden sind. Für
mich ist namentlich ein Gesichtspunkt massgebend,
die Tatsache nämlich, dass die Grundsteuerschatzungen

in den einzelnen Landesteilen und selbst in den
einzelnen Wertklassen grosse Ungleichheiten aufweisen.

Diese Ungleichheiten haben schon vor dem Krieg
bestanden, ja eigentlich schon seit dem Erlass des
bestehenden Grundsteuerschatzungsdekretes. Sie
haben sich aber während des Krieges ausserordentlich
verschärft, so dass nun die Gerechtigkeit verlangt,
dass bald ein Ausgleich stattfinde. Der Herr
Finanzdirektor hat namentlich auf dieses Moment hingewiesen

und dasselbe mit Zahlen belegt. Ich habe als
früheres Mitglied der Staatswirtschaftskommission
ebenfalls Gelegenheit gehabt, bei Ankäufen, die
seitens des Staates in den verschiedenen Gegenden
gemacht worden sind, diese Wahrnehmung zu machen.
Dabei ist wiederholt betont worden, dass bei der nächsten

Grundsteuerschatzungsrevision diesen Verhältnissen

Rechnung getragen werden müsse.
Die Bestimmungen, die grundsätzlich für die

Grundsteuerschatzungen massgebend sind, sind in den
Art. 12, 13 und 14 des neuen Steuergesetzes enthalten;

die nähere Ausführung dieser Bestimmungen ist
im Dekret betreffend die Veranlagung zur Vermögenssteuer

enthalten, das wir in der letzten Session
behandelt haben. Das vorliegende Dekret hat sich nur
mit dem Verfahren selbst zu befassen, worüber, wie
Sie gehört haben, Kommission und Regierung einig
gehen.

Bei Anlass der Beratung des Dekretes über die
Vermögenssteuer, in welchem die nähere Ausführung
der Bestimmungen des Steuergesetzes enthalten ist,
habe ich mir erlaubt, den Begriff des wahren Wertes
klarzulegen. Es heisst nämlich in Art. 12 des
Steuergesetzes, dass die Grundsteuerschatzung nach dem
wahren Wert vorzunehmen sei. Ich habe ausgeführt,
dass der wahre Wert des landwirtschaftlichen
Grundbesitzes der Ertragswert sei, wobei selbstverständlich
Terrain, das bereits Bauwert aufweist, nach dem
Verkehrswert eingeschätzt werden muss. Ich habe mir
auch erlaubt, die Faktoren zu berühren, die für den
Ertragswert massgebend sind. Wie Ihnen bekannt,
hat der Grosse Rat mit Mehrheit beschlossen, es sei
auf diesen Gedanken nicht einzutreten, sondern es
sei für diesmal wenigstens noch die Grundsteuer-
Schätzung nach dem bisherigen Modus vorzunehmen,
also nach dem Verkehrswert, wobei allerdings auch
die Ertragsverhältnisse einigermassen in Berücksichtigung

zu ziehen sind.
Mit diesem Beschluss hätte ich für mich diese

Frage als erledigt betrachtet, wenn nicht seither
versucht worden wäre, sei es aus Missverständnis oder
wider besseres Wissen, mein Votum in der Presse und
in öffentlichen Versammlungen so darzustellen, als
wolle sich die Landwirtschaft der Steuerpflicht
entziehen. Sie werden es begreifen, wenn ich gegen
derartige ungerechte Unterschiebungen Stellung nehme.
Es lag mir daran, bei Anlass der Beratung des
Vermögenssteuerdekretes einmal festzustellen, dass die
Revision der Grundsteuerschatzungen nicht eine
einseitige finanzpolitische Massnahme sein soll, sondern
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dass hier auch volkswirtschaftliche Gesichtspunkte
schwer ins Gewicht fallen. Dass dieser Gedanke, den
ich in der letzten Session erörtert habe, nicht etwa aus
der Luft gegriffen ist, geht daraus hervor, dass seither

in verschiedenen kantonalen Behörden die Frage
des Ertragswertes in Behandlung gezogen worden ist.
So hat der Grosse Rat des Kantons Schaffhausen in
den letzten Tagen ein neues Steuergesetz beraten, von
dem man sagen darf, dass es ein fortschrittliches und
modernes Steuergesetz ist, in welchem als massgebend
für die Grundsteuerschatzung der Ertragswert festgesetzt

worden ist. Auch die Kommission des Grossen
Rates des Kantons Aargau, die sich mit den Vorarbeiten

für ein neues Steuergesetz zu befassen hat,
hat sich auf diesen Boden gestellt. Die bessere
Einsicht wird diesem Gedanken zweifellos auch im Kanton

Bern früher oder später zum Durchbruch
verhelfen.

Wir wissen, dass unsere Landwirtschaft an einem
alten Uebel krankt, an der Bodenverschuldung, die in
den letzten vier oder fünf Jahrzehnten gewaltig
zugenommen und vielfach Dimensionen angenommen hat,
die eine bedenkliche Belastung des Grundbesitzes zur
Folge haben. Es ist ja ohne weiteres zu sagen, dass
die Bodenverschuldung in Zeiten grösseren Ertrages
wie gegenwärtig weniger drückend wirkt, dass sie
aber sofort wieder drückend und ruinös wirken wird,
wenn der Ertrag der Landwirtschaft zurückgeht, wie
das vielfach auch bei uns der Fall sein wird.

Man hat verschiedene Vorschläge zur Eindämmung
dieses Uebels gemacht, bis dahin ohne Erfolg; das
Uebel frisst immer weiter um sich und zehrt am
Mark des Bauernstandes. Nun wissen wir, dass die
Grundsteuerschatzungen, die der Grosse Rat
festsetzen wird, einen direkten Einfluss auf die Preisgestaltung

des landwirtschaftlichen Grundbesitzes haben
werden. Bei jedem Verkauf, der sich abspielt, sei
es im freien Liegenschaftsverkehr, sei es durch
Erbeteilung, wird in allererster Linie die Grundsteuerschatzung

zu Rate gezogen. Diese ist wegleitend
und massgebend für den Handel, der abgeschlossen
wird Ist die Konjunktur momentan günstig, werden
die notwendigen Zuschläge gemacht. Nun ist es klar,
dass wir direkt und indirekt die Bodenverschuldung
fördern, wenn wir die Grundsteuerschatzungen höher
ansetzen. Gerade die Zeiten, die wir gegenwärtig
durchleben, wo nun unter der Einwirkung verschiedener

Faktoren die Güterpreise ungemessen in die
Höhe getrieben werden, auf eine Höhe, die mit den
Ertragsverhältnissen in keinem Einklang steht und
auch in Zukunft nicht stehen wird, sind eine Gefahr
für die Landwirtschaft, da die Bodenverschuldung
ins Ungemessene gesteigert wird. Man braucht nur
auf Zeiten zurückzublicken, die in gewissem Masse
mit den heutigen verglichen werden können, auf die
Siebzigerjahre, wo ähnliche Erscheinungen zutage
getreten sind, ein Ansteigen der Güterpreise, aber nur
für ganz wenige Jahre, dann ein Rückgang der
landwirtschaftlichen Produktenpreise und ein Tiefstand
der Landwirtschaft während vollen 20 Jahren, der
viele ins Unglück gebracht hat. Ich will nicht auf
die bezeichnenden Beispiele nach dem Dreissigjährigen
Krieg zurückgreifen, in denen die ganz gleichen
Faktoren sich geltend gemacht haben. Ich stelle nur
fest, dass höhere Grundsteuerschatzungen einmal
schädlich sind für die Landwirtschaft, namentlich
für den arbeitenden Bauern, sodann für die Konsu¬

menten, für die gesamte Volkswirtschaft. Es wäre
deshalb durchaus fehlerhaft, wenn man mit der
periodischen Revision der Grundsteuerschatzungen durchaus

immer dem Verkehrswert folgen würde, der grossen

Schwankungen unterworfen ist, der steigt und
fällt, wie gegenwärtig, wobei dann allerdings b.eim
Rückgang der Produktenpreise die Verschuldung, die
bei diesem hohen Preis eingetreten ist, bleibt.

Wir werden darnach trachten müssen, nach und
nach eine konstante Linie festzusetzen. Das wird am
besten zu erreichen sein, wenn man auf den Ertrag
dieser Liegenschaften abstellt, der weniger grossen
Schwankungen unterworfen sein wird als der Ver-
kehrswert, der auf Faktoren zurückzuführen ist, die
häufig mit dem Ertragswert nichts zu tun haben.
Ich habe das letztemal bereits betont und möchte es
heute wiederholen, dass der Bauer im Steuerwesen
keine bevorzugte Stellung beanspruchen darf, sondern
dass er wie jeder andere auch nach seiner Leistungsfähigkeit

an den Staatshaushalt beitragen soll, denn
auch der Bauer hat alles Interesse an einem finanziell

gesunden Staatswesen. Es soll aber die
Erschliessung neuer Steuerquellen oder die Neuordnung
bereits bestehender, wie im vorliegenden Falle, nicht
mit einer direkten Schädigung der Volkswirtschaft
verbunden werden. Ich würde es deshalb vom
landwirtschaftlichen, aber auch vom allgemein
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus als vorteilhaft
betrachten, wenn es gelingen würde, die Grundsteuerschatzungen

auf einer mässigen Höhe zu halten, wenn
aber der Ausfall, der dadurch entsteht, durch eine
Einkommensteuer, die bei der Landwirtschaft
eingeführt würde, gedeckt werden könnte.

Wir werden bei diesem Anlass zugleich auch die
unhaltbaren Zustände im Steuerwesen der Gemeinden
beseitigen können, wo der Schuldenbauer seine Schulden

versteuern muss, ein Umstand, der heute ganz
besonders insi Gewicht fällt, weil seit dem Erlass
des Gemeindesteuergesetzes die Verschuldung ganz
gewaltig zugenommen hat und anderseits die Steuersätze

der Gemeinden gewaltig gestiegen sind. Die
Versteuerung der Schulden wird daher zu einer drük-
kenden Last für unsere Schuldenbauern.

Das ist der Standpunkt, den ich eingenommen
habe und der nun Veranlassung gegeben hat, meine
Ausführungen einer Kritik zu unterziehen, die den
Verhältnissen nicht entspricht. Ich fühlte mich
deshalb verpflichtet, meinen persönlichen Standpunkt,
der, wie ich glaube, auch der Standpunkt der
Landwirtschaft ist, hier nochmals klarzulegen.

Nun gebe ich ohne weiteres zu, dass man eine
derartige Neuordnung im Steuerwesen nicht von heute
auf morgen einführen kann; ich gebe auch zu, dass
man, was die Revision der Grundsteuerschatzungen
anbelangt, auf dem bisherigen Boden weiter arbeiten
muss, sofern man immerhin dafür besorgt ist, dass
die ausnahmsweisen Zustände, wie sie die Kriegszeit
gebracht hat, nicht etwa in Berücksichtigung gezogen

werden. \

Ich habe bereits erwähnt, dass ich der Vorlage
zustimme. Ich kann das um so mehr tun, als den
Gesichtspunkten, die ich soeben erörtert habe, in der
Kommissionsvorlage Rechnung getragen worden ist.
Man hat einmal festgelegt, dass die Erhebungen, die
nun über die in den letzten Jahren erfolgten
Handänderungen gemacht werden sollen, sich nicht auf die
letzten fünf Jahre beschränken sollen, sondern im
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ganzen auf zehn Jahre. Es ist mit Recht geltend
gemacht worden, dass die Kriegsjahre anormale
Zustände geschaffen haben und dass man auf die
Handänderungen, die im Liegenschaftshandel in den letzten

Jahren stattgefunden haben, nicht abstellen dürfe.
Ich habe mir erlaubt, in der Kommission einen Antrag
einzubringen, nach welchem man die zwei letzten
Kriegsjahre, wo die Güterspekulation in ganz
ungeahntem Masse eingesetzt hat, hätte wegfallen lassen

und die Jahre 1912—1916 als Wegleitung genommen

hätte. Dieser Gedanke ist angenommen worden ;

Herr Kommissionspräsident Maurer hat sich meinem
Vorschlag angeschlossen, indem er vorschlug, die
Berücksichtigung auf zehn Jahre auszudehnen. Dadurch
wird die durch den Krieg entstandene Ungleichheit
einigermassen ausgeglichen. Ich habe mich dieser
Auffassung um so mehr anschliessen können, als in
§ 3 gesagt ist, dass Wertvermehrungen und
-Verminderungen während des Krieges gar nicht in
Berücksichtigung fallen sollen. Schliesslich ist in § 7

vorgesehen, dass die Kommission als Wegleitung einmal

den Verkehrswert, anderseits aber auch den
Ertragswert zui nehmen hat, so dass bei denen, die
Bedenken gegen eine Vorlage im jetzigen Moment
hatten, eine gewisse Beruhigung eingetreten ist.

Es sind Ihnen von der Finanzdirektion zwei
Tabellen zugestellt worden, in denen die Entwicklung
der Steuererträgnisse in den Jahren 1900—1918
dargestellt ist. Diese Tabellen sind ausserordentlich
interessant. Sie sehen, dass einmal der Steuerertrag
ganz gewaltig angestiegen ist, von Millionen
im Jahre 1900 auf 16 Millionen im Jahre 1918. Im
weitern ist in den Tabellen das Verhältnis der
einzelnen Steuern zueinander dargestellt worden, und
dieses Verhältnis ist in dem mündlichen Bericht des
Herrn Finanzdirektors näher beleuchtet worden. Sie
haben gesehen, dass die Einkommensteuer I. Klasse
in dieser Periode ganz gewaltig zugenommen hat, während

sich die Grundsteuer nur mässig entwickelt hat.
Diese Tatsache kann jedenfalls nicht bestritten werden.

Wenn man die wirtschaftlichen Verhältnisse
ins Auge fasst, werden die beiden Tabellen nicht
besonders überraschen. In der Periode von 1900—1918
hatten wir im Kanton Bern eine industrielle und
gewerbliche Entwicklung zu verzeichnen wie noch nie.
Gleichzeitig mit dieser Industrialisierung des Kantons

Bern wurde auch der Bau der sämtlichen Dekretsbahnen

durchgeführt, der natürlich diese Entwicklung
wieder ausserordentlich befördert hat. Wenn man
das in Betracht zieht, wird man das starke Ansteigen

der Einkommensteuer I. Klasse als durchaus
selbstverständlich empfinden.

Dabei haben noch andere Faktoren rrfitgewirkt, die
man auch anführen muss, weil Herr Scheurer von
ihnen nicht gesprochen hat. Ich meine die Handhabung

der Steuerschraube, wie sie in den letzten Jahren

zur Uebung geworden ist. Wer die Sache
verfolgt hat, wird bestätigen können, dass diese
Handhabung in den letzten Jahren völlig geändert hat.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass früher die
Einkommensteuer in ländlichen Gemeinden keine
grosse Rolle gespielt hat. Nun hat man auch dieses
Gebiet etwas besser ins Auge gefasst, und das
Zusammenwirken dieser beiden Faktoren hat die gewaltige

Erhöhung der Einkommensteuer veranlasst. Es
ist auch wieder verständlich, dass die Grundsteuer
nicht stärker angewachsen ist. Sie basiert auf den

Tagblatt des Grossen Rates. —

Grundsteuerschatzungen, die für eine lange Reihe
von Jahren festgesetzt worden sind. Seit 14 Jahren
haben wir nun die nämliche Grundsteuerschatzimg,
infolgedessen konnte der Grundsteuerertrag nicht
wesentlich steigen. Der Ertrag wird nur erhöht durch
die Grundsteuer, die von den in der Zwischenzeit
erstellten Neubauten entrichtet werden muss. Dann
muss auch gesagt werden, dass in dieser Periode die
Bautätigkeit lahmgelegt war. Die Depression im
Baugewerbe hat bereits 1912 ihren Anfang genommen
und ist durch die Kriegsverhältnisse verschärft worden.

Der beste Beweis liegt darin, dass wir
Wohnungsnot haben. Die Bevölkerung ist angewachsen,
aber die Zahl der Wohnungen hat sich nicht ver-
grössert. Daher kommt es, dass die Grundsteuer
gegenüber der Einkommensteuer gewaltig zurückgeblieben

ist. Ich wollte das klarlegen, um nicht irrige
Schlussfolgerungen aufkommen zu lassen.

Flückiger. Als Kommissionsmitglied kann ich dem
Rat nicht ersparen, mein Sprüchlein, wenn es auch
das der Minderheit wäre, auch noch anzuhören. Ich
werde mich ganz allgemein fassen, und, was noch
angemessener ist, ganz kurz. Es ist leider eine Tatsache,
ich möchte fast sagen, eine pathologische Erscheinung
in unserem Zeitalter der an sich gesunden und einzig

gerechten Proporzidee, dass, wenn die Vertreter
einer gewissen Minderheit überhaupt das Wort
ergreifen, sie das tun müssen mit dem Bewusstsein, für
eine verlorene Sache zu kämpfen. Wenn sie es
dennoch tun, so geschieht es aus Pflichterfüllung,
vielleicht gegenüber ihrer Partei, vielleicht gegenüber
ihrem Stand, in allen Fällen gegenüber ihrer Ueber-
zeugung. Es ist nur schade, dass man nicht wie
bei Wahlen, wo es sich um Personen handelt, auch
bei Abstimmungen über Dekrete und Beschlüsse nach
dem Proporz verfahren kann. Man hat seinerzeit den
freiwilligen Proporz so sehr gerühmt, wahrscheinlich
aus Furcht vor dem offiziellen. Hier könnte er in dit
Lücke springen, indem man den Wünschen der
Minderheiten auch etwas gerecht wird. Statt dessen
schwingt die herrschende Richtung unbarmherzig ihr
absolutes Szepter in der Legislatur. In Steuersachen
sind die Hüter der Finanzen sehr stark nach links
orientiert, natürlich aus begreiflichen Gründen. Aber
wenn die Behandlung des Steuerobjektes geradezu
in Misshandlung ausartet, so könnte an einem schönen
Morgen das Steuersubjekt bockbeinig werden und
gänzlich versagen, denn es ist nicht gut und nicht
klug, wenn man die Henne, die die goldenen Eier legt,
einem momentanen Bedürfnis zulieb abschlachtet. Hier
verweise ich speziell auf die Landwirtschaft, die man
mit der geplanten exorbitanten Grundsteuerschatzung
— ich habe von einer Erhöhung um 50 % oder noch
mehr gehört — noch gänzlich zugrunde richten will.
Man unterschätzt eben die Aufwendung von Mühe
und Arbeit und überschätzt das rohe nackte Steuerobjekt,

das ohne diese Aufwendung von Fleiss und
Arbeit immer ein totes Kapital sein wird. Der wahre
Wert einer Sache ist und bleibt immer, wie Herr
Jenny angetönt hat, der Ertragswert, nie der
Verkehrs- oder Liebhaberwert, der zu allen Zeiten ein
Zufallswert sein wird.

Ich wiederhole also: Prüfen Sie alles; es ist nicht
richtig, dass eine Gemeinde unter einem Liebhaberpreis

leiden soll. Ich bin nun zwar nicht mehr so
naiv, dass ich nochmals einen Antrag stellen würde.

90*Bulletin du Grand Conseil. 1919.
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Ich habe zu diesem Dekret nur bemerken wollen, dass
wir durch diese Steuer im Staate keineswegs die
Steuergerechtigkeit verwirklichen. Diese permanente
Belastung wird unsere Nachkommen mit Verschuldung
bedrohen und wird verhängnisvoll wirken. Nur
deshalb protestieren wir. Wir hätten eine Erhöhung der
direkten Staatssteuer lieber gesehen. Wenn Herr
Scheurer vorhin gesagt hat, es sei unsere Pflicht, die
drohende Gefahr zu beschwören, so sind wir alle
natürlich sehr einverstanden, aber die Erfahrung lehrt,
in Deutschland und an allen andern Orten, dass
gerade der Weg in diese Gefahr hinein mit Konzessionen
gepflastert ist. Also warum greift man nicht zu der
einzig gerechten Steuer, zu der Erhöhung der direkten
Staatssteuer?

Gnägi. Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Wenn
ich zu dieser Frage das Wort ergreife, so geschieht
es deshalb, weil die Revision der Grundsteuerschatzungen

von uns als sehr bedeutungsvoll angesehen
wird. Ich will kurz die Bedingungen nennen, unter
welchen wir auf dieses Dekret eintreten. Ich spreche
hier allerdings mehr meine persönliche Auffassung
aus. Wenn« wir heute dem Dekret zustimmen, so
tun wir es, weil wir wissen, dass die ganze Angelegenheit

so weit gediehen ist, dass man etwas anderes
nicht mehr bringen kann und dass man, wenn man
die Sache aufhalten würde, das Odium auf sich
laden würde, als wolle man sich der Steuerleistung
entziehen. Wir betrachten das, was heute geschaffen

wird, als Provisorium und wir werden so schnell
als möglich an die Arbeit gehen, um für die
Grundsteuerschatzungen, für die Steuerpflicht der Landwirtschaft

überhaupt, andere Grundlagen zu suchen. Wir
glauben, den Ausweg wählen zu müssen, dass wir
ein neues Steuergesetz nach dem System der reinen
Einkommensteuer auch für die Landwirtschaft suchen
müssen. Wir glauben, dass wir damit die Leistungsfähigkeit

des Einzelnen auch in unsern Kreisen am
besten fassen können. Zugleich wird eine grosse
Ungerechtigkeit beseitigt, die immer zu wenig beachtet
wird, die Ungerechtigkeit, dass der Bauer bei der
Gemeindesteuer auch die Schulden versteuern muss.
Nicht die Staatssteuer belastet den Schuldenbauer,
sondern die Gemeindesteuer.

Wir wissen ganz genau, dass dasjenige, was wir
anstreben wollen, ein neues Steuergesetz auf dem
Boden der Einkommensteuer, sehr heikel ist, dass wir
in unsern eigenen Kreisen grosse Widerstände zu
beseitigen haben. Wir wissen auch genau, dass wir
heute in Minderheit sind, dass wir allein ein solches
Steuergesetz niemals durchbringen würden. Wir müssen

daher an andere Kreise appellieren, an diejenigen,

die selbst sagen, die Ueberzahlung von Grund
und Boden sei Unsinn. Diese müssen uns helfen,
diese Ueberzahlung zu beseitigen, was durch niedrige
Grundsteuerschatzungen geschieht. Wir werden in
nächster Zeit auch von unserer Seite vom Staate
grosse Aufwendungen verlangen und wir wissen, dass
ein neues Steuergesetz dem Staate noch ganz «andere
Einnahmen bringen muss als das heutige; wir wissen

auch, dass das neue Steuergesetz von den
Verhältnissen bereits überholt ist und dass es schon
heute grosse Volkskreise gibt, die sagen, dass das
bestehende Steuergesetz ungenügend sei, dass wir einen
andern Ausweg suchen müssen. Wir wollen «aber dieses

Ziel, dem Staat vermehrte Einnahmen zu ver¬

schaffen, nicht durch eine regelmässige Erhöhung
der Grundsteuerschatzungen erreichen, denn wir
betrachten diese Erhöhung volkswirtschaftlich und
landwirtschaftlich als einen sehr grossen Fehler. Die
schweizerische Landwirtschaft kann auf die Dauer
nur dann in Ehren bestehen, wenn ein allmählicher
Abbau der Preise von Grund und Boden eintritt.
Unsere Landpreise stehen in keinem Verhältnis zu den
Landpreisen in unsern Konkurrenzländern. Wir müssen

eine Schätzung von Grund und Boden anstreben,
die als Norm gelten kann für die Uebernahme eines
Landgutes. Wer diese Norm überzahlen will, der
muss durch eine Handänderungsgebühr empfindlich
getroffen werden können. Wir wissen, dass nur durch
gesetzliche Massnahmen eine allmähliche Sanierung
der unsinnigen Bodenpreise eintreten kann.

Im weitern sprechen wir die bestimmte Erwartung

aus, dass die Faktoren, die während der Kriegszeit

die Güterpreise auf eine unsinnige Höhe getrieben
haben, bei der Neuschätzung nicht berücksichtigt
werden, was uns bereits so ziemlich zugesichert worden

ist. Während der Kriegszeit haben sich Faktoren
eingestellt, die die Preise von Grund und Boden
verteuert haben, die aber als Kriegserscheinung
betrachtet werden müssen und die mit dem Aufhören
des Krieges sofort wieder verschwinden werden. In
der Nähe von Städten und Industriezentren hat sich
bei vielen Bürgern das Bestreben geltend gemacht,
Selbstversorger zu werden. Das war in dieser Zeit
sehr begreiflich, aber diese Leute sind als neue Käufer

oder auch als Pächter von Grundstücken in
Konkurrenz getreten und haben natürlich dadurch die
Kauf- oder Pachtpreise sehr hinaufgeschraubt.

Im weitern muss gesagt werden, dass, wie die
Herren alle wissen, eine grosse Zahl von Kriegsgewinnern

es nicht verschmäht hat, ihren Gewinn in
Grund und Boden festzulegen. Sie wissen zwar ganz
genau, dass die Rentabilität eine geringe sein wird,
aber sie wissen, dass das Kapital dort sicher angelegt

ist. Im weitern weiss jedermann, dass auch
die Güterspekulanten, diese Blutsauger an der Land-
und Volkswirtschaft, während des Krieges ihr
unheimliches Handwerk stark betrieben haben. Darüber
wollen wir heute nichts mehr sagen, aber das ist
auch mit ein Grund für die kolossale Preissteigerung

von Grund und Boden. Endlich weiss man ja,
dass esi immer eine Anzahl von Landwirten gibt,
die sich selbständig machen wollen, die nach ihrer
bisherigen Mitarbeit in bäuerlichen Betrieben das
Gefühl haben, sie seien diejenigen, die Land kaufen
können. Wenn ein solcher Mann einen Familienstand
gründen will oder gegründet hat, so hat er keinen
andern Ausweg, als in diesen Wettlauf einzutreten und
durch Ueberzahlung sich ein Heimwesen zu erwerben.

Das geschieht da und dort, und das hat zur
Folge, dass diese Leute ihr eigenes Kapital zinslos
anlegen oder dass ihre eigene Arbeitsleistung ohne
Entschädigung bleibt.

Wir treten also unter der Bedingung auf das
Dekret ein, dass wir erwarten, dass es ein
Provisorium sein' werde und dass wir hoffentlich in
allen Kreisen Entgegenkommen finden werden,
wenn win eine gründliche Aenderung anstreben.
Wir erwarten, dass alle die Faktoren, die zu der
unsinnigen Preissteigerung während des Krieges
geführt haben, nicht berücksichtigt werden. Wir
betrachten die ganze Angelegenheit als eine wahre Exi-
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stenzfrage für die Landwirtschaft. Wir haben nie,
wenigstens der Sprechende nicht, den kleinlichen
Standpunkt eingenommen, dass wir uns um die
Steuerpflicht drücken wollen, sondern ich erkläre,
dass jedermann verpflichtet ist, nach seiner Leistungsfähigkeit

dem Staate die Mittel zur Verfügung zu
stellen, die er zur Erfüllung der ihm gestellten
Aufgaben nötig hat.

Brand. Es war zu erwarten, dass bei Behandlung
dieses Dekretes auf die Diskussion zurückgegriffen
werde, die bei Anlass der Beratung des
Vermögenssteuerdekretes stattgefunden hat. Es ist gesagt worden,

dass diese Diskussion in der Presse und anderswo

Anlass zu Vorwürfen gegenüber der Landwirtschaft
gegeben habe, die hier zurückgewiesen werden müssen.

Ich gehöre zu denjenigen, die bei Anlass der
Beratung des Vermögenssteuerdekretes den Antrag der
Herren Jenny und Flückiger bekämpft haben. Wenn
ich damals nicht hier in die Diskussion eingegriffen
habe, so geschah es aus Gründen stimmlicher
Indisposition; ich habe aber persönlich mit diesem oder
jenem Kollegen über diesen Antrag gesprochen und
meiner Ueberzeugung dahin Ausdruck gegeben, dass
er nicht angenommen werden dürfe, weil er zu einer
Ungerechtigkeit in der Besteuerung der verschiedenen
Kategorien der Bevölkerung führen würde. Der
Begriff, den man in das Vermögenssteuerdekret
einführen wollte, resp. die Deutung, die man dem
Begriff des wahren Wertes, wie er im Steuergesetz;
steht, geben wollte, hätte nach meinem Dafürhalten
eine Paralysierung der bevorstehenden Hauptrevision
der Grundsteuerschatzungen herbeigeführt. Von
diesem Gesichtspunkte aus musste man dem Antrag
Opposition machen. Er hätte dazu geführt, dass einzelne
Bevölkerungsschichten nicht nach dem Masse ihrer
Leistungsfähigkeit an die allgemeinen Staatslasten
beigetragen hätten.

Man hat allerdings gesagt, das Steuersystem sei
ein ungerechtes. Ich bin durchaus einverstanden,
ich teile insbesondere die Auffassung, die soeben
von Herrn Kollege Gnägi vertreten worden ist. Was
ich aber nicht verstanden habe und auch heute nicht
verstehe, ist das, dass man in einem Moment, wo es
sich darum handelt, ein Steuergesetz, das eben erst
in Kraft getreten ist, auch wirklich in die Praxis
umzusetzen, eine besondere Einschätzung der
landwirtschaftlichen Grundstücke zu ungefähr 80% —
die Zahl ist genannt worden — verlangt und
zugleich sagt, man verlange das, weil man der
Meinung sei, dass die Landwirtschaft zur Einkommensteuer

herangezogen werden müsse. Schon im Januar
musste jedermann die Ueberzeugung haben, dass die
Heranziehung der Landwirtschaft zur Einkommensteuer

für die nächsten Jahre ein Ding der Unmöglichkeit

ist, weil das neue Steuergesetz nun einmal

zuerst in Wirksamkeit treten muss.
Deswegen glaube ich, dass wir an die Revision

der Grundsteuerschatzungen mit dem Willen herantreten

müssen, eine möglichst gerechte und gleich-
mässige Verteilung der Steuerlasten auf alle tragfähigen

und leistungsfähigen Schichten der Bevölkerung
herbeizuführen. In der Theorie sind wir alle einig.
Es ist heute von den Vertretern der Landwirtschaft
der gleiche Grundsatz verfochten worden; allein wenn
es an die Ausführung des Grundsatzes geht, so kommen

sofort die Diskrepanzen. Dass die Landwirt¬

schaft leistungsfähiger ist, als bei Behandlung des
Vermögenssteuerdekretes glaubhaft gemacht werden
wollte, das ergibt sich, wie ich glaube, aus der
Zusammenstellung, die wir bekommen haben, in Verbindung

mit der Lebenserfahrung, die ein jeder von uns
hat machen können. Ich habe mir auch die Mühe
genommen, diese Zusammenstellung etwas näher
anzusehen und auf frühere Jahre zurückzugreifen, nämlich

auf das Jahr 1893, in welchem bekanntlich die
vorletzte Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen
stattgefunden hat. Da mag es interessant sein für
den Grossen Rat, noch einige Zahlen zu vernehmen,
die beweisen, dass das Anwachsen der Abgaben an
den Staat in Form von Steuern nicht gleichmässig
vor sich gegangen ist. Im Jahre 1893 hat die
Vermögenssteuer nach bernischen Begriffen, also die
Grundsteuer und die Steuer auf grundpfändlich
versicherten Kapitalien, insgesamt eine Summe von 2
Millionen ausgemacht. Im gleichen Jahr betrug die
Einkommensteuer aller drei Kategorien 1,4 Millionen.
Seither sind zwei Hauptrevisionen der Grundsteuerschatzungen

vorbeigegangen. Die gesamte
Steuersumme, die aus Vermögen, wie es das bernische
Gesetz definiert, fliesst, ist laut der Tabelle, die Sie
bekommen haben, im Jahre 1918 auf rund 5,9
Millionen angewachsen. Die Gesamtsumme der
Einkommensteuer ist im gleichen Zeitraum von 1,4 auf
10,2 Millionen angewachsen, d. h. die Vermögenssteuer

hat nicht das Dreifache erreicht, während
sich die Einkommenssteuer versiebenfacht hat. Das
ist eine Zahl, die man doch etwas ins Auge fassen
muss, wenn heute wieder behauptet wird, wie das
von Herrn Flückiger geschehen ist, man wolle die
Henne schlachten, die die goldenen Eier lege, wenn
man nun neuerdings, nach Verlauf von mehr als einem
Dutzend Jahren daran geht, eine Hauptrevision der
Grundsteuerschatzungen durchzuführen.

Wie die Einkommensteuer, namentlich in den letzten

Jahren, stark zugenommen hat, das mag eine
andere Zahl illustrieren. Die Steuersummen, die aus
Vermögen und Einkommen fliessen, immer, ich
betone das, im Sinne der bernischen Gesetzgebung,
haben sich im Jahre 1911 ungefähr die Wage gehalten,
indem beide rund 5,2 Millionen ausmachten. Seither
ist die Vermögenssteuer bloss um rund 700,000 Fr.
angewachsen, während die Einkommensteuer sich
nahezu verdoppelt hat. Sie ist in den letzten sieben
Jahren, worunter sämtliche Kriegsjahre, um rund
98% angewachsen, die Vermögenssteuer bloss um
12%. Eine weitere Zahl, die hier zur Sprache
gebracht werden darf, ist diejenige, die sich aus der
Vergleichung der Grundsteuer im eigentlichen Sinne
und der Einkommensteuer I. Klasse, d. h. der
Erwerbssteuer, der Steuer aus Arbeitseinkommen ergibt.
Ich schicke voraus, dass die beiden letzten
Hauptrevisionen der Grundsteuerschatzungen dem Staat eine
Mehreinnahme von rund 570,000 Fr. gebracht haben.
In den Jahren 1906—1912, also nach der
Durchführung der letzten Hauptrevision, hat die Grundsteuer

um rund 139,000 Fr. zugenommen, die
Einkommensteuer I. Klasse hat im nämlichen Zeitpunkt
um mehr als das Zehnfache, nämlich um 1,470,000 Fr.,
zugenommen. Darin kommt gewiss die erfreuliche
Entwicklung von Handel und Gewerbe zum Ausdruck,
aber es kommt auch zum Ausdruck, und zwar in
einem ganz wesentlichen Masse, die Durchführung
der Besoldungsreform, die mit dem Jahre 1906 ange-



360 (10. März 1919.)

fangen hat und zur einen Hälfte im Jahre 1907, zur
andern im Jahre 1908 in Kraft getreten ist. An diese
Besoldungsreform hat sich auch die Reform der
Lehrerbesoldungen geknüpft. In diesen Zeitraum von
1906—1912 fällt auch die Besoldungsreform im Bunde.
Das Erwerbseinkommen I. Klasse hat also dem Staat
eine Mehreinnahme von 1,470,000 Fr. gebracht, während

im gleichen Zeitraum, wo gewiss nicht nur
Neubauten erstellt worden sind, sondern wo auch da und
dort die Ertragsfähigkeit gesteigert worden ist, durchaus

durch die Arbeit der Landwirtschaft, was ich
anerkenne, diese Steigerung bei der Grundsteuer lange
nicht in dem Masse zum Ausdruck gekommen ist
wie beim Erwerbseinkommen, das eben Jahr für Jahr
der Taxation durch unsere Instanzen unterworfen
wird.

Noch ein Hinweis auf die Kriegszeit. Die Grundsteuer

hat von 1914 bis 1918 um bloss 100,000 Fr.
zugenommen. In der gleichen Zeit hat die
Einkommensteuer I. Klasse um 3,559,000 Fr. zugenommen.
In dieser Periode liegen sämtliche Kriegsjahre. Das
stellt gewiss der Energie und Initiative von Handel,
Industrie und Gewerbe ein gutes Zeugnis aus. Wir
müssen aber auch sagen, dass aifch an dieser
Zunahme die Fixbesoldeten einen wesentlichen Anteil
haben. Im gleichen Zeitraum hat die Landwirtschaft,
von der man doch sagen darf, dass sie wesentliche
Mehreinnahmen gehabt hat, nicht Schritt gehalten
mit den andern Kategorien unserer Bevölkerung, die
der Einkommensteuer I. Klasse unterliegen. Von
diesem Gesichtspunkt aus darf gesagt werden, dass es
nicht angezeigt war, im jetzigen Moment zu behaupten,

die Landwirtschaft werde zu stark belastet, wenn
man die Hauptrevision jetzt vornimmt. Es wäre nicht
ein billiger Ausgleich, den man auch auf seite der
Landwirtschaft will, wenn man jetzt die Revision
nicht vornehmen würde und zwar in einer Art
vornehmen würde, die auch die Steigerung der Leistungsfähigkeit,

die sich in den erhöhten Bodenpreisen
ausdrückt, in angemessener Weise erfasst.

Das die Kritik, die ich mir anlässlich der Behandlung

des Vermögenssteuerdekretes anzubringen
erlaubte. Die Vertreter der Landwirtschaft werden mir
zugeben müssen, dass sie im Grunde genommen ja
genau die gleichen Ideen entwickeln, dass sie aus
diesen Grundsätzen nur etwas andere Folgerungen
ziehen. Ich begrüsse es, dass man heute anerkannt
hat, dass die Revision der Grundsteuerschatzungen
notwendig ist, um eine gerechte Besteuerung aller
Gruppen der Bevölkerung herbeizuführen. Da darf
man wohl annehmen, dass das Dekret, wie es in der
Kommission schliesslich nahezu einstimmige Annahme
gefunden hat, auch im Grossen Rate zur Annahme
gelangen wird, nicht um der Landwirtschaft Lasten
aufzubürden, die sie nicht zu tragen vermag, sondern
um auch diese steuerzahlenden Bürger in dem Masse
heranzuziehen, wie es ihre Leistungsfähigkeit
gestattet.

Ich schliesse mit der Erklärung, dass auch ich
einverstanden bin, wenn eine gründliche Revision
unserer Steuergesetzgebung vorgenommen werden soll.
Allein wir haben wahrscheinlich in der nächsten Zeit
noch andere Aufgaben als die, das Steuergesetz, das
erst auf 1. Januar 1919 in Kraft getreten ist, sofort
wiederum zu residieren. Auch Herr Gnägi anerkennt,
dass in seinen Kreisen zuerst die Pionierarbeit
geleistet werden, muss, bis die Landwirtschaft dem

Grundsatz, dass die allgemeine Einkommensteuer die
Grundlage für unser Steuersystem bilden muss,
zustimmt. Wenn man daran geht, diesen Grundsatz
zu verwirklichen, wird man sicher in allen Kreisen
der Bevölkerung viel Verständnis finden. Man wird
es begrüssen, wenn man zu diesem System übergehen
kann, dass alles Einkommen in gleicher Weise zur
Steuer herangezogen wird. Ich empfehle Ihnen auch
meinerseits Eintreten auf das Dekret.

Scherz. Ich hatte nicht die Absicht, zu diesem
Dekret das Wort zu ergreifen, aber die gefallenen
Aeusserungen veranlassen mich doch, zu dem
Gegenstand einiges zu sagen. Ich konstatiere mit
Genugtuung, dass das, was ich bei der letzten
Schatzungsrevision gesagt habe, dass man auf den einzelnen

Grundeigentümer mehr Rücksicht nehmen sollte,
indem man die Selbstschatzung einführt, Anerkennung
gefunden hat, indem auch der Herr Finanzdirektor
zugeben musste, dass man sonst in den Gemeinden
den fatalen Erfolg hat, dass die Grundsteuerschat-
zungsrevisionen beschlossen werden, ohne dass die
Grundeigentümer etwas dazu zu sagen haben. Ich
vermisse nun im vorliegenden Dekret eine Bestimmung,

die es gestattet, dass auch der Grundeigentümer

bei der Schätzung mitzureden hat. Nun weiss
ich sehr wohl, dass gerade diejenigen, die verschuldet

sind, ein Interesse daran haben, dass ihr
Grundeigentum hoch eingeschätzt wird, während diejenigen,
deren Grundeigentum schuldenfrei ist, das entgegengesetzte

Interesse haben. Ich will auf diese Geschichten

nicht näher eintreten, ich konstatiere nur, dass
sich aus den Aeusserungen der Gemeinden selbst
ergibt, dass sie an ihrem eigenen Leib erfahren haben,
dass es nicht immer gut ist, wenn sie zwar gegenüber
dem Staat sehr günstig abschliessen, anderseits aber
in der Gemeinde dann einen sehr hohen Steuerfuss
einführen müssen. Da ist es klar, dass die Gemeinden

mit dem Begehren kommen mussten, ob sie nicht
eine Erhöhung der Grundsteuerschatzungen durchführen

können. Nach dem Vermögenssteuergesetz von
1856, das inzwischen auch veraltet ist, war das
ausgeschlossen.

Wenn nun von Herrn Jenny gesagt wird, jetzt
wolle man auf einmal die Ansätze in die Höhe schrauben,

wenn verlangt wird, man dürfe nicht auf die
Kriegsfolgen, die für die Landwirtschaft in der Tat
günstig gewesen sind, abstellen, so ist zu entgegnen,

dass sich die Grundeigentümer, die von der
Erhöhung der Preise profitiert haben, nicht beklagen

dürfen, wenn wir nun endlich, nachdem der Krieg
vorbei ist, eine Erhöhung der Grundsteuerschatzungen
durchführen. Ich begrüsse es, "dass die Herren Jenny
und Gnägi gesagt haben, dass die Landwirtschaft sich
der Steuerpflicht nicht entziehen will, aber dass sie
die allgemeine Einkommensteuer verlangen. Es ist
von Herrn Brand und von Herrn Finanzdirektor Scheu-
rer genügend ausgeführt worden, dass es mit der
Einführung der allgemeinen Einkommensteuer, die in
Frankreich schon seit vielen Jahren angestrebt wird,
nicht so schnell geht. Das wäre auch nach meinem
Dafürhalten das einzig Richtige, aber das würde eine
vollständige Aenderung unseres ganzen Steuersystems
bedingen. Das wird auch kommen, dass man Jahr
um Jahr die landwirtschaftlichen Grundstücke nach
ihrem wahren Wert einschätzt. Damit wären wir
sofort einverstanden. Nun wissen wir, dass die
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Grundsteuerschatzung in vielen Fällen dem wahren
Wert nicht entspricht. Nehmen Sie nur die Mietzinse,
die in verschiedenen Gemeinden bezahlt werden, und
die mit den Grundsteuerschatzungen in keinem
Verhältnis stehen. Es ist auch bekannt, dass die Pachtzinse

gewaltig in die Höhe gegangen sind. Da ist es
selbstverständlich, dass auch die Grundsteuerschatzungen

in die Höhe gehen müssen. Es ist schon
ein grosses Entgegenkommen, wenn man zugibt, dass
man auf zehn Jahre zurückgehen kann. Ich will das
nicht beanstanden, es wird auch so noch eine ganz
nette Erhöhung resultieren. Mit einer zu starken
Erhöhung der Grundsteuerschatzungen sind auch wir
nicht einverstanden. Der, welcher die Arbeit leistet,
soll dabei gut bestehen können; aber das involviert
noch nicht, dass die Schätzungen so hoch
gestellt werden, dass die Hypotheken erhöht werden
können. Die andern Kreditinstitute und auch
Private gehen längst über die Belehnungsgrenze der
Hypothekarkasse hinaus, nur tun sie das auf
Bürgschaft, damit sie unter allen Umständen zu ihrer
Sache kommen. Haben wir aber bis jetzt gesehen,
dass die Landwirtschaft für ein staatliches
Hypothekarmonopol zu haben gewesen wäre, das ermöglicht
hätte, die Schulden nach und nach zu tilgen? Das
wollen die Landwirte nicht, sie wollen, wie sie sagen,
keine Sklaven des Staates werden. Aber die Sklaven
ihrer eigenen! Standesgenossen. Das ist unrichtig,
da sollten sich die Landwirte einmal belehren lassen.
Man anerkennt, dass jeder Arbeiter seines Lohnes
wert ist, der Grössbauer so gut wie der Kleinbauer.
Der Kleinbauer sollte gut existieren können. Das
kann er aber unter den heutigen Verhältnissen nicht.

Das alles hat allerdings mit der Frage, die uns
heute beschäftigt, nicht sehr viel zu tun; ich wollte
es nur beispielsweise anführen. Es ist jedenfalls
unrichtig, wenn man heute sagt, es sei ungerecht,
wenn man die Grundsteuerschatzungen mit den landauf,

landab bezahlten Preisen in Einklang bringen
will. Die Landwirtschaft hat Kriegsgewinne gemacht,
allerdings nicht die Kleinbauern, aber die Grossbauern
auf ihren unverschuldeten Bauernhöfen. Da soll man
nicht kommen mit der Behauptung, es sei
ungerecht, wenn man die Grundsteuerschatzungen den
veränderten Verhältnissen anpasst.

Ich habe geglaubt, das müsse auch gesagt werden,
damit man nicht nur die andere Seite höre, die
behauptet, man tue der Landwirtschaft unrecht. Wir
wissen, dass wir auf die Landwirtschaft abstellen
müssen, aber vor allem aus soll die landwirtschaftliche

Arbeit richtig belohnt werden. Das ist mit ein
Grund dafür, dass man diese Verhältnisse anders
gestalten sollte. In vielen Beziehungen sind wir mit
Ihnen vollständig einverstanden. Der landwirtschaftliche

Arbeiter soll gut existieren können, aber bei den
Kapitalisten sollten wir dafür sorgen, dass sie ihr
überschüssiges Kapital, sei es auf diese oder jene Art
erworben, den kantonalen Geldinstituten zuführen
müssen, damit diese es der Landwirtschaft geben
können, die es notwendig hat.

Dürrenmatt. Die Ausführungen des Herrn Dr.
Brand veranlassen mich, entgegen meinem ursprünglichen

Vorhaben das Wort zu ergreifen. Herr Dr.
Brand hat auf die dem Vortrage der Finanzdirektion

beigegebene Statistik hingewiesen. Die Frage,
in welcher Weise die Landwirtschaft besteuert werden

soll, hat schon viel zu reden gegeben. Es sind zwei
Systeme üblich, dasjenige der festen Taxation, wie
wir es haben, und dasjenige der Besteuerung des
Einkommens aus landwirtschaftlichen Produkten, wie es
in verschiedenen andern Kantonen eingeführt ist. Es
ist schon von Herrn Gnägi darauf hingewiesen worden,

dass auch unsere Landwirtschaft nach und nach
dazu komme, dass sie lieber der Einkommensbesteuerung

unterstellt werden wolle als unserem
bisherigen System. Vom Standpunkt der Landwirtschaft
tut man jedenfalls gut daran, denn ich erinnere mich,
in früheren Jahren gelesen zu haben, dass in den
Gebieten, wo man zu der Ertragsbesteuerung
übergegangen ist, der Steuerertrag bei der Landwirtschaft
zurückgegangen ist. In diesen Sachen ist immer zu
prüfen, ob der Staat besser tut, das bisherige feste
System beizubehalten oder ob die Landwirtschaft
in ihrem eigenen Interesse besser tut, zu einem andern
System überzugehen. Soweit es die Landwirtschaft
anbelangt, pflichte ich den Ausführungen des Herrn
Gnägi bei, dass die Landwirtschaft absolut nichts
zu riskieren hat, wenn man dazu kommt, die
Einkommensteuer auch für sie einzuführen. Erfahrungen
aus andern Ländern beweisen das. Etwas anderes
ist es für den Staat.

Wenn man gegenüber der langsameren Zunahme
der Vermögenssteuer auf die enorme Zunahme der
Einkommensteuer in den letzten 20 Jahren hinweist,
so ist zu sagen, dass die Vermögenssteuer doch auch
ihre Vorteile hat, denn sie ist eine konstant fliessende
Steuerquelle, auf die man unter allen Umständen zählen

kann. Bei der Einkommensteuer ist diese
Konstanz viel weniger vorhanden. Es sind gerade in der
Zusammenstellung, die die Finanzdirektion hat
austeilen lassen, zwei Jahre darunter, die auch etwas
zu denken geben, die Jahre 1914 und 1915. Im Jahre
1915 hat immerhin die Vermögenssteuer noch eine
kleine Zunahme von 5,610,000 Fr. auf 5,650,000 Fr.
ergeben, während die Einkommensteuer entgegen
der sonstigen konstanten Praxis von 4,819,000 Fr. auf
4,540,000 Fr. zurückgegangen ist. Diese Steuerquelle
hat doch etwas versagt, während man bei der
Vermögenssteuer auf einen sichern Ertrag abstellen konnte.
Das ist gerade für den Finanzhaushalt des Staates von
wesentlicher Bedeutung, dass man Steuerquellen hat,
auf deren Ertrag man unter allen Umständen sicher
zählen kann.

Wenn man nun immer auf diese Statistik
hinweist, so möchte ich doch darauf aufmerksam machen,
dass man schliesslich mit der Statistik alles beweisen

kann. Es wäre interessant, neben diesen Zahlen,
die man uns vorführt, auch die andern Zahlen zu
haben, die uns zeigen, in welchem Masse die
landwirtschaftliche Bevölkerung des Kantons Bern im
gleichen Zeitraum abgenommen hat, während gleichzeitig

alle andern Erwerbsklassen zugenommen
haben. Dass die landwirtschaftliche Bevölkerung
abgenommen hat, ist eine bekannte Tatsache; in
welchem Masse das geschehen ist, ist mir nicht bekannt.
Das steht nun in einem auffallenden Widerspruch zu
den Behauptungen, die immer wieder auf die Prosperität

der Landwirtschaft hinweisen, wenn gleichzeitig
während einer längeren Periode die landwirtschaftliche

Bevölkerung abnimmt.
Ich glaube deshalb, die Frage, die uns hier

beschäftigt und die schon bei Anlass der Behandlung
des Vermögenssteuerdekretes zu reden gegeben hat,
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in welcher Weise die Landwirtschaft zur Steuer
herangezogen werden soll, und ob für die Grundsteuerschatzungen

der wahre Wert massgebend sein soll
oder der Verkehrswert, wie auch die Frage, was man
unter dem wahren Wert zu verstehen habe, der im
Steuergesetz genannt ist, sei nur zum Teil eine
Finanzfrage, in der Hauptsache aber eine
volkswirtschaftliche Frage von allergrösster Bedeutung, die
nicht nur einseitig vom Gesichtspunkt der kantonalen
Finanzverwaltung aus behandelt werden darf. Die
Vertreter der Landwirtschaft haben heute alle den
Standpunkt vertreten, dass sie den Staat nicht zu kurz
kommen lassen möchten, dass aber die Frage der
Besteuerung des Grundbesitzes eine etwas weitergehende
Bedeutung habe, weil sie mit der ganzen Frage der
Bodenverschuldung zusammenhänge, mit den
Erhöhungen, die eine Revision der Grundsteuerschatzungen

auch auf dem Gebiete der Pacht- und Mietzinse
nach sich ziehen würde. Man kann deshalb nicht
über diese Fragen hinweggehen mit der Behauptung,
der Staat müsse Geld haben, deshalb müsse man
auf einen andern Wert, den Verkehrswert, nicht auf
den wahren Wert abstellen. So kann man argumentieren,

wenn man vor allem aus darauf sieht,
möglichst viel Geld in die Staatskasse zu bekommen, was
der Hauptzweck jedes Steuergesetzes ist; aber so
kann man nicht argumentieren, wenn man auch die
weitergehende Bedeutung der ganzen Frage ins Auge
fasst, die sie für den landwirtschaftlichen Grundbesitz

haben muss.

Hurni. Gestatten Sie mir der Vollständigkeit halber

einige Feststellungen. Zunächst handelt es sich
bei dieser Vorlage um eine rein fiskalische
Angelegenheit. Der Staat muss mehr Geld haben, und da
ist es sicher nicht unbillig, nachdem die Landwirtschaft

so gute Jahre gehabt hat, dass sie auch etwas
mehr steuert. Anderseits erklären uns unsere Landwirte,

dass es sich für sie nicht um eine Steuerangelegenheit

handelt, dass sie bereit seien, mehr zu
steuern. Das ist erfreulich, um so mehr, weil wir
aus verschiedenen Voten gehört haben, dass im Laufe
der Jahre der Ertrag der Steuern aus Arbeitseinkommen

gegenüber dem Steuerertrag aus Vermögen in
ein gewisses Missverhältnis gekommen ist. Sie wissen,

dass wir in einzelnen Dörfern Verhältnisse haben,
die nicht angehen können. Sie wissen so gut wie
ich, dass in vielen Dörfern der Pfarrer, der Lehrer,
in einzelnen Fällen sogar der Aktuar und der Landjäger

die höchsten Steuerzahler sind. Das sind
Verhältnisse, die natürlich nicht mehr angehen. Man
könnte die Lösung auf einem andern Wege suchen.
Dieses Missverhältnis ist zurückzuführen auf das
Verhältnis der Ansätze für die Vermögenssteuer und
Einkommensteuer. Wir haben auch im neuen Steuergesetz

wie im alten festgelegt, dass, so oft der
Besitzende einen Franken vom Tausend bezahlt, so oft
der Einkommensteuerpflichtige anderthalb Franken
zu bezahlen hat. Dieses Verhältnis besteht meines
Wissens in der ganzen Schweiz sonst nirgends. Wir
haben eine ganze Reihe von Kantonen, wo das
Einkommen schwächer belastet wird als der Besitz. Bei
der Kriegssteuer ist das Verhältnis so, dass 1000 Fr.
Einkommen gleich viel Steuer bezahlen müssen wie
10,000 Fr. Vermögen; wir im Kanton Bern leisten
uns hingegen den Spass, dass 1000 Fr. Einkommen
so viel Steuer bezahlen müssen wie 15,000 Fr. Ver¬

mögen. Das ist natürlich ein Verhältnis, das nie und
nimmer angeht.

Nachdem sich unsere Landwirte bereit erklären,
mehr Steuern zu bezahlen, läge es nahe, eine Revision
dieses Artikels vorzunehmen. Aber unsere Landwirte
bieten uns heute etwas Neues, was sie in der letzten
Session nicht geboten haben, nämlich die Möglichkeit

der Einführung einer einheitlichen Einkommensbesteuerung.

Ich glaube auch, dass das die
glücklichste Lösung sein werde; ich glaube auch, dass sich
die Mehrheit unseres Rates dazu bereit finden wird,
sobald uns unsere Landwirte die nötigen Unterlagen
geben, aus denen ersichtlich ist, dass auch diese Regelung

gesetzlich möglich ist.

Zwahlen. Ich ergreife das Wort lediglich, um
die Ausführungen des Herrn Finanzdirektors über
den niedrigen Grundsteuerertrag im Amt Schwarzen-
burg richtig zu beleuchten. Das Amt Schwarzenberg
liegt in einer Höhe von 1650—2000 m, ist ein
ausgesprochenes Bergland, und man kann es deshalb z. ß.
nicht mit dem Oberaargau vergleichen. Die
Grundsteuerschatzungen müssen niedriger sein als in
Landesteilen, die klimatisch viel besser gestellt sind als
unser Amt. Ein zweiter Grund ist der, dass das
Amt Schwarzenburg bis zu Anfang des verflossenen
Jahrhunderts eine gemeinsame Herrschaft der Kantone
Freiburg und Bern war. Jeder Kanton schickte je-
weilen für fünf Jahre einen Landvogt, die dann nicht
so waren, dass sie nicht alles, was aus dem Land
herausgepresst werden konnte, herausgepresst hätten.
Darunter haben die Verkehrsverhältnisse sehr
gelitten. Dieser Zustand hat auch dazu geführt, dass
von allen Seiten her gewisse verdächtige Elemente
in den verschiedenen Winkeln sich ansässig machten.
Die Bevölkerung war daher in der Hauptsache arm.

In der letzten Zeit ist das besser geworden. Wir
anerkennen gern, dass der Staat Bern in den letzten
Jahrzehnten sein möglichstes getan hat, um die
Verkehrsverhältnisse punkto Strassen und Eisenbahnen
zu verbessern. Das hat auch dazu geführt, dass die
Landpreise vielleicht gegenüber den früheren
Grundsteuerschatzungen etwas übersetzt sind. Das gebe
ich zu. Ich befürchte, dass Landpreise bezahlt werden,

die das Sechs- bis Achtfache der Grundsteuerschatzungen

betragen und dass das früher oder später

zu einer Katastrophe führen wird. Die Bevölkerung

des Amtes ist mehr oder weniger bodenständig
und nicht so auf die Auswanderung versessen, wie
die Leute aus andern Gegenden. Wenn nun ein Heim
frei wird, so wird der Sohn darauf dringen, in der
Nähe des Vaters ansässig zu werden, was ein Steigen

der Preise bewirkt.
Ferner hat der Staat in unserm Amt eine Masse

Weiden angekauft und sie mit Wald bepflanzt. Nun
sind nachher die Leute aus dem Unterland gekommen

und haben uns ihr Vieh auf unsere Weiden
geschickt, und dafür sind überspannte Preise bezahlt
worden. Das hat natürlich auch auf die andern Preise
zurückgewirkt. Ich betrachte es als ein Unglück
für unser Amt, dass die Güterpreise in dem Masse,
wie es vom Herrn Finanzdirektor angetönt worden
ist, gestiegen sind. Ich muss auch bemerken, dass
wir im Amt Schwarzenburg gern bereit sind, nach
Massgabe unseres Vermögens unsern Obolus zu
entrichten, wie es andere Landesteile auch tun. Ich
wollte diese Bemerkungen nur anbringen, um nicht
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den Glauben aufkommen zu lassen, als seien wir im
Amt Schwarzenburg hinterhältige Leute, die nur
verlangen und nichts leisten wollen. Das ist nicht der
Fall; ich' darf versichern, dass auch von unserer
Seite das möglichste geleistet werden wird. Ich habe
im Rat von Gemeinden sprechen hören, die sogar
4% %0 Gemeindesteuern hätten. Ich kann Sie
versichern, dass wir im Amt Schwarzenburg Gemeinden
mit 6 und 7 °/OÜ haben, was doch nicht dafür zeugt,
dass die Gegend reich ist. Wenn wir auch Leute
unter uns haben, die ihr Schäflein im trockenen
haben, so ist unsere Landschaft doch im allgemeinen
eine von den ärmern. Es ist auch daran zu
erinnern, dass das Amt Schwarzenburg eine waldreiche
Gegend ist. Nun wissen wir alle, wie in den letzten

Jahren die Holzpreise gestiegen sind. Das mag
dazu geführt haben, dass für Güter übersetzte Preise
bezahlt worden sind, indem fast bei allen Gütern
Wald ist. Allerdings ist das Holz aus unserer
Gegend sehr schwer zu transportieren.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es wäre ausserordentlich interessant,
allen den Fragen, die da berührt worden sind,
nachzugehen, da wir dabei auf Gebiete gelangen würden,
die nicht nur für das Steuerwesen, sondern für die
gesamte Volkswirtschaft von der allergrössten Bedeutung
sind. Ich will das unterlassen und will von den vielen
Fragen nur eine einzige herausgreifen, nämlich die
Frage, warum wir auf dem Wege vorgehen, den das
Dekret vorschlägt. Deswegen, weil wir seit Januar
ein Gesetz haben, das uns auf diesen Weg verweist.
Als die Initiative in der Kommission verhandelt wurde,
da war die Regierung gär nicht so schnell bereit,
zu sagen, sie wolle die Steuerreform auf diesem
Wege durchführen, sondern ich habe damals im Auftrag

des Regierungsrates den Standpunkt vertreten,
es sei besser, wenn wir unser ganzes Steuersystem
auf einer ganz neuen Grundlage aufbauen. Eine solche
Grundlage sei die einheitliche Einkommensteuer mit
Vermögenssteuer oder die allgemeine Vermögenssteuer

mit Erwerbssteuer, das sog. Basler System
oder aber das System der Kriegssteuer. Damals ist
mir von allen Seiten gesagt worden, was wir da wollen,

das sei ein ganz neues Wesen, von dem wolle
man nichts wissen. Das war damals insbesondere
auch die M'einung der landwirtschaftlichen Kreise.
Auf der andern Seite hiess es: Wir Sozialdemokraten,
die wir Anhänger der einheitlichen Einkommensteuer
sind, wir lehnen sie ab, denn wir wollen nicht ein
gutes oder vollkommnes, sondern vor allem aus ein
rasches Steuergesetz. Unter dem Druck dieser
Verhältnisse hat die Regierung schliesslich nachgegeben
und hat einen andern Vorschlag vorgelegt. Auf dieser
Grundlage müssen wir nun weiterbauen, und wir
können nicht dasjenige, was an andern Orten passiert,
als Muster nehmen. Man kann im Kanton Aargau
oder Schaffhausen sagen, man wolle die einheitliche
Einkommensteuer, ergänzt durch die Vermögenssteuer,
und für diese ergänzende Vermögenssteuer nehme man
nicht den Verkelirswert der landwirtschaftlichen
Liegenschaften, sondern den Ertragswert. Das kann man
dort, weil das nur eine Nebensteuer ist; wir können
das nicht. Wir können aber auch etwas anderes nicht:
Wir können nicht sagen, dass wir die Grundsteuerschatzungen

gleich lassen und durch einen erhöhten
Steuerfuss zu einem grösseren Steuerertrag zu kom¬

men suchen, denn nach unserer Gesetzgebung ist diese
Erhöhung nicht möglich für die landwirtschaftlichen
Grundstücke allein, sondern sie würde den gesamten
Grundbesitz treffen und würde ferner alle andern
Steuerpflichtigen, auch die Einkommensteuerpflichtigen,

treffen.
Wenn mich bei der ganzen Diskussion etwas

verwundert hat, so war es der Vorschlag, man solle den
Steuerfuss erhöhen. Ich weiss wohl, woher dieser
Vorschlag kommt, ich habe den Artikel auch gelesen

und habe ihn bei meinen Akten. Ich bin ein
wenig verwundert, dass man, wenn dieser Rat von
ausserhalb des Kantons kommt, sofort sagt, das sei
nun das Richtige und dass man gar nicht daran denkt,
dass mit der Erhöhung des Steuerfusses für die
Grundsteuer auch eine Erhöhung des Steuerfusses für
das Einkommen verbunden ist. Wir müssen auf
dasjenige abstellen, was wir haben.

Nun bin ich ausserordentlich froh, zu hören, dass
einem neuen Steuergesetz, auf der Grundlage der
allgemeinen Einkommen- oder Vermögenssteuer aufgebaut,

von vornherein so ausserordentlich viele Sympathien

aus allen Kreisen des Grossen Rates entgegengebracht

werden. Das ist nicht nur von rein theoretischer

Bedeutung, denn ich kann schon sagen, dass
wir auf der Finanzdirektion das neue Steuergesetz
auch als etwas Vorübergehendes ansehen. Sobald wir
es anwenden, wird sich zeigen, dass viele Leute mit
demselben nicht einverstanden sind. Ich sehe das
voraus und wir haben uns bereits an die Arbeit
gemacht, um zu sehen, wie wir darüber hinwegkommen
werden. Das können wir aber nicht allein, sondern
wir müssen uns auf die allgemeine Billigung berufen
können, und da wird es für unsere Tätigkeit ein starker

Ansporn sein, wenn man uns sagt, dass wir darauf
zählen können, dass eine Neuerung nach dieser Richtung

auf gute Aufnahme stossen wird.
Was die Durchführung der Revision anbetrifft, so

haben wir durcha,us nicht im Sinne, die
Steuerschraube auf das äusserste anzuziehen und einen
übergebührlichen Druck auszuüben. Ich weiss nicht,
wer die Vermehrung um 50% erfunden hat, jedenfalls

ist sie nicht auf der Finanzdirektion entstanden.
Ich hätte nicht einmal im Traum an diese Quote denken

dürfen. Ich würde allerdings sagen, das wäre
etwas, was sich sehen liesse. Das würde nach meinem
kurzen Ueberschlag einen Mehrertrag von 3,1
Millionen ergeben. Ich würde Herrn Flückiger begreifen,
wenn die Regierung einfach sagen würde: Es muss
Geld her und deshalb drücken wir, bis es da ist. Ich
glaube aber, die bisherige Haltung des Regierungsrates

in allen Steuerfragen zeigt, dass man mit Mass,
Verstand und Vernunft vorgehen will. Ich würde es
als eine durchaus unrichtige Politik anschauen, wenn
man mit Teufels Gewalt aus nur einer Quelle mehr
herausbringen wollte, als diese Quelle bei regelmässigem

Fluss auf die Länge geben kann. Das wäre
in der Tat eine ganz kurzsichtige Steuerpolitik, die
sich in kurzer Zeit selbst strafen würde. Dasjenige
aber, was man erfassen kann, soll man nehmen. Ich
glaube, das ganze Vorgehen habe gezeigt, dass man
da nicht etwas in die Hände der fiskalischen Organe
geben will, dass nachher niemand mehr etwas zu
sagen hat. Wir haben auf den Vorschlag der Kommission

die Bestimmung aufgenommen, dass man die
Gemeinden anhören soll, wir haben von uns aus die
Bestimmung aufgenommen, dass ausserordentliche
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Verhältnisse nicht berücksichtigt werden sollen, wir
sind mit allem einverstanden, was dazu dienen kann,
eine vernünftige Ordnung einzuführen. Davon, dass
man die heutigen ausserordentlichen Preise für die
Grundsteuer ganz einfach übernehmen würde, kann
gar keine Rede sein. Ich für mich bin froh, wenn man
in denjenigen Fällen, wo man nicht nur gelegentlich,
sondern in zahlreichen Fällen seit Jahren, das Fünf-,
Sechs-, ja das Zehnfache der Grundsteuerschatzung
bezahlt hat, diese Grundsteuerschatzung verdoppeln
kann. Damit wird wohl jedermann einverstanden
sein. Das sind Verhältnisse, die ich aus eigener
Erfahrung kenne. Sie werden selbst zugeben, dass es
nicht mehr angeht, dass wir im Grossen Moos Gebiete
haben, deren Pachtzins beinahe so hoch ist wie die
Grundsteuerschatzung. Ich bin auch fest überzeugt,
dass diejenigen, die die Verhältnisse kennen, nicht
reklamieren werden. Ich kann zur Beruhigung des
Grossen Rates sagen, dass wir wissen, was in das
Mass hineingeht bei unserem ländlichen Liegenschaftsbesitz.

Sosehr ich auch die Autorität der zitierten
Herren anerkenne, so kann ich doch nicht zugeben,
dass wir so ganz unerfahren seien, denn schliesslich
ist der Staat der grösste Grundeigentümer im Kanton,
er schliesst die meisten Pachtverträge ab und wir
haben gewiss einen Einblick in diese Verhältnisse.
Wir haben vor einem halben Jahre eine Liegenschaft

versteigert in der Umgebung des Grossen Mooses.

Da ist eine Pachtsumme abgemacht worden, dass
ich gesagt habe, ich unterbreite diesen Vertrag dem
Regierungsrat nicht zur Genehmigung, wir wollen
keine derartigen Pachtzinse. Ich habe die Gemeindebehörden

der beteiligten drei Gemeinden kommen lassen

und den Herren gesagt, sie hätten etwas sehr
Dummes gemacht, wenn sie einverstanden seien,
beantrage ich dem Regierungsrat, die Pachtsteigerung
nicht zu genehmigen und die Sache auf neuer Grundlage

durchzuführen. Sie sagten mir einstimmig, ich
solle das nicht tun, denn sonst ginge die Sache noch
höher, ich solle mich nicht verblüffen lassen, die
Leute, die das geboten haben, wissen ganz genau,
was sie gemacht haben, die haben nicht ins Blaue
hinaus geboten, sondern die können auch rechnen.
Wenn wir etwas tun wollten, so könnte es nur das
sein, dass wir Verbesserungen anbringen, Wege und
Kanäle anlegen und dass wir die Zusicherung geben,
dass, wenn die Produktenpreise sehr stark sinken sollten,

wir darauf Rücksicht nehmen wollten. Das haben
wir alles getan. Ich will damit nur sagen, dass wir
nicht diejenigen sind, die nur darauf ausgehen, alles
herauszupressen, was möglich ist und dass wir
schliesslich die Henne schlachten, die die goldenen
Eier legt, sondern dass wir auch ein Gefühl dafür
haben, das der Staat über uns hinaus existiert und
dass man vernünftig sein muss. Wir haben dieses
Gefühl so stark ausgebildet, dass wir an vielen Orten
jedenfalls viel rücksichtsvoller vorgehen als Private
in den betreffenden Gegenden. Es ist mir auch schon
vorgekommen, dass, als wir einen Pachtvertrag ab-
schliessen mussten, ein Mann aus der betreffenden
Gemeinde gekommen ist und uns bat, wir sollten nicht
zu weit gehen. Ich bemerkte ihm, ich hätte im Anzeiger

gelesen, dass sie in ihrer Gemeinde auch eine
Versteigerung gehabt hätten, wie viel sie denn da
gelöst hätten. Schliesslich ist herausgekommen, dass
die Gemeinde viel weiter gegangen ist, als wir je im
Sinne gehabt haben. Also darüber können Sie be¬

ruhigt sein, dass wir auch ungefähr wissen, was ins
Mass hineingeht, dass wir nicht darauf ausgehen, mit
aller Gewalt und in der rücksichtslosesten Weise und
unter Vernachlässigung der Sorge für den nachhaltigen
Ertrag, zu verfahren. Was recht ist, soll jedermann
als recht anerkennen, etwas Weiteres will der Staat
nicht.

Flückiger. Nur noch eine Bemerkung über die
50%. Ich möchte den Vorwurf zurückweisen, dass
ich das aus der Luft gegriffen habe. Ein
Kommissionsmitglied, das einen grossen Einfluss hat, hat im
Beisein des Herrn Finanzdirektor Scheurer in der
Kommission gesagt, ihm scheine man dürfe füglich
50% Erhöhung beantragen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1-

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Diskussion über die Eintretensfrage

hat sich in der Hauptsache auch gerade auf den
§ 1 bezogen. Ich beantrage Annahme desselben.

Angenommen.

Beschluss :

§ 1. Mit Wirksamkeit auf das Steuerjahr
1920 hat im ganzen Kanton eine Hauptrevision
der Grundsteuerschatzungen stattzufinden.

§2.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich kann bemerken, dass eine ganze
Reihe der nun folgenden Paragraphen nichts Neues
bringt, sondern dass das Vorschriften sind, die man
zum dritten Mal auwendet, die zum Teil aus dem
Jahre 1892 stammen. So haben wir die Vorschrift,
dass man die Handänderungen der letzten fünf Jahre
zusammenstellen und in Berücksichtigung ziehen soll,
schon im Dekret von 1905 gehabt. Die Kommission
beantragt, die Zahl fünf durch zehn zu ersetzen,
damit auch noch die Jahre vor dem Krieg berücksichtigt
werden können. Der Regierungsrat ist mit dieser
Modifikation vollständig einverstanden.

Maurer, Präsident der Kommission. Die
Durchführung der von uns beantragten Aenderung wird
keine technischen Schwierigkeiten bieten, denn der
Herr Finanzdirektor hat uns gesagt, dass diese
Zusammenstellungen fortlaufend geführt werden, so dass
sie also auch für diejenigen Jahre vorhanden sind,
auf die wir die Sache ausdehnen möchten.

Es ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob
die Handänderungen irgend eine bindende Wegleitung
für die Kommission bilden sollen. Da kann ich zur
Beruhigung derjenigen, die Bedenken haben, mitteilen,

dass auch der Herr Finanzdirektor in einer kürzlich

stattgehabten Auseinandersetzung bestätigt hat,
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dass diese Zusammenstellungen durchaus nicht einen
bindenden Ausgangspunkt abgeben sollen und dass sie
auch keine direkte Rechnungsgrundlage abgeben könnten.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Zubanden der mit der Revision betrauten

Kommissionen und Behörden ist eine
Zusammenstellung der während der letzten zehn Jahre
stattgefundenen Handänderungen aufzustellen, in
der Weise, dass aus derselben die Höhe der
Kaufpreise und der Grundsteuerschatzungen jeder
Gemeinde ersichtlich ist.

Die Gemeindebehörden sind verpflichtet,
sowohl den mit der Vorbereitung als auch den mit
der Durchführung der Revision betrauten Organen
an die Hand zu gehen und ihnen namentlich jede
verlangte Auskunft zu erteilen (Art. 44 St.-G.).

§ 3.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dieser Paragraph bringt gegenüber dem
früheren Zustand nach zwei Richtungen eine Aende-
rung. Einmal ist im ersten Alinea darauf hingewiesen,

dass auch die Klasseneinteilung neu angeschaut
und den tatsächlichen Verhältnissen angepasst werden
soll. Wir haben hier nun die Wirkung der jahrzehntelangen

Arbeit auf dem Gebiet der Bodenverbesserungen,

durch welche wir es zustandegebracht haben,
dass Land, das früher Sumpf oder sonst etwas,
jedenfalls nicht wertvolles Land war, nun vollwertig
geworden ist. Dem sollte man Rechnung tragen.

Eine der wichtigsten Bestimmungen des ganzen
Dekretes ist die Vorschrift, dass ausnahmsweise
Verhältnisse, die auf den Krieg und die Kriegsfolgen
zurückzuführen sind, weder nach oben noch nach unten

berücksichtigt werden. Man könnte sich fragen,
warum man sich nicht darauf beschränkt, zu sagen,
dass diese Verhältnisse nur im Sinne der Erhöhung
nicht berücksichtigt werden dürfen. Der Regierungsrat

hätte gar nichts dagegen, die Berücksichtigung im
Sinne der Verminderung zu streichen. Aber da kommen

nun die Hypothekarverhältnisse und man muss
eine gewisse Linie innehalten, da man sonst gewissen
Leuten einen ausserordentlich schlechten Dienst
erweisen würde. Das ist insbesondere zu sagen für
alle Hotelgeschäfte, die mehr, als es gut ist, mit
Hypotheken belastet sind und die eine Aenderung
der Grundsteuerschatzung nur mit sehr grosser Mühe
ertragen würden, so dass also diese Bestimmung,
die einen fiskalischen Anstrich hat, nicht fiskalischen
Erwägungen entspringt, sondern der Erwägung, dass
man die betreffenden Leute nicht in Verlegenheit
bringen will. Ich habe in der Kommission erklärt,
dass, wenn die Vertreter der betreffenden Gegenden
sagen, dass sie darauf verzichten wollen, wir uns
ganz gut anschliessen können. Ich würde es aber
als ganz ausserordentlich gefährlich erachten, wenn
man Herabsetzungen vornehmen würde, die Unruhe
in dieses ganze Gebiet hineinbringen, die weit über die

Bedeutung hinausgeht, welche der Grundsteuer
zukommt.

Maurer, Präsident der Kommission. Die Kommission

ist mit den in § 3 niedergelegten Grundsätzen
einverstanden. Sie begrüsst namentlich, dass die
Wertklasseneinteilung bei diesem Anlass nachgeprüft
werden soll. Sie pflichtet im weitern, wie ich
bereits erwähnt habe, der Auffassung bei, dass die
Einwirkungen des Krieges keinen Einfluss auf die Höhe
der Schätzungen haben sollen. Da haben wir namentlich

auch die negative Seite im Auge gehabt. Es
konnte sich nicht darum handeln, da, wo eine Entwertung

des Grundbesitzes eingetreten ist, wie das
namentlich in der Hôtellerie der Fall ist, eine
Herabsetzung eintreten zu lassen. Wir glauben, dass eine
solche Herabsetzung eine Schädigung auf dem
Gebiete der Hypothekarverhältnisse zur Folge haben
würde, die von den Interessenten nicht ertragen werden

könnte.

Klening. Nach § 3 wird selbstverständlich die
Grundsteuerschatzung des Gebietes der
Juragewässerkorrektion eine bedeutende Erhöhung erfahren,
denn bekanntlich war dieses Gebiet bis dahin in einer
sehr niedrigen Wertklasse eingeschätzt. Eine Erhöhung

der Grundsteuerschatzungen erscheint uns als
gerechtfertigt, wenn man die Erträgnisse der letzten

Jahre, überhaupt der Kriegsjahre, in Betracht
zieht. Anderseits müssen wir aber sagen, wenn diese
Gebiete nicht vor einer zukünftigen Wiederversumpfung

geschützt werden, so könnten da doch Uebel-
stände entstehen, welche dann eine Erhöhung der
Grundsteuerschatzungen nicht als gerechtfertigt
erscheinen Hessen. Die Besitzer dieses Mooslandes im
Sumpfgebiet, sowie im Strandbodengebiet sind mit
einer Erhöhung einverstanden, sie werden sich der
Steuerpflicht gegenüber dem Staat nicht entziehen
wollen, sie werden ihr möglichstes tun, damit dem
Staat die Geldmittel zufliessen, deren er so dringend
bedarf; aber sie verlangen auf der andern Seite, dass
man dafür sorgen sollte, dass dieses Gebiet vor
Wiederversumpfung gesichert wird.

Angenommen.

Beschluss :

§ 3. Die Revision soll sich namentlich auf die
Höhe der Grundsteuerschatzungen erstrecken. Sie
soll aber auch die Einteilung der Grundstücke
in die verschiedenen Kultur- und Wertklassen
umfassen, soweit dies nach den tatsächlichen
Verhältnissen gerechtfertigt ist.

Nicht in Berücksichtigung zu ziehen sind
ausserordentliche Wertvermehrungen oder
-Verminderungen, die auf die mit dem Kriege verbundenen

Ausnahmeverhältnisse zurückzuführen und
als vorübergehend anzusehen sind.

Bei der Revision sind auch allfällige Irrtümer
zu berichtigen.
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§4.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 4 entwickelt das allgemeine
Programm, wonach das laufende Jahr der Vorbereitung
der neuen Schätzungen gewidmet sein soll, während
die neuen Schätzungen dann im Laufe des Jahres
1920 aufgelegt werden und wirken sollen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. Die Arbeiten der kantonalen Schatzungskommission

sollen bis 31. August 1919 und die
übrigen Revisionsarbeiten so frühzeitig beendigt
sein, dass im Jahre 1920 die öffentliche Auflage
der revidierten Schätzungen spätestens zu gleicher

Zeit mit der für die jährliche Berichtigung
der Grundsteuerregister vorgesehenen Registerauflage

erfolgen kann.

§ 5.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 5 ist die Vorschrift wiederholt,
die im Steuergesetz enthalten ist und die sich auch
im Dekret über die kantonale Rekurskommission wieder

finden wird.

Angenommen.

Beschluss :

§ 5. Die kantonale Rekurskommission ist auf
1. September 1919 vorübergehend um fünf
Mitglieder zu verstärken, die vom Grossen Rate für
eine Amtsdauer von zwei Jahren zu wählen sind
(vgl. Art. 14, Absatz 2, St.-G.).

§ 6.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier sind die grundlegenden
Bestimmungen des Steuergesetzes und des Vermögenssteuerdekretes

genannt, auf die sich die Durchführung der
ganzen Arbeit stützen soll.

anlagung zur Vermögenssteuer vom 23. Januar
1919 und in den nachfolgenden Paragraphen
niedergelegten Grundsätzen durchzuführen.

§ 7.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im § 7 finden Sie die Aufgaben im
allgemeinen umschrieben, die man der kantonalen
Schatzungskommission zuweist. Man kann dieselben
so definieren, dass sich die Schatzungskommission
nicht mit den einzelnen Grundstücken abgibt, sondern
die Gemeindeschatzungen als Ganzes untersucht und
erklärt, die Schätzung als Ganzes sei zu hoch oder
zu tief oder richtig. Gestützt auf dieses Urteil
erklärt sie dann, dass die Schätzung zu bleiben habe
oder dass sie um einen gewissen Prozentsatz erniedrigt

oder erhöht werden soll. Sie kann aber auch
sagen, dass eine Gemeinde die Einteilung ihrer Grundstücke

in die verschiedenen Klassen zu ändern habe.
Ich habe bereits gesagt, dass diese Frage infolge der
grossen Bodenverbesserungsarbeiten eine gewisse
Bedeutung hat, eine grössere als vielleicht vor 10 oder
20 Jahren. Die Verhältnisse haben sich in gewissen
Gegenden von Grund auf geändert, so dass man an
vielen Orten wird sagen müssen, dass die Klasseneinteilung

als Ganzes zu ändern sei.
Die Kommission schlägt ferner die Aufnahme einer

Bestimmung vor, wonach die Gemeindebehörden
anzuhören sind. Der Regierungsrat ist mit dieser
Abänderung vollständig einverstanden, er hat sie als
selbstverständlich erachtet.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

§ 7. Die kantonale Schatzungskommission hat.
die Aufgabe, zu untersuchen, ob die Grundsteuerschatzungen

der einzelnen Gemeinden den zur
Zeit der Revision bestehenden Wert- und
Ertragsverhältnissen entsprechen. Sie hat die neuen
Schätzungen unter Berücksichtigung aller
einschlagenden Verhältnisse nach Anhörung der
Gemeindebehörden festzusetzen.

Zur Vorbereitung dieser Arbeiten wird die
Kommission in Sektionen eingeteilt.

Die endgültigen Beschlüsse sind durch die
Gesamtkommission zu fassen.

Maurer, Präsident der Kommission. Die
Kommission beantragt den Zusatz, dass auch auf das
Dekret betreffend die Veranlagung zur Vermögenssteuer

hingewiesen werden soll, indem sie der Auffassung

ist, dass in jenem Dekret gewisse Fragen
materiellrechtlicher Natur ihre Erledigung gefunden haben.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

§ 6. Die Revision ist nach den im Gesetze
über die direkten Staats- und Gemeindesteuern
vom 7. Juli 1918, im Dekret betreffend die Ver-

§ 8.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier ist festgestellt, dass die Kommission

nach Gesamtschatzungen entscheidet und
Abänderungen in Prozenten der Gesamtschatzungen
vorschlägt.

Maurer, Präsident der Kommission. Wir
beantragen nur eine kleine redaktionelle Aenderung,
indem wir sagen «...an der bestehenden Gesamtschat-
zung ...». Es ist bereits gesagt, dass der Prozentsatz
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in Prozenten der bestehenden Gesamtschatzung
ausgedrückt werden soll.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

§ 8. Die Kommission stellt die neue
Gesamtschatzung jeder Gemeinde fest; nimmt sie eine
Aenderung an der bestehenden Gesamtschatzung
vor, so wird diese in Prozenten angegeben. Auf
die Schätzung einzelner Objekte oder Klassen
tritt die Kommission nicht ein.

Dagegen stellt sie, gestützt auf die von ihr
gemachten Beobachtungen, die leitenden Grundsätze

für die Verteilung einer von ihr verfügten
Erhöhung oder Verminderung der Gesamtschatzung

fest, wobei im besondern auch grundsätzlich
festzustellen ist, ob und inwieweit die Einteilung

der Grundstücke in Kultur und Wertklassen
zu ändern ist. Sie hat hierüber eine Vernehmlassung

des betreffenden Einwohnergemeinderates
einzuholen.

Diese Grundsätze sind, vorbehaltlich des in
§ 11 hiernach vorgesehenen Rekursrechtes, für
die Schätzungen im einzelnen verbindlich.

§ 9.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Neutaxation bezieht sich bekanntlich

auf Gebäude und Land, und das Gesetz sowohl
als das Vermögenssteuerdekret nehmen als unterste
Grenze für die Einschätzung der Gebäude 80% der
Brandversicherung an. Man kann dagegen auch weiter,

bis auf 100 % gehen. Die Grundsteuerschat-
zung soll den wechselnden Verhältnissen entsprechen.
Die Kommission wird sagen, dass man in einer
bestimmten Gemeinde im allgemeinen mit dem und dem
Prozentsatz zu rechnen haben werde. Sie wird ferner

sagen, für die übrigen der Grundsteuer
unterliegenden Objekte dürfe man die Grundsteuerschat-
zung gleich lassen oder müsse man sie um so und
so viel Prozent erhöhen oder erniedrigen.

Maurer, Präsident der Kommission. Ich möchte
auch hier beantragen zu sagen: «... bestehende Grund-
steuerschatzung ...».

Angenommen mit dem Zusatzantrag Maurer.

Beschluss :

§ 9. In dem den Gemeinden und der
Steuerverwaltung zu eröffnenden Entscheid ist
festzustellen:

a. bezüglich der Gebäude das Prozentverhältnis
der neuen Grundsteuerschatzungen zum

Brandversicherungswert für den betreffenden
Gemeindebezirk;

b. für die übrigen Objekte die prozentuale
Erhöhung oder Verminderung gegenüber den
bestehenden Grundsteuerschatzungen.

§ 10.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 10 umschreibt die Aufgaben der
Gemeindebehörden. Diese haben die Verpflichtung,
dasjenige, was die Kommission im allgemeinen festgesetzt

hat, im einzelnen durchzuführen, die Erhöhung
oder Verminderung der Kommission auf die einzelnen

Grundstücke zu verteilen entsprechend dem
Entscheid der Kommission. Das ist dasjenige, was die
einzelnen Grundeigentümer angeht.

Maurer, Präsident der Kommission. Ich habe den
Herrn Finanzdirektor heute privatim gefragt, was er
davon halte, ob etwas gesagt werden solle über die
Ausstandspflicht der Mitglieder der Gemeindesteuerkommissionen.

Es ist vielleicht doch gut, wenn
gesagt wird, dass bezüglich der Ausstandspflicht die
entsprechenden Bestimmungen des Gesetzes Regel
machen, damit nicht Zweifel entstehen, weil das in vielen

Gemeinden zu Reibereien führen könnte. Es ist.
nicht angebracht, dass ein Mitglied einer
Gemeindesteuerkommission in eigener Sache über die
Einschätzung eigener Grundstücke oder in Fällen, wo
nahe Verwandte beteiligt sind, handelt. Es genügt
vielleicht, wenn man hier darauf verweist, ich will
aber gern hören, was der Herr Finanzdirektor meint.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich betrachte die Gemeindesteuerkommissionen

als eine der Behörden der Gemeinde. Damit
unterstehen sie den im Gemeindegesetz enthaltenen
Vorschriften über die Ausstandspflicht.

Angenommen.

Beschluss :

§ 10. Nach endgültiger Festsetzung der Ge-
samtschatzungen hat die Gemeindesteuerkommission

die Verteilung der erfolgten Abänderungen
an der Gesamtgrundsteuerschatzung (Erhöhung
oder Herabsetzung der Schätzung) auf die
einzelnen Wertklassen und Objekte vorzunehmen.

Gleichzeitig hat die Kommission eine allfällige
Revision der Klasseneinteilung im einzelnen
durchzuführen; früher begangene Irrtümer in dieser

Klassifikation sind auf jeden Fall zu berichtigen.

Diese Verteilung und die Berichtigungen
haben nach Massgabe der durch die kantonale
Schatzungskommission aufgestellten leitenden
Grundsätze zu geschehen (§ 8), und es ist dabei
der wahre Wert jedes einzelnen Objektes in
Berücksichtigung zu ziehen.

§ H-

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gegen die verschiedenen Schätzungen
gibt es auch verschiedene Rechtsmittel. Und zwar
unterscheidet das Dekret, wie übrigens auch schon
das Gesetz, die Rechtsmittel der Gemeinden und das
Rechtsmittel des einzelnen Grundeigentümers. Ist
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eine Gemeinde mit dem Beschluss der kantonalen
Schatzungskommissionen nicht einverstanden, so kann
sie gegen diesen Entscheid an den Regierungsrat
rekurrieren. Ist der einzelne Grundeigentümer mit
dem nicht einverstanden, was die Gemeindesteuerkommission

über ihn beschliesst, so hat er nach
dem neuen Recht das Rekursrecht an die kantonale
Rekurskommission und gegebenenfalls an das
Verwaltungsgericht. In § 11 sind die Voraussetzungen des
Rekurses der Gemeinden und der Finanzverwaltung
vorgesehen. Der Rekurs geht gemäss Steuergesetz
an den Regierungsrat.

Maurer, Präsident der Kommission. Die Kommission

beantragt zu sagen, dass die Rekursfrist von
der Eröffnung an läuft. Im fernem möchten wir die
allgemeine Stempelpflicht für diese Rekurse einführen.

Ich beantragè folgende Fassung: «Die Rekurs-
schrift ist der Staatskanzlei einzureichen; sie unterliegt

der Stempelpflicht und soll enthalten ...».

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin mit diesem Abänderungsantrag
einverstanden.

Angenommen nach Antrag Maurer.

Beschluss :

§ 11. Gegen die Verfügungen der kantonalen
Schatzungskommission anlässlich der Haupt- oder
einer Zwischenrevision steht den betreffenden
Gemeinderäten und dem Vertreter des Staates
das Rekursrecht an den Regierungsrat zu (vgl.
Art. 14, Absatz 1, St.-G.).

Die Rekursfrist beträgt 30 Tage von der
gemäss § 9 erfolgten Eröffnung an gerechnet.

Die Rekursschrift ist der Staatskanzlei
einzureichen; sie unterliegt der Stempelpflicht und
soll enthalten:

a. die genaue Formulierung der Abänderungs-
anträge ;

b. die Begründung dieser Anträge;
c.'die Nennung der Beweismittel.

Der Rekursschrift sind allfällige in den Händen

des Rekurrenten liegende Beweisurkunden
beizufügen.

§ 12.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn ein solcher Rekurs kommt,
wird er zur Vorbehandlung an die Finanzdirektion
gewiesen. In § 12 wird der Finanzdirektion das
Recht gegeben, die Schatzungskommission anzufragen,

was sie zu dem Rekurse sage. Man hat das das
vorige Mal mit grossem Erfolg gemacht. Die
Kommission hat, nachdem die Gemeinde sich geäussert
hatte, in vielen Fällen gesagt, die Gemeinde habe
recht. In andern Fällen hat sie erklärt, sie sei aus
diesen und diesen Gründen zu ihrer Schätzung
gekommen und könne die Ausführungen der Gemeinde
nicht als richtig anerkennen. Das ist nur eine Be¬

gutachtung der kantonalen Schatzungskommission, die
keine entscheidende Bedeutung hat.

Angenommen.

Beschluss :

§ 12. Der Finanzdirektion steht es frei, zu
einem Rekurs einen erläuternden Bericht der
kantonalen Schatzungskommission einzuholen.

§ 13.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es kann naturgemäss nicht Sache der
Finanzdirektion sein, alle Rekurse, die einlangen,
selbst zu untersuchen. Dazu haben wir einmal die
Leute nicht und wir haben auch die notwendigen
Kenntnisse nicht. In diesen Fragen muss man Leute
haben, die auf dem Gebiete etwas besser unterrichtet

sind als die Beamten der Finanzdirektion. Für
die Vorbereitung des Geschäftes zum Entscheid durch
den Regierungsrat sieht man die Einsetzung einer
einheitlichen kantonalen Kommission vor. Wir
beantragen, in Abänderung des früheren Zustandes, diese
Kommission «Gutachterkommission» zu nennen. Das
letztemal hiess sie «kantonale Rekurskommission».
Diese hat nun eine andere Stellung, und damit
Verwechslungen ausgeschlossen sind, müssen wir der
kantonalen Kommission, die die Rekurse vorbereitet
und ihre Anträge an die Finanzdirektion zuhanden
des Regierungsrates stellt, einen andern Namen geben.
Die Sache bleibt ganz gleich wie das letztemal; die
Erfahrungen haben gezeigt, dass eine derartige
einheitlich zusammengesetzte Kommission imstande ist,
dem Staate und den beteiligten Gemeinden und
Grundeigentümern wertvolle Dienste zu leisten.

Angenommen.

Beschluss :

§ 13. Jeder Rekurs ist vor seiner Beurteilung
durch eine vom Regierungsrate zu ernennende
Gutachterkommission zu begutachten, welche im
Falle einer Hauptrevision aus neun, im Falle einer
Zwischenrevision aus drei bis fünf Mitgliedern
besteht.

Zu diesem Zwecke werden die sämtlichen
Akten dem Präsidenten dieser Kommission
zugestellt, welcher sie bei den Kommissionsmitgliedern

in Zirkulation setzt.
Die Kommission kann nötigenfalls

Lokalbesichtigungen durch eine Dreierdelegation anordnen

und hierzu auch Sachverständige beiziehen.
Die Kommission führt über ihre Verhandlungen
Protokoll, in welches die Grundzüge des

abzugebenden Gutachtens aufzunehmen sind.
Protokoll und Gutachten sind vom Kommissionspräsidenten

und -Sekretär zu unterzeichnen.
Das Gutachten ist der Finanzdirektion

zuzustellen, welche anhand der Akten den Entscheid
des Regierungsrates vorbereitet.
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§ 14.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier wird kurz darauf hingewiesen,
was der einzelne Grundeigentümer zu tun hat, der mit
der Schätzung, die laut Beschluss der
Gemeindesteuerkommission auf ihn fällt, nicht einverstanden
ist. Es wird nicht gesagt, was er zu tun hat,
sondern es wird auf das Dekret betreffend die kantonale
Rekurskommission hingewiesen. Ich habe schon
eingangs der heutigen Sitzung gesagt, dass das Dekret
vor dem Regierungsrat liegt und in der nächsten Zeit
ausgeteilt werden wird. Es ist der Gang vorgesehen,

der für derartige Sachen naturgemäss gilt. Der
Rekurs geht an die kantonale Rekurskommission und
gegebenenfalls an das Verwaltungsgericht. Die Aende-
rung gegenüber 1905/06 ist gross; damals hatten wir
die kantonale Rekurskommission nicht und die
Rekurse der einzelnen Grundeigentümer gingen an die
Finanzdirektion. Jetzt gehen sie an eine unparteiische
Instanz. Wir wollen nur hoffen, dass diese
unparteiische Instanz ihre Entscheide so fällen wird, dass
alle, die sich an sie wenden, damit einverstanden
sind. Allerdings ist die Behörde noch nicht gefunden,

die es in Steuersachen allen recht machen kann.
Jemand muss immer unterliegen, die Gemeindesteuerbehörde

oder der Steuerpflichtige. Das muss sein;
auch die Rekurskommission oder das Verwaltungsgericht

werden es nicht allen Leuten recht machen
können. Man kann nur soviel sagen, dass sie für eine
unparteiische Beurteilung sorgen werden. Dafür ist
die notwendige Garantie geboten.

Hadorn. Ich möchte mir eine Anfrage gestatten.

Art. 14 des Steuergesetzes, der die Grundlage
für die Durchführung der Hauptrevision der Grund-
steuerschatzungen bildet, sagt am Schluss: «Art. 28
und 30 des Gesetzes sind analog anwendbar». Von
diesen beiden Artikeln ordnet nun Art. 30 das
Beschwerderecht des Steuerpflichtigen, indem er sagt,
dass der Steuerpflichtige bei willkürlicher Anwendung

des Steuergesetzes das Beschwerderecht an das
kantonale Verwaltungsgericht habe. Nach dem
vorliegenden Dekretsentwurf könnte man annehmen, dass
es mit dem Rekurs an die Rekurskommission sein
Bewenden habe. Ich frage mich nun, ob es sich nicht
empfehlen würde, um jeden Zweifel auszuschliessen,
wenn man hier, wie in Art. 14 des Steuergesetzes
beifügen würde: «Art. 28 und 30 des Steuergesetzes
sind analog anwendbar».

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir beabsichtigen, im Dekret betreffend

die kantonale Rekurskommission den ganzen
Gang des Verfahrens darzustellen und weiter zu
sagen, dass für die Fälle, die im Steuergesetz und im
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vorgesehen
sind, der Rekurs an das Verwaltungsgericht
weitergezogen werden könne. Wenn man hier etwas sagen
will, kann man es tun, aber das eigentliche
Verfahren für den einzelnen Grundeigentümer wird im
Dekret geordnet. Dort wird auch der Bestimmung
nachgelebt, die Herr Hadorn erwähnt hat. Ich habe
leider das Dekret nicht zur Hand, sonst könnte ich
ihm zeigen, dass auf diese Frage Rücksicht genommen
ist und gesagt wird, dass die Sache an das Verwal¬

tungsgericht weitergezogen werden kann unter den
Voraussetzungen, die im Steuergesetz genannt sind.

Hadorn. Ich erkläre mich von der erhaltenen
Auskunft befriedigt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 14. Das Rekursverfahren gegen die von der
Gemeindesteuerkommission getroffenen Einschatzungen

richtet sich nach dem im Dekrete betreffend

die kantonale Rekurskommission enthaltenen
Vorschriften.

§ 15.

Angenommen.

Beschluss :

§ 15. Der Finanzdirektion steht die Oberaufsicht

über die Durchführung der Hauptrevision
der Grundsteuerschatzungen zu. Sie erlässt die
hierzu erforderlichen Instruktionen und Weisungen.

§ 16.

Angenommen.

Beschluss :

§ 16. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Klening. Nur eine kurze Bemerkung zu § 9. Es
heisst nämlich dort: «In dem den Gemeinden und
der Steuerverwaltung zu eröffnenden Entscheid ist
festzustellen: a) bezüglich der Gebäude das
Prozentverhältnis der neuen Grundsteuerschatzung zum
Brandversicherungswert für den betreffenden
Gemeindebezirk». Soviel mir bekannt ist, besteht in
den Gemeinden noch vielfach das Missverhältnis,
dass die Grundsteuerschatzung von Gebäuden höher
ist als der Brandversicherungswert. Der Herr
Finanzdirektor hat gesagt, dass die Grundsteuerschatzung

im Maximum 80% des Brandversicherungswertes

betragen könne. Das scheint mir nicht ganz
richtig zu sein. Wenn man bei der Grundsteuerschatzung

für Grund und Boden höher geht, so scheint
es mir angezeigt, für Gebäude wenigstens den
Brandversicherungswert anzunehmen. Ich weiss nicht, ob
das gesetzlich zulässig ist, aber es würde dadurch
doch eine gewisse Gleichheit geschaffen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir können hier nicht viel anderes
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sagen, denn der Punkt ist sachlich einmal im Steuergesetz

geordnet und zweitens im Dekret über die
Vermögenssteuer, das wir in der letzten Session
angenommen haben. Der Grundsatz des Gesetzes ist der,
dass die Brandversicherung der Grundsteuerschat-
zung gleichkommen soll. Das Dekret, das im vergangenen

Januar angenommen worden ist, bestimmt, dass
die unterste Grenze 80% betragen soll. Darnach
wird sich die Kommission nach den gegebenen
Verhältnissen richten müssen. Diese Ansätze schwanken
nämlich nach Landesteilen etwas. Es sind bekanntlich

im Vermögenssteuerdekret auch einige Weisungen
enthalten, die die Kommission veranlassen werden,
in dieser oder jener Beziehung nachzugeben. Ich
erinnere daran, dass auf Anregung des Herrn Brügger
auch die ausserordentliche Höhenlage genannt worden

ist und dass auf Antrag des Herrn Seiler auch
die Verkehrsverhältnisse in das Dekret aufgenommen
worden sind, so dass ich glaube, die materiellen
Vorschriften seien vorhanden. § 9 enthält nur die Weisung

an die Kommission, innerhalb dieser materiellen
Vorschriften den Prozentsatz festzustellen und den
Gemeinden zu eröffnen.

Klening. Ich bin von dieser Auskunft befriedigt.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss :

Dekret
betreffend

die Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen
1919/1920.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung des Art. 13, Absatz 1 und 4,

und Art. 14, Absatz 1, des Gesetzes über die
direkten Staats- und Gemeindesteuern vom 7.
Juli 1918,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretsentwurfes Mehrheit.

Schluss der Sitzung um 5% Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 11. März 1919,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender : Präsident B o i n a y.

Der Namensaufruf verzeigt 188 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 27 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Aebi, Bohner, Egger,
Fankhauser, Jobin, Junod, Langenegger, Lanz (Rohrbach),

Lory, Paratte, Pfister, Rufener, Stauf fer, Thö-
nen, Weibel; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Bechler, Beuret, Hess (Melchnau), König,
Michel, Moor, v. Müller, Peter, Schenk, Schlup, Steuri,
Winzenried.

Der Vorsitzende gibt Kenntnis von dem Einlangen
einer

Eingabe

des Vikariatsverbandes bernischer
Mittellehrer vom 1. Februar 1919, in der verschiedene
Postulate betreffend die Entschädigung der Stellvertreter

von Mittellehrern gestellt werden. — Die
Eingabe wird an die vorberatenden Behörden gewiesen.

Tagesordnung s

Ursprüngliche Steaergesetzinitiative vom April 1914.

(Siehe Nr. 12 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das neue Steuergesetz ist auf dem
Wege der Initiative zustandegekommen und im Juli
letzten Jahres angenommen worden; es steht bereits
in Kraft. Der Grosse Rat hat zu verschiedenen Malen
Gelegenheit gehabt, sich mit den Einführungsbestimmungen

zu diesem Gesetz zu befassen. Nun müssen
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wir aber noch einen weitern Gegenstand erledigen,
der mit dem .Steuergesetz zusammenhängt, nämlich die
erste Initiative, die die Veranlassung zu derjenigen
Initiative gegeben hat, die nun Gesetzeskraft bekommen

hat. Bekanntlich ist im Jahre 1912 der Entwurf
des Grossen Bates vom Volke verworfen worden. Kurz
darauf ist von der sozialdemokratischen Partei eine
Initiative in Gang gesetzt worden, durch die das
verworfene Steuergesetz mit einigen Abänderungen
neuerdings wieder zur Volksabstimmung hätte
gebracht werden sollen. Diese Initiative ist im Jahre
1914, nicht lange vor Kriegsbeginn, eingereicht worden
und hätte den ordentlichen Weg gehen sollen. Infolge
der kriegerischen Ereignisse in unsern Nachbarländern
ist auch dieses Thema bis ins Jahr 1915 zurückgelegt
worden. Im Jahre 1915 hat der Regierungsrat den
Antrag gestellt, wie es in der Verfassung vorgesehen
ist, dass die Initiative als zustandegekommen erklärt
und dem Volke ohne eine weitere Ansichtsäusserung
des Grossen Rates zur Abstimmung unterbreitet werden

solle. Es wurde eine Kommission eingesetzt,
die über diese Anträge hätte beraten sollen. Im
allseitigen Einverständnis ist nun die Kommission
weitergegangen, indem sie nicht nur formell zu der Initiative

Stellung nahm, sondern sich selber gewissermas-
sen das Recht gab, zu prüfen, ob nicht an Stelle
dieser Initiative, deren Annahme von verschiedenen
Seiten als unmöglich erklärt wurde, ein neues Gebilde
treten könnte, das auf die Zustimmung der überwiegenden

Mehrheit des Volkes rechnen könne. In langer
Arbeit hat die Kommission eine zweite Vorlage
ausgearbeitet, die sog. Verständigungsinitiative. Diese
Vorlage ist den politischen Parteien zur Verfügung
gestellt worden und ist Gegenstand einer zweiten
Initiative geworden. Diese zweite Initiative nun hat,
wie ich bereits erwähnt habe, Gesetzeskraft erlangt
und ist in voller Ausführung und Anwendung
begriffen.

Nun besteht immer noch die erste Initiative, die
formell erledigt werden muss. Der Regierungsrat
beantragt infolgedessen, es sei die erste Initiative zu
behandeln. Es ist sicher, dass sie zustandegekommen
ist, dass sie die nötige Anzahl von Unterschriften
erhalten hat. Das muss festgestellt werden. Ferner
muss sie zur Abstimmung kommen. Auch das beantragt

der Regierungsrat. Drittens ist die Frage zu
entscheiden, ob der Grosse Rat dieser Initiative eine
Meinungsäusserung auf den Weg geben will oder
nicht.

Der Beschlussesentwurf ist Ihnen unterbreitet worden.

Sie sehen in einer ersten Ziffer den Antrag,
die Initiative als zustandegekommen zu erklären, in
einer zweiten den Antrag, die Abstimmung auf den
nächsten kantonalen Abstimmungstag anzuordnen. In
Ziffer 3 wird beantragt, die Initiative mit einer
Meinungsäusserung des Grossen Rates zur Abstimmung
zu bringen.

Ich habe diesen Anträgen nur wenig beizufügen.
Bei Ziffer 2 möchte ich den Antrag stellen, die
gedruckte Vorlage dahin abzuändern, dass gesagt wird,
die Volksabstimmung über diesen Gesetzesentwurf
werde auf den zweitnächsten Abstimmungstag
angeordnet, und zwar deswegen, weil der Regierungsrat
beabsichtigt, das Gesetz über den Salzpreis und das
Erbschaftssteuergesetz in möglichst kurzer Zeit dem
Volke zur Abstimmung vorzulegen. Alle diese
Vorlagen sind bereit, der Druck ist bereits im Gang; da¬

gegen kann in den paar Wochen, die noch zur
Verfügung stehen, die umfangreiche Vorlage über die
erste Initiative nicht mehr gedruckt werden, so dass
wir die Sache auf die zweite Abstimmung, die
möglicherweise auch im Frühling oder dann im Sommer
stattfindet, verschieben müssen. Ich denke, dass das
keine Gefahr in sich birgt, denn die Sache hat sich
nun ohnedies so lange hinausgezogen, dass es gleichgültig

ist, ob die Abstimmung früher oder später
kommt.

Sollen wir der Initiative ein Begleitwort mitgeben
oder nicht? Ueber den Grundsatz, ob man das
überhaupt machen soll, sind bekanntlich die Meinungen
verschieden. Die einen sagen, es sei angebracht,
dass die oberste Landesbehörde ihre Meinung
auseinandersetze; andere sagen, man brauche unser Volk
nicht zu bevormunden, es solle den Weg selbst suchen
oder es sei Sache anderer Leute, ihm den Weg zu
weisen. Nun glauben wir, hier, wo es sich um einen
ganz ausnahmsweisen Fall handelt, sei es wohl am
Platz, dass man ein paar Worte sage, wie man in
diese Lage hineingekommen sei und warum diese
Initiative verworfen werden soll. Sie hat tatsächlich
keinen Zweck mehr, weil wir ein neues Steuergesetz
haben. Es mag diesen oder jenen Bürger verwundern,
der vor einigen Monaten zur Initiative Nr. 2 Stellung
genommen hat, warum nun auf einmal die Initiative
Nr. 1 zum Vorschein kommt. Ich stelle mir die
Botschaft des Grossen Rates als nichts anderes vor denn
als eine Erklärung, damit der Bürger weiss, was
vor sich geht.

Ich habe bereits gesagt, es handle sich um eine
formelle Erledigung der Initiative, denn dieselbe ist
nun von aller Welt verlassen. Auch die ursprünglichen

Initianten stehen nicht mehr zu ihr, indem ihre
Wünsche durch das bereits in Kraft stehende Steuergesetz

erfüllt worden sind. Aber die Sache muss
noch formell erledigt werden und es ist keine
andere Erledigung möglich als diejenige auf dem Wege
der Abstimmung. Es ist von verschiedenen Seiten,
auch von seiten der Finanzdirektion, untersucht worden,

ob man um diese immerhin etwas umständliche
Art der Erledigung herumkommen könne. Es wäre
für den gegebenen Fall vielleicht bei allseitigem gutem
Willen möglich, aber schliesslich hat man sich gesagt,
es handle sich bei einer Initiative um die Ausübung
eines der vornehmsten Volksrechte. Bei allen diesen
Fragen muss man es mit der Form sehr genau
nehmen. Wir wollen lieber etwas sachlich Ueberflüssiges
machen, um den Vorschriften der Verfassung in
allen Teilen nachzuleben, als uns dem Vorwurf
aussetzen, dass wir da durch eine gekünstelte Auslegung
den Vorschriften hätten Gewalt antun wollen.

Im Auftrage des Regierungsrates beantrage ich
Annahme des Beschlussesentwurfes mit der erwähnten
Abänderung in Ziffer 2.

Müller (Bern), Präsident der Kommission. Die
Kommission stimmt dem Antrag des Regierungsrates
zu, und ich habe im Namen der Kommission nur
wenige Ausführungen zu machen. Der Fall ist ein
ganz ausnahmsweiser, und zwar ist er eingetreten im
Einverständnis der Initianten mit dem Grossen Rate,
indem man nicht, was eigentlich natürlich und logisch
gewesen wäre, die erste Initiative und die zweite, die
sog. Verständigungsinitiative, gleichzeitig vor das Volk
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brachte. Es ist hier im Grossen Rate auch eine derartige

Anregung gemacht worden. Aus rein praktischen
Erwägungen konnten die Initianten und der Grosse
Rat darauf nicht eintreten, weil wir die Institution
der Initiative überhaupt noch nicht richtig ausgebildet
haben, da wir sonst zweifellos imstande wären, einen
solchen Fall praktisch zu regeln, ohne dass die Sache
selbst dabei Gefahr läuft, gegen den Willen der Mehrheit

der Bevölkerung unterzugehen. Wenn man die
zwei Initiativen miteinander zur Abstimmung gebracht
hätte, so wäre die Möglichkeit vorhanden gewesen,
dass, trotzdem, wie sich nachher herausgestellt hat,
die grosse Mehrheit der Revölkerung ein neues Steuergesetz

wollte, beide Initiativen hätten verworfen werden

können, und zwar deshalb, weil wir auf dem
Gebiete der Initiative die eventuelle Erledigung nicht kennen,

sondern nur die Hauptabstimmung. Dann hätten
sich die Anhänger eines neuen Steuergesetzes zersplittern

können in Anhänger der ersten und der zweiten
Initiative, während die Gegner geschlossen nein
gestimmt hätten, also ein doppeltes Nein, für die eine
wie für die andere Initiative, abgegeben hätten. So hätten

also beide Initiativen verworfen werden können,
trotzdem der Wille für eine Steuerreform vorhanden
gewesen wäre.

Diese einfache praktische Erwägung hat offenbar
sowohl den Grossen Rat als die Initianten geleitet, als
sie ihre Zustimmung dazu gaben, zuerst die
Verständigungsinitiative vor das Volk zu bringen. Von dem
Moment an, wo die Verständigungsinitiative angenommen

war, war allerdings die alte Initiative materiell
vollständig gegenstandslos geworden, denn alle Hauptpunkte

der alten Initiative sind in die Verständi-
gungsinitiative aufgenommen worden, und infolgedessen

haben auch die Initianten nicht das geringste
Bedürfnis mehr, für diese alte Initiative noch irgend
etwas zu tun.

Anderseits ist es für die Initianten schon eine
grosse Zumutung, eine Art geistigen Kindsmordes
dadurch verüben zu müssen, dass sie die Initiative, die
sie selbst ins Leben gerufen haben, verleugnen sollen.
Auf der andern Seite liegt der Fall so klar, dass
ich versucht habe, einen Weg zu finden, durch den

man, ohne dem Initiativrecht selbst Abbruch zu tun,
diese Volksabstimmung hätte vermeiden können. Ich
habe in der Kommission eine entsprechende Anregung

gemacht, gestützt auf einen Beschluss des
Grossen Rates dreimal im Amtsblatt des Kantons
Bern zu publizieren, dass die Initianten
aufgefordert werden, mitzuteilen, ob sie einverstanden
seien, dass diese Initiative als dahingefallen betrachtet

werde, oder ob sie eine Abstimmung verlangen,
und wenn dann, was wahrscheinlich gewesen wäre,
kein einziger Initiant diese Abstimmung verlangt hätte,
daraus zu schliessen, dass die Initiative fallen gelassen
worden sei und damit wohl auch als erledigt
abgeschrieben werden könne. Ich habe diese Anregung in
der Kommission auch deshalb gemacht, weil, abgesehen

von den Bedenken, dass wir nun gegen unsere
eigene Initiative stimmen müssen, auch der Kostenpunkt

in Betracht fällt. Das ganze Gesetz muss neu
gedruckt und sämtlichen Stimmberechtigten zugestellt
werden, damit dieselben in voller Kenntnis der Sachlage

über die Initiative abstimmen können.
Aber trotzdem sind gegen meinen Vorschlag

Bedenken erhoben worden, die nun auch mich veranlasst

haben, nicht einen eigentlichen Antrag zu stel¬

len. Der Haupteinwand, dessen Berechtigung ich auch
zugeben muss, war der, dass nicht nur die Initianten,

sondern jeder Staatsbürger gegen ein derartiges
Vorgehen hätte staatsrechtliche Beschwerde erheben
können, weil man hätte sagen können, damit sei einer
klaren Verfassungsbestimmung Abbruch getan. Da
es sich hier um ein vornehmes Volksrecht handelt,
dürfe man auch in keiner Weise von den formellen
Vorschriften der Verfassung abgehen, wie sie in Art.
9 der Verfassung niedergelegt sind.

Ich persönlich hätte kein Bedenken getragen, das
Verfahren, das ich in Anregung brachte, durchzuführen

und ich halte dafür, dass dasselbe den Sinn
der Verfassung in keiner Weise verletzt hätte. Aber
das Verfahren hätte zu seiner Anwendung vorausgesetzt,

dass in der Kommission und im Grossen Rate
nur eine Stimme gewesen wäre. Sobald sich nun
schon in der Kommission diese Bedenken erhoben,
hatte ich keinen Anlass, die Anregung weiter zu
verfolgen. Die Kommission kommt daher dazu, Ihnen
den Antrag des Regierungsrates zu empfehlen.

Die Frage, ob die Initiative erst am zweitnächsten
Abstimmungstag zur Abstimmung kommen solle,
wurde in der Kommission nicht behandelt. Es hat
sich seither gezeigt, dass die Zeit bis zum nächsten
Abstimmungstag etwas knapp ist, namentlich wegen
des Druckes und der Austeilung der Vorlage und dass
man deshalb auf den zweitfolgenden Abstimmungstag

abstellen sollte. Dem steht verfassungsmässig
nichts entgegen, und ich kann mich persönlich mit
diesem Vorschlage einverstanden erklären.

Es ist in der Kommission weiter die Frage erörtert

worden, ob man der Initiative eine Botschaft mit
dem Antrag auf Verwerfung mitgeben solle. Im
allgemeinen sind wir in der Opposition der Meinung, dass
jede derartige Bevormundung von seite der Behörden
unterbleiben solle, denn die Stimmberechtigten und die
politischen Parteien wissen gewöhnlich ohne diese
amtliche Bevormundung, wie sie sich bei derartigen Abstimmungen

zu verhalten haben. Hier hingegen liegt der
Fall nun aus den Gründen, die ich entwickelt habe, so,
dass es offenbar nicht überflüssig ist, wenn man direkt
den Antrag auf Verwerfung stellt. Damit sind wir
ebenfalls einverstanden, und zwar weil jedes andere
Verhalten ein barer Unsinn wäre. Die Initiative ist
materiell erledigt, kein Mensch steht mehr dazu, wir
wollen davon nichts mehr wissen, weil sie in der
zweiten Initiative erfüllt ist. Deshalb muss man
den Stimmberechtigten schon sagen, dass kein Grund
mehr vorhanden sei, irgendwie noch eine Hand zu
rühren, sondern der allgemeine Wille ist der, dass
diese Initiative verworfen werden soll, damit sie
formell einmal erledigt ist. Deshalb sind wir damit
einverstanden, dass der Antrag auf Verwerfung
gestellt wird. In diesem Sinne möchte ich den
Antrag der Regierung empfehlen.

Dürrenmatt. Es kann in meinen Augen gar kein
Zweifel sein, dass nichts anderes möglich ist, als diese
erste Steuerinitiative auf dem verfassungsmässigen
Weg der Volksabstimmung zur Erledigung zu bringen.
Man wird sich einigermassen verwundern, dass heute
gerade von sozialdemokratischer Seite eine Theorie
entwickelt wird, die später bei irgend einer andern
Situation als gefährliches Präjudiz ausgeschlachtet
werden könnte. Es handelt sich um ein Volksbegeh-
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ren, das auf verfassungsmässigem Wege zustandegekommen

ist. 12,000 Bürger haben verlangt, es solle
eine Abstimmung über diesen Gegenstand stattfinden.
Demgegenüber ist nun vorgeschlagen worden, man
solle im Amtsblatt diese 12,000 Bürger anfragen,
ob sie wirklich eine Volksabstimmung wollen, nachdem

sie das bereits vor mehreren Jahren auf
verfassungsmässigem Wege verlangt haben. Es ist
selbstverständlich, dass ein solcher Weg nicht gangbar ist.
Wenn einmal die Initiative da ist, muss man sie auch
verfassungsmässig erledigen. Ich habe in dieser
Hinsicht absolut keinen andern Antrag zu stellen. Nur eins
möchte ich sagen: Es sind nicht nur die Initianten,
die an dieser Sache beteiligt sind. Wie Herr Gustav
Müller bereits gesagt hat, haben nicht nur die
Stimmberechtigten ein Interesse an dieser Sache, sondern
jeder Steuerpflichtige, und diese Leute hätten nötigenfalls

Gelegenheit finden müssen, sich Recht zu schaffen.

wenn man es unterlassen hätte, die erste
Steuerinitiative zur Abstimmung zu bringen, wodurch ein
Steuerpflichtiger eventuell hätte zu Schaden kommen
können, weil er nach andern Grundsätzen eingeschätzt
worden wäre, als wenn diese Initiative angenommen
worden wäre. Wenn man das alles berücksichtigt,
bleibt nichts anderes übrig, als die Abstimmung zu
veranstalten.

Ferner möchte ich sagen, dass es nicht die Schuld
der Gesetzgebung und auch nicht die Schuld der Gegner

des am 7. Juli 1918 angenommenen Steuergesetzes
ist, wenn wir nun vor dieser Situation stehen,

sondern dass diese Schuld auf andere Leute fällt, und
zwar ausschliesslich auf die Initianten und auf
diejenigen, die geholfen haben, den Verständigungsentwurf

in der absolut regellosen Form zur Abstimmung
zu bringen. Der Herr Kommissionspräsident hat uns
gesagt, es sei bei der Behandlung der zweiten Initiative

von Herrn v. Fischer der Antrag gestellt worden,
man solle beide Initiativen miteinander zur Abstimmung

bringen. Es ist nun fast ein Jahr, seitdem
wir die Sache hier behandelt haben und seitdem dieser
Antrag gestellt worden ist. Schon damals hat Herr
Finanzdirektor Müller erklärt, dass dieser Antrag
zweifellos logisch sei, aber unpraktisch im höchsten
Grade. Ob er unpraktisch gewesen wäre, das lasse
ich dahingestellt, aber jedenfalls ist die Situation, die
wir jetzt haben, noch viel unpraktischer. Dafür kann
nicht die Gesetzgebung verantwortlich gemacht werden,

sondern dafür müssen die verantwortlich gemacht
werden, die eben durchgesetzt haben, dass man bei
der Behandlung der Frage auf diesem Wege
vorgegangen ist.

Ich stelle zu den Ziffern 1 und 2 keinen andern
Antrag, ich stelle auch der Ziffer 3 keinen Gegenantrag

gegenüber, trotzdem ich in der Kommission
dagegen Einwendungen erhoben habe. Ich habe in der
Kommission gesagt, es sei sonst richtiger und
demokratischer, wenn man Volksbegehren einfach ohne
Botschaft dem Volke zur Abstimmung vorlegt. Es wäre
auch hier richtiger, wenn man so vorgehen würde.
Wenn ich heute davon Umgang nehme, einen Gegenantrag

zu stellen, so geschieht es deshalb, weil ich
mir sage, dass es zweckmässig sein wird, für diesen
speziellen Fall eine Botschaft zu erlassen. Ich möchte
hier aber gerade beifügen, dass es ausserordentlich
zweckmässig wäre, wenn in der Botschaft nun auch
einmal gesagt wird, worin sich die beiden Initiativen
voneinander unterscheiden. Ich habe in der Kommis¬

sion erklärt, man könnte grosse Druckkosten ersparen,
wenn man davon Umgang nehmen würde, den ganzen
Gesetzesentwurf, wie er dem Initiativbegehren beigelegt

worden ist, sämtlichen Stimmberechtigten
zuzustellen und sich darauf beschränken würde, diejenigen

Artikel hervorzuheben, die gegenüber der
angenommenen Initiative eine Abänderung bedeuten. Dann
käme der Stimmberechtigte auch dazu, ein klares
und übersichtliches Urteil zu gewinnen, welche
Initiative die annehmbarere ist, diejenige, die wir bereits
angenommen haben, oder diejenige, die früher eingereicht

worden ist. Wenn man nichts anderes gibt
als den Gesetzestext, wie ihn die Initianten vorgelegt
haben, und die Botschaft ungefähr mit dem Inhalt, wie
er in dem Vortrag uns unterbreitet worden ist, so sieht
der Stimmberechtigte das nicht, sondern dann bedarf
es einer intensiven Vergleichung beider Texte. Wenn
man hingegen nur die paar Artikel hervorheben
würde, in denen sich Abweichungen finden, könnte
man sich besser ein Bild machen. und erhebliche
Druckkosten sparen.

Man hat dagegen eingewendet, dass das nicht
angehe. Wenn man einmal eine Abstimmung haben
wolle, solle man sie regelrecht haben und den
Stimmberechtigten die ganze Vorlage unterbreiten.
Ich kann mich dem auch fügen, möchte aber doch
den Wunsch ausdrücken, dass trotzdem in der
Botschaft auf diese Punkte aufmerksam gemacht wird.
Es ist nicht richtig, wie immer behauptet wird, dass
es sich bloss um die formelle Erledigung dieser
Initiative handle, sondern die erste Initiative hat gegenüber

der zweiten ganz wichtige Abänderungen und
der Kampf gegen die zweite Initiative hat sich namentlich

um Punkte abgespielt, die nicht in der ersten
Initiative standen. Richtig ist soviel, dass die erste
Initiative sozusagen vollinhaltlich in die zweite
übergegangen ist, dass aber in die zweite noch weitere
Punkte aufgenommen worden sind, die sich in der
ersten nicht fanden. Man kann sehr wohl begreifen,
dass sich die Initianten damit zufrieden geben konnten,

wenn man ihnen noch mehr gab, als sie verlangten;

aber damit ist die Sache für die Stimmberechtigten,

die nicht zu den Initianten gehören, nicht
erledigt. Ich will nur auf den vielumstrittenen Art.
19 der zweiten Initiative hinweisen, der angenommen
worden ist und der die Kapital- und
Spekulationsgewinnbesteuerung enthält, die in dieser Form in der
ersten Initiative nicht enthalten war. Wir wissen alle
aus der Behandlung des Einkommensteuerdekretes,
dass das eine unglückliche Bestimmung ist, deren
Anwendung auf grosse Schwierigkeiten stossen wird. Das
ist ein sehr erheblicher materieller Unterschied
zwischen der ersten und der zweiten Initiative, und es
wäre wichtig, dass alle Stimmberechtigten in der
Botschaft selbst darüber aufgeklärt würden. Es handelt

sich also nicht nur um die formelle Erledigung,
sondern man wird sich auch die materiellen
Unterschiede vergegenwärtigen müssen. Das kann man
hier machen, wenn man in einer ganz kurzgefass-
ten Botschaft das nachholt.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Dem Wunsche des Herrn Dürrenmatt
kann ganz gut Rechnung getragen werden, nur wird
untersucht werden müssen, in welcher Form das am
besten geschieht. Es kann so geschehen, wie Herr

94*Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919.
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Dürrenmatt anregt, dass man in der Botschaft angibt,
was geändert worden ist; es kann aber auch so
geschehen, das man in Fussnoten die nötigen Anmerkungen

gibt. Ich kann erklären, dass der Regierungsrat
gerne bereit ist, die Frage zu prüfen und jedenfalls
alles zu tun, um die Stimmberechtigten über die
Sachlage völlig aufzuklären.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Ziffer 1.

Angenommen.

Beschluss :

1. Das in Form eines ausgearbeiteten
Entwurfes im April 1914 eingereichte Volksbegehren

um Erlass eines neuen Steuergesetzes wird
als zustande gekommen erklärt.

Ziffer 2.

Angenommen.

Beschluss :

2. Die Volksabstimmung über diesen Gesetzesentwurf

wird auf den zweitnächsten kantonalen
Abstimmungstag angeordnet.

Ziffer 3.

Angenommen.

Beschluss :

3. Dem Volksbegehren ist eine Botschaft mit
dem Antrag auf Verwerfung beizugeben.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Beschlussesentwurfes Mehrheit.

Aufnahme eines Anleihens von 25 Millionen Franken.

(Siehe Nr. 13 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der Grosse Rat hat gestern zwei
Vorlagen genehmigt, die bestimmt sind, das gestörte
Gleichgewicht im Finanzhaushalt des Staates wieder
herzustellen: das Gesetz über den Salzpreis und das
Dekret betreffend Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen.

Diese beiden Vorlagen sollen dem
Staat neue Einnahmen geben, und zwar wirkliche
und dauernde Mehreinnahmen, die eine auf längere
Zeit und die andere auf wenigstens zehn Jahre. Auch
die heutige Vorlage, die Aufnahme eines Anleihens,
hat den Zweck, dem Staat Mittel zu verschaffen,
aber solche besonderer Art. Wir bekommen Mittel,
die wir wieder zurückgeben und bis zur Rückzahlung

verzinsen müssen, die uns aber anderseits nicht,
wie beim Salzpreis und den Grundsteuerschatzungen,

erst nach einiger Zeit, sondern sofort zur
Verfügung stehen werden. Der Unterschied zwischen
den beiden Arten von Finanzvorlagen ist klar: Im
einen Fall suchen wir uns aus eigener Kraft zu helfen

und im andern Fall müssen wir fremde Hilfe in
Anspruch nehmen. Ebenso klar ist, dass die
Vorlagen von gestern vor der heutigen den Vorzug
verdienen, denn Hilfe aus eigener Kraft, für die ich
niemand verantwortlich bin, ist immer besser als
Hilfe aus fremder Kraft, wo wir andern Leuten
Rechenschaft geben müssen und die namentlich keine
unentgeltliche ist, sondern in Form der Rückzahlung
und Verzinsung ihren Gegenwert haben will. Nun
müssen aber unter Umständen in einem staatlichen
Finanzhaushalt, so gut wie im privaten, nicht nur
eines dieser Mittel, sondern beide angewendet werden.

Auch der Privatmann, der gelegentlich mit
seinen finanziellen Hilfsmitteln über eine gewisse
schwierige Situation nicht hinwegkommt, verschafft
sich diese Mittel auf dem Wege des Anleihens, in
der Voraussetzung, dass er sie mit der Entwicklung
der Verhältnisse in kürzerer oder längerer Zeit wieder

zurückzahlen kann. In dieser Lage befinden
auch wir uns. Wir wollen den Anlass benützen,
um dem Grossen Rat über unsere heutige Finanzlage

neuerdings Aufschluss zu geben. Ich habe es
zwar bereits vor Neujahr getan und anlässlich der
Dekrete, die in der letzten Session behandelt wurden,
aber wir sind nun, wie ich schon gestern gesagt habe,
in der Lage, ungefähr zu wissen, wie die Rechnung
für 1918 sich gestaltet. Wir können uns infolgedessen

über unsere gegenwärtige Situation ein Bild
machen, aus dem sich mit Notwendigkeit eine Reihe
von Schlussfolgerungen ergeben.

Wir haben schon mehrfach feststellen müssen,
dass der Krieg, so gut wie in allen andern Gemeinwesen,

auch auf unsern Finanzhaushalt sehr fühlbar
und ungünstig eingewirkt hat. Vor Kriegsbeginn hatten

wir in unserm Finanzhaushalt ungefähr das
Gleichgewicht; es gab kleine Defizite von
Hunderttausenden von Franken, die einem allerdings auch
gross vorkamen, aber es waren Zahlen, die im
Verhältnis zum Vermögen, zur Höhe der Einnahmen und
Ausgaben nicht zu grossen Befürchtungen Anlass
gaben. Seit dem Kriegsbeginn ist das anders gewor-
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den. Von 1914 an bis und mit 1917 gab es Defizite,
die sich jährlich um 2 Millionen herumbewegten, und
wir sind in eine ganz regelmässige Defizitperiode
eingetreten mit Ausfällen, die seit den 70er Jahren
in der bernischen Staatsrechnung ihresgleichen nicht
mehr hatten. Zu Anfang des Krieges tröstete man
sich mit der Hoffnung, die Sache werde bald ein Ende
nehmen und die ausserordentlichen Ausgaben werden
dann wieder dahinfallen. Sowohl mein Vorgänger
als ich haben dem Grossen Rat wiederholt
vorgerechnet, wie sich die Lage nach Wegfall der
ausserordentlichen Ausgaben gestalten werde. Nach und
nach mussten wir aber zur Ueberzeugung kommen,
dass diese Rechnung nicht aufrecht gehalten werden
kann. Der Krieg hat alles so durcheinandergebracht,
ist so in alle Tiefen des menschlichen Daseins
eingedrungen, hat alles so von Grund aus aufgerührt,
dass man noch auf Jahrzehnte hinaus mit vollständig
veränderten Verhältnissen wird rechnen müssen und
dass keine Rede davon sein kann, dass die
unvorhergesehenen Ausgaben in kurzer Zeit ganz oder auch
nur zum grössten Teil verschwinden werden. Die
Hauptmehrausgabe, die Kriegsteuerungszulagen, ist
zum grössten Teil in eine dauernde Belastung in
Form von Besoldungserhöhungen übergegangen, und
zum Teil wird es der Grosse Rat noch in den nächsten

Tagen beschliessen müssen. Wir müssen uns
also darauf einrichten, dass die Belastungen des
Staatshaushaltes nicht zurückgehen, .sondern im Ger
genteil noch grösser werden. Es vergeht kein Tag,
wo nicht vom Staat zu allem dem, was er bereits
leistet, neue Hilfe in Anspruch genommen wird, sei es
in dem Sinne, dass eine Erhöhung der bisherigen
Beiträge verlangt, sei es dass die Ausrichtung heuer
Beiträge in dieser oder jener Form gefordert wird.

Nun haben wir, wie an andern Orten auch, gesehen,

dass die verhältnismässig gleichartige Entwicklung

der Jahre 1914—1917 im Jahre 1918 einen
sehr starken Wechsel durchgemacht hat. Aus den
dem Vortrag beigegebenen Zahlen geht hervor, dass
unsere Ausgaben nur in einzelnen wenigen Rubriken
sich von 1917 auf 1918 um volle 7 Millionen
vermehrt haben. Während in ruhigen Jahren die jeweilige

Vermehrung sich auf einige hunderttausend Franken,

höchstens 1 Million belief, haben wir es hier
mit einem Sprung von 7 Millionen zu tun, also einer
Belastung, die auch einen stärkern Finanzhaushalt
als den unsrigen in Unordnung bringen kann. Eine
nähere Untersuchung ergibt, dass einzig in den
Rubriken Unterrichtswesen, Armenwesen, Gesundheitswesen,

Anleihensdienst und Unvorhergesehenes die
Ausgaben seit 1913 von 14 auf 26 Millionen
gestiegen sind, sich also annähernd verdoppelt haben.
Das hat zur Folge, dass die laufende Verwaltung ein
Defizit aufweisen wird, wie wir es noch nie erlebt
haben, ein Defizit von rund 7 Millionen. Ich bemerke,
dass die endgiltigen Zahlen noch nicht vorliegen;
es gibt immer einige Verwaltungszweige, welche
rascher zur Hand sind, wenn es gilt, vom Regierungsrat
oder Grossen Rat einen Kredit zu erwirken, als wenn
es sich darum handelt, Rechnung darüber abzulegen.
Wir haben die grösste Mühe, bis wir die Zahlen alle
beieinander haben. Aber um ungefähr 7 Millionen
herum wird sich das Defizit bewegen; nach den bis
jetzt zur Verfügung stehenden Angaben beträgt es
7,300,000 Fr. Angesichts dieser Zähl wird auch
demjenigen, der sonst von einem ganz unbegrenzten Op¬

timismus beseelt ist, doch einigermassen die Idee
aufdämmern, dass wir vor einer ausserordentlichen
Situation stehen und es so nicht weiter gehen kann.

Der Ernst der Situation tritt um so deutlicher
zutage, wenn wir uns auch die andere Seite, nämlich
die Einnahmen, ansehen. Wir hatten letztes Jahr
in einigen Rubriken auch sehr starke Mehreinnahmen.
In gewöhnlichen Zeiten nahm der Ertrag der direkten
Steuern von Jahr zu Jahr um 300,000—400,000 Fr.
zu, oft war es etwas mehr, oft etwas weniger. Im
Jahre 1918 hatten wir eine Mehreinnahme von 2,5
Millionen — eine Mehreinnahme, die alle bisherigen
Erfahrungen übersteigt und die fähig gewesen wäre,
in den verflossenen Jahren die Defizite einfach
verschwinden zu machen. Nun haben wir gleichwohl
ein Defizit von 7 Millionen. Sie sehen daraus, dass,
man kann einnehmen, soviel man will, das gegenwärtig

gar nichts abträgt. Es ist, wie wenn die
gewaltige Mehreinnahme in der Tiefe eines grossen
Loches verschwände, das uns nachher in der gleichen
trostlosen Schwärze entgegengähnt wie vorher, an
dem trotz des Verschwindens dieser Millionen keine
Aenderung zu bemerken ist. Zu der Mehreinnahme
aus den direkten Steuern gesellt sich eine solche
bei den Gebühren im Betrag von mehr als einer halben

Million; aber auch sie verschwindet in diesem
grossen schwarzen Loch, ohne dass man das Gefühl
hätte, dass dadurch irgend eine Hilfe geleistet worden
sei.

Was ergeben sich daraus für Schlussfolgerungen?
Ohne Zweifel die, dass es so nicht weiter gehen kann,
wenn nicht in kurzer Zeit unser Vermögen verschwinden

und die Leistungsfähigkeit des Staates so
heruntergebracht werden soll, dass wir nicht nur nichts
Neues unternehmen können, sondern auch das, was
wir bisher getan, nicht mehr durchgeführt werden
kann. Der Voranschlag für das laufende Jahr sieht
ein Defizit von 14 Millionen vor. Wir haben dieses
Budget aufgestellt auf der Grundlage dessen, was
uns im November békannt war. Nun ist aber der
Grosse Rat eifrig an der Arbeit, Besoldungsdekrete
zu erlassen, und er hat dabei bis jetzt — ich konstatiere

bloss — nur in einer Richtung Aenderungen
getroffen, nämlich nach oben. Wenn man sich diese
Abänderungen vor Augen hält und sieht, wie fröhlich
und weitherzig der Grosse Rat da entscheidet, so
muss man sich schon fragen: Woher soll eigentlich
nach der Ansicht der obersten Landesbehörde der
Gegenwert kommen? Was macht man sich für ein
Bild davon, wie die Sache schliesslich herauskommen
soll? Ich habe das Gefühl, man glaube, auf der
Finanzdirektion sei ein Hexenmeister, der werde dann
schon zum Rechten sehen und die Sache in
Ordnung bringen. Eine solche Auffassung muss ich
ablehnen. Wir können auf der Finanzdirektion auch gar
nichts anderes tun, als was jeder von Ihnen im
Privatleben macht: Wir müssen darauf ausgehen, die
Einnahmen und Ausgaben miteinander in Einklang zu
bringen, und wenn wir kein Geld mehr haben, so können

wir auch nicht mehr zahlen. Der Mann ist noch
nicht gefunden, der zahlen und seinen Finanzhaushalt

in Ordnung halten kann, wenn er nicht über die
nötigen Mittel verfügt. In dieser Beziehung ist die
Verantwortung für alles, was geschieht, nicht in erster
Linie bei der Finanzdirektiön und dem Regierungsrat
zu suchen, sondern dort, wo man die Ausgaben be>-

schliesst. Man sollte in allen diesen Fällen daran
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denken, dass kein Mitglied des Grossen Rates es
verantworten würde, in seinem Haushalt mehr
auszugeben, als es hat, und dass diese einfache Regel
auch für den Staatshaushalt gilt.

Man kann allerdings sagen, wir leben in einer
schweren Zeit und wir wollen uns durch Schuldenmachen

über sie hinweghelfen ; es werden später,
wenn alle die schönen Ideen, die gegenwärtig in der
Luft herum fliegen, verwirklicht sind, nach uns
glücklichere Geschlechter kommen und diese glücklichen
Geschlechter, welche in Friede und Seligkeit leben werden,

dürfen als Entgelt dafür wohl etwas an den Schulden

zahlen helfen, die wir in der schweren Zeit
gemacht haben. Ich hoffe auch, dass die Welt besser
werde, aber auch die, welche nach uns kommen.,
werden mit den Mühseligkeiten des Lebens zu kämpfen

haben, so gut wie wir. Wir wollen wünschen,
und man darf es auch mit gutem Grund glauben,
dass sie nicht so schlimm dran sein werden wie wir
in diesen Kriegszeiten, aber auch sie werden im
Schweisse ihres 'Angesichtes ihr Rrot essen müssen,
sogut es von Urbeginn der Fall war. Wir dürfen
ihnen also nicht zu viel aufbürden, und ich würde
es für eine schlechte Finanzpolitik halten, w'enn man
sich auf den Boden stellen wollte, dass die nach
uns zahlen sollen. Jede Zeit hat ihre Sorgen und
Pflichten und jede Zeit soll die ihr auffallenden
Sorgen und Pflichten nach bestem Wissen und
Vermögen erfüllen.

Auf der andern Seite stellt sich die Frage des
Schuldenmachens in den letzten Jahren ganz anders
als früher. Für die Aufnahme von Anleihen braucht
es zwei: einen, der das Geld nimmt, und einen,
der es gibt. Wer die Sache etwas verfolgt, weiss,
dass die Geldgeber nicht mehr in (einer so rosigen
Stimmung sind. Einmal verlangen sie Zinsen und stellen
RückZahlungsbedingungen, dass einem das Liegen
wehtut, und auf der andern Seite erklären sie, dass
sie das Geld selbst nicht haben oder es in der
gegenwärtigen unsiehern Zeit nur hergeben, wenn
ihnen die weitgehendste Sicherheit geboten sei. Die
Kreditwirtschaft ist bedeutend schwieriger geworden.
Wenn ein Gemeinwesen auf Kredit Anspruch
machen will, kann es nur dann es mit gutem Gewesen

tun, wenn es selbst aus eigener Kraft alles
leistet, was es zu leisten imstande ist. Wenn es aber
erklärt: ich lasse der Sache den Lauf und verlasse
mich auf den Kredit, so wird eine solche Auffassung

schliesslich dort, wo die Entscheidung liegt,
wo das Geld gegeben wird, keine Billigung finden.
Also auch von diesem Standpunkt aus kommen wir
zu dem Resultat: Wir müssen alle Kraft anspannen,
alle Mittel benützen, über die wir verfügen, dann
können wir auch mit gutem Gewissen uns vorübergehend

an den Geldmarkt wenden, dann glaubt man
unsern Versprechen, dann werden wir jemand
finden, der mit uns einen Anleihensvertrag â'bschliesst
und dann werden auch die Zins- und Rückzahlungs-
bedingungen entsprechend ausfallen.

Nun müssen wir uns neuerdings mit der Hauptfrage

befassen: Sind wir imstande, mit eigener Kraft
aus dieser schweren Situation herauszukommen? Wir
sind in dieser Beziehung von verschiedenen Seiten
eingeengt. Noch mehr als wir hat der Bund Geld nötig. Er
geht voran. Es darf wohl gesagt werden, dass der
Finanzpolitik des Bundes von seiten des Kantons Bern
keine Hindernisse in den Weg gelegt wurden und

dass wir gesucht haben, die beiden Interessen nach
Möglichkeit in Einklang zu bringen. Ich gestehe
offen, ich hätte in verschiedenen Beziehungen
gewünscht, dass der Bund seine Finanzpolitik etwas
anders einrichten würde. Aber jedenfalls haben sich
die Regierung und der Grosse Rat des Kantons Bern
von dem Gedanken leiten lassen, dass dem Bund der
Vortritt zu lassen sei. Wir möchten nur hoffen,
dass er diesen Vortritt nimmt, dass er mit seinen
Finanzprojekten vorwärts macht, damit wir endgil-
tig wissen, über welche Gebiete wir verfügen können.
Jedenfalls ist sicher, dass die Mächtigkeit der
Einnahmequellen, die dem Kanton zum Fassen verbleiben,

sich mit derjenigen der dem Bund zur
Verfügung stehenden in keiner Weise vergleichen lässt.
Wir müssen uns mit dem begnügen, was bleibt,
und darum können wir das nötige Geld nicht etwa
an einem einzigen Ort nehmen, sondern müssen alle
Einnahmequellen fassen und verschiedene Arten der
Deckung suchen.

Aber trotz dieser Einschränkung glaube ich, dass
wir imstande sind, die Mittel zur Deckung der
gegenwärtigen Defizite aufzubringen und ebenso, wenn
auch nicht in dem unbeschränkten Masse, wie es
von Zeit zu Zeit verlangt wird, aber doch in einem
Masse, das sich innerhalb der Grenzen des Notwendigen

und Möglichen hält, zur Erfüllung der neuen
Aufgaben, welche unser warten. Es ist keine Frage
der Leistungsfähigkeit unseres Staatswesens und
unserer Volkswirtschaft. Denn wenn wir auch kein
reiches Land sind, wenn wir auch nicht über die
nämlichen Hilfsmittel verfügen wie andere Kantone,
die volkswirtschaftlich in viel bessern Verhältnissen
leben als wir, so ist der bernische Haushalt, Privat-
und Staatshaushalt zusammengenommen, im grossen
und ganzen doch ein tragfähiger und leistungsfähiger.

Es geht nicht in die ungezählten Millionen
hinein, aber doch so weit, dass man dasjenige
leisten kann, was die Zeit verlangt. In dieser Beziehung

darf man der Zukunft mit einem gewissen
Zutrauen entgegengehen.

Eine andere Frage ist, ob es möglich sein wird,
diese Leistungsfähigkeit auch wirklich heranzuziehen.

Darüber entscheidet nicht der Regierungsrat
und in letzter Linie auch nicht der Grosse Rat,,
sondern das Volk. Für mich ist es keine Frage der
Leistungsfähigkeit des Staatswesens und des Landes,
sondern eine Frage der Einsicht sowohl bei den
Behörden als beim ganzen Volk. Wenn diese Einsicht
gegenüber allen Deckungsvorlagen zutage tritt und
sich Platz macht, dann sollte es möglich sein, die
schwere Lage, in der wir uns befinden, so zu
verbessern, dass wir wieder etwas ruhiger sein können.
Ob diese Einsicht vorhanden ist, darüber sind Zweifel
sehr wohl erlaubt. Wenn ich sehe, mit welchem
Vertrauen in die Zukunft sowohl in der Verwaltung!
als auch hier im Grossen Rat Ausgaben verlangt
und beschlossen werden, habe ich beständig den
Eindruck, dass man sich über die Schwierigkeit der Lage
doch nicht ganz klar sei. Und wenn man auf der
andern Seite erleben muss, dass, wenn man mit einer
Deckungsvorlage kommt, gesagt wird: jawohl, die
Ausgaben müssen gezahlt werden, aber man braucht
das Geld nicht gerade hier zu nehmen, sondern kann
es dort und dort beschaffen, dann sind die Zweifel,
ob die nötige Einsicht vorhanden sei, sehr wohl
erlaubt. Für mich ist das die grosse Sorge: ob es
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möglich sein wird, diese Einsicht und daran
anschliessend die nötige Entschlussfähigkeit und
Opferwilligkeit zu finden. Ist sie vorhanden, dann werden
wir bei sorgfältiger Führung der Finanzgeschäfte aus
der schweren Lage herauskommen; ist sie nicht da,
so ist alles umsonst und die Sache wird von selbst
aufhören. Wenn unsere Rechnungen Jahr für Jahr
mit einem Defizit abschliessen und keine neuen
Einnahmen geschaffen werden, dann ist bald kein Geld
mehr da und dann hört alles auf.

Jeder von uns ist wohl der Meinung, dass wir
es dazu nicht kommen lassen dürfen und wollen.
Ich habe mit einigen Strichen gezeigt, wie wir es
vermeiden können. Wir müssen es durch Eröffnung
neuer Einnahmequellen für den Staat vermeiden. Eine
dieser Quellen haben Sie gestern durch die Annahme
des Dekrets über die Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen

eröffnet, aber diese Hauptrevision muss
im laufenden Jahre zunächst vorbereitet und im
folgenden Jahr zu Ende geführt werden, und das Geld
bekommen wir erst ungefähr in zwei Jahren, d. h.
Ende 1920. Andere Deckungsvorlagen sind zur
Volksabstimmung bereit, das Gesetz über die Erbschaftsund

Schenkungssteuer und das Gesetz über den
Salzpreis, und wir wollen hoffen, dass, wenn sie in wenigen

Wochen zur Abstimmung kommen, dann auch
wirklich die Einsicht in allen Teilen des Landes,
vorhanden ist. Sie wollen es mir nicht übelnehmen,
wenn ich bei diesem Anlass den dringenden Wunsch
äussere, die Mitglieder des Grossen Rates, die
Einblick haben in die Verhältnisse, möchten das Volk
über die Notwendigkeit dieser Vorlagen aufklären, ihm
sagen: jawohl, es muss sein, es geht nicht anders, das
gemeinsame Interesse des Landes verlangt es, und sie
möchten überall die Einsicht pflanzen, die nötig ist,
um die Zustimmung zu diesen Vorlagen zu bekommen.

Wir haben unser ganzes Finanzgebaren gewis-
sermassen auf das Vertrauen zu den stimmberechtigten

Bürgern • eingestellt. Wir haben zuerst die
Ausgaben beschlossen, und nun kommen die
Einnahmen. Wir wollen hoffen, dieses Vertrauen werde
nicht getäuscht werden, und es ist namentlich die
Aufgabe aller derjenigen, welche Einblick haben in
die Verhältnisse, der Mitglieder der eigentlichen
Verwaltung, aber auch der Mitglieder des Grossen Rates,

diese Einsicht zu pflanzen und sich selbst Opfer
und Leistungen aufzuerlegen.

Daneben müssen wir aber auch dafür sorgen,
dass wir für die vorübergehende Weiterführung des
Belriebes, bis diese neuen Einnahmen fliessen, das
nötige Geld zur Verfügung haben. Diese zweite
Aufgabe soll durch das vorliegende Anleihen erfüllt
werden. Wofür haben wir das Geld nötig? Ich
glaube, das ist die müssigste Frage, welche in diesem
Zusammenhang aufgeworfen werden kann. Es ist
sicher keiner im Saale, der neben allem dem, was
ausgegeben worden ist, nicht noch einen Wunschzettel
hätte und noch dieses und jenes ausgeben möchte.
Wir haben im Regierungsrat versucht, eine
Zusammenstellung zu machen, aber das hat sofort zu
derartigen Summen geführt, dass wir uns sagten, wir
müssen uns auf das Mögliche und Notwendige
beschränken und der spätem Zeit auch etwas
überlassen.

Wir haben das Geld einmal notwendig zum
Betrieb. Jeder Geschäftsmann muss ein gewisses Kapital

haben, aus dem er die laufenden Ausgaben be-

Tagblatt, dos Grossen Rates.

streitet, mit dem er sich das Jahr hindurch seinen
Betrieb einrichtet, bis die Einnahmen kommen. In
dieser Beziehung stehen wir im Staat und übrigens
in den meisten Gemeinden in einem ganz ungünstigen
Verhältnis. Die Ausgaben laufen vom ersten Tage
des Jahres an, und die Haupteinnahmen, die Steuern,
bekommen wir erst Ende des Jahres, indem jeder
von uns bekanntlich mit dem Bezahlen der Steuern
wartet, bis das Jahr vorüber ist. Namentlich in den
grossen Gemeinden wird der Steuerbezug in der Regel

nicht bloss bis Ende des Jahres, sondern bis
Mitte des ersten Monats des folgenden Jahres ausgedehnt.

Würden wir allen von den Gemeinden
einlangenden Gesuchen entsprechen, so würden die
Fristen Jahr für Jahr um ein Vierteljahr hinausgeschoben,

so dass wir schliesslich gar nicht mehr wüss-
ten, wann die Steuern kommen. Bis diese
Haupteinnahme von 15—16 Millionen flüssig wird, müssen
wir die laufenden Ausgaben bestreiten, und um das
tun zu können, dürfen wir nicht nur auf den Bankkredit

abstellen, sondern müssen verfügbare Mittel
haben. Wir haben aber auch Geld nötig zu dauernden

Anlagen, denen ein Gegenwert gegenübersteht.
Der Grosse Rat beschliesst fast in jeder Session den
Ankauf einer Liegenschaft oder eines Heimwesens.
Der Regierungsrat hat vielfach Veranlassung, auch
andere Anlagen zu machen. Alles dieses Geld ist
nicht verloren, aber es muss vorläufig aufgebracht
werden und nimmt die flüssigen Mittel in Anspruch.
Ebenso müssen wir die Rechnungsdefizite decken,
die namentlich auch die verfügbaren Gelder derart
in Anspruch genommen haben, dass wir Ende 1918
unser Betriebskapital aufgebraucht hatten. Wir
haben in der Kriegszeit mit denjenigen Mitteln gelebt,
welche uns durch das Anleihen von 15 Millionen
zur Verfügung gestellt wurden, das glücklicherweise
1914 unmittelbar vor Kriegsausbruch aufgenommen
werden konnte. Wir mussten allerdings den gröss-
ten Teil dieses Anleihens für Anlagen von bleibendem

Wert verwenden. Ich erinnere z. B. an die
Uebernahme von Aktien der Bernischen Kraftwerke
im Betrag von ungefähr 10 Millionen. Wir haben
auch, im Einverständnis mit der Staatswirtschaftskommission,

an der Börse von unsern eigenen Papieren

gekauft, um ein allzu tiefes Sinken der Kurse,
zu verhindern. Anderseits mussten wir gesetzlich
vorgeschriebene Anlagen in Eisenbahnaktien und in
Vorschüssen aller Art machen, denen formell wenigstens

ein Gegenwert gegenübersteht. Anderseits
mussten wir, wie gesagt, die Defizite der laufenden
Verwaltung tragen, welche auf Ende 1918 zusammen
12—13 Millionen ausmachen. Damit sind unsere
Hilfsmittel aufgebraucht und wir benötigen neue, um
die laufende Verwaltung weiterführen zu können.

Wir haben aber auch noch für andere Zwecke
Mittel nötig. Die Bernischen Kraftwerke sind in
voller Entwicklung begriffen. Es wird sich vielleicht
einmal Gelegenheit geben, zu zeigen, wie diese grosse
bernische Unternehmung sich für die ganze
Volkswirtschaft günstig entwickelt hat. Die Entwicklung
war derart, dass genügend elektrische Kraft zur
Verfügung stand, um alle gerechtfertigten Bedürfnisse
im Kanton zu befriedigen, wenn auch zugegeben
werden muss, dass sie etwas knapp geworden ist.
Nun ist in Mühleberg ein neues Werk im Bau, der
bis jetzt trotz aller Schwierigkeiten in der Beschaffung

von Material und Arbeitskräften prögrammge-
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mäss fortgeschritten ist, so dass wir hoffen dürfen,
dass das Werk im Herbst oder anfangs Winter 1920
eröffnet werden kann. Aber dieses grosse Werk
kostet viel Geld und die Bernischen Kraftwerke müssen

daher neuerdings um Geld ausgehen. Da sie
durch ihre frühern Anleihensverträg,e an die Beobachtung

eines gewissen Verhältnisses zwischen
Obligationen und Aktien gebunden sind, können sie die
Geldbeschaffung auf keinem andern Wege als auf
dem der Erhöhung des Aktienkapitals vornehmen.
Das Kapital, das sie nötig haben, ist 10 Millionen
in Aktien und das Doppelte in Obligationen, im ganzen

also 30 Millionen. Damit hoffen sie in der nächsten

Zeit auskommen zu können. Sie haben ja nicht
nur das Werk in Mühleberg in Ausführung, sondern
auch die Arbeiten für die gewaltigen Werke im Ober-
hasli sind schon weit gefördert, und wenn auch dort
die Werke selbst noch nicht in Angriff genommen
werden, so werden doch in kürzester Zeit die
Vorbereitungsarbeiten, die Herstellung von Transportmitteln

usw., in das Stadium der Ausführung
treten, wofür auch Gelder nötig sind. Dass wir diese
Entwicklung im Kanton Bern fördern müssen, liegt
klar auf der Hand. Die Bernischen Kraftwerke könnten

die Kraft, die sie im Mühlebergwerk bekommen
werden, von einem Tag auf den andern absetzen,
es herrscht ein wahrer Elektrizitätshunger im ganzen
Kanton und über dessen Grenzen hinaus, und sie
werden sich in ganz naher Zukunft wieder nach neuer
Kraft umsehen müssen. Das verlangt natürlich
vermehrte Mittel und der Staat muss neue Aktien zeichnen.

Man könnte sich freilich für die Aktienzeichnung

an den Privatmarkt wenden, die gesuchten
Abnehmer fänden sich ohne grosse Mühe; aber der
Regierungsrat ist der Meinung, dass man von der
bisherigen Praxis nicht abgehen, sondern bei dem
bleiben soll, was man bis jetzt getan hat- Als
Aktienzeichner wird allerdings nicht nur der Staat in
Frage kommen, sondern auch die Kantonalbank,
allein ihr Anteil wird nicht sehr gross sein, indem es
nicht ihre Aufgabe ist, Aktien dieser Unternehmung
zu zeichnen. Auch die bernischen Gemeinden können

sich beteiligen; aber auch da kann es sich nicht
um grosse Summen handeln, indem die wenigsten
Gemeinden in der Lage pein werden, schwere Posten
dieser Aktien zu erwerben. Wir müssen also für den
Staat mit einer Ausgabe von ungefähr 10 Millionen
rechnen, die aber für ihn keine eigentliche Belastung
bedeutet, indem die Kraftwerke auch in Zukunft
ihre 6 % Dividende werden ausrichten können, so
dass der Staat hier nur als Geldversorger auftritt.

Die übrigen Aufgaben sind anderer Art. Die hiefür

aufgewendeten Gelder werden sich in den meisten

Fällen nicht selbst verzinsen, man wird sich
mit dem indirekten Nutzen begnügen müssen. Je

länger je mehr konzentriert sich die Not, welche der
Krieg zur Folge hatte, auf bestimmte Punkte- Einer
derselben ist der, dass es immer schwieriger wird,
unserer Bevölkerung die notwendige Unterkunft zu
schaffen. Wir haben Wohnungsmangel auf dem ganzen

Gebiet des Kantons, mit Ausnahme einiger weniger

Gegenden. Selbst in rein ländlichen Gemeinden,
welche von der Entwicklung nicht berührt wurden,
wie sie in grossen Städten, namentlich in Bern, zu
konstatieren ist, können Leute, die hinkommen wollten,

seit Monaten keine Unterkunft finden, weil es an
den nötigen Wohngelegenheiten fehlt. Was in die¬

sen Gemeinden bloss eine gewisse Beengung ist, wird
in andern, namentlich in den grossen Gemeinden und
industriellen Gegenden geradezu zu einer Not. Wir
hatten auf der einen Seite starke Bevölkerungsverschiebungen

und auf der andern Seite während der
Kriegszeit eine vollständige Stillegung des Baugewerbes.

Das musste mit Notwendigkeit dazu führen,
dass die Wohnungen immer rarer wurden. Diese
Not hat in den bernischen Gemeinden so grosse
Dimensionen angenommen, dass man auch dort, wo
der Eifer für derartige Hilfe nicht sehr gross ist,
immer mehr zu der Ueberzeugung kam, dass da
Hilfe am Platze sei. Von verschiedenen Seiten wurde
an den Staat das dringende Begehren gestellt, dass
er ihnen seine Unterstützung angedeihen lasse durch
die Gewährung von Darlehen zu billigem Zins. An
der Spitze dieser Gemeinden steht die Stadt Bern,
die in ganz eigenartigen Verhältnissen lebt. Sie hat
nicht nur, wie andere grosse Gemeinden, unter dem
natürlichen Bevölkerungszuwachs gelitten, sondern
infolge der politischen Gestaltung der Dinge ist in Bern
ein Bevölkerungszudrang erfolgt, dem die bisherigen
Wohngelegenheiten bei weitem nicht zu genügen
vermochten. Hier ist eine Abhilfe unbedingt geboten.
Da sich die private Bautätigkeit kaum entwickeln
kann — es kann niemand zugemutet werden, sein
Geld in diese unsichern Anlagen hineinzustecken —
und da es anderseits für einen grossen Teil der
Bevölkerung nicht möglich ist, den Herstellungskosten
der Gebäude entsprechende Mietzinse zu zahlen, so
blieb der Gemeinde Bern nichts anderes übrig, als
die Sache von sich aus an die Hand zu nehmen.
Sie hat sich dabei an den Staat und den Bund
gewendet und verlangt von beiden je zwei Millionen.
Wir werden das Geld irgendwie aufbringen müssen.
Da verfügbare Mittel nicht zur Hand sind, werden
wir auf dem Wege des Anleihens die nötigen Gelder
beschaffen müssen, um vom Staat aus der Stadt Bern
und auch den übrigen bernischen Gemeinden zu
Hilfe zu kommen. In welcher Form und auf
welcher Grundlage das geschehen soll, wird Sache
späterer Abmachungen sein; aber das allererste, was
geschehen muss und notwendig ist, ist die Beschaffung

des Geldes-
Wir haben eine andere Aufgabe, die uns gewis-

sermassen wie ein Ziegel auf den Kopf gefallen ist,
nämlich die, unsern notleidenden Bahnen zu helfen".
Wir haben darüber hier im Grossen Rat bereits im
Verlauf des letzten Jahres gesprochen, aber die
Verhältnisse haben sich seither noch verschlimmert,
indem das, was man damals als blosse Möglichkeit
voraussehen musste, nun Tatsache geworden ist. Die
Kohlenpreise sind in einer Art und Weise gestiegen,
dass sozusagen keine Dampfbalm mehr in der Lage
ist, den Betrieb aus eigener Kraft aufrecht zu erhalten.

Trotz der Erhöhung der Taxen, die in gewissen
Landesteilen bereits das Mass des Vernünftigen und
Zulässigen überschritten hat, ist es nicht möglich,
die Betriebsausgaben und Einnahmen in Einklang zu
bringen. Es ist schon so weit gekommen, dass bei
den gegenwärtigen Taxen das Publikum die Bahn
nicht mehr benützt, sondern wieder Wagen und Velo
hervornimmt und die Bahn leer fahren lässt. Da fragt
es sich, wie wir diesem Zustand abhelfen wollen.
Das einfachste wäre, den Betrieb einzustellen und
mit dessen Wiederaufnahme zu warten, bis wieder
bessere Zeiten kommen. Allein die Bahnen sind'
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für unsere ganze Volkswirtschaft ein so notwendiger
Bestandteil geworden, dass wir daran nicht denken
dürfen. Das ganze Land, nicht nur die betreffende
Gegend, hat das allergrösste Interesse an der
Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes. Würden wir ihn
heute einstellen, dann könntet ihr auf dem Lande
noch leben, in der Stadt aber hörte das Leben von
selbst auf, indem die Lebensmittelzufuhr von einem
Tag auf den andern unterbunden würde. Alle
Verkehrsverhältnisse und Verkehrsbeziehungen, aus denen
sich das wirtschaftliche Leben zusammensetzt, würden

zu einem 'guten Teil ganz aufgehoben, zu einem
guten Teil so erschwert, dass von einem eigentlichen,
richtigen Wirtschaftsleben nicht mehr die Rede sein
könnte. Dann wäre der Jammer noch grösser als vorher.

In dieser Situation müssen wir alles tun, um den
Verkauf mindestens notdürftig aufrechtzuerhalten.

Das kann in verschiedener Weise geschehen. Die
einen Bahnen sind stark an der Elektrifikation. Ich
hoffe, es werde nicht überall so bedächtig zugehen
wie bei den Bundesbahnen und wir werden dazu
kommen, eine so einfache Linie wie die von Bern
nach Thun etwas rascher zu elektrifizieren, als es
den hochmögenden Bundesbahnen möglich ist. Die
Bundesbahnen erklären freilich, sie wären bereit,
aber die Bernischen Kraftwerke seien nicht bereit.
Das ist unrichtig, der elektrische Strom und die
Maschinen der Lötschbergbahn stehen bereit; die Herren

von den Bundesbahnen brauchen nur den Finger
zu erheben und der elektrische Betrieb kann beginnen.

Aber es ist eine menschliche Eigenschaft, dass,
wenn man eine Sache selbst etwas verzögert hat und
ihr nicht recht traut, man dann den Fehler an einem
andern Ort sucht und findet. Jedenfalls ist im ganzen
Kanton Bern niemand schuld an der berühmtein
Brücke auf dem Wiler, die so erstellt wurde, dass
ein elektrischer Zug nicht darunter durchfahren kann.
Ich habe mich erkundigt, wie das gekommen sei, und
einer der Herren hat mir geantwortet: Sprecht mir
nicht davon, wir möchten lieber von dem ganzen
Handel nichts wissen. Ich habe mir die Sache so
zurecht gelegt, dass der, welcher die Brücke vor einigen

wenigen Jahren gebaut, dieser teuflischen neuen
Kraft, der Elektrizität, kein Zutrauen entgegengebracht
und sich gesagt hat: Dampf das ist mein Leben, und
solange man Dampf hat, redet man nicht von
Elektrifikation. Also ich wiederhole, dass, soweit an uns,
wir bereit sind; aber wer nicht bereit ist, das sind,
andere Leute und die sollen das Nötige tun, damit
der Verkehr rasch aufgenommen werden kann.

Im übrigen kann ich erklären, dass man glaubt,
bei den Bahnen, bei denen die Elektrifikation im
Gang ist, die vorgenommene Frist einigermassen
innehalten zu können. Aber daneben haben wir eine
Reihe von Bahnen, die überhaupt nicht in der Lage
sind, die Elektrifikation durchzuführen, und auch
denen, welche sie in absehbarer Zeit durchführen
wollen, muss man helfen. Um welche Summen e:v

sich dabei handelt, mag Ihnen ein einziges Beispiel
zeigen. Nach den Berechnungen der Ramsei-Sumis-
wald-Huttwil-Bahn bedarf diese, die eine Bahn in
ganz einfachen Verhältnissen ist mit einem auf das
Minimum herabgesetzten Verkehr, eines jährlichen
Zuschusses von 240,000 Fr., wenn es ihr möglich
sein soll, die Kohlen und ihre Angestellten zu zahlen.
Wenn man bedenkt, dass sich das auf das ganze
Land ausdehnt, so wird man einsehen, mit welchen

Zahlen und Schwierigkeiten wir da zu rechnen haben.
Wir sind der Meinung, dass wir auch für diese Fälle
die nötigen Mittel bereitstellen müssen, wenigstens
vorübergehend. Auch hier wird später zu entscheiden

sein, in welcher Form und auf welcher Grundlage
diese Hilfe beschlossen und geleistet werden muss.
Soweit es sich um die Elektrifikation handelt, haben
wir die gesetzliche Grundlage im Eisenbahnsubventionsgesetz,

das einen Beitrag von 16,000 Fr. per
Kilometer vorsieht. Dagegen fehlt vorläufig noch die
Grundlage für die übrigen Aufwendungen, wenigstens
ist noch keine Sicherheit in dieser Beziehung
vorhanden. Auch darüber wird man sich schlüssig
machen müssen in" nächster Zeit. Aber die Sache mag
ausfallen, wie sie will, so viel ist sicher: es wird
Geld brauchen, und dieses Geld muss ebenfalls zur
Verfügung gestellt werden.

Dann haben wir, auch wieder unter dem Druck
des Krieges, die weitere Verpflichtung, dafür zu
sorgen, dass wir zu essen und zu leben haben. Das
allersicherste Mittel hiefür ist, dass wir aus dem
eigenen Boden herausschlagen, was er leisten kann.
Dass da noch ein Mehreres möglich ist, und zwaf
in sehr beträchtlichem Masse, weiss jeder, der die
Verhältnisse kennt. Ich habe schon seit Jahren den
Eindruck und habe diesen Eindruck in Form von
tatsächlichen Darlegungen in Bund und Kanton schon
kundgegeben, dass es in der Schweiz noch zur
Stunde möglich sein sollte, aus dem eigenen Boden
zu leben, wenn man die Ansprüche ungefähr dem
anpasst, was im Kriege recht und billig ist. Jedenfalls

können wir in dieser Beziehung im Kanton
Bern noch sehr viel machen in Form von
Bodenverbesserungen, und wir sind ja daran. Was der Grosse
Rat in dieser Richtung in den letzten Jahren
beschlossen hat, ist eine sehr wesentliche Belastung
der laufenden Verwaltung. Die Projekte, die
bereits beschlossen und subventioniert sind, kosten den
Staat vielleicht eine Million, und wir wissen, dass
noch eine ganze Reihe von Projekten, die vielleicht
noch mehr kosten werden, vorhanden sind. Ich
müsste mich sehr irren, wenn die Zusammenstellung
der Landwirtschaftsdirektion betreffend die Projekte,
die in nächster Zeit in Angriff genommen werden
könnten, nicht eine Gesamtsumme von 15 Millionen
erreichen würde, wovon der Anteil des Staates mindestens

2—3 Millionen ausmacht. Wir machen
allerdings beim Beschluss dieser Subventionen jeweilen
den Vorbehalt, dass sie erst ausgerichtet werden,
wenn die Mittel es gestatten; aber wir können damit
doch nicht bis in ferne Zeiten zuwarten, sondern
einmal muss die Sache auch bezahlt werden. Dafür

müssen wir die nötigen Barmittel haben und ihre
Beschaffung ist uns nur möglich durch die
Aufnahme eines Anleihens.

Daneben haben wir noch eine ganze Reihe kleinerer

und grösserer Ausgaben. Ich erwähne nur die,
die bereits in Form von Anträgen vor dem Grossen
Rat liegen und in den nächsten Tagen zur Behandlung

kommen sollen: den Beitrag an die oberländische

Hilfskasse und die Ausgabe für das historische
Museum, zwei Geschäfte, die in ihrer Art für die
Finanzen des Kantons nicht entscheidend sind, aber
zusammen sofort wieder gegen 1 Million in Anspruch
nehmen.

Nun ist in letzter Zeit je länger je dringender
eine weitere Aufgabe an uns herangetreten, die viel-
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leicht die schwierigste von allen ist: der Kampf gegen
die Arbeitslosigkeit- Man kann die Sache anstellen,
wie man will, dieser Kampf wird Geld kosten. Sei
es nun, dass Beiträge dahin und daweg verabfolgt
werden, sei es, dass man den Grundsatz aufrecht
erhält, die Arbeitslosigkeit durch Beschaffung von
Arbeit zu bekämpfen — eines ist sicher: es kostet
Geld. Der Regierungsrat ist zwar der Meinung, dass
das letztere Mittel, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
durch Zuweisung von Arbeit, das Bessere sei. Wir
haben auf der ganzen Linie einmal einen gewissen
Gegenwert; wenn er vielleicht auch nicht vollständig
dem letzten Rappen entspricht, so sind doch
bleibende Werte da. Anderseits ist diese Art der
Bekämpfung auch vom moralischen und vielen andern
Gesichtspunkten aus weitaus am vorteilhaftesten.
Aber sei es nun, dass wir Strassenbauten vornehmen,
die vielleicht noch nicht so dringlich wären, aber
nun mit Rücksicht auf den Kampf gegen die
Arbeitslosigkeit ausgeführt werden, sei es, dass wir
von diesem Gesichtspunkt aus die Bodenverbesserungen

etwas beschleunigen, sei es, dass wir Bauten
aller Art errichten — alles das kostet Geld. Wieviel
es kosten wird, wissen .wir nicht, aber es wird sofort
in die Millionen gehen. Wir hatten ja zu Kriegsbeginn

eine ähnliche Erscheinung, wenn auch in viel
kleinerem* Masse. Es ist uns dort gelungen, in weiten
Gegenden die Arbeitslosigkeit auf ein vernünftiges
Mass zurückzuführen. Einen bleibenden Gegenwert
dafür haben wir in einer ganzen Reihe von Strassen
und Bodenverbesserungen, die damals ausgeführt wurden.

Die Verwaltung ist damit nicht mehr belastet,
indem die ausserordentlichen Ausgaben für jene
Notstandsarbeiten aus den vorhandenen Mitteln bestritten

werden konnten, und es ist davon in der
Staatsrechnung nichts mehr zu finden. Nun aber ist der
Umfang der uns heute auf diesem Gebiete erwachsenden

Aufgabe ein viel grösserer. Es handelt sich
nicht mehr bloss um eine Ausgabe von einigen
hunderttausend oder einer Million Franken, sondern von
mehreren Millionen. Alles, was ich erwähnt habe,
die Hilfe für die Elektrifikation der Eisenbahnen,
die Förderung von Bodenverbesserungen, der Beitrag
an das historische Museum sind ja schon in ihrer
Art eine gewisse Hilfe zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit. Aber wir werden daneben noch andere
Hilfe suchen müssen. Ich kann mitteilen, dass der
Regierungsrat sich sehr ernsthaft mit der Sache be-
fasst. Der Grosse Rat wird im Laufe des Frühlings
noch eine ganze Reihe von Vorlagen bekommen, in
denen in verschiedenen Teilen des Landes Arbeiten,
angeordnet werden, die diesem Zwecke dienen. Aber
wir werden die bei diesen Arbeiten beschäftigtein
Leute zahlen müssen, und um das tun zu können,
müssen uns die nötigen Mittel zur Verfügung stehen.

Daneben gibt es noch eine grosse Zahl von anr
dern Aufgaben, unbekannte Ausgaben, der unßekannte
Gott, der vielleicht noch mehr und grösser ist, als
wir ahnen. Ich will es vermeiden, auch nur eine
dieser Aufgaben zu nennen, denn wenn man an einem
Ort die Türe nur ein klein wenig öffnet oder den
Spund im vollen Weinfass auszieht, so kommt es
schwallweise nach. Ich weiss nicht, ob es im Grossen

Rat gehen wird, wie es im Regierungsrat und
teilweise in der Staatswirtschaftskommission gegangen
ist, aber Sie brauchen der Phantasie nur etwas den
Lauf zu lassen, nicht übermässig, sondern so, wie es

dem bernischen Grossen Rat ansteht, und Sie werden
sofort auf Zahlen kommen, die alles übersteigen,
was man sich denkt.

Ich will damit die Aufzählung schliessen. Aber
schon das, was ich erwähnt habe, geht weit über
die 25 Millionen hinaus und verweist uns noch auf
ganz andere Hilfsmittel, nämlich auf die dauernden
Mehreinnahmen, von denen ich schon wiederholt
gesprochen habe.

Nun, wie wollen wir die 25 Millionen beschaffen?
In gewöhnlichen Zeiten war die Antwort auf diese
Frage einfach: wir nehmen ein Anleihen auf. Ich
habe schon darauf hingewiesen, dass das heute nicht
mehr so einfach ist. Eine ganze Anzahl von
Gemeinwesen der Schweiz schlagen andere Wege ein.
Der Bund vorab hat beinahe 200 Millionen auf dem
Wege von kurzfristigen Kassascheinen aufgenommen.
Er hat, wie mancher Kassenverwalter sich ausdrückte,
den Banken unlautere Konkurrenz gemacht und Geld
aus dem ganzen Land herangezogen. Dem Beispiel des
Bundes folgten in letzter Zeit die Stadt Zürich und
der Kanton Baselstadt. Andere Gemeinwesen helfen

sich auf dem Wege vorübergehender Bankkredite,
indem sie vorziehen, einen Bankkredit aufzunehmen,
auch wenn er etwas mehr kostet, statt in der
gegenwärtigen schweren Zeit ein bleibendes Anleihen zu
den ganz unerhörten Bedingungen, .wie sie jetzt
üblich sind, aufzunehmen. Auf diesen Boden haben
sich die beiden gross ten städtischen Gemeinwesen
des Kantons, Bern und Biel, gestellt. Wir stehen
vor der genau gleichen Frage wie die genannten
Gemeinwesen, und da bin ich nun der Meinung, wir
sollten "wenn immer möglich auf dem altgewohnten
Wege des Anleihens vorgehen. Auch der gewöhnliche
Privatmann ist nicht gern etwas schuldig, das ihm
von einem Tag auf den andern gekündet werden kann
und wo er nicht sicher ist, eines schönen Tages
ein Brieflein zu bekommen: «Wir sind leider genötigt,
Ihnen das Darleihen auf 14 Tage oder drei Monate
zu kündigen, und wir bleiben mit Hochachtung X.
Y.». Derartige Liebesbriefe hat niemand gern, und
auch wir im Staat können sie nicht brauchen, denn
wir müssen damit rechnen, dass diese Kündigung
uns unter Umständen gerade im ungünstigsten Augenblick

trifft. Wir haben mit kurzfristigen Anleihen
unsere Erfahrungen schon gemacht, nicht der Staat
selbst, aber unsere Staatsbanken, und wir sollten
wenn immer möglich eine sichere Geldaufnahme
durchzuführen suchen, die vielleicht etwas mehr ko,-
stet, aber mit der wir auf eine bestimmte Reihe von
Jahren rechnen können. Das führt uns dazu, Ihnen
die Aufnahme eines Anleihens vorzuschlagen.

Nun bestehen aber noch andere Schwierigkeiten.
Nach der Erklärung von Sachverständigen werden wir
damit rechnen können, dass wir das Anleihen bekommen,

wenn nichts Aussergewöhnliches in der Welt
oder in unserm Lande passiert. Aber ebenso be,-
stimmt erklären uns die Sachverständigen, dass wir
das Anleihen nicht in der gewöhnlichen Form
aufnehmen können. Bis jetzt haben wir bei der
Aufnahme von Anleihen mit den Banken einen Vertrag
abgeschlossen, aus dem alles ersichtlich war: die
Höhe und Dauer des Anleiheas, Zins, Kursverlust,
Rückzahlungsgedinge. Das alles wurde dem Grossen
Rate als fertiger Vertrag unterbreitet, von dort ging
der Vertrag an das Volk und das Volk konnte sich
über das Anleihen in seinem ganzen Umfang und mit
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allen seinen Bedingungen äussern. Das ist ja
demokratisch, gut und recht und ich habe in gewöhnlichen

Zeiten nichts dagegen. Aber es hat auch zur
Voraussetzung, dass wir jemand finden müssen, der
mit uns auf mindestens acht Wochen einen bindenden
Vertrag abschliesst- Gegenwärtig finden wir
niemand, der das auf zwei Monate hinaus machen will.
Wir haben zurzeit einen solchen Wechsel in den
Geldverhältnissen, es geht hinauf und geht hinunter,
dass keine Bank sich so lange binden will. Man hat
uns mit aller Bestimmtheit erklärt, dass wir auf
diesem Weg nicht vorgehen können, und ich musste
es begreifen. Ich erwähne, dass wir schon beim
letzten Anleihen, trotzdem wir es auf die möglichst
kürzeste Frist zusammendrängten, derartige
Erfahrungen gemacht haben. Im damaligen Anleihensver-
trag fand die Bestimmung Aufnahme, wenn der Kurs
der 3% % Bundesbahnobligationen an der Börse unter
76% falle, dann sei er für die Banken nicht mehr
verbindlich. Als das Anleihen mit den Banken
abgeschlossen und die Sache hier behandelt wurde,
stand der Kurs auf 79, aber er fiel unter 76, bevor-
das Anleihen zur Zeichnung aufgelegt war, und die
Banken waren s'treng genommen an den Vertrag nicht
mehr gebunden. Sie können sich denken, was das
für eine Sorge war; man hat sie für sich «verwerr
chet», es gibt auch Sorgen, die man nicht immer
vor den Grossen Rat bringen kann. Die Banken
sind dem Vertrag treu geblieben, was man ihnen hoch
anrechnen musste. Aber heute können sie auf solche
Klauseln nicht mehr eintreten, und wir müssen ein
anderes Verfahren einschlagen. Dieses Verfahren be^
steht darin, dass wir dem Grossen Rat und dem
Volk nur den Grundsatz unterbreiten, es sei ein
Anleihen zu 5% von 25 Millionen aufzunehmen —
das ist die Höhe, die man uns nach den bis jetzt
gemachten Mitteilungen zubilligen wird — dass aber
im übrigen die Anleihensgedinge erst in dem Augenblick,

wo die Zeichnung vor der Türe steht,
festgestellt werden. In dem Anleihensbeschluss über die
Höhe und den Zinsfuss des Anleihens, der dem Volk
zur Genehmigung unterbreitet wird, hätte es gleichzeitig

dem Grossen Rat Vollmacht zur Genehmigung
des Vertrages zu erteilen. Wir werden sofort,
vielleicht noch vor der Abstimmung über den Anleihensbeschluss,

den Vertrag vorbereiten, sobald er
abgeschlossen ist, den Grossen Rat in kürzester Frist
einberufen, und unmittelbar nach der Genehmigung
des Vertrages durch den Grossen Rat wird die Zeichnung

erfolgen können, so dass auf diese Art die
ganze Angelegenheit im Minimum der Zeit erledigt
ist. Ich weiss sehr wohl, dass gegen dieses Verfahren

sich Bedenken erheben und dass man in un-
serm Volk gerne wissen möchte, was man eigentlich

macht. Aber wir können schliesslich auch nich't
über das Mögliche hinausgehen und hoffen, dass wir
hiefür die nötige Einsicht finden werden.

Wie das Anleihen aussehen wird, weiss ich zur
Stunde nicht. Dass die Bedingungen nicht glänzend
sein werden, das kann ich zum vornherein sagen.;
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass das 41/2 %
Anleihen des Bundes zurzeit einen Kurs von 85 und
86 hat, so kann man sich vorstellen, was man uns
mitteilen wird. Eine weitere Schwierigkeit wird
sich auch in bezug auf die Rückzahlungsgedinge
einstellen. Ich weiss nicht, ob es möglich sein wird,
unser bernisches System aufrecht zu erhalten, dass

das Anleihen nur vom Schuldner gekündet werden
kann und seitens des Gläubigers unkündbar ist, oder
ob wir uns wider Willen dazu bequemen müssen, das
Anleihen nur für eipe bestimmte Zeit aufzunehmen,
nach welcher es ohne weiteres verfällt. Darüber wird
dem Grossen Rat später Bericht erstattet werden
können.

Das sind die Bemerkungen, die ich im Auftrag
des Regierungsrates dem Grossen Rate zu unterbreiten

habe. Ich möchte Ihnen empfehlen, grundsätzlich
auf die Sache einzutreten und den Beschlussesentwurf

in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Der Staat Bern hat während des europäischen

Krieges seinen Verpflichtungen, die auf Gesetz, Dekret
oder Beschluss des Grossen Rates oder des
Regierungsrates beruhten, zum grossen Teil aus eigenen Mitteln

nachkommen können. Es darf das der Behandlung

der heutigen Anleihensvorlage vorausgeschickt
werden, weil diese Tatsache als eine erfreuliche
Erscheinung und als ein Zeichen der effektiv vorhandenen

Leistungsfähigkeit betrachtet werden darf. Allerdings

ist zu sagen, dass im November 1915 ein
Staatsanleihen von 15 Millionen aufgenommen worden ist.
Allein die Mittel, die durch jenes Anleihen beschafft
wurden, sind bis auf 2 Millionen sofort in produktive
Anlagen gesteckt worden, in denen sie ihren Gegenwert

gefunden haben. Sie sind zum Ankauf von
Aktien der Bernischen Kraftwerke verwendet worden und
zum Ankauf anderer Wertpapiere. Es kann heute
insbesondere gesagt werden, dass die
Staatswirtschaftskommission im Oktober 1915, wo man über
das Anleihen, die Anleihensbedingungen und die Höhe
des Anleihens gesprochen hat, darüber informiert worden

ist, dass ein Teil dieser Gelder zur Erwerbung
bernischer Staatspapiere verwendet werden soll, die
damals ausserordentlich tief im Kurse standen, die
infolge der Kriegsereignisse vom Ausland, insbesondere

von Frankreich, angeboten wurden und die man
im Interesse des Staatskredites und der Volkswirtschaft

aufzunehmen suchen musste, damit keine Ueber-
flutung des Marktes eintrat. Die 2 Millionen, die über
die zur Anlage verwendeten 13 Millionen hinaus übrig
geblieben sind, mussten zur Erfüllung von
Subventionsbeschlüssen zugunsten bernischer Dekretsbahnen
verwendet werden, welche Beschlüsse schon früher
gefasst worden waren. Der laufenden Verwaltung
ist also von jenem Anleihen von 1915 gar nichts
zugeflossen.

Wenn man weiss, dass die Staatsrechnungen der
Kriegsjahre 1914—1918 mit einem durchschnittlichen
jährlichen Defizit von 2 Millionen abgeschlossen
haben, dass auf Ende des Jahres 1917 rund 5 Millionen
ungedeckt waren, während 3 Millionen, wie dem Rate
früher mitgeteilt worden ist, aus dem Erträgnis der
Kriegssteuer abgeschrieben wurden, und wenn man
ferner weiss, dass im Jahre 1918 ganz ausserordentliche

Aufwendungen gemacht werden mussten, um die
Bedürfnisse der laufenden Verwaltung zu bestreiten,
so drängt sich die Frage auf, wie es möglich war,
den Staatshaushalt bis heute in einigermassen geordneter

Weise weiterzuführen. Die Antwort auf diese
Frage, die durchaus nahe liegt, ist darin zu suchen,
dass einmal von dem Anleihen, das im Jahre 1914,
vor dem Kriegsausbruch, im Betrage von 15 Millionen
zu günstigen Bedingungen aufgenommen werden
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konnte, noch verfügbare Mittel übrig geblieben
waren. Das Anleihen des Jahres 1914 ist aufgenommen
worden gestützt auf ausdrückliche Bestimmungen des
Eisenbahnsubventionsgesetzes vom Jahre 1912, das
heute noch in Kraft ist und es hätte dazu dienen
sollen, die im Subventionsgesetz vorgesehenen Bahnen
finanzieren zu helfen. Ein grosser Teil dieser 15
Millionen, die im Jahre 1914 beschafft worden sind,
musste gemäss den gesetzlichen Bestimmungen
verwendet werden, allein es ist noch etwas übrig
geblieben, insbesondere deswegen, weil eine Bahn, die
Oberaargau-Seelandbahn, die vor dem Kriegsausbruch
unmittelbar im Begriff stand, die Bauarbeiten zu
beginnen, mit denselben nicht begonnen hat. Dadurch
ist eine Subvention von über 21/4 Millionen frei
geworden, die sonst aus diesem Anleihen hätte gedeckt
werden müssen.

Weiter kann man darauf verweisen, dass sich bis
1917 die Einnahmen der Staatskasse ständig vermehrt
haben, was dem Staat eine gewisse Bewegungsfreiheit
gab. Es ist interessant, festzustellen, dass sich bis
Ende 1917 die Einnahmen des folgenden Jahres
ungefähr deckten mit den Ausgaben des vorhergehenden.
Es ist zwar, wie ich bereits erwähnt habe, in jedem
Jahr ein ungedecktes Defizit von 2 Millionen entstanden,

aber in jedem folgenden Jahr sind die Einnahmen

grösser geworden, dass man damit die Ausgaben
des vorhergehenden Jahres decken konnte. Die
Einnahmen waren immer um ein Jahr zurück.'

Das war bis Ende 1917 wahr; für 1918 wird es
nicht mehr zutreffen. Im Jahre 1918 wird das Defizit
einen so gewaltigen Sprung machen, dass nicht daran
zu denken ist, dass diese Ausgabenposten im folgenden

Jahre durch die Einnahmen auch nur einiger-
massen gedeckt werden können.

Weiter kann zur Erklärung gesagt werden, dass
zurzeit der Staatskasse Einnahmen zur Verfügung
standen, die sich nicht ohne weiteres aus der
Staatsrechnung ergaben. Es sind das die vermehrten
Einnahmen aus dem Staatsvermögen, das besteht aus den
landwirtschaftlichen Domänen und Forsten. Da sind
Mehrerträgnisse herausgewirtschaftet worden, die, was
die grossen Domänen anbetrifft, Witzwil, St. Johann-
sen, nur in der Betriebsrechnung dieser Institute
figurieren, aber faktisch doch in die Staatskasse flössen
und dem Staat allein, zur Verfügung standen. Was
die Mehrerträgnisse aus den Forsten anbetrifft, so
wissen die Herren, dass wir eine Forstreserve haben,
dass jeweilen in der Staatsrechnung nur ein
Durchschnittsbetrag figuriert, so dass auch hier nicht der
gesamte Ertrag des Staatsvermögens, soweit es in
Forsten angelegt ist, in der Staatsrechnung figuriert.
Endlich haben natürlich auch Vorschüsse der Banken

in Anspruch genommen werden müssen, namentlich

mit Rücksicht auf die vom Herrn Finanzdirektor
erwähnte Tatsache, dass die Haupteinnahmen des
Staates, die Steuern, erst Ende des Jahres eingehen,
während die Mittel schon in den ersten Monaten zur
Verfügung stehen sollten.

Mit dem Jahre 1918, das nun ein Defizit von 7,
nicht nur von 2 Millionen aufweisen wird, hört die
Möglichkeit auf, Einnahmen und Ausgaben auch nur
annähernd ins Gleichgewicht zu bringen. Zwar sind
neue Einnahmequellen aufgezeigt worden und man
ist an die Erschliessung derselben herangetreten, aber
sie fliessen zur Stunde noch nicht. Darum ist die
Beschaffung von Mitteln notwendig, die zur Fortführung

eines geordneten Staatshaushaltes dienen. Die Frage
ist nun die, wie wir diese Mittel in der heutigen Zeit
am zweckmässigsten beschaffen. Sollen sie auf dem
Wege der Anleihe oder durch Ausgabe von
kurzfristigen Kassascheinen beschafft werden oder endlich

durch Inanspruchnahme des Bankkredites? Die
Staatswirtschaftskommission ist mit dem Regierungsrat

der Meinung, dass es angezeigt sei, die Mittel
auf dem Wege des Anleihens aufzunehmen, das in
üblicher Weise durch Amortisationen von einem
gewissen Jahr' hinweg getilgt wird. Das gibt dem
Staat eine gewisse Beruhigung, dass er mit den
Mitteln, die ihm zur Verfügung gestellt werden, auf
längere Zeit hinaus rechnen darf, dass er nicht plötzlich

nach neuem Gelde umspringen muss, um die noch
bestehenden Verpflichtungen zu erfüllen.

Dieses Anleihen muss, wie bereits gesagt worden
ist, mit Rücksicht auf die heutigen Verhältnisse in
etwas aussergewöhnlicher Form dem Bernervolke
unterbreitet werden. Früher hatte man den Anleihens-
vertrag mit den Banken jeweilen schon abgeschlossen,
wenn man dem Grossen Rat die Anleihensvorlage
unterbreitete, und das Volk konnte in voller Kenntnis
aller Einzelheiten des Anleihensvertrages Stellung
nehmen. Heute ist das nicht möglich; allein wir
glauben, das Volk könne zur Beruhigung hinlänglich
aufgeklärt werden, wenn man hier im Rat und nachher

in der Botschaft die Zwecke, für die das Anleihen
bestimmt ist, so genau als möglich aufzählt.

Der erste Zweck ist, der laufenden Verwaltung
die nötigen Betriebsmittel zuzuführen. Weitere Zwecke
sind, um die Sache zu rekapitulieren: Erwerbung von
Aktien der Bernischen Kraftwerke, um deren
notwendig gewordene Erweiterung zu ermöglichen; die
Hilfeleistung an die Dekretsbahnen in Form von niedrig

verzinslichen Darlehen zwecks Aufrechterhaltung
ihres Betriebes und Vorbereitung der Elektrifikation ;

Unterstützung des Wohnungsbaues, die deswegen
notwendig geworden ist, weil die privaten Unternehmer
in grösseren Zentren die notwendigen Wohnungen
nicht mehr zur Verfügung stellen-; dann zur Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit durch Schaffung vielseitiger
Arbeitsgelegenheit; die Ausrichtung von Subventionen
an landwirtschaftliche Meliorationsarbeiten und die
Hilfeleistung an die Hoteliers im Berner Oberland,
mit der wir uns nächsten Montag noch zu befassen
haben werden. Das sind die Zwecke, die nach unse/tn
Dafürhalten in der Botschaft an das Berner Volk
angegeben werden sollten, genau gleich, wie sie auch
im Vortrag der Finanzdirektion enthalten sind. Wir
sind durchaus überzeugt, dass auch noch für andere
ebenso dringende Zwecke Geld gegeben werden
könnte; ich möchte, ohne den Kasten zu öffnen, von
dem der Herr Finanzdirektor gesprochen hat, nur darauf

hinweisen, dass der Staat auf dem Gebiet des
Gesundheitswesens noch ganz gewaltige Aufgaben zu
erfüllen hat. Allein man hat sich gesagt, es werde
bei den heutigen Zeitverhältnissen nötig sein, die
Höhe des Anleihens auf ein möglichst niedriges Mass
zu beschränken. Wir wissen, dass die Anleihens-
bedingungen nicht leicht sein werden, wenn wir sie
heute auch noch nicht in allen Einzelheiten kennen.
Infolgedessen ist es klug, wenn man im gegenwärtigen

Moment nicht allzuviel Geld aufnimmt.
Im ferneren haben wir uns gesagt, dass es nicht

wohl angehe, sich in der Anleihensvorlage ganz genau
bezüglich der Verwendung der Gelder festzulegen. Das
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Volk soll darüber aufgeklärt werden, was man im
grossen und ganzen mit dem Geld zu tun gedenkt,
allein der Beschlussesentwurf kann nicht so eng ge-
fasst werden, dass er einen nachher geniert. Wir
wollen nicht prophezeien, aber wir können doch
sagen, dass es möglich sein könnte, dass dieser oder
jener Zweck, der uns heute nicht als absolut dringlich
erscheint, doch gebieterisch neue Mittel erfordert und
dass wir dann, wenn es sich darum handelt, die Vorlage

im einzelnen auszuarbeiten, erklären, wir seien
einverstanden, dass auch für diesen Zweck Geld
gegeben wird.

Wir sind daher in der Staatswirtschaftskömmission
dazu gekommen, dem Rate zu empfehlen, es möchte
die Vorlage so, wie sie heute gefasst ist, ohne
Spezialisierung der Verwendungsart des Geldes im
Beschlussesentwurf selbst angenommen werden. Ich
betone dabei, dass die Aufzählung der Zwecke in der
Botschaft zu der heutigen Vorlage eine Richtlinie sein
soll, an die man sich, aussergewöhnliche und
unvorhergesehene Umstände vorbehalten, halten soll.

Das formelle Vorgehen verlangt noch einige Worte
der Erklärung, weil man von der Regel abweicht.
Das Volk kann sich nach der Vorlage nur über die
Höhe des Anleihens und den Zinsfuss aussprechen.
Was die Höhe anbelangt, so ist die Staatswirtschaftskommission

mit dem Regierungsrat darin einig, dass
man über die 25 Millionen im gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht hinausgehen sollte, obschon wir, ich wiederhole

das, nicht verkennen, dass die 25 Millionen,
für sich allein nicht genügen werden, um allen
dringlichen und wünschbaren Aufgaben Genüge zu leisten.
Die Staatswirtschaftskommission ist ferner der
Meinung, dass man dem Volke die Erklärung dafür
geben muss, dass es diesmal die Nebenbedingungen,
die aber nicht unwichtig sind, nämlich Ernissions-
kurs, Bankprovision und Anleihensdauer, der definitiven

Regelung des Grossen Rates unterstellen muss.
Es ist so gedacht, dass, wenn die Anleihens frage
grundsätzlich bejaht ist, die Verhandlungen mit den
Banken wieder aufgenommen und zu Ende geführt
werden und dass dann der Grosse Rat Gelegenheit
bekommen wird, den Anleihensvertrag zu studieren
und ihn zu genehmigen, dass es aber nicht möglich
sein wird, den Anleihensvertrag als solchen, wie es
früher üblich gewesen ist, dem Volke zu unterbreiten.
Das ist die Abweichung von der Regel, die wir in den
Kauf nehmen und dem Volke erklären müssen,
namentlich auch im Hinblick auf die Erfahrungen, die
mit dem Staatsanleihen von 1915 gemacht worden
sind, wo es ja an einem Haare hing, dass das Anleihen
von den Banken nicht übernommen wurde. Man darf
wohl sagen, dass es ausgeschlossen ist, heute Geld
zu weniger engen Bedingungen, die zur Fessel werden
könnten, zu bekommen, als im Jahre 1915. Es mag
ein einziger Hinweis genügen, um Ihnen darzutun,
dass die Lage des Geldmarktes heute ungünstiger
ist als im Jahre 1915. Damals war es möglich, Geld
zu 43/4 % aufzunehmen. Es war ein grosser
Triumph für den Finanzdirektor, dass das gelungen
ist, nachdem fünfprozentige Bundes- und Kantonsanleihen

vorausgegangen waren. Aber man hat
damals vereinbart, wenn die 3y2 prozentigen
Bundesbahnobligationen A—K, die einen sog. Standardtitel
darstellen, unter 76 °/0 sinken, seien die Banken nicht
gehalten, das Geld zu diesen Bedingungen zur
Verfügung zu stellen. Damals, als dieses Anleihen dem

Grossen Rate unterbreitet wurde, stand der Kurs jener
Obligationen ungefähr auf 79 %, heute auf 72 °/0.
Das sind Tatsachen, die einem zeigen, wie unsicher
die Lage auf dem Geldmarkt ist und wie gefährlich
es wäre, wenn wir uns darauf versteifen wollten, der
Anleihensvertrag müsse nach alter Gewohnheit fertig
abgeschlossen vorliegen, bevor man an das Volk
gelange. Die Erfahrung lehrt, dass, wenn man auch
alles auf die kürzesten Fristen zusammendrängt, wir
doch mit 6—8 Wochen im Minimum rechnen müssen.
So lange Fristen werden uns heutzutage von keinem
Geldgeber eingeräumt. Ich spreche die Hoffnung aus,
dass die Anleihensvorlage, die hier von den Vertretern

der vorberatenden Behörden skizziert worden ist,
durch den Grossen Rat und später durch das Volk
einmütige Zustimmung finden werde, getragen von
der Erkenntnis der Notwendigkeit der baldigen
Beschaffung erheblicher Staatsmittel und von der
Einsicht in die staatspolitische und soziale Bedeutung
der Aufgaben, denen diese Mittel dienstbar gemacht
werden sollen. Ich möchte an diese Hoffnung, die
der Herr Finanzdirektor ausgesprochen hat, namens
der Staatswirtschaftskommission die weitere knüpfen,
dass der Rat und das Volk mit der gleichen
Entschlussfreudigkeit auch für diejenigen Vorlagen
eintreten, die dem Staat dauernd vermehrte Einnahmen
bringen und damit die Möglichkeit verschaffen sollen,
seinen Haushalt in die Gleichgewichtslage zu bringen,

ein Ziel, das der Staat so gut verfolgen muss,
wie jeder einzelne unter uns in seinem privaten und
beruflichen Haushalt. Das ist die unerlässliche Grundlage

jedes gedeihlichen Fortkommens.
Mit diesen Worten möchte ich Ihnen namens der

Staatswirtschaftskommission die Annahme dieses
Beschlussesentwurfes und dessen Vertretung vor dem
Volke empfehlen.

Leuenberger (Bern). Wir haben jedenfalls selten
eine Anleihensvorlage vor dem Grossen Rat gehabt,
die so alle Kreise interessiert und die so begründet ist
wie die vorliegende. Wenn man die Postulate durchgeht

und die Zahlen addiert, so kommen wir über die
25 Millionen hinaus, so dass der Betrag selbst nicht
zu hoch angesetzt sein wird. Wenn alle die Aufgaben,
die unbestimmt, ohne besondere Zahlen aufgeführt
sind, richtig erfüllt werden sollen, wird das ganz
bedeutende Mittel in Anspruch nehmen. Entsprechend
dem Interesse, das alle Kreise unseres Bernervolkes
an dieser Vorlage haben, sollte sie auch in 'der
Abstimmung angenommen werden. Ich für mich
glaube die Versicherung abgeben zu können, dass,
was die Arbeiterschaft und die Festbesoldeten anbetrifft,

diese nicht nur für diese Vorlage, sondern auch
für die übrigen mit Einmut einstehen werden. Allerdings

möchte ich betonen, dass dieser gute Wille
unserseits wesentlich beeinflusst werden wird durch
zwei weitere Faktoren. Das sind die Massnahmen,
die zur Bekämpfung der Wohnungsnot, die ich gegenwärtig

selbst spüre, in Aussicht genommen sind, und
ferner die Massnahmen, die zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit getroffen werden sollen. Das sind
Massnahmen, die nicht nur eine Schicht interessieren,
sondern die das ganze Bernervolk angehen. Der Herr
Finanzdirektor wird Gelegenheit haben, sich bei An-
lass der Behandlung von Motionen, die sich darauf
beziehen und die Erledigung dieser Fragen beschleunigen

möchten, noch speziell zu äussern. Je schneller
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diese beiden Fragen erledigt werden können in dem
Sinne, dass man bindende Erklärungen bekommt,
desto eher werden auch die andern Vorlagen, die
notwendig sind, um die Finanzen zu beschaffen, im
Volke durchgehen.

Jenny. Herr Finanzdirektor Scheurer hat uns
in sehr interessanten Ausführungen klargelegt, warum
wir das Anleihen von 25 Millionen aufnehmen müssen

und er hat uns auch gesagt, wie die Verwendung
dieser 25 Millionen in fruchtbringender und
zweckmässiger Weise gedacht werden kann. Ich gehe im
allgemeinen mit diesen Ausführungen seinig. Wenn
ich mir eine Bemerkung erlaube, ohne indessen der
Vorlage im geringsten Opposition zu machen, so
geschieht es bezüglich eines einzigen Punktes unter
den vorgesehenen Verwendungsarten. Es betrifft
die 3—372 Millionen, die für die Wohnungsfürsorge

vorgesehen sind. Man kann sich fragen,
ob die Politik, die der Bund in der Wohnungsfürsorge

eingeschlagen hat oder vielmehr einschlagen
wollte, mit den Grundsätzen einer gesunden Sozialpolitik

und Volkswirtschaft vereinbar sei. Es muss
hier betont werden, dass der Bundesrat den Bäten
eine Vorlage unterbreitet, wonach 10 Millionen hätten
reserviert werden sollen, die zu billigem Zins an die
Gemeinden hätten abgegeben werden sollen zur
Unterstützung ihrer Bestrebungen auf Bekämpfung der
Wohnungsnot. Es ist nun darauf hinzuweisen, dass
die nationalrätliche Kommission mit überwiegendem
Mehr auf diese Vorlage nicht eingetreten ist. Der
Sprechende gehört der Kommission nicht an, er hat
nur aus der Presse von diesen Verhandlungen erfahren.

Die Kommission hat allerdings ohne weiteres
zugegeben, dass eine Wohnungsnot besteht und dass
in einzelnen Gemeinden Massnahmen getroffen werden

müssen, um dieselbe zu bekämpfen. Sie hat
sich aber gesagt, dass die ihr vom Bundesrat
unterbreitete Vorlage nicht umfassend genug sei, dass hier
tiefgehende Erörterungen platzgreifen müssen, um die
Wohnungsnot mit Erfolg bekämpfen zu können, und
sie hat neben dem Antrag auf Verwerfung der
bundesrätlichen Vorlage ein Postulat gestellt, das dahin
geht, der Bundesrat sei einzuladen, eine Vorlage
vorzubereiten, wonach eine Wohnungspolitik nach den
Grundsätzen einer gesunden und rationellen
schweizerischen Siedelungspolitik durchzuführen sei. Die
Kommission hat sich gesagt, dass die bundesrätliche
Vorlage geeignet sei, den Zug nach der Stadt zu
fördern und die Flucht vom Lande zu vermehren; sie
hat sich gesagt, dass auch die Ernährungsfrage mit
der Wohnungsfürsorge im engsten Zusammenhang
stehe, indem mit der Vermehrung der Bauten in den
Städten die Arbeitskräfte vom Lande abgezogen werden,

so dass infolgedessen die Produktionsfähigkeit
der Landwirtschaft verringert und die Ernährungsmöglichkeit

verschlimmert würde. Es wird notwendig

sein, dass auch diese Punkte, die sich in der
Vorlage finden, allseitig und nicht bloss einseitig
erörtert werden. Auch die Presse hat sich unmittelbar

nach Erscheinen der bundesrätlichen Vorlage mit
der Frage beschäftigt. Ich habe in den «Basler
Nachrichten» einen Artikel von Prof. Dr. Steiger gelesen;
auch in Berner Blättern sind ähnliche Artikel
erschienen, die sich mit dieser Frage befasst haben.
Ich will nur wenige Sätze aus diesem Artikel verlesen,
damit Sie sehen, wie man die Sache von verschiede¬

nen Gesichtspunkten aus beurteilen kann. Es heisst
da: «Dass in den Städten überall Wohnungsmangel
herrscht, ist richtig, aber dass diese Erscheinung eine
Folge des Krieges ist — bei Bern ganz unzweifelhaft —
scheint man in den Behörden geflissentlich zu übersehen

In allen Ländern wird es als krankhafte Entwicklung

angesehen, dass ländliche Arbeiter immer häufiger

nach den Städten abziehen. Die Landwirtschaft
verliert mit ihren Arbeitern die Produktionskraft und die
Städte müssen die Nahrungsmittel teuer bezahlen.»
Also ganz was die nationalrätliche Kommission gesagt
hat: «Aber wenn sie gar noch den Unsinn begehen
und durch billige Bauten die Arbeiter vom Lande
hereinlocken und damit die Flucht vom Lande befördern,
so gleicht das einer selbstmörderischen Politik». Ich
gebe zu, dass man die letzte Bemerkung nicht ohne
weiteres unterstützen kann; immerhin habe ich auch
das verlesen wollen, um Ihnen zu zeigen, wie auch
in der Presse diese Frage sehr verschieden beurteilt
wird.

Nun möchte ich weitergehen und die Tatsache der
Existenz der Wohnungsnot noch aus einem anderen
Grunde erklären. Wir wissen, dass seit dem Krieg der
Eisenbahnverkehr Jahr um Jahr mehr eingeschränkt
worden ist und dass heute und schon seit einiger Zeit
im Eisenbahnverkehr unhaltbare Zustände bestehen.
Das hat zur Folge, dass die Arbeiter und Angestellten,
die in den Grossstädten ihren Verdienst haben und die
bis dahin in der Provinz gewohnt hatten, um ihren
Verdienst nicht zu verlieren, genötigt sind, in der Stadt
Wohnungen zu suchen.

Im weitern ist zu sagen, dass dies alles vorübergehende

Erscheinungen sind. Wenn einmal der
Eisenbahnverkehr wieder normal von statten geht, wenn
wieder die Möglichkeit besteht, dass städtische
Arbeiter auf dem Lande draussen wohnen können, wobei
eine Erleichterung der Grossstädte eintritt, so sind
das alles Dinge, die erwogen werden dürfen. Man ist
deshalb dazu gekommen, zu sagen, das sei eine
provisorische Massnahme, die hier getroffen werden soll,
und sie sei mit Vorsicht durchzuführen; jedenfalls
wird es angesichts der Finanzlage unseres Kantons
zweckmässig sein, wenn auch die Finanzdirektion in
dieser Frage mit Vorsicht vorgeht.

Anders hat sich die nationalrätliche Kommission
zur Bundesstadt Bern gestellt. Hier hat sie ohne
weiteres zugegeben, dass Verhältnisse vorliegen, die eine
Bundesunterstützung rechtfertigen. Das muss
zugegeben werden. Wir wissen, wie Bern unter den
Kriegsverhältnissen am meisten gelitten hat durch den
Zudrang auswärtiger Gesandtschaften mit ihren
Anhängseln, wie der Bund gezwungen war, für die
Aemter der Kriegswirtschaft ungezählte Bureaux zu
mieten, wodurch Mieter ausgewiesen wurden und die
Wohnungsnot ins Ungemessene stieg. Hier hat sich
die Kommission gesagt, dass die 2 Millionen, die der
Stadt Bern vom Bundesrate bereits in Aussicht
gestellt worden waren, zugesichert bleiben sollen und
dass in einem weitern Bundesbeschluss alle andern
Fragen zur Erörterung vor die eidgenössischen Räte
gebracht werden sollen.

Das wollte ich anbringen, um die Frage, die sehr
interessant und gegenwärtig dringend ist, von allen
Gesichtspunkten zu beleuchten, damit auch nach dieser

Richtung volle Klarheit herrscht und um darauf
aufmerksam zu machen, dass die Finanzdirektion in
dieser Sache vorsichtig sein muss. Es könnte der
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Vorlage schaden, wenn man hier zu eifrig eingreifen
würde, da diese Frage von Stadt und Land eben
verschieden angeschaut wird.

Müller (Bern). Herr Kollege Jenny hat eine Notiz
von Herrn Prof. Steiger angeführt, worin es heisst,
dass, wenn die Städte noch dazu kommen, durch den
Bau billiger Wohnungen den Zug der Arbeiterschaft
vom Lande in die Stadt zu befördern, das eine
selbstmörderische Politik sei. Dieser Hinweis auf den
Artikel des Herrn Prof. Steiger veranlasst mich, noch
einige Worte zu sagen. Ich muss erklären, dass eine
derartige Bemerkung des Herrn Prof. Steiger eine
vollständige Verkennung der gegenwärtig bestehenden

Notwendigkeit einer Wohnungspolitik bedeutet,
die man mit aller Schärfe kennzeichnen muss. Wenn
Herr Kollege Jenny daran Bemerkungen und Ermahnungen

knüpfen zu dürfen glaubt an die Adresse der
kantonalen Finanzdirektion, sie möchte bei der
Verwendung derartiger Mittel vorsichtig sein, so glaube
ich, wie schon der Hinweis in der Botschaft genügend

zeigt, dass man hier vorsichtig genug ist. Denn
wenn man 3—3y2 Millionen für diesen Zweck
verwenden will, so ist bereits dafür gesorgt, dass die
Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich war in der
von Herrn Regierungsrat Tschumi veranstalteten
Konferenz, an welcher eine grosse Anzahl bernischer
Gemeinden beteiligt waren. Da hat sich gezeigt, dass mit
diesen 3—3V2 Millionen, die aus diesem Anleihen in
Aussicht genommen sind, auch nur die allerbeschei-
densten Ansprüche befriedigt werden können. Deshalb

möchte ich Sie doch noch mit einigen Worten
über die Notwendigkeit aufklären, dass diese Summe
unter allen Umständen diesem Zwecke zugeführt werden

muss. Wenn man diese Zusicherung nicht gibt,
so würde ganz sicher dem Anleihen Opposition
erwachsen, w:as Herr. Kollege Jenny ja auch nicht will
und was auch bedauerlich wäre, weil dieses Anleihen
eine Notwendigkeit ist.

Wie steht es mit unserer Wohnungsfrage? Ich
habe im Jahre 1910/11 ein generelles Programm für
die Wohnungspolitik in der Stadt Bern aufgestellt. Dort
habe ich mit voller Ueberlegung als Grundsatz jeder
kommunalen Wohnungspolitik festgestellt, dass für
das Geld, das man in diesen Wohnungsbau hineinsteckt,
eine angemessene Verzinsung sichergestellt werden soll,
ebenso die notwendigen Amortisationen und die
Aufwendungen für Steuern, dass allerdings die Anrechnung

des Landes möglichst billig erfolgen soll, ebenso
die Ansetzung des Zinsfusses, dass aber die Mietzinse

so bestimmt werden sollen, dass das alles aus
den Wohnungen selbst bestritten werden kann. Das
ist die natürliche Voraussetzung jeder kommunalen
Wohnungspolitik, weil wir jede Konkurrenz gegenüber
dem privaten Baugewerbe vermeiden mussten, weil
wir auch die Bestrebungen der gemeinnützigen
Baugenossenschaften nicht unterbinden wollten, da wir
uns damit Lasten auferlegt hätten, die wir in diesem
Umfang nicht zu tragen vermocht hätten.

Das war vor dem Krieg die selbstverständliche
Voraussetzung. Wie hat nun der Krieg in diese
Verhältnisse eingegriffen? Er hat bewirkt, dass wir
dazu kommen mussten, unsere Grundsätze zu revidieren.

Wohnungsangebot und Wohnungsnachfrage sind
in ein ganz offenbares Missverhältnis zueinander
gekommen. Während wir einige Zeit vor dem Krieg

noch ein günstiges Resultat gehabt haben, hat sich
bereits unmittelbar vor dem Kriege unter dem Ein-
fluss der steigenden Materialpreise dieses Verhältnis
verschlechtert. Die verfügbaren Wohnungen gingen
von Jahr zu Jahr zurück. Während man nach
allgemeinen sozialpolitischen und statistischen Annahmen
mit einer Wohnungsreserve von ungefähr 3%
leerstehenden Wohnungen rechnen muss, ist dieser
Prozentsatz auf l°/o und schliesslich auf V2%
zurückgegangen. Jetzt ist diese Reserve vollständig
aufgebraucht und wir haben gar keine verfügbaren
Wohnungen mehr, sondern wir leben hier vollständig von
der Hand in den Mund. Die Folgen kann man sich ohne
weiteres vorstellen. Erstens ist das Heft vollständig in;
die Hand der Grundeigentümer übergegangen, was zu
Mietzinssteigerungen führen musste, die absolut
unmöglich sind. Das hatte zur Folge, dass
Mieterschutzkommissionen eingesetzt wurden, die den Mietzins
regulierten. Das war aber zugleich ein ziemlich
mechanischer Eingriff in komplizierte wirtschaftliche
Vorgänge. Weil man die Mietzinse im Interesse der
Mieter begrenzen musste, führte das dazu, dass
zugleich jeden Anreiz auf das private Baugewerbe,
der sowieso gering war, vollständig ausblieb. Man
kann ruhig sagen, dass angesichts der Löhne, die;
heute notwendig sind infolge der wirtschaftlichen
Verhältnisse, angesichts der ungeheuren Steigerung
der Materialpreise und angesichts der Begrenzung
der Mietzinse der gegenwärtigen Wohnungen eine
Rendite vollständig ausgeschlossen ist, weshalb das
private Baugewerbe vollständig versagt. Aehnliche
Erwägungen gelten für die gemeinnützigen
Baugenossenschaften, so dass nur die Gemeinde selbst in den
Riss treten kann. Was das für die Gemeinde bedeutet,

kann man sich ohne weiteres daraus klar machen,
dass wir Wohnungsbauten erstellen mussten, nicht um
den Zug vom Lande in die Stadt zu befördern,
sondern um überhaupt den Wohnungsmangel und die
eigentliche Wohnungsnot zu beseitigen. Um
überhaupt vernünftige Mietpreise festzusetzen, müssen wir
zunächst ungefähr einen Drittel der Baukosten
abschreiben, weil wir den übrigen Teil dann auf
Liegenschaftenkonto buchen, wenn uns eine normale
Verzinsung gesichert ist, und zwar von 4%, während
wir selbst 5% auslegen müssen. Also wenn wir
auf der Grundlage von 4% eine Rendite bekommen
wollen, so müssen wir im Anfang einen vollen Drittel

abschrieben. Das hat sich von Jahr zu Jahr
gesteigert und wir haben Wohnbauten in der Lentulus-
strasse und in Ausserholligen, bei denen wir, trotzdem

wir mit den Mietpreisen gegenüber den ersten
Ansätzen ganz bedeutend hinaufgegangen sind,
ungefähr IV2 Millionen von 31/2 Millionen abschreiben
müssen, weil wir sonst ganz einfach zu phantastischen
Mietpreisen kommen würden, die auch der bestgestellte

Beamte niemals erschwingen könnte. Wir sind
durch die Not gezwungen, unsere früheren Grundsätze
über Bord zu werfen, um überhaupt nur die notwendigen

Wohnungen schaffen zu können. Trotz allen
Anstrengungen, trotzdem Wir 3*/2 Millionen bereits
verbaut haben, trotzdem wir ein neues Kreditgesuch von
31/, Millionen gestellt haben, wissen wir nicht, wo
wir am 1. Mai 220 Familien unterbringen sollen.
Wir haben zwei fertig erstellte Sekundarschulhäuser,
in denen 3 Millionen Baukosten stecken, in Anspruch
genommen, die wir so ihrer Zweckbestimmung
entziehen. Wir haben sie, bevor wir sie der Schule
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übergeben konnten, vollständig zu Notwohnungen
eingerichtet.

Angesichts dieser Verhältnisse wagt nun irgend
ein Professor der Nationalökonomie zu sagen, wir
befolgen eine Wohnungspolitik, die den Zug vom
Lande in die Stadt befördere. Nein, unsere
Wohnungspolitik ist ein Produkt der Notwendigkeit, ist
nur bestimmt, der höchsten Not zu begegnen. Wir
wissen gegenwärtig nidht, wo wir am 1. Mai 220
Familien unterbringen sollen, trotzdem wir diese beiden

Sekundarschulhäuser in Anspruch genommen
haben und trotzdem wir für 7 Millionen Notbauten
erstellt haben.

So ist die Situation und aus dieser Situation heraus

ist unser Begehren an den Bundesrat begründet
worden, dass wir ohne fremde Hilfe der Wohnungsnot,

die trotz unserer Anstrengungen immer grösser
wird, nicht Meister werden können. Es hat eine
Konferenz zwischen Kanton, Bund und Einwohnergemeinde

stattgefunden und dort ist das Begehren
gestellt worden, Bund und Kanton möchten uns für
Wohnungsbauten Geld zu billigem Zinsfuss zur
Verfügung stellen, weil wir infolge aller andern
Anforderungen, die an uns wegen des Krieges gestellt
werden, nicht imstande seien, alles selbst zu leisten.
In jener Konferenz ist der gute Wille zutage getreten,

sowohl beim Bund als beim Kanton. Der Bund
hat 2 Millionen zugesichert, und zwar vorgängig der
Regelung der allgemeinen Wohnungsfrage und
unabhängig von dieser Regelung, mit Rücksicht auf
die ganz besondern Verhältnisse der Gemeinde Bern,
an denen der Bund selbst nicht ganz unschuldig ist.
Er stellt uns das Geld zu 21/2 °/o auf 5 Jahre fest zur
Verfügung, nachher sollen 21/2 % Amortisation dazu
kommen, so dass uns das Geld dann effektiv auf 5°/0
zu stehen kommt. Der Vertreter der Regierung hat
damals zugesichert, er werde bei den kantonalen
Behörden im gleichen Sinne wirken. Das Geld des
Bundes ist uns infolgedessen definitiv zugesichert
worden unter der einzigen Voraussetzung, dass der
Kanton den gleichen Betrag von 2 Millionen zu
gleichen Bedingungen leiste, so dass wir 4 Millionen zur
Verfügung hätten. Wie wenig das ist, gemessen an
den wirklichen Verhältnissen, können Sie daraus
entnehmen, dass wir nicht nur die oben genannten
Beträge für Neubauten auszugeben haben, sondern dass
wir daneben andere Bestrebungen auch noch
unterstützen müssen. Wir haben die gemeinnützige
Baugesellschaft, die sich zur Ueberbauung der Eichmatt
gebildet hat, zu unterstützen, wofür von der Gemeinde
Bern 2 Millionen verlangt werden, ferner haben wir
die Baubestrebungen des Herrn Frankenthal zu
unterstützen, indem wir ihm die Hypothekenbeschaffung
erleichtern. Das alles muss geleistet werden und
deshalb können wir nur einen Teil dieser 4 Millionen

in unsere eigenen Bauten stecken, während wir
den Rest für andere Sachen verwenden müssen. Die
2 Millionen, die der Bund uns leistet, sind das Minimum

dessen, was wir verlangen müssen, unabhängig
von weitern Bestrebungen.

Da können wir sagen, dass die Kommission, die
die Leistung von 10 Millionen, welche vom Bundesrat
beantragt war, zurückgewiesen und gesagt hat, das
müsse auf einer andern Grundlage aufgebaut werden,
durchaus richtig beraten war. 10 Millionen Franken
für die ganze Schweiz, wo die Stadt Zürich
allein für! 14 Millionen Wohnungen erstellt hat und

wir für 7 Millionen, das bedeutet einen Tropfen auf
einen heissen Stein. Die Kommission hat sich auf
den richtigen Boden gestellt, zuerst wolle sie richtige

statistische Angaben erhalten, wie es eigentlich
mit der Wohnungsnot in der ganzen Schweiz bestellt
sei, um überhaupt ein sicheres Material über die. an
den Bund gestellten Ansprüche zu haben, damit nicht,
wenn die Hilfe des Bundes gewährt wird; eine über->
mütige Bauerei in den Städten eintritt. Dass das für
Bern nicht eintreten wird, haben Sie diesen Zahlen
entnommen.

Ich möchte Sie deshalb dringend bitten, sich in
keiner Weise daran zu stossen, dass von dem
Anleihen von 25 Millionen 3—3V2 Millionen zu
diesem speziellen Zwecke verwendet werden sollen, denn
das ist das Minimum, das verlangt werden muss, um
auch nur das Notwendigste in dieser Richtung tun
zu können. Ich bin auch der Meinung, wenn je
ein Umstand für dieses Anleihen Vorspann leisten
sollte, so ist es der, dass ein Teil davon bestimmt
ist, der Wohnungsnot, einem der grössten sozialen
Notstände, die wir je gehabt haben, wirksam zu
begegnen.

Leuenberger (Bern). Das Zitat aus dem Artikel
von Prof. Dr. Steiger veranlasst mich ebenfalls, das
Wort zu ergreifen. Ich habe an einer andern Stelle
gelesen, dass Herr Prof. Steiger schreibt, so gut wie
Basel, so gut wie andere Kantone werde auch der
Bund der Wohnungsnot steuern müssen durch
Subventionen sei es à fonds perdu, sei es zu billigem
Zinsfuss. Er hat bei diesem Anlass speziell die
Verhältnisse der Stadt Bern behandelt. Man sieht,
Herr Prof. Steiger kann auch anderes urteilen. Wenn,
nun die Hilfe des Bundes wirksam werden soll, so
kommen, wie Herr Kollege Müller richtig gesagt hat,
ganz andere Summen in Frage. Bis man aber das
zu spüren bekommt, kann es lange dauern. Wir müssen

aber rasch Hilfe haben. Es ist von Fachleuten
ausgerechnet worden, dass der Bund 250 Millionen
auswerfen müsste, um der dringendsten Wohnungsnot
zu steuern. Das kann nicht aus dem Handgelenk
geschüttelt werden. Darum bleibt nichts anderes
übrig, als dass vorläufig die Kantone etwas tun,
denn diese sind gelenkiger.

Es ist nicht nur der Mangel an Wohnungen, der,
zu denken gibt, sondern es sind noch andere Zustände,
die man schon längst hätte verbessern sollen, die
man aber unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht
ändern kann. So ist es Tatsache, dass wir z. B. in
der Stadt Bern noch Dutzende von bewohnten Räumen

haben, die nach den Vorschriften der Feuer- und
der Sanitätspolizei schon längst hätten geschlossen
werden sollen. Das ist ein Notbehelf, um den man
gegenwärtig nicht herumkommt. Es ist entschieden
verfehlt, zu glauben, nur in den Städten und grösseren
Ortschaften habe man Wohnungsnot zu konstatieren.
Dieselbe existiert in den mittleren, sogar in den
kleineren Ortschaften auch. Ich habe gera.de dieser Tage
gelesen, dass die Bewilligung zum Bau einer Fabrik
nur erteilt wird, wenn dort zugleich die notwendigen
Wohnungen erstellt werden. Es handelt sich dabei
um ein Dorf von 300 Einwohnern, in dem also auch
Wohnungsnot besteht. Ich habe letzten Sonntag im
Ramsei-Sumiswaldbähnlein Leute aus der Gegend
über Wohnungsnot klagen gehört. Die Wohnungsnot
ist eine Tatsache und es hilft nichts, ihren Ursa-
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chen nachzugrübeln, sondern da hilft nur, wenn man
rasch Geld gibt. Ich glaube nicht, dass der Zug.
nach der Stadt durch diese Massnahmen gefördert
wird, sondern dabei spielen andere Momente mit.
Es wird Gelegenheit sein, bei Anlass der Motion über
Arbeitslosenfürsorge, die nächstens zur Behandlung
kommen wird, darüber zu sprechen. Wir sollten nicht,
nach aussen den Eindruck erwecken, als ob wir in
dieser Angelegenheit zu viel zögern würden, was
Missverständnisse und Opposition gegenüber der Vorlage
wachrufen könnte, sondern wenn wir überzeugt sind,
dass ein Notstand herrscht und dass es notwendig
ist, dass etwas dagegen getan wird, müssen wir alles
tun, um der Vorlage zur Annahme zu verhelfen.

M. Ryser. A l'exposé que vous venez d'entendre,
permettez-moi d'ajouter quelques mots.

Avant la guerre les logements y étaient en
suffisance, mais insensiblement depuis le début de la
guerre la situation s'est modifiée du tout au tout. La
ville de Bienne avait décidé en principe en 1914 la
construction de 6 maisons comprenant 46 logements
de deux à trois pièces. Le vote populaire accepta
le principe, mais en revanche lorsqu'il s'est agi
d'allouer un crédit pour en assurer l'exécution, les 2/3 des
voix prévues n'ont pas été atteints, de sorte qu'il
a fallu renvoyer pas mal de gens dans les localités
environnantes qui avaient encore des logements
disponibles; on est allé jusqu'à Neuveville, qui avait
40 logements vides. Actuellement tout est rempli, et
bien que la ville de Bienne ait maintenant construit
les 48 logements prévus en 1914 devisés alors à
320,000 fr., et qu'ils ont en réalité coûté 750,000 fr.,
conformément à des plans modifiés dans le sens d'une
simplification, nous sommes Gros Jean comme devant.
La pénurie de logements s'aggrave même d'un jour à
l'autre. 9 ménages ne peuvent pas trouver de
logement pour le 1er mai et nous avons placé une
douzaine de familles dans l'hospice bourgeois. Partout,
dans les communes du Jura, il n'y a plus de place
disponible: A Tramelan, à Tavannes, ailleurs encore.
Dès lors il est de mon devoir d'attirer l'attention
du gouvernement sur cette situation anormale à
laquelle il importe de porter remède.

Jakob. Die Wohnungsfrage ist nicht nur in
industriellen Zentren zur wahren Not geworden, sondern
auch in den Ortschaften, die an solche angrenzen.
So kenne ich eine ganze Anzahl von Gemeinden, in
denen tatsächlich Familien in Wirtschaftslokalitäten
und Tanzsälen untergebracht werden mussten. Es ist
sogar vorgekommen, dass sich Familien auflösen, dass
die Frauen mit den Kindern zu ihren Eltern gehen
mussten. Es ist deshalb angebracht, dass man die
Mittel, die man aus dem Anleihen für diesen Zweck
flüssig macht, nicht nur für städtische Gemeinwesen
verwendet, sondern auch für die Dörfer, in denen
Wohnungsnot konstatiert ist.

Die Wohnungsnot hat nun noch eine andere
Bedeutung. Es ist Tatsache, dass, wenn heute ein
Familienvater genötigt ist, eine Wohnung zu suchen,
er fast gezwungen wird, ein Haus zu kaufen,
wodurch die Liegenschaftspreise in die Höhe getrieben
werden und damit dann auch die Mietzinse. Vor 6
Monaten ist in unserer Gemeinde ein Zweifamilienhaus

mit etwas Garten für 15,000 Fr. verkauft wor¬

den, 8 Tage später ist es für 18,500 Fr. wieder
verkauft worden, nur weil derjenige, der es zuletzt
gekauft hat, in Nidau und Biel keine Wohnung fand.
Dass die Leute dadurch in Schulden kommen, die
sie niemals bezahlen können, liegt auf der Hand.
Infolge der Wohnungsnot wurden auch eine ganze
Anzahl junger Leute an der Eheschliessung verhindert.

Dass auch das ungesunde Verhältnisse sind,
wird jedermann zugeben. Ich möchte es daher begrüs-
sen, dass die Regierung auch diesen Gemeinden, die
da in Frage kommen, mit Mitteln beisteht. Bei den
heutigen Preisen ist es ausgeschlossen, dass die Leute
selbst Wohnungen erstellen, weil dabei ganz
unerschwingliche Mietzinse herauskämen.

M. Vuille. Permettez-moi d'insister sur la situation

intenable de Tramelan, commune de 4000
habitants. L'année dernière, elle a du construire deux
immeubles contenant chacun 9 logements, ce qui
lui a coûté 300,000 fr., ce qui naturellement est un
gros sacrifice, mais pas suffisant pour qu'au 1er mai
tout le monde puisse être logé. Il y aura des mariages,
de nouveaux ménages chercheront un logis. Je
voudrais donc prier le gouvernement d'examiner avec
bienveillance la situation où se trouve cette localité
à qui on doit venir en aide.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Ziffer 1.

Angenommen.

Beschluss :

1. Es wird beschlossen, ein zu 5% verzinsliches

Staatsanleihen von 25 Millionen aufzunehmen.

Ziffer 2.

Angenommen.

Beschluss :

2. Der Grosse Rat wird ermächtigt und beauftragt,

den mit den Banken abzuschliessenden
Vertrag betreffend die Uebernahme des Anleihens
endgiltig zu genehmigen.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Beschlussesentwurfes 133 Stimmen.

(Einstimmigkeit.)
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Der Vorsitzende teilt mit, dass das Bureau folgende Herr Grossrat Boss (Sigriswil)
» » H u r n i

Kommissionen » » Rothen
» » S c h 1 u p

bestellt hat: » » Siegfried
» » W e n g e r.

Einführung der Proportional wähl des
Grossen Rates.

Herr Grossrat Ha dorn, Präsident
» » v. Fischer, Vizepräsident
» » B ucher
» » Dürrenmatt
» » Freiburghaus
» » G o b a t
» » Grimm
» » J o b i n
» » Jenny
» » Kilchenmann
» » Morgenthaler
» » Nyffeler
» » R y s e r
» » S t r a h m
» » Stucki (Steffisburg).

Dekret betreffend die Ortspolizei.
Herr Grossrat Ingold (Wichtrach), Präsident

» » Klening, Vizepräsident
» » Comment
» » Frutiger
» » Glauser
» » von Grünigen
» » Münch
» » V u i 11 e
» » W i d m e r.

Dekret betreffend die Organisation der
Sanitätsdirektion.

Herr Grossrat Hagen, Präsident
» » Lardon, Vizepräsident
» » B i e r i
» » B u r g e r
» » Imboden
» » Leuenberger (Bern)
» » Mosimann
» » Staudenmann
» » Weber (Grasswil).

Dekrete betreffend die Errichtung einer
vierten Pfarrstelle an der
Heiliggeistkirchgemeinde Bern und
betreffend Bildung und Umschreibung
der Friedenskirchgemeinde Bern.

Eingelangt sind folgende

Notionen :

1) In der Erwägung, dass wegen der wirtschaftlichen

Veränderungen, die als Folgen des Krieges
eingetreten sind, Industrie und Handel darniederliegen,

was für Tausende von Arbeitern Beschäftigungs-
losigkeit, Elend und Not bedeutet, und in Würdigung
der Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeitslosigkeit noch
einen viel grösseren Umfang annehmen wird, beauftragt

der Grosse Rat die Regierung:
1. Durch Beschaffung von Arbeit, die den beruflichen

Qualifikationen der Arbeitslosen angemessen ist,
die Geschäftstätigkeit in Industrie und Gewerbe zu
heben ;

2. dem Bundesrate zu beantragen, es sei der Bun-
desratsbeschluss vom 5. August 1918 betreffend die
Fürsorge bei Arbeitslosigkeit auf alle Arbeitslosen
auszudehnen;

3. die Arbeitslosen aus den eidgenössischen und
kantonalen Betrieben finanziell zu unterstützen nach
Massgabe des Bundesratsbeschlusses vom 5. August
1918 vom Zeitpunkt ihrer Erwerbslosigkeit an bis
zu dem Zeitpunkt, wo ihnen wiederum passende
Arbeit zugewiesen werden kann und Gemeinden, die in
dieser Richtung bereits Barbeträge an ihre Arbeitslosen

leisten, durch angemessene Barbeiträge zu
unterstützen.

Dübi (Thun)
und 32 Mitunterzeichner.

2) In der Erkenntnis, dass die Zustände auf dem
Wohnungsmarkt der Industrieorte des Kantons Bern,
insbesondere der Städte Bern, Biel und Thun immer
unhaltbarer werden, beschliesst der Grosse Rat:

Die Regierung hat beförderlich eine Vorlage über
die Bereitstellung von Geldern an Gemeinden,
Genossenschaften und Private zur Finanzierung des Baues
von Miethäusern unter bestimmten Bedingungen in
bezug auf Mietpreis, sowie Verzinsung und Amortisation

vorzulegen.
Dürr

und 33 Mitunterzeichner.

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Herr
»

Grossrat
»

»

Schmutz, Präsident
Reist, Vizepräsident
Béguelin
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Eingelangt ist ferner folgende

Interpellation :

Im Grenzzug zwischen den Kantonen Bern und
Solothurn bestehen noch zurzeit eine Anzahl nicht
bereinigter Grenzfälle. Gedenkt die Regierung diesen
Missstand zu heben und den öffentlichrechtlichen und
privatrechtlichen Machtbereich auf das in der unbe-
reinigten Zone, liegende Grundeigentum zu ordnen
und zu sichern?

Segesser,
Jost, Bangerter, Rufer.

Geht an den Regierungsrat.

ff

Dekrete
betreffend

die Besoldnng der Geistlicben.

(Siehe Nr. 14, 15 und 16 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Als der Grosse Rat am 8. Oktober des
vergangenen Jahres dem Regierungsrat den Auftrag
gab, die Besoldungsreform in die Wege zu leiten, da
hat er ausdrücklich den Wunsch ausgesprochen, dass
diese Besoldungsreform sich auf das gesamte Gebiet
der Staatsverwaltung erstrecken soll. Darin ist auch
die Verwaltung unserer Landeskirche inbegriffen. Es
verstand sich von selbst, dass auch die Besoldungen
der Geistlichen in diese allgemeine Erhöhung einbezogen

werden mussten. Die Kirchendirektion hat
deshalb im November vergangenen Jahres dem
Regierungsrat Dekretsentwürfe betreffend die Besoldung
der evangelisch-reformierten, der christkatholischen
und der römisch-katholischen Geistlichen vorgelegt.
Ich denke, es bedarf keiner Begründung, dass auch
auf diesem Gebiet die Notwendigkeit einer zeitge-
mässen Gestaltung des Besoldungswesens existiert.
Auch bei den Geistlichen hat sich die Not der Zeit
geltend gemacht und ich könnte Ihnen sagen, dass
ich aus verschiedenen Pfarrhäusern Berichte habe,
aus denen hervorgeht, dass man da in aller Stille mit
der Not gekämpft hat. Ich könnte auch auf die
Abstimmung im Kanton Zürich hinweisen, wo vor kurzer

Zeit ein Besoldungsgesetz für die reformierte
Geistlichkeit mit grossem Mehr angenommen worden

ist, das im Kirchenblatt für die reformierte
Schweiz glossiert wird, indem es dort heisst: «Wer
für eine grössere Familie zu sorgen hat, sah sich in
den letzten Jahren in bitterer Verlegenheit. Schon
zur Friedenszeit war es nicht verwunderlich, dass da
und dort ein Pfarrer sein eigenes und das Vermögen
von Frau und Kindern aufbrauchte. Wie weit in den
Kriegsjahren und der daraus folgenden Teuerung die
Verarmung von Pfarrfamilien fortschritt, das wird

sich zwar nicht feststellen lassen; aber dass sie in
wohl nicht geringem Umfang erfolgte, ist gewiss.
Es wäre daher ein Unrecht gewesen, wenn keine
Aufbesserung eingetreten wäre; aber dass Sie mit
so grosser Bereitwilligkeit gewährt wurde, macht dem
Gerechtigkeitssinn unseres Volkes Ehre und verdient
Dank.»

Das eine Stimme aus dem Kanton Zürich. Ich
glaube, die Verhältnisse, die hier geschildert werden,
wären vielfach auch im Kanton Bern zu treffen.
Es ist nicht zu vergessen, dass der Eintritt in das
geistliche Amt an die Vorbedingung eines langen
und kostspieligen Studiums geknüpft ist. Dieses
Studium beginnt mit ungefähr 7y2 Jahren Gymnasialzeit,

mit 19 Jahren kommt der junge Mann zur
Maturität und nachher hat er 9—10 Semester zu
absolvieren, bis er zum Staatsexamen kommt. Das
ist eine sehr lange Ausbildungszeit, der bis dahin eine
Barbesoldung von 2600 Fr. im Minimum und 3600 Fr.
im Maximum gegenüberstand. Da wird man zugeben,
idass das unhaltbare Verhältnisse sind. Sie sind
um so unhaltbarer, als man im Jahre 1906, bei der
letzten Besoldungsrevision die Geistlichen ungünstiger
behandelt hat als die übrigen Staatsfunktionäre. Während

sich bei den übrigen Staatsbeamten die
Besoldungserhöhung in einem Rahmen von 20, 25 bis
30% bewegt hat, ist man bei den Geistlichen nicht
höher gegangen als auf 8—12 %, so dass die
Geistlichen sich schon 1906 in ihrer Besoldung gegenüber
den übrigen Staatsbeamten schlechter gestellt haben.
Um so notwendiger ist es nun, einen entschiedenen
Schritt vorwärts zu tun. Man konnte diese
Inkongruenz nicht überall mit einer Erhöhung von 50%
ausgleichen, sondern man hat stellenweise über diese
50% hinausgehen müssen. Dasjenige, was der
Regierungsrat vorschlägt, ist jedenfalls als das Minimum
dessen zu betrachten, was an Besserstellung für die
verschiedenen Kategorien der Geistlichen erreicht werden

muss.
Der evangelisch-reformierte Synodalrat hat uns

seine Anträge schon im Frühling letzten Jahres
überreicht, und zwar in Form eines ausgearbeiteten Dekretes.

Dieses Vorgehen ist auf eine Diskussion
zurückzuführen, die in der Synode des Jahres 191.7

stattgefunden hat. Da ist die Motion des Herrn
Gerichtspräsident Dr. Wäber in Bern behandelt und erheblich

erklärt worden, welche verlangte, der Synodalrat
solle sich unverzüglich mit den Staatsbehörden

in Verbindung setzen, um eine Verbesserung der
Pfarrbesoldungen und eine bessere Normierung der sog.
Naturalleistungen zu erreichen. Der Pfarrer geniesst
bekanntlich nicht nur Barbesoldung, sondern, ähnlich

wie die Lehrerschaft, auch noch Naturalleistungen,
vor allem die Amtswohnung, das Pfarrhaus.

Es ist zuzugeben, dass unsere Pfarrhäuser im grossen
ünd ganzen jedenfalls zu den freundlichen
Wohnhäusern im Lande gehören. Da wo kein Pfarrhaus
besteht, bezieht der Pfarrer eine Wohnungsentschädigung,

die je nach den örtlichen Verhältnissen
verschieden bemessen wird. Sie beginnt mit 700 Fr. in
einfachen ländlichen Verhältnissen und geht bis zu 1100
Fr. in der Stadt Bern. Der Pfarrer hat ferner 400 Fr.
Holzentschädigung jährlich, hat Pflanzland und den
Pfarrgarten. Das alles ist selbstverständlich auch in
Berechnung zu ziehen.

Die Synode hat auch eine etwas bessere Normierung

dieser Naturalleistungen gewünscht. Es hat uns

98*Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919.
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der Synodalrat dann am 30. Mai 1918 seine Eingabe
überreicht, die wir sorgfältig geprüft haben. Wir haben
gefunden, dass wir diese Ansätze im allgemeinen
akzeptieren müssen; in einzelnen Punkten sind wir
über die Ansätze des Synodalrates hinausgegangen.
Der Synodalrat hat uns im Herbst eine zweite
Eingabe zugestellt, in welcher er darauf aufmerksam
macht, wie sich die Besoldungsreform im Kanton
Zürich gestaltet habe, bei welcher die Ansätze weit
über die Anträge hinausgehen, die der Synodal rat
im Frühling 1918 gestellt hatte und die wir akzeptiert
hatten. Die neuen Zürcher Besoldungen beginnen mit
einem Minimum von 5000 Fr., während unser Antrag
auf 400C Fr. geht, und sie steigen bis auf 6600 Fr.,
während die Kirchendirektion bis auf 5600 Fr. gehen
wollte. Dazu kommen im Kanton Zürich je nach
der Bevölkerungszahl der Kirchgemeinde Zulagen von
200 Fr. bei Kirchgemeinden von 1000—2000 Seelen,
von 300 Fr. bei 2000—3000 und 400 Fr. bei über
3000 Seelen. Der Synodalrat hat uns erklärt, er
stelle keine neuen Anträge, er verändere die
Forderungen, die er im Frühjahr 1918 gestellt habe, nicht,
aber er möchte den Behörden nahelegen, dass sie die
Geschehnisse im Kanton Zürich einigermassen
berücksichtigen und dass man jedenfalls das, was er
verlangt hat, durchaus als Minimum behandeln möchte,
dass er aber dankbar wäre, wenn man in gewissen
Positionen darüber hinausginge. Ich glaubte, dem
Grossen Rat diese Ansicht des Synodalrates auch zur
Kenntnis bringen zu sollen.

Wir haben den Entwurf des Synodalrates den
kirchlichen Oberinstanzen der andern Konfessionen
übermittelt, mit der Einladung, sie möchten uns ihre
Wünsche für die Besserstellung der Geistlichen
christkatholischer und römischkatholischer Konfession
ebenfalls äussern. Das ist auch geschehen. Die
Geistlichen christkatholischer Konfession hat man von
jeher ganz gleich gestellt, wie die reformierten, indem
man von der Voraussetzung ausgegangen ist, dass
die Verhältnisse bei beiden die gleichen sind. Die
christkatholischen Geistlichen verheiraten sich und
haben Familie, während die römischkatholischen
Geistlichen bekanntlich dem Zölibat unterworfen sind und
keine Kinder zu erziehen haben. Diesem letzteren
Umstände hat man bei der Bemessung der
Besoldungen der römischkatholischen Geistlichen in
weitgehendem, wohl zu weitgehendem Masse Rechnung
getragen.

Wir haben die Vorschläge der christkatholischen
Kommission ohne weiteres akzeptiert und haben nur
bezüglich der Extrazulage eine Aenderung vorgenommen,

die der christkatholische Pfarrer von Bern seit
1874 im Betrage von 600 Fr. «wegen der exzeptionellen

Verhältnisse in der Hauptstadt» bezogen hat.
Da die Besoldungen die gleichen sind wie diejenigen

der reformierten Geistlichen, haben wir die
Notwendigkeit nicht eingesehen, noch diese Extrazulage

von 600 Fr. von Staats wegen auszurichten. Wenn
diese Extrazulage nötig ist, so soll sie unserer
Ansicht nach von der Kirchgemeinde ausgerichtet werden,

da wir auch den reformierten Geistlichen keine
Zulagen wegen ausnahmsweiser Verhältnisse,
abgesehen von den schwierigsten Berggemeinden und
räumlich sehr ausgedehnten Kirchgemeinden, bewilligen,

sondern dieselben von den Kirchgemeinden
übernommen werden. So leistet die Gemeinde Bern
von sich aus jedem Pfarrer eine Zulage von 1500 Fr.,

überdies einen Zuschuss von 900 Fr. zu der
Wohnungsentschädigung von 1100 Fr. Wir haben uns mit
dem Pfarrer der christkatholischen Gemeinde Bern
ins Einvernehmen gesetzt und dieser hat sein
Einverständnis erklärt, dass diese Extrazulage dahinfalle.

Die römischkatholische Geistlichkeit hat man
unserer Ansicht nach im Jahre 1907 nicht gerecht
behandelt. Bis 1907 bestand ein Besoldungsdekret,
wonach das Minimum der Pfarrbesoldung 2400 Fr., das
Maximum, das man allerdings erst nach 26 Dienstjahren

erreichte, 3200 Fr. betrug. Nun hat man bekanntlich

im Jahre 1907 im Grossen Rat lange über die
Herstellung einer gewissen Anzahl von Kirchgemeinden,
die im Kulturkampf untergegangen waren, diskutiert.
Man hat dabei 23 Kirchgemeinden wieder hergestellt,
diesen Anlass aber gleichzeitig benutzt, um die
Besoldungen der Geistlichen nicht etwa zu erhöhen, wie
bei andern Konfessionen, sondern um sie zu reduzieren.

Man hat die Besoldungen der römischkatholischen

Geistlichen ganz wesentlich reduziert. Das
Minimum wurde auf 2000 Fr. und das Maximum auf
2400 Fr. herabgesetzt. Dieses Maximupi erreichte
man nach 16 Dienstjahren. Da liegt es auf der
Hand, dass man in der Berücksichtigung der Errichtung

von neuen Kirchgemeinden zu weit gegangen
ist. Daraus hat sich eine entschiedene Unbilligkeit
ergeben, die man heute verbessern muss.

Ueber die finanziellen Konsequenzen unserer Vorlage

ist folgendes zu sagen: Nach dem Vorschlag der
Kirchendirektion hätten wir für die drei Landeskirchen

eine Mehrausgabe von 584,000 Fr. gehabt,
bei einer Gesamtausgabe für die reformierte Kirche
von 1,231,900 Fr.; für die römischkatholische Kirche

hätte diese Gesamtausgabe 288,000 Fr. und
für die christkatholische 34,000 Fr. erreicht, während

im Voranschlag der Kirchendirektion für 1918
insgesamt an Ausgaben 969,850 Fr. budgetiert sind.
Die Mehrausgabe bewegt sich also, wie gesagt,
zwischen 5—600,000 Fr. Nach dem Vorschlag des
Regierungsrates, der in verschiedenen Punkten nicht
so weit gegangen ist wie die Kirchendirektion, reduziert

sich diese Summe etwas; nach dem Vorschlag
der Kommission, die in verschiedenen Richtungen
über die Vorschläge des Regierungsrates hinausgegangen

ist, wird sich dieselbe wahrscheinlich um weitere

120—150,000 Fr. erhöhen. Wir werden also
insgesamt mit einer Mehrausgabe von mindestens 700,000
Fr. rechnen müssen. Das ist bei der gespannten
finanziellen Situation, in der sich der Staat gegenwärtig

befindet, ein Opfer, aber der Staat glaubt,
dasselbe den kirchlichen Institutionen schuldig zu sein.
Er zählt aber auch darauf, dass, wenn die neuen
Besoldungen immer noch nicht allen Bedürfnissen genügen

sollten, auch die Kirchgemeinden noch mehr tun
werden. Wir haben die erfreuliche Erscheinung, dass
eine grosse Anzahl von Kirchgemeinden neben der
staatlichen Besoldung noch Gemeindezulagen ausrichten.

Von 195 reformierten Kirchgemeinden richten
gegenwärtig 110, also mehr als die Hälfte, solche
aus. Die Höhe derselben variiert zwischen 100 und
und 1500 Fr. 1500 Fr. werden in der Gemeinde Bern
ausgerichtet, 30 Gemeinden gewähren Zulagen von
500 Fr., 57 solche von 200—500 Fr., 22 solche von
mehr als 500 Fr. Immer noch beinahe die Hälfte
aller Gemeinden richtet bis zur Stunde keine
Barzulage aus. Die Kirchendirektion rechnet nun aber
darauf, dass in Fällen, wo noch weitere Leistun-
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geh notwendig sein sollten, die Gemeinden sich
dessen erinnern, dass der Pfarrer in erster Linie
für die Gemeinden da ist. Bei den römischkatholischen

Gemeinden sind diejenigen, die Zulagen
ausrichten, geringer an Zahl, immerhin sind es noch
deren 20; von den christkatholischen Gemeinden ist
einzig zu nennen die Gemeinde Biel.

Ich empfehle Eintreten auf die Behandlung dieser

Dekrete.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Die
Kommission beantragt einstimmig Eintreten auf die Dekrete.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

a. Dekret betreffend die Besoldung der
evangelisch-reformierten Geistlichen.

§ 1.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Nach dem § 1 haben Anspruch auf
die Staatsbesoldung: Erstens alle Inhaber von
Pfarrstellen an staatlich anerkannten Kirchgemeinden,
zweitens die Inhaber von Pfarrstellen an Staatsanstalten,

sofern diese Stellen nicht mit andern
Pfarrstellen verbunden sind, und drittens die Bezirkshelfer.

Bei den verschiedenen Staatsanstalten sind die
Verhältnisse verschieden. Bei den Irrenanstalten
haben wir wenigstens für die Anstalten Waldau und
Münsingen eigene Pfarrer, bei den Erziehungsanstalten

hat man für die Unterweisung keine eigenen
Geistlichen, sondern diese Funktionen werden den
Ortsgeistlichen übertragen, die dafür aus der Kasse der
Anstalten entsprechend entschädigt werden. Die
Strafanstalten haben keine eigenen Geistlichen, sondern
die Seelsorge in Thorberg wird besorgt durch den
Pfarrer von Krauchtal, in Witzwil durch den Pfarrer
von Gampelen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 1. Es haben Anspruch auf Staatsbesoldung:
a) alle Inhaber von Pfarrstellen an den staatlich

anerkannten Kirchgemeinden;
b) die Inhaber von Pfarrstellen an den

Staatsanstalten, sofern diese Stellen nicht mit
andern Pfarrstellen verbunden sind;

c) die Bezirkshelfer, Pfarrverweser und Vikare
(§§ 8, 9 und 10 hienach).

§ 2.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Barbesoldung richtet sich gemäss
Alinea 1 nach der Klasseneinteilung, über die nun
noch etwas zu sagen ist, weil uns eine Eingabe
zugekommen ist, die eine Aenderung verlangt, indem
sie auch die Grösse der Kirchgemeinde berücksichtigenwill,

wie es früher der Fall war, wo sich die
Pfarrbesoldung auch nicht nur nach dem Dienstalter rich¬

tete, sondern nach den örtlichen Verhältnissen. Diesem

Zustand hat nun schon das Besoldungsgesetz von
1859 ein Ende gemacht und das Kirchengesetz von
1874 hat diese neue Ordnung sanktioniert. Die
Besoldung richtet sich nach dem Dienstalter und nach
nichts anderem. Wir können deshalb auch nicht,
wie der Kanton Zürich, Zulagen für grössere Gemeinden

geben, weil wir es nicht mit der Revision eines
Gesetzes, sondern mit derjenigen eines Dekretes zu
tun haben, das sich innerhalb des Gesetzes bewegen
muss. Wenn im Laufe eines Jahres die Berechtigung
zum Bezug einer höheren Besoldung eintritt, so wird
diese höhere Besoldung vom Beginn des nächstfolgenden

Kalenderquartals an ausbezahlt.
In Alinea 3 kommt zum Ausdruck, das.s der Geistliche,

wenn er in das Ministerium aufgenommen ist,
verpflichtet ist, seine Zeit und Kraft der bernischen
Kirche zur Verfügung zu stellen. Wenn er sich ausserhalb

des Kantons in eine Stellung begeben oder wenn
er seine Studien fortsetzen will, dann werden die Jahre,
die er ausserhalb des Kantons zubringt, nicht in
Anrechnung gebracht, weder beim Vorrücken in der
Besoldung, noch später bei der Bemessung des
Leibgedinges. Hingegen wird der Regierungsrat bevoll-i
mächtigt, nach Anhörung des Synodalrates und auf
Antrag der Kirchendirektion solche Dienstjahre, die
ausserhalb des Kantons in kirchlicher Stellung
zugebracht worden sind, ganz oder teilweise in Berechnung

zu ziehen. Man muss das gelegentlich tun,
um tüchtige Kräfte zu bekommen. Es kommt häufig
vor, dass junge Geistliche in die freiburgische
Diaspora oder in solothurnische Kirchgemeinden gehen
und später zurückkommen wollen. Sie werden aber
nicht zurückkommen, wenn sie Familie haben und
hier mit dem Minimum der bernischen Besoldung
anfangen müssten. Man muss also ausserhalb des;
Kantons zugebrachte Dienstjahre angemessen
berücksichtigen können. Es ist übrigens zu sagen, dass man
die Dienstjahre, die in solothurnischen oder in freibur-
gischen Gemeinden, die mit uns in einem
Vertragsverhältnis stehen, zugebracht worden sind, immer
voll berücksichtigt hat.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Die vom Staate auszurichtende
Barbesoldung an die evangelisch-reformierten
Geistlichen richtet sich nach deren Dienstzeit gemäss
der in § 3 festgestellten Klasseneinteilung.

Tritt im Laufe eines Jahres die Berechtigung
zum Bezug einer höhern Besoldung ein, so wird
letztere vom Beginn des nächstfolgenden
Kalendervierteljahres an ausgerichtet.

Für diejenige Zeit, welche ein Geistlicher
ausserhalb des Kirchendienstes zubringt, ohne nach
§ 35 des Kirchengesetzes Urlaub erlangt zu haben,
wird weder Besoldung ausgerichtet, noch findet
ein Vorrücken im Dienstalter statt.

Der Regierungsrat ist berechtigt, nach
Anhörung des Synodalrates und auf den Antrag der
Kirchendirektion auch ausserhalb des Kantons
in kirchlicher Stellung verbrachte Dienstzeit ganz
oder teilweise in Berechnung zu ziehen.
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§ 3.

Bnrren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Besoldungsskala enthält wie bisher

5 Klassen, nur umfassen dieselben nicht mehr
vier Jahre wie bisher, sondern bloss drei, gleich wie
bei den Beamten und Angestellten des Staates Bern.
Die bisherigen Besoldungen betrugen 2600—3600 Fr.;
der Kirchendirektor hatte beantragt 4000—5600 Fr.,
der Regierungsrat hat diese Ansätze auf 3800—5400
Fr. reduziert, während die grossrätliche Kommission
eine Anfangsbesoldung von 4000 Fr. und eine
Endbesoldung von 5800 Fr. vorschlägt, in der Weise,
dass in der zweiten Klasse der Fortschritt 400 Fr.
betragen würde, ebenso in der dritten, während in der
vierten und fünften ein Sprung um je 500 Fr.
gemacht würde. Das sind die Anträge der Kommission.
Der Regierungsrat schlägt Ihnen vor, an seinem Antrag
festzuhalten, eventuell den Antrag der Kirchendirektion

zu akzeptieren.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Das ist
der wichtigste Artikel der ganzen Vorlage, weil er
für die Interessierten die grösste praktische Bedeutung

hat. Sie erlauben mir, dass ich Ihnen kurz den
Standpunkt der Kommission auseinandersetze. Bis
jetzt hat der bernische Pfarrer eine Anfangsbesoldung
von 2600 Fr. bezogen, während die Maximalbesoldung,
die er im 17. Dienstjahr erreichte, 3600 Fr. betrug.
Etwa 80 Gemeinden, also eine sehr grosse Zahl,
haben zu diesen Besoldungen keine Zulagen
ausgerichtet. Wenn man das weiss, so begreift man,
dass es, wie der Herr Kirchendirektor gesagt hat,
in verschiedenen Pfarrhäusern, wo kein Vermögen
des Pfarrers oder seiner Frau vorhanden war, arm
zuging. Das war nicht anders möglich. Zu dieser
Barbesoldung kommen noch Naturalien, Holz, Land
und Wohnung. Aber die Pfarrer haben nicht nur ein
grosses und manchmal ein schönes Haus, sie müssen

auch ein gastliches Haus haben. Endlich ist
auch nicht zu vergessen, dass die Pfarrer für
wohltätige Zwecke stark in Anspruch genommen werden.
Gewöhnlich richtet sich der erste Gang derjenigen,
die sammeln, nach dem Pfarrhaus.

Die Kommission sagte sich, dass die Ansätze bis
jetzt durchaus ungenügend waren, und wenn sie nachher

weiter gegangen ist, als der Regierungsrat gehen
wollte, so hat dabei vielleicht der Eindruck, dass.
man bis jetzt die Pfarrer gegenüber den andern zu
kurz gehalten hat, auch einigermassen mitgewirkt.

Für unsere Ansätze waren hauptsächlich zwei
Punkte wegleitend. Ich hebe sie deswegen hervor,
weil über dieselben immer und immer wieder
gesprochen worden ist, so auch schon bei der Festsetzung

des allgemeinen Besoldungsdekrets. Da ist
in erster Linie der Umstand, dass Studienkosten
erwachsen sind, die verzinst und amortisiert werden
müssen, und auf der andern Seite der Umstand, dass
es sich hier um Lebensstellungen, nicht um
Durchgangsstellen handelt. Es bietet sich einem Pfarrer
sehr selten Gelegenheit oder es kommt fast nie vor,
dass er aus dem Amt weggeht, um sich einer
andern Beschäftigung zuzuwenden, die für ihn
einträglicher wäre.

Von diesen beiden Momenten glaubte die
Kommission ausgehen zu müssen, wenn sie billig sein
wollte im Vergleich zu dem, was im Dekret be¬

treffend die Besoldungen der Beamten und
Angestellten festgesetzt worden ist. Die Herren haben
gesehen, dass der Regierungsrat mit einer Besoldung

von 3800 Fr. beginnen will, die nach dem
zwölften Dienstjahr auf 5400 Fr. angestiegen wäre.
Der Herr Kirchendirektor, der hier leider als Mitglied
des Regierungsrates und nicht als Kirchendirektor
sprechen muss, hat Ihnen gesagt, er selbst habe
beantragt, etwas weiter zu gehen, aber der Regierungsrat

habe seiner Auffassung nicht zugestimmt. Nun
hat die Kommission noch einen Schritt weiter getan,
keinen grossen Schritt, aber einen Schritt, der immerhin

etwas ausmacht. Wir wollen auf 4000—5800 Fr.
gehen, damit man bei den beiden letzten
Dienstalterszulagen einen Sprung von 500 Fr., statt nur
von 400 machen kann, in der Meinung, dass der
Anfänger mit seiner Besoldung immer noch eher
auskommen könne als der Pfarrer, der in vorgerücktem
Alter steht und dessen Kinder heranwachsen, weshalb
ihre Erziehung bedeutend mehr kostet. Die Kommission

empfiehlt dem Rat einstimmig und mit aller
Entschiedenheit, an diesem Antrag festzuhalten, denn
auch die Anträge der Kommission bedeuten einen
Kompromiss. Ein Teil wollte sich dem Vorschlag'
der Kirchendirektion anschliessen, auf das Niveau des
regierungsrätlichen Vorschlages wollte niemand gehen.
Eine andere Minderheit wollte aber auf 6000 Fr.
gehen. Nun haben wir uns in der Kommission
gesagt, dass wir im Grossen Rat bei der Besoldung
der Geistlichen nicht um 100, 150 oder 200 Fr. markten,

sondern dass wir dem Rat einen einstimmigen
Vorschlag unterbreiten wollen, von dem wir glauben,
dass er annehmbar sei.

Vergleichen wir noch schnell die Besoldungen
der zürcherischen Geistlichen. Ein Geistlicher in
einer Kirchgemeinde mit über 3000 'Seelen
bezieht dort im Maximum eine Besoldung von 7000
Fr., bei uns 5800 Fr. Die Kommission bittet dringend,
diesem Vorschlage zuzustimmen. Wir halten
denselben für billig und glauben auch, dass er mit den
Besoldungen in Uebereinstimmung steht, die im letzten

Besoldungsdekret geregelt sind. Wenn der
Regierungsrat noch nicht zustimmt, so geschieht das
gewiss aus taktischen Gründen. Der Regierungsrat
wird sich gesagt haben, wenn er so ohne weiteres
zustimme, so falle es gewiss dem einen oder andern
von den Grossräten ein, noch weiter zu gehen; er
wolle darum fest bleiben, damit es im schlimmsten
Fall so bleibe, wie die Kommission beantragt. Wir
möchten Sie nun bitten, diesen schlimmsten Fall
wahr zu machen.

Scherz. Ich habe mit Freuden die Begründung
der Kommissionsvorschläge durch den Herrn
Präsidenten der Kommission gehört, dass der Grosse Rat
nun nicht bei der Beratung der Besoldungen der
Geistlichen das Schauspiel bieten soll, dass darum
gemarktet wird. Man braucht nicht zu markten, sondern
ich halte dafür, dass man getrost einen Schritt
weitergehen dürfe. Es sind mir von verschiedenen Seiten

Zuschriften zugegangen und es ist auch in mündlichen

Auseinandersetzungen der Standpunkt vertreten

worden, man möchte einen Schritt weiter gehen,
als von der Kommission vorgeschlagen wird. Ich will
nicht zu weit gehen, die betreffenden Herren verlangen
das auch nicht. Der Synodalrat ist, zwar erst im letzten

Moment, ersucht worden, er möchte bis auf 6000 Fr.
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gehen. Ich brauche gewiss über diesen Ansatz nicht zu
viele Worte zu verlieren. Die Herren Berichterstatter
haben die Sache so gut auseinandergesetzt, dass man wirklich,

wenn man die Tätigkeit eines Pfarrers richtig
einschätzt, auf 6000 Fr. jgehen darf, dass man die Tätigkeit
unserer Pfarrer nicht geringer einzuschätzen braucht
als in Zürich. Das geschieht bei 6000 Fr. immerhin
noch, denn Zürich geht viel weiter. Auch in den
Begehren, die im letzten Moment an den Synodalrat
gekommen sind, er möchte noch eine Eingabe an die
Behörden richten und etwas mehr verlangen, ist
gesagt, dass man nicht mehr als soviel verlangen wolle,
weil in der Tat ein Teil der Pfarrer noch einen
gewissen Rückhalt hat. Das wollen wir aber nicht von
vornherein annehmen, sondern der Pfarrer soll in
der Besoldung so gestellt werden, dass er auch mit
derselben auskommen kann. Wenn man auch seine
Kanzeltätigkeit nicht hoch anrechnen will, wie das
bei vielen Mitgliedern unserer Fraktion der Fall ist,
so muss man doch ihre übrige geistige Tätigkeit und
ihre Tätigkeit im Armenwesen in Betracht ziehen,
ebenso auch die kostspielige Ausbildung. Da soll man
die Besoldungen so festsetzen, dass die Leute nicht in
Not kommen. Ich könnte Ihnen Beispiele aufzählen,
die mir genannt worden sind, wo gegenwärtig Not
vorhanden ist. Wir wollen uns nicht auf den Boden
stellen, unsere Pfarrer sollen die Not des Lebens
bis zur Neige kennen lernen. Wenn Sie in
Betracht ziehen, dass in verschiedenen Gemeinden,
z. B. in Langenthal, die Gemeindefunktionäre mit
8000 Fr. bedacht werden, wenn Sie ferner bedenken,

wie schlimm die Verhältnisse in Pfarrhäusern
sind, wenn z. B. der Pfarrer erkrankt und ein
Pfarrverweser herbeigezogen werden musS, so müssen Sie
zugeben, dass das Zustände sind, die wir nicht
verantworten können.

Es wird allerdings gesagt, die Gemeinden sollen
etwas mehr tun. Sie haben gehört, dass das nicht,
in dem Masse geschieht, wie es wünschbar wäre. Wir
dürfen nicht auf die Gemeinden abstellen, denn der
Staat Bern hat die Pflicht übernommen, die
Pfarrerbesoldungen auszurichten. Das ist durch das Gesetz
von 1874 festgelegt worden, der Staat hat die
Kirchengüter ohne weiteres ad saccum genommen. Ich
erinnere mich noch, was das für einen Kampf abgesetzt

hat. Die Gemeinden werden allerdings gut daran
tun, Besoldungszulagen auszurichten, wie sie das auch
gegenüber den Lehrern tun; aber vor allem aus ist es
Pflicht des Staates, die Pfarrer so zu stellen, dass sie
existieren können. Wenn wir wissen, dass ein Bureaudiener

bei den Bundesbahnen — es ist noch nicht
beschlossen, aber es wird ungefähr so kommen — eine Ma-
ximalbesoldun'g von 5900 Fr. verlangt, dass er nicht diesen

köstlichen Bildungsgang durchzumachen hat und
nicht so viel persönliche Auslagen hat, so werden wir
die Begehren der Pfarrer nicht übertrieben finden. Wir
wollen also nicht, dass unsere Pfarrer bloss so
gestellt werden, dass sie den an sie herantretenden
Forderungen nur mit Not genügen können, sondern wir
wollen sie so stellen, dass sie ihrer Aufgabe genügen
können und nicht mit der Not des Lebens zu kämpfen
haben, die gegenwärtig in vielen Pfarrhäusern gross
ist. Früher waren sie anders gestellt. Wir wissen,
dass früher etwa einmal ein Schinken ins Pfarrhaus

gewandert ist. Diese Gebräuche haben aufgehört,

da die Naturalwirtschaft von der Geldwirtschaft
abgelöst worden ist und da der Bauer auch anders
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rechnet, als er früher gerechnet hat. Wir wollen
auch den Pfarrer nicht auf einzelne Mitglieder seiner
Kirchgemeinde angewiesen sein lassen, sondern er
soll vor allem aus auf seine staatliche Besoldung
rechnen können, und die Kirchgemeinden sollen noch
das übrige tun. Sie haben gehört, dass sie das häufig
nicht tun. Der Staat hat kein Rechtsmittel, sie dazu
zu veranlassen, wie er das bei den Lehrerbesoldungen
tun kann. Ich möchte empfehlen, die Anfangsbesoldung

auf 4200 Fr. festzusetzen, die erste Zulage
auf 300 Fr., die weiteren Zulagen auf je 500 Fr.,
so dass die Endbesoldung auf 6000 Fr. käme.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Die
Kommission hat mich beauftragt, auch Anträgen, die weiter

gehen sollten als ihr eigener Antrag, Widerstand
zu leisten. Die Kommission, die dieses Dekret sicher
mit allem Wohlwollen geprüft hat, war der Meinung,
dass man nicht weitergehen dürfe. Warum haben
diejenigen Mitglieder der Kommission, die ursprünglich

die gleichen Anträge gestellt haben wie Herr
Scherz, nachträglich eingesehen, dass sie nicht weiter
gehen können? Deswegen, weil man allgemein das
Gefühl gehabt hat, wenn man noch einen Schritt
weiter tue, so passe das mit vielem andern nicht mehr
zusammen, stimme nicht mehr mit dem in der letzten
Session angenommenen Dekret über die Besoldungen
der Beamten und Angestellten überein und wü de
nicht mit Unrecht an andern Orten Unzufriedenl eit
hervorrufen. Das war der Hauptgrund, weswegen
wir nicht weiter gegangen sind. Dazu kommt noch
etwas anderes. Der Herr Kirchendirektor hat von
Eingaben des Synodalrates vom letzten Frühling
gesprochen, in welchen Besoldungen von 4000—5600 Fr.
verlangt wurden, wobei das Maximum in 16 Jahren
hätte erreicht werden sollen. Damals wurde also
bedeutend weniger verlangt, als die Kommission nun
vorschlägt. Im letzten Oktober hat sich der Synodalrat

noch einmal an die Regierung gewendet, man
sollte, weil die Preise eher gestiegen seien, noch
etwas mehr tun. Die Kommission hat das als
begründet erachtet und hat deshalb das Maximum um
200 Fr. erhöht und auch festgesetzt, dass dieses
Maximum nicht erst nach dem 16., sondern schon
nach dem 12. Dienstjahr erreicht wird. Wir haben
aber das Gefühl, dass man nun nicht mehr weiter
gehen dürfe. Seitdem die Anträge der Kommission
gestellt worden sind, habe ich das Vergnügen gehabt,
von verschiedenen Beteiligten Bericht zu erhalten,
dass sie zufrieden seien. Wenn man auch geneigt
wäre, die milde Hand noch etwas weiter aufzutun,
so darf man das mit Rücksicht auf andere Funktionäre
nicht. Wenn der Rat dem Antrag der Kommission
zustimmt, so wählt er eine billige Lösung, die,
soweit man gehört hat, die Interessenten befriedigt.

v. Steiger. Ich habe in der Kommission die
Auffassung vertreten, wie sie heute von Herrn Scherz
dargelegt worden ist, aber ich habe mich den
Erwägungen nicht verschliessen können, die der Herr
Kommissionspräsident soeben angeführt hat. Man hat
nicht umsonst beschlossen, dass die gleiche Kommission

alle Besoldungsdekrete behandeln solle, damit
sie bei den einzelnen Positionen einen Vergleich habe.
Nun kommt es darauf an, wie hoch man die freie
Wohnung einsetzt, die der Pfarrer hat. Da wir die
Pflicht hatten, alle Dekrete nach den Grundsätzen
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der Gerechtigkeit abzufassen, sind wir dazu gekommen,

uns dem Antrag auf 5800 Fr. anzuschliessen.
So gern ich dem Antrag des Herrn Scherz zustimmte,
so glaube ich doch, dass auch die Pfarrherren, wenn
sie sich überlegen, dass wir im Vergleich zu andern
Beamten Gerechtigkeit walten lassen müssen, begreifen,

dass es uns nicht am guten Willen fehlt, sondern
zum Wesen unserer Arbeit gehört, wenn wir uns
schliesslich auf den Antrag einigen, den die Kommission

eingebracht hat.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe in zehnjähriger Tätigkeit
mit Geistlichen aller Konfessionen und Anhängern
aller kirchlichen Richtungen in durchaus erspriess-
licher Weise zusammengearbeitet und man könnte
von mir erwarten, dass ich nun auch da, wo es sich
um die ökonomischen Interessen unserer Geistlichen
handelt, zu denjenigen gehören würde, die die
weitestgehenden Anträge stellen. Ich kann das nicht, ich
muss einerseits den Standpunkt des Regierungsrates
vertreten und anderseits muss ich wirklich sagen,
dass man auch zu weit gehen, dass man seine humanitären

Anwandlungen zu weit treiben kann. Man kann
nicht mit dem Kanton Zürich argumentieren, denn
der hat ganz andere Verhältnisse, ist ein industrieller

Kanton und besitzt ein ganz anderes Steuerkapital.
Der Kanton Zürich hat auch verschiedene Aufgaben
nicht zu übernehmen, die wir haben, so z. B. im
Eisenbahnbau, Wasserverbauungen und Wildbachverbau-
ungen im Hochgebirge. Die Belastung des Kantons
Zürich mit seinen neuen Besoldungen ist geringer
als die Belastung, die wir nach dem Antrag der
Kirchendirektion auf uns nehmen müssen. Nach dem
Antrag der Kirchendirektion wäre die Mehrausgabe
584,350 Fr. gewesen, der Regierungsrat hat davon
60,000 Fr. eingespart; nach den Kommissionsanträgen

wird jedoch die Belastung um 120—150,000 Fr.
ansteigen. Wir müssen also mit einer Mehrausgabe
von 700,000 Fr. rechnen. Der Kanton Zürich hat
mit seinem neuen Besoldungsgesetz für die Geistlichen,

wo eine Maximalbesoldung von 6600 Fr. vorgesehen

ist, nur eine Mehrbelastung von 549,000 Fr.
Das kommt von der geringeren Zahl der Kirchgemeinden

und Pfarrstellen.
Im übrigen können wir darauf hinweisen, dass sich

speziell die Kirchendirektion mit den Anträgen des
Synodalrates in Uebereinstimmung befunden hat. Der
Synodalrat wäre im Herbst nicht mit seiner Eingabe
gekommen, wenn er nicht dazu veranlasst worden
wäre durch das Resultat der Beratungen im Kanton
Zürich. Da hat sich der Synodalrat gesagt, er sei es
den Pfarrern schuldig, noch einmal 'einen Schritt zu
tun. Das hat er getan. Er hat übrigens keine
abweichenden Anträge gestellt, sondern nur den Wunsch
geäussert, man möchte seine Anträge als Minimum
betrachten.

Wir müssen darauf achten, dass wir ungefähr die
gleiche Aufbesserung platzgreifen lassen wie bei den
andern Funktionären. Im Durchschnitt hat man eine
Besserstellung um 50% beabsichtigt. Die geringste
weitergehende Besserstellung, einer Kategorie ruft,
wie der Herr Kommissionspräsident mit Recht betont
hat, neue Unzufriedenheit hervor. Als die ersten
Vorlagen des Regierungsrates zum Besoldungsdekret
bekannt geworden waren und sich ergeben hatte, dass
der Regierungsrat weiter gegangen war, als die Ver¬

bände selbst verlangt hatten, herrschte allgemeine
Zufriedenheit in den Reihen unserer Beamten und
Angestellten und man hörte anerkennende Worte. Aber
als nach der Beratung im Grossen Rat die jüngsten
und am geringsten besoldeten Angestellten der
Bezirksverwaltung auf 3000 Fr. Minimalbesoldung
gestellt wurden, hat das auf die Zentralverwaltung
abgefärbt und nun haben wir eine ziemlich weitgehende

Unzufriedenheit, weil sich unsere Angestellten
benachteiligt fühlen gegenüber den Angestellten

der Bezirksverwaltung. Man sagt sich, in den kleinen

Aemtern, wo nichts zu tun sei, gebe man die
Minimalbesoldung von 3000 Fr., wir in der
Zentralverwaltung mit unserer grossen Arbeitslast werden
nicht höher besoldet. Das ist auch ein Punkt, auf den
ich noch aufmerksam machen möchte. Wenn die
Anträge des Kirchendirektors angenommen werden,
so ergibt sich bei der Minimalbesoldung der
Geistlichen eine Aufbesserung von 53,8%, im Maximum
eine solche von 55,5%; wenn Sie den Antrag des
Regierungsrates annehmen, ergibt sich im Minimum
eine Besoldungserhöhung von 46,1%, im Maximum
von 50%. Wenn Sie den Antrag der Kommission
annehmen, so ergibt sich eine minimale Aufbesserung
von 53,8% und eine maximale von 61,1%. Diese
Zahlen wollte ich dem Grossen Rat zum Schlüsse noch
vor Augen führen, weil ich hier den Standpunkt des

Regierungsrates zu vertreten habe. Ich möchte den
Antrag des Regierungsrates dahin modifizieren,
dass ich auf die Anträge der Kirchendirektion an
den Regierungsrat abstelle, also 4000 Fr. Minimal-
und 5600 Fr. Maximalbesoldung, und den ursprünglichen

Antrag des Regierungsrates fallen lasse.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Der
Antrag des Herrn Kirchendirektors ist für uns neu, er
war bis jetzt nicht gestellt; ich kann mich darauf
beschränken, Ihnen namens der Kommission Ablehnung

desselben zu empfehlen.

Abstimmung.
Eventuell:

Für den Antrag der Kommission (gegen¬
über dem Antrag Scherz) Mehrheit.

Definitiv:
Für den Antrag des Regierungsrates (ge¬

genüber dem Antrag der Kommission) Niemand.

Bescliluss :

§ 3. Die Besoldungen der Pfarrer betragen:
Klasse

I
II
III
IV
V

Dienstjahre

1 bis und mit 3
4 » » » 6
7 » » » 9

10 » » » 12
über 12 Dienstjahre

Staatsbesoldung

Fr. 4000
» 4400
» 4800
» 5300
» 5800

Schluss der Sitzung um 12Yi Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 12. März 1919,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 179 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 36 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Burger, Düby, Egger,
Grimm, Hess (Dürrenroth), Ilg, Jobin, Junod, Lanz
(Rohrbach), Laubscher, Meusy, Paratte, Peter, Pfi-
ster, Reichen, Ryser, Siegenthaler, Stauffer, Weibel;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren :

Bechler, Beuret, Cueni, Dürr, Gerber ÇSignau),
Giauque, Hess (Melchnau), Kilchenmann, Lenz, Leuen-
berger (Huttwil), Monnier, Moor, Müller (Wikartswil),
Scherz, Schneeberger, Tritten, Ziegler.

M. le Président. Comme vous le savez, M. Grimm
2e vice-président de la commission comparaît en ce
moment devant le tribunal militaire. J'ai prié le président

du tribunal de laisser venir aujourd'hui M. Grimm
à la séance, mais inutilement. Je suis donc seul
aujourd'hui pour assurer les fonctions de la présidence.
Comme il y aura deux séances et que très probablement

je prendrai la parole dans un débat je vous prie
de désigner éventuellement un vice-président et je me
permettrai de vous proposer dans ce but M. Bühler,
ancien président du Grand Conseil. (Adhésion).

Tagesordnung :

Dekret
betreffend

die Besoldung1 der evangelisch-refoniiiei'ten Geistlichen.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 391 liievor.)

§ 4.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich "habe gestern ausgeführt, dass wir
das Prinzip der zürcherischen Gesetzgebung nicht kennen,

wonach die Grösse oder die Seelenzahl der

Kirchgemeinde für die Bemessung der Besoldung
massgebend ist und also der Pfarrer je nach der
Grösse seiner Gemeinde einen entsprechenden
Besoldungszuschlag erhält. Dagegen haben wir in § 4 eine
verwandte Ausnahmebestimmung, welche den
Regierungsrat ermächtigt, an Pfarrer in grössern und
weitausgedehnten, sowie in abgelegenen und beschwerlichen

Kirchgemeinden angemessene Besoldungszuschläge

auszurichten, namentlich da, wo an mehreren
Orten Gottesdienst, Unterweisung oder Kinderlehre
abgehalten werden muss. Im bisherigen Besoldungsdekret

waren die betreffenden Kirchgemeinden
genannt. Es waren das die sogenannten beschwerlichen
Bergpfarreien Abländschen, Gadmen, Guttannen, Gsteig
bei Saanen, Adelboden, Lauenen und Habkern. Auf
Anregung des Synodalrates haben wir diese Aufzählung

fallen lassen, indem die Verhältnisse ändern können.

Eine Gemeinde, die heute als beschwerliche
Pfarrei bezeichnet werden muss, ist es vielleicht in
zehn Jahren nicht mehr. Wenn zum Beispiel das
Eisenbahnprojekt Meiringen-Guttannen, für das
gegenwärtig ein Konzessionsgesuch vorliegt, ausgeführt
wird, so ist nachher Guttannen an den Weltverkehr
angeschlossen und keine abgelegene Gemeinde mehr.
Oder wenn einmal ein Regionalbähnchen von Saanen
nach Gsteig erstellt wird, so wäre auch dieses keine
abgelegene Gemeinde mehr. Es ist daher besser,
wenn wir uns im Dekret nicht binden und wenn
der Regierungsrat eine gewisse Freiheit hat, auch noch
andere Gemeinden als nur die im Dekret von 1906
angeführten zu berücksichtigen. Ich erwähne zum
Beispiel die Gemeinde Thurnen. Sie ist keine eigentliche

Berggemeinde, aber eine sehr ausgedehnte
Gemeinde ; der Pfarrer muss nicht nur in Thurnen,
sondern auch in Riggisberg und in der Rüti predigen,
und diese Gemeinde müsste nach meiner Ansicht,
wenn ein bezügliches Gesuch gestellt würde, in die
in § 4 erwähnte Kategorie von Gemeinden aufgenommen

werden. Wir halten es also für richtiger, eine
allgemeine Regel aufzustellen und nicht mehr wie bisher

die betreffenden Gemeinden im Dekret namentlich
aufzuführen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. Der Regierungsrat ist ermächtigt, an Pfarrer

in grossen und weitausgedehnten, sowie in
abgelegenen und beschwerlichen Kirchgemeinden
(§ 50 Kirchengesetz), namentlich da, wo an
mehreren Orten Gottesdienst, Unterweisung oder
Kinderlehre abgehalten werden muss, angemessene
Besoldungszulagen auszurichten.

§ 5.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 5 ist die Rede von den
Amtswohnungen beziehungsweise von den Wohnungsentschädigungen.

Grundsatz ist, dass dem Pfarrer eine
Amtswohnung, ein Pfarrhaus, zur Verfügung steht;
wo das nicht der Fall ist, ist ihm eine Wohnungsentschädigung

auszurichten. Neu ist die Bestimmung,
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dass die Wohnungsentschädigung den örtlichen
Verhältnissen angemessen sein soll. Vorbehalten bleiben
die Fälle, wo die Stellung einer Amtswohnung der
Kirchgemeinde obliegt. In der Regel steht dem Pfarrer

ein Pfarrhaus zur Verfügung. Auf dem Gebiet der
reformierten Kirche müssen wir nun 19 Pfarrern
Wohnungsentschädigungen ausrichten, von denen 10 auf
die Stadt Bern entfallen. Bei der römischkatholischen
Kirche erhalten Wohnungsentschädigungen die Pfarrer

in Biel, St. Immer, Tramlingen und Münster und
bei der christkatholischen Kirche der Pfarrer in Biel.
Zudem werden Wohnungsentschädigungen an die Helfer

ausgerichtet. Die Helfer von Interlaken und Nidau
haben Amtswohnungen; der Helfer von Biel bezieht
vom' Staat, 300 Fr. an die Kosten seiner
Wohnung. Der Helfer von Büren hat weder Amtswohnung

noch eine Wohnungsentschädigung vom Staat
Bern, indem er in Solothurn residiert und der Staat
Bern lediglich an seine Besoldung einen Beitrag
ausrichtet. Die Helfer von Langenthal, Burgdorf, Bern
und Thun haben keine Amtswohnung und es muss
ihnen deshalb eine Wohnungsentschädigung
ausgerichtet werden. Ich habe gestern bereits erwähnt,
dass die Wohnungsentschädigung an die Geistlichen
zwischen 700 und 1100 Fr. je nach den örtlichen
Verhältnissen variert. Wenn Gesuche um Erhöhung
von Wohnungsentschädigungen einlangen, werden sie
wohlwollend geprüft. Wir haben erst letzthin dem
zweiten Pfarrer von Bolligen, dem kein Pfarrhaus'
zur Verfügung steht, die Entschädigung auf 1000 Fr.
erhöht. Die Verhältnisse in der Umgebung von
Städten haben sich sehr zugespitzt; die Wohnungsnot'ist

allgemein und es ist schwierig, geeignete
Wohnungen zu finden, welche das Pfarrhaus ersetzen
können.

Angenommen.

Beschluss :

§ 5. Denjenigen Geistlichen, welchen der Staat
eine Amtswohnung anzuweisen nicht im Falle
ist, leistet er eine vom Regierungsrat
festzusetzende, den örtlichen Verhältnissen
angemessene Wohnungsentschädigung. Vorbehalten
bleiben die Fälle, wo die Stellung einer
Amtswohnung der Kirchgemeinde obliegt.

§ 6.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Neben der freien Wohnung haben die
Pfarrer noch andere Naturalien zu beziehen. Zur
Pfarrwohnung gehört auch ein Hausgarten, und im
übrigen hat der Pfarrer Anspruch auf mindestens eine
halbe Jucharte Pflanzland, wenn möglich in der Nähe
der Pfarrwohnung, und auf Brennholz. Die Kommission

beantragt zu sagen: das nötige Brennholz. Wir
haben gegen diese Beifügung nichts einzuwenden.
Wenn sich nicht Gelegenheit bietet, diese Leistungen in
Natura aufzubringen, dann tritt eine Entschädigung
an ihren Platz, die den örtlichen Verhältnissen und
Bedürfnissen angemessen sein soll. Einzelne Gemeinden

sind noch gemäss altem Recht und
Ausscheidungsverträgen zu bestimmten Leistungen verpflich¬

tet. Diese Verpflichtungen bleiben aufrechterhalten,
und wenn eine Gemeinde in der Erfüllung derselben
saumselig sein sollte, so ist der Regierungsrat
ermächtigt, sie zu gehöriger Erfüllung ihrer Verpflichtungen

anzuhalten.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Mit der
vorgeschlagenen Abänderung «das nötige Brennholz»
wollten wir nicht nur eine redaktionelle Aenderung
anbringen, sondern dem Grundsatze Ausdruck geben,
dass dem Pfarrer alles Holz geliefert werden soll,
das er für das Pfarrhaus und die Haushaltung nötig
hat. Ich möchte Ihnen noch eine redaktionelle
Aenderung vorschlagen, nämlich zu sagen : 18 Aren Pflanzland,

statt eine halbe Jucharte, nachdem die Jucharte
ein ungesetzliches Mass geworden ist.

Angenommen nach dem Antrag des Kommissionspräsidenten.

Beschluss :

§ 6. Jedem an einer staatlich anerkannten
Kirchgemeinde angestellten Pfarrer werden ausser

der Amtswohnung, nebst Hausgarten bezw.
der Wohnungsentschädigung, vom Staate oder
von den dazu verpflichteten Gemeinden folgende
Naturalbezüge zugesichert (§ 50 Kirchengesetz):

a. mindestens 18 Aren Pflanzland (wenn möglich

in der Nähe der Pfarrwohnung);
b. das nötige Brennholz.

Wo die Gelegenheit sich nicht bietet, diese
Leistungen in Natura zu entrichten, tritt an deren
Stelle eine entsprechende, den örtlichen Verhältnissen

und Bedürfnissen angemessene
Barentschädigung, die vom Regierungsrat festgesetzt
wird in denjenigen Fällen, wo der Staat pflichtig
ist.

Wo auf Grund besonderer Rechtstitel oder
Abmachungen Naturalleistungen oder bezügliche
Barentschädigungen Gemeinden und Korporationen

obliegen, ist der Regierungsrat ermächtigt,
diese gegebenenfalls zu gehöriger Erfüllung ihrer
Verpflichtungen anzuhalten.

§ 7.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 7 berührt unsere interkantonalen
Beziehungen. Wir haben bekanntlich ein Uebereinkom-
men mit Solothurn, wonach wir gewisse Verpflichtungen

gegenüber einzelnen solothurnischen
Kirchgemeinden haben. Die Geschichte dieses Ueberein-
kommens ist bekannt. Der Staat Bern hat als
Rechtsnachfolger der Grafen von Buchegg im Bucheggberg

die hohe Gerichtsbarkeit ausgeübt. Er hatte dort
auch den Pfarrsatz, d. h. er wählte die Pfarrer der
betreffenden Gemeinden. Politisch gehörten diese
Gemeinden zu Solothurn, aber kirchlich standen sie unter

bernischer Hoheit. Das hatte zur Folge, dass der
Bucheggberg in der Zeit der Gegenreformation dank
dem Einfluss von Bern nicht zum Katholizismus
zurückkehrte, sondern reformiert geblieben ist. Diese
Verhältnisse sind im Laufe der Jahrhunderte vielfach
neu geregelt worden. Die neueste Vereinbarung da-
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tiert von 1875. Die heutigen Gemeinden Aetigen-
Mühledorf, Lüsslingen, Solothurn, Biberist-Gerlafin-
gen, Derendingen, Grenchen-Bettlach gehören seit
langem, zum Teil, wie gesagt, seit Jahrhunderten
zum bernischen Synodalverband; dagegen haben wir
nicht gegen alle diese .Gemeinden finanzielle Verpflichtungen,

eigentlich nur gegen die Gemeinde Aetigen-
Mühledorf. Wir richten dem Pfarrer von Oberwil
naturgemäss die bernische Pfarrerbesoldung aus, weil
Kirche und Pfarrhaus auf Bernerboden stehen, während

allerdings die Kirchgemeinde Oberwil zu 3/4
dem Kanton Solothurn angehört. Wir richten dem
Pfarrer von Messen, wo Kirche und Pfarrhaus auf
Solothurnerboden stehen, wo aber zu der Kirchgemeinde

gewisse bernische Bestandteile gehören, die
halbe bernische Pfarrerbesoldung aus. Nebstdem
haben wir noch die alte Verpflichtung — ich weiss
nicht wie sie entstanden ist — dem Pfarrer von
Aetigen-Mühledorf einen Besoldungsbeitrag
auszurichten, obschon es sich hier um eine ganz solothur-
nische Gemeinde handelt. Dieser Besoldungsbeitrag
ist 1875 auf 1000 Fr. bemessen worden; 1902 wurde
er auf 1200 Fr. erhöht; heute beantragen wir wiederum

eine kleine, den Zeitumständen entsprechende
Erhöhung auf 1400 Fr.

Aehnliche Verhältnisse bestehen gegenüber
einzelnen freiburgischen Kirchgemeinden. Wir haben
betreffend die kirchlichen Verhältnisse in diesen
Gemeinden einen Vertrag mit Freiburg vom 22. Januar
und 6. Februar 1889. In der Gemeinde Kerzers, wo
Kirche und Pfarrhaus freiburgisch sind, gewisse
Bestandteile der Kirchgemeinde aber bernisch, richten
wir die ganze, d. h. einfach die bernische Pfarrerbesoldung

aus. In Ferenbalm, wo Kirche und Pfarrhaus
auf Bernerboden stehen, wo aber auch freiburgische
Bestandteile zur Kirchgemeinde gehören, richten wir
selbstverständlich ebenfalls die bernische Pfarrerbesoldung

aus. In Murten, das freiburgisch ist, dessen
Kirchgemeinde aber auch die beiden bernischen
Enklaven Münchenwiler und Clavaleyres angehören,
leisten wir nichts, sondern Freiburg hat für die ganze
Besoldung aufzukommen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 7. Der gemäss Uebereinkunft mit Solothurn
vom 17. Februar 1875 an die bucheggbergische
Pfarrstelle von Aetigen auszurichtende
Besoldungsbeitrag wird festgesetzt auf 1400 Fr.

Der bernisch-solothurnischen Pfarrstelle von
Messen wird ein Besoldungsbeitrag zugesichert in
der Hälfte der nach § 3 den bernischen Pfarrstellen

zukommenden jeweiligen Besoldung.
Der Inhaber der bernisch-freiburgischen Pfarrei

Kerzers wird hinsichtlich seiner Besoldung den
bernischen Geistlichen gleichgestellt, jedoch ohne
•Verbindlichkeit bei einem allfälligen Loskauf der
Kollatur.

§8.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 8 handelt von den Bezirkshelfern.

Wir haben, wie vorhin gesagt, 8 Helfereibezirke: In-
terlaken, Thun, Bern, Burgdorf, Langenthal, Nidau,
Biel und Büren-Solothurn. Die Helferstellen sind
eigentlich halbe Stellen, sie erfordern nicht die volle
Arbeitskraft eines Mannes. Es kann Zeiten geben,
wo der Helfer überaus beschäftigt und von allen Seiten

in Anspruch genommen ist; daneben können
Monate vergehen, wo er sozusagen nichts zu tun hat.
Er kann also, wenn sich Gelegenheit bietet, daneben
noch andere Funktionen übernehmen. Nach diesem
Umstand hat sich die Bemessung der Besoldung
immer gerichtet. Der Regierungsrat soll auch in
Zukunft die Besoldung festsetzen mit Rücksicht darauf,
ob der Inhaber einer Helferei noch eine andere besoldete

Stelle bekleidet. Bis jetzt bewegte sich die
Helferbesoldung im Rahmen von 1800 bis 2800 Fr.
Der Regierungsrat beantragte, sie auf 2400 bis 4000
Fr. zu erhöhen. Die Kirchendirektion hatte 2700 bis
4200 Fr. vorgeschlagen. Die grossrätliche Kommis-,
sion setzte den Ansatz auf 2600—4200 Fr. fest. Der
Regierungsrat stimmt zu.

Ich bemerke, dass von den Herren Helfern eine
Eingabe gekommen ist, in der sie verlangen, ihre
Besoldungen möchten angesichts ihres bescheidenen
Betrages nicht prozentual, sondern in einem festen
Betrag, im Minimum um 1400 Fr. und im Maximum
um 2000 Fr., erhöht werden, so dass sie sich zwischen
2800 und 4800 Fr. bewegen würden. Sie wünschen
ferner, dass der Staat ihnen eine Entschädigung
ausrichte für die ihnen entgehende Gemeindezulage. Sie
machen geltend, dass die Pfarrer einer Kirchgemeinde
an sehr vielen Orten noch eine Gemeindezulage
beziehen, die ihnen entgehe, und sie möchten den Staat
verpflichten, ihnen hiefür eine angemessene Entschädigung

zukommen zu lassen. Im übrigen wünschen
sie auch Alterszulagen. Wir haben das Gesuch dem
Synodalrat unterbreitet, der es ablehnend begutachtete.

Die Helferstellen sind, wie gesagt, halbe Stellen

und wenn einer Helfer sein will, muss er auch
die damit verbundenen Unzukömmlichkeiten in Kauf
nehmen. Wenn er die eigentlichen Vorteile des Pfarramtes

gemessen will, muss er Pfarrer werden. Die
Herren sind alle im Ministerium und können sich um
irgend eine Pfarrstelle bewerben. Die Gemeindezulagen

an die Pfarrer sind absolut freiwillige Leistungen

und es geht nicht an, dass der Staat den Helfern
hiefür ein Aequivalent biete. Alterszulagen können
wir nicht ausrichten, weil die Herren meistens schon
in ordentlich vorgerücktem Alter in ihre Stellung
kommen und sie sich da auf einen ruhigeren Posten
begeben wollen.

Wir beantragen also Zustimmung zum Antrag der
Kommission.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Wir sind
der Ansicht, dass die vorgeschlagene Erhöhung in
Proportion steht zu der gestern von Ihnen angenommenen

Erhöhung der Pfarrerbesoldungen.

Roth. Herr Regierungsrat Burren hat ausgeführt,
dass die Helferstellen einen Mann nicht ganz, sondern
nur zur Hälfte beschäftigen. Das wird so sein, aber
deshalb müssen die Helfer natürlich doch gelebt
haben. Immerhin kann ich mich damit einverstanden
erklären, dass den Helfern gewissermassen nur eine
halbe Besoldung ausgerichtet wird, weil sie die
Möglichkeit haben, noch einen andern Beruf auszuüben,
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zum Beispiel an einer Schule Unterricht zu erteilen.
Dagegen sollten auch ihnen Alterszulagen zuerkannt
werden. Ahs: Helfer funktionieren nicht nur junge
Männer, die später eine Pfarrstelle übernehmen oder
ältere Herren, welche sich auf einen Ruheposten
zurückzogen, sondern auch solche, die in den besten
Jahren stehen und ihren Helferposten als Nebenstelle
betrachten. Darum sollten auch hier Alterszulagen
ausgerichtet werden, denn die Kinder wachsen heran,
werden grösser und verlangen von den Eltern
vermehrte Opfer. Ich möchte beantragen, den
vorliegenden Paragraphen an die Kommission zurückzuweisen,

damit sie näher prüft, wie diesem Verlangen
Rechnung getragen werden könnte.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich glaube, es sei nicht nötig, den
Artikel an die Kommission zurückzuweisen. Sie hat
reichlich darüber beraten und wir können die Frage
heute ganz gut entscheiden.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Ich möchte
den Rat ebenfalls bitten, heute darüber zu entscheiden.

Der Antrag, den wir hier stellen, ist begründet
und ich bitte den Rat, ihm zuzustimmen. Man

hätte sich nur fragen können, ob man im Sinne des
Votums des Herrn Roth nach «bekleidet» den Zusatz
beifügen sollte: «und wobei auch den Dienstjahren
in angemessener Weise Rechnung zu tragen ist». Das
hätte man eventuell aufnehmen können, aber ich halte
hier am Antrag der Kommission fest.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn Herr Grossrat Roth einen
Antrag stellen will im Sinne des Herrn Kommissionspräsidenten,

so bin ich einverstanden, dass auch den
Dienstjahren in angemessener Weise Rechnung getragen

werden soll. Dagegen geht es nicht gut an, eine
eigentliche Skala von Alterszulagen aufzunehmen, weil
man darauf Rücksicht nehmen muss, ob der Helfer
noch eine andere Stelle bekleidet. Der Helfer von
Interlaken zum Beispiel ist im Hauptamt Lehrer an
der dortigen Sekundärschule. Aehnliche Verhältnisse
bestanden in Thun, wo Herr Dr. Dieffenbacher gleichzeitig

Rektor des Progymnasiums war. Seinerzeit
hat auch der Helfer von Burgdorf sich an den dortigen

höhern Schulen unterrichtlich betätigt. Solche
Verhältnisse können vorkommen und ihnen muss man
bei der Bemessung der Besoldungen einigermassen
Rechnung tragen. Ich hätte aber nichts dagegen, dass
man nebstdem sagt, dass auch die Dienstaltersjahre
angemessen berücksichtigt werden sollen. Das
geschieht übrigens auch. Wenn ein junger Theologe
Helfer wird, wird man ihm nicht gerade das Maximum

geben. Aber wir können nicht gut eine Skala
brauchen wegen der andern Verhältnisse, die ich
erwähnt habe und die hier berücksichtigt werden müssen.

Roth. Ich habe den Antrag auf Rückweisung
gestellt, weil ich im Moment nicht gerade eine Fassung
bereit hatte. Ich möchte nun den von Herrn Schüpbach

angeregten Zusatz: «wobei auch den Dienstjahren
in angemessener Weise Rechnung zu tragen ist»

zum Antrag erheben und den Ordnungsantrag zurückziehen.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Wenn der
Vorschlag diese Fassung erhält, so handle ich sicher
im Sinne der Kommission, wenn ich mich diesem
Antrag nicht widersetze.

Angenommen nach dem Antrag der Kommission
und mit dem Zusatz Roth.

Beschluss :

§ 8. Die Bezirkshelfer beziehen eine feste
Besoldung im Rahmen von 2600—4200 Fr. Dieselbe
wird in den einzelnen Fällen vom Regierungsrat
festgesetzt, wobei darauf Rücksicht zu nehmen
ist, ob der Inhaber einer Helferei noch eine
andere besoldete Stelle bekleidet, und wobei auch
den Dienstjahren in angemessener Weise Rechnung

zu tragen ist.
An den Bezirkshelfer von Büren-Solothurn

wird ein vom Regierungsrat festzusetzender
Besoldungsbeitrag geleistet bis zur Hälfte seiner
jeweiligen Barbesoldung (inkl. Wohnungs- und
Holzentschädigung

Die Vergütungen an die Bezirkshelfer für
einzelne Funktionen werden durch Verordnung des
Regierungsrates festgesetzt.

Die Bezirkshelferstellen, mit welchen bisher
Nutzungen in Wohnung und Holz verbunden
gewesen sind, ebenso diejenigen, welche bisher
Wohnungsentschädigungen bezogen haben, bleiben

auch fernerhin im Genüsse derselben. Wo
an Stelle von Naturalleistungen Barentschädigungen

ausgerichtet werden, ist bei deren Festsetzung

auf die örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse

angemessen Rücksicht zu nehmen (vgl. auch
§ 7 des Dekretes betreffend Organisation der
Bezirkshelfereien vom 21. November 1916).

§ 9-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 9 handelt von der Pfarrverwesung.
Wenn eine Pfarrstelle durch Demission, Todesfall oder
einen andern Grund erledigt ist, so soll sie bis zur
definitiven Wiederbesetzung durch einen Pfarrver-
weser besetzt werden. Der Pfarrverweser war bis
dahin à raison von 2000 Fr. per Jahr besoldet.
Regierungsrat und Kommission beantragen übereinstimmend,

diese Besoldung auf 2500 Fr. zu erhöhen.
Es kommt auch vor, dass zum Pfarrverweser einer

verwaisten Gemeinde der Pfarrer der Nachbargemeinde

gewählt wird. In diesem Falle ist die
Besoldung jeweilen durch Beschluss des Regierungsrates
festzusetzen.

Angenommen.

Beschluss:

§ 9. Bei Erledigung einer Pfarrstelle infolge
Demission, Todesfall etc. hat bis zu deren
definitiver Wiederbesetzung ein Pfarrverweser zu
amtieren.
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Der Pfarrverweser ist im Verhältnis zur
Stellvertretungszeit -mit 2500 Fr. per Jahr zu
entschädigen.

Im Falle der Ernennung eines amtierenden
Pfarrers zum Pfarrverweser einer benachbarten
Kirchgemeinde ist die Pfarrverweserbesoldung
durch den Regierungsrat festzusetzen.

§ 10.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 10 kommen wir zu den Vikarien.
Wir haben in der bernischen reformierten Kirche zurzeit

wenige Vikarien. Früher war die Institution der
Vikarien verbreiteter. Das mag auch damit
zusammenhängen, dass im Dekret von 1906 die ganze
Besoldung des Vikars dem Pfarrer Überbunden worden
ist. Die Barbesoldung betrug nach dem Dekret von
1906 600 Fr. im Jahre; nebstdem hat der Vikar
Anspruch auf freie Station, und alles das muss der Pfarrer

leisten. Ist es nicht möglich, dem Vikar freie
Station im Pfarrhaus zu geben und muss infolgedessen
eine höhere Besoldung angesetzt werden, so beschliesst
darüber der Regierungsrat; aber auch dann fällt das
Mehrbetreffnis an Besoldung zu Lasten des Pfarrers.
Diese ungünstige Stellung des Pfarrers hinsichtlich
des Vikariates mag wesentlich dazu beigetragen
haben, dass das Vikariat so wenig verbreitet ist. Ich
wurde wiederholt gefragt, woher es komme, dass man
in dieser Beziehung gegenüber der katholischen Kirche
viel larger sei, indem es in den katholischen
Kirchgemeinden ziemlich viele Vikarien gibt, die vom Staate
besoldet werden. Es sollte da ein gewisser Ausgleich
geschaffen werden.

Es ist ferner zu bemerken, dass die Institution
des Vikariates ihr Gutes hat. Wenn ein junger Theologe,

der direkt vom Examen kommt, nicht gerade als
eigentlicher Pfarrer in eine Kirchgemeinde geht,
sondern erst noch einige Monate Vikar bei einem altern,
erfahrenen Kollegen ist, so kann das der Einführung in
die Praxis des Amtes nur förderlich sein. Mit der
Möglichkeit, einen Vikar zu halten, ist unter Umständen für
den Staat ein gewisser finanzieller Vorteil verbunden,
indem der betreffende Pfarrer, wenn ihm das Halten
eines Vikars erleichtert wird, noch nicht demissioniert,
sondern mit Hülfe des Vikars sein Amt weiter
bekleidet, während, wenn er demissioniert, wir ihm
ein Leibgeding ausrichten und die Besoldung des
neuen Pfarrers auch wieder eventuell im Höchstbetrag

übernehmen müssen. Die etwas grössere
Verbreitung der Institution des Vikariates dürfte auch
dazu beitragen, die Errichtung von zweiten
Pfarrstellen etwas hintanzuhalten.

Wir beantragen, die Besoldung des Vikars von
600 auf 1200 Fr. zu erhöhen und dem Staat die
Hälfte der Besoldung zu überbinden ; die andere Hälfte
würde der Pfarrer tragen. Es ist allerdings zu
sagen, dass der Staat sich schon bisher an diesen
Besoldungen etwas beteiligt hat, aber nicht aus Krediten

der Kirchendirektion, sondern aus dem unter der
Unterrichtsdirektion stehenden Mushafenfonds. Das
ist eine alte Stiftung, die offenbar ursprünglich dazu
gedient hat, bedürftige Studenten zu speisen, wie man
heutzutage die Schülerspeisung hat. Später hat man
aus dem Fonds Stipendien an Studenten ausgerichtet

und die Stiftungsurkunde enthält die Bestimmung,

dass auch den Vikarien Stipendien aus dem Mushafenfonds

ausgerichtet werden. Davon wurde allgemein
Gebrauch gemacht. Der betreffende Pfarrer bekam
300 Fr. aus dem Mushafenfonds vergütet.

Hurni. Es ist Ihnen wohl allen ebensosehr wie
mir aufgefallen, dass für die Besoldung des Vikars
nur 1200 Fr. eingesetzt sind. Nach dem heutigen
Geldwert macht das bloss etwa gegen 600 Fr. aus.
Eine solche Bezahlung dürfen wir einem Vikar nicht
anbieten. Der Vikar, d. h. der junge Pfarrer hat ein
Gymnasialstudium von Jahren hinter sich und
dazu ein Hochschulstudium von 4 Jahren. Während
dieser Zeit sind seine Angehörigen, die Eltern, stark
engagiert. Sie haben nichts als Auslagen und freuen
sich auf die Zeit, wo der Sohn ins Amt eintreten
kann. Wenn er nun ein Vikariat übernimmt, erhält
er eine Besoldung von 1200 Fr. Das sollte unter
allen Umständen geändert werden; dieser Betrag ist
viel zu niedrig. Als Parteimann könnte ich mich
eigentlich mit diesem Ansatz zufrieden geben, denn
besser kann einem jungen Pfarrer nicht dokumentiert

werden, dass er ein Proletarier ist, als indem man
ihm den Proletarierlohn von 1200 Fr. gibt. Ich habe
aber die Auffassung, man sollte auch hier den Grundsatz

der Gleichheit aufrechterhalten. Wir haben bei
den Staatsangestellten eine Minimalbesoldung von
3000 Fr. festgesetzt, und nun sehen Sie hier, dass
der Vikar nicht einmal diesen Minimallohn erhält.
Der betreffende Pfarrer muss ihm neben dem Barlohn
Naturalien gewähren, die wir mit etwa 1200 Fr.
einsetzen können. Das gibt zusammen eine Besoldung
von 2400 Fr., also 600 Fr. weniger, als der unterste
Angestellte des Staates bezieht. Ist das recht? Nie
und nimmer. Zu einer derartigen Besoldung dürfen

wir nicht Hand bieten. Der Vikar sollte inklusive
freie Station doch auf wenigstens 3000 Fr. kommen,
d. h. also eine Barbesoldung von 1800 Fr. beziehen.

Man wird einwenden, es handle sich beim Vikariat
um ein Uebergangsstadium. Das stimmt. Aber leider
dauert dieses Uebergangsstadium manchmal zwei oder
drei Jahre. Aber auch für ein Uebergangsstadium
sind 3000 Fr. nicht zu viel. Ich wünsche sogar, dass
auch die Gemeinden ihrerseits einen Wank tun und
eine Zulage bewilligen. Die Besoldung ist auch dann
nicht zu gross in Anbetracht des langen Studiums und
des Alters, das ein solcher Mann hat.

Im weitern stösst mich in diesem Artikel die
Lastenverteilung. Es heisst hier, die Barbesoldung werde
gleichmässig verteilt: 600 Fr. zu Lasten des Staates

und 600 Fr. zu Lasten des Pfarrers. Das scheint
allerdings eine gleichmässige Verteilung zu sein. Aber
wir müssen bedenken, dass der Pfarrer daneben noch
die Naturalien, die wir mit 1200 Fr. veranschlagen
müssen, zu leisten hat, so dass er faktisch 1800 Fr.
zu übernehmen hat und der Staat nur 600 Fr. Ist
das gerecht? Entschieden nicht. Und zwar um so
weniger, -als die Pfarrerbesoldung nicht zu hoch ist.
Das zürcherische Gesetz bestimmt, dass die Besoldung

des Vikars ganz vom Staat ausgerichtet wird
und der Pfarrer die Naturalien leistet. Ich wage nicht,
diesen Antrag zu stellen, aber ich glaube, man sollte
wenigstens die Lasten unter die beiden Beteiligten
gleich verteilen; das hätte zur Folge, dass der Staat
den grössten Teil der Barbesoldung übernehmen würde.
Ich möchte beantragen, dass der Staat 5/ß der
Barbesoldung 1500 Fr. übernimmt und der Pfarrer 1/6
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gleich 300 Fr. plus Naturalien im Werte von 1200 Fr.,
zusammen ebenfalls 1500 Fr. Ich habe mit Herrn
Schupbach über diesen Vorschlag gesprochen, und er
könnte sich ihm anschliessen, um so mehr, als die
Sache keine grossen finanziellen Folgen hat.

Noch eine kleine Berichtigung. Der eine oder
andere von Ihnen glaubt vielleicht, der Staat leiste
dem betreffenden Pfarrer, dem er das Halten eines
Vikars ermöglicht, einen grossen Dienst. Ich kann
Ihnen vorrechnen, dass das nicht der Fall ist. Nehmen

Sie an, ein Pfarrer spürt, dass er seiner Aufgabe
nicht mehr gewachsen ist; er will sich nicht zurückziehen,

weil er sich sonst unglücklich fühlen würde;
er möchte noch weiter amten, aber er sieht, dass er
die Kranken nicht mehr besuchen kann, wie er gerne
möchte, und dass das in der Gemeinde empfunden
wird. So trägt er einen Zwiespalt in seiner Seele und
er sieht den Moment kommen, wo er doch zurücktreten

muss. Wie stellt sich die finanzielle Situation,
wenn er zurücktritt? Dann muss ihm der Staat
50% seiner Besoldung 2900 Fr. als Ruhegehalt
ausrichten. Ferner muss er den neuen Pfarrer mit
dem Minimum von 4000 Fr. besolden. Insgesamt
erwächst somit dem Staat eine Ausgabe von 6900 Fr.
Wie stellt sich die Sache beim Vikariat? Der alte
Pfarrer bezieht seine Besoldung von 5800 Fr.
Daneben muss der Staat für den Vikar 1500 Fr. leisten.
Das gibt zusammen 7300 Fr. statt 6900 Fr. Mit andern
Worten, der Staat bringt ein Opfer von sage und
schreibe 400 Fr.

Ich empfehle Ihnen meinen Antrag zur Annahme.
Es würde demnach in § 10 heissen: «...beträgt
1800 Fr. und wird zu % vom Staat und zu 1/6 vom
betreffenden Pfarrer getragen».

Klening. Ich erlaube mir auch, zu § 10 einen
kleinen Abänderungsantrag zu stellen. Nach dem
ersten Satz leistet der Staat an die Besoldung des
Vikars einen Beitrag von -600 Fr. Allein es heisst
dann weiter, dass in dem Beitrag von 600 Fr. die
300 Fr. aus dem Mushafenfonds inbegriffen sind, so
dass der Staat in Wirklichkeit nur 300 Fr. leistet.
Ich möchte daher beantragen, die 600 Fr. seien vom
Staat voll zu zahlen und im zweiten Satz zu sagen:
«In diesem Beitrag ist das jeweilige Stipendium aus
dem Mushafenfonds nicht inbegriffen». Die Besoldung

des Vikars würde so um 300 Fr. erhöht und
käme auf 1500 Fr. zu stehen. Das ist allerdings
eine bescheidene Besoldung, wenn man bedenkt, welche

kostspielige Studien ein junger Theologe hinter
sich hat. Im weitern könnte die betreffende
Kirchgemeinde dem Vikar eine Zulage, sagen wir von
600 Fr. ausrichten, so dass die Barbesoldung dann
2100 Fr. betragen würde. Die freie Station rechne
ich höher an als mein Vorredner, nämlich mit 1800
Fr., so dass der Vikar dann im ganzen eine Besoldung

von ca. 3900 Fr. beziehen würde, bei der er
bestehen könnte.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Unser Vorschlag entspricht demjenigen

des Synodalrates, der gefunden hat, dass die neue
Fassung weit genug gehe und damit den veränderten
Verhältnissen einigermassen Rechnung getragen sei.
Ich bin mit Herrn Grossrat Klening der Ansicht, dass
Herr Hurni den Wert der freien Station zu gering
bemisst. In Bern wenigstens kommt kein lediger An¬

gestellter mit weniger als 1500 Fr. jährlich für die
Pension aus. Persönlich hätte ich nichts dagegen
— ich kann nicht im Namen des Regierungsrates
sprechen, der zu den neuen Anträgen nicht Stellung
nehmen konnte — wenn Sie den Vikar noch etwas
besser stellen wollen, vielleicht so, dass nach dem
Antrag Klening zu der Staatsbesoldung von 600 Fr.
noch die 300 Fr. aus dem Mushafenfonds hinzugeschlagen

würden. Dagegen möchte ich bezweifeln,
dass wir den Gemeinden etwas vorschreiben können.
Einzelne Gemeinden leisten jetzt schon an Vikarien
Besoldungsbeiträge, aber das muss ihrem freien
Ermessen überlassen werden, wir können sie dazu nicht
zwingen. Dann möchte ich unter keinen Umständen
dem Staat % der gesamten Besoldung des Vikars
überbinden. Das Vikariat ist schliesslich auch eine
grosse Vergünstigung für den betreffenden Pfarrer
und das von uns vorgeschlagene Verhältnis betreffend
die Lastenverteilung dürfte ungefähr das Richtige
treffen.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Die
Mitglieder der Kommission, mit denen ich sprechen
konnte, sind einverstanden mit der Erhöhung der
Vikarbesoldung. Ob das nun nach Antrag Klening
oder nach Antrag Hurni geschehen soll, darüber mag
der Rat entscheiden. Ich selbst würde vorschlagen,
dass man die Besoldung auf 1800 Fr. ansetzt. Wir
können nicht damit rechnen, dass die Gemeinden auch
noch einen Beitrag geben; jedenfalls können wir es
nicht vorschreiben. Im weitern soll die Erhöhung
nicht in der Weise vorgenommen werden, dass sie
auf Kosten des betreffenden Pfarrers erfolgt. Das
wäre eine billige Kulanz unsererseits. Was wir mehr
beschliessen, soll vielmehr zu Lasten des Staates
fallen. Das würde zu der Lösung führen, dass man
sagt: die Besoldung beträgt 1800 Fr. und wird zu
% vom Staat und zu 1/3 von dem betreffenden Pfarrer

getragen. Der Satz, dass das Mushafen-Stipendium
im Staatsbeitrag eingeschlossen sei, würde stehen

bleiben. Der Vikar bezöge also vom Staat 900 Fr.
plus 300 Fr. auf dem Mushafenfonds, zusammen 1200
Fr., und vom Pfarrer 600 Fr. plus freie Station. Ich
glaube, das wäre eine gerechte Verteilung.

Nyffeler. Nach den Ausführungen des Herrn
Kommissionspräsidenten kann ich auf meinen Antrag
verzichten. Ich wollte grundsätzlich auch eine
Erhöhung der Besoldung und eine andere Verteilung
befürworten. Dieser Verteilungsmodus ist nun
gefunden und ich schliesse mich den Ausführungen
des Herrn Kommissionspräsidenten an.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Ihnen folgende Redaktion

vorschlagen: «Die Barbesoldung eines Vikars
(von Ihnen nun festzusetzen) wird zu % vom
Staat und zu 1/3 vom Pfarrer getragen. Im Beitrag

des Staates ist inbegriffen das jeweilige
Stipendium aus der Mushafenstiftung. Ueberdies
erhält der Vikar vom Pfarrer freie Station». Damit
ist der Staat etwas weniger belastet als nach den
Anträgen Klening und Hurni, aber doch mehr als
nach der Vorlage.

Hurni. Im ersten Teil deckt sich der Antrag des
Kommissionspräsidenten mit meinem Vorschlag. Da-
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gegen will er die Lasten zu 2/3 und 1/3 unter Staat
und Pfarrer verteilen. Das ist keine Entlastung des
Pfarrers, während ich den Pfarrer einigermassen
entlasten möchte, damit wir uns der Regelung in Zürich
nähern.

Klening. Ich möchte mitteilen, dass ich mich
dem Antrag des Herrn Kommissionspräsidenten an-
schliesse.

Abstimmung.
1) Für den Antrag der vorberatenden

Behörden (2/s Staat, 1/s Pfarrer) —
gegenüber dem Antrag Hurni (5/6
Staat, V6 Pfarrer) Mehrheit.

2) Für den Antrag der Kirchendirektion
(1500 Fr.) — gegenüber dem Antrag
der Kommission (1800 Fr.) Minderheit.

Beschluss :

§ 10. Die Barbesoldung eines Vikars beträgt
jährlich 1800 Fr. und wird zu zwei Dritteln
vom Staate und zu einem Drittel vom Pfarrer
getragen. Im Beitrag des Staates ist inbegriffen
das jeweilige Stipendium aus der Mueshafenstif-
tung (§ 4, lit. c, des Reglementes vom 24.
September 1917). Ueberdies erhält der Vikar vom
Pfarrer freie Station.

Sollte der Vikar nicht im Pfarrhause wohnen
können oder erfordern sonst die Umstände eine
höhere Besoldung, so ist dieselbe vom
Regierungsrat der Billigkeit gemäss zu bestimmen,
wobei der Mehrbetrag zu Lasten des Pfarrers
fällt.

§ H.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 11 handelt von dem Besoldungs-
nachgenuss der Familienangehörigen eines verstorbenen

Pfarrers. Dieser ist ähnlich geregelt wie im
Dekret über die Besoldungen der Beamten und
Angestellten des Staates, d. h. die Familienangehörigen
beziehen die Besoldung noch während 6 Monaten,
und in besondern Fällen kann der Regierungsrat
auf begründetes Gesuch hin die Besoldung noch für
weitere 6 Monate gewähren. Ueberdies bleiben die
Angehörigen eines verstorbenen Pfarrers noch während

drei Monaten im Genüsse der Pfarrwohnung.
Bisher hatte die Familie noch während drei Monaten
Anspruch auf die Pfarrwohnung und Barbesoldung,
musste dann aber für die Entschädigung des
Pfarrverwesers aufkommen. Das fällt nun dahin, indem
der Staat die Besoldung des Pfarrverwesers
übernimmt. Das bedeutet eine wesentliche Besserstellung

der Angehörigen eines verstorbenen Pfarrers
gegenüber dem bisherigen Zustand.

Schüpbach, Präsident der Kommission. In der
Kommissiqn hat der Herr Kirchendirektor mitgeteilt,
dass er im Regierungsrat die Aufnahme eines dritten
Alineas beantragt hatte des Inhalts: «Die Hinterlas-
senen eines pensionierten Geistlichen haben während

drei Monaten vom Todestag hinweg Anspruch auf
dessen Leibgeding». Er ging dabei von der Ansicht
aus, dass, wenn den Hinterlassenen eines im Amt
stehenden Pfarrers ein kleiner Besoldung snachgenuss
zugebilligt wird, es recht und billig sei, auch den
Hinterlassenen eines pensionierten Pfarrers durch
Verabfolgung des Leibgedinges für drei Monate über die
schwierige Zeit hinwegzuhelfen. Die Kommission hat
dazu nicht Stellung genommen. Aber ich möchte
nun persönlich Herrn Regierungsrat Burren aus
seinem Gewissenskonflikt als Kirchendirektor und als
Mitglied des Regierungsrates herausbringen, indem
ich den Antrag, den er im Regierungsrat gestellt
hat, hier aufnehme. Ich glaube, wenn er in der
Kommission gestellt worden wäre, so hätte ihm die
Kommission zugestimmt, denn das ist eine durchaus
billige und angemessene Lösung.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich wurde wiederholt von den
Angehörigen eines verstorbenen pensionierten Pfarrers
angefragt, wie lange sie die Pension noch beziehen, und
ich musste ihnen zu meinem Leidwesen antworten,
die Pension habe mit dem Todestage aufgehört. Das
ist unter Umständen hart. Wenn kein Vermögen da
ist, dann kann in dieser Zeit, wo die Angehörigen
sowieso für die Beerdigung, den Umzug, die ganze
Veränderung ihrer Verhältnisse allerlei unvorhergesehene

Ausgaben haben, in eine derartige Familie
leicht die Not einziehen. Es ist mir ein Fall aus
der letzten Zeit bekannt, wo eine junge Pfarrerswitwe

mit ihren zwei oder drei Kindern sich in
einer eigentlichen Notlage befunden hat. Es schien
mir angemessen, das Leibgeding noch während eines
Quartals auszurichten, allein der Regierungsrat sprach
sich aus mehr formellen Gründen dagegen aus, indem
er geltend machte, das sei ungesetzlich, wir hätten
keine Witwen- und WaisenVersicherung, sondern nur
ein Leibgeding, und dieses höre mit dem Todestage
auf ; wenn man eine solche Bestimmung in das Dekret
aufnehmen wolle, müsse vorher das Gesetz revidiert
werden. Ich bin damit nicht ganz einverstanden.
Das ist eine Frage des Zahlungsmodus. Selbstverständlich

hört das Leibgeding mit dem Tode des
Betreffenden auf, aber es ist eine Frage der Zahlungsordnung,

ob man die Pension noch für ein Vierteljahr

als Uebergangsstadium zahlen oder strikt mit
dem Todestag aufhören will. Ich bin daher dem Herrn
Kommissionspräsidenten dankbar, dass er den Antrag
aufgenommen hat. Ich glaube, er ist berechtigt.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Nur zur
Frage der Gesetzmässigkeit. Wir brauchen da nicht
subtil zu sein. Wir haben in allen Dekreten die
Bestimmung aufgenommen, dass über den Zeitpunkt,
wo die Tätigkeit des Betreffenden infolge Todes oder
aus andern Gründen aufhört, hinaus ein Besoldungs-
nachgenuss ausgerichtet wird. Das ist eigentlich auch
keine Besoldung mehr, weil der Betreffende, der nicht
wiedergewählt wurde oder gestorben ist, nichts mehr
leistet. Aber der Rat hat sich auf den Boden gestellt,
dass das einfach eine verlängerte Ausrichtung der
Besoldung ist. Und was ist das Leibgeding anders
als eine Verlängerung der Ausrichtung der Besoldung?
Und wenn man das so auffasst, so wird man auch
gegenüber der neuen Verlängerung für drei. Monate
über den Tod hinaus nicht den Vorwurf erheben kön-
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nen, dass sie nicht ebensogut auf gesetzmässigem
Boden stehe wie der Besoldungsnachgenuss, den wir
bereits in mehreren Dekreten vorgesehen haben. Wir
können also wegen der Bedenken der Gesetzmässigkeit

ruhig schlafen, sie sind nicht schwer zu tragen.
Noch ein Wort zu meinem Antrag. Wir müssen

sagen «Familienangehörige» statt «Hinterlassene»,
damit Uebereinstimmung herrscht mit dem ersten Alinea
und damit nicht etwa irgend ein entfernter Verwandter,

der mit der Familie nichts mehr zu tun hatte,
profitieren kann. Diese Bestimmung soll nur
denjenigen zugute kommen, welche wirklich zur Familie
des Betreffenden, der ein Leibgeding bezog, gehört
haben.

Angenommen mit dem Zusatzantrag Schüpbach.

Besohl uss :

§ 11. Die Familienangehörigen eines verstorbenen

Pfarrers oder Helfers bleiben während drei
Monaten, vom Todestage hinweg gerechnet, im
Genüsse der Pfarrwohnung und während sechs
Monaten im Genüsse des gesamten Bareinkommens.

In besondern Fällen kann der
Regierungsrat auf begründetes Gesuch hin die
Barbesoldung noch für weitere sechs Monate gewähren.

Die Barbesoldung des Pfarrverwesers während
der Vakanz der Pfarrstelle liegt dem Staate ob.

Die Familienangehörigen eines pensionierten
Geistlichen haben während drei Monaten vom
Todestage hinweg Anspruch auf dessen
Leibgeding.

§12.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In dem glücklicherweise seltenen Fall
der Nichtwiederwahl eines Pfarrers bezieht derselbe
die Besoldung noch bis zum Tage seines Abzuges.

v. Steiger. Ich möchte die Frage aufwerfen, ob
man nicht wie im allgemeinen Besoldungsdekret die
Bestimmung aufnehmen sollte, dass im Falle der
Nichtwiederwahl der Regierungsrat einen Besoldungsnachgenuss

bis auf drei Monate gewähren kann. Es
ist kein Grund, hier eine andere Behandlung
vorzusehen.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der nicht wiedergewählte Pfarrer
bezieht nach der vorliegenden Bestimmung die Besoldung

bis zum Tage des Abzuges. Der Abzug kann
nicht sofort erfolgen. Die Stelle muss ausgeschrieben

werden und es müssen die Verhandlungen der
Kirchgemeindeversammlung vorausgehen, bevor der
neue Pfarrer einzieht, so dass der nicht wiedergewählte

Pfarrer voraussichtlich ungefähr noch 1/i Jahr
im Pfarrhaus bleiben wird.

y. Steiger. In diesem Falle kann ich mich mit
der vorliegenden Bestimmung einverstanden erklären.

Angenommen.

Beschluss :

§ 12. Im Falle der Nichtwiederwahl eines
Pfarrers oder Helfers bezieht derselbe die Besoldung

noch bis zum Tage seines Abzuges (§ 32
Kirchengesetz).

§ 13.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 13 handelt vom sogenannten Pfrund-
kauf zwischen dem abziehenden und dem
aufziehenden Pfarrer. Der abziehende Pfarrer hat vielleicht
noch Kartoffeln im Boden, Gemüse und Früchte im
Garten und nun zieht er, bevor es Herbst ist, ab und
verkauft das alles seinem Amtsnachfolger. Oder der
abziehende Pfarrer hat vielleicht auch dieses und
jenes im Pfarrhaus machen lassen, er hat vielleicht
auf eigene Kosten einen Kochherd neuesten Systems
angeschafft. Das alles bildet Gegenstand des Pfrund-
kaufes, und es bestehen darüber besondere
Bestimmungen in einer Verordnung des Regierungsrates.

Angenommen.

Beschluss :

§ 13. Das Verhältnis zwischen einem
abziehenden Geistlichen oder dessen Erbschaft und
seinem Amtsnachfolger hinsichtlich der Ueber-
nahme der Wohnung und des Pfarrlandes etc.,
der sog. Pfrundkauf, ist auch fernerhin nach
Mitgabe der vom Regierungsrat hierüber
aufzustellenden Bestimmungen zu ordnen.

§ 14.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 14 ist eine Uebergangsbestimmung
für die gegenwärtigen Inhaber von Pfarrstellen.
Derjenige, dessen Besoldung im Jahre 1918 unter
Zurechnung der heutigen Teuerungszulage, aber unter
Ausschluss der Kinderzulagen, grösser war als die
neue Besoldung, die er nach dem vorliegenden Dekret
beziehen wird, erhält nach wie vor die höhere Besoldung.

Das ist eine Uebergangsbestimmung zugunsten
der gegenwärtigen Stelleninhaber, die letztes Jahr

sich mit den Teuerungszulagen besser gestellt haben,
als sie sich unter den neuen Besoldungsansätzen stellen

würden.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Die §§ 14
und 15 entsprechen den Vorschriften, wie wir sie im
allgemeinen Besoldungsdekret aufgestellt haben.

Angenommen.

Beschlnss :

§ 14. Ist die im Jahr 1918 ausbezahlte
Besoldung unter Zurechnung der Kriegsteuerungszulage,

aber unter Ausschluss der Zulagen für
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Kinder und Angehörige grösser als die Besoldung

nach dem gegenwärtigen Dekret, so wird
die höhere Summe als Besoldung auch in
Zukunft ausgerichtet, solange der betreffende Geistliche

seine bisherige Stelle weiter bekleidet.

§ 15.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das ist eine Uebergangsbestimmung,,
die speziell das Jahr 1919 berührt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 15. Für das Jahr 1919 werden denjenigen
Geistlichen, die mit Inbegriff von Naturalleistungen

und regelmässigen Bezügen irgendwelcher
Art eine Besoldung von 6000 Fr. und weniger
beziehen, Zulagen für Kinder und unterstützungsbedürftige

Angehörige im Betrage von 60 Fr.
ausgerichtet. Erreicht der Betrag ihrer Besoldung

mit Zurechnung dieser Zulagen nicht
diejenige Summe, die sie im Jahre 1918 an Besoldung

und Zulagen zusammen erhalten haben,
so werden die Zulagen so erhöht, dass der
Unterschied ausgeglichen wird. Immerhin dürfen die
Zulagen nicht höher sein als 150 Fr. für ein
Kind oder einen unterstützungsbedürftigen
Angehörigen.

Für die ferneren Jahre wird betreffend die
Ausrichtung der Zulagen im Sinne dieses Artikels

ein Beschluss des Grossen Rates vorbehalten.

§ 15bis.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir haben uns gesagt: Die Pfarrer
haben ihr Leibgeding, infolgedessen partizipieren
sie nicht an der Hülfskasse, wie wir sie für
die Beamten und Angestellten des Staates
projektiert haben; sie zahlen keine Prämien, aber
dafür haben sie keine Versicherung für ihre
Familienangehörigen im Todesfall, während bei der
projektierten Hülfskasse auch die Witwen- und
Waisenversicherung platzgreifen soll. Man hat sich
zunächst gefragt, ob es mit der Zeit nicht dazu kommen

werde, dass man auch die Pfarrer verpflichte,
gewisse Einzahlungen in die Hülfskasse zu leisten,
und zwar im Verhältnis zu der Witwen- und
Waisenversicherung, von der ihre Angehörigen später
profitieren könnten. Man hat sich aber noch weiter
gefragt, ob man nicht durch eine Partialrevision des
Kirchengesetzes, durch ein Spezialgesetz, die Leibgedinge

überhaupt aufheben und auch die Geistlichen
verpflichten wolle, der Hülfskasse beizutreten. Man
hat das bekanntlich bei der Lehrerschaft gemacht,
wo man im Gesetz die kantonale Lehrerversicherungs-
kasse vorgesehen und durch Dekret gegründet und
bestimmt hat, dass bis zu einer gewissen Altersgrenze

(43 Jahre) der Beitritt obligatorisch und vom

Alter von 43 Jahren an noch fakultativ ist. Für
die Lehrer, welche von der Kasse nicht profitieren,
besteht nach wie vor das bescheidene Leibgeding.
Eine ähnliche Ordnung dürfte man vielleicht früher
oder später auch hier eintreten lassen. Das sind
Zukunftsfragen, aber wir wollten es durch diese
Uebergangsbestimmung vorbereiten.

Angenommen.

Beschluss :

§ 15bis. Die Vorschriften des Abschnittes E
des Dekretes über die Besoldungen der Beamten

und Angestellten der Staatsverwaltung vom
15. Januar 1919 (Hülfskasse) finden auf die
evangelisch-reformierten Geistlichen keine
Anwendung. Eine spätere besondere Regelung dieser

Verhältnisse bleibt vorbehalten.

§ 16.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir beantragen, auch dieses Dekret
rückwirkend auf den 1. Januar 1919 in Kraft treten
zu lassen.

M. Nicol. Absent au début de la discussion du
décret concernant les ecclésiastiques, je voulais faire une
déclaration que voici.

Je ne suis pas opposé du tout à ce que les salaires
des pasteurs et des curés soient augmentés, au même
titre que les autres fonctionnaires de l'Etat. Ils subissent
eux aussi, peut-être pas dans les mêmes proportions
que pour un ouvrier ou un père de famille horloger,
les conséquences du renchérissement de la vie. Mais
je rends attentif le directeur des cultes et le Grand
Conseil sur le fait qu'à mon avis, aucun curé, aucun
pasteur ne devrai' nt se croire autorisés à se s- rvir de
la chaire comme d'une tribune politique...

M. le Président. Nous ne discutous pas du tout de
telles questions, nous en sommes à l'art. 16.

M. Nicol. Très bien, je n'ai pas eu l'occasion, dis-je,
de discuter la question...

M. le Président. Vous ne pouvez parler là-dessus,
mais sur l'art. 16.

Angenommen.

Beschlnss :

§ 16. Dieses Dekret tritt rückwirkend auf
1. Januar 1919 in Kraft.

§ 17.

Angenommen.
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Beschluss :

§ 17. Durch gegenwärtiges Dekret werden
aufgehoben:

1. das Dekret vom 6. April 1906 betreffend die
Besoldung der evangelisch-reformierten
Geistlichen;

2. § 5, Alinea 1, 2 und 3, des Dekretes
betreffend Organisation der Bezirkshelfereien
vom 21. November 1916.

M. le Président. Je donne la parole maintenant à
M. Nicol.

M. Nieol. Je voudrais simplement attirer l'attention
du directeur des cultes et du Grand Conseil sur le fait
que les curés et pasteurs ne devraient pas se croire
autorisés à se servir de la chaire comme d'une tribune
politique. Le cas se produit cependant fréquemment
dans certaines parties du canton où le ministre de
Dieu emploie son temps à toute autre chose qu'à des
soins spirituels, molestant les socialistes et leurs
institutions. Nous sommes tous, socialistes, respectueux
des convictions politiques et religieuses des autres
citoyens. Nous estimons que les ecclésiastiques ont une
mission bien plus élevée, semble-t-il, que celle de se
mêler du terre-à-terre de la politique fédérale. C'est
pourquoi je voudrais que M. le directeur des cultes
donne aux ecclésiastiques les ordres nécessaires pour
qu'ils se consacrent exclusivement à leur ministère
sacerdotal sans intervenir dans les conflits politiques
qui peuvent surgir dans la population.

M. le Président. Je fais observer à M. Nicol que
son observation, bien que fondée, ne rentre pas dans
le cadre de la discussion du décret que nous examinons
et que d'ailleurs le gouvernement est armé par deux
dispositions pour obtenir ce que M. Nicol demande.
Si M. Nicol a des observations particulières à faire il
pourra les adresser à M. le directeur des cultes qui,
j'en suis persuadé, fera son devoir.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte die Erklärung des Herrn
Präsidenten bestätigen und Herrn Grossrat Nicol noch
folgendes bemerken. Es wird schwer halten, in der
Predigt alles zu umgehen, was auf die Ereignisse,
Strömungen und Stimmungen des Tages von nahe
oder ferne Bezug hat. Wir leben in einer so ernsten
Zeit, dass auch der Pfarrer sich gedrungen fühlt, dieser

oder jener Ueberzeugung Ausdruck zu geben.
Sobald er das in einer Weise tut, dass niemand
persönlich verletzt und gekränkt wird, wird man ihm
daraus keinen Vorwurf machen können. Ich mache
darauf aufmerksam, dass wir in unserer reformierten
Geistlichkeit ganz verschiedene Strömungen haben,
auch eine sogenannte religiös-soziale Strömung, die
weitgehenden sozialreformerischen, wenn nicht direkt
sozialistischen Anschauungen huldigt und sie mitunter
auch auf die Kanzel trägt. Ich möchte weder nach
links noch nach rechts einen unnötigen polizeilichen
Eifer entfalten, sondern das freie Wort leben lassen,
sobald es nicht in einer Art und Weise verkündet
wird, die kränkend ist oder direkt Unfrieden und

Streit provoziert. Für solche Fälle sind wir
gesetzgeberisch genugsam gewappnet. Jedenfalls können
wir nicht im Besoldungsdekret etwas derartiges
aufnehmen.

Meer. Ich möchte Ihnen beantragen, auf § 12
zurückzukommen. Es ist nicht richtig, dass der nicht
wiedergewählte Pfarrer mit dem Tage, an dem er
fortzieht, seine Besoldung verliert. Die Geistlichen
sollen gehalten werden wie die andern Staatsbeamten,

die nach ihrer Nichtwiederwahl die Besoldung
noch drei Monate beziehen. Der Herr Kirchendirektor
hat allerdings darauf hingewiesen, dass es in den
meisten Fällen drei Monate gehen werde, bis der
Betreffende sein Amt verlässt und der neue Pfarrer
aufzieht. Es kann aber auch anders sein. Es können
bereits auf die Wahl hin Massnahmen getroffen worden

sein, dass der Pfarrer gleich nach der Nichtwiederwahl

seine Stelle verlassen muss. Das ist unbedingt

eine Härte, und ich glaube, dass der betreffende
Pfarrer wie ein anderer Beamter nach seiner Nichtwiederwahl

das Recht hat, seine Besoldung noch drei
Monate weiter zu beziehen. Ich möchte beantragen,
auf § 12 zurückzukommen und ihn in diesem Sinne
zu interpretieren.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Es ist
gut, wenn wir noch schnell einmal über diese Frage
sprechen. Ich möchte deshalb den Rückkommens-
antrag unterstützen.

Das Zurückkommen auf § 12 wird stillschweigend
beschlossen.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Der
Antrag des Herrn Meer hat Vor- und Nachteile für die
Geistlichen. Nach der vorliegenden Fassung hat der
Pfarrer Anspruch darauf, vom Tage der Nichtwiederwahl

bis zu seinem Abzug noch die Besoldung zu
beziehen, während nach dem allgemeinen Besoldungsdekret

der Regierungsrat nicht wiedergewählten Beamten

einen Besoldungsnachgenuss bis auf drei Monate
gewähren kann. Man könnte sich auf dem Boden
einigen, dass man beides miteinander kombiniert und
sagt: «Im Falle der Nichtwiederwahl eines Pfarrers
oder Helfers bezieht derselbe die Besoldung noch
bis zum Tage seines Abzuges. Darüber hinaus kann
ihm der Regierungsrat einen Besoldungsnachgenuss
bis insgesamt auf drei Monate gewähren». Endgültige

Redaktion vorbehalten.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich will mich diesem Antrag nicht
widersetzen.

v. Steiger. Ich kann mich dem Antrag Meer an-
schliessen. Ich habe mich vorhin mit der vorliegenden
Fassung einverstanden erklärt, weil der Herr
Kirchendirektor bemerkte, praktisch komme es auf
das gleiche hinaus. Wenn wir den Antrag Meer
annehmen, hätte der Regierungsrat die Möglichkeit im
Falle, dass der Abzug vor drei Monaten erfolgt, mit
dem Besoldungsnachgenuss bis auf die drei Monate
zu gehen.
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Schupbach, Präsident der Kommission. Ich glaube,
man müsse es umkehren und das Allgemeine
voranstellen: «Der Regierungsrat kann nicht wiedergewählten

Geistlichen einen Besoldungsnachgenuss bis auf
drei Monate gewähren. Auf alle Fälle bleibt der
Betreffende im Besitze seiner Besoldung bis zum Tage
seines Abzuges».

Angenommen nach Antrag Schupbach.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss :

Dekret
betreffend

die Besoldung der evangelisch-reformierten
Geistlichen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung des § 50 des Gesetzes über die

Organisation des Kirchenwesens im Kanton Bern
vom 18. Januar 1874,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretes Mehrheit.

vollständig mit dem entsprechenden Artikel des Dekretes,

das wir soeben beraten haben.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Die vom Staate auszurichtende Barbesoldung

an die christkatholischen Geistlichen richtet
sich nach deren Dienstzeit gemäss der in § 3

festgestellten Klasseneinteilung.
Tritt im Laufe eines Jahres die Berechtigung

zum Bezug einer höhern Besoldung ein, so wird
letztere vom Beginn des nächstfolgenden
Kalendervierteljahres an ausgerichtet.

Für diejenige Zeit, welche ein Geistlicher
ausserhalb des Kirchendienstes zubringt, ohne nach
§ 35 des Kirchengesetzes Urlaub erlangt zu haben,
wird weder Besoldung ausgerichtet, noch findet
ein Vorrücken im Dienstalter statt.

Der Regierungsrat ist berechtigt, nach
Anhörung der christkatholischen Kommission und
auf den Antrag der Kirchendirektion auch
ausserhalb des Kantons in kirchlicher Stellung
verbrachte Dienstzeit ganz oder teilweise in
Berechnung zu ziehen.

§3-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier werden die Besoldungen in
Einklang gebracht mit denjenigen der reformierten
Geistlichen und auf 4000—5800 Fr. festgesetzt. Im letzten
Absatz findet sich eine Bestimmung betreffend
Besoldungszulagen an Geistliche in abgelegenen oder
weitausgedehnten Kirchgemeinden, die auch das
Dekret über die reformierten Geistlichen enthält.

b) Dekret betreffend die Besoldung der
christkatholischen Geistlichen.

§ 1-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 1 bestimmt den Anspruch auf
Staatsbesoldung der Geistlichen der staatlich anerkannten
christkatholischen Kirchgemeinden. Solche bestehen
zurzeit in Laufen, St. Immer, Biel und Bern.

Angenommen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 1. Die Geistlichen der staatlich anerkannten
christkatholischen Kirchgemeinden haben
Anspruch auf Staatsbesoldung.

Beschluss :

§ 3. Die Besoldungen der Pfarrer betragen :

Klagst Dienstjahre Staatsbesoldnng

I 1 bis und mit 3 Fr. 4000
II 4 » » » 6 » 4400
III 7 » » » 9 » 4800
IV 10 » » » 12 » 5300
V über 12 Dienstjahre » 5800
Der Regierungsrat ist ermächtigt, an Geistliche

in abgelegenen oder weitausgedehnten
Kirchgemeinden, namentlich da, wo an mehreren Orten
Gottesdienst oder Christenlehre abgehalten werden

muss, angemessene Besoldungszulagen
auszurichten.

§2.
§4.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re-
Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re- gierungsrates. In grössern Gemeinden und da, wo

gierungsrates. Die vorliegende Bestimmung deckt sich die Verhältnisse es erfordern, kann der Regierungsrat
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dem Pfarrer die nötigen Hülfsgeistlichen beigeben,
welchen die Verpflichtung auferlegt werden kann,
nötigenfalls auch in andern christkatholischen Gemeinden
des Kantons Bern Aushülfe zu leisten. Ebenso ist
die Kirchendirektion berechtigt, einem Pfarrer, der aus
irgend einem Grunde seinem Dienste nicht mehr
vollständig zu genügen vermag, zu seiner persönlichen
Aushülfe einen Vikar beizuordnen. Ich bemerke, dass
gegenwärtig in der christkatholischen Kirche keine
solchen persönlichen Vikare existieren.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. In grössern Kirchgemeinden und da,
wo die Verhältnisse es erfordern, können dem
Kirchgemeindepfarrer durch den Regierungsrat
die nötigen Hülfsgeistlichen beigegeben werden,
welchen die Verpflichtung auferlegt werden kann,
nötigenfalls auch in andern christkatholischen
Gemeinden des Kantons Aushülfe zu leisten.

Ebenso kann durch die Kirchendirektion, im
Einverständnis mit dem Kirchgemeinderat, einem
Pfarrer, der aus irgend einem Grunde seinem
Dienste nicht mehr vollständig zu genügen
vermag, zu seiner persönlichen Aushülfe ein Vikar
beigeordnet werden.

8 6.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ständige Hülfsgeistliche haben wir
gegenwärtig in Bern und Biel je einen, und in Bern überdies

einen speziell für die Filialgemeinde Thun. Durch
Dekret vom 21. November 1877 hat der Grosse Rat
dem christkatholischen Pfarrer von Bern eine Besoldung

von 1500 Franken zuerkannt für diesen
Filialgeistlichen, der die Glaubensgenossen in Thun zu pa-
storieren hatte. Gegenwärtig teilen sich die beiden
Hülfsgeistlichen in Bern mit dem Hauptpfarrer in alle
Funktionen, so dass zum Beispiel der eine Hülfsgeist-i
liehe eine Woche hier pastoriert, dann eine Woche in
Burgdorf und eine Woche in Thun; ebenso abwechselnd

der andere Hülfsgeistliche und der Pfarrer.
Die Hülfsgeistlichen von Bern und Biel waren bisher
mit 2000 Fr. besoldet und derjenige für Thun mit
1500 Fr. Wir beantragen, diese Besoldungen zu
vereinheitlichen und zeitgemäss zu erhöhen. Der
Regierungsrat hatte einen Ansatz von 2600 bis 4000 Fr.
beantragt. Die Kommission schlägt 2800—4200 Fr.
vor, und der Regierungsrat stimmt zu.

Die Besoldung des reformierten Vikars haben Sie
wesentlich erhöht, und es sollte noch die Frage
geprüft werden, wie man den christkatholischen Vikar
halten will. Hier wird bestimmt, dass er vom Pfarrer
freie Station und 600 Fr. in bar bezieht und vom
Staat eine Jahresbesoldung von 600 Fr. Wenn der
Vikar nicht im Pfarrhaus wohnen kann oder sonst
die Umstände eine höhere Besoldung erfordern, so
ist dieselbe vom Regierungsrat der Billigkeit gemäss
zu bestimmen, wobei der Mehrbetrag zu Lasten des
Pfarrers fällt. Ich bin der Ansicht, man sollte diese
Bestimmung nun mit der im andern Dekret getroffenen

Ordnung in Einklang bringen.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Es ist
klar, dass wir hier Uebereinstimmung schaffen und
sagen müssen: «...und vom Staat eine Jahresbesoldung

von 1200 Fr.». Die Mushafenstiftung können
wir hier nicht beiziehen, allein dieser Umstand kann
uns nicht veranlassen, die Besoldung des
christkatholischen Vikars tiefer anzusetzen als die des
reformierten.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich weiss nicht, ob man die Mushafenstiftung

nicht beiziehen kann, denn sie wird meines
Wissens auch für Stipendien an christkatholische und
ebenso römischkatholische Studenten in Anspruch
genommen. Es scheint mir daher, man sollte sie auch
hier für die Pfarrvikare heranziehen können. Dies
ist noch zu untersuchen.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Es ist
mir bloss aufgefallen, dass eine bezügliche Vorschrift
hier nicht Aufnahme gefunden hatte. Eventuell wäre
also auch hier beizufügen: «Im Betrag des Staates ist
inbegriffen eine allfällige Zuwendung aus der
Mushafenstiftung».

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

§ 5. Die ständigen Hülfsgeistlichen von Bern
und Biel, sowie der Hülfsgeistliche für die
Filialgemeinde Thun beziehen vom Staate eine
Jahresbesoldung von 2800—4200 Fr., ebenso die
Inhaber neuer Hülfsgeistlichenstellen im Sinne von
§ 4, Alinea 1. Nach je 3 Dienstjahren erhöht
sich die Besoldung um eine Alterszulage von
350 Fr., so dass das Maximum von 4200 Fr.
nach 12 Dienstjahren erreicht wird. Im übrigen
gelten für die ständigen Hülfsgeistlichen die
Bestimmungen des § 6 hiernach.

Die dem Kirchgemeindepfarrer zu seiner
persönlichen Aushülfe beigeordneten Vikare beziehen

vom Pfarrer freie Station und 600 Fr. in
bar und vom Staate eine Jahresbesoldung von
1200 Fr.

Sollte der Vikar nicht im Pfarrhause wohnen

können, oder erfordern sonst die Umstände
eine höhere Besoldung, so ist dieselbe vom
Regierungsrat der Billigkeit gemäss zu bestimmen,
wobei der Mehrbetrag zu Lasten des Pfarrers
fällt.

§ 6-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 6 handelt von den Wohnungen und
Wohnungsentschädigungen dieser Geistlichen. Im
Pfarrsitz und an Orten, wo nur ein ständiger Hülfs-
geistlicher residiert, hat die Kirchgemeinde dem
Geistlichen ein Pfarrhaus zur Verfügung zu stellen oder,
wo dies fehlt, eine eigene Wohnung nebst Garten
anzuweisen und ihm das zu seinem Gebrauch nötige
Brennholz zu liefern. In den zurzeit bestehenden
Kirchgemeinden sind diese Naturalleistungen bisheriger

Uebung gemäss auszurichten. Wenn Anstände
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entstehen, so entscheidet darüber der Regierungsstatthalter
und oberinstanzlich der Regierungsrat. An

Pfarrsitzen, wo neben dem Kirchgemeindepfarrer noch
ständige Hülfsgeistliche amtieren, hat ersterer diesen
die nötige Wohnung im Pfarrhaus zur Verfügung
zu stellen und für Beheizung zu sorgen. Da wo dies
nicht möglich ist, hat die Kirchgemeinde für Wohnung

und Brennholz aufzukommen, wogegen ihr der
Staat eine angemessene, durch den Regierungsrat
festzusetzende Entschädigung auszurichten hat.

Angenommen.

Beschluss :

§ 6. Am Pfarrsitze und an Orten, wo nur ein
ständiger Hülfsgeistlicher residiert, haben die
Kirchgemeinden oder die für diese verpflichteten
Gemeinden den Geistlichen unentgeltlich das
Pfarrhaus oder, wo dieses fehlt, eine eigene Wohnung

nebst Garten anzuweisen und ihnen das zu
ihrem Gebrauche nötige Brennholz zu liefern;
die Kosten der Unterhaltung dieser Gebäude,
sowie der Garteneinfriedungen und der Zurüstung
des Brennholzes liegen den Gemeinden ob. In
den zurzeit bestehenden Kirchgemeinden sind
diese Naturalleistungen bisheriger Uebung
gemäss auszurichten.

Anstände, welche aus der Bestimmung des
Alinea 1 zwischen einem Pfarrer und der
Gemeinde entstehen könnten, entscheidet der
Regierungsstatthalter, wobei die Weiterziehung an den
Regierungsrat stattfinden kann. Für dieses letztere

kommt die in § 65 des Gemeindegesetzes
vorgeschriebene Frist zur Anwendung.

An Pfarrsitzen, wo nebst dem Kirchgemeindepfarrer
noch ständige Hülfsgeistliche amtieren,

hat der erstere den letztern die nötige Wohnung
im Pfarrhause zur Verfügung zu stellen und für
Beheizung zu sorgen. Da wo dies nicht möglich
ist, haben die Gemeinden im Sinne von Alinea 1

für Wohnung und Brennholz aufzukommen,
wogegen ihnen der Staat angemessene, durch den
Regierungsrat festzusetzende Entschädigungen
auszurichten hat.

Vorbehalten bleiben überdies und werden
durch dieses Dekret nicht berührt Naturalleistungen

zugunsten des Pfarrers oder der
Kirchgemeinde, welche auf beson derm Rechtstitel (Stiftung,

Dienstbarkeit, Ausscheidungsvertrag und
dergleichen) beruhen.

§ 7.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 7 handelt zunächst von der
Wohnungsentschädigung an den Pfarrer von Biel. Das
ist die einzige Wohnungsentschädigung, die wir an
Geistliche der christkatholischen Kirche ausrichten.
Ueberdies richtet der Staat den Geistlichen der
Kirchgemeinden Bern, Biel und St. Immer eine
Holzentschädigung aus, deren Höhe vom Regierungsrat zu
bestimmen ist.

Angenommen.

Beschluss :

§ 7. Der Gemeinde Biel leistet der Staat für
die Geistlichen eine den örtlichen Verhältnissen
angemessene, durch den Regierungsrat
festzusetzende Wohnungsentschädigung.

Ausserdem richtet der Staat den Geistlichen
der Kirchgemeinden Bern, Biel und St. Immer
eine Holzentschädigung aus, deren Höhe ebenfalls

vom Regierungsrat zu bestimmen ist.

Herr Grossrat Bühl er übernimmt den Vorsitz.

§8-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 8 handelt von dem Pfarrverweser
und enthält die gleiche Bestimmung wie das Dekret
für die reformierten Geistlichen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 8. Bei Erledigung einer Pfarrstelle infolge
Demission oder Todesfall etc. hat bis zu deren
definitiver Wiederbesetzung ein Pfarrverweser zu
amtieren.

Der Pfarrverweser ist im Verhältnis zur
Stellvertretungszeit mit 2500 Fr. per Jahr zu
entschädigen.

Im Falle der Ernennung eines amtierenden
Pfarrers zum Pfarrverweser einer benachbarten
Kirchgemeinde ist die Pfarrverweserbesoldung
durch den Regierungsrat festzusetzen.

§ 9.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Wahlen der Vikare und Pfarrverweser

werden vom Kirchgemeinderat vorgenommen,
sind aber von der Kirchendirektion zu bestätigen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 9. Die Vikariats- und Pfarrverweserstellen
werden gemäss § 29, Alinea 3, Kirchengesetz
durch den Kirchgemeinderat im Einverständnis
mit der Kirchendirektion besetzt. Diese Bestimmung

hat auch Geltung für die ständigen Hülfs-
geistlichen (§ 4, Alinea 1).

§ 10.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 10 enthält eine Bestimmung, die sich
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auch im Dekret für die römischkatholischen
Geistlichen vorfindet. Den Geistlichen wird verboten,
irgendwelche Gebühren für geistliche Verrichtungen
(Stolgebühren, Akzidenzien, Gebühren für Taufen,
Ehen, Begräbnisse und dergleichen pfarrkirchliche
Verrichtungen) zu beziehen. In den Verhandlungen
des Grossen Rates über das Dekret von 1906 wurde
an den damaligen Kirchendirektor die Frage gerichtet,

wie es sich mit den sogenannten Seelenmessen
verhalte. In den katholischen Gemeinden werden
bekanntlich jahraus jahrein zahlreiche Seelenmessen
für Verstorbene gelesen. Es bestehen bezügliche
Stiftungen und die Familienangehörigen leisten
somit für diese Seelenmessen indirekt Beiträge
an die Kirche. Herr Ritschard hat damals
geantwortet, das seien spezielle Obliegenheiten des
Geistlichen, Forderungen, die von Angehörigen
gestellt werden und denen er nach Wunsch dieser

Angehörigen entgegenkomme. Der damalige
Kirchendirektor hat also erklärt, dass dieses Verbot sich
nicht auf die Gebühren für Seelenmessen beziehe.
So wurde es bis dahin gehalten.

Angenommen.

Beschluss :

§ 10. Sämtlichen christkatholischen Geistlichen

ist untersagt, irgendwelche Gebühren für
geistliche Verrichtungen (Stolgebühren, Akzidenzien,

Gebühren für Taufen, Ehen, Begräbnisse
und dergleichen pfarrkirchliche Verrichtungen),
unter was immer für einem Titel es sei, zu
fordern.

Opfer fallen in die Kirchenkasse.

§ 11-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 11 handelt vom Besoldungsnachge-
nuss und muss nun in volle Uebereinstimmung
gebracht werden mit dem vorhergehenden Dekret.
Ebenso wäre hier auch die Bestimmung betreffend
die Hinterlassenen eines pensionierten Geistlichen
aufzunehmen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 11. Die Familienangehörigen eines verstorbenen

Pfarrers oder ständigen Hülfsgeistlichen
(§ 4, Alinea 1) bleiben während drei Monaten,
vom Todestage hinweg gerechnet, im Genüsse
der Pfarrwohnung und während sechs Monaten
im Genüsse des gesamten Bareinkommens. In
besondern Fällen kann der Regierungsrat auf
begründetes Gesuch hin die Barbesoldung noch
für weitere sechs Monate gewähren.

Die Barbesoldung des Pfarrverwesers während
der Vakanz der Pfarrstelle liegt dem Staate ob.

Die Familienangehörigen eines pensionierten
Geistlichen haben während drei Monaten vom
Todestage hinweg Anspruch auf dessen Leibge-
ding.

§ 12.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei der Nichtwiederwahl eines Pfarrers

bezieht derselbe die Besoldung noch bis zum
Tage seines Abzuges. Auch diese Bestimmung muss
mit der vorhin angenommenen in Einklang gebracht
werden.

Angenommen.

Beschluss :

§ 12. Der Regierungsrat kann einem nicht
wiedergewählten Pfarrer einen Besoldungsnach-
genuss bis auf drei Monate gewähren; in jedem
Falle bezieht der Betreffende die Besoldung noch
bis zum Tage seines Abzuges.

§ 13.

Angenommen.

Beschluss :

§ 13. Ist die im Jahr 1918 ausbezahlte
Besoldung unter Zurechnung der Kriegsteuerungszulage,

aber unter Ausschluss der Zulagen für
Kinder und Angehörige grösser als die Besoldung
nach dem gegenwärtigen Dekret, so wird die
höhere Summe als Besoldung auch in Zukunft
ausgerichtet, solange der betreffende Geistliche
seine bisherige Stelle weiter bekleidet.

§ 14.

Angenommen.

Beschluss :

§ 14. Für das Jahr 1919 werden denjenigen
Geistlichen, die mit Inbegriff von Naturalleistungen

und regelmässigen Bezügen irgendwelcher Art
eine Besoldung von 6000 Fr. und weniger
beziehen, Zulagen für Kinder und unterstützungsbedürftige

Angehörige im Betrage von 60 Fr.
ausgerichtet. Erreicht der Betrag ihrer Besoldung
mit Zurechnung dieser Zulagen nicht diejenige
Summe, die sie im Jahre 1918 an Besoldung
und Zulagen zusammen erhalten haben, so werden

die Zulagen so erhöht, dass der Unterschied
ausgeglichen wird. Immerhin dürfen die
Zulagen nicht höher sein als 150 Fr. für ein Kind
oder einen unterstützungsbedürftigen Angehörigen.

Für die ferneren Jahre wird betreffend die
Ausrichtung der Zulagen im Sinne dieses Artikels

ein Beschluss des Grossen Rates vorbehalten.
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§ 14bis,

Angenommen.

Beschluss :

§ 14bis. Die Vorschriften des Abschnittes E
des Dekretes über die Besoldungen der Beamten
und Angestellten der Staatsverwaltung vom 15.
Januar 1919 (Hülfskasse) finden auf die
christkatholischen Geistlichen keine Anwendung. Eine
spätere besondere Regelung dieser Verhältnisse
bleibt vorbehalten.

§ 15.

Angenommen.

Beschluss :

§ 15. Dieses Dekret tritt rückwirkend auf
1. Januar 1919 in Kraft.

§ 16.

Angenommen.

Beschluss :

§ 16. Durch gegenwärtiges Dekret werden
aufgehoben:

1. das Dekret betreffend die Besoldung der
christkatholischen Geistlichen vom 6. April
1906;

2. § 2, Alinea 1, des Dekretes vom 21. November

1877 über Erhebung der katholischen
Genossenschaft in Thun zu einer Filiale der
katholischen Kirchgemeinde Bern.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss :

Dekret
betreffend

die Besoldung der christkatholischen Geistlichen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung des § 50 des Gesetzes über

die Organisation des Kirchenwesens im Kanton
Bern vom 18. Januar 1874,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretes Mehrheit.

c) Dekret betreffend die Besoldung der
römischkatholischen Geistlichen.

§ 1.

Angenommen.

Beschluss :

§ 1. Die Geistlichen der staatlich anerkannten
römischkatholischen Kirchgemeinden haben
Anspruch auf Staatsbesoldung.

§ 2.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zu den Alineas 1, 2, 3 und 5 ist nichts
zu bemerken; sie lauten gleich wie die bezüglichen
Bestimmungen in den bereits behandelten Dekreten.
Zu Alinea 4 ist folgendes zu sagen: Wir hatten
bekanntlich bis zum Dekret von 1907 eine grosse
Anzahl ehemaliger Kirchgemeinden, welche seit dem
Kulturkampf nicht mehr bestanden haben, weil der
Staat sie nicht mehr anerkannte. Diese Kirchgemeinden

waren aber beständig pastoriert, es amtete dort
immer ein Geistlicher oder Vikar, wenn auch ohne
Staatsbesoldung. Es wird hier nun bestimmt, dass
der in einer solchen Filiale zu der Zeit, wo sie noch
nicht anerkannt war, geleistete Kirchendienst für die
Besoldungsprogression und das Leibgeding angerechnet

wird, sofern die betreffende Filiale durch das
Dekret vom 9. Oktober 1907 zur Anerkennung gelangt ist.

Angenommen. ;

Beschluss :

§ 2. Die vom Staate auszurichtende
Barbesoldung an die römischkatholischen Geistlichen
richtet sich nach deren Dienstzeit gemäss der in
§ 3 festgestellten Klasseneinteilung.

Tritt im Laufe eines Jahres die Berechtigung
zum Bezug einer höhern Besoldung ein, so wird
letztere vom Beginn des nächstfolgenden
Kalendervierteljahres an ausgerichtet.

Für diejenige Zeit, welche ein Geistlicher
ausserhalb des Kirchendienstes zubringt, ohne nach
§ 35 des Kirchengesetzes Urlaub erlangt zu
haben, wird weder Besoldung ausgerichtet, noch
findet ein Vorrücken im Dienstalter statt.

Die Dienstzeit als Hülfsgeistlicher in einer
staatlich anerkannten Kirchgemeinde oder in einer
der im Dekret vom 9. Oktober 1907 vorgesehenen
Filialgemeinden nach der Aufnahme des
betreffenden Geistlichen in den bernischen Kirchendienst

wird ebenfalls in Anrechnung gebracht,
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auch wenn der Geistliche nicht vom Staate
besoldet worden ist. Voraussetzung ist indessen
Bestätigung der Wahl des betreffenden Geistlichen

durch die Kirchendirektion (§ 29 Kirchengesetz).

Der Regierungsrat ist berechtigt, nach
Anhörung der römischkatholischen Kommission und
auf den Antrag der Kirchendirektion auch
ausserhalb des Kantons in kirchlicher Stellung
verbrachte Dienstzeit ganz oder teilweise in
Berechnung zu ziehen.

§3-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Besoldung betrug bis dahin 2000
Fr. für die ersten 8 Dienstjahre, 2200 Fr. für die
folgenden 8 Dienstjahre und 2400 Fr. nach 16 Dienstjahren.

Dieselbe erfordert unbedingt eine Aufbesserung.

Die römischkatholische Kommission schlug
zunächst vor, die einzelnen Altersklassen auf 6 Jahre
zu beschränken, während sie bisher 8 Jahre betragen
haben. Der Regierungsrat beantragte, die Altersklasse
auf 4 Jahre zu bemessen ; die Kommission ging noch
einen Schritt weiter und stellt, wie bei den reformierten

und christkatholischen Geistlichen, auf 3 Jahre
ab. Wir haben also 5 Altersklassen von je drei Jahren.

Der Regierungsrat erklärt sich damit
einverstanden.

Der Regierungsrat beantragte eine Anfangsbesoldung

von 3200 Fr., die im Maximum auf 3800 Fr.
angestiegen wäre. Nach dem Beschluss der Kommission

wird eine neue Besoldungsstufe eingeschaltet
und der Regierungsrat beantragt daher, das Maximum
auf 4000 Fr. festzusetzen. Die Kommission will
weitergehen und die Besoldung überall um 200 Fr.
erhöhen, also auf 3400—4200 Fr.

Schüjpbach, Präsident der Kommission. Wenn die
Kommission die Einteilung in fünf Klassen vorschlägt,
so geschieht es lediglich deshalb, um die gleiche Regelung

vorzunehmen wie in den andern Dekreten. Mit
dem Besoldungsansatz von 3400—4200 Fr. glaubt sie
in einem gerechten Verhältnis zu den Besoldungen
der reformierten und christkatholischen Geistlichen
zu bleiben. Die Tieferstellung der römischkatholischen

Geistlichen ist deshalb erfolgt, weil sie nicht
für Frau und Kinder zu sorgen haben. Wir glauben,
das sei eine gerechte Proportion und ich beantrage
Ihnen, den Vorschlag der Kommission gutzuheissen.

M. Boinay. Je me permets d'appuyer les propositions

de la commission en opposition à celles du
gouvernement. Celles de la commission ne sont pas
exagérées, d'autant plus que dans l'ensemble des
traitements on n'a pas fait de différence entre les
fonctionnaires de l'ordre civil qui touchent les mêmes
traitements qu'ils soient célibataires ou mariés. On a
demandé à la commission sur quoi elle basait les
distinctions établies entre les ecclésiastiques romains et
ceux des autres confessions. On a répondu que c'était
l'usage, que cela avait toujours été le cas. J'admets
cet usage, mais il ne faudrait pas faire de différence
trop grande entre les traitements. Si l'on peut servir
un traitement de 6000 fr. aux pasteurs et catholiques

chrétiens, il ne faut pas que les ecclésiastiques catholiques

romains en reçoivent un relativement trop
inférieur. N'oubliez pas que parmi ceux-ci on compte
généralement des enfants de familles pauvres, des fils
de cultivateurs, d'ouvriers, sans fortune.

Je vous recommande les propositions de la
commission.

Abstimmung.
Für den Antrag der Kommission (ge¬

genüber dem Antrag des
Regierungsrates) Einstimmigkeit.

Beschluss :

§ 3. Die Besoldungen der Pfarrer betragen:
ilasse Dienstjalire Staatsbesoldung

I 1 bis und mit 3 Fr. 3400
II 4 » » » 6 » 3600
III 71 » » » 9 » 380O
IV 10 » » » 12 » 40c0
V über 12 Dienstjahre » 4200

§4-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 4 ermächtigt den Regierungsrat,
an Geistliche in abgelegenen oder weitausgedehnten
Kirchgemeinden eine angemessene Besoldungszulage
auszurichten, gleich wie es bei der reformierten und
christkatholischen Kirche auch der Fall ist. Im weitern

gewährt dieser Artikel den Pfarrern der
Kirchgemeinden Biel, St. Immer, Tramlingen und Münster
von vorneherein eine Besoldungszulage. Das ist nicht
neu, sondern einfach aus dem bisherigen Dekret
herübergenommen. Es ist kein Antrag auf Abänderung
von seiten der katholischen Kommission oder einer
Kirchgemeinde gestellt worden.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. Der Regierungsrat ist ermächtigt, an
Geistliche in abgelegenen oder weitausgedehnten
Kirchgemeinden, namentlich da, wo an mehreren
Orten Gottesdienst oder Christenlehre abgehalten
werden muss, angemessene Besoldungszulagen
auszurichten.

Die Pfarrer der Kirchgemeinden Biel, St.
Immer, Tramelan und Münster haben Anspruch auf
eine Besoldungszulage, die bis auf 400 Fr. per
Jahr festgesetzt werden kann.

§ 5.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 5 sieht drei verschiedene Kategorien
von Vikarien vor. Erstens kann der Regierungsrat
in grössern Kirchgemeinden und da, wo die Verhält-
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nisse es erfordern, dem Kirchgemeindepfarrer die
nötigen Hülfsgeistlichen beigeben. Das sind staatlich
besoldete Vikarien. Ebenso kann die Kirchendirektion
einem Pfarrer, der wegen Alters oder geschwächter
Gesundheit nicht mehr in der Lage ist, seinem Dienst
vollständig zu genügen, einen sogenannten persönlichen

Vikar beiordnen. An diese persönlichen Vikare
hat die Kirchendirektion bis jetzt einen Besoldungsbeitrag

von 300 Fr. geleistet. Die übrige Besoldung
und die freie Station muss vom betreffenden Pfarrer
aufgebracht werden. Die dritte Kategorie umfasst
diejenigen Vikarien, die von den Gemeinden angestellt,
aber vom Regierungsrat nicht bewilligt wurden. Es
kann vorkommen, dass eine Gemeinde einen Vikar
verlangt, der Regierungsrat aber das Gesuch ablehnt,
dass aber die Kirchgemeinde den Vikar gleichwohl
wählt. In diesem Falle liegt die Besoldung natürlich
der Kirchgemeinde ob.

Angenommen.

Beschluss :

§ 5. In grössern Kirchgemeinden und da, wo
die Verhältnisse es erfordern, können dem
Kirchgemeindepfarrer durch den Regierungsrat die
nötigen Hülfsgeistlichen beigegeben werden.

Ebenso kann durch die Kirchendirektion, im
Einverständnis mit dem Kirchgemeinderat, einem
Pfarrer, der aus irgend einem Grunde seinem
Dienste nicht mehr vollständig zu genügen
vermag, zu seiner persönlichen Aushülfe ein Vikar
beigeordnet werden.

Ueberdies steht den Kirchgemeinden das Recht
zu, für diejenigen Filialen, für welche der
Regierungsrat einen Hülfsgeistlichen nicht bewilligt,
einen ausserordentlichen Hülfsgeistlichen
anzustellen. Derselbe muss dem bernischen
Ministerium angehören.

§ 6-

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 6 handelt von der Besoldung der
Vikarien. Bezüglich der Hülfsgeistlichen am Pfarrsitz,
also der vom Regierungsrat einer Gemeinde bewilligten

Vikarien, und der ständigen Filialgeistlichen mit
selbständigem Sitz am Orte der Filialkirche hatte die
Kirchendirektion eine Besoldung von 2600 Fr. beantragt.

Der Regierungsrat hat sie auf 2400 Fr.
festgesetzt, und die Kommission geht wieder auf 2600
Fr. Der Regierungsrat stellt in dieser Beziehung einen
abweichenden Antrag. Er möchte grundsätzlich an
den 2400 Fr. festhalten, aber einen Unterschied
machen. Es gibt zweierlei Vikarien: solche, welche im
Pfarrhaus des Pfarrsitzes wohnen und dort beköstigt
werden — es sind im ganzen 8 — und daneben noch
6 sogenannte Sektionsvikarien, welche in der Filiale
wohnen. Wir haben geglaubt, die besondere Stellung
dieser Sektionsvikarien, welche besonderen Haushalt
führen, sei angemessen zu berücksichtigen und wir
beantragen daher, ihre Besoldung auf 3000 Fr.
festzusetzen, während die Vikarien am Pfarrsitz nach dem
Vorschlag der Regierung 2400, nach dem der Kommis¬

sion 2600 Fr. erhalten sollen. Die letztere Frage hat
keine grosse Bedeutung, indem die betreffenden Herren

letztes Jahr eine Besoldung von 1600 Fr. plus
1000 Fr. Teuerungszulage, also im ganzen 2600 Fr,
erhielten und diesen Betrag auch weiter beziehen werden,

solange sie diese Stellung innehaben.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Dem
neuen Antrag des Regierungsrates, die sogenannten
Sektionsvikarien besser zu stellen, kann Ich mich
anschliessen. Ich nehme an, die Kommission sei
damit einverstanden.

Bezüglich der Besoldung der andern Vikarien
beharren wir auf unserem Antrag, 2600 Fr. statt 2400
Fr. Wir sind der Meinung, dass dieser Ansatz zu
den übrigen vom Grossen Rat bereits angenommenen
Anträgen passt. Nun müssen wir nach den früher
gefassten Beschlüssen auch die sogenannten persönlichen

Vikarien anders stellen und ihre Jahresbesoldung

vom Staat von 500 auf 1000 Fr. erhöhen, so
dass ihr Bareinkommen dann im ganzen 1500 Fr.
beträgt. Ich möchte das beantragen.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei den persönlichen Vikarien sieht
der Entwurf vor, dass der Pfarrer 500 Fr. und der
Staat 500 Fr. leistet. Nun ist man bei den reformierten

Vikarien entsprechend höher gegangen. Das muss
natürlich auch hier zur Geltung kommen und ich
möchte deshalb in Uebereinstimmung mit dem Herrn
Kommissionspräsidenten vorschlagen, die Barbesoldung

auf 1500 Fr. festzusetzen, wovon 2/3 vom Staat
und 1/3 vom Pfarrer zu tragen wären.

Die dritte Kategorie von Vikarien sind die, welche
die Gemeinde bestellt. Wir werden da die gleichen
Ansätze annehmen müssen, wie bei den vom Staat
besoldeten Vikarien, d. h. 2400 resp. 2600 Fr. und
3000 Fr., wenn es sich um sogenannte Sektionsvikarien

handelt.

M. Boinay. Cet article est l'un des plus importants
du décret. Il y a trois catégories d'ecclésiastiques
catholiques: ceux reconnus par l'Etat ensuite de la loi
de 1907 sur les paroisses, les vicaires permanents et
les vicaires extraordinaires.

La commission propose d'attribuer 2600 fr. aux
vicaires permanents, au lieu de 2400 fr. Je ne pense
pas qu'on puisse discuter là-dessus, c'est un minimum
pour un jeune homme qui a dû faire de longues études
au gymnase, suivre pendant quatre ans les cours de
l'Université. Mais nous appuyons la proposition, de
M. le directeur des cultes de donner 3000 fr. à ceux
des ecclésiastiques desservant des paroisses non
reconnues en 1907, mais nommés cependant par le conseil
de paroisse et agréés par le gouvernement. Ce sont
des ecclésiastiques absolument indépendants. Peut-être
les considère-t-on comme vicaires du curé du chef-lieu;
en réalité ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une situation
extraordinaire dont il faut tenir compte. En 1907 on
n'a pas examiné suffisamment la question. Je ne crois
pas que le Grand Conseil puisse par décret décider
que les paroisses devront payer un traitement à ces
vicaires extraordinaires. La loi sur les cultes prévoit
que les ecclésiastiques sont payés par l'Etat. Hier
encore notre sympathique collègue M. Zingg
s'exprimait dans le même sens. Je ne sais pas sur quelle
disposition légale on pourrait se baser pour exiger le
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paiement des paroisses, qui font peut-être des subventions

proportionnées à leurs finances, 200 fr., 300 fr.,
350 fr. ; mais ce sont des contributions volontaires.
J'ai donc fait à la commission la proposition de
supprimer la disposition concernant le paiement du
traitement du curé par la paroisse. Rien ne peut obliger
celle-ci à payer ce traitement. Je vous prie de
supprimer la première phrase du paragraphe et de maintenir

seulement le second. Les dispositions de l'art. 7

sont applicables aux vicaires extraordinaires dont il
est parlé sous chiffre 5 du paragraphe 3. Nous aurons
ainsi un texte légal qui coupera court à tout ergotage.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe den Eindruck, Herr Boinay
spreche weniger als Präsident der katholischen
Kommission denn als Kirchgemeindepräsident von Prun-
trut, der die finanziellen Interessen seiner Kirchgemeinde

wahren will. Bis dahin waren die vom Staat
gewählten Yikarien mit 1600 Fr. besoldet und die
Gemeinden sind verpflichtet, die gleiche Besoldung
auszurichten, falls sie ohne Staatsermächtigung einen
Vikar anstellen. Nun wird die staatliche Besoldung
dieser Vikarien auf 2600 Fr. bezw. 3000 Fr. erhöht,
und da ist es nur konsequent, wenn die Gemeinden
für die von ihnen gewählten Vikarien ebenso hoch
gehen. Herr Boinay hat auseinandergesetzt, dass auch
die katholischen Geistlichen einen langen Studiengang
hinter sich haben, dass sie die Maturität machen und
so und so manches Semester im Seminar oder an
der Hochschule absolvieren. Ich kann konstatieren,
dass die Herren in neuester Zeit meistens von der
Universität Freiburg kommen, perfekte akademische
Studien gemacht haben und manchmal mit dem Doktortitel

ausgerüstet sind. Es ist nicht einzusehen, warum
eine Kirchgemeinde, wenn sie einen Vikar haben will,
ihn nicht gleich zahlen soll, wie der Staat es tut.
Entweder ist das Bedürfnis nicht vorhanden und dann
stellt man keinen Vikar an; oder wenn das Bedürfnis
da ist, soll man ihn auch recht zahlen. Herr Boinay
bezeichnet es als eine soziale Fürsorgemassnahme,
dass der Staat seine Geistlichen recht zahle. Mit
dem gleichen Recht können wir verlangen, dass auch
die Gemeinden die von ihnen angestellten Geistlichen
anständig besolden.

M. Boinay. A Porrentruy, nous avons un vicaire
que nous payons au même tarif, sans difficulté aucune,
mais il y a quelque chose d'anormal à édicter dans
un décret quelque chose d'inapplicable, d'anticonstitutionnel

même.

v. Steiger. Der Wortlaut der lit. c ist nur mit
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten so
durchgegangen, wie er jetzt vorliegt. Wir schreiben da
den Kirchgemeinden in einem Besoldungsdekret vor,
einen gewissen Betrag als Besoldungsminimum
auszurichten. Es wurde schon in der Kommission mit
Recht gefragt, woher wir eigentlich das Recht nehmen,
das den katholischen Kirchgemeinden vorzuschreiben.
Wir könnten mit dem gleichen Recht verlangen, dass
die protestantischen Kirchgemeinden dem Pfarrer im
Minimum einen Zuschuss von der und der Höhe
geben. Wir haben letztes Jahr bei der Beratung des
Gemeindegesetzes die Gemeindeautonomie proklamiert,

und heute erklärt man, es sei eine soziale
Massnahme, wenn man den Gemeinden die Ausrich¬

tung einer bestimmten Minimalbesoldung vorschreibe.
Ich bin nicht der Ansicht, dass der Staat bei den
Geistlichen alle Leistungen tragen soll, sondern halte
im Gegenteil dafür, dass auch die Gemeinden das
Ihrige beitragen sollen. Aber wir haben nicht das
Recht, einer Kirchgemeinde vorzuschreiben, dass sie
im Minimum so und so viel geben müsse. Der Staat
hatte vielleicht seinerzeit dazu ein gewisses Recht,
aber im Zeitalter der Gemeindeautonomie würde es
sich merkwürdig ausnehmen, wenn eine solche
Bestimmung in einem Besoldungsdekret Aufnahme fände.
Es ist das Gebot einer gewissen Reinlichkeit, in lit. c
den ersten Satz zu streichen und einfach zu sagen:
«Auch für die ausserordentlichen Hülfsgeistlichen gelten

im übrigen die Bestimmungen des § 7 hienach».

Schüpbach, Präsident der Kommission. Wenn ich
in der Kommission den Stichentscheid für Beibehaltung

dieser Fassung gegeben habe, so geschah es aus
folgenden Gründen. Ich war mir sehr wohl bewusst,
dass man die Kirchgemeinden nicht zwingen könnte,
diese Besoldungen auszurichten, man hätte keine Mittel

dafür. Ich bin auch überzeugt, dass, wenn wir
diese Besoldungen hier beschliessen, die Hülfsgeistlichen

sie doch nicht bekommen werden, sondern
sich mit weniger zufrieden geben werden. Wenn ich
die Bestimmung trotzdem aufgenommen wünschte,
so geschah es deshalb, um die Kirchgemeinden daran
zu erinnern, dass sie ihren Leuten auch soviel geben
sollten, als sie für andere Verhältnisse vom Staat
beanspruchen. Nun hat man im Rat darüber
gesprochen und ich meine, dass durch diese Diskussion

im Rat die Kirchgemeinden auf ihre.moralischen
Verpflichtungen aufmerksam gemacht worden sind.
So brauchen wir es nicht notwendigerweise auch
noch im Dekret zu sagen. Wenn der Herr Kirchendirektor

sich einverstanden erklären kann, so hange
ich nicht daran, dass man es beibehält. Man würde
dann einfach den Grundsatz aufnehmen, dass die
Besoldung dieser Hülfsgeistlichen der Kirchgemeinde
obliegt und nicht Sache des Staates ist und dann
beifügen: «Im übrigen gelten für diese Geistlichen
die Bestimmungen des § 7 hienach».

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Rat mag entscheiden. Ich halte
den Antrag aufrecht, weil ich der Auffassung bin,
dass, wenn die Gemeinde einen Vikar hält, sie
verpflichtet ist, ihn nach den gleichen Ansätzen zu
besolden, die sie vom Staat verlangt.

Bei den persönlichen Vikarien müssen wir etwas
ändern. Vorgesehen sind 500 Fr. zu Lasten des
Pfarrers nebst freier Station und 500 Fr. zu Lasten
des Staates. Nun hat man bei den reformierten und
christkatholischen Vikarien die Besoldung erhöht, und
ich kann mich einverstanden erklären mit dem Antrag
des Herrn Kommissionspräsidenten, auf 1500 Fr. zu
gehen, wovon 1000 Fr. von Staat und 500 Fr. vom
Pfarrer zu übernehmen sind.

M. Boinay. Je me range à la manière de voir de
M. Schüpbach c'est-à-dire à la proposition de laisser
la phrase telle quelle sans fixer de chiffre.

Präsident. Der Antrag, die Besoldung der
Filialgeistlichen mit selbständigem Sitz am Orte der
Filialkirche auf 3000 Fr. festzusetzen, ist von keiner Seite
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bestritten und daher angenommen. Ebenso ist der
Vorschlag, die Barbesoldung der persönlichen Vikarien
mit 1500 Er. zu bemessen, wovon 2/3 zu Lasten des
Staates und y3 zu Lasten des Pfarrers, unwidersprochen

und daher zum Beschluss erhoben. Die übrigen
Differenzen bereinigen wir durch Abstimmung.

Abstimmung.
1. lit. a. Für den Antrag der Kom¬

mission (2600 Fr.) —
gegenüber dem Antrag des
Regierungsrates (2400 Fr.) Einstimmigkeit.

2. lit. c. Für den Antrag des Regie¬
rungsrates (gegenüber dem
Antrag Schüpbach-Boinay) Minderheit.

Beschluss :

§ 6. Bezüglich der Besoldung der Hülfsgeist-
lichen wird folgendes bestimmt:

a. Die ständigen Hülfsgeistlichen (§5, Alinea 1)
am Pfarrsitze beziehen eine Staatsbesoldung von
2600 Fr. und die ständigen Filialgeistlichen mit
selbständigem Sitz am Orte der Filialkirche eine
solche von 3000 Fr. Im übrigen gelten für
dieselben die Bestimmungen des § 7 hiernach.

b. Die dem Kirchgemeindepfarrer zu seiner
persönlichen Aushülfe beigeordneten Vikare (§ 5,
Alinea 2) beziehen vom Pfarrer freie Station
und 500 Fr. in bar und vom Staate eine
Jahresbesoldung von 1000 Fr. Sollte der Vikar nicht
im Pfarrhause wohnen können oder erfordern
sonst die Umstände eine höhere Besoldung, so
ist dieselbe vom Regierungsrat der Billigkeit
gemäss zu bestimmen, wobei der Mehrbetrag zu
Lasten des Pfarrers fällt.

c. Die Besoldung der ausserordentlichen
Hülfsgeistlichen (§ 5, Alinea 3) liegt den Kirchgemeinden

ob. Auch für diese Geistlichen gelten im
übrigen die Bestimmungen des § 7 hiernach.

§ 7.

M. Gomment. Je ne comprends pas pour quel motif,
pour quelles raisons plausibles, les autorités
préconsultatives ont inséré à l'article qui fait l'objet de notre
discussion en ce moment, la disposition ainsi conçue:

« Le Conseil-exécutif est autorisé à rendre dans le
sens des dispositions du premier paragraphe du présent
article une ordonnance concernant les prestations en
nature des communes.»

Dans les deux décrets que nous venons d'adopter
cette disposition spéciale n'existe pas. Il en résulte
que les autorités préconsultatives et le Grand Conseil
ont une confiance illimitée en ce qui concerne les
communes de la partie protestante et les communes de la
confession catholique chrétienne. Il y aurait donc,
messieurs, une arrière-pensée de la part des autorités
préconsultatives à l'égard de nos communes et de notre
population.

Messieurs, cette disposition exceptionnelle froisse
notre sentiment et notre bonne foi. Oui, messieurs,
nos communes comme notre population donneront sa¬

tisfaction aux autorités compétentes en ce qui
concerne les dispositions contenues dans cet article, et
qui sont très claires : ce sont les prestations en nature.
Lisez cet art. 1er, c'est très simple, et, pour le cas où
dans une commune ou l'autre il y aurait de l'opposition,

pour ces communes récalcitrantes, le 3e alinéa
fixe, détermine l'autorité compétente qui doit trancher
le litige (l'autorité préfectorale). Pour le cas où il y
aurait d'autres dispositions spéciales l'avant-dernier
alinéa tranche la question; cela suffit amplement; il
n'est pas nécessaire de faire une exception, puisque
nous donnons aux communes et à la population que
nous représentons l'assurance que nous remplirons
consciencieusement et religieusement notre devoir. C'est
pourquoi je vous propose de biffer le dernier alinéa
de l'art. 7, parce que comme je l'ai dit, il blesse nos
sentiments et notre bonne foi.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die gleiche Bestimmung findet sich
im Dekret von 1907: «Der Regierungsrat wird ermächtigt,

im Sinne der Bestimmungen von Alinea 1 über
die Naturalleistungen der Gemeinden zu Kultuszwek-
ken eine Verordnung zu erlassen». Diese Verordnung
hat der Regierungsrat am 4. Juni 1909 erlassen und
sie betrifft hauptsächlich die Leistungen an Brennholz.
So schreibt § 2 vor: «Die Kirchgemeinden oder die
für diese verpflichteten Gemeinden sind gehalten, nach
ihrem Belieben den in § 1 bezeichneten Geistlichen
jährlich entweder 18 Ster Buchenholz (Spälten oder
grobes Rundholz) oder 27 Ster Tannenholz (Spälten
oder gemischtes Holz) zu liefern. Die Lieferung des
Holzes hat spätestens bis zum 1. Mai jedes Jahres
zu erfolgen». In § 3 ist gesagt: «Die Rechte der
Kirchgemeinden gegenüber den Gemeinden, welche
auf besonderem Rechtstitel (Stiftung, Dienstbarkeit,
Ausscheidungsvertrag und dergleichen) beruhen, werden

ausdrücklich vorbehalten». Diesen Bestimmungen

sind Verhandlungen vorausgegangen: Beschwerden

von Kirchgemeinden, die Holzlieferung, die ihnen
gegenüber dem Pfarrer obliege, sei unverhältnismäs-
sig gross und übersteige weit das Bedürfnis des Pfarrers;

anderseits Beschwerden von Geistlichen, die
Gemeinde komme ihren Verpflichtungen gemäss
Ausscheidungsvertrag nicht nach. Man hat die Sache so
geregelt, dass ein Mass festgesetzt wurde, das der
Pfarrer für die Heizung bedarf und dass, wenn die
Burgergemeinde verpflichtet ist, mehr zu liefern, die
Kirchgemeinde dieses Mehrbetreffnis beziehen und zu
Gemeindezwecken verwenden kann. Wenn Herr Comment

erklärt, wir brächten den katholischen Kirchgemeinden

nicht das gleiche Vertrauen entgegen wie
andern, so ist das nicht richtig. Aber sie appellieren
auch viel mehr an unser Vertrauen als die Vertreter
anderer Konfessionen; d. h. in irgend einer Sache werden

sie fortwährend bei uns vorstellig. Ich halte diesen

Paragraphen nicht für unangebracht.

M. Boinay. Je vous propose de rejeter la proposition

de M. Comment, pour des raisons pratiques qu'il
importe d'examiner ici.

C'est une disposition heureuse du projet; elle avait
déjà trouvé place dans le décret de 1907. C'est ainsi

qu'on avait fixé le nombre de stères de bois à livrer,
ainsi que d'autres prestations. Si nous supprimons ce

passage nous ouvrirons la porte à toutes espèces de

difficultés, nous reverrons des luttes dont la série pa-
104*Tagblatt des Grossen Eates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919.
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raissait close, des plaintes seront portées à la préfecture

par les ecclésiastiques. Je ne veux pas faire de
personnalité, mais je sais des communes de mon district
qui voudraient réduire le curé à la portion congrue
et lui imposer des conditions hygiéniques contraires
à la santé. Ou bien on ne donne pas le nombre de
stères voulus, ou bien on lui donne du bois trop gros.
Il importe de faire cesser ces irrégularités. Messieurs,
toutes nos communes ne sont pas animées de
sentiments très généreux. Il y en a encore qui sont très
riches, qui possèdent des forêts magnifiques, dont les
bourgeois touchent des prestations, mais qui sont chi-
ches quand il s'agit de donner quelque chose au régent
ou au curé.

Je dirai aussi à M. Comment que l'art. 6 donne
aux pasteurs protestants le bois de chauffage nécessaire

et qu'il y a des arrangements particuliers. Or,
dans la plupart des cas, chez nous, il y a des actes
de classification qui obligent la commune à donner
tant de stères de bois au curé, qui n'en reçoit plus
que 18 par exemple au lieu des 24 auxquels il aurait
droit. Je vous propose donc de rejeter la proposition
de M. Comment.

M. Comment. Il me semble que la rédaction de
l'art. 1er aurait pu donner satisfaction aux intéressés.
On exige le dénombrement de la quantité de bois que
la commune doit fournir à M. le curé. Il en résulte,
messieurs, le phénomène suivant: Au printemps donc,
la commune fournit le bois nécessaire à l'instituteur
et à M. le curé. L'instituteur, qui a une nombreuse
famille dans la plupart des cas, se contente de 9 stères
de bois, qui suffisent à ses besoins — en tout cas il
n'y a* jamais eu de réclamation. Mais pour M. le curé,
la quantité déterminée est de 18 stères, ce qui, pour
une famille composée de deux personnes, est beaucoup,

surtout si l'on considère que ces 18 stères fournis
par la commune correspondent bien à 22 ou 23 stères
dans le commerce. Les stères dévolus à l'instituteur
sont placés devant l'école et ceux de M. le curé
devant la cure. Or, qu'arrive-t-il Comme M. le curé
est dans l'impossibilité d'utiliser cette grande quantité
de bois, il en vend la moitié et encaisse le produit.
Cette différence de traitement blesse les populations,
surtout les familles qui doivent faire des sacrifices
considérables pour se procurer la quantité de
combustible dont elles ont besoin.

M. le directeur des cultes insiste pour le maintien
de cette ordonnance. Je comprends et il est fort
possible que ma proposition ne soit pas acceptée par cette
assemblée. Eventuellement, et pour le cas où l'ordonnance

serait maintenue, je demande qu'il soit inséré
dans le protocole le vœu suivant, à savoir que la
direction des cultes veuille bien consulter la commune
et l'intéressé pour déterminer la quantité de bois
à fournir à M. le curé. Si les communes devaient
continuer à assumer la responsabilité de fournir 18 stères
de bois, j'aimerais que l'ordonnance réservât une
disposition spéciale, tendant à ce que cet excédent dont
M. le curé n'a pas besoin soit réservé à des familles
indigentes de la commune, quand il aura prélevé les
18 stères dont il a besoin et qu'il aura constaté que
cette quantité lui suffit. Yous voyez d'ici l'avantage
qui résulterait de l'adoption de ce mode de procéder.

Messieurs, je termine. Vous avez compris le sens
de ma proposition tendant à la suppression de
l'ordonnance dont il est fait mention au dernier paragraphe

de l'art. 7. Eventuellement, au cas où elle serait écartée,
j'espère que mon vœu sera inséré dans le protocole et
que la direction des cultes voudra bien s'inspirer d'un
sentiment humanitaire et moral à l'égard des déshérités
de ce monde.

Schupbach, Präsident der Kommission. Auch die
Kommission muss sich dem Antrag Comment
widersetzen. Wir haben vom Herrn Kirchendirektor
vernommen, dass die Verabfolgung der Naturalleistungen,

weil sie nicht einheitlich geordnet war, sehr
oft zu Beschwerden geführt hat. Infolgedessen ist
es notwendig, dass der Regierungsrat die Möglichkeit
hat, durch eine Verordnung einen gewissen einheitlichen

Massstab aufzustellen. Irgend etwas Gefährliches

enthält dieses Alinea nicht, sondern es will
nur Streitigkeiten aus der Welt schaffen. Herr Comment

wünscht, man möchte den Protokollvermerk
aufnehmen, dass beim Erlass dieser Verordnung die
Beteiligten anzuhören seien. Ich nehme ohne weiteres
an, dass diese Verordnung nur erlassen wird, nachdem

auch die Beteiligten Gelegenheit hatten, zum
Wort zu kommen.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Eine Verordnung besteht seit 1909 und
ist bis heute nicht revidiert worden, weil von keiner
Seite ein Wunsch nach Revision geltend gemacht wurde.
Wenn Herr Comment eine Abänderung der Verordnung

wünscht, soll seine Gemeinde bei uns vorstellig
werden. Ich habe das Holzquantum angeführt, auf
das der Pfarrer Ansprach hat, 18 Ster Buchen- oder
27 Ster Tannenholz. Es darf nicht ausser acht gelassen

werden, dass es sich hier vielfach um Gegenden handelt

mit einem strengen Winter und einem grossen
Holzbedarf. Die Verordnung wurde übrigens nicht aus
dem Aérmel geschüttelt, sondern man hat vorher die
Amtsschaffner und die katholische Kommission
konsultiert. Wenn eine Burgergemeinde nach dem
Ausscheidungsvertrag verpflichtet ist, mehr Holz zu
liefern als dieses Betreffnis, so hat die Kirchgemeinde
Anspruch auf dieses Mehrbetreffnis, und was sie
damit macht, können wir nicht vorschreiben. Es ist
sehr wünschbar, dass dieses Mehrbetreffnis für die
Armen verwendet werde, aber das ist Sache der
betreffenden Gemeinde, und Herr Comment möge
seinen Einfluss in diesem Sinne bei den dortigen
Gemeinden geltend machen.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden Behörden

(gegenüber dem Streichungsantrag
Comment) Mehrheit.

Beschluss :

§ 7. Am Pfarrsitze und an Orten, wo nur ein
ordentlicher oder ausserordentlicher Hülfsgeist-
licher residiert, haben die Kirchgemeinden oder
die für diese verpflichteten Gemeinden den
Geistlichen unentgeltlich das Pfarrhaus oder, wo dieses

fehlt, eine eigene Wohnung nebst Garten
anzuweisen und ihnen das zu ihrem Gebrauche
nötige Brennholz zu liefern; die Kosten der
Unterhaltung dieser Gebäude, sowie der Gartenein-
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friedungen und der Zurüstung des Brennholzes
liegen den Gemeinden ob.

Anstände, welche aus der Bestimmung des
Alinea 1 zwischen einem Pfarrer und der
Gemeinde entstehen könnten, entscheidet der
Regierungsstatthalter, wobei die Weiterziehung an
den Regierungsrat stattfinden kann. Für diese
letztere kommt die in § 65 des Gemeindegesetzes
vorgeschriebene Frist zur Anwendung.

Die Bestimmungen von Alinea 1 und 2 finden
auch Anwendung auf die Pfarrverweser.

An Pfarrsitzen, wo nebst dem Kirchgemeindepfarrer
noch Hülfsgeistliche amtieren, hat der

erstere den letztern die nötige Wohnung im
Pfarrhause zur Verfügung zu stellen und für
Beheizung zu sorgen. Da, wo dies nicht möglich
ist, haben die Gemeinden im Sinne von Alinea 1

für Wohnung und Brennholz aufzukommen.
Vorbehalten bleiben überdies und werden

durch dieses Dekret nicht berührt Naturalleistungen

zugunsten des Pfarrers oder der
Kirchgemeinde, welche auf besonderm Rechtstitel (Stiftung,

Dienstbarkeit, Ausscheidungsvertrag und
dergleichen) beruhen.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Sinne
der Bestimmungen von Alinea 1 über die
Naturalleistungen dçr Gemeinden zu Kultuszwecken eine
Verordnung zu erlassen.

§ 8.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Geistlichen der Kirchgemeinden
Biel, Münster, St. Immer und Tramlingen haben
Anspruch auf eine angemessene Wohnungsentschädigung,

die vom Regierungsrat festzusetzen ist.
Ausserdem richtet der Staat den nämlichen Geistlichen
eine Holzentschädigung aus, deren Höhe ebenfalls
vom Regierungsrat bestimmt wird.

Angenommen.

Beschluss :

§ 8. Den Geistlichen der Kirchgemeinden
Biel, Münster, St. Immer und Tramelan leistet
der Staat eine angemessene, durch den
Regierungsrat festzusetzende Wohnungsentschädigung.

Ausserdem richtet der Staat den nämlichen
Geistlichen eine Holzentschädigung aus, deren
Höhe ebenfalls vom Regierungsrat zu bestimmen
ist.

§ 9.

Angenommen.

Beschluss :

§ 9. Bei Erledigung einer Pfarrstelle infolge
Demission oder Todesfall etc. hat bis zu deren
definitiver Wiederbesetzung ein Pfarrverweser zu
amtieren.

Der Pfarrverweser ist im Verhältnis zur
Stellvertretungszeit mit 2400 Fr. per Jahr zu
entschädigen.

Im Falle der Ernennung eines amtierenden
Pfarrers zum Pfarrverweser einer benachbarten
Kirchgemeinde ist die Pfarrverweserbesoldung
durch den Regierungsrat festzusetzen.

§ io.

Angenommen.

Beschluss :

§ 10. Die Vikariats- und Pfarrverweserstellen
(§§ 5 und 9) werden gemäss § 29, Alinea 3, des
Kirchengesetzes durch den Kirchgemeinderat im
Einverständnis mit der Kirchendirektion besetzt.
Diese Bestimmung hat auch Geltung für die
ausserordentlichen Hülfsgeistlichen (§ 5, Alinea 3).

§ H-

Angenommen.

Beschluss :

§ 11. Sämtlichen römischkatholischen Geistlichen

ist untersagt, irgendwelche Gebühren für
geistliche Verrichtungen (Stolgebühren, Akzidenzien,

Gebühren für Taufen, Ehen, Begräbnisse
und dergleichen), unter was immer für einem
Titel es sei, zu fordern.

§ 12.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier ist die Bestimmung gemäss dem
von Ihnen gefassten Beschluss dahin abzuändern, dass
der nicht wiedergewählte Pfarrer das Recht hat, drei
Monate im Genuss seiner Besoldung und Wohnung
zu bleiben, zum mindesten aber bis zum Tage seines
Abzuges.

Angenommen in der abgeänderten Fassung.

Beschluss :

§ 12. Der Regierungsrat kann einem nicht
wiedergewählten Pfarrer einen Besoldungsnach-
genuss bis auf drei Monate gewähren; in jedem
Falle bezieht der Betreffende die Besoldung noch
bis zum Tage seines Abzuges. Auf Pfarrverweser

und Vikarien, sowie auf Geistliche, welche

ihre Entlassung nehmen, findet diese Bestimmung

keine Anwendung.
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§ 13.

Angenommen.

Beschluss :

§ 13. Ist die im Jahr 1918 ausbezahlte
Besoldung unter Zurechnung der
Kriegsteuerungszulage, aber unter Ausschluss der Zulagen

für Angehörige grösser als die Besoldung
nach dem gegenwärtigen Dekret, so wird die
höhere Summe als Besoldung auch in Zukunft
ausgerichtet, solange der betreffende Geistliche
seine bisherige Stelle weiter bekleidet.

§ 14.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir haben diese Bestimmung, die eine
Uebergangsbestimmung für 1919 ist, den spezifischen
Verhältnissen der römischkatholischen Geistlichen an-
gepasst. Wir sprechen also nicht von den
Kinderzulagen, wohl aber von den Zulagen für
unterstützungsbedürftige Angehörige. Das Besoldungsmaximum,

bis zu welchem diese Zulagen ausgerichtet werden,

wurde von 6000 auf 4000 Fr. herabgesetzt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 14. Für das Jahr 1919 werden denjenigen
Geistlichen, die mit Inbegriff von Naturalleistungen

und regelmässigen Bezügen irgendwelcher Art
eine Besoldung von 4000 Fr. und weniger
beziehen, Zulagen für unterstützungsbedürftige
Angehörige im Betrage von 60 Fr. ausgerichtet.

Erreicht der Betrag ihrer Besoldung mit
Zurechnung dieser Zulagen nicht diejenige
Summe, die sie im Jahre 1918 an Besoldung
und Zulagen zusammen erhalten haben, so werden

die Zulagen so erhöht, dass der Unterschied
ausgeglichen wird. Immerhin dürfen die
Zulagen nicht höher sein als 150 Fr. für einen
unterstützungsbedürftigen Angehörigen.

Für die fernem Jahre wird betreffend die
Ausrichtung der Zulagen im Sinne dieses Artikels
ein Beschluss des Grossen Rates vorbehalten.

§ 14 bis.

Angenommen.

Beschluss :

§ 14bis. Die Vorschriften des Abschnittes E
des Dekretes über die Besoldungen der Beamten
und Angestellten der Staatsverwaltung vom 15.
Januar 1919 (Hülfskasse) finden auf die
römischkatholischen Geistlichen keine Anwendung. Eine
spätere besondere Regelung dieser Verhältnisse
bleibt vorbehalten.

§ 15.

Angenommen.

Beschluss :

§ 15. Dieses Dekret tritt rückwirkend auf
1. Januar 1919 in Kraft.

§ 16.

M. Boinay. Dans la discussion de ce décret on a
omis une disposition proposée par M. Jakob concernant
les pensions, qui pouvaient en une certaine mesure être
appliquées aux catholiques. Il a été décidé à l'art. 11

que les pasteurs pensionnés ainsi que les catholiques
chrétiens toucheraient leur pension pendant trois mois,
et l'on a fixé un délai. Messieurs, il arrive quelquefois

chez nous que les sœurs des curés vivent avec
ces ecclésiastiques, et lorsqu'ils meurent, elles sont
livrées à elles-mêmes, sans ressources. Il arrive aussi
que ces curés doivent entretenir d'autres parents, des
frères, des neveux, etc. Je voudrais donc dire que
« les ecclésiastiques catholiques qui ont des parents à
leur charge sont pensionnés ».

Je pense que c'est dans le sens de la proposition
de M. Jakob.

Präsident. Ich möchte Herrn Dr. Boinay darauf
aufmerksam machen, dass diese Angelegenheit nicht
bei § 16 zu ordnen ist, sondern es müsste dann der
Antrag gestellt werden auf Zurückkommen auf einen
andern Artikel oder auf Aufnahme eines neuen
selbständigen Artikels.

Wird zu § 16 das Wort verlangt? Es ist nicht
der Fall und § 16 damit angenommen.

Beschluss :

§ 16. Durch gegenwärtiges Dekret werden
alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben,

insbesondere die §§ 6, 7, 14 bis und mit
20 des Dekretes betreffend die Einteilung der
römischkatholischen Kirchgemeinden des Jura
und die Besoldung der römischkatholischen
Geistlichen vom 9. Oktober 1907.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss :

Dekret
betreffend

die Besoldung der römischkatholischen Geistlichen.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des § 50 des Gesetzes über
die Organisation des Kirchenwesens im Kanton
Bern vom 18. Januar 1874,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:
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Präsident. Ich eröffne nun die Diskussion über
die Frage, ob Sie auf den einen oder andern Artikel
des Dekretes zurückkommen wollen. Herr Dr. Boinay
hat bereits einen Antrag angekündigt.

Das Zurückkommen gemäss Antrag Boinay wird
stillschweigend beschlossen.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Boinay beruft sich auf § 11 des
Dekretes über die reformierten Geistlichen. Die gleiche

Bestimmung findet sich in § 11 des Dekretes für
die christkatholischen Geistlichen, während eine analoge

Bestimmung im Dekret über die römischkatholischen

Geistlichen nicht enthalten ist, aus dem
einfachen Grunde, weil man angenommen hat, es seien
da keine in Betracht fallenden Familienangehörigen
vorhanden. Es handelt sich doch hauptsächlich um
Frau und Kinder. Die sind hier nicht da ; sehr
oft ist aber eine alte Mutter da, welche das Pfarrhaus

besorgt, eine Schwester oder eine entferntere
Verwandte. Aber ich glaube, dass es etwas schwierig
ist, sie unter den Begriff Familienangehörige einzu-
beziehen, denn im allgemeinen denkt man bei dieser
Bestimmung an die engste Familie, an Frau und Kinder.

Ich bedauere, dass Herr Boinay die Anregung
nicht schon in der Kommission gebracht hat, damit
wir Zeit gehabt hätten, die Frage etwas reiflicher zu
prüfen. Nun kommt sie im letzten Moment. Der
Rat mag entscheiden.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Ich kann
mich im allgemeinen den Ausführungen des Herrn
Kirchendirektors anschliessen, glaube aber doch, dass
wir eine analoge Lösung finden müssen. Ich sehe
sie darin, dass man sagen würde, die Nachgenüsse
können ausgerichtet werden für den Fall, dass
notdürftige Familienangehörige da sind. Wenn man
grundsätzlich damit einverstanden ist, könnte man
es der Kommission überlassen, die Bestimmung als
besonderen Artikel oder als neues Alinea zu einem
bestehenden Artikel einzufügen.

Präsident. Herr Boinay erklärt sich grundsätzlich
einverstanden, und ich nehme an, wir würden

die vorberatenden Behörden ermächtigen, in diesem
Sinne die definitive Redaktion festzustellen. (Zustimmung.)

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretes Mehrheit.

Herr Präsident Boinay übernimmt wieder den
Vorsitz.

Eingelangt ist folgende

Interpellation:

Wie gedenkt der Regierungsrat bei der bevorstehenden

Fusion der Gemeinden Mett und Madretsch

mit Biel die Amtsbezirke Biel und Nidau zu gestalten
und wie die Bezirksverwaltung zu organisieren?

P. Lüthi
und Mitunterzeichner.

Geht an den Regierungsrat.

Eingelangt ist ferner folgende

Motion :

Die unterzeichneten Mitglieder des Grossen Rates
laden den Regierungsrat ein, die Frage zu prüfen
und Bericht zu erstatten, ob es nicht angezeigt sei,
im Interesse der Staatsverwaltung und der öffentlichen
Betriebe, an denen der Staat finanziell beteiligt ist,
insbesondere der Dekretsbahnen und der Bernischen
Kraftwerke, eine ständige Kommission des Grossen
Rates einzusetzen zur Prüfung und Kontrolle a) des
Baues neuer Unternehmungen, b) des Betriebes und
der Verwaltung der bestehenden Unternehmungen,
c) der Angestelltenverhältnisse dieser Unternehmungen.

Jakob
und 25 Mitunterzeichner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Gesetz
über

die obligatorische Krankenversicherung.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 17 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich auf Seite 710 ff. des

letzten Jahrganges abgedruckt.)

M. le Président. L'ordre du jour appelle la
discussion de l'assurance-maladie. Je fais observer que
le rapporteur est M. Grimm, qui ne peut pas être
présent aujourd'hui, empêché par des motifs indépendants
de sa volonté. Nous ne pouvons pas décemment
discuter cet objet en ce moment, à moins que ces
messieurs soient d'accord pour qu'il soit remplacé.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Kommissionspräsident
Grimm hat gestern gewünscht, das Gesetz möchte
trotz seiner Abwesenheit behandelt werden. Als
Referent ist der Vizepräsident Herr Dr. Biehly bezeichnet

worden.

Eintretensfrage.
Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter

des Regierungsrates. Wie Sie sich erinnern werden,
ist das Gesetz über die obligatorische Krankenversi-
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cherung in der ersten Lesung ohne erhebliche
Abänderungen durchgegangen, und man durfte annehmen,
dass wesentliche Abänderungsanträge zwischen der
ersten und zweiten Beratung nicht gestellt würden. Nun
haben aber die Aerzte gegen einzelne Bestimmungen

des Gesetzes, hauptsächlich gegen Art. 3, Stellung

genommen. Sie befürchten, dass, wenn die
Gemeinden nach Art. 3 den ganzen Yolkskörper
versichern, sie dann gemäss Art. 23 des Bundesgesetzes
verpflichtet wären, überall zu den Kassentarifen zu
medizinieren und dass damit eine Proletarisierung des
Aerztestandes eintreten würde. Sie haben deshalb
eine Eingabe gemacht, man möchte auf Art. 3
zurückkommen und eine Maximaleinkommensgrenze
feststellen, bis zu welcher der Volkskörper in die
Versicherung einbezogen werden dürfe. Diese Eingabe
der kantonalen ;Aerztegesellschaft wurde von der
medizinischen Fakultät der Universität Bern warm
unterstützt. Die Kommission hat sich der Berechtigung dieses

Abänderungsantrages nicht verschlossen und im
Hinblick auf die heutigen Lebensverhältnisse eine
Maximalgrenze von 5000 Fr. für den Einbezug in
die obligatorische Versicherung festgestellt. Kaum
war das geschehen, so kam eine Eingabe der
oberländischen Aerztegesellschaft, welche die Maximalgrenze

von 5000 Fr., die von Berner Aerzten als die
richtige taxiert worden war, als für die oberländischen

Verhältnisse zu hoch erklärte und deren
Herabsetzung auf 3000 Fr. verlangte. Die Kommission
hat auch diese Frage behandelt, und ich werde dann
bei Art. 3 ausführen, welche Lösung sie Ihnen
vorschlägt.

In letzter Stunde ist auch noch die
ökonomischgemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern im Verein

mit andern gemeinnützigen Vereinen des Kantons
mit einer Eingabe aufgerückt, in der sie verschiedene
Postulate aufstellt, die wir dann bei den betreffenden
Artikeln behandeln werden.

Das ist alles, was ich Ihnen zum Eintreten zu
sagen habe. Irgendwelche andern materiellen
Abänderungsanträge sind nicht eingegangen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Art. 1.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. Die Einwohnergemeinden sind, nach
Massgabe des Bundesgesetzes über die Kranken-
und Unfallversicherung sowie der nachstehenden
Bestimmungen, ermächtigt:

a. die obligatorische Krankenversicherung ein¬

zuführen;
h. unter Berücksichtigung der bestehenden

Krankenkassen öffentliche Krankenkassen
einzurichten.

Mehrere benachbarte Einwohnergemeinden
können sich zu einem Versicherungsverband
vereinigen.

Art. 2.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 2. Durch Dekret des Grossen Rates kann die
obligatorische Krankenversicherung für die
kantonalen Beamten und Angestellten eingeführt und
zu diesem Zwecke eine öffentliche Krankenkasse
errichtet oder die Beitrittspflicht zu anerkannten
Krankenkassen ausgesprochen werden.

Art. 3.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Kommission hat die
Lösung zwischen den divergierenden Auffassungen der
städtischen und ländlichen Aerzte in der Weise
gefunden, dass sie für städtische und industrielle
Verhältnisse ein Obligatorium gestattet bis zu 5000 Fr.
Einkommen aus Erwerb und Vermögen und für ländliche

Verhältnisse bis zu 3000 Fr. Das will nicht
sagen, dass man den Volkskörper in der Stadt bis
5000 Fr. Einkommen und auf dem Lande bis 3000 Fr.
einbeziehen muss, sondern damit wird nur die obere
Grenze angegeben, wo der Einbezug aufhören muss.
Das Obligatorium kann zum Beispiel in einem Dorf bis
zu einem Einkommen von 1500, 2000 oder 2500 Fr.
ausgesprochen werden; nur darf man nicht über 3000
Fr. hinausgehen; in städtischen und industriellen
Verhältnissen nicht über 5000 Fr. hinaus. Die Kommission

glaubt, damit das Richtige getroffen zu haben.
Der Regierungsrat hat sich heute morgen diesem
Antrag angeschlossen. Der Artikel würde demnach lauten:

«Als versicherungspflichtig können alle in der
Gemeinde niedergelassenen Einzelpersonen und Familien

erklärt werden, deren Einkommen aus Erwerb
und Vermögen in städtischen und industriellen
Verhältnissen weniger als 5000 Fr., in ländlichen Verhältnissen

weniger als 3000 Fr. beträgt. Im Streitfall
entscheidet der Regierungsrat, welche Einkommensgrenze
für eine Gemeinde anzuwenden sei. Die
Versicherungspflicht. ..». Wir haben also noch den Satz
aufgenommen, wonach der Regierungsrat die Kompetenz

erhält, zu entscheiden, ob eine Gemeinde bis
5000 oder 3000 Fr. Maximalgrenze gehen darf, wenn
eine Einigkeit hierüber nicht erzielt wird. Im
allgemeinen werden ja die Gemeinden bestimmen, bis zu
welcher Grenze sie die Bürger in die obligatorische
Krankenversicherung einbeziehen wollen; nur im
Streitfall entscheidet der Regierungsrat. Wir
empfehlen Ihnen diese abgeänderte Fassung zur Annahme,
durch welche den Einwendungen der Aerzte in vollem

Umfang Rechnung getragen wird.

Biehly, Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission hat sich mit dieser Frage eingehend befasst
und glaubt, mit dem vorliegenden Antrag allen
Verhältnissen und auch den Wünschen der Aerzte
entgegenzukommen.

Meer. Die Vertreter der fünf bernischen
Krankenkenkassen aus den verschiedenen Landesteilen sind
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letzten Sonntag zusammengekommen und haben zu
diesem Gesetz Stellung genommen. Im allgemeinen
ist man damit einverstanden, trotzdem man die
allgemeine Einführung des Obligatoriums lieber gesehen
hätte. Her Dr. Biehly hat bereits in der ersten Beratung

darauf aufmerksam gemacht, dass es vorteilhafter
wäre, das Obligatorium vom Kanton aus durchzuführen.

Immerhin waren die Delegierten der
Krankenkassen mit dem Antrag der Kommission
einverstanden, eine Einkommensgrenze von 5000 Fr.
festzusetzen. Ich konstatiere nun aber mit Bedauern, dass
man jetzt unter diese Grenze hinabgeht und also weitere

Kreise von der Stellung unter das Obligatorium
ausnehmen will. Wir wissen aus Erfahrung, wie
notwendig es ist, bestimmte Schichten zum Eintritt in
die Krankenkassen zu zwingen, damit ihnen auch
zahlungsfähige Mitglieder zugeführt werden. Demgegenüber

machen die Aerzte geltend, es sei nicht recht,
diese Elemente in die obligatorische Versicherung
einzubeziehen und sie dadurch in ihrem Einkommen
zu schmälern. Nun darf aber gesagt werden, dass die
Vergütungen, welche die Krankenkassen an die Aerzte
und Apotheker zu leisten haben, in den letzten Jahren
so gestiegen sind, dass man sich vor die Frage
gestellt sieht, ob man mit den Aerzten überhaupt weitere

Verträge abschliessen will. Man ist seitens der
Krankenkassen der Aerzte- und Apothekerversicherung
gar nicht mehr hold gesinnt, und ich weiss nicht,
welchen Einfluss das bei der Abstimmung über das
Gesetz haben wird. Ich bedauere, wie gesagt, dass
man wieder weitere Volkskreise vom Obligatorium
ausnehmen will und das Obligatorium nicht allgemein
zur Durchführung kommt, wie man ursprünglich
geglaubt hat.

Mosimann. Ich möchte Ihnen die Annahme des
Antrages der vorberatenden Behörden empfehlen. Herr
Meer hat soeben gegen die Herabsetzung der obern
Einkommensgrenze auf 3000 Fr. gewisse Bedenken
erhoben. Ich halte es daher für angezeigt, mit einigen

Worten die Begründetheit der Festsetzung einer
obern Einkommensgrenze und eines Unterschiedes
zwischen städtischen und ländlichen Verhältnissen
darzutun.

Als die erste Beratung des Gesetzes stattfand,
war es mir nicht möglich, während der ganzen Beratung

anwesend zu sein und ich konnte mich daher zu
diesem und jenem Punkt nicht äussern. Ich erlaube
mir deshalb, jetzt noch darauf zu sprechen zu kommen,

besonders nachdem auch die Aerztgesellschaff
des Kantons Bern sich der Sache angenommen hat.

Wie gestalten sich die Verhältnisse, wenn jeder
ohne Rücksicht auf sein Einkommen und Vermögen
obligatorisch der Krankenversicherung angehört, an
die der Staat eine gewisse Subvention leistet? Es
werden so Leute in die obligatorische Versicherung
einbezogen,, für die das Bedürfnis dazu gar nicht
besteht und die es gar nicht verlangen, sondern die im
Falle sind, bei Krankheit sieh selbst behandeln zu
lassen. Im weitern ist Ihnen bekannt, dass nach
Art. 23 des Bundesgesetzes über die Kranken- und
Unfallversicherung alle diejenigen, die einer anerkannten

Krankenkasse angehören, zu den gleichen Taxen
behandelt werden müssen. Bisher war es stillschweigendes,

durch die Gewohnheit sanktioniertes Ueber-
einkommen zwischen Arzt und Patient, dass der Arzt
dem besser situierten Kranken für seine Bemühungen

etwas mehr verlangte und sich gegenüber dem
wirtschaftlich Schwächern mit einem geringem Honorar

begnügte. Der Arzt konnte so mit den
Krankenkassen für diese günstige Verträge abschliessen,
den Bedürftigen im Honorar entgegenkommen und
gegenüber Unbemittelten sogar ganz darauf verzichten.
Wenn aber auch Vermögliche in den Krankenkassen
zu den niedrigen Taxen behandelt werden müssen,
so wird dadurch die Freiheit der Aerzte bezüglich
der Abstufung ihrer Honorarberechnung eingeschränkt.
Wenn bis jetzt die Aerzte den materiellen Fragen
etwas ferner standen, so haben sich die Verhältnisse
im Laufe1 der Zeit doch geändert und die Aerzte
sind dazugekommen, auch einigermassen auf ihre
materiellen Einkünfte bedacht zu sein und dafür zu sorgen,
dass sie ein gewisses Aequivalent für ihren schweren
Beruf bieten. Der Arzt arbeitet nicht nur 8, 10 oder
12 Stunden im Tag, sondern oft 14, 16, 20 und mehr
Stunden. Sein Beruf ist sehr anstrengend, seine
Kräfte werden rasch konsumiert, er wird vor der Zeit
alt — alles Faktoren, die doch gewiss ein Einkommen
rechtfertigen, bei dem man bestehen kann. Wenn man
alle Leute an der obligatorischen Versicherung partizipieren

lässt, so wird der Arzt in der Behandlung
derjenigen Kreise, die er bis jetzt frei behandelt hat,
eingeschränkt, und das ist entschieden ein Nachteil
für die Aerzte, welche Wert darauf legen, die Freiheit

in der Ausübung ihrer Tätigkeit möglichst
aufrecht zu erhalten.

Aber noch eines. Wenn die Aerzte durch eine zu
weitgehende Einbeziehung aller Bevölkerungsklassen
in die obligatorische Krankenversicherung wirtschaftlich

geschädigt werden, so bleibt ihnen nichts anderes
übrig, als beim Abschluss von Krankenkassenverträgen

auf eine Tariferhöhung zu dringen, wodurch nicht
nur die Mitglieder der Krankenkassen, sondern na-
turgemäss auch die Gemeinden und der Staat mehr
belastet werden. Es profitiert also dabei niemand.

Das sind die Momente die ich hervorheben wollte,
um grundsätzlich darzutun, dass es notwendig ist,
eine obere Einkommensgrenze für die Partizipierung
an der obligatorischen Versicherung festzusetzen.

Wie hoch darf diese Grenze angenommen werden?
Der ursprüngliche Entwurf sah 3000 Fr. vor. In der
ersten Beratung wurde diese Beschränkung vollständig

eliminiert. Nun schlägt die Kommission 3000 bis
5000 Fr. vor. Das scheint mir das Richtige zu sein.
Die Einkommensgrenze von 5000 Fr. scheint mir für
städtische und industrielle Verhältnisse ohne weiteres
gegeben zu sein. Für ländliche Verhältnisse ist sie
zu hoch; würde man auf diesen Betrag abstellen, so
wäre damit dort faktisch das allgemeine Obligatorium
eingeführt. Mit 3000 Fr. dürfte dort das Richtige
getroffen sein. Ich stimme deshalb zum neuen Antrag
der vorberatenden Behörden und empfehle Ihnen dessen

Annahme.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 3. Als versicherungspflichtig können alle
in der Gemeinde niedergelassenen Einzelpersonen

und Familien erklärt werden, deren Einkommen

aus Erwerb und Vermögen in städtischen
und industriellen Verhältnissen weniger als 5000
Fr., in ländlichen Verhältnissen weniger als 3000
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Fr. beträgt. Im Streitfalle entscheidet der
Regierungsrat, welche Einkommensgrenze für eine
Gemeinde anzuwenden ist. Die Versicherungspflicht

beginnt nach einem dreimonatlichen
Aufenthalt in der betreffenden Gemeinde.

Für die Gemeinden besteht keine Verpflichtung,

Personen, die über 60 Jahre alt sind, oder
dauernd Kranke in die obligatorische Versicherung

aufzunehmen.
Angehörige fremder Staaten, die weniger als

10 Jahre in der Gemeinde wohnen, sind nicht
versicherungspflichtig.

Streitigkeiten über die Versicherungspflicht
sind gemäss Art. 11 des Gesetzes vom 31.
Oktober 1909 betreffend die Verwaltungsrechtspflege

vom Verwaltungsgericht zu entscheiden.

Art. 4.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 4. Für die Durchführung der obligatorischen

Krankenversicherung hat die Gemeinde
oder der Versicherungsverband von Gemeinden
entweder einen Vertrag mit einer anerkannten
Krankenkasse (Vertragskasse) abzuschliessen
oder eine öffentliche Krankenkasse zu errichten.

Eine öffentliche Krankenkasse bedarf der
Anerkennung des Bundesrates im Sinne von Art. 4
des Bundesgesetzes.

Art. 5.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Eingabe der
ökonomischgemeinnützigen Gesellschaft geht dahin, man möchte
die ursprüngliche Fassung des regierungsrätlichen
Entwurfes wieder herstellen, welche vorsah, dass die
obligatorische Krankenversicherung wenigstens
ärztliche Behandlung und Arznei gewähren müsse. Es
wird nicht mit Unrecht betont, dass der Zweck der
Krankenversicherung doch der ist, vor allem die Kran-<
kenpflege zu sichern, und man soll die Krankenversicherung

nicht einbeziehen, wonach dem Kranken ein
Krankengeld ausgerichtet wird, das nach Bundesgesetz

im Minimum 1 Fr. betragen muss. Ein Punkt
in der Eingabe gibt mir jedoch zu einigen
Bemerkungen Anlass. Wir lesen dort: «Und erst recht
ein Krankengeld von nur 1 Fr. wird die Wiedererlangung

der Gesundheit nur in bescheidenem Masse
fördern und nur eine halbe Massregel bedeuten». Art. 12
des Bundesgesetzes geht nicht dahin, es dürfe nur
ein Krankengeld von 1 Fr. ausgerichtet werden,
sondern dahin, es müsse im Minimum 1 Fr. gegeben
werden; es können auch 2 und mehr Franken an
Krankengeld verabfolgt werden. In der Kommission
wurde von verschiedenen Seiten mit Recht darauf
hingewiesen, dass, wenn man diesem Wunsche der
ökonomisch-gemeinnützigen Gesellschaft Rechnung
tragen würde, das Gesetz entschieden verschlechtert

würde. Wir müssen die Wohltat des Gesetzes, dass
man sowohl eine Krankengeld- als Krankenpflegekasse

subventionieren kann, auch in unserem Entwurf
festhalten. Der Art. 5, wie er hier vorliegt, bedeutet
in ungleich grösserem Masse eine Wohltat für die
kranke bemische Bevölkerung, als wenn man die
Krankengeldkasse glatterdings ausschaltet. Ich bin
deshalb — und der Regierungsrat teilt diese Auffassung

— mit der vorliegenden Redaktion der Kommission

durchaus einverstanden und möchte Ihnen
beantragen, in diesem Punkte auf die Eingabe der
ökonomisch-gemeinnützigen Gesellschaft nicht einzutreten.

Sie erwähnt dann noch einen andern Punkt, wo
wir entsprechen können, aber hier sollten wir an Art.
5 unverändert festhalten.

Biehly, Berichterstatter der Kommission. In der
Eingabe der ökonomisch-gemeinnützigen Gesellschaft
des Kantons Bern und der kantonalen Aerztegesell-
schaft will man die blosse Krankengeldkasse, die nur
ein Krankengeld ausrichtet, eliminieren. Sosehr ich
dafür bin, dass man in erster Linie durchgängig
freie ärztliche Hülfe und freie Arznei gewähren würde,
so können wir auf das Begehren doch nicht eintreten,
weil wir mit Art. 12 des Bundesgesetzes in Konflikt
kämen, welcher die Gewährung ärztlicher Behandlung

und Arznei oder eines täglichen Krankengeldes
von wenigstens 1 Fr. vorsieht. Man hat in der
Kommission vorgeschlagen, die Mitglieder, die einer
Krankengeldkasse angehören, könnten auch noch andern
Kassen beitreten; aber es wurde mit Recht darauf
aufmerksam gemacht, dass diese finanzielle Mehrbelastung

den Mitgliedern der Kasse nicht zugemutet
werden kann. Umgekehrt kann man die Krankengeldkassen

auch nicht zwingen, freie ärztliche Behandlung
und Arznei zu gewähren. Ein Ausweg bestünde nach
meiner Ansicht darin, dass, wenn in den Gemeinden
eventuell neue Kassen gegründet werden, man sie
anhalten würde, als Grundbedingung die freie ärztliche
Behandlung und Arznei aufzustellen. Ich möchte Sie
ersuchen, am Antrag der Regierung und Kommission
festzuhalten.

Mosimann. Ich möchte Sie ersuchen, auf den
ersten Antrag der Regierung, wie er im ursprünglichen

Entwurf enthalten war, zurückzukommen.
Derselbe bestimmte: «Die obligatorische Krankenversicherung

muss wenigstens die Gewährung von ärztlicher
Behandlung und Arznei in dem durch Art. 13 des
Bundesgesetzes festgesetzten Umfang umfassen». Die
Kommission ist der Meinung, man solle als
Versicherungsleistung nicht nur die unentgeltliche Krankenpflege,

also Arzt und Arznei resp. Spitalpflege,
einbeziehen, sondern auch die Verabfolgung eines
Krankengeldes von wenigstens 1 Fr. per Tag. Ich habe
eigentlich nicht recht eingesehen, warum die Regierung

von ihrem ursprünglichen Antrag abgekommen
ist und ich glaube, dass man in der Kommission über
die Leistungen der Krankenkassen nicht so genau orientiert

war. Vielleicht kommt sie bei näherer Prüfung
doch noch zu einem andern Schluss. Im allgemeinen
ist das Interesse für diese Frage in weiten Kreisen
noch ein geringes und es ist daher nicht unangebracht,
Ihnen die Bedeutung der Leistungen der Krankenkassen

etwas eingehender zu beleuchten.
Die Kassenleistungen gehen entweder auf

unentgeltliche Behandlung, also Arzt und Arznei bezw.



(12. März 1919.) 421

Spitalpflege, oder auf Verabfolgung eines Krankengeldes,

oder drittens auf eine Kombination der beiden
Systeme, unentgeltliche Behandlung und Krankengeld.
Wie machen sich diese verschiedenen Leistungen in
bezug auf den Verlauf einer Krankheit und die
Wiedererlangung der Leistungsfähigkeit des betreffenden
Kranken geltend? Diejenige Versicherung, die weitaus
die beste ist und die meiner Ansicht nach einzig vom
Staat subventioniert werden sollte, ist unbedingt die
Krankenpflegeversicherung, unentgeltliche ärztliche
Behandlung und Arznei, eventuell unentgeltliche
Spitalpflege. Ist der Kranke hiefür versichert, so wird
er seine Krankheit am ersten Tage anmelden. Er wird
sofort untersucht, die Krankheit wird erkannt, wird
regelmässig behandelt, es wird dafür gesorgt, dass
sie möglichst rasch zum Abschluss kommt, dass keine
Komplikationen entstehen, keine schlechten Folgen,
eintreten, die zu Siechtum und Invalidität führen, und
die Arbeitsfähigkeit des Kranken wird möglichst rasch
wieder hergestellt. Handelt es sich um eine
Infektionskrankheit, so wird ihrer Weiterverbreitung sofort
vorgebeugt und verhindert, dass unter Umständen eine
Seuche sich ausbreitet, der Tausende und Abertausende

ihren Tribut zollen müssen. Ich bin überzeugt,
dass, wenn wir in den letzten Monaten eine ausgebaute

Krankenpflegeversicherung mit staatlicher
Subvention gehabt hätten, wir nicht in dieser Weise von
der Grippeepidemie mitgenommen worden wären, wie
es der Fall gewesen ist und heute noch ist.

Die unentgeltliche ärztliche Behandlung und Arznei,
die sogenannte Krankenpflegeversicherung hat noch
andere Vorteile. Simulation, Uebertreiben und
Hervorheben von Krankheitserscheinungen, die gar nicht
da sind, kommt viel weniger vor, weil einer kein
Interesse daran hat. Er hat auch kein Interesse daran,
in mehreren Krankenkassen versichert zu sein, eine
sogenannte Ueberversicherung zu haben. Die Kosten
der Krankenpflegeversicherung werden allerdings
höher sein, doch sind sie nur scheinbar grösser im
Anfang und werden gegenüber Krankengeldkassen, die
ein richtiges Krankengeld zahlen, im Laufe der Zeit
geringer werden, weil die Krankheit in ein chronisches
Stadium kommt, wo die Krankenbesuche eingeschränkt
werden können und nicht mehr so häufig zu erfolgen
brauchen wie im Anfang. Das sind alles Momente,
welche für die Krankenpflegeversicherung sprechen.
Gerade für die Schichten, die wir mit der
obligatorischen Versicherung erreichen wollen, ist diese
Versicherungsart, ich möchte fast sagen, die einzig
passende.

Bei der Krankengeldversicherung muss nach
Bundesgesetz ein Krankengeld von wenigstens 1 Fr. im
Tage ausgerichtet werden. Es kann aber auch 2, 3, 4
oder 5 Fr. betragen, wie es zum Beispiel bei den
grossen Krankenkassen Helvetia, der kantonalberni-
schen Krankenkasse, vielen Gewerkschaftskrankenkassen

usw. der Fall ist. Hier ist das Krankengeld nicht
nur dazu da, für ärztliche Behandlung zu sorgen,
sondern es soll in gewissem Umfang auch den dem Kranken

erwachsenden Lohnausfall decken. Ist das
Krankengeld so gross, dass es vielleicht dem täglichen
Verdienst gleichkommt, so wird es freilich von
einsichtigen, vorsorglichen Leuten schon gut angewendet
werden. Sie werden dafür sorgen, dass die Krankheit
behandelt und die Arbeitsfähigkeit rechtzeitig
wiederhergestellt wird. In der Mehrzahl der Fälle ist aber
das Krankengeld nicht so gross, dass es wirklich

etwas bedeutet. Die Krankenpflege und der
Lebensunterhalt sind wesentlich teuerer geworden und ein
tägliches Krankengeld von 2, 3, 4 oder 5 Fr. reicht
nicht weit. Die kantonalbernische Krankenkasse hat
nach dem Jahresbericht pro 1917 ca. 27,000 Mitglieder;

davon sind im ganzen nur 1% in der höchsten
Klasse mit 5 Fr. versichert, 1,5 % mit 4 Fr., 10%
mit 3 Fr. und der ganze übrige Rest mit 1 und 2 Fr.
Gewöhnlich sind die Leute, wie ich aus Erfahrung
weiss, in keiner zweiten Krankenkasse versichert,
wenn sie nicht einer Gewerkschaft angehören, wo sie
genötigt sind, einer zweiten Kasse beizutreten. Ein
solches Krankengeld ist absolut unzureichend, es
bedeutet nichts, die Leute können sich nicht behandeln
lassen und haben für den Lohnausfall nichts. Wenn
man sich vergegenwärtigt, dass es sich in diesen
Schichten vielfach um Leute handelt, die von
vorneherein zu den Gleichgültigen und wenig Einsichtigen
gehören, so müssen wir sagen, dass eine staatlich
subventionierte Krankengeldversicherung von
vorneherein zu verwerfen ist.

Der Nachteil dieser Versicherungsart liegt aber
nicht nur darin, dass das Krankengeld nirgends
hinreicht, sondern auch darin, dass die Krankheit nicht
behandelt wird, dass sie viel leichter in ein Stadium
kommt, wo man das Versäumte nicht mehr gutmachen
kann, wo Invalidität und alle möglichen schweren
Folgen eintreten. Sie öffnet auch der Simulation Tür
und Tor und ermöglicht die Ueberversicherung. Ferner

sind die Krankengeldkassen, die ein grosses
Krankengeld zahlen, nicht so sehr geneigt, die Wohltat
der Versicherung ihren Mitgliedern Monate und Jahre
zuteil werden zu lassen, wie es zum Beispiel bei
Tuberkulösen nötig wäre, während bei der
Krankenpflegeversicherung einer so lange behandelt wird, als
sein Krankheitszustand es erfordert. Bei der
Krankengeldversicherung wird das Krankengeld einfach
so lange ausgerichtet, als die Statuten der Kasse es
erlauben, und wenn von daher nichts mehr fliesst,
dann muss die Armenpflege in Anspruch genommen

werden.
Das sind die Nachteile der Krankengeldversicherung

und ich hoffe, der Grosse Rat werde nicht
Hand dazu bieten, diese Kassen mit staatlichen Mitteln

zu subventionieren und damit eine Sache zu
unterstützen, die dem Zweck, den wir im Auge haben,
nicht entspricht.

Die weitaus beste Versicherungsart wäre die
Verbindung der Krankenpflege- mit der Krankengeldversicherung.

Sie böte auf der einen Seite die Vorteile
der Krankenpflegeversicherung, und auf der andern
Seite wäre noch ein kleines Krankengeld da, das
ein gewisses Aequivalent für den Lohnausfall bietet,
wenn es auch nicht so gross sein darf, dass es den;

ganzen Lohnausfall deckt. Wenn wir von Staatswegen

nur die Krankenpflegeversicherung subventionieren,

so geben wir den Leuten, für die diese
Versicherung eine soziale, ich möchte sagen eine
volkswirtschaftliche Notwendigkeit ist, Gelegenheit,
vielleicht von sich aus noch einer Krankengeldversicherung

beizutreten. Unser Bestreben muss dahin gehen,
die eigentliche Krankenpflegeversicherung in den
Vordergrund zu stellen und möglichst zu fördern. Die
gleiche Tendenz besteht übrigens auch beim Bund,
indem eine Krankenpflegekasse, die ihre Leistungen
auf ein Jahr ausdehnt, nur % der Kosten zu tragen
hat und der Bund den letzten % übernimmt. Die

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919. 106*
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Krankenpflegeversicherung passt namentlich auch für
unsere ländlichen Verhältnisse. Was ist zum
Beispiel ein tägliches Krankengeld von 1 oder 2 Fr. für
einen Dienstboten, wenn man bedenkt, dass die
Spitalkosten heute durchschnittlich 4—5 Fr. betragen?
Der betreffende Arbeitgeber muss für die Spitalverpflegung

seiner Dienstboten gut sein und sowieso den
Unterschied aus seiner Tasche bezahlen. Hat er seine
Leute aber für die Krankenpflege versichert, so kann
er sie unentgeltlich im Spital behandeln lassen,
braucht keinen Zuschuss zu leisten und es wird dafür
gesorgt, dass sein Knecht, seine Magd in möglichst
kurzer Zeit wiederhergestellt ist und die volle
Arbeitsfähigkeit wiedererlangt.

Das sind die Gründe, die es mir als zweckmässig
erscheinen lassen, von Staats wegen zunächst nur
die Krankenpflegeversicherung zu subventionieren und
alle andern Versicherungsarten unberücksichtigt zu
lassen. Im Laufe der Zeit wird sich dann zeigen,
ob die Krankengeldversicherung sich so entwickelt,
dass sich damit etwas Rechtes anfangen lässt. Jetzt
ist das nicht der Fall. Wenn später die Verhältnisse
sich ändern, dann können wir dem immer Rechnung
tragen. Für heute aber wollen wir dem Gesetz durch
die Subventionierung der Krankenpflegeversicherung
eine Grundlage geben, die unter allen Umständen
gute Früchte zeitigen wird.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Aerztegesellschaft des Kantons

Bern hat jedenfalls einen sehr energischen
Verfechter dieses Gedankens in den Grossen Rat
geschickt. Allein ich fürchte fast, dass Sie mit der
Annahme des Antrages Mosimann das Gesetz
begraben würden. Die sozialdemokratische Partei hat
mich bereits wissen lassen, dass, wenn auch in
diesem Punkte den Aerzten nachgegeben werde, sie
gegen das Gesetz Stellung nehmen werde. Damit wäre
sein Schicksal wahrscheinlich besiegelt. Es kostete
die Regierung und Kommission schon sehr viel Ueber-
windung, dem Wunsche der Aerzte in Art. 3
nachzugeben. Die Versicherung des ganzen Volkskörpers
hätte eminente Vorteile geboten, weil die Gemeinden
wirtschaftlich starke Leute als Kassenmitglieder
bekommen hätten, die vielleicht von der Kasse gar keinen

Gebrauch gemacht hätten, und weil auch die
Durchführung der ganzen Krankenversicherung eine
ungleich einfachere geworden wäre, als es bei der
Aufstellung von Einkommensgrenzen der Fall ist, die
sich von Jahr zu Jahr verschieben und deshalb einen
grossen Apparat zur Durchführung der Versicherung
nötig machen. Allein wir haben dort nachgegeben,
weil wir keine Proletarisierung des Aerztestandes
wollen. Hier dagegen müssen wir dem Verlangen der
Aerzte entgegentreten, weil sonst das Gesetz geliefert
wäre. Wir machen schliesslich ein Gesetz für das
Bernervolk und nicht für die Aerzte (Sehr richtig!
bei den Sozialdemokraten). Herr Dr. Mosimann hat
die Krankenpflegeversicherung in Tönen höchster
Anerkennung gepriesen. Ich gebe das alles zu. Wir
wünschen in der Hauptsache auch die Krankenpflegeversicherung,

aber wir wollen die Möglichkeit
mitnehmen, dass unter Umständen auch die
Krankengeldversicherung vom Staat subventioniert werden
kann. Der Staat unterstützt übrigens nur die
bedürftigen Kassenmitglieder, nicht den ganzen
Volkskörper, nur diejenigen, welche die Prämien nicht von

sich aus leisten können, und nicht überhaupt alle
Versicherten. Die Krankengeldversicherung kann auch
wohltätig wirken; die paar Franken, die eine arme
Familie bezieht, helfen ihr unter Umständen über
einige Nottage hinweg, über die sie sonst vielleicht
nicht hinwegkäme.

Ich möchte Sie dringend bitten, auf den Antrag
Mosimann nicht einzutreten und das Gesetz nicht
im letzten Moment zu Fall zu bringen dadurch, dass
wir auch hier dem Wunsche der Aerzte nachgeben.

Meer. Ich möchte Sie ebenfalls ersuchen, den
Antrag des Herrn Dr. Mosimann abzulehnen. Dem
Gesetz würde in der Tat eine grosse Opposition
erstehen, wenn der Antrag angenommen würde. Die
Grosszahl der bernischen Krankenkassen richtet
Krankengeld aus, und es wäre nicht recht, wenn diese
ausgeschlossen würden. Wenn eine Krankengeldkasse
besteht und man mit ihr bisher gute Erfahrungen
gemacht hat, warum soll sie ihre Tätigkeit nicht in
bisheriger Weise fortführen dürfen, sondern zu etwas
anderem verpflichtet werden? Herr Dr. Mosimann
hat erklärt, dass bei der Krankengeldkasse der Simulation

Tür und Tor geöffnet sei. Ich möchte das-
bestreiten. Die Krankenkassen sind den Aerzten sehr
dankbar wenn sie ihnen helfen, den Simulanten, die
bei jeder Art der Versicherung vorkommen, auf die
Haube zu rücken. Herr Dr. Mosimann führt weiter
aus, dass bei der Krankenpflegeversicherung mehr
Garantie für eine richtige Behandlung der Krankheit

geboten sei. Allein auch bei der Krankengeldversicherung

muss der Kranke sich sofort in ärztliche
Behandlung begeben, denn kein Versicherter erhält
das Krankengeld ausbezahlt, bevor er ein Arztzeugnis

beigebracht hat. Im weitern ist zu sagen, dass das
Krankengeld in mancher Familie sehr willkommen
ist und die Leute geradezu darauf angewiesen sind.
Wir haben seit Jahren unsere Mitglieder dahin zu
erziehen gesucht, dass sie sich möglichst hoch, für
den ausfallenden Taglohn, versichern. Damit kann
die Arztrechnung bezahlt werden und es bleibt den
Angehörigen noch etwas zum Leben.

Das die wenigen Bemerkungen, die ich den
Ausführungen des Herrn Dr. Mosimann gegenüber
anbringen wollte. Ich ersuche Sie nochmals, seinen
Antrag abzulehnen, weil er das Gesetz gefährden
würde.

Hartmann. Die Ausführungen der Herren Meer
und Regierungsrat Tschumi entheben mich einer
längern Begründung. Ich möchte der Brandrede des-
Herrn Dr. Mosimann, die in der Hauptsache dahin
tendierte, die Kassenmitglieder im grossen und ganzen
als Simulanten zu bezeichnen, entgegentreten und
betonen, dass auch die allerbeste Krankenpflege nichts
abträgt, wenn der Patient nichts zu essen hat, wenn
er neben der Krankenpflege nicht auch noch ein
Krankengeld bekommt. Ich bin auch Krankenkassenmitglied,

gehöre dem Verwaltungsrat einer grössern
Kasse an und weiss, wie weit der Vorwurf wegen
der Simulation berechtigt ist. Solche kann ausnahmsweise

vorkommen, aber mit diesem Vorwurf darf
man ein Gesetz wie das vorliegende nicht zu Fall
bringen. Ich ersuche Sie, den Antrag Mosimann
abzulehnen, sonst schaufeln Sie von vorneherein dem
Gesetz das Grab und erbittern die Arbeiterschaft sehr.
Im übrigen sind auch die Meinungen über die Tiich-
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tigkeit der Herren Aerzte sehr verschieden. Ein schöner

Prozentsatz der Krankenkassenmitglieder konsultieren

lieber Naturheilärzte. Dann gibt es auch
Krankheitserscheinungen, welche den Patienten zwingen, die
Arbeit auszusetzen, denen er aber selbst, ohne
ärztliche Hülfe, vorbeugen kann, wenn er ein Interesse
an seiner Gesundheit hat, und wo eine
Krankenpflegeversicherung nicht nötig ist.

Bühlmann. Die Ausführungen des Herrn Dr.
Mosimann zugunsten der Krankenpflegeversicherung
gegenüber der Krankengeldversicherung hat viel
Bestechendes für sich, obschon auf der andern Seite
auch das Krankengeld eine wohltätige Wirkung
ausüben kann. Darum sieht denn auch schon das
Bundesgesetz die Unterstützung beider Versicherungsarten

vor, der Krankenkassen, welche ihren Mitgliedern
ärztliche Behandlung und Arznei gewähren oder ein
bestimmtes Minimalkrankengeld ausrichten. Wir
haben im Kanton Bern eine grosse Zahl von Krankenkassen,

die nur die Krankengeldversicherung pflegen
und vom Bund subventioniert werden. Wenn nun der
Kanton erklärt, er gebe ihnen nichts, wenn sie nicht
die Krankenpflegeversicherung einführen, so wird aus
diesen Kreisen dem Gesetz eine grosse Opposition
erwachsen und es wird sich fragen, ob es in der
Volksabstimmung überhaupt durchgeht. Aber angenommen,
es finde im Volke gleichwohl eine Mehrheit, dann
werden natürlich die bisherigen Krankengeldkassen
weiterbestehen und ihre Mitglieder wahrscheinlich
behalten. Infolgedessen wird es, damit das Obligatorium

eingeführt werden kann, nötig sein, überall
in den Gemeinden neben den bestehenden Krankenkassen

andere Kassen ins Leben zu rufen, die auf
dem Grundsatz der Krankenpflegeversicherung aufgebaut

sind. Die guten Risiken sind schon jetzt in den
Krankenkassen und die Gemeinde muss in ihre neue
Kasse alle schlechten Risiken übernehmen. Das könnte
zu allzuweit gehenden Belastungen für die Gemeinde
führen. Dieser praktischen Konsequenz des Antrages
Mosimann sollte Rechnung getragen werden, so schön
er auf der andern Seite ist. Aus diesen praktischen
Erwägungen kann meines Erachtens der Antrag nicht
angenommen werden, sogut er gemeint ist. Man darf
nicht sagen, die Aerztekreise ständen deshalb für diesen

Antrag ein, weil er ihnen gewisse Vorteile bringe.
Diese Vorteile sind so ausserordentlich gering, dass
das von vorneherein ausgeschlossen ist. Würde es
sich um die viel angefochtenen Fürsprecher handeln,
dann könnte man eine solche Argumentation begreifen,

denn wir müssen ja Händel führen und weder
Staat noch Gemeinden zahlen uns einen Rappen;
unsere Kollegen von der medizinischen Fakultät sind
da schon jetzt viel besser gestellt.

Wenn ich das Wort ergriffen habe, so geschah es
noch aus einem andern Grunde. Wir haben im
Bundesgesetz neben den Art. 12 und 13, welche die Art,
den Umfang und die Dauer der Versicherungsleistungen

regeln, auch noch den Art. 14, welcher ein
anderes Gebiet der Versicherung ordnet, die Leistungen

an Wöchnerinnen. Die Wöchnerin bezieht die
für Krankheitsfälle vorgesehenen Leistungen zum Teil
schon vor ihrer Niederkunft und überdies nach Ablauf
der Unterstützungsdauer éin Stillgeld, wenn sie ihr
Kind während weiterer vier Wochen stillt. Nun
vermisse ich im vorliegenden Entwurf Bestimmungen
hierüber. Meiner Meinung nach ist die Wöchnerin

nicht eine Kranke, die ohne weiteres unter die
Bestimmungen unseres Gesetzes fällt. Sie sollte aber gleich
behandelt werden wie die Kranken und der Vorteile
des Gesetzes in gleicher Weise teilhaftig werden.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Naturalisatioiisgesuclie.

Gemäss dem Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission wird bei 99 gültigen Stimmen
(erforderliche 2/3-Mehrheit : 67) den nachgenannten
Personen, welche sich über den Genuss eines guten
Leumundes, den Besitz der bürgerlichen Rechte und
Ehren, sowie über günstige Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen
hin (mit 80—90 Stimmen) das bernische
Kantonsbürgerrecht und das Bürgerrecht der nachbezeichneten

Gemeinden erteilt, in dem Sinne jedoch, dass
die Naturalisation erst mit der Zustellung der
Naturalisationsurkunden in Wirksamkeit tritt:

1. Karl Spindler, von Eichen, Württemberg,
geboren den 25. Januar 1873, Ziegler in Wahlen,
Ehemann der Angelika geb. Halbeisen, geboren 1882,
Vater von fünf minderjährigen Kindern, welchem die
gemischte Gemeinde Peuchapatte das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

2. Theophil Hamann, vonOltingen, Elsass, geboren

den 21. August 1880, Fabrikarbeiter in Laufen,
Ehemann der Lina Florina geb. Cueni, geboren 1890,
Vater von sieben minderjährigen Kindern, welchem
die gemischte Gemeinde Peuchapatte das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

3. Giovanni Attilio V a 1 e n t i, von Cantello, Italien,
geboren den 24. September 1881, Maurermeister in
Bern, Ehemann der Adele Maria geb. Riva, geboren
1884, Vater eines minderjährigen Kindes, welchem
die gemischte Gemeinde Innertkirchen das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

4. Louis Charles Fiora, von Sesto Calende,
Italien, geboren den 26. November 1884, Unternehmer
in Renan, Ehemann der Jeanne Ida geb. Spichiger,
geboren 1877, Vater von drei minderjährigen
Kindern, welchem die Einwohnergemeinde Renan das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

5. Joseph S c h e r e r, von Riedböhringen, Baden,
geboren den 26. Februar 1868, Abwart in Bern,
Ehemann der Marie Luise geb. Rauber, geboren 1872,
Vater von vier minderjährigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Zollikofen das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

6. Wilhelm Hubert Krumbach, vonHerrenbroel,
Preussen, geboren den 18. September 1880,
Werkmeister in Rüegsauschachen, Ehemann der Elisabeth
geb. Valder, geboren 1857, welchem die Einwohnergemeinde

Rüegsau das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.
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7. August Wilhelm Bader, von Hofen, Württemberg,

geboren den 28. April 1885, Zeichner in
Wettingen (Aargau), Ehemann der Anna Maria geb. Schärer,

geboren 1882, Vater von 2 minderjährigen
Kindern, welchem die Einwohnergemeinde Lauperswil
das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

8. Federata Anna Frank, ohne bestimmte
Staatsangehörigkeit, geboren den 3. Mai 1898, Erzieherin
in Herzogenbuchsee, welcher die Einwohnergemeinde
Rüegsau das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

9. Jacques Victor To si, von Cervarolo, Italien,
geboren den 29. August 1897, Techniker in Tavannes,
ledig, welchem die Burgergemeinde Tüscherz das Ge-,
meindebürgerrecht zugesichert hat.

10. Auguste Mathilde Grossmann, von Riga,
Russland, geboren den 2. April 1853, Privatiere in
Bern, ledig, welcher die Burgergemeinde Bern das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

11. Alois Robert Heidegger, von Krumbach,
Vorarlberg, geboren den 3. Juni 1877, Bäckermeister
in Biel, Ehemann der Maria geb. Schweizer, geboren
1878, Vater von 2 minderjährigen Kindern, welchem
die gemischte Gemeinde Beurnevésin das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

12. Josef Arnold Barazzutti, von Forgaria,
Italien, geboren den 17. August 1896, Schlosser in Liesberg,

ledig, welchem die gemischte Gemeinde Peu-
chapatte das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

13. Joseph Jean und Jean Z a n e 11 i, von Bedo-
nia, Italien, ersterer geboren den 1. Januar 1899 in
Biel-Bözingen, Essayeur in Noirmont, letzterer
geboren den 25. Juni 1900 in Biel, Bankangestellter
daselbst, welchen die Einwohnergemeinde Renan das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

14. Franz Friedrich W i d m e r, von Aarau und
Niedererlinsbach (Solothurn), geboren den 19.
September 1870, Architekt in Bern, Ehemann der Helene
geb. Fahrländer, geboren 1870, Vater von 3
minderjährigen Kindern, welchem die Burgergemeinde Bern
das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

15. Angelo Ambroglio B o s e 11 i, von Casale Litta,
Italien, geboren den 1. September 1885, Schuhmacher

in Münster, Ehemann der Helène Marie geb.
Deantoni, geboren 1893, Vater von 2 minderjährigen

Kindern, welchem die gemischte Gemeinde
Beurnevésin das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

16. Franz Xaver Felber, von Oehningen, Baden,
geboren den 26. April 1898, Bureauangestellter in
St. Immer, welchem die Einwohnergemeinde Renan
das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

17. Joseph Roth, von Florimont, Frankreich,
geboren den 14. September 1865, Landwirt in Prun-
trut, Ehemann der Catherine geb. Klopfenstein, geboren

1871, Vater von 5 minderjährigen Kindern,
welchem die gemischte Gemeinde Beurnevésin das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

18. Jean B u s s i, von Maggiora, Italien, geboren
den 30. Juni 1876, Unternehmer in Noirmont,
Ehemann der Marie Elisa Berthe geb. Berberat, geboren
1882, Vater von 3 minderjährigen Kindern, welchem
die gemischte Gemeinde Noirmont das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

19. Pierre P e u t o, von Curino, Italien, geboren den
14. September 1874, Schuhmachermeister in Münster,
Ehemann der Clémence geb. Peuto, geboren 1878,
Vater von 5 minderjährigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Münster das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

20. Auguste Joseph Duc, von Saint-Christophe,
Italien, geboren den 16. September 1879, Former in
Courroux, Ehemann der Cécile geb. Mertenat, geboren
1887, Vater eines minderjährigen Kindes, welchem
die Einwohnergemeinde Schelten das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

21. Albert Patrizio Genéto, von Belluno, Italien,
geboren den 8. Januar 1897, in Ringgenberg,
Landarbeiter in Reigoldswil (Baselland), ledig, welchem
die Einwohnergemeinde Ringgenberg das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

22. Giovanni R i g o n i, von Asiago, Italien, geboren
den 12. April 1889, in Valcava (Graubünden), Lehrer

der Erziehungsanstalt Landorf bei Köniz, ledig,
welchem die Einwohnergemeinde Köniz das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

23. Luigi L u r m i r i, von Samarate, Italien, geboren
den 9. November 1886, in Mailand, Steinbrucharbeiter
in Péry, ledig, welchem die Einwohnergemeinde
Renan das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

24. Joseph Dachs, von Arrach, Bayern, geboren
den 1. September 1870, in Neurittsteig, Bayern,
Bierbrauer in Köniz, ledig, welchem die Einwohnergemeinde

Köniz das Gemeindebürgerrecht zugesichert
hat.

25. John Oscar Vincent Towlson, von Calais,
Frankreich, geboren den 27. November 1896 in
Marseille, Lehrer in Wyssachen, ledig, welchem die
Einwohnergemeinde Wyssachen das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

Schluss der Sitzung um Y&-U Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.
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Vierte Sitzung.

Mittwoch den 12. März [1,919,

nachmittags 2l/2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 170 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 45 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Bühler, Burger, Düby,
Egger, Grimm, Hagen, Hiltbrunner, Ilg, Ingold (Lotzwil),
Jobin, Junod, Lanz (Rohrbach), Laubscher, Meusy,
Meyer (Langenthal), Müller (Bargen), Paratte, Peter,
Pfister, Reichen, Rufener, Ryser, Siegenthaler, Stauf-
fer, Weibel; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Aeschlimann, Bechler, Beuret, Cueni, Dürr,
Freiburghaus, Gerber (Signau), Hess (Melchnau), Kil-
chenmann, Lenz, Luterbacher, Monnier, Moor, Neuen-
schwander (Bowil), Rufer, Schneeberger, Weber
(Grasswil), Widmer, Ziegler, Zimmermann.

Tagesordnung :

Gesetz
über

die obligatorische Krankenversicherung.

Fortsetzung der zweiten Beratung.

(Siehe Seite 417 hievor.)

Stucki (Biel). Ich möchte zu den bereits
angeführten Argumenten noch weitere Gründe erwähnen,
die zugunsten der Krankengeldversicherung sprechen.
Wenn zum Beispiel einer an der weitverbreiteten
Tuberkulose erkrankt, so braucht er zur Bekämpfung
seines Zustandes nicht unbedingt Medizin, sondern
vor allem eine richtige Anstaltsbehandlung. Wir
haben bekanntlich im Kanton Bern die Anstalt Heiligen-
schwendi, wo der Kranke bei Sonnenschein, guter
Luft und reichlicher Nahrung ohne Medizin seine
Gesundheit wiederfinden kann. Die Anstalt ist bestrebt,
von den Kranken ein möglichst billiges Kostgeld zu
verlangen. Dasselbe betrug 1917 3 und 4 Fr. im
Tage. Sie kann nicht mehr verlangen, weil die armen
Patienten für kein höheres Krankengeld versichert
sind, und sie schloss daher im genannten Jahr mit
einem Defizit von über 60,000 Fr. ab, die durch Sub-
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ventionen von Privatgesellschaften und Staat gedeckt
werden müssen. Damit der unbemittelte Kranke sich
in Heiligenschwendi verpflegen lassen kann, ist es zu
begrüssen, wenn er von seiner Krankenkasse ein
tägliches Krankengeld erhält. Ich unterschätze die Tätigkeit

der Herren Aerzte nicht, ich überschätze sie aber
auch nicht. Aber es ist heute alles so organisiert,
dass es durch die Hände des Arztes und Apothekers
gehen muss ; selbst der Thee, den jeder selbst sammeln
könnte, wird in der Apotheke geholt. Die
Krankengeldversicherung sollte unbedingt ausgebaut werden,
und wenn wir das tun, so tragen wir etwas bei zum
Kampf gegen die Tuberkulose. Wir fassen damit freilich

das Uebel nicht an der Wurzel an; das geschieht
erst, wenn bessere Arbeitsbedingungen geschaffen und
die Arbeitszeit verkürzt wird, wogegen man sich bisher

von massgebender Seite immer gewehrt hat.
Gegenwärtig soll ein Schritt in dieser Beziehung
vorwärts gemacht werden. Allein durch die Förderung
der Krankengeldversicherung ermöglichen wir doch
manchem Kranken einen Aufenthalt in einer
Heilanstalt, wo er seine angegriffene Gesundheit
wiederherstellen kann. Die Krankengeldversicherung
verdient daher unsere Unterstützung, und aus diesem
Grunde möchte ich Ihnen die Ablehnung des Antrages
Mosimann empfehlen.

Mosimanu. Ich sehe mich genötigt, auf verschiedene

Einwendungen kurz zu antworten. Vor allem
aus muss ich die Bemerkung des Herrn Hartmann
zurückweisen, ich hätte behauptet, alle
Krankengeldversicherten seien Simulanten. Ich habe lediglich
gesagt, bei der Krankengeldversicherung sei der Simulation

vielmehr Tür und Tor geöffnet als bei der
Krankenpflegeversicherung. Das ist einwandfrei
nachgewiesen.

Herr Hartmann hat auch das Naturarztproblem
zur Sprache gebracht. Ich will darauf nicht weiter
eintreten, Sie haben sich wohl ihre Gedanken
darüber bereits gemacht. Jedenfalls sind nicht das die
richtigen Aerzte, welche ihre Bildung rasch aus einem
Buche schöpfen, um möglichst schnell auf die Menschheit

loszugehen und Geld zu verdienen, sondern grösseres

Vertrauen verdienen diejenigen, die eine richtige
Ausbildung durchgemacht haben und neben ihren
Methoden auch die Regeln kennen, die in der Therapie
der physikalischen Heilmethode einen grossen Raum
einräumen.

Aus dem Votum des Herrn Regierungsrat Tschumi
hätte man schliessen können, dass die Aerzte bei der
Besprechung dieser Fragen hauptsächlich ihr
materielles Interesse in den Vordergrund stellen. Das ist
keineswegs der Fall. Als die Frage bei uns in Diskussion

stand, wurde von keiner Seite dieses Moment
hervorgehoben, sondern man stellte vor allem auf die
soziale und volkswirtschaftliche Seite ab. Der Aerztestand
ist erst in letzter Zeit gezwungenerweise dazu gekommen,

die wirtschaftliche Seite seines Berufes zu
erörtern, wie es bei jeder andern Erwerbsgruppe auch
der Fall war. Das ist aber unser freies Recht, auf
das wir sogut Anspruch haben wie jeder andere Stand.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die
Krankenpflegeversicherung das richtige ist. Das Ideal
wäre allerdings nicht Krankengeldversicherung allein,
sondern eine Kombination von Krankengeld- und
Krankenpflegeversicherung, und es ist zu begrüssen, wenn
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die Krankenkassen dieses Ideal zu verwirklichen
suchen. Ich gehe da mit Herrn Hartmann durchaus
einig. Das Beste ist, wenn neben der Krankenpflege
noch ein Krankengeld ausgerichtet wird, das für die
.Wartung und den Unterhalt unbedingt erforderlich
ist. Aber wenn wir die Krankenpflegeversicherung
durchführen und von Staats wegen subventionieren,
haben es die betreffenden Kreise immer noch in der
Hand, von sich aus eine Krankengeldversicherung
abzuschliessen, die sie vor wirtschaftlichem Schaden
sichert. Ich habe die Krankengeldversicherung nicht
nach allen Richtungen verdammt, sondern nur erklärt,
dass ein bescheidenes Krankengeld von 1, 2 oder 3
Fr. nicht hinreicht für die Krankenpflege und Dek-
kung des Lohnausfalles. Jedenfalls muss die
Krankengeldversicherung, wenn sie ihren Zweck erreichen
will, eine hohe sein und die betreffenden Leute müssen

auch einsichtig und verständig genug sein, um
das Krankengeld richtig zu verwenden. Dass das
nicht immer geschieht, darüber haben wir Aerzte
unsere Erfahrungen. Auch die Krankenkassen wissen

genau, wie es in dieser Beziehung aussieht. Sie
können allerdings durch gehörige Kontrolle Uebelstän-
den begegnen und sie tun es auch. Es ist viel besser
geworden, aber immerhin lässt es noch zu wünschen
übrig, namentlich da, wo das Krankengeld klein ist.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch ein kleines
Krankengeld unter Umständen wohltätig wirken kann,
aber immerhin ist die dadurch gebotene Hülfe
ungenügend.

Ich habe über Mittag mit verschiedenen Mitgliedern

des Grossen Rates gesprochen, namentlich auch
mit Herrn Regierungsrat Tschumi und den Herren von
der Kommission. Sie fürchten, dass die Annahme
des Antrages auf ausschliessliche Subventionierung
der Krankenpflegeversicherung das Gesetz gefährden
würde. Die Herren von der sozialdemokratischen
Partei haben schon den Drohfinger aufgehoben und
erklärt, dass sie in diesem Falle gegen das Gesetz
Front machen und das Kind mit dem Bade ausschütten
werden. Das wollen wir nicht riskieren. Ich weiss,
dass dem Gesetz schon deshalb gewisse Widerstände
erwachsen, weil es die Erhebung eines Steuerzuschlages

in Aussicht nimmt. Ich möchte dem Entwurf
nicht neue Gegner schaffen und ziehe deshalb meinen
Antrag zurück. Es genügt mir, wenn es mir gelungen
ist, Ihr Interesse für das Krankenkassenproblem zu
fördern, und wenn die Folge die ist, dass sich das
Krankenkassenwesen im Sinne der Erhöhung der
Krankengeldversicherung, der zweckmässigen Verwendung

der Krankengeldleistungen und der kombinierten
Krankenpflege- und Krankengeldversicherung entwik-
kelt, so ist das für mich eine gewisse Genugtuung,
indem diese Bestrebungen auch den unbemittelten
und wirtschaftlich schwachen Volkskreisen zugute
kommen.

Meer. Ich gehe mit Herrn Dr. Mosimann einig,
dass das Krankengeld in der Regel zu klein ist. Ich
kann aber auch mitteilen, dass das Bestreben der
Krankenkassen dahin geht, es zu erhöhen. Ich könnte
eine grosse Zahl von Krankenkassen aufzählen, welche
in letzter Zeit in dieser Richtung vorgegangen sind.
Ich möchte aber nochmals den Vorwurf zurückweisen,
als ob bei den Krankenkassen mit Krankengeldversicherung

der Simulation Tür und Tor mehr geöffnet

sei als bei den andern. Die Kontrolle ist hier ebenso
scharf und diese 'Krankenkassen haben ein ebenso

grosses Interesse daran, der Simulation entgegenzutreten,

wie die andern.

Liithi. Ich möchte die Ausführungen des
Vorredners unterstützen. Als Präsident einer
Betriebskrankenkasse, die auch nur ein Krankengeld ausrichtet,

konnte ich konstatieren, dass gerade die Aerzte
vielfach zur Simulation veranlassen. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass kein Mitglied mehr die
Arbeit am Freitag aufnimmt. Wenn der Kranke am Freitag

zum Arzt geht und von ihm wieder als gesund
befunden wird, so ersucht er ihn, ihn für Montag gesund
zu erklären, weil der Sonntag noch bezahlt ist, und
der Arzt entspricht dem Gesuch. Wir beabsichtigen
daher, in unsere Statuten die Bestimmung
aufzunehmen, dass der letzte Sonntag nicht bezahlt wird.
Das ist jedenfalls fast die einzige Simulation, die
vorkommt, dass der Kranke seine Krankheit noch über
den Sonntag ausdehnt. Andere Simulationen können
wir sehr wenig konstatieren und ich glaube nicht, dass
auch die Krankenpflegeversicherungskassen weniger
aufzuweisen hätten als die Krankengeldkassen.

Was das Krankengeld anbelangt, so ist überall
die Tendenz vorhanden, es zu erhöhen. Auch unsere
Kasse hat es gemacht; wir haben Klassen bis 8 Fr.
im Tag. Ferner gehört ein Mitglied selten nur einer
Kasse an, sondern meistens zwei, so dass es doch
ziemlich hoch versichert ist. Im weitern avisiert
der Arzt, wenn ein Kassenmitglied sich bei ihm
krank meldet, sofort die Kasse und verlangt in nicht
seltenen Fällen einen Gutschein für die Sicherstellung

seines Honorars. Wir lösen denselben immer
ein und der Arzt kommt also auch auf seine Rechnung.

Der Arzt wird von vorneherein bezahlt und
das verbleibende Krankengeld wird dem Versicherten
ausgerichtet, so dass auch da jeder missbräuchlichen
Verwendung der Riegel geschoben ist.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Bühlmann hat heute morgen

eine Frage angeschnitten, auf die ich kurz
antworten möchte. Es ist nicht nötig, den Art. 14
des Bundesgesetzes hier ausdrücklich auszunehmen,
sondern das ist in die Statuten der Krankenkassen
zu verweisen. Diese Statuten müssen gemäss dem
Bundesgesetz den Wöchnerinnen eine eigene Stellung
anweisen, indem das Bundesgesetz das Wochenbett
wie eine Krankheit von sechs Wochen behandelt.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 5. Die obligatorische Krankenversicherung
muss wenigstens die in den Art. 12 und

13 des Bundesgesetzes vorgesehenen Leistungen
gewähren.

Art. 6.

Angenommen.
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Beschlnss :

Art. 6. Der Versicherungspflicht wird Genüge
geleistet durch die Mitgliedschaft bei einer
anerkannten Krankenkasse, welche die in Art- 5
vorgesehenen Leistungen gewährt.

Jeder andere Versicherungspflichtige ist von
Rechtswegen Mitglied der Vertragskasse oder der
öffentlichen Krankenkasse seiner Wohnsitzgemeinde

und wird nötigenfalls durch Verfügung
der zuständigen Gemeindebehörde zwangsweise
als solches eingeschrieben.

Kein Versicherungspflichtiger darf bei mehr
als zwei Krankenkassen versichert sein (Art.
26, Absatz 1, des Bundesgesetzes).

Art. 7.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 7. Ein Ausschluss des obligatorisch
Versicherten aus der öffentlichen Krankenkasse der
Gemeinde wegen Säumnis in der Beitragsleistung

ist unzulässig. In jedem gemäss Art. 4
dieses Gesetzes abgeschlossenen Vertrag ist dieses

Ausschlussverbot zu Lasten der Vertragskasse

aufzunehmen.
Die Gemeinde ist verpflichtet, unerhältliche

Beiträge von obligatorisch Versicherten der
öffentlichen Krankenkasse oder der Vertragskasse
einzuzahlen, wobei ihr das Rückgriffsrecht auf
den Beitragspflichtigen gewahrt bleibt.

Art. 8.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 8. Die Gemeinden sind ermächtigt, die
Arbeitgeber zu verpflichten, für die Einzahlung
ihrer in öffentlichen Kassen versicherten Arbeiter

zu sorgen; den Arbeitgebern darf jedoch
die Bezahlung eigener Beiträge nicht auferlegt
werden (Art. 2, lit. c, des Bundesgesetzes).

Art. 9.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 9. Die Gemeinde haftet für allfällige
Betriebsdefizite der von ihr errichteten öffentlichen

Krankenkasse, sofern deren Deckung nicht
gemäss den Bestimmungen der Statuten erreicht
werden kann.

Auch im Falle der Auflösung einer öffentlichen

Krankenkasse dürfen die noch vorhandenen

Mittel nur zum Zwecke der Versicherung
verwendet werden (Art. 28 des Bundesgesetzes).

Art. 10.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Staat gewährt den Gemeinden

Zuschüsse bis zu einem Drittel der Auslagen, die
ihnen aus der Unterstützung der obligatorischen
Versicherung Dürftiger erwachsen, also derjenigen, die
nicht imstande sind, die Prämien für die
Krankenversicherung aufzubringen. Die ökonomisch-gemeinnützige

Gesellschaft hat den Gedanken aufgenommen,
es sollte dieser Drittel überstiegen werden können in
denjenigen Gegenden des Kantons, wo die Krankenpflege

bedeutend teurer ist als anderswo, d. h. in den
Gebirgsgegenden. Es kommt da hauptsächlich das
Berneroberland in Frage mit seinen dünn bevölkerten
Gegenden und Bergdörfern und vielleicht auch noch
einige Ortschaften des Emmentals. Die Anordnung
wird sich ungefähr decken mit derjenigen für die
von der Bundesgesetzgebung vorgesehenen Gebirgs-
zuschläge, für die bereits eine eigene Karte existiert.
Diesem Gedanken wollten wir uns nicht verschliessen
und wir beantragen deshalb in Uebereinstimmung mit
dem Regierungsrat und der Kommission die Aufnahme
folgenden Alineas 2, das gegenüber der gestern der
Kommission vorgelegten Fassung noch eine redaktionelle

Aenderung erfahren hat: «In dünn bevölkerten

Gebirgsgegenden können ausnahmsweise besondere

Staatsbeiträge auch über einen Drittel der Kosten
der Gemeinde hinaus verabfolgt werden». Mit dieser
Massnahme ermöglichen Sie der Regierung eine etwas
bessere Dotierung der Krankenpflege in abgelegenen
Gebirgsgegenden. Ich möchte Ihnen sehr empfehlen,
dieses neue Alinea 2 anzunehmen. Im übrigen gibt
mir der Art. 10 zu keinen Bemerkungen Anlass.

Meer. Ich möchte Ihnen beantragen, in Alinea 1

zu sagen, der Staat vergüte den Gemeinden mindestens

1/3 der Auslagen. Wir haben heute morgen
beschlossen, in städtischen Verhältnissen nur die
Leute mit einem Einkommen bis 5000 Fr. und in
ländlichen Verhältnissen mit einem solchen bis 3000
Fr. unter die obligatorische Versicherung zu stellen.
Dadurch haben wir eine grosse Anzahl von Bürgern
von der Versicherung ausgeschaltet, die der Kasse
finanzielle Erleichterung gebracht hätten. Es gehören
nun sozusagen alles Minderbemittelte der Kasse an
und es ist daher, wenn man den Gemeinden überhaupt
die Einführung der Versicherung ermöglichen will,
angezeigt, mit dem Beitrag des Staates etwas höher
zu gehen und zu sagen: «mindestens ein Drittel». Herr
Dr. Mosimann hat früher einmal auf die Subventionierung

der Bezirkskrankenanstalten durch den Staat
hingewiesen und wir haben gesehen, dass das betreffende

Gesetz eine ähnliche Fassung enthält, wie sie
hier vorgesehen ist. Wir möchten daher hier eine
etwas bestimmtere Fassung vorschlagen, bei der die
Krankenversicherung jedenfalls besser fahren wird als
bei der unbestimmten Fassung, wie sie von Regierung

und Kommission vorgeschlagen wird. Auch der
Vertreter der Regierung wird gegenüber seinen Kolle-'
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gen im Regierangsrat eine bessere Stellung haben,
wenn er sieb darauf berufen kann, dass nach dem
Gesetz diese Vergütung an die Kassen zu leisten ist.
Ich möchte Ihnen empfehlen, dem Antrag zuzustimmen,

in Alinea 1 statt «bis zu einem Drittel» zu
sagen: «von mindestens einem Drittel».

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Grossrat Meer sollte auf
seinem Antrag nicht beharren. Nicht der Regierungsrat

stellt die Höhe des Staatsbeitrages endgültig fest,
sondern Lemma 2 sagt: «Die Höhe des Staatsbeitrages

wird alljährlich für das verflossene Jahr durch
den Grossen Rat festgesetzt». Materiell kommt dem
Antrag des Herrn Grossrat Meer keine Bedeutung zu.
Ich bin überzeugt, dass man durchwegs bis zu einem
Drittel wird gehen müssen und den Staatsbeitrag
in dieser Höhe ausrichten wird. Auch der Regierungsrat

ist sich dessen bewusst. Aber wir wollen uns
doch freie Hand vorbehalten, unter Umständen im
einzelnen Falle eine etwas andere Stellung
einzunehmen, nicht von Seiten der Regierung, aber von
seiten des Grossen Rates. Ich möchte Herrn Meer
bitten, den Antrag zurückzuziehen. Materiell bedeutet

er nicht viel, aber der Grosse Rat hat es dann
doch in der Hand, etwas zur Sache zu sehen. Die
Krankenversicherung wird jedenfalls vom Regierungsrat

mit all dem Wohlwollen behandelt werden, das
sie auch während der Behandlung dieser Vorlage bei
ihm immer gefunden hat.

Meer. Nach den Erklärungen des Herrn
Regierungsrat Tschumi kann ich den Antrag zurückziehen.
Ich erwarte aber immerhin, dass der Artikel so
interpretiert werden wird, wie es jetzt geschehen ist.

Angenommen mit dem neuen Alinea 2.

Beschluss :

Art. 10. Der Staat gewährt den Gemeinden
Zuschüsse bis zu einem Drittel der Auslagen,
die ihnen aus der Unterstützung der
obligatorischen Versicherung Dürftiger erwächst,
soweit sie sich auf die in den Art. 12 und 13
des Bundesgesetzes vorgesehenen Leistungen
erstreckt.

In den dünn bevölkerten Gebirgsgegenden können

ausnahmsweise besondere Staatsbeiträge auch
über einen Drittel der Kosten der Gemeinde hinaus

verabfolgt werden.
Die Höhe der Staatsbeitrages wird alljährlfbh

für das verflossene Jahr durch den Grossen Rat
festgesetzt.

Zur Deckung der durch dieses Gesetz dem
Staate entstehenden Ausgaben, kann der Grosse
Rat auf die Dauer von 20 Jahren eine Erhöhung
der direkten Steuern bis zu einem Zehntel des
Einheitsansatzes beschliessen. Diese Steuererhöhung

wird bei Berechnung der Steuerzuschläge
nach Art. 32 des Gesetzes vom 7. Juli 1918
über die direkten Staats- und Gemeindesteuern
mit in Betracht gezogen.

Die Auslagen der Gemeinden dürfen nicht
als Ausgaben für das Armenwesen behandelt werden,

sofern sich die Beitragsleistung auf dürftige

versicherte Personen bezieht, die nicht auf dem
Notarmenetat der Gemeinde stehen.

Art. 11.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 11. Das Krankenversicherungswesen der
Gemeinden im Sinne des Gesetzes steht unter
der Aufsicht des Regierungsrates.

Alle Verordnungen, Reglemente und
Beschlüsse, welche die Gemeinden auf Grund dieses
Gesetzes erlassen, und alle Verträge, die sie mit
anerkannten Krankenkassen abschliessen, sowie
die Statuten der öffentlichen Krankenkassen
unterliegen der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. 12.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 12. Der Regierungsrat kann durch eine
Verordnung einheitliche Vorschriften über die
Aufnahme von versicherungspflichtigen Personen
in eine öffentliche Krankenkasse und den
Ausschluss derselben, sowie über bezügliche
Vertragsbestimmungen mit einer anerkannten
Krankenkasse im Sinne von Art. 4 des Gesetzes
aufstellen.

Art. 13.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 13. Widerhandlungen gegen die in
Ausführung dieses Gesetzes von den Gemeinden
erlassenen Reglemente und Beschlüsse werden mit
Busse bis zu 50 Fr. bestraft (Art. 4 des Gesetzes
über das Gemeindewesen vom 9. Dezember 1917).

Art. 14.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 14. Dieses Gesetz tritt nach seiner
Annahme durch das Volk in Kraft.



(12. März 1919.) 429

M. Chopard. J'aimerais revenir sur l'art. 3 et la
disposition d'après laquelle peuvent être soumises à
l'assurance-maladie obligatoire les personnes d'un
revenu inférieur à 5000 fr. et 3000 fr.

J'ai écouté attentivement les arguments invoqués
en faveur de cette adjonction, mais j'avoue que je
n'ai pas reconnu de valeur suffisante les raisons pour
lesquelles on l'a insérée. A mon sens, si l'on veut créer
une caisse maladie obligatoire et une institution de
solidarité, il faut, — l'expérience est d'ailleurs là pour
le prouver — pour que cette institution puisse vivre,
y englober toutes les catégories de citoyens et n'en
pas exclure certains d'avance. Dans le cas particulier,
en maintenant cette adjonction, il arrivera que dans
une grande ville où l'assurance obligatoire maladie
sera introduite, tous les ouvriers à petit salaire, tous
ceux qui jusqu'à présent ne se sont pas fait recevoir
d'une caisse maladie, parce que leurs moyens ne le
leur permettaient pas, devront se faire recevoir de la
caisse maladie cette fois-ci...

M. le Président. Vous devez abréger ces considérations.

M. Chopard. Je voulais simplement faire ressortir
qu'en maintenant cette adjonction quantité de pauvres
gens devraient se faire recevoir de l'assurance-maladie
et que d'autre part le personnel aisé et dont la santé
est meilleure ne sera pas tenu de faire partie de cette
caisse obligatoire. C'est à mon point de vue un
sentiment égoïste que le peuple ne comprendra pas.

Je fais donc la proposition de rendre l'assurance
obligatoire pour toutes les classes.

Das Zurückkommen auf Art. 3 wird stillschweigend
beschlossen.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich weiss nicht, ob Herr
Chopard heute morgen anwesend war, als wir den Art. 3
behandelt haben. Wahrscheinlich nicht. Ich wiederhole

daher kurz, was ich bereits einmal ausgeführt
habe.

Man hat ursprünglich in der Kommission — und
der Regierungsrat schloss sich an — die Möglichkeit
geschaffen, die Versicherung auf den ganzen
Volkskörper zu erstrecken. Das hätte sicher gewisse Vorteile

gehabt. Es würde den Kassen eine gewisse
Lebenskraft geben und ihnen von seiten der
wohlhabenden Kreise Mittel zuführen, während diese Kreise
zum Teil wenigstens von der Kasse keinen Gebrauch
machen würden. Es hätte aber auch sehr grosse
Nachteile, die sich in erster Linie gegenüber dem
Aerztestand geltend machen würden. Es könnte ganz
gut eine gewisse Verarmung des Aerztestandes
eintreten, wenn sämtliche Aerzte nach Art. 23 des
Bundesgesetzes gehalten wären, nach dem Kassentarif zu
medizinieren. Es wurde daher mit Recht von der
kantonalen Aerztegesellschaft wie von der medizinischen

Fakultät darauf aufmerksam gemacht, dass eine
gewisse Grenze gezogen werden sollte. Ferner ist
auch zu sagen, dass die Wohltat der obligatorischen
Versicherung vor allem den weniger Bemittelten und
Armen zukommen muss; die Reichen dürfen darauf
nicht Anspruch machen und wollen es auch nicht. Wer
Geld genug hat, kann für seine Krankenpflege
sorgen, ohne dass er auf die Kassengelder greifen muss ;

er kann auch sein Leben weiterführen, ohne auf ein
Krankengeld angewiesen zu sein. Die obligatorische
Krankenversicherung ist recht eigentlich eine Institution

für diejenigen, welche, wenn sie krank werden,
auf irgendwelche Hülfe angewiesen sind, bestehe diese
nun in Krankenpflege oder Krankengeld. Wir erreichen

also den Zweck des Gesetzes, wenn wir für
den Einbezug in die Versicherung eine obere Grenze
festsetzen, ohne dass wir dabei eine ganze
Berufskategorie schwer schädigen müssen. Ich möchte
Ihnen deshalb dringend empfehlen, bei dem heute morgen

gefassten Beschluss zu bleiben, denn er trifft in
der Tat den Nagel am besten auf den Kopf. Wenn
man in den Städten und industriellen Ortschaften
bis auf 5000 Fr. geht, so ist das durchaus genügend;
wer ein Einkommen von über 5000 Fr. hat, kann sich
selbst behelfen oder sich freiwillig versichern. Und
wer in ländlichen Verhältnissen ein Einkommen von
über 3000 Fr. hat, ist in der gleichen glücklichen Lage.
Halten wir also an dem heutigen Beschluss fest, um
nicht dem Widerstand gewisser Berufsklassen gegen
das Gesetz zu rufen. Sie werden so dem Gesetz und
dem ganzen Bernervolk den besten Dienst leisten.

Abstimmung.
Für Festhalten an Art. 3 (gegenüber dem

Antrag Chopard) Mehrheit.

Titel und Ingress.

Berner. Ich halte den Titel: «Gesetz über die
obligatorische Krankenversicherung» nicht für richtig.
Von einer obligatorischen Krankenversicherung kann
nur dann gesprochen werden, wenn alle Bevölkerungsschichten

darunter fallen. Nun haben wir aber den
Umfang der Versicherungspflichtigen eingeschränkt
auf solche mit einem Einkommen von weniger als
5000 Fr. beziehungsweise 3000 Fr. Also ist es nach
meiner Ansicht keine obligatorische Versicherung mehr.
Man sollte daher im Titel einfach sagen: «Gesetz über
die Krankenversicherung».

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wir können ganz gut den
Ausdruck obligatorisch stehen lassen, denn wir erfassen

ja innerhalb gewisser Grenzen eine Bevölkerungsschicht

obligatorisch. Wir sprechen zum Beispiel
auch von einem obligatorischen Schulunterricht, ob-
schon nicht alle Leute in die Schule gehen, sondern
nur diejenigen, die schulpflichtig sind.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden Behörden

(gegenüber dem Antrag Berner) Mehrheit.

Beschluss :

Gesetz
über

die obligatorische Krankenversicherung.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

108*Tagblatt des Grossen Hates. — Bulletin du Grand Conseil, 1919.
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in Ausführung von Art. 2 des Bundesgesetzes
vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und
Unfallversicherung,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Gesetzesentwurfes Mehrheit.

Dekret
Uber

die Besoldungen der Lehrer an den kantonalen
technischen Schulen.

(Siehe Nr. 18 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter

des Regierungsrates. Ich kann mich in der
Eintretensfrage ausserordentlich kurz fassen. Das Dekret
wird notwendig aus der allgemeinen Aenderung der
Besoldungsverhältnisse. Nachdem wir am 15. Januar
dieses Jahres ein Dekret über die Besoldungen der
Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung
angenommen haben, 'müssen auf der ganzen Linie die
bestehenden Besoldungsansätze entsprechend abgeändert
werden, also auch für die Lehrer an den kantonalen
technischen Schulen. Ich empfehle Ihnen Eintreten
auf die Vorlage.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ I-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 1 handelt von der Aufhebung
bestehender und der Errichtung neuer Stellen, sowie
von der Wahl der Lehrer, die alle durch den
Regierungsrat erfolgen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 1. Die Aufhebung bestehender und die
Errichtung neuer Lehrstellen an den kantonalen
technischen Schulen, sowie die Wahl der
festangestellten Lehrer erfolgen durch den
Regierungsrat.

§ 2.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 2 spricht von den Besoldun¬

gen und Zulagen zu denselben und bewegt sich
vollständig in der Richtung des bereits erwähnten Dekretes

vom 15. Januar 1919. Die festangestellten Lehrer
beziehen einen Grundgehalt und Alterszulagen. Die
Einrichtung, wie sie im übrigen getroffen ist,
entspricht durchaus dem allgemeinen Besoldungsdekret.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Die Besoldung des festangestellten Lehrers

besteht aus dem Grundgehalte und den
Alterszulagen. Beim Eintritt eines neuen Lehrers
gilt der Grundgehalt der betreffenden Lehrstelle
als Regel. Tüchtige Leistungen in bisheriger Stellung

und besondere Fähigkeiten können vom
Regierungsrat durch Anrechnung von Dienstjahren
und Bewilligung von damit verbundenen
Alterszulagen ausnahmsweise berücksichtigt werden.

Tritt ein Lehrer aus einer untern Klasse in
eine höhere, so wird ihm mindestens die vorher
bezogene Besoldung ausgerichtet.

Um der Schule einen besonders geeigneten
Lehrer zu erhalten oder zu gewinnen, kann der
Regierungsrat ausnahmsweise die Besoldung bis
zu einem Viertel ihres Höchstbetrages vermehren.

§3.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ueber das erste Lemma des § 3,
das von den Dienstalterszulagen handelt, will ich
mich nicht verbreiten. Auch das zweite Lemma
schliesst sich durchaus an das kantonale Dekret an.
Nur eine einzige Bemerkung möchte ich mir hier
gestatten. Es heisst, dass bei der Berechnung der
Alterszulagen einem Lehrer diejenigen Dienstjahre
angerechnet werden, die er bereits an andern öffentlichen

Schulen des Kantons absolviert hat. Hier ist
die Anrechnung also obligatorisch und tritt automatisch

ein. Dagegen über die Anrechnung der Dienstjahre,

die der Betreffende an Schulen ausserhalb des
Kantons oder im Staatsdienst zugebracht hat,
entscheidet der Regierungsrat von Fall zu Fall. In der
Kommission wurde die Frage aufgeworfen, wie es
mit denjenigen Lehrern zu halten sei, welche aus
dem Eisenbahndienst, sei es aus der Verwaltung der
Bundesbahnen oder kantonaler Bahnen, an die
Eisenbahnschule übertreten. Ich habe die Auskunft gegeben,

und der Regierungsrat schliesst sich an, dass
auch hier eine Alterszulage gewährt werden kann
und dass auch in diesem Fall der Regierungsrat
entscheidet. Diese Dienstjahre im Eisenbahndienst werden

gleich behandelt wie die im Staatsdienst
verbrachten Dienstjahre.

Angenommen.

Beschluss :

§ 3. Jeder Lehrer, der mit dem Grundgehalte
seiner Klasse beginnt, erhält nach je drei Jahren
eine Alterszulage in möglichst gleichmässigen Ra-
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der Regel unentgeltlich. Ausnahmsweise setzt
der Regierungsrat unter Würdigung aller Verhältnisse

die Vergütung fest, namentlich in Fällen
von längerer Dauer der Stellvertretung oder starker

Belastung des Stellvertreters.

ton, die so zu bemessen ist, dass er das Maximum
seiner Besoldung nach 12 Dienstjahren erreicht.

Bei der Berechnung der Alterszulagen werden
einem Lehrer diejenigen Dienstjahre angerechnet,
die er bereits an andern öffentlichen Schulen
des Kantons absolviert hat. Ueber die Anrechnung

von Dienstjahren an auswärtigen Schulen
oder im Staatsdienst entscheidet der Regierungsrat

von Fall zu Fall.

§ 4-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 4 schliesst sich vollständig
dem allgemeinen Besoldungsdekret an. Er handelt
vom Eintritt der Alterszulagen und bestimmt, dass
sie vom Beginn des nächstfolgenden Kalenderjahres
an ausgerichtet werden.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. Tritt im Laufe eines Jahres die Berechtigung

zum Bezug einer Alterszulage ein, so wird
die letztere vom Beginn des nächstfolg'enden
Kalendervierteljahres an ausgerichtet.

§ 5.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Auch hier vollständiger
Anschluss an das allgemeine Besoldungsdekret, was die
Einstellung der Alterszulagen anlangt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 5. Im Falle ungenügender Befähigung oder
mangelhafter Pflichterfüllung kann der
Regierungsrat die Ausrichtung der Alterszulage eines
Lehrers für bestimmte Zeit einstellen.

§ 6.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 6 handelt von Erkrankungen
und Stellvertretungen und schliesst sich sowohl im
Inhalt als im Wortlaut dem allgemeinen Dekret an.

Angenommen.

Beschluss :

§ 6. Wird infolge Krankheit oder Abwesenheit
eines Lehrers eine Stellvertretung nötig und ein
anderer Lehrer der Anstalt mit ihr beauftragt, so
ist dieselbe, weil auf Gegenseitigkeit beruhend, in

§ 7-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 7 handelt vom Besoldungs-
nachgenuss, der gleich geordnet ist wie im Dekret vom
15. Januar.

Angenommen.

Beschluss :

§ 7. Stirbt ein Lehrer, so haben Familienangehörige,

deren Versorger der Verstorbene war,
noch Anspruch auf die Besoldung desselben für
den laufenden und die sechs folgenden Monate.
In besondern Fällen kann der Regierungsrat die
Besoldung noch bis auf weitere sechs Monate
gewähren.

§ 8.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 8 handelt von den Ruhegehalten.

Die Mittellehrer haben nach Gesetz Anspruch
auf Ruhegehalte, ebenso die Lehrer an den technischen

Schulen, ohne dass sie ihrerseits irgendwelche
Leistungen zu übernehmen haben. Wir können also
die Lehrer an den technischen Schulen ebensowenig
wie die Mittellehrer geradehin der im Dekret vom 15.
Januar vorgesehenen kantonalen Hülfskasse
unterstellen. Wir würden ihnen so ein gesetzlich
zustehendes Recht nehmen, was durch Dekret nicht möglich

ist. Wir stellen deshalb in Alinea 1 fest, dass die
Ausrichtung von Ruhegehalten an die in den Ruhestand

versetzten Lehrer nach den Grundsätzen
geschieht, die für die Lehrer an den bernischen
Mittelschulen aufgestellt sind. Allein es besteht doch die
Möglichkeit, dass wir im Laufe der Zeit eine Aende-
rung vornehmen und unter Umständen auch die
Mittelschullehrer in die allgemeine Hülfskasse einbeziehen.

Wir haben deshalb in Lemma 3 die Bestimmung
aufgenommen: «Eine spätere besondere Regelung der
Ausrichtung von Ruhegehalten bleibt vorbehalten».
Es ist sehr wohl denkbar, dass die Lehrer an den
Mittelschulen selbst verlangen werden, in die allgemeine
Hülfskasse einbezogen zu werden. Jetzt kann man
nach dem Mittelschulgesetz den Lehrern nur für sich
selbst eine Pension gewähren, Witwen und Waisen
sind in die Ruhegehaltsordnung nicht einbezogen.
Die kantonale Hülfskasse dagegen sieht auch die
Witwen- und WaisenVersorgung vor, und es ist daher
gut denkbar, dass die Mittellehrer selbst wünschen,
in die Hülfskasse einbezogen zu werden und etwas
beizutragen, damit ihre Witwen und Waisen vor Not
geschützt sind, wenn sie selbst vorzeitig der Natur
den letzten Tribut zollen müssten.
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Was das zweite Lemma anlangt, so müssen wir
ausdrücklich sagen, dass die §§ 53—55 des Dekretes
vom 15. Januar 1919 über die Besoldungen der Beamten

und Angestellten auf die Lehrer an technischen
Schulen keine Anwendung finden. Wenigstens jetzt
noch nicht; vielleicht ändert sich das, wie gesagt,
später. Damit haben wir alle Massnahmen getroffen,
um uns in Zukunft so bewegen zu können, wie es
notwendig ist, ohne dass den Lehrern an den
technischen Schulen irgendwelches gesetzlich gewahrtes
Recht weggenommen würde.

Angenommen.

Beschluss :

§ 8. Die Ausrichtung von Ruhegehalten an
die in den Ruhestand versetzten Lehrer geschieht
nach den Grundsätzen, die für die Lehrer an den
bernischen Mittelschulen aufgestellt sind.

Die in den §§ 53—55 des Dekretes vom 15.
Januar 1919 betreffend die Besoldung der Beamten

und Angestellten enthaltenen Bestimmungen
über die Hülfskasse finden auf die Lehrer an
technischen Schulen keine Anwendung.

Eine spätere besondere Regelung der
Ausrichtung von Ruhegehalten bleibt vorbehalten.

§ 9.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 9 ist der Hauptartikel. Er
ordnet die Besoldungsklassen und die Höhe der
Besoldungen. Bislang bestanden am Technikum Burgdorf

drei und am Technikum Biel vier Besoldungsklassen.

In der vierten Besoldungsklasse befanden
sich namentlich diejenigen, die an den Werkstätten
Unterricht erteilen. Man hat nun auch hier, wie
im allgemeinen Besoldungsdekret, einen ganz ordentlichen

Schritt aufwärts gehen müssen. Bisher bezog
der Lehrer in der ersten Besoldungsklasse eine Besoldung

von 4900—6100 Fr.; nach den neuen Ansätzen
kommt er auf 7000—9000 Fr., mit andern Worten,
die Besoldung wurde um rund 50% erhöht. Ein
gleiches erfolgte in Klasse 2: bisherige Besoldung 4500
bis 5600 Fr., neue 6500—8500 Fr. Nun kommen
die beiden andern Klassen. Sie haben bei den übrigen

Dekreten schon gesehen, dass man in den
untern Klassen etwas grössere prozentuale Erhöhungen
vorgenommen hat, um einen gewissen ökonomischen
Ausgleich zu schaffen. Auch hier ist man in den
beiden letzten Klassen über die 50% hinausgegangen:

In der dritten Klasse auf 65% von bisher 3600
bis 4800 Fr. auf 6000—8000 Fr., und in der vierten
Klasse ebenfalls auf 65% von bisher 3000—4200 Fr.
auf 5000—7000 Fr. Dabei ist verstanden, dass die
Lehrer in den drei obern Klassen wöchentlich 28
Stunden Unterricht haben, die Lehrer in der 4. Klasse
48 Stunden.

Nun ist eine Eingabe an die grossrätliche Kommission

gelangt, die dahingeht, es sei die vierte Klasse
aufzugeben und die Lehrer des Werkstätteunterrichtes
am Technikum Biel einfach in die dritte Klasse
einzuschieben. Dieser Antrag ist in der Kommission un¬

terlegen, dagegen wurde der andere vom Technikum
Biel als Eventualantrag eingereichte Vorschlag zum
Beschluss erhoben, die Besoldungen in der vierten
Klasse seien im Minimum und Maximum um 500 Fr.
zu erhöhen, also auf 5500—7500 Fr., so dass dann
von Klasse zu Klasse eine Abstufung von je 500 Fr.
besteht. In der Kommission wurde nicht mit Unrecht
bemerkt, dass auch die Lehrer des Werkstättenunterrichtes

für ihre persönliche Ausbildung Opfer zu
bringen haben und in ihrer Stellung eine bedeutende
Aufgabe lösen. Ich habe heute morgen den Antrag
der Kommission dem Regierungsrat vorgebracht und
ihm all die Argumente, welche der Präsident und die
einzelnen Mitglieder der Kommission zur Rechtfertigung

dieser Erhöhung geltend gemacht haben, vorgeführt.

Es ist mir gelungen, eine Uebereinstimmung
zwischen Kommission und Regierungsrat herbeizuführen,

so dass ich heute den regierungsrätlichen
Antrag nicht aufrechtzuerhalten brauche, was mir sehr
angenehm ist. Wir haben es also auf der ganzen
Linie mit übereinstimmenden Anträgen der vorberatenden

Behörden zu tun, auch in Klasse 4, wo eine
Besoldung von 5500—7500 Fr. vorgeschlagen wird.
Die Lehrer an den Techniken sind mit den beantragten
Ansätzen zufrieden und es ist denn auf der ganzen
Linie die Kirche mitten in das Dorf gestellt. Der
Artikel kann also nach dem übereinstimmenden
Antrag von Regierung und Kommission angenommen
werden, ohne dass wir befürchten müssen, irgendwo
böses Blut zu machen.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Der Ab-
änderungsantrag der Kommission betreffend die vierte
Klasse hat auf der Annahme beruht, das nicht allein
ein gut gefüllter Schulsack zum Lehrerfach qualifiziert,

sondern daneben oft auch die praktische
Tüchtigkeit ebenso wichtig ist. Aus diesem Grunde waren
wir der Meinung, man solle die Lehrer des
Werkstätteunterrichtes nicht in einem Abstand von 1000 Fr.
den andern Klassen folgen lassen, sondern im
gleichen Abstand von je 500 Fr. im Minimum und Maximum

wie in den übrigen Klassen. Nachdem der
Regierungsrat sich diesem Antrag angeschlossen hat,
kann ich mich zur Begründung auf diese Ausführungen

beschränken.
Man hat in der Kommission noch von einem andern

Punkt gesprochen. Es wurden hin und wieder Klagen
laut, dass die Technikumslehrer sich viel mit
Nebenbeschäftigung, Begutachtung, Aufstellung von
Projekten usw., befassen. Die Kommission ist folgender
Meinung: Eine gewisse praktische Betätigung neben
den Unterrichtsfächern kann und muss für die Lehrer
nur von Vorteil sein, indem sie so den Kontakt mit
dem praktischen Leben behalten. Die Kommission ist
aber der Auffassung, dass jedenfalls vorab die Schule
kommt und Nebenbeschäftigung nur soweit platzgreifen

darf, als der Unterricht dadurch nicht beeinträchtigt
wird.

Salchli. Ich erlaube mir, im Namen der
sozialdemokratischen Fraktion den schon in der Kommission
gestellten Antrag aufzunehmen, es sei die IV. Klasse
zu streichen. Nach der gedruckten Vorlage figurieren
in der III. Klasse die Lehrer sprachlicher,
kaufmännischer oder zeichnerischer Fächer. Wir sehen
nicht ein, was für ein Unterschied sein soll zwischen
einem Lehrer, der in kaufmännischen Fächern Unter-
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rieht erteilt und dem Lehrer, der in der Werkstätte
Unterricht gibt. Beide haben ungefähr den gleichen
Bildungsgang durchzumachen, der eine eine
kaufmännische Lehrzeit, der andere eine Lehrzeit bei
einem Mechaniker. Die Lehrzeit dauert an beiden
Orten ungefähr gleich lang und die Kosten sind auch
ungefähr gleich gross. Es ist nicht das gleiche wie
beim Hochschulstudium, das bekanntlich mehr Zeit
und Geld kostet. Man kann unseren Antrag um so
eher annehmen, als es für den Kanton Bern eine
verschwindend kleine Summe ausmacht. In Burgdorf

bestehen nur drei Besoldungsklassen, und am
Technikum Biel wird im ganzen von 8 Lehrern
Werkstätteunterricht erteilt, von denen 3 der kunstgewerblichen

Abteilung, Graveur- und Ziselierschule,
angehören und jetzt schon den höhern Gehalt der III.
Klasse haben. Es wird weder die Ansicht des
Regierungsrates noch diejenige der Kommission und des
Grossen Rates sein, dass diese drei Lehrer in die
IV. Klasse zurückversetzt werden sollen. Es fallen
also nur noch 5 Lehrer in Betracht, und Sie werden
zugeben, dass es eine gewisse Härte und Unbilligkeit
bedeutet, wenn sie, die den gleichen Unterricht
erteilen und gleich viel Stunden haben, weniger Besoldung

beziehen. Für den Staat macht es jährlich
eine Mehrausgabe von 2500 Fr. aus. Ich glaube, man
sollte diesen Betrag bewilligen und damit die 8
Werkstättelehrer auf die gleiche Stufe stellen.

Noch ein anderer Grund spricht dafür. Ich habe
das Technikum Biel schon wiederholt besucht, weil
ich seit dem letzten Jahr einen Jungen an der
mechanischen Abteilung habe. Ich kam im Anfang, wo ich
den Unterrichtsplan noch nicht kannte, zweimal hin
und alle Schüler wurden theoretisch unterrichtet. Aber
die Herren Lehrer des Werkstätteunterrichtes sind
während der ganzen Zeit, wo ihre Schüler theoretischen

Unterricht gemessen, in der Werkstätte mit
Zeichnen und Arbeiten voll beschäftigt. Sie schaffen
also auch während der Zeit, wo sie eigentlich frei
wären.

Noch ein anderer Umstand. Früher, bevor diese
Lehrer der mechanischen Abteilung vorgestanden,
wurden den Schülern vielfach Arbeiten aufgegeben,
die keinen praktischen Wert hatten. Es wurden
Maschinen oder sonstige Gegenstände hergestellt, die
wohl einem gewissen Lehrzweck dienten, die man aber
nicht verwerten konnte. Das hat vollständig geändert.
Es werden nun Maschinen und Bestandteile auf
Bestellung gemacht, die nachher zugunsten des Technikums

verkauft werden, so dass diese Lehrer dem
Staate jährlich mindestens zwei-, dreimal mehr
einbringen, als was wir ihnen hier mehr geben wollen.

Aus allen diesen Gründen möchte ich Ihnen
beantragen, die IV. Klasse zu streichen und die Lehrer
des Werkstätteunterrichtes mit den Lehrern sprachlicher,

kaufmännischer oder zeichnerischer Fächer in
die III. Klasse einzureihen.

v, Steiger. Der Herr Kommissionspräsident hat
bereits über die Frage der Nebenbeschäftigung
gesprochen. Nun haben wir im allgemeinen Besoldungsdekret

die Bestimmung, dass Nebenbeschäftigungen,
welche die amtlichen Verrichtungen eines Beamten
beeinträchtigen, ohne weiteres vom Regierungsrat ganz
oder teilweise untersagt werden können, und ferner
die Bestimmung, dass die Beamten verpflichtet sind,
bezahlte Nebenbeschäftigungen ihrer Oberbehörde zur

Kenntnis zu bringen. Nun gibt es Technikumslehrer,
die nicht bloss Gutachten ausstellen, sondern neben
der Schule direkt ein Bureau betreiben. Da fragt
es sich, ob man nicht eine ähnliche Bestimmung
aufnehmen sollte, wie im allgemeinen Besoldungsdekret.
Der Herr Direktor des Innern hat in der Kommission
erklärt, er würde es vorziehen, eine bezügliche
Bestimmung in das Reglement aufzunehmen. Ich möchte
ihn bei dieser Erklärung behalten, damit es an einem
Ort steht und die Regierung das Recht hat,
kontrollierend mitzuwirken. Bei Besoldungen, wie sie
jetzt geleistet werden, darf man immerhin verlangen,
dass die Schule im Vordergrund stehe und
Nebenbeschäftigungen nur soweit bewilligt werden sollen, als
sie dem Unterricht förderlich sind und ihn ergänzen.

Zingg. Die Frage der Einreihung der Werkstättelehrer

in die III. Klasse ist in der Kommission
eingehend besprochen und nur mit schwachem Mehr
ablehnend entschieden worden. Ich möchte daher den
Antrag Salchli ebenfalls befürworten. Ich halte es
für eine grosse Ungerechtigkeit, wenn wir diese Lehrer

nicht gleich behandeln wie die in Klasse III
angeführten Lehrer sprachlicher, kaufmännischer oder
zeichnerischer Fächer. Wir dürfen nicht vergessen,
dass der Lehrer, welcher den Werkstätteunterricht
erteilt, selbstverständlich auch zeichnerische Fächer
durchmachen musste. Es hätte keinen Wert, da Lehrer

zu verwenden, die technisch nicht auf der Höhe
sind. Daneben müssen sie ihren Schülern allerdings
auch die praktischen Handgriffe beibringen, was nicht
immer leicht ist und viel Mühe und Ausdauer erfordert.

Ich weiss wohl, dass man bisher die Handarbeit
nicht soviel gewertet hat wie die Kopfarbeit. Das ist
nicht richtig. Auch bei der Handarbeit muss der Kopf
mitarbeiten, das Gehirn wird oft bedeutend mehr
angestrengt als bei sogenannter geistiger Arbeit. Ich
bin daher der Meinung, dass man die Werkstättelehrer
nicht schlechter stellen soll als die in Klasse III
angeführten Lehrer, um so weniger, als sie 48
Unterrichtsstunden haben, die andern dagegen bloss 28.

Schupbach, Präsident der Kommission. Im Namen
der Mehrheit der Kommission muss ich Sie bitten,
den Antrag Salchli abzulehnen. Wir dürfen eines
nicht vergessen. Im allgemeinen haben wir eine
Besoldungserhöhung von 50% durchgeführt, wobei wir
in einzelnen Kategorien allerdings bedeutend weiter
gegangen sind. In dieser IV. Klasse gehen wir auf
83%, während nach dem Antrag die Erhöhung volle
100% ausmachen würde. Mit einem so grossen
Sprung schaffen wir eine grosse Ungerechtigkeit
gegenüber denjenigen, deren Besoldung bloss um 50 %
erhöht wurde. Darum wollen wir es bei dem
bewenden lassen, was die Kommission vorschlägt.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich habe auch mit dem Direktor
des Technikums Biel über dieses Dekret gesprochen
und er hat mir erklärt, die Technikumslehrer können
sich mit dem Entwurf — er hatte den Antrag des
Regierungsrates und nicht etwa den der Kommission
in der Hand — zufrieden geben, also auch in der IV.
Klasse. Nun ist der Antrag gekommen, in der IV.
Klasse um 500 Fr. höher zu gehen und diesem Antrag
wurde Folge gegeben. Ich möchte zunächst bestätigen,

was Herr Schüpbach bereits angeführt hat, dass
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die Besoldungserhöhung in der IV. Klasse damit 83 %
beträgt. Das überschreitet die 50% schon wesentlich,

und wenn wir noch weiter gehen, so muss das
bei den andern, welche kaum die 50% erhalten haben,
eine berechtigte Unzufriedenheit auslösen. Ich bin
nicht Finanzdirektor und möchte mich nicht als
solchen ausspielen ; aber das muss man doch sagen, dass
man eine gewisse Grenze im Beschliessen von
Ausgaben auch im Grossen Rat beobachten sollte. Wenn
Herr Zingg bemerkt hat, dass die Werkstättelehrer
eigentlich eine grössere Aufgabe hätten als die andern,
so möchte ich das auf das normale Mass zurückführen.

Im grossen und ganzen wendet man denjenigen,

die eine lange Studienzeit absolvieren müssen,
verhältnismässig weniger zu als den andern. Gewiss
muss auch der Werkstättelehrer für seine persönliche
Ausbildung Zeit aufwenden, aber er kommt wesentlich

früher zum Verdienen als der, welcher ein
Hochschulstudium durchmachen muss. Wenn man die
Argumentation des Herrn Zingg auf die Spitze treiben

wollte, müsste man sagen, der Handarbeiter sollte
die Besoldung eines Hochschulprofessors haben und
umgekehrt der Hochschulprofessor diejenige eines
Handlangers. Soweit darf man es nicht treiben. Man
sollte sich mit dem vorliegenden Antrag zufrieden
geben. Es sind Besoldungen, die sich sehen lassen.
Wenn man bedenkt, wie stark die neue Besoldungsordnung

den Staat belastet und wie schwer es ist,
das Gleichgewicht wieder herzustellen, darf man sich
nicht auf den Boden stellen, es handle sich nur um
eine kleine Mehrausgabe und die möge der Staat
schon noch ertragen.

Berner. Aus den Ausführungen des Herrn
Regierungsrat Tschumi und des Herrn Kommissionspräsidenten,

wie auch aus den Aeusserungen des
Technikumsvorstehers geht hervor, dass diese Herren
das Handwerk nicht genügend achten (Regierungsrat
Tschumi: Ich bin Präsident des schweizerischen
Gewerbevereins Das können nur diejenigen, die selbst
aus dem Handwerk hervorgegangen sind. Bis jetzt
war man auf dem Standpunkt, dass Leute mit
Hochschulbildung Anrecht auf eine höhere Besoldung hätten.

Ich selbst habe ein Handwerk gelernt und habe
diesen Vorrang der Höhergestellten nie begreifen können.

Wir kommen jetzt in eine neue Zeit, wo man
die Arbeit mehr achten muss, und ich möchte alle
diejenigen, die ein Handwerk gelernt haben, auffordern,

zum Antrag Salchli zu stimmen, damit man
sieht, dass diese Arbeit gerade soviel wert ist wie
die andere.

Salchli. Wenn es sich um wirklich grosse Summen
handeln würde, könnte ich das Argument des Herrn
Schüpbach, der mit den 50 und 83 % operiert, gelten

lassen. Aber es handelt sich um 5 Lehrkräfte, um
eine jährliche Mehrausgabe von 2500 Fr. und man
kann daher das Argument der 50 und 83 % nicht gelten

lassen.
Herr Regierungsrat Tschumi hat bemerkt, wenn

wir hier eine zu weitgehende prozentuale Aufbesserung

bewilligen, so werde das bei den andern — er
hat jedenfalls die Mittellehrer im Auge — eine
berechtigte Entrüstung hervorrufen. Es ist möglich,
dass der eine oder andere sich entrüstet, aber jedenfalls

wird eine allgemeine Entrüstung nicht
platzgreifen. Und sollte das trotzdem der Fall sein, so

könnte man nicht von einer berechtigten, sondern
höchstens von einer unberechtigten Entrüstung
sprechen.

Gegenüber dem Genossen Zingg hat Herr
Regierungsrat Tschumi in die Luft gehauen. Kollega Zingg
hat gesagt, man sollte diese Lehrer besser stellen,
weil sie eigentlich mehr arbeiten müssen und ihr
Studium ungefähr das gleiche sei wie das ihrer
besserbesoldeten Kollegen. Herr Regierungsrat Tschumi
kommt gegenüber diesem Argument mit der
Hochschulbildung. Er selbst hat die Vorlage gemacht
und sollte wissen, dass Hochschulbildung nur in der
II. Klasse, nicht in der III. Klasse verlangt wird.
Die Lehrer, welche sprachlichen, kaufmännischen oder
zeichnerischen Unterricht erteilen, brauchen keine
Hochschulbildung zu haben, sondern haben ungefähr
die gleiche Lehrzeit hinter sich und die gleichen
Auslagen, wie die Werkstättelehrer. Ich möchte Ihnen
noch einmal warm empfehlen, diese 2500 Fr. zu
bewilligen.

Zingg. Nur noch ein kurzes Wort, um die
Erhöhung in den verschiedenen Klassen miteinander
zu vergleichen. In der III. Klasse wird das bisherige
Maximum von 4800 Fr. auf 8000 Fr., also um 3200 Fr.
erhöht, während die Aufbesserung in der IV. Klasse
nur 2800 Frs ausmacht. Wenn wir die Lehrer der
IV. Klasse in die III. hinübernehmen, so werden
die einen um 3200 und die andern um 3300 Fr.
aufgebessert. Prozentual ausgerechnet nimmt sich die
Sache allerdings schön aus, aber 3200 Fr. sind eben
mehr als 2800 Fr'., die man der untersten Klasse geben
will. Ich bin immer dafür, wenn eine Ungerechtigkeit
besteht, so rasch als möglich damit abzufahren. Hier
besteht diese Ungerechtigkeit einmal und deshalb bin
ich der Ansicht, dass wir sie ausgleichen müssen, ob
nun andere auch etwas murren werden. Das Murren
wird ihnen schon vergehen.

M. Bucchc. Comme membre de la commission
préconsultative je tiens également à vous recommander
les propositions de la majorité de la commission. Je
n'ai pas pu assister à la séance de la commission où
ce décret a été discuté, mais les chiffres de 5500 fr.
à 7500 fr. prévus pour les chefs d'atelier sont normaux.
J'ai fait mes premières études au technicum de Bienne.
Je sais qu'il y a de grandes différences à faire entre
les maîtres d'atelier et les maîtres qui enseignent
spécialement le dessin, — je ne parle pas des maîtres de
langue et de branches commerciales, mais des maîtres
de dessin et de branches architecturales et de mécanique

qui ont dû certainement faire des études
supérieures à celles que doivent faire ceux qui deviennent
des chefs d'atelier.

D'autre part si vous examinez l'art. 30 du décret
général sur les traitements des fonctionnaires et
employés d'Etat, vous verrez que le chef de bureau des
concessions hydrauliques reçoit un traitement de 5500
à 7500 fr. C'est un ingénieur diplômé. Des architectes
cantonaux reçoivent 4000 à 7500 fr., le chef du
cadastre 4000 à 7000 fr. De sorte que nous restons dans
une norme bien suffisante avec les chiffres de 5500 à
7500 fr. pour les chefs d'atelier.

Balmer. Ich muss nur kurz auf einen Widerspruch
aufmerksam machen, den wir ins Leben rufen würden,
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wenn wir in dieses Dekret eine IV. Klasse schaffen.
In Biel existiert neben dem Technikum die
Handwerkerschule. An derselben unterrichten ebenfalls Praktiker,

Handwerker, und dort werden die Praktiker besser

bezahlt als die Theoretiker; derjenige, der an der
Handwerkerschule Sprachenunterricht erteilt, ist
geringer bezahlt als der, welcher die jungen Handwerker

ins praktische Handwerk einführt. Wir Theoretiker

sind dagegen, dass man einen solchen
Unterschied macht und verlangen die gleiche Bezahlung
wie die Praktiker. Da ich als Vertreter der
Theoretiker an jener Schule die Gleichstellung verlange,
so muss ich auch hier beim Technikum die
Gleichstellung verlangen und unterstütze deshalb den
Antrag Salchli.

Tschmni, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte nur noch eine
Bemerkung zurückweisen. Der Rat hat offenbar seine
Meinung gebildet und wir können abstimmen. Herr
Grossrat Berner hat gesagt, Herr Kommissionspräsident

Schüpbach und der Sprechende respektieren das
Handwerk nicht genügend. Was Herrn Grossrat Schüpbach

anlangt, so habe ich bei der Behandlung der
ganzen Frage das Gefühl gehabt, dass ihm das
Verständnis für das Handwerk keineswegs abgeht; und
was den' Sprechenden anlangt, so steht er an der
Spitze einer Organisation, die rund 100,000 Handwerker

umfasst, und glaubt daher, auch eine gewisse
Berechtigung zu der Behauptung zu haben, dass er vor
dem Handwerk Respekt hat. Ich möchte diesen
Vorwurf, nicht für mich, ich habe es nicht nötig, aber
hauptsächlich für den Herrn Kommissionspräsidenten
zurückweisen.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden Be¬

hörden 85 Stimmen.
Für den Antrag Salchli 32 Stimmen.

Beschluss :

§ 9. Unter der Voraussetzung der Verpflichtung
bis zu 28 wöchentlichen Unterrichtsstunden

an den technischen- und Verkehrsabteilungen und
bis zu 46 wöchentlichen Stunden an den gewerblichen

Abteilungen werden Minimum und Maximum

der Besoldungen wie folgt festgesetzt:
I. Klasse für Lehrer mit abgeschlossener

Hochschulbildung als Ingenieur oder Architekt
und ausreichender Erfahrung aus der
Praxis Fr. 7000—9000

II. Klasse für Fachlehrer in mathematischer oder
naturwissenschaftlicher Richtung mit
abgeschlossener Hochschulbildung Fr. 6500—8500

III. Klasse fürLehrer.sprachlicher,kaufmännischer
oder zeichnerischer Fächer Fr. 6000—8000

IV. Klasse für Lehrer des Werkstätteunterrichts
Fr. 5500—7500.

§ io.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 10 handelt von der Einrei¬

hung in die Besoldungsklassen. Lehrstellen, die neu
errichtet oder neu besetzt werden, oder solche, für
welche keines der in § 9 angeführten Einteilungsmerkmale

zutrifft, werden vom Regierungsrat nach
Anhörung der Aufsichtskommission in eine der vier
Besoldungsklassen eingereiht.

Nachdem Sie in § 9 die Besoldung für die IV.
Klasse auf 5500—7500 Fr. festgesetzt haben, ist der
letzte Satz in § 10 bedeutungslos geworden. Die
Kommission beantragt dessen Streichung und der
Regierungsrat schliesst sich an.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

§ 10. Lehrstellen, die neu errichtet oder neu
besetzt werden, oder solche, für welche keines
der vorerwähnten Einteilungsmerkmale zutrifft,
werden vom Regierungsrat nach Anhörung der
Aufsichtskommission in eine der vier Besoldungsklassen

eingereiht.

§ n.
Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter

des Regierungsrates. § 11 ordnet die Besoldung des
Direktors. Die Direktorenbesoldungen wurden auf
der ganzen Linie gleich behandelt. Sie werden nächste

Woche hören, dass zum Beispiel die Seminardirektoren
die Besoldung eines Lehrers der I. Besoldungsklasse

und einen Zuschlag bis zu 1200 Fr. erhalten.
Die Besoldung der Technikumsdirektoren ist ganz
gleich geregelt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 11. Der Direktor der Anstalt bezieht eine
Jahresbesoldung, die grundsätzlich derjenigen
eines Lehrers der I. Besoldungsklasse entspricht,
nebst einem Zuschlag bis zu einem Betrage von
1200 Fr.

Die Besoldung des Sekretärs wird vom
Regierungsrat festgesetzt.

§ 12.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 12 handelt von der Herabsetzung

der Besoldung bei verminderter Stundenzahl.
Er stellt fest, dass die dauernde Verminderung der
zu erteilenden Stunden eine entsprechende
Herabsetzung der Besoldung nach sich zieht und dass
besondere vertragliche Vereinbarungen mit einzelnen
Lehrern vorbehalten bleiben.

Angenommen.

Beschluss :

§ 12. Die dauernde Verminderung der zu
erteilenden Unterrichtsstunden zieht eine entsprechende

Herabsetzung der Besoldung nach sich.
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Vorbehalten bleiben besondere vertragliche
Vereinbarungen mit einzelnen Lehrern.

§ 13.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Besoldung der Hülfslehrer
wird von der Aufsichtskommission mit Genehmigung
der Direktion des Innern festgesetzt. Die Entschädigung

für sogenannte Ueberstunden wird auf Grundlage
des Grundgehaltes bestimmt.

Balmer. In der Vorlage für die Seminarlehrer
werden die Hülfslehrer nach einem festen Stundengehalt

bezahlt. Ich hätte es begrüsst, wenn auch im
vorliegenden Dekret bezügliche Ansätze aufgeführt
worden wären, damit die betreffenden Lehrer nicht
einfach dem Wohlwollen der Direktion des Technikums

ausgeliefert sind, sondern von vorneherein wissen,

auf welche Entschädigung sie Anrecht haben.
Ich möchte den Herrn Direktor des Innern anfragen,
warum hier diese Ansätze nicht Aufnahme gefunden

haben.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wir haben es hier nicht mit
den gleichen Verhältnissen zu tun. Während in den
übrigen Schulanstalten die Hülfslehrer in der Regel
ohne Schwierigkeit aus der Nähe genommen werden
können, trifft dies für die Techniken nicht zu. Ich
habe als Direktor des Innern schon wiederholt die
Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel gerade die
Fächer, welche im Hoch- oder Tiefbau unterrichtet werden

müssen, für die Besetzung mit Hülfslehrern
ausserordentliche Schwierigkeiten bieten. So muss
gegenwärtig das Technikum von Burgdorf einen
Ingenieur von Ölten aus kommen lassen, um einen
Architekten zu ersetzen. Wir können hier nicht eine
Stundenbezahlung einsetzen, sondern müssen von Fall
zu Fall eine Vereinbarung treffen. Wären die
Verhältnisse gleich wie an andern Schulanstalten und
könnten die Hülfslehrerstellen mit der nämlichen
Leichtigkeit besetzt werden, so hätten wir auch die
gleiche Ordnung getroffen. Es bieten sich oft grosse
Schwierigkeiten, um tüchtige Ingenieure oder
Elektrotechniker zu gewinnen und die Bezahlung muss weit
über das hinausgehen, was wir sonst als Stundenlohn
ansetzen. Ich möchte Herrn Grossrat Balmer
ersuchen, sich von dieser Auskunft befriedigt zu erklären.

Angenommen.

Beschlass :

§ 13. Bei der Besetzung von Lehrstellen mit
beschränkter Stundenzahl (Hülfslehrern) wird die
Besoldung jeweilen von der Aufsichtskommission
mit Genehmigung der Direktion des Innern
festgesetzt.

Die Entschädigung für sogenannte Ueberstunden

wird auf Grundlage des Grundgehaltes
bestimmt.

§ 14.

Beschlass:

§ 14. Dieses Dekret tritt rückwirkend auf
1. Januar 1919 in Kraft.

§ 15.

Angenommen.

Beschlass :

§ 15. Die Uebergangsvorschriften des Dekretes
vom 15. Januar 1919 betreffend die Besoldungen
der Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung,

insbesondere die §§ 57—59, sind auch auf
die Lehrer an den technischen Schulen anwendbar.

§ 16-

Angenommen.

Beschlass :

§ 16. Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Dekrets sind alle demselben widersprechenden

Bestimmungen in Dekreten des Grossen
Rates, sowie in Reglementen und Beschlüssen
des Regierungsrates aufgehoben. Dies betrifft
namentlich :

1. § 9 des Dekrets vom 7. September 1891 über
die Organisation der kantonalen Gewerbeschule

in Burgdorf;
2. den Beschluss des Regierungsrates vom 17.

Juni 1907 über die Besoldungen der Lehrer
am kantonalen Technikum in Burgdorf;

3. § 14 des Dekrets vom 23. November 1909
betreffend die Uebernahme des Technikums
in Biel durch den Staat und die Organisation
dieser Anstalt;

4. das Besoldungsregulativ vom 20. September
1910 für das kantonale Technikum in Biel.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschlass :

Dekret
über

die Besoldungen der Lehrer an den kantonalen
technischen Schulen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf Art. 10 des Gesetzes vom 31.

Januar 1909 über die kantonalen technischen
Schulen,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Angenommen.
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Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekrets Mehrheit.

Beschluss :

§ 1. Die Gesamtanstalt umfasst als
Unterabteilungen die Zentralbrandkasse und die
Bezirksbrandkassen; ihr stehen als Organe vor:

a. der Verwaltungsrat;
b. die Direktion;
c. die Beamten der Anstalt.

Diesen Organen ist zugleich die Verwaltung
der Zentralbrandkasse übertragen.

Dekret
betreffend

die Verwaltung der kantonalen Brandversicherungs¬
anstalt.

(Siehe Nr. 19 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter

des Regierungsrates. Das Dekret enthält 58
Paragraphen. Allein die Beratung wird sich viel einfacher
gestalten, als Sie vielleicht glauben, indem wir hier
auf ein noch junges Dekret von 1915 basieren. Dass
dieses Dekret jetzt schon revidiert werden muss, ist
vornehmlich zwei Gründen zuzuschreiben. Einmal
bedingt die Neuordnung der Besoldungsverhältnisse
für die Beamten und Angestellten des Staates auch
eine Neuordnung der Besoldungen bei der
Brandversicherungsanstalt. Sodann muss die Frage der
Pensionierung der Beamten der Anstalt geordnet werden,

weil schon Art. 88 des Brandversicherungsgesetzes
die Ausrichtung von Ruhegehalten vorsieht.

Wir bewegen uns also hier in der Frage der
Pensionierung auf einem gesetzlichen und viel sichereren
Boden als bei der Hülfskasse des allgemeinen
Besoldungsdekretes.

Im übrigen erfährt das Dekret gegenüber demjenigen

von 1915 nur unerhebliche Veränderungen und
ich werde mir bei der Berichterstattung folgenden
Modus erlauben: Bei denjenigen Paragraphen, die
inhaltlich und formell mit dem Dekret von 1915
übereinstimmen, werde ich einfach auf dieses Dekret
verweisen, und da wo Abänderungen gegenüber dem
Dekret von 1915 vorgenommen wurden, werde ich
kurz darauf aufmerksam machen. Sie werden sehen,
dass wir in kurzer Zeit durch diese gewaltige Materie
von 58 Paragraphen durchkommen werden.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Durch
das neue Dekret werden in der Hauptsache die
Besoldungsbestimmungen revidiert; bezüglich der
andern Fragen finden nur ganz nebensächliche Aende-
rungen statt. Deshalb hat der Regierungsrat das
Dekret der Kommission für die Besoldungsreform
zugewiesen. Die Kommission hat es behandelt und
beantragt Ihnen Eintreten.

§ 2.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 2 stimmt wörtlich mit § 2

des bisherigen Dekretes überein.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Der Direktor des Innern des Kantons
Bern ist von Amtes wegen Präsident des
Verwaltungsrates. Der letztere zählt nebst dem
Präsidenten vierzehn vom Regierungsrat gewählte
Mitglieder, wovon wenigstens zehn Gebäudeeigentümer

sein müssen. Bei der Zusammensetzung
ist dafür zu sorgen, dass alle Landesteile
vertreten seien.

Die Amtsdauer beträgt sechs Jahre, mit
periodischem Austritt der Hälfte der Mitglieder von
drei zu drei Jahren.

§3.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Das erste Lemma ist wörtlich

aus dem Dekret von 1915 herübergenommen.
Im zweiten Lemma wurde eine kleine redaktionelle
Aenderung vorgenommen. Der Schlusssatz im Dekret
von 1915 lautet: «Der Vorsitzende hat Stimmrecht
wie die Mitglieder; bei Stimmengleichheit ist das
Mehr auf seite derjenigen Meinung, für welche der
Vorsitzende sich ausgesprochen hat». Wir haben
gefunden, es könnte hier eine etwas bessere Redaktion
gewählt werden und schlagen vor: «Der Vorsitzende
stimmt, mit; bei Stimmengleichheit gibt er den
Ausschlag».

Angenommen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 1 ist wörtlich der § 1 des
Dekretes von 1915.

Angenommen.

TagblattJdes Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919.

Beschluss :

§ 3. Der Verwaltungsrat versammelt sich
ordentlicherweise zweimal im Jahr. Die Einberufung

zu ausserordentlichen Tagungen geschieht
durch die Direktion nach Bedarf oder auf das
Verlangen von wenigstens fünf Mitgliedern des
Rates.

Zur gültigen Beschlussfassung ist die
Anwesenheit von wenigstens acht Mitgliedern nebst

110*
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dem Vorsitzenden erforderlich. Die absolute
Mehrheit der Anwesenden entscheidet. Der
Vorsitzende stimmt mit; bei Stimmengleichheit gibt
er den Ausschlag.

§ 4.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Auch § 4 ist gleichlautend wie
§ 4 des alten Dekretes, nur musste hier eine neue
lit. n aufgenommen werden, die sich auf die Altersund

Invaliditätsversicherung bezieht.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. Dem Verwaltungsrat liegt ausser der
allgemeinen Aufsicht über die Anstalt insbesondere

ob:
a. die Wahl seines Vizepräsidenten, der

Mitglieder der Direktion, der Rechnungsrevisoren
und der Beamten der Anstalt;

b. der Erlass aller die Geschäftsführung der
Anstalt betreffenden Reglemente und
Instruktionen ;

c. die Prüfung der von der Direktion vorzulegenden

Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes

und die Ueberweisung derselben
an den Regierungsrat zur Genehmigung;

d. die Aufstellung des Voranschlages;
e. die Bestimmung der Beiträge und die

Anordnung ihres Bezuges;
f. die Anordnung eines Nachschussbeitrages

nach Art. 16 G., sowie einer ausserordentlichen

Auflage nach Art. 22 G.;
g. die Bestimmung des Zuschlages zur Prämie

für die Uebernahme der Explosionsgefahr
(Art. 92 G. und § 45 hiernach), sowie

eventuell auch für die Mietzinsausfallversicherung

(Art. 92 G.);
h. die Anordnung einer ausserordentlichen

Revision der Schätzungen sämtlicher Gebäude
einer Gemeinde oder eines Amtsbezirkes;

i. die Aufstellung des Zuschlagstarifes für die
feuergefährlichen Gewerbe (Art. 15 G.);

k. die Aufstellung eines Tarifes für die Kosten
ausserordentlicher Schätzungen (§ 33 Sch.
D.);

1. die Festsetzung der Besoldungen der Beamten
innerhalb der durch die §§ 10, 12—15 hiernach

gezogenen Grenzen;
m. die Festsetzung von Vergütungen nach §§ 8

und 9 hiernach;
n. die Aufstellung des Reglements betreffend

die Alters- und Invaliditätsversicherung und
insbesondere die Festsetzung der Beiträge
und Zuschüsse gemäss § 23, Ziffer 1, 2 und
4 hiernach, die Versetzung von Versicherten
in den Ruhestand und die Festsetzung des
Ruhegehaltes ;

o. der Abschluss von Rückversicherungsverträ-
gen und die Beteiligung an einer gegenseitigen

Rückversicherung öffentlicher Anstalten;

p. die Beschlussfassung über die Verwendung
eines Teiles des Reservefonds der
Zentralbrandkasse im Sinne des Art. 89 G. ;

q. die Sorge für vorschriftsgemässe Dotierung
der Reservefonds der Bezirksbrandkassen, bis
der gesetzliche Bestand erreicht ist (Art. 20
G.).

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates betreffend

die unter lit. i, m (soweit § 9 betreffend),
o und p erwähnten Angelegenheiten, sowie die
Wahl des Verwalters der Anstalt unterliegen der
Genehmigung des Regierungsrates.

§ 5.

Tschumi, Direktor des Innern, "Berichterstatter
des Regierungsrates. Gleichlautend wie. § 5 des alten
Dekretes, mit Ausnahme des Schlusssatzes, dessen
Redaktion gleich lautet wie die des Schlusssatzes von
§ 3.

Angenommen.

Beschluss :

§ 5. Die Direktion besteht aus dem
Präsidenten des Verwaltungsrates, welcher von Amtes

wegen den Vorsitz führt, und vier auf die
Dauer von vier Jahren gewählten Mitgliedern.

Sie versammelt sich, so oft die Geschäfte
es erfordern. Zur gültigen Beschlussfassung ist
die Anwesenheit von zwei Mitgliedern ausser dem
Vorsitzenden erforderlich.

Sie fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.
Der Vorsitzende stimmt mit; bei

Stimmengleichheit gibt er den Ausschlag.

§ 6-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 6 ist wörtlich der § 6 des
alten Dekretes.

Angenommen.

Beschluss :

§ 6. Der Direktion liegt die ständige Leitung
der Anstaltsverwaltung ob; sie besorgt endgültig
alle Geschäfte, die nicht nach § 4 hiervor dem
Verwaltungsrate vorbehalten oder durch das
Geschäftsreglement den Beamten zugewiesen sind.

Zu der Anhebung oder Aufnahme von
Prozessen, deren Gegenstand den Betrag von
fünftausend Franken übersteigt, ist die Zustimmung
des Regierungsrates notwendig.

§ 7.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 7 ist wörtlich aus dem alten
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Dekret herübergenommen mit der kleinen Einschaltung

«gemäss § 4, lit. a», die selbstverständlich ist
und zu keinen Bemerkungen Anlass gibt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 7. Zwei auf die Dauer von zwei Jahren
gemäss § 4, lit. a, gewählte Revisoren haben den
Geschäftsgang, den Geschäftsbericht und die
Rechnung zu prüfen und dem Verwaltungsrate
Bericht zu erstatten. Alljährlich scheidet einer
der Revisoren aus und ist für die nächste Periode
nicht wählbar.

§ 8-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 8 handelt von dem Sitzungsoder

Taggeld der Mitglieder des Verwaltungsrates,
der Direktion und der Revisoren, und von der
Reiseentschädigung. Die Regelung des Dekretes von 1915
hat die,Mitglieder des Verwaltungsrates und der Direktion

nicht ganz befriedigt. Das Taggeld wurde damals
auf 15 Fr. festgesetzt. Nun müssen die Mitglieder
des Verwaltungsrates für eine Sitzung gewöhnlich
einen ganzen Tag opfern. Der eine kommt von Prun-
trut, der andere von Zweisimmen, der Dritte von
einem andern Ort her. Sie müssen am morgen früh
verreisen und kommen abends spät wieder heim.
Ein Taggeld von 15 Fr. ist bei den heutigen Verhältnissen

nicht sehr hoch, es würde bei 300 Arbeitstagen
eine Besoldung von 4500 Fr. ausmachen, ein sehr
mässiger Betrag. Der Verwaltungsrat hat deshalb ein
Taggeld von 25 Fr. und die Vergütung der Auslagen
verlangt. Im Regierungsrat wurde darauf aufmerksam
gemacht, man müsse die Taggeldfrage für die Mitglieder

des Verwaltungsrates der Brandversicherungsanstalt
ungefähr gleich ordnen wie für die Mitglieder der

Verwaltungsräte der Staatsbanken, Hypothekarkasse
und Kantonalbank, nicht etwa wie für die
Verwaltungsratsmitglieder der Privatbanken, denn, nur um ein
Beispiel anzuführen, beziehen die Mitglieder des
Verwaltungsrates der Spar- und Leihkasse Bern für Sitzungen,

die eine oder zwei Stunden dauern, ein Taggeld
von 40 Fr. Der Regierungsrat hat bestimmt, das
Taggeld sei auf 20 Fr. anzusetzen und im übrigen
sollen die Verwaltungsratsmitglieder die gleiche
Reiseentschädigung beziehen wie die Mitglieder des Grossen

Rates. Ich kann heute den Antrag des
Verwaltungsrates nicht aufnehmen, sondern vertrete hier den
Antrag des Regierungsrates, dem sich auch die
Kommission angeschlossen hat. Ich bemerke aber, dass
diese Entschädigung sich immerhin in sehr bescheidenem

Rahmen hält. Sie entspricht einer Jahresbesoldung

von 6000 Fr. und ist jedenfalls nicht übersetzt.

Es kann vorkommen, dass Mitglieder des
Verwaltungsrates oder der Direktion sehr wichtige
Aktenstudien machen müssen. Gelegentlich muss man ein
Aktenbündel von 200 oder 300 Seiten lesen. Man
kann einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der
Direktion nicht zumuten, dass es diese Arbeit umsonst
leiste, sondern es muss die Möglichkeit vorhanden

sein, für das Studium umfangreicher Akten eine
angemessene Vergütung auszurichten. Das sieht Lemma
2 vor.

Angenommen.

Beschluss :

§ 8. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und
der Direktion, sowie die Revisoren beziehen ein
Sitzungs- oder Taggeld von 20 Fr. und, soweit
sie nicht in Bern wohnen, die gleiche Entschädigung

für Hin- und Herreisen wie die Mitglieder
des Grossen Rates.

Erfordern die in einer Sitzung zu behandelnden
Geschäfte das Studium von umfangreichem

Aktenmaterial, so kann hierfür eine angemessene
Vergütung stattfinden.

§ 9-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 9 ist wörtlich der § 18 des
alten Dekretes.

Angenommen.

Beschluss :

§ 9. Die Organe, deren Mitwirkung bei der
Verwaltung der Anstalt nach Art. 9 G. in
Anspruch genommen werden kann, sind:

auf Seite des Staates: die Kantonsbuchhalterei,
die Kantonalbank, die Amtsschaffner, die
Regierungsstatthalter, die Amtsschreiber (Grundbuchverwalter),

die Betreibungs- und Konkursbeamten;

auf Seite der Einwohnergemeinden (kurz:
Gemeinden): die Gemeinderäte und die Gemeindeschreiber.

Soweit die diesen Organen auffallenden
Verrichtungen in diesem Dekret nicht umschrieben
und die bezüglichen Vergütungen nicht festgesetzt

sind, kann dies mit Zustimmung des
Regierungsrates durch Erlasse der Anstaltsbehörden

geschehen.

§ io.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 10 ist derjenige Artikel, der
in der Hauptsache die Revision des Dekretes verursacht

hat. Ich bemerke zum voraus, dass man sich
bei der Besoldungsbemessung im vollständig
gleichen Rahmen bewegt hat wie im allgemeinen
Besoldungsdekret.

Der Verwalter hatte bisher eine Besoldung von
6000—8000 Fr.; er kam also im Maximum so hoch
wie ein Regierungsrat. Der Adjunkt hatte eine
Besoldung von 5000—6500 Fr., die technischen Inspektoren

ebenfalls 5000—6500 Fr. und der Buchhalter
4000—5500 Fr. Wenn Sie diese Ansätze um rund
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50 % erhöhen — für einzelne Positionen macht es
nicht ganz so viel aus — so kommen Sie zu den
neuen Besoldungen. Dieselbe beträgt für den Verwalter

9000—13,000 Fr. Die Frage ging dahin, ob man
hier im Maximum nicht bei 12,000 Fr. bleiben wolle,
allein im Regierungsrat wie im Verwaltungsrat der
Brandversicherungsanstalt wurde bemerkt, dass im
grossen und ganzen die Beamten der Annexanstalten

des Staates, wie Kantonalbank, Hypothekarkasse
usw., eher etwas besser bezahlt werden" als die Beamten

und Angestellten der allgemeinen Staatsverwaltung,
und man hat im Hinblick auf die Wichtigkeit

des Institutes der Brandversicherungsanstalt und
teilweise auch im Hinblick auf die ausserordentliche
Tüchtigkeit des Beamten selbst — und man muss
ja an diesem Platze immer einen tüchtigen Beamten
haben — gefunden, man müsse die Möglichkeit schaffen,

bis zur Höhe einer Regierungsratsbesoldung zu
gehen, wie es bisher auch der Fall war.

Was den Adjunkten anlangt, so möchte ich mich
darüber nicht weiter verbreiten. Auch er muss eine
Persönlichkeit sein, die der Sache gewachsen ist. Die
technischen Inspektoren haben um eine Besoldungserhöhung

petitionniert, aber wir haben geglaubt, mit
Rücksicht auf die Besoldungen der Oberförster, des
Kantonsbaumeisters usw. im allgemeinen Besoldungsdekret

es bei diesen Ansätzen bewenden lassen zu sollen,
obschon zuzugeben ist, dass diese Beamten durch
ihre vielen Reisen, die sie in alle Häuser hineinführen,

einen ausserordentlich grossen Kleiderverbrauch
haben. Den Buchhalter hat man ebenfalls um ungefähr

50% bessergestellt.
Der zweite Absatz entspricht dem allgemeinen

Besoldungsdekret.
Regierungsrat und Kommission empfehlen Ihnen

übereinstimmend die Genehmigung dieser Besoldungsansätze.

Sie bewegen sich, wie gesagt, an der obern
Grenze dessen, was in der allgemeinen Staatsverwaltung

ausgerichtet wird, sind aber in vollständiger
Konkordanz mit den Besoldungen bei andern
Annexinstituten und gehen lange nicht an das heran, was
etwa bei Privatanstalten bezahlt wird.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Die
Besoldungen scheinen im Vergleich zu denjenigen der Beamten

der Staatsverwaltung, welche ähnlich wichtige
Funktionen zu erfüllen haben, ziemlich hoch, aber man
darf nicht vergessen, dass, wenn wir der
Brandversicherungsanstalt tüchtige Beamte sichern wollen,
wir bis zu einem gewissen Grade die Konkurrenz
in den Besoldungen mit andern Anstalten aushalten
müssen. Das ist der Hauptgrund, welcher die
vorberatenden Behörden veranlasst hat, auf diese auf
den ersten Blick etwas hoch scheinenden Ansätze
zu gehen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 10. Die Beamten der Anstalt sind:
a. ein Verwalter mit einer Besoldung von 9000

bis 13,000 Fr.;
b. ein Adjunkt mit einer Besoldung von 8000

bis 10,500 Fr.;
c. drei technische Inspektoren mit einer Besoldung

von je 7000—9500 Fr.;

d. ein Buchhalter und Rechnungsführer, sowie
ein Sekretär mit einer Besoldung von je
6000—8500 Fr.

Um der Anstalt einen besonders geeigneten
Beamten zu erhalten oder zu gewinnen, kann
der Verwaltungsrat ausnahmsweise die Besoldung
bis zu einem Viertel ihres Höchstbetrages
vermehren.

§ H-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 11 entspricht dem zweiten
Absatz des § 9 des alten Dekretes mit der kleinen
Einschaltung «sowie die Schadloshaltung für ihre
Auslagen bei Anlass von Amtsverrichtungen ausserhalb

ihres Wohnortes», die sich von selbst ergibt und
zu keinen Bemerkungen Anlass gibt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 11. Die Amtsdauer der Beamten ist vier
Jahre; ihre Obliegenheiten und Befugnisse,
sowie die Schadloshaltung für ihre Auslagen bei
Anlass von Amtsverrichtungen ausserhalb ihres
Wohnortes, werden durch das Geschäftsreglement
näher bestimmt.

§ 12.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 12 konsumiert die beiden
§§ 11 und 12 des alten Dekretes mit einigen kleinen
Modifikationen.

In Lemma 1 hat der Verwaltungsrat der
Brandversicherungsanstalt den Antrag gestellt, den Beamten
die Alterszulagen von zwei zu zwei Jahren
auszurichten, so dass je % ausgerichtet worden wäre und
sie mit 12 Jahren das Maximum erreicht hätten.
Die Kommission schlägt vor, die gleiche Regelung
zu treffen wie im allgemeinen Besoldungsdekret, d. h.
die Alterszulagen je nach drei Jahren mit 1/4 des
Unterschiedes zwischen dem Minimum und dem Maximum

auszurichten und so ebenfalls nach 12 Jahren
beim Maximum anzulangen. Der Regierungsrat
schliesst sich diesem Antrag der Kommission an.

In Lemma 3 schalten wir gegenüber dem alten
Dekret die Worte «oder provisorischen» ein, so dass
der neue Wortlaut dahingeht: «Bei der Zubilligung
der Alterszulagen können auch die in einer definitiven

oder provisorischen Anstellung ...».
Nach Lemma 4 beginnt die Berechtigung zum

Bezüge der Alterszulägen, wie im allgemeinen
Besoldungsdekret, vom nächstfolgenden Kalenderjahr an.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

§ 12. In der Regel bezieht der Beamte beim
Dienstantritt das Minimum der Besoldung und
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erhält nach je drei Dienstjahren eine Alterszulage

gleich dem Viertel des Unterschiedes
zwischen Minimum und Maximum.

Ausnahmsweise können jedoch tüchtige
Leistungen in bisheriger Stellung und besondere
Fähigkeiten durch Anrechnung einer Anzahl von
fiktiven Dienstjahren und Gewährung der
entsprechenden Alterszulagen berücksichtigt werden.

Bei der Zubilligung von Alterszulagen können

auch die in einer definitiven oder provisorischen

Anstellung bei der Brandversicherungsanstalt
oder in einer definitiven Beamtung oder

Anstellung beim Staat absolvierten Dienstjahre
berücksichtigt werden.

Tritt im Laufe eines Kalenderjahres die
Berechtigung zum Bezug einer Alterszulage ein, so
wird die letztere vom Beginn des nächstfolgenden
Kalendervierteljahres an ausgerichtet.

§ 13.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ist wörtlich der frühere §11,
letzter Absatz.

Angenommen.

Beschluss :

§ 13. Beim Uebertritt in eine höhere Beamtung

soll mindestens die bis zu diesem Zeitpunkt
bezogene Besoldung ausgerichtet werden.

§ 14.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 14 ist wörtlich der frühere
§ 12, letzter Absatz.

Angenommen.

Beschluss :

§ 14. Eine Herabsetzung der Besoldung kann
stattfinden, wenn infolge Alters oder Gebrechlichkeit

eine bleibende wesentliche Verminderung der
Leistungsfähigkeit eingetreten ist.

§ 15.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 15 ist neu, schliesst aber an
das allgemeine Besoldungsdekret an. Er bestimmt,
dass die Vertretung eines Beamten durch einen andern
Beamten in der Regel unentgeltlich stattfindet. Dauert
die Stellvertretung längere Zeit an, ohne dass der
Stellvertreter in anderer Richtung entlastet wird, so
kann eine angemessene Entschädigung gewährt werden.

Die Kommission wollte hier gerade festsetzen,

Tagblatt des Grossen Rates.

durch wen die Entschädigung bestimmt werden soll,
und sie schlägt vor, die Worte einzuschalten «durch
die Direktion». Der Regierungsrat schliesst sich
diesem Antrag an. Lemma 2 entspricht ebenfalls dem
allgemeinen Besoldungsdekret.

Lüthi. Sie werden sich erinnern, dass bei der
Beratung des allgemeinen Besoldungsdekretes Herr
Gnägi den Antrag gestellt hat, man möchte bei
ausserordentlichem Militärdienst einen bestimmten
Besoldungsabzug machen. Ich möchte beantragen, diese
Bestimmung auch hier aufzunehmen.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Soviel ich weiss, ist der
Antrag Gnägi abgelehnt worden und man sollte ihn
deshalb nicht wieder aufnehmen. Die Ordnung der
Dinge entspricht der Regelung im allgemeinen
Besoldungsdekret und man sollte es dabei bewenden
lassen. Man kann die Sache nicht am einen Ort so und
am andern anders ordnen.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Es ist so,
wie der Herr Direktor des Innern ausgeführt hat.
Die vorliegende Regelung entspricht dem, was man
beim allgemeinen Besoldungsdekret beschlossen hat.
Der Antrag Gnägi war zuerst angenommen, aber man
ist nachher darauf zurückgekommen und hat ihn
verworfen. § 13 des allgemeinen Besoldungsdekretes
lautet: «Bei ausserordentlichem Militärdienst findet
in der Regel ein Abzug auf der Besoldung statt; das
Mass bestimmt der Regierungsrat». Die vorliegende
Bestimmung lautet gleich, nur mit dem Unterschied,
dass das Mass von der Direktion der Anstalt und
nicht vom Regierungsrat bestimmt wird.

Lüthi. In diesem Falle erkläre ich mich
selbstverständlich einverstanden. Ich wollte nicht einer
ungleichen Regelung das Wort reden, sondern im
Gegenteil eine übereinstimmende Ordnung treffen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 15. Die Vertretung eines Beamten durch
einen andern Beamten findet in der Regel
unentgeltlich statt; dauert sie indessen längere Zeit
an, ohne dass der Stellvertreter in anderer Richtung

entlastet wird, so kann durch die Direktion
eine angemessene Entschädigung gewährt werden.

Bei ordentlichem Militärdienst eines Beamten
trägt die Anstalt etwaige Kosten der Stellvertretung,

bei ausserordentlichem Militärdienst findet

in der Regel ein Abzug an der Besoldung
statt. Das Mass bestimmt die Direktion.

§ 16.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 16 ist wörtlich der § 13
des früheren Dekretes, unter Beifügung des Schlusssatzes:

«Die Bureauzeit beträgt in der Regel acht
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Stunden per Tag.». Wir wollen einmal feststellen,
wie lange die Beamten auf dem Bureau zu tun haben.
Ich glaube, dieser Satz sei in der heutigen Zeit
notwendig und sagt auch gerade, was man will.

Angenommen.

Beschluss :

§ 16. Die Beamten sind verpflichtet, ihre
Tätigkeit während der Bureauzeit ausschliesslich
ihrem Amte zu widmen. Nebenbeschäftigungen,

' welche die amtliche Tätigkeit beeinträchtigen oder
sich mit der Stellung des Beamten einer öffentlichen

Verwaltung nicht vertragen, sind untersagt.
Für die Uebernahme von bezahlten anderweitigen
Nebenbeschäftigungen ist die Bewilligung der
Direktion einzuholen.

Die Bureauzeit beträgt in der Regel acht Stunden

per Tag.

§ 17.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 17 ist wörtlich § 14 alt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 17. Wenn durch die Gesetzgebung bezüglich

der Beamtungen oder der Besoldungen Aen-
derungen getroffen werden, so haben die dadurch
Betroffenen keinen Anspruch auf Entschädigung.

§ 18.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 18 ist wörtlich § 15 alt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 18. Die Beamten haben Anspruch auf einen
jährlichen Urlaub von drei Wochen; Urlaub von
längerer Dauer kann auf hinlänglich begründetes
Gesuch hin bewilligt werden.

§ 19-

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 19 ist wörtlich § 16 alt mit
der kleinen Abänderung, dass der Besoldungsnach-
genuss sich auf sechs Monate erstreckt statt wie bisher

auf drei. Es ist die gleiche Regelung, wie sie
das allgemeine Besoldungsdekret enthält.

Angenommen.

Beschluss :

§ 19. Familienangehörige eines verstorbenen
Beamten, deren Versorger er war, haben noch
Anspruch auf seine Besoldung für den laufenden
und die sechs folgenden Monate. In besonderen
Fällen kann die Direktion die Besoldung noch
für weitere sechs Monate gewähren.

§ 20.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 20 ist wörtlich der alte § 10.

Angenommen.

Beschluss :

§ 20. Die Ernennung von Angestellten
geschieht nach Bedarf durch die Direktion, welche
auch die Besoldungen derselben festsetzt. Im
weitern wird das Anstellungsverhältnis einheitlich

durch Vertrag geordnet.

§ 21.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 21 ist wörtlich § 17 alt mit
Ausnahme eines einzigen Wörtleins. Im alten Artikel
hiess es: «mit dem Recht der Unterschrift
ausgerüsteten», während wir jetzt sagen: «mit dem Recht
der Unterschrift betrauten». Das «ausgerüstet» klang
etwas zu kaufmännisch.

Angenommen.

Beschluss :

§ 21. Gegenüber Dritten wird die Anstalt
durch die mit dem Recht der Unterschrift
betrauten, durch das Geschäftsreglement bezeichneten

Organe vertreten.

§ 22.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Hier möchte ich zunächst einige
Bemerkungen zum gesamten Abschnitt Alters- und
Invaliditätsversicherung anbringen. Bekanntlich sieht
das allgemeine Besoldungsdekret die Einrichtung einer
allgemeinen Hülfskasse vor. Die Frage geht nun
dahin, wie sie aussehen soll. Wir sind im vorliegenden

Dekret genötigt, die Einrichtung einer Hülfskasse
etwas zu präjudizieren, allein diese Präjudizierung
erfolgt in einer Weise, die im Regierungsrat die
einstimmige Billigung gefunden hat. Ich habe schon
in der Eintretensfrage bemerkt, dass wir uns hier
vollständig auf gesetzlichem Boden bewegen, indem
Art. 88 des Brandversicherungsgesetzes die Ausriçh-
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tung von Ruhegehalten vorsieht. Soll diese
Ausrichtung von Ruhegehalten den Zweck erfüllen, den
man erreichen will, so müssen wir sicher auch die
Witwen- und Waisenversorgung einbeziehen. Wir
sagen also in § 22, dass die zwangsweise eingeführte
Alters- und Invaliditätsversicherung zeitlich und
inhaltlich beschränkt auf die Witwen und Waisen
ausgedehnt werde.

Die Brandversicherungsanstalt hat hier schon
Vorarbeiten gemacht. Sie hat bislang schon den Beamten
mit ihrem Einverständnis Abzüge auf den Besoldungen
gemacht, so dass also bereits ein Hülfskassafonds
für die Ruhegehalte der Beamten der Brandversicherungsanstalt

besteht, der bei der Hypothekarkasse
angelegt ist. Der Uebergang von der alten Ordnung in
die neue lässt sich daher sehr leicht treffen. Die
Meinung ging dahin, die Brandversicherungsanstalt
solle eine eigene Ruhegehaltsordnung durch ein
bezügliches Reglement schaffen. Dieses Reglement muss
sich auf das allgemeine Ruhegehaltsdekret der
Staatsverwaltung stützen können. Sobald dieses
Ruhegehaltsdekret ausgearbeitet ist, wird dann auch das
Reglement für die Brandversicherungsanstalt folgen,
ungefähr mit den gleichen Bestimmungen wie im
allgemeinen Ruhegehaltsdekret.

Im Regierungsrat ist nun darauf aufmerksam
gemacht worden, dass, wenn man die Annexanstalten
der Staatsverwaltung für sich selbst nehme und ihren
Beamten Ruhegehalte ausrichte, unter Umständen der
Grundsatz der Mutualität etwas zu wenig gewahrt
sei; es müsse deshalb die Möglichkeit geschaffen
werden, diese Annexanstalten entweder in die
allgemeine staatliche Hülfskasse einzubeziehen oder für
die Annexanstalten, zum Beispiel Brandversicherungsanstalt,

Hypothekarkasse und Kantonalbank, zusammen

eine eigene Ruhegehaltsordnung zu erlassen. Diesem

Gedanken hat man in § 22 ebenfalls Rechnung
getragen.

Was die übrigen Artikel dieses Abschnittes C

anlangt, so werde ich dann noch einige Worte darüber
verlieren. Vorläufig will ich schliessen, indem ich
Ihnen die Ordnung, wie sie in § 22 getroffen ist,
empfehle, in der Weise, dass ein Hülfsfonds
geschaffen wird, angelegt bei der Hypothekarkasse, und
dass die Möglichkeit gegeben ist, die Hülfskasse der
Brandversicherungsanstalt entweder in die staatliche
Hülfskasse einzubeziehen oder aber mit den Hülfs-
kassen der Kantonalbank und der Hypothekarkasse
zu verschmelzen.

Scherz. Ich möchte beantragen, in der dritten
Zeile das Wort «zwangsweise» zu ersetzen durch
«obligatorisch». Der Ausdruck «zwangsweise»
gefällt mir nicht recht.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich bin einverstanden mit
diesem Antrag.

Balmer. Ich bin selbstverständlich mit der
Einrichtung dieser Alters- und Invalidenkasse auch
einverstanden. Nur möchte ich erfahren, welche
Bewandtnis es mit § 14 hat, der von einer
Herabsetzung der Besoldung im Invaliditätsfall spricht. Ich
frage mich, ob, wenn eine solche Kasse eingeführt
wird, der § 14 nicht überflüssig wäre,

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es kann unter Umständen eine
leichte Herabsetzung der Besoldung auf Wunsch und
mit Willen des betreffenden Beamten stattfinden, ohne
dass er sich pensionieren lassen will, weil sein Gehalt
so immer noch höher ist als der Ruhegehalt. Die
beiden Artikel stehen also durchaus in einem
logischen Verhältnis zu einander. Sobald die Besoldung
derart herabgesetzt würde, dass der Beamte weiterkäme,

wenn er den Ruhegehalt bezöge, würde er
jedenfalls die Pensionierung wählen und nicht mehr
in der Verwaltung bleiben.

Balmer. Ich begreife diese Auffassung sehr wohl.
Nur wird das wieder seine Schwierigkeiten haben.
Wenn die Arbeitsunfähigkeit soweit vorgeschritten
ist, dass der Beamte überhaupt nicht mehr schaffen
kann, welche Besoldung wird dann der Berechnung
der Pension zu Grunde gelegt, die verminderte
Besoldung, die er zuletzt bezogen hat, oder die frühere
volle Besoldung?

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Natürlich wird seine vorige
Besoldung angerechnet werden müssen. Die gleiche
Ordnung findet sich auch im allgemeinen Besoldungsdekret.

Man wird nicht auf die reduzierte Besoldung
abstellen für die Berechnung des Ruhegehaltes,
sondern auf die vorher bezogene normale Besoldung.

Balmer. Gestützt hierauf bin ich befriedigt.

Angenommen mit der Abänderung Scherz.

Beschluss :

§ 22. Für die Beamten und ständigen
Angestellten der Zentralbrandkasse (Zentralverwaltung)

wird die Alters- und Invaliditätsversiche-
rung obligatorisch eingeführt, mit zeitlich und
inhaltlich beschränkter Ausdehnung auf Witwen
und Waisen.

Zu diesem Zwecke wird ein besonderer Fonds
gebildet, der unter der Bezeichnung «Hülfskasse
für das Personal der Brandversicherungsanstalt»
als Spezialfonds bei der Hypothekarkasse des
Kantons Bern zinstragend anzulegen und von
den Anstaltsbehörden unter Anhörung des
Personals zu verwalten ist.

Eine Verschmelzung mit der kantonalen Hülfskasse

oder mit einer solchen anderer kantonaler
Institute bleibt vorbehalten.

§ 23.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Mittel zur Speisung der
Hülfskasse sind: 1. die Beiträge des Personals, ähnlich

wie in der allgemeinen Staatsverwaltung; 2. die
Beiträge der Zentralbrandkasse, ebenfalls schon durch
Reglement festgestellt; 3. der Zinsertrag des Hülfsfonds,

ebenfalls eingerichtet wie in der allgemeinen
Verwaltung; 4. ausserordentliche Zuschüsse der
Zentralbrandkasse, sofern sie solche machen kann, und
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5. Zuwendungen von dritter Seite. Wenn einmal
ein reicher Mann stirbt, der keine Erben hinterlässt
und an die kantonale Brandversicherungsanstalt denkt,
so werden wir eine derartige Zuwendung nicht
ablehnen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 23. Zur Speisung der Hülfskasse dienen:
1. die Beiträge des Personals;
2. die Beiträge der Zentralbrandkasse;
3. der Zinsertrag des Hülfsfonds ;

4. ausserordentliche Zuschüsse der
Zentralbrandkasse ;

5. Zuwendungen von dritter Seite.

§ 24.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 24 handelt von der Versetzung
in den Ruhestand. Dieselbe kann erfolgen auf
Verlangen des Versicherten oder auf behördliche Verfügung.

Versicherten, die ihre Beiträge an die Hülfskasse

geleistet haben und aus dem Dienst der
Anstalt ausscheiden, ohne ein Ruhegehalt zu beziehen,
werden die einbezahlten Beiträge zurückerstattet, aber
ohne Zins —eine Einrichtung, wie sie in den bereits
bestehenden Hülfskassen besteht und auch im
allgemeinen Ruhegehaltsdekret vorgesehen ist.

Angenommen.

Beschluss :

§ 24. Die Versetzung in den Ruhestand mit
Anspruchsrecht auf die Leistungen der Hülfskasse

muss den Versicherten sowohl im Falle
von bleibender Dienstunfähigkeit als auch nach
Ueberschreitung einer bestimmten Altersgrenze
auf Verlangen gewährt werden.

Im fernem kann die zuständige Anstaltsbehörde

von sich aus die Versetzung in den Ruhestand

gegenüber solchen Versicherten verfügen,
die den Anforderungen ihrer Stelle nicht mehr
zu genügen imstande sind.

Versicherte, die gemäss § 23, Ziffer 1, Beiträge
an die Hülfskasse geleistet haben, jedoch aus
dem Dienste der Anstalt ausscheiden, ohne die
Versetzung in den Ruhestand verlangen zu können,

haben Anspruch auf Rückerstattung dieser
Beiträge, ohne Zins.

§25.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Aufstellung von eingehenden

Ausführungsvorschriften wird einem Reglement
vorbehalten, das der Genehmigung des Regierungsrates

unterliegt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 25. Die Aufstellung von eingehenden
Vorschriften zur Durchführung dieser Dekretsbestimmungen

ist einem Reglement vorbehalten, das der
Genehmigung des Regierungsrates unterliegt.

§ 26.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 26 ist der alte § 19 mit der
einzigen Abänderung, dass es in Lemma 1 heisst,
jede Gemeinde wähle einen Abgeordneten und einen
oder mehrere Stellvertreter, statt «wenigstens einen
Abgeordneten».

Angenommen.

Beschluss :

§ 26. Die zu einer Bezirksbrandkasse vereinigten
Gebäudebesitzer werden durch die

Abgeordnetenversammlung vertreten. In dieselbe wählen
die Gebäudebesitzer jeder Gemeinde einen
Abgeordneten und einen oder mehrere Stellvertreter.
Die Amtsdauer beträgt vier Jahre; die im Laufe
einer Amtsperiode frei werdenden Mandate werden

für den Rest derselben besetzt.
Die Zusammenberufung der Gebäudebesitzer

geschieht durch den Gemeindepräsidenten wenigstens

fünf Tage zum voraus mittelst Publikation

im amtlichen Anzeiger, wo ein solcher
besteht, oder durch Umbieten oder endlich auf
andere in der Gemeinde übliche Weise, und zwar
auf Kosten der Bezirksbrandkasse.

Der Gemeindepräsident leitet die Verhandlungen.
Das dabei zu beobachtende Verfahren kann

durch ein Reglement geordnet werden. In
Ermangelung eines solchen finden die einschlagenden

Bestimmungen des Organisationsreglemen-
tes der Gemeinde sinngemässe Anwendung. Ist
nichts anderes bestimmt, so verfügt jeder
Gebäudebesitzer über eine Stimme.

Ueber die Verhandlungen ist ein Protokoll zu
führen und eine Abschrift davon dem Regierung

sstatthalter zuzustellen.
Für die Erledigung von Anständen machen

die Vorschriften des Gesetzes über das Gemeindewesen

Regel.

§§ 27-31.

Tschnmi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Diese Paragraphen entsprechen
wörtlich den §§ 20—24 des alten Dekretes.

Angenommen.

Beschluss :

§ 27. Von Amtes wegen ist der Regierungsstatthalter

Präsident und der Amtsschreiber Sekre-
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tär der Abgeordnetenversammlung, und diese beiden

Beamten bilden zugleich den Vorstand der
Bezirksbrandkasse, der die Interessen derselben
ausserhalb der Abgeordnetenversammlung wahrzunehmen

und den Verkehr mit der Zentralverwaltung

zu besorgen hat.
Der Abgeordnetenversammlung steht es frei,

den Vorstand durch die Zuteilung von höchstens
drei aus ihrer Mitte auf die Dauer von vier Jahren

zu wählenden Mitgliedern zu ergänzen.

§ 28. Die Zahl der Stimmen, welche den
Gebäudebesitzern der einzelnen Gemeinde in der
Abgeordnetenversammlung zukommt, richtet sich
nach der Höhe des Versicherungskapitals und
beträgt: bei einem Versicherungskapital von
weniger als zehn Millionen Franken eine Stimme;
bei zehn bis zwanzig Millionen (exklusive) zwei
Stimmen; bei zwanzig bis fünfzig Millionen
(exklusive) drei Stimmen und bei fünfzig Millionen

und darüber vier Stimmen.
Zur gültigen Beschlussfassung muss wenigstens

die Hälfte aller Stimmrechte vertreten sein.
Bei allen Abstimmungen entscheidet das

absolute Mehr der gültig abgegebenen Stimmen;
bei Stimmengleichheit kommt dem Präsidenten
der Stichentscheid zu.

§ 29. Der Abgeordnetenversammlung kommt
zu:

a. die Entgegennahme und Prüfung der
Jahresrechnung für die Bezirksbrandkasse;

b. die Beschlussfassung über die Ermässigung
des ordentlichen Beitrages oder über die
Verwendung der Betriebsüberschüsse zum
Schutze gegen Brandschaden nach Art. 21G.,
über den Bezug einer ausserordentlichen Auflage

nach Art. 22, Absatz 2, G., sowie eines
Beitrages, der für die Gebäude der I.
Gefahrenklasse mehr als zwei vom Tausend
ausmacht (Art. 16, dritter Absatz, G.);

c. die Beschlussfassung über den Abschluss von
Rückversicherungen für Rechnung der
Bezirksbrandkasse ;

d. die Ergänzung des Vorstandes nach § 27

hiervor;
e. die Anregung von Verbesserungen im

Feuerwehrwesen der Gemeinden.
Im übrigen werden die Bezirksbrandkassen

durch die Organe der Gesamtanstalt verwaltet,
welche hierüber jährlich Rechnung abzulegen
haben.

§ 30. Prozesse, welche die Anstalt anzuheben
oder aufzunehmen in den Fall kommt, Vergleiche
und Abfindungen, die sie eingeht, Einsprachen
und Konzessionen, die sie macht (v. Art. 33,
61, 63, 65, 70, 72, 73, G. usw.), sind für die
beteiligte Bezirksbrandkasse verbindlich; dafür
werden bezügliche Kosten von der Zentralbrandkasse

einzig getragen.

§ 31. Wird eine Gemeinde von einem
Amtsbezirke losgetrennt und einem andern zugeteilt,
so haben die Gebäudeeigentümer den im
Verhältnis der Versicherungssummen auf ihre
Gebäude fallenden Anteil am Reservefonds der Be¬

zirksbrandkasse, aus welcher sie ausscheiden, an
derselben zu fordern, wogegen sie sich in den
Mitgenuss des Reservefonds der Bezirksbrandkasse,

welcher sie zugeteilt werden, einzukaufen
haben. Das Guthaben geht, soweit zum Einkauf
erforderlich, mittelst der von der Zentralver
waltung vorzunehmenden Ueberschreibung direkt von
einem Bezirksbrandkassenreservefonds ap den
andern über. Einen Ueberschuss des Guthabens
können die Gebäudeeigentümer nach Belieben
verwenden; ein Fehlbetrag ist nach Analogie von
§ 53 hiernach amortisationsweise nachzubezahlen.

§ 32.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Funktionäre der
Bezirksbrandkassen auf dem Lande draussen werden sehr
verschieden bezahlt und haben bis dahin wiederholt
reklamiert. Der Präsident und Sekretär des
Vorstandes erhielten bisher eine jährliche Entschädigung
von 20—50 Fr. Wir erhöhen diese Vergütung auf
50—100 Fr. Den Mitgliedern der Abgeordnetenversammlung

würde bislang ein Sitzungsgeld von 5 Fr.
ausgerichtet. Das ist heute äusserst wenig. Wenn
sie in einer Wirtschaft ein ordentliches Mittagessen
nehmen mit einem Glas Wein und einem Kaffee dazu,
so müssen sie dafür 6—7 Fr. auslegen. Wir beantragen

daher, das Sitzungsgeld auf 10 Fr. zu erhöhen':
Ferner beziehen die in einer Entfernung von mehr
als drei Kilometer vom Sitzungsort wohnenden
Mitglieder eine Reiseentschädigung von 30 Rp. per
Kilometer. Nun fallen da keine grossen Entfernungen in
Betracht, sondern kleine Distanzen, die unter Umständen

zu Fuss oder mit Fuhrwerk zurückgelegt werden
müssen. Wir beantragen, auch da etwas
entgegenzukommen und die Entschädigung von 30 auf 50 Rp.
zu erhöhen. Ich glaube, im Hinblick auf die heutigen

verteuerten Lebensverhältnisse brauche ich mich
hierüber nicht weiter zu verbreiten.

Angenommen.

Beschluss :

§ 32. Die Bezirksbrandkassen richten ihren
Organen folgende Vergütungen aus:

a. dem Präsidenten und dem Sekretär des
Vorstandes je eine jährliche Vergütung von 50
bis 100 Fr. Dieselbe wird innerhalb dieser

Grenzen unter Berücksichtigung der
Bedeutung des Amtsbezirkes und des Umfan-
ges der Geschäfte durch die Abgeordnetenversammlung

festgesetzt, wovon der
Zentralverwaltung Mitteilung zu machen ist;

b. den genannten Funktionären und den
Mitgliedern der Abgeordnetenversammlung und
des Vorstandes ein Sitzungsgeld von 10 Fr.;

c. den in einer Entfernung von mehr als drei
Kilometern vom Sitzungsort wohnenden
Mitgliedern eine Reiseentschädigung von 50 Rp.
per Kilometer Entfernung. Als Entfernung
gilt der kürzeste Verkehrsweg, einfach ge-
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rechnet, zwischen dem Wohnort und dem
Sitzungsort.

Im übrigen haben die Organe der
Bezirksbrandkassen Anspruch auf Vergütung der
notwendigen Auslagen, die ihnen für
Anschaffungen, Publikationen, Postgebühren,
Stempel usw. erwachsen.

Beschluss :

§ 34. Bei Neueintritt eines Gebäudes in die
Versicherung oder bei Erhöhung der
Versicherungssumme wird der entsprechende Beitrag vom
ersten Tage des betreffenden Monats an bis Ende
des Jahres berechnet. Bei Austritt oder
Verminderung der Versicherungssumme wird der Beitrag

für die Zeit vom letzten Tage des betreffenden

Monats bis Ende des Jahres zurückerstattet.

Wenn indessen eine Veränderung einen
Beitragsnachbezug und eine Beitragsrückerstattung «
zugleich zur Folge hat, was bei den Klassenänderungen

zutrifft, so ist die Rückerstattung vom
gleichen Zeitabschnitt zu berechnen wie der
Nachbezug.

§ 33.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 33 ist der frühere § 26 mit
einer einzigen kleinen Abänderung. Am Schlüsse
hiess es: «Einkassierung und Rückerstattung finden
mit dem Hauptbezug des folgenden Jahres statt».
Statt dessen sagen wir nun: «können stattfinden»,
indem wir schon Fälle hatten, wo dies nicht möglich
war. Darum wollen wir nur die Möglichkeit schaffen
und nicht den absoluten Imperativ.

Angenommen.

Beschluss :

§ 33. Innerhalb vier Monaten nach Jahres-
schluss soll die Rechnung abgelegt werden. Nach
der Genehmigung derselben durch den
Regierungsrat ist der Bezug der Beiträge anzuordnen,
wofür das Lagerbuch und die Versicherungsbestandskontrolle

die Grundlage bilden.
Der Bezug setzt sich aus Haupt- und Nachbezug

zusammen.
Der Hauptbezug wird auf dem Versicherungsbestand

vom 1. Januar berechnet und umfasst:
a. den ordentlichen Beitrag mit den Zuschlägen

für die feuergefährlichen Gewerbe (Art. 15

G.);
b. die Nachschussbeiträge zur Deckung vorhandener

Fehlbeträge des Vorjahres fArt. 16

G.);
c. die ausserordentlichen Auflagen nach Art.

22 G.;
d. die Zuschläge für Nebenversicherungen nach

Art. 92 G. und § 45 hiernach.
Der Nachbezug umfasst die Beiträge und

Rückerstattungen für alle im Laufe des Jahres im
Versicherungsbestand eingetretenen Aenderungen.
Für die Berechnung machen die nachfolgenden
Vorschriften Regel; Einkassierung und
Rückerstattung können mit dem Hauptbezug des folgenden

Jahres stattfinden.

§ 34.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 34 ist wörtlich der alte § 27,
mit der einzigen Einschaltung in Lemma 2: «was bei
den Klassenänderungen zutrifft». Diese Einschaltung
ist ganz selbstverständlich; wir wollen damit darauf
hinweisen, wo diese Fälle vorkommen können.

Angenommen.

§ 35.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 35 ist wörtlich der frühere
§ 28.

Angenommen.

Beschluss :

§ 35. Für provisorisch versicherte Neubauten

(Art. 28 G.) wird der Beitrag halbjährlich
durch die Zentralverwaltung festgesetzt.

Die Berechnung stützt sich auf die am Ende
jedes Kalenderhalbjahres vom Eigentümer zu
machenden schriftlichen Angaben über den damaligen

Wert des Baues und der mitversicherten
Vorräte, Angaben, welche durch die Zentralverwaltung

geprüft und eventuell berichtigt werden
können.

Der halbjährliche Beitrag ist von dem zu
Anfang des Kalenderhalbjahres vorhandenen Werte
und von der Hälfte des Zuwachses zu berechnen.

§ 36.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 36 ist wörtlich der § 29 des
alten Dekretes. Neu ist lediglich am Schluss des
vierten Alineas der Hinweis auf das Einführungsgesetz

zum Zivilgesetzbuch.

Angenommen.

Beschluss :

§ 36. Der Bezug der Beiträge liegt den
Gemeinderäten ob, welche unter ihrer Verantwortlichkeit

einen Einzieher damit betrauen können.
Der Verwaltungsrat bestimmt den Zahlungstermin;

letzterer ist den Gebäudeeigentümern zur
Kenntnis zu bringen.

Die eingegangenen Beiträge sind der Amts-
schaffnerei abzuliefern.
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Die Einkassierung derjenigen Beiträge, welche
bei Ablauf der den Gemeinderäten eingeräumten
Bezugsfrist noch ausstehen, kann dem
Amtsschaffner übertragen werden, und es machen hierfür

die einschlagenden gesetzlichen Vorschriften
über Schuldbetreibung und Konkurs, sowie über
die Verwaltungsrechtspflege und das Einführungsgesetz

zum Z. G. B. Regel.
Näheres wird durch die Direktion der Anstalt

mittelst Regulativs bestimmt.

§ 37.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der alte § 30 bestimmte: «Für
den Bezug und die damit verbundenen Arbeiten wird
dem Gemeinderat eine Vergütung von 1,5% der
einkassierten Beiträge und von 20 Rp. für jedes am
1. Januar brandversicherte Gebäude ausgerichtet». Das

war eine sehr bescheidene Entschädigung. Wir schlagen

vor, auch hier etwas höher zu gehen: auf 2%,
wie beim allgemeinen Steuerbezug, und auf 30 Rp.
für jedes versicherte Gebäude. Also eine sehr mässige
Erhöhung für die Herren Gemeinderäte. Ebenso
schlagen wir vor, im zweitletzten Alinea die
Entschädigung an den Amtsschaffner, welcher Ausstände
einzukassieren hat, auf 2% festzusetzen, auch wieder
eine bescheidene Erhöhung, die sich durch die heutigen

Verhältnisse rechtfertigt.

Klening. Ich möchte beantragen, im ersten Alinea
für ländliche Verhältnisse die Vergütung auf 3%
der einkassierten Beiträge und 50 Rp. für jedes am
1. Januar brandversicherte Gebäude zu erhöhen. Auf
dem Lande draussen werden jeweilen die Gemeindeschreiber

mit dem Bezug der Brandsteuer und der
Errichtung der Rödel betraut, und bei einer Honorierung

mit 2% kommen sie sehr schlecht weg. Der
Gemeindeschreiber muss die Beiträge oft von Haus zu
Haus einziehen. Dazu fällt die Einkassierung in den
Monat August, wo er, wenn er Landwirt ist, auf dem
Lande zu tun hätte und so viel Zeit versäumen muss.
Auch darf nicht ausser acht gelassen werden, dass
die Brandversicherungssummen auf dem Lande nicht
so gross sind, wie in der Stadt. Ich möchte Ihnen
daher empfehlen, meinem Antrag zuzustimmen.

Ramstein. In städtischen Verhältnissen mit
hohen Gebäudeschatzungen machen die 2% einen
ordentlichen Betrag aus. Wir wissen, dass auch beim
Steuerbezug die Stadt Bern ein gutes Geschäft macht,
während die Bezahlung in ländlichen Verhältnissen
eine miserable ist. Das neue Steuergesetz sieht für
den Steuerbezug die gleiche Entschädigung vor, die
schon im Gesetz von 1865 enthalten war, obschon
die Gemeindeschreibereien eine gewaltig vermehrte
Arbeit bekommen, indem der Bezugsrodel 27 Kolonnen

aufweist, Meldeformulare ausgefüllt und ein
Progressionsregister geführt werden muss. Für diese
vermehrte Arbeit bezieht der Gemeindeschreiber das

gleiche Honorar wie bisher. Dagegen lässt sich nichts
mehr machen, das Gesetz ist da, und wir haben uns
gesagt, wir wollen gerne die Arbeit leisten, wenn das
Volk ein gerechtes Steuergesetz erhält. Hier ist die
Sache anders. Die Brandversicherungsanstalt ist ein

staatliches Institut, die Gemeinden fallen da nicht in
Betracht. Ein Gebäude gibt genau gleich viel Arbeit,
ob es eine grosse oder eine kleine Schätzung
aufweist. Ein Gebäude auf dem Lande, das zu 20,000
Fr. versichert ist, gehört schon zu den grössern. Wir
haben viele Scheunen, Speicher, Ofenhäuser, die zu
500—1000 Fr. versichert sind. Diese geben genau
gleich viel zu tun wie ein Gebäude mit einer Schätzung

von 100,000 und mehr Franken. Die
vorgesehene Provision entspricht also auf dem Lande
keineswegs der zu leistenden Arbeit. Es ist eine
Ungerechtigkeit, dass man auf die Eingänge abstellt.
Gleich verhält es sich beim Steuergesetz, wo der
Gemeindeschreiber desto mehr Arbeit hat und desto
weniger Provision bezieht, je grösser der Schuldenabzug

ist. Die neue Klassifikation bringt uns
vermehrte Arbeit; wir müssen die Beiträge von Haus
zu Haus einziehen, eine Quittung dafür ausstellen
usw. Die Provision wird nur um V2% erhöht, d. h.
um 25% gegenüber dem bisherigen Betrag, während
man bei den Besoldungen der Beamten und Angestellten

auf 50, 80 und sogar 100% gegangen ist. Es
wäre am Platz, dass man hier den Gemeindeschreibern

etwas mehr entgegenkommt. Bei den Steuern
erklärte der Finanzdirektor, die Gemeinden sollen
auch etwas leisten, sie hätten auch ein Interesse an
einem richtigen Steuerregister. Das stimmt. Aber
wenn man sich an die Gemeinden wendet, so
erklären sie, das gehe sie nichts an, der Staat solle
zahlen. Im vorliegenden Falle sind die Gemeinden
nicht interessiert, sondern einzig die Brandversicherungsanstalt,

und diese soll auch richtig zahlen. Ich
möchte den Antrag Klening warm zur Annahme
empfehlen.

Scherz. Ich möchte diesen Antrag ebenfalls
unterstützen. Ich ergreife das Wort aber hauptsächlich

wegen des zweitletzten Alineas, wo es heisst,
dass der Amtsschaffner für die durch ihn einkassierten

Ausstände die Provision von 2% bezieht.
Wir wissen, dass schon längst eine Bewegung im
Gange ist, mit dem Provisionenbezug der Amtsschaffner

abzufahren. Der Finanzdirektor hat selbst erklärt,
er begreife diese Bestrebungen ganz gut, aber zurzeit
sei es schwer, diese Aenderung vorzunehmen. Auch
Herr Justizdirektor Merz hat sich dahin geäussert,
man werde einmal zur Abschaffung der Provisionen

kommen. Ich meine nun, es sollte dafür gesorgt
werden, dass, wenn es einmal dazu kommt, man
nicht genötigt ist, deshalb das vorliegende Dekret
abzuändern. Das könnte in der Weise geschehen, dass
man vorbehalten würde, dass, wenn der Amtsschaffner

einmal fixbesoldet ist, er diese Provision nicht
für sich, sondern zuhanden des Staates bezieht. Dem
sollte hier in irgend einer Weise Ausdruck gegeben
werden, damit, wenn diese Aenderung einmal
platzgreift, das so verstanden ist.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte mich zum Antrag
des Herrn Grossrat Klening aussprechen. Die
Brandversicherungsanstalt ist eine Institution, die in hohem
Masse darauf ausgehen muss, die Zufriedenheit des

gesamten Volkskörpers zu erwerben. Sie ist ein Hülfs-
institut und soll als solches aufgefasst werden. Ich
habe die Beobachtung machen können, wie gerade
die Einrichtung der Nachversicherung ungemein wohl-
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tätig gewirkt hat und es sind uns dementsprechend eine
Reihe von Dankschreiben zugekommen, weil man diese
Einrichtung geschaffen hat. Die Brandversicherungsanstalt

hat durch die Einführung der Nachversicherung
den Beweis geleistet, dass sie weiss, wofür sie

da ist. Sie soll ein Hülfsinstitut für das ganze
Volk sein, und ich bin überzeugt, dass der Kanton
Bern jeweilen gerne die verhältnismässig kleinen Mittel

für diese Anstalt aufbringt. Ich will mich aus
diesen Gründen dem Antrag des Herrn Grossrat Kle-
ning nicht widersetzen, nur möchte ich eine kleine
Abänderung vorschlagen. Wenn der Antrag
angenommen wird, so muss in Lemma 1 eine kleine
Einschaltung gemacht und gesagt werden: «Für den
Bezug und die damit verbundenen Arbeiten wird dem
Gemeinderat ordentlicherweise eine Vergütung von
2°/0...». Dieses «ordentlicherweise» muss hinein,
sonst stände das Alinea, das Herr Grossrat Klening
vorschlägt, in einem gewissen Widerspruch zu
Lemma 1.

Was das von Herrn Klening vorgeschlagene Alinea
anbelangt, so möchte ich beantragen, statt «für ländliche

Verhältnisse» zu sagen: «in ausschliesslich
ländlichen Verhältnissen». Ich denke da an ein Gemeindewesen

wie Wiedlisbach. Wiedlisbach ist sicher ein
Städtchen in ländlichen Verhältnissen. Es soll hier
aber nicht einbezogen werden, ebensowenig wie zum
Beispiel Wangen und Herzogenbuchsee, indem sich
dort der Bezug der Beiträge so leicht und einfach
gestaltet, wie in einer Stadt. Es sollen nur diejenigen
Gemeinden einbezogen werden, welche wirklich
ausschliesslich ländliche Verhältnisse aufweisen. Darum
muss dieses Wort noch eingeschaltet werden, sonst
müsste man für den ganzen Kanton mit Ausnahme
von Bern und Biel 3% vergüten. Ich nehme an,
Herr Klening werde mit dieser Aenderung einverstanden

sein.

Klening. Ich bin mit dem Antrag des Herrn
Regierungsrat Tschumi einverstanden.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Wenn sich
keiner der zahlreich anwesenden Kollegen aus der
Kommission anders äussert, so glaube ich, nicht allzu
eigenmächtig zu handeln, wenn ich erkläre, dass auch
die Kommission sich mit diesem Antrag einverstanden
erklärt.

Angenommen nach Antrag Klening-Regierungsrat
Tschumi.

Beschluss :

Für die durch den Amtsschaffner einkassierten
Ausstände bezieht er die Provision von 2 °/0.

Bei einer allgemeinen Revision der Schätzungen

wird für die Mehrarbeit, die mit dem
Bezüge verbunden ist, eine angemessene
Vergütungszulage bewilligt.

§§ 38-42.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der ganze Abschnitt III weist
keine Aenderung gegenüber dem bisherigen Dekret
auf. Die vorliegenden Paragraphen entsprechen wörtlich

den bisherigen §§ 31—35.

Angenommen.

Beschluss :

§ 38. Werden Wiederherstellungsarbeiten,
deren Kosten in der Entschädigungssumme
inbegriffen sind, nicht ausgeführt, so kann die
Entschädigung entsprechend gekürzt werden.

Wenn indessen der Eigentümer, statt den
früheren Zustand wieder herzustellen, sich in
anderer Weise behilft, um das Gebäude in anständiger

Weise wieder zweckdienlich auszubessern
und einzurichten, so kann die Direktion die
Bedingung der Wiederherstellung als erfüllt
bezeichnen, vorausgesetzt, dass dadurch die
Interessen der Grundpfand- und Grundlastgläubiger,
sowie der Nutzniesser und Wohnberechtigten nicht
gefährdet werden.

§ 39. Ist der Verkehrswert des abgebrannten
Gebäudes bestimmt, so werden die Teilzahlungen
bei Wiederaufbau vorläufig nur mit der für den
Nichtwiederaufbau vorgesehenen Kürzung, jedoch
unter Vorbehalt späterer Nachzahlung,
ausgerichtet.

§ 40. Bei Teilschäden, für welche die
Entschädigung dem Versicherten erst nach Vollendung

der Wiederherstellungsarbeiten ausbezahlt
wird, ist hierzu die Zustimmung der im § 38
hiervor genannten Inhaber von Drittmannsrech-
ten nicht erforderlich.

§ 41. Wenn im Falle des Wiederaufbaues
mit vorgesehener ratenweiser Ausbezahlung der
Entschädigung an den Eigentümer ein Gläubiger
sowohl seine Zustimmung hierzu, wie auch die
Entgegennahme der Zahlung mit Vorzins bis zum
Ablauf der Kündigungsfrist verweigert, so kann
der Betrag seiner Forderung gerichtlich hinterlegt

werden mit der Wirkung, dass das Erfordernis
seiner Zustimmung wegfällt und die

Verzinsung aufhört.

§ 37. Für den Bezug und die damit verbundenen

Arbeiten wird dem Gemeinderat
ordentlicherweise eine Vergütung von 2°/0 der einkassierten

Beiträge und von 30 Rp. für jedes am 1.
Januar brandversicherte Gebäude ausgerichtet.

Für ausschliesslich ländliche Verhältnisse wird
die Vergütung auf 3% der einkassierten
Beiträge und auf 50 Rp. für jedes am 1. Januar
brandversicherte Gebäude festgesetzt.

Auf diese Vergütung haben diejenigen
Personen Anspruch, welche die Arbeiten besorgen,
anderweitige Vereinbarung der Gemeinden mit
denselben immerhin vorbehalten.

§ 42. Die Ausbezahlung der Entschädigung
findet durch Anweisung auf die Kantonalbank
oder auf die Amtsschaffnerei statt.
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§§ 43-46.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierangsrates. Die §§ 43—46 sind wörtlich
die §§ 36—39 des alten Dekretes. In § 46 haben wir
im letzten Alinea lediglich die Worte eingeschaltet:
«namentlich in bezug auf die hievor erwähnten
Punkte», und in § 44 wurde die Vergütung von drei
auf vier Rappen erhöht.

Angenommen.

Beschluss :

§ 43. Alle Fonds, sowohl der Zentralbrandkasse
wie der Bezirksbrandkassen, werden durch

die Organe der Zentralbrandkasse verwaltet und
als Spezialfonds bei der Hypothekarkasse des
Kantons Bern zinstragend angelegt; den Zinsfuss
bestimmt der Regierungsrat.

Ueber jeden dieser Fonds wird ein besonderer
Kontokorrent geführt und alljährlich Rechnung
abgelegt.

§ 44. Die Zentralbrandkasse leistet den
Bezirksbrandkassen Rückversicherung; sie führt
über dieses Rückversicherungsgeschäft gesonderte
Rechnung; Gewinn darf sie dabei nicht machen,
sondern bloss für ihre Mühewaltung eine Vergütung

von vier Rappen von je tausend Franken
Rückversicherungskapital in Rechnung bringen.

§ 45. Die Anstalt ist verpflichtet, allen
Gesuchen von Gebäudeeigentümern um Einbezug
der Explosionsgefahr in die Versicherung zu
entsprechen; sie bezieht dafür einen vom
Verwaltungsrat festzusetzenden fixen Zuschlag zum
ordentlichen Versicherungsbeitrag.

§ 46. Zuhanden der Anstalt hat die nach
jedem Brande anzuhebende amtliche Untersuchung
soweit möglich festzustellen:

a. wie der Brand entstanden ist und ob sich
jemand (Hauseigentümer oder Bewohner,
Bauunternehmer, Bauhandwerker, Kaminfeger,

Feueraufseher etc.) absichtlicher- oder
fahrlässigerweise einer strafbaren Handlung
oder Unterlassung schuldig gemacht hat;

b. ob beim Brande sowohl der Eigentümer und
andere Privatpersonen als auch die Feuerwehr

und die Ortspolizei ihre Pflicht erfüllt
haben;

c. ob einzelne Personen, Feuerwehren oder
Abteilungen von solchen ausserordentliche
Arbeits- oder Hülfeleistungen im Sinne des Art.
81, Ziffer 7, G., aufzuweisen haben, welche
die Ausrichtung einer Belohnung rechtfertigen;

d. ob sich die Löscheinrichtungen als ausreichend

erwiesen haben;
e. wer das Gebäude, in welchem der Brand

ausgebrochen ist, bewohnt oder benützt hat,
wer sein bewegliches Vermögen versichert
hatte und bei welcher Gesellschaft; ferner
wie hoch sich der Wert des nicht versicherten
beweglichen Vermögens annähernd belaufen
mag;

f. ob einer oder mehrere der Hausbewohner
ihr bewegliches Vermögen zu hoch versichert
haben ;

g. ob eine Versicherung gegen Betriebsstörung
(Chômage) besteht und in welchem Betrage.

Gleich nach Schluss der Untersuchung sind
die Untersuchungsakten der Zentralverwaltung
zuzustellen. Dabei soll der Regierungsstatthalter
seine Ansicht über das Ergebnis der Untersuchung,

namentlich in bezug auf die hiervor
erwähnten Punkte, aussprechen und auf allfällige
Umstände aufmerksam machen, welche geeignet
erscheinen, der Anstalt die Wahrung ihrer
Interessen zu erleichtern.

§ 47.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 47 ist der alte § 40 mit
Einschaltung der Worte «zur Geltendmachung von
Ersatzansprüchen». Es hat sich öfters der Uebelstand
gezeigt, dass Verhandlungstermine, in denen es sich
um Schadenansprüche handelte, der Anstalt vom Richter

nicht bekannt gegeben wurden und sie darum •
nicht vertreten war. Wir stellen fest, dass der Anstalt
von diesen Verhandlungsterminen Kenntnis gegeben
werden muss, damit sie sich vertreten lassen kann.

Angenommen.

Beschluss :

§ 47. Die Gerichte sind verpflichtet, der
Anstalt auch in Strafsachen, die nicht von ihr
anhängig gemacht worden sind, sich aber auf Brände
beziehen, die Gebäudeschaden verursacht haben,
zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen vom
Verhandlungstermin Kenntnis zu geben und in
allen Fällen einen Auszug aus dem Dispositiv des
Urteils kostenfrei zu verabfolgen.

§ 48.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die vorliegende Bestimmung
ist neu und wurde nötig im Hinblick auf die durch
das Busseneröffnungsverfahren gesetzlich getroffene
Einrichtung.

Angenommen. %
'

Beschluss :

§ 48. Wo das Gesetz oder ein Ausführungsdekret
Geldbussen vorsieht, die durch Strafverfügung

der Gemeindebehörde ausgesprochen werden

können, findet das jeweilen geltende Dekret
über das Busseneröffnungsverfahren in den
Gemeinden sinngemässe Anwendung.. Die besondern
Bestimmungen des Gesetzes werden vorbehalten.
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§ 49.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 49 ist wörtlich der § 41 des
alten Dekretes.

Angenommen.

Beschluss :

§ 49. Ueber Beschwerden gegen Beamte, sowie
gegen Schätzer und Sachverständige der ersten
Schätzungsinstanz entscheidet die Direktion ; über
solche gegen letztere der Yerwaltungsrat.

Gegen diese erstinstanzlichen Entscheide ist
die Weiterziehung an den Regierungsrat zulässig.

Beschwerden gegen Schätzer und Sachverständige

im Rekürsschätzungsverfahren beurteilt
der Regierungsrat als einzige Instanz.

Im übrigen macht der Art. 91 G. Regel.
Die Beschwerdefrist ist vierzehn Tage, vom

Tage der veranlassenden Schlussnahme oder
Verhandlung hinweg; es sei denn, dass nachgewiesen
werden könne, dass man erst später vom Grunde
der Beschwerde Kenntnis erhalten oder aus
erheblichen Gründen nicht früher klagen konnte.
In diesem Falle läuft die Frist erst vom Tage
der erhaltenen Kenntnis oder des Wegfallens des
Hindernisses hinweg.

§ 50.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 50 entspricht dem alten
§ 43.

Angenommen.

Beschluss :

§ 50. Das Verfügungsrecht über den den
Gebäudebesitzern verbleibenden Reserveüberschuss
der aufgehobenen Gemeindebrandkasse steht der
Gebäudebesitzerversammlung zu, welche hierbei
an die nachfolgenden Vorschriften gebunden ist.
Die Gebäudebesitzerversammlung kann indessen
dieses Verfügungsrecht der Gemeindeversammlung

oder dem Gemeinderat übertragen, und diese
sind zur Uebernahme verpflichtet, wenn die
Uebertragung bedingungslos erfolgt.

Für die Zusammenberufung und Leitung der
Gebäudebesitzerversammlungen, das
Verhandlungsverfahren, die Ordnung des Stimmrechts und
die Erledigung von Anständen macht der § 26
hiervor Regel.

§ 51.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 51 entspricht in der Hauptsache

dem § 44 des alten Dekretes. Es heisst dort:
«Die Ueberschüsse (Guthaben) sind bei der Hypothe-

karkasse des Kantons Bern zinstragend anzulegen
und können in den nächsten fünf Jahren nur insoweit
erhoben werden, als zu ihrer Verwendung im Sinne
des vorhergehenden Absatzes ein Bedürfnis vorhanden

ist. Zudem dürfen die Erhebungen während dieser

Zeit per Jahr nicht mehr betragen als 3000 Fr. bei
einem Guthaben von weniger als 15,000 Fr. und nicht
mehr als einen Fünftel des ursprünglichen Betrages
bei Guthaben von 15,000 Fr. und darüber. Dabei
sind die für die Erhebung von Spareinlagen bei der
Hypothekarkasse üblichen Kündigungsfristen zu
beobachten». Im Hinblick auf die heutige Geldentwertung

haben wir überall etwas höhere Zahlen eingesetzt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 51. Als mit der Gebäudeversicherung im
Zusammenhang stehende Zwecke, zu denen die
Ueberschüsse der Gemeindebrandkassenreserven
verwendet werden können, werden bezeichnet:
die Verbesserung des Löschwesens, der
Feueraufsicht, des Nachtwachdienstes, der Baupolizei.

Diese Ueberschüsse (Guthaben) sind bei der
Hypothekarkasse des Kantons Bern zinstragend
angelegt und können in den nächsten zwei Jahren

nur insoweit erhoben werden, als zu ihrer
Verwendung im Sinne des vorhergehenden
Absatzes ein Bedürfnis vorhanden ist. Zudem dürfen

die Erhebungen während dieser Zeit per Jahr
bei Guthaben von weniger als 20,000 Fr. nicht
mehr als 5000 Fr. und bei solchen von 20,000 Fr.
und darüber nicht mehr als den Viertel derselben,
im Maximum 30,000 Fr., betragen, — es sei denn,
dass die Hypothekarkasse zu grössern Rückzahlungen

bereit sei. Dabei sind die für die
Erhebung von Spareinlagen bei der Hypothekarkasse

üblichen Kündigungsfristen zu beobachten.
Die Hypothekarkasse verzinst diese Guthaben

zum gleichen Zinsfusse wie die Reserven der
Zentralbrandkasse.

§ 52.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 52 ist der alte § 45.

Angenommen.

Beschluss :

§ 52. Die Gemeinden sind verpflichtet, über
diese Guthaben der Gebäudebesitzer und ihren
Zinsertrag gesonderte Rechnung zu führen.

Die Rückzahlung findet an die Gemeinderatspräsidenten

zuhanden der Gebäudebesitzer statt;
zur Gültigkeit der von ihnen auszustellenden
Quittungen ist das Visum des Regierungsstatthalters

erforderlich.
Der letztere wacht über die vorschriftsgemässe

Verwendung dieser Gelder und ist dafür
verantwortlich; er entscheidet über Anstände unter
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Vorbehalt der Weiterziehung an den RegierungS'
rat.

§§ 53 und 54.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Diese beiden Paragraphen
entsprechen den §§ 46 und 47 des alten Dekretes.

Angenommen.

Beschluss :

§ 53. Fehlbeträge der aufgehobenen
Gemeindebrandkassen, welche die Gebäudebesitzer an den
Reservefonds der Bezirksbrandkasse nachzubezahlen

haben, sind in jährlichen Raten von
mindestens 0,20 °/00 des Versicherungskapitals
abzuführen und bis zur gänzlichen Tilgung zu
demjenigen Zinsfuss zu verzinsen, der im
Kontokorrentverkehr mit den Bezirksbrandkassen zur
Anwendung kommt. Für Fehlbeträge, die 0,75 °/00
des Versicherungskapitals übersteigen, kann der
Verwaltungsrat der Anstalt die jährliche Rate
angemessen erhöhen.

§ 54. Die Anstalt übernimmt den Bezug und
die Ablieferung der Fehlbeträge und führt
darüber Buch.

§ 55.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. § 55 ist neu. Das Reglement,
welches die Alters- und Invaliditätsversicherung ordnen

soll, ist so zeitig aufzustellen, dass dieselbe innert
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des vorliegenden
Dekretes in Wirksamkeit treten kann. Diese
Ordnung ist die nämliche wie im allgemeinen Besoldungsdekret,

das ebenfalls vorsieht, dass die allgemeine
Hülfskasse innerhalb zwei Jahren in Wirksamkeit
zu treten hat.

Angenommen.

Beschluss :

§ 55. Das Reglement, welches die Alters- und
Invaliditätsversicherung eingehend ordnen soll, ist
so • zeitig aufzustellen, dass dieselbe innerhalb
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des
vorliegenden Dekrets in Wirksamkeit treten kann.

§ 56.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Auch dieser Artikel ist neu,
steht aber in vollständiger Uebereinstimmung mit dem
allgemeinen Besoldungsdekret und gibt mir daher zu
keinen Bemerkungen Anlass.

Angenommen.

Beschluss :

§ 56. Ist die im Jahre 1918 ausgerichtete
Besoldung mit Zurechnung der Kriegsteuerungs-
zulage, aber unter Ausschluss der Zulagen für
Kinder und Angehörige, grösser als die Besoldung

nach dem vorliegenden Dekret, so wird die
höhere Summe als Besoldung ausgerichtet,
solange der Beamte seine bisherige Stelle weiter
bekleidet und die nach dem Dekret berechnete
Besoldung diese Höhe nicht erreicht.

§ 57.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Hier müssen wir ein Wort sagen
von der Nachversicherung. Sie wissen, dass wir
die Nachversicherung durch Grossratsbeschluss vom
19. März 1918 geordnet haben. Wenn diese
Einrichtung auch vorübergehenden Charakter hat, bleibt
sie jedenfalls doch bestehen, bis andere Bau- und
Lebensverhältnisse eintreten. Wir müssen uns also
auf diesen Grossratsbeschluss und die gestützt darauf

erlassenen Bestimmungen stützen können.

Angenommen.

Beschluss :

§ 57. Die «Nachversicherung», als Einrichtung
vorübergehenden Charakters, bleibt geordnet durch
den Beschluss des Grossen Rates vom 19. März
1918 und die gestützt auf denselben erlassenen
jeweiligen Ausführungsvorschriften.

§ 58.

Angenommen.

Beschluss :

§ 58. Dieses Dekret findet rückwirkend bis
zum 1. Januar 1919 Anwendung. Durch dasselbe
wird das Dekret vom 18. November 1915
aufgehoben.

Scherz. Ich habe vorhin auf meine Anfrage keine
Antwort bekommen und muss daher wünschen, dass
auf § 37 betreffend die Sportein der Amtsschaffner
zurückgekommen wird.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte Herrn Grossrat
Scherz ersuchen, genau zu sagen was er wünscht.
Ich bin vorhin aus seinen Ausführungen nicht klug
geworden. Ich habe nur verstanden, die Besoldungen
der Amtsschaffner sollten allgemein geregelt werden
mit Einbezug der 2%.
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Scherz. Ich habe gesagt, man müsse Vorsorge
treffen, dass, wenn einmal die Sportein der
Amtsschaffner abdekretiert werden, dann nicht an eine
Revision des vorliegenden Dekretes geschritten werden

müsse, weil es hier heisst, dass die Amtsschaffner
die 2% beziehen. Im übrigen wünscht Herr

Ramstein aus einem andern Grunde, den er selbst
entwickeln wird, ebenfalls Zurückkommen auf § 37.

Tschumi, Direktor des Innern, Rerichterstatter
des Regierungsrates. Jetzt kann ich Auskunft geben.
Vorläufig ist mir nichts bekannt, dass eine andere
Regelung der Besoldungsverhältnisse der Amtsschaffner

stattfinden soll. Würde es aber dazu kommen,
so wäre eine Revision des vorliegenden Dekretes
nicht notwendig, sondern da würde einfach am
Schlüsse jenes Erlasses gesagt werden: Folgende
Bestimmungen sind aufgehoben: ...§ 37, Absatz 3, des
Dekretes betreffend die Verwaltung der kantonalen
Brandversicherungsanstalt.

Ramstein. Ich möchte Ihnen ebenfalls beantragen,

auf § 37 zurückzukommen. Wir richten nun den
AmtsSchaffnern anständige Besoldungen aus und man
sollte mit dem Sporteinwesen bei diesen Amtsstellen

einmal abfahren.

Abstimmung.
Für Zurückkommen auf § 37 Mehrheit.

Scherz. Ich stelle, bessere Belehrung vorbehalten,
einfach den Antrag, das Alinea 3 zu streichen.

Ramstein. Ich möchte beantragen, am Schlüsse
dieses Alineas die Worte beizufügen: «wovon 1%
dem Staat und 1 % der Gemeinde zufällt». Die Arbeit
ist gemacht, die Steuer ist ausgerechnet, die Quittung

ausgefertigt; die welche nicht bezahlt haben,
werden auf das Ausstandsverzeichnis eingetragen, dieses

wird der Amtsschaffnerei zugestellt, und der
Amtsschaffner zieht die Beiträge ein und bezieht dafür eine
Provision. Der Gemeindeschreiber dagegen, welcher
die Arbeit zu besorgen hattej bekommt keinen Rappen.
Ist das recht? Bei der Staatssteuer publiziert der
Amtsschaffner nach Neujahr, dass die mit der Zahlung

der Steuer Rückständigen Gelegenheit haben, die
Steuer bis zu dem und dem Tage zu entrichten. Die
Steuerzahler fragen sich mit Recht, warum man die
Steuer noch im Januar oder Februar zahlen kann,
während doch das Gesetz vorschreibt, dass sie bis
am 15. Dezember zu entrichten ist. Man tendiert
dahin, dass die Amtsschaffner die Provision bekommen.
Es handelt sich oft um grosse Steuerbeträge; die
Steuerpflichtigen können das Geld noch drei, vier
Monate am Zins lassen, und dann nimmt der
Amtsschaffner die Provision. Das ist nicht recht. Der
Gemeindeschreiber hat die Arbeit, der Amtsschaffner
bezieht die Provision und der Staat bekommt das
Geld viel später. Das richtige wäre, nach dem Termin

die Säumigen für ihre fälligen Steuern zu betreiben

und die Sportein der Amtsschaffner, die nun recht
besoldet sind, aufzuheben. Die Bezugsgebühren sollen

denjenigen zufliessen, welche die Arbeit leisten
müssen und es wäre daher nicht zuviel verlangt,
wenn man die 2°/0 für die Gemeinde in Anspruch

nehmen würde. Ich will aber nicht soweit gehen,
sondern beantrage, 1% dem Staat und 1% den
Gemeinden zukommen zu lassen.

Klening. Ich möchte den Antrag Ramstein
unterstützen. Wir Gemeindeschreiber auf dem Lande sind
nur gut, um die Arbeit zu machen, aber uns richtig
zu honorieren, daran hat bis jetzt noch niemand
gedacht. Wenn es so weitergeht, kommt es einfach dazu,
dass wir den Streik erklären (Heiterkeit). Allerdings
gibt es keinen Generalstreik, aber einen
Gemeindeschreiberstreik. Wir werden nicht nur beim Bezug
der Brandversicherungsgebühren so behandelt,
sondern auch beim Bezug der Staatssteuer. Der
Gemeindeschreiber muss die Bezugsrödel errichten, er
macht alles fix und fertig, fertigt auch die Quittungen
aus, und wenn die Steuer nicht bezahlt wird, muss
er dem Amtsschaffner ein Ausstandsverzeichnis
einschicken, der dann die 2% gemütlich einkassiert,
während der Gemeindeschreiber für seine Arbeit
nichts hat. Man sollte einmal dazu kommen, die
Gemeindeschreiber auf dem Lande angemessen zu
entschädigen, darum unterstütze ich den Antrag Ramstein.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Sie sehen, dass die Gemeindeschreiber,

wenn sie einmal wild werden, erbarmungslos
vorgehen. Es ist nicht richtig, dass man den

Gemeindeschreibern nicht entgegenkommen will. Der
Beweis dafür liegt darin, dass in Lemma 1 die
Vergütung von 1 % auf 2 °/0 erhöht wurde. Ich begreife
übrigens nicht, mit welchem Recht die
Brandversicherungsanstalt im Falle der Annahme des
Antrages Ramstein, wonach 1 % dem Staat und 1 °/o
der Gemeinde zufallen soll, überhaupt dem
Amtsschaffner zumuten könnte, dass er die Arbeit
übernimmt. Der Amtsschaffner wird ganz einfach sagen,
man möge ihn in Ruhe lassen, man habe ihm nichts
zu befehlen. Dann müssen wir besondere Einzieher
bestimmen und das wird der Anstalt vermehrte
Kosten verursachen. Wenn es übrigens heisst, 1 % solle
dem Staat zufallen, so kann auch die Brandversicherungsanstalt

auf diese Bezugsgebühr Anspruch
erheben, denn sie ist ein Staatsinstitut und ich sehe
nicht ein, warum man ihr dieses 1 % entziehen und
in die allgemeine Staatskasse werfen will. Sie muss
das finanzielle Gleichgewicht auch aufrechterhalten.
Wir können den Amtsschaffner nicht vollständig leer
ausgehen lassen, denn er übernimmt gewisse
Verpflichtungen, die er bisher vorzüglich besorgt und
durch deren Uebernahme er der Anstalt gute Dienste
geleistet hat. Wenn Sie glauben, 2% seien,zu viel,
dann liegt es in Ihrem Ermessen, sie auf 1 %
herabzusetzen. Das ist dann ein kleines Entgelt für die
Mühewaltung, die er im Interesse der Brandversicherungsanstalt

besorgt. Nehmen wir ihm alles weg,
dann wird er seine Mitwirkung überhaupt ablehnen.
Ich möchte daher dringend bitten, wenigstens 1 %
für den Amtsschaffner auszuscheiden.

Ramstein. Ich kann Herrn Regierungsrat Tschumi
nicht recht begreifen; er kann mich nicht verstehen
und ich ihn nicht (Heiterkeit). Wenn man dem
Amtsschaffner die Entschädigung zuhalten will, so habe
ich nichts dagegen, aber dann tendiert er wieder
dahin, dass die Steuern später bezahlt werden, damit er
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die Provision bekommt. Das sollte einmal aufhören.
Wir werden später bei der Staatssteuer noch
darüber zu sprechen haben. Es ist durchaus
unberechtigt, dass der, welcher die Arbeit zu besorgen
hatte, nichts bekommt. Herr Regierungsrat Tschumi
sagt, man könne den Amtsschaffner nicht verpflichten,

die Ausstände einzukassieren. Er ist aber doch
ein Beamter des Staates, während der Gemeindeschreiber

das noch lange nicht ist. Wenn die staatliche

Brandversicherungsanstalt einem staatlichen
Beamten nichts befehlen kann, dann verstehe ich noch
viel weniger, wie man im Dekret vorschreiben kann,
die Gemeindeschreiber, die Gemeindebeamte sind,
hätten das und das zu tun. Ich persönlich möchte
mit Rücksicht auf den Umstand, dass die
Amtsschaffner naturgemäss dahin tendieren, grosse Sportein

zu machen, dieser Tendenz einmal entgegentreten.

Ich hätte nichts dagegen, dass ihnen eine
prozentuale Zulage gemacht werde, wenn die Sache
richtig gehandhabt wird, aber die Tendenz muss einmal

bekämpft werden, dass man immer sucht, alles
auf die Amtsschaffnerei zu leiten. Herr Regierungsrat

Tschumi erklärt, die Amtsschaffner würden die
Arbeit nicht besorgen, wenn sie dafür nicht
entschädigt werden. Nun dann kann ja der Gemeindeschreiber

ein Brieflein schreiben — dazu ist er auch
imstande — und den Säumigen zur Zahlung auffordern;

wird der Aufforderung nicht Folge geleistet, so
schickt der Gemeindeschreiber, .der Verwaltung der
Brandversicherungsanstalt das Ausstandsverzeichnis
ein und diese kann die Betreibung einleiten.

Schupbach, Präsident der Kommission. Gestatten
Sie mir auch ein kurzes Wort zu der Lohnbewegung,
in die die Gemeindeschreiber eingetreten sind. Ich
möchte zunächst der Bemerkung des Herrn Ramstein
entgegentreten, man habe nun die Besoldungen der
Amtsschaffner angemessen erhöht und es liege kein
Grund vor, ihnen daneben noch Sportein zuzuweisen.
Das ist falsch. Das Dekret nimmt bei der Festsetzung
der Besoldungen der Amtsschaffner ausdrücklich auf
die Sportein Bezug; die Besoldungen wurden mit
Rücksicht auf die Sportein festgesetzt. Für die Beamten

der kleinsten Amtsbezirke ist der Besoldungsrahmen

4800—6300 Fr., und die Amtsschaffner aller
Bezirke beziehen eine feste Besoldung von 3000 bis
6000 TT. im Maximum. Sie bleiben also mit ihren
Besoldungen hinter den Ansätzen der letzten Klasse
der Bezirksbeamten bedeutend zurück. Dagegen wird
dann in § 41 ausdrücklich bestimmt: «Ausser den
fixen Besoldungen beziehen die Finanzbeamten in
den Bezirken die ihnen durch die gesetzlichen
Vorschriften ausdrücklich zugewiesenen Gebühren
(Bezugsprovisionen)». Nun dürfen wir hier den
Amtsschaffnern nicht eine Arbeit zuweisen, für die man sie
nicht entschädigt; sonst werden sie sich auf den
Standpunkt stellen: In § 41 des Besoldungsdekretes
habt ihr uns auf die Gebühren verwiesen und
dementsprechend unsere Besoldungen tiefer angesetzt, und
hier wollt ihr uns nun die Sportein streichen.
Vielleicht ist es möglich, den schwierigen Fall in der
Weise salomonisch zu lösen, dass man sagt: Die 2%
werden des lieben Friedens halber geteilt, 1 % dem
Amtsschaffner und 1 % den Gemeinden. Die
Gemeindeschreiber erklären sich mit dieser Entschädigung

zufrieden, und wir wollen hoffen, dass auch die
Amtsschaffner zufrieden sein werden.

Scherz. Ich erkläre mich einverstanden mit dem
Antrag des Herrn Schüpbach.

Ramstein. Ich schliesse mich ebenfalls dem
Antrag des Herrn Kommissionspräsidenten an. Wie
gesagt, ich hätte es begrüsst, wenn man mit den Sportein

für die Amtsschaffner abgefahren wäre, aber
nachdem Herr Schüpbach erklärt, dass sie mit Rücksicht

auf die Sp'orteln weniger Besoldung: beziehen,
so will ich nicht ungerecht sein. Aber nur soll man
die Sache nicht übertreiben und ihnen die Gebühren
ausschliesslich zuweisen.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich ziehe den Antrag der
Regierung zurück und schliesse mich dem Antrag des
Herrn Kommissionspräsidenten an.

Angenommen nach Antrag Schüpbach.

Beschluss :

§ 37. Für den Bezug und die damit verbundenen

Arbeiten wird dem Gemeinderat
ordentlicherweise eine Vergütung von 2% der
einkassierten Beiträge und von 30 Rp. für jedes,
am 1. Januar brandversicherte Gebäude
ausgerichtet. Für ausschliesslich ländliche Verhältnisse

wird die Vergütung auf 3°/0 der einkassierten

Beiträge und auf 50 Rp. für jedes am 1.
Januar brandversicherte Gebäude festgesetzt.

Auf diese Vergütung haben diejenigen Personen

Anspruch, welche die Arbeiten besorgen,
anderweitige Vereinbarung der Gemeinden mit
denselben immerhin vorbehalten.

Von den durch den Amtsschaffner einkassierten
Ausständen fällt 1% an den Amtsschaffner

und 1 % an die Gemeinde.
Bei einer allgemeinen Revision der Schätzungen

wird für die Mehrarbeit, die mit dem
Bezüge verbunden ist, eine angemessene
Vergütungszulage bewilligt.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss :

Dekret
betreffend

die Verwaltung der kantonalen Brand¬
versicherungsanstalt.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf die Art. 88, 98 und 99 des

Gesetzes vom 1. März 1914 über die kantonale
Versicherung der Gebäude gegen Feuersgefahr (kurz:
G.), sowie auf § 58 des Dekrets vom 18. November

1914 über das Schätzungswesen (kurz: Sch.
D.),

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:
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Für

Schlussabstimmung.
Annahme des Dekretes

(13. März 1919.)

chenbach, Ribeaud, Schmutz, Segesser, Vuille, Widmer,

Wüthrich, Ziegler.
Mehrheit.

Eingelangt ist folgende
Schluss der Sitzung um f>3/4 Uhr.

Motion:

Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
prüfen und dem Grossen Rat Rericht zu erstatten, ob
nicht der während der letzten Kriegsjahre durchgeführte

Sonntags- und Siebenuhrladenschluss, sowie
Der Redakteur: das Verbot der Nachtarbeit im Räckergewerbe für den

Zimmermann. Kanton Bern gesetzlich festzulegen seien.
Berner

und 26 Mitunterzeichner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Fünfte Sitzung.

Donnerstag den 13. März 1919,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender : Präsident B o i n a y.

Der Namensaufruf verzeigt 165 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 50 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Brand, Burger,
Egger, Häni, Hiltbrunner, Ingold (Lotzwil), Jobin, Ju-
nod, Lanz (Roggwil), Laubscher, Maurer, Meusy,
Meyer (Langenthal), Paratte, Pfister, Schenk, Stauf-
fer, Weibel; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Bechler, Beuret, Biehly, Boss (Sigriswil),
Choulat, Clémençon, Cueni, Dubach, Girod, Glanzmann,

Gyger, Hadorn, Hess (Melchnau), Kilchenmann,
Kobel, König, Leschot, Lenz, Luterbacher, Merguin,
Meyer (Undervelier), Moor, Morgenthaler, Pulfer, Rei-

Tagesordnungi
Tarif über die Gerichtsgebühren in Zivilprozesssachen.

(Siehe Nr. 20 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der gegenwärtig geltende Tarif für die
Gerichtsgebühren in Zivilprozessachen von 1898 ist
in verschiedenen Beziehungen revisionsbedürftig
geworden. Die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse,

auf die der Tarif von 1898 zugeschnitten war,
haben sich seither in wesentlichen Punkten verändert.
Das neue Schweiz. Zivilgesetzbuch und seine
Ausführungsbestimmungen im kantonalen Einführungsgesetz

haben unseren Gerichtsbehörden eine ganze
Reihe von Funktionen übertragen, die im Dekret von
1898 nicht oder nur unvollkommen vorgesehen werden
konnten. Dazu kommen als sachliche Gründe die
Veränderungen auf dem Geldmarkt. Die Verschiebungen
des Geldwertes haben für die staatliche Verwaltung
als fühlbarste Folge die ganz bedeutende Erhöhung
aller Ausgaben, insbesondere der Besoldungen,
gezeitigt. Wenn man auch nicht gerade darauf abstellen

kann, dass auf dem Gebiete des Gerichtswesens

die Verwaltung sich gewissermassen selbst
zahlen soll, so ist es doch nicht ein unrichtiger Grundsatz,

wenn man davon ausgeht, dass der Staat bei
der Festsetzung der zu entrichtenden Gerichtsgebühren

seiner Belastung auch einigermassen Rechnung
tragen soll. Dieser Grundsatz ist übrigens nicht neu,
sondern hat schon bei anderer Gelegenheit Eingang
in unsere Gesetzgebung gefunden. Ich verweise zum
Beispiel auf Art. 75 des Gerichtsorganisationsgesetzes
von 1909, das bezüglich des Handelsgerichtes
bestimmt: «Die von den Parteien in Handelsstreitigkeiten

zu beziehenden Gerichtsgebühren sind so
festzusetzen, dass ihr jährlicher Gesamtbetrag die dem
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Staate aus der Tätigkeit des Handelsgerichtes erwachsenden

Mehrkosten (Taggelder der kaufmännischen
Richter, Reiseentschädigungen und dergleichen
Ausgaben) deckt». Hier ist dieser Grundsatz des Dek-
kungsverfahrens, wenn ich so sagen darf, ausdrücklich
zum Gesetz erhoben, das Verfahren soll sich durch
sich selbst bezahlt machen. So weit können wir im
allgemeinen beim Zivilprozessverfahren nicht gehen,
aber doch bestehen die gleichen Gründe, welche
damals zur Aufnahme der genannten Bestimmung
geführt haben, heute im gleichen Masse für das
allgemeine Zivilprozessverfahren fort. Auch das rechtfertigt

eine gewisse Erhöhung der Gebühren gegenüber
den bisherigen mehr als 20jährigen Ansätzen.

Endlich kommt als entscheidender Faktor noch der
letztes Jahr eingeführte neue Zivilprozess in Berechnung,

der den Streitwert für die untern Instanzen
erhöht und die direkte Instruktion vor dem Appellationshof

eingeführt hat.
Wir haben uns entschlossen, im Anschluss an den

Tarif des Bundesgerichtes und die Tarife, wie sie
in andern Kantonen schon üblich sind, auch in der
Systematik gewisse Aenderungen einzuführen. Statt
der starren Ansätze, wie sie im bisherigen Tarif
enthalten waren, haben wir für die höhern Streitwerte
Rahmenansätze vorgesehen, die es gestatten, der
Arbeitsbelastung des Gerichtes und der Bedeutung des
Einzelfalles in angemessener Weise Rechnung zu
tragen. Auf der andern Seite haben wir darauf Rücksicht

genommen, dass, wo der Streitwert ein kleiner
ist und die Gebühren auf weniger tragfähige Schultern

abgeladen werden müssen, am bisherigen Zustand
der billigen Rechtsprechung nichts Wesentliches
geändert wird.

Der Tarif ist sämtlichen Gerichtsschreibern, einer
Anzahl Gerichtspräsidenten, der Finanzdirektion und
dem Appellationshof im Entwurf unterbreitet worden,
und wir haben soweit möglich ihren Bemerkungen
Rechnung getragen.

Ich beschränke mich auf diese wenigen Bemerkungen
und beantrage dem Rat Eintreten auf das Dekret.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Die
Kommission war einstimmig der Meinung, dass man
auf die vorliegende Vorlage eintreten muss, und ich
möchte Ihnen beantragen, ebenfalls auf die Beratung
des Tarifes einzutreten. Der neue Zivilprozess
verlangt gebieterisch, dass in der Sache neue Grundsätze
aufgestellt werden. Wir haben ein ganz neues
Verfahren, namentlich das Verfahren vor dem
Appellationshof, das unter dem gegenwärtig noch gehandhabten

Tarif, soweit es die Finanzen anlangt,
schlechterdings nicht zu seinem Rechte kommt. Wir können
nicht vom Grundsatz abweichen, dass auch in der
Rechtspflege der Staat seine Leistungen nicht
unentgeltlich besorgen kann; die Gerichtsgebühren bilden
ein sehr wesentliches Gegengewicht zu den enormen
Auslagen, die der Staat in der Gerichtsverwaltung
hat. Infolgedessen kann keine Rede davon sein, dass
man die Gebühren etwa abschaffen wolle, sie müssen
im Gegenteil dem neuen Zivilprozess angepasst werden.

Deshalb beantragt Ihnen die Kommission
einstimmig Eintreten auf die Vorlage.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1-

Lolxner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 1 enthält die allgemeinen Ansätze
für Vorladungen, Notifikationen und Verfügungen von
Richtern und Gerichtsbehörden. Hervorzuheben ist
hier nur die Erhöhung der Ansätze gegenüber
bisher. Bis jetzt betrugen sie 60 Rp. bis 1 Fr., in
Zukunft sollen sie 60 Rp. bis 2 Fr. betragen. Dabei
ist darauf hinzuweisen, dass in den Bagatellprozessen

diese Ansätze nicht zur Anwendung kommen,
indem die Kommission in § 2 unter 3 eine Bestimmung

beifügt, wonach in den Bagatellprozessen nur
eine Spruchgebühr von 1—10 Fr. bezogen werden
darf, worin die in § 1 vorgesehenen Gebühren
inbegriffen sind.

Angenommen.

Beschluss :

§ 1-

1. Für eine Vorladung, Notifikation und ähnliche
Erlasse, inbegriffen ein Nebendoppel und die
Zustellung an die Post oder den Verrichtungsbeamten

Fr. 2.—
Für jedes weitere Nebendoppel » —.60
Umfasst das Hauptdoppel oder ein

Nebendoppel mehr als eine Seite,
von jeder ferneren Seite je » —.60

2. Für jede Verfügung des Richters,
als Einzelrichter, Instruktionsrichter
oder Präsident des Amtsgerichtes,
inbegriffen die Zustellung an die
Post oder den Verrichtungsbeamten » 1.50

Umfasst sie mehr als eine Seite, für jede
fernere Seite sowie für jedes Nebendoppel die
nämlichen Zuschläge wie für die Vorladungen
nach Ziffer 1.

§ 2, I.

Lohner, JJustizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 2 enthält die Ansätze, die für die
Verhandlungen vor dem Gerichtspräsidenten in Rechnung

gebracht werden dürfen, wobei zwischen dem
ordentlichen und dem summarischen Verfahren
unterschieden wird. Im ordentlichen Verfahren kommen

bereits die Rahmenansätze zur Anwendung,
sobald der Streitwert 800 Fr. oder mehr beträgt. Der
Paragraph gibt mir zu weitern Erörterungen nicht
Anlass, mit Ausnahme des schon erwähnten Antrages
der Kommission. Der Regierungsrat pflichtet diesem
Antrage bei, wonach in Streitfällen, in denen der
Streitwert 100 Fr. nicht erreicht, unter Ausschluss
der in § 1 enthaltenen Ansätze nur eine Spruchgebühr

von 1—10 Fr. zu beziehen ist. Damit soll die
Rechtsprechung da, wo es sich nur um kleine Streitwerte

handelt, verbilligt werden. Im weitern hat
mich der Herr Kommissionspräsident soeben darauf
aufmerksam gemacht, dass noch eine weitere Bestimmung

vorzubehalten sei, nämlich Art. 298, Absatz 2,
des Zivilprozesses, der vorsieht, dass in Streitigkeiten
aus Dienstvertrag bis zu einem Streitwert von 100 Fr.
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das Verfahren, gebühren- und stempelfrei ist. In
solchen Streitigkeiten würde also auch die hier
vorgesehene Spruchgebühr wegfallen. Wir müssen also
noch die Bestimmung beifügen: Vorbehalten bleibt
Art. 298, Absatz 2, der Zivilprozessordnung, oder
wenn man den betreffenden Artikel ausdrücklich
reproduzieren will: Vorbehalten bleibt Art. 298, Absatz
2, der Zivilprozessordnung, wonach in Streitigkeiten
aus Dienstvertrag bis zu einem Streitwert von 100
Fr. keine Gebühren zu beziehen sind.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Für das
Verfahren vor dem Gerichtspräsidenten und dem
Amtsgericht wird im grossen und ganzen das
bisherige System beibehalten, wonach für jede Verrichtung

eine besondere Taxe bezogen wird, mit dem
Unterschied, dass für die einzelnen Verrichtungen ein
gewisser Rahmen eingeführt wird. Wir haben in der
Kommission dem Entwurf beigepflichtet. Es wurde
zwar bemerkt, dass sich auch für das Verfahren vor
den untern Instanzen der Bezug einer blossen Spruchgebühr

rechtfertigen würde, ähnlich wie es beim
Appellationshof vorgesehen ist, indem das eine gewisse
Vereinfachung bedeuten würde. Allein wir haben
uns den Erwägungen der Justizdirektion angeschlossen,

dass es vielleicht doch zweckmässiger ist, nur
eine gleichmässige Anwendung des Tarifes zu
gewährleisten. Dagegen haben wir unter I. 3 den
bereits vom Herrn Justizdirektor erwähnten Zusatz
betreffend die sogenannten Bagatellstreitigkeiten unter
100 Fr. beigefügt. Wenn man nämlich «Sidefade
und Cordonnet» zusammenrechnet, die Gebühren, die
der Tarif für jede einzelne Verrichtung vorsieht,
Abhältung der Aussöhnungsversuche, Verhandlungsprotokoll

von mehr als 4 Seiten, so kommt man für
die kleinen Streitigkeiten auf einen Betrag, der
schlechterdings nicht mehr im Verhältnis steht zu
der Wichtigkeit der Sache. Deshalb schlagen wir
vor, die Bestimmung beizufügen, dass in Streitigkeiten

unter 100 Fr. bloss eine Spruchgebühr von
1—10 Fr., unter Ausschluss aller weitern
Gerichtsgebühren, bezogen wird. Der Gerichtspräsident hat
immerhin eine gewisse Marge, um der Bedeutung:
und Wichtigkeit der Sache und dem erforderlichen
Zeitaufwand einigermassen Rechnung zu tragen.
Daneben müssen wir noch einen Vorbehalt aufnehmen
mit Rücksicht auf die Bestimmung des Art. 298,
Absatz 2, des Zivilprozesses, wonach bei Streitigkeiten

aus Dienstvertrag bei einem Streitwert unter
100 Fr. überhaupt keine Gebühren bezogen werden
sollen. Es wird zweckmässig sein, hier ausdrücklich

zu sagen, worum es sich handelt, und ich möchte
Ihnen folgende Fassung vorschlagen: «Bei Streitigkeiten

aus Dienstvertrag werden bis zu einem Streitwert

von 100 Fr. keine Gebühren bezogen (Art. 298,
Absatz 2, der Zivilprozessordnung)».

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

§ 2. Für Verhandlungen in Streitsachen, deren
Behandlung sachlich dem Gerichtspräsidenten zu¬

gewiesen ist.
I. Im ordentlichen Verfahren.

1. Sofern kein Endurteil in der Sache gefällt
wird:

Für eine Verhandlung inbegriffen die
Protokollführung, von jeder Partei:

Wenn der Streitwert 400 Fr. nicht
erreicht Fr. 2.—

Wenn der Streitwert 400 Fr.
beträgt, aber 800 Fr. nicht erreicht » 3.—

Wenn der Streitwert 800 Fr. oder
mehr beträgt, sowie in allen appella-
beln Fällen Fr. 5 bis » 10.—

Für die Abhaltung der Aussöhnung

sversuche, je nach der
aufgewendeten Zeit Fr. 2 bis » 10.—

Umfasst ein Verhandlungsprotokoll
mehr als 4 Seiten, von jeder

ferneren Seite » —.60
2. Sofern ein Endurteil gefällt wird:

Für die Urteilsverhandlung,
inbegriffen die Protokollführung, von
jeder Partei:
Bei einem Streitwert, der 400 Fr.

nicht erreicht Fr. 2 bis » 5.—
Bei einem Streitwert, der 400 Fr.

beträgt, aber 800 Fr. nicht
erreicht Fr. 3 bis » 10.—

Bei einem höheren Streitwert sowie in
allen appellabeln Fällen Fr. 10 bis » 20.—

3. In Streitfällen, in denen der Streitwert 100 Fr.
nicht erreicht, ist unter Ausschluss der in § 1

enthaltenen Ansätze nur eine Spruchgebühr
von 1 Fr. bis 10 Fr. zu beziehen.

Bei Streitigkeiten aus Dienstvertrag im Streitwert

unter 100 Fr. ist das Verfahren gebühren-

und stempelfrei (Art. 298, Ziffer 2, Z.
P.O.).

§ 2, II.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier sind entsprechend dem Verfahren
kleinere Ansätze vorgesehen. Im übrigen ist der
gleiche Grundsatz durchgeführt.

Angenommen.

Beschluss :

II. Im summarischen Verfahren.
1. Für die Protokollierung eines mündlich

angebrachten Gesuches Fr. 1.—
Umfasst das Protokoll mehr als

zwei Seiten, für jede fernere Seite » —.60
2. Für die Vernehmlassung der

Beteiligten, sofern sie protokolliert
wird » 2.—

Umfasst das Protokoll mehr als 2
Seiten, für jede fernere Seite » —.60

3. Bei ParteiVerhandlungen, sowie
Verfügungen und Entscheiden sind die
Ziffern 1 und 2 unter I hiervor
sinngemäss anzuwenden.

4. Für die Anordnung von Massnahmen
und den Erlass von Verfügungen auf
einseitigen Antrag, je nach der da-
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für aufgewendeten Zeit und dem
Wert des in Frage stehenden
Gegenstandes Fr. 2 bis » 30.—

Für eine Verschollenerklärung,
eine gerichtliche Gütertrennung auf Begehren

eines Gläubigers,
die Niederlegung und Protokollierung mündlicher,

letztwilliger Verfügungen,
die Losbildung bei der Erbteilung,
eine Grundbucheintragung bei der

ausserordentlichen Ersitzung,
eine Kraftloserklärung von Schuldbrief und

Gült,
die Ernennung der Liquidatoren einer

Kollektivgesellschaft,
einen Widerruf der Bestellung der Liquidatoren

einer Aktiengesellschaft,
eine Verfügung bei abhanden gekommenen

Wechseln und deren Amortisation,
eine Verfügung betreffend die Amortisation von

Inhaberpapieren,
die Sicherstenung der Hälfte des Frauengutes

und
die Sicherstellung oder Herausgabe des

Muttergutsanteils

soll die Gebühr wenigstens 5 Fr. betragen.

3. Für jede Einvernahme in der
Untersuchung im Entmündigungsverfahren

oder im Verfahren um Aufhebung

der Entmündigung
Enthält das Protokoll der Einvernahme

einer Person mehr als 2 Seiten,

für jede fernere Seite

» 1.—

-.60

§ J-

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 4 entspricht dem § 7 des alten
Tarifes. Die Ansätze entsprechen, im Sinne einer
etwelchen Herabsetzung für kleinere Streitwerte, den
Grundsätzen, die wir im übrigen für das neue Dekret
zur Anwendung bringen möchten.

§ 3.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Begierungsrates. § 3 enthält die Ansätze für Verhandlungen

in Streitsachen, zu deren Behandlung das
Amtsgericht zuständig ist. Sie sind nach den
gleichen Grundsätzen geordnet wie die, von denen wir
soeben gesprochen haben: für die kleinern Streitwerte

sind bestimmte Ansätze vorgesehen, für die
grössern Rahmenansätze. Die Kommission beantragt,
in Ziffer 1 und 2 die Worte «wenn deren Streitwert
mehr beträgt, sowie» zu streichen, weil es eigentlich
das gleiche bedeutet wie die Worte «in allen appel-
labeln Fällen». Wir stimmen zu.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

§ 3. Für Verhandlungen in Streitsachen, zu deren
Behandlung das Amtsgericht zuständig ist.

1. Sofern kein Endurteil in der Sache gefällt
wird:

Für eine Verhandlung, inbegriffen die
Protokollführung von jeder Partei:
Wenn der Streitwert 800 BT. nicht

erreicht Fr. 4.—
In allen appellabeln Fällen ...» 8.—
Umfasst ein Verhandlungsprotokoll

mehr als 4 Seiten, für jede
fernere Seite » —.60

2. Sofern ein Endurteil gefällt wird:
Für die Urteilsverhandlung,

inbegriffen die Protokollführung von
jeder Partei:
Wenn der Streitwert 800 Fr. nicht

erreicht Fr. 8 bis » 20.—
In allen appellabeln Fällen Fr. 10 bis » 50.—

Angenommen.

Beschluss :

Tagblatt des Grossen Rates. Bulletin du Grand Conseil. 1919.

§ 4. Für anderweitige Funktionen.
1. Für Bewilligungen, Zeugnisse und Bescheinigungen,

soweit sie nicht unter die
vorhergehenden Bestimmungen fallen .* Fr. 1.—

Umfasst ein daheriger Akt mehr als
eine Seite, für jede fernere Seite » —.60

2. Für Schreiben aller Art, Auszüge,
Abschriften usw., inbegriffen ihre
Beglaubigung, sofern nicht besondere

Ansätze vorgesehen sind » 1.—
Umfasst ein daheriges Schriftstück

mehr als 2 Seiten, für jede
fernere Seite » —.60

3. Für Aktensendungen, Nachschlagungen
und Kontrollierungen BT.—.50 bis » 2.—

4. Für jede Einvernahme, sofern nicht
die §§ 2 oder 3 anzuwenden sind » 1.—

Enthält das Protokoll der Einvernahme

einer Person mehr als 2 Seiten,

für jede fernere Seite ...» —.60
Verhandlungen auf Ansuchen

anderer Gerichtsbehörden fallen, wenn
eine oder beide Parteien anwesend
oder vertreten sind, unter § 2, I, Ziffer

1. Ist keine Partei anwesend
oder vertreten, die Hälfte der dort
vorgesehenen Gebühr.

Für Verhandlungen auf Ansuchen
des Appellationshofes des Kantons
Bern in Rechtssachen, für welche
eine einheitliche Gebühr vorgesehen
ist, sind keine Gebühren zu beziehen.

5. Für Verfügungen und Entscheide,
sofern nicht die §§ 1, 2 oder 3
Anwendung finden können Fr. 2 bis » 10.—

6. Für die Moderation einer Kostennote
oder eine besondere Kostenbestimmung

:

In nicht appellabeln Fällen » 1.50
In appellabeln Fällen » 3.—

7. Für die Buchung der entstehenden
Gerichtskosten, inbegriffen die Ent-

115
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gegennahme und Kontrollierung von
Kostenvorschüssen » 1.—

8. Für die Entfernungen vom Amtssitz zum
Zwecke von Augenscheinen, der Einvernahme
von Zeugen usw., haben die Beamten und
Angesteliten die in den jeweilen geltenden
Erlassen vorgesehenen Reiseentschädigungen zu
beziehen; vgl. zurzeit das Regulativ vom 7.

Mai 1912 und die Regierungsratsbeschlüsse
vom 16. Mai 1918.

§ 5.

Loliner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 5 enthält den Grundsatz, dass da,
wo für den einzelnen Fall ein Mindest- und Höchstbetrag

vorgesehen ist, die Gebühr nach Massgabe
der geleisteten Arbeit und der Höhe des Streitwertes
berechnet werden soll. Da wird dem Gericht
gestattet, in jedem einzelnen Falle im Rahmen der
vorgeschriebenen Ansätze eine den sachlichen
Voraussetzungen entsprechende Gebühr festzusetzen.

Angenommen.

Beschluss :

§ 5. Die Gerichtskosten bis zur Urteilsverhandlung

sind durch den Gerichtsschreiber zu
berechnen und dem Richter oder dem Gericht
vor der Urteilsfällung, dem Entscheid oder der
Verfügung bekannt zu geben.

Die Gebühr für die Urteilsverhandlung wird
durch den Richter oder das Gericht festgesetzt.

Wo für den einzelnen Fall ein Mindest- und
Höchstbetrag vorgesehen ist, soll die Gebühr nach
Massgabe der geleisteten Arbeit und der Höhe des
Streitwertes berechnet werden.

Eine Seite soll ungefähr 600 Buchstaben
enthalten, für Bruchteile unter 300 Buchstaben ist
die Hälfte oder 30 Rp., für grössere Teile die
volle Gebühr oder 60 Rp. zu berechnen.

§ 6.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 6 ordnet die Gebühren, zu deren
Bezug der Appellationshof für seine Funktionen
berechtigt sein soll. Sie sind naturgemäss etwas höher
gehalten. Namentlich soll es möglich sein, bei
Prozessen mit sehr grossen Streitwerten, 10,000, 100,000
oder mehr Franken, welche die Staatsbehörden sehr
stark in Anspruch nehmen, Gebühren anzusetzen,
die einigermassen den Leistungen der staatlichen
Behörden entsprechen. Man darf sich an den etwas
hohen Minimalansätzen nicht stossen, denn sie kommen

nur zur Anwendung, wo die Parteien sie zu
zahlen vermögen und das, was sie vom Gericht
verlangen, auch eine entsprechende Gebühr rechtfertigt.
Es wird unterschieden zwischen Rechtssachen, die
auf dem Wege der Weiterziehung an den Appella¬

tionshof gelangen im summarischen Verfahren und
solchen, welche er als einzige kantonale Instanz zu
beurteilen hat. Für die Behandlung und Beurteilung
von Nichtigkeitsklagen und Gesuchen um neues Recht,
für Beschwerdeentscheide, für die Moderation einer
Kostennote usw. sind herabgesetzte Gebühren
vorgesehen.

Zu Ziffer 3 möchte ich einen kleinen Zusatz
beantragen. Hier wird der in § 5 für die Gerichte
unterer Instanz aufgestellte (Grundsatz auch für den
Appellationshof ausgesprochen und gesagt: «Die
Gebühr wird vom Gericht unter Berücksichtigung seiner
Inanspruchnahme festgesetzt». Es ist nun logisch,
der Inanspruchnahme auch die Höhe des Streitwertes

beizufügen und also zu sagen: «Die Gebühr wird
vom Gericht unter Berücksichtigung seiner
Inanspruchnahme und der Höhe des Streitwertes
festgesetzt». Dann fährt der Entwurf weiter: «Sie ist
gegebenenfalls von jeder Partei zur Hälfte vorzu-
schiessen». Es ist nicht ganz klar, was unter dem
«gegebenenfalls» zu verstehen ist. Wenn das Gericht
findet, es sei notwendig, dem Staate von vornherein
die Gebühren zu sichern, so kann es den Parteien
Vorschüsse auferlegen. Wir möchten das etwas klarer

ausdrücken und sagen: «Das Gericht kann zu
deren Deckung nötigenfalls von den Parteien
Vorschüsse beziehen». Ich möchte diesen kleinen Ab-
änderungsantrag stellen. 1

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Der
Kommission lagen die neuen redaktionellen Anträge des
Herrn Justizdirektors nicht vor; aber ich glaube, man
kann sie ohne weiteres akzeptieren, indem sie klarer

sind als die bisherige Fassung.
Was im übrigen die hier vorgesehenen Ansätze

anlangt, namentlich die für die Behandlung und
Beurteilung von Rechtssachen, die direkt vom Appellationshof

instruiert werden, so möchten vielleicht die
Minima auf den ersten Blick etwas hoch erscheinen.
Die Spruchgebühr beträgt im Minimum 100 Fr., während

sie beim Handelsgericht, wo ebenfalls direkt
instruiert wird, bloss auf 50 Fr. angesetzt wird.
Immerhin hat die Kommission davon Umgang genommen,
einen Abänderungsantrag zu stellen und pflichtet dem
Entwurf der Regierung bei. Es ist nicht ausser
acht zu lassen, dass das Verfahren an und für sich
gegenüber früher bedeutend vereinfacht wird und dass
das, was der Staat bis jetzt in solchen Fällen an
Gebühren bezogen hat, wenn man alles zusammenrechnet,

jedenfalls höher gekommen ist als diese 100
Fr. Ich erinnere nur daran, dass in jedem Fall die
Parteien sich Protokollauszüge beschaffen lassen muss-
ten, auch in Fällen, die direkt vor Appellationshof
instruiert wurden, und wenn man alle diese
Protokollauszüge zusammenrechnet, die jeweilen ein
erhebliches Geld kosteten, so kommt man sofort aui;
einen Betrag von wenigstens 100 Fr. Diese
Protokollauszüge fallen jetzt weg, sie brauchen nicht
notwendigerweise gemacht zu werden; wenn einer sie
haben will, kann er sie erstellen lassen, aber sie
sind nicht mehr vorgeschrieben, so dass eine wesentliche

Verbilligung des Verfahrens eintritt. Mit Rücksicht

darauf kann man sehr wohl das Minimum auf
100 Ff. stehen lassen. Dazu kommt, dass nach Ziff.
3, Absatz 2, diese Gebühr noch bis auf y4 reduziert

werden kann, wenn der Prozess durch Vergleich
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oder Abstand erledigt wird. Die Kommission pflichtet
deshalb den Anträgen der Regierung bei.

Angenommen nach Antrag Regierungsrat Lohner.

Bescliluss :

§ 6. Für die Funktionen des Appellationshofes.
1. In Rechtssachen, welche auf dem Wege der

Weiterziehung an ihn gelangen Fr. 20 bis Fr. 300
In den Fällen des Art. 336

Z.P » 5 » » 100
2. Für die Behandlung und Beurteilung von

Rechtssachen, die ihm als einzige kantonale
Instanz zugewiesen sind:

Bei einem Streitwerte:
von Fr. 2000 bis Fr. 5000: Fr. 100 bis Fr. 500

» » 5000 » » 20,000. » 200 » » 1000
über » 20,000 » 400 » » 3000
der nicht geschätzt werden

kann » 100 » » 2000
3. Die Gebühr wird vom Gericht unter

Berücksichtigung seiner Inanspruchnahme und der
Höhe des Streitwertes festgesetzt; das Gericht
kann zu deren Deckung von den Parteien
nötigenfalls Vorschüsse beziehen.

Wird der Prozess während dem Schriftenwechsel

erledigt, so kann die Gebühr bis auf
ein Viertel herabgesetzt werden. Ausnahmsweise

ist dies auch zulässig, wenn der
Prozess nach Abschluss des Schriftenwechsels
durch Vergleich oder Abstand erledigt wird.

4. Für die Behandlung und Beurteilung von
Nichtigkeitsklagen:

Bei einem Streitwerte
der 400 Fr. nicht erreicht Fr. 10 bis Fr. 50
der 400 Fr. beträgt, jedoch

800 Fr. nicht erreicht » 20 » » 100
von 800 Fr. und mehr » 30 » » 200
der nicht geschätzt werden

kann » 10 » » 200
5. Für die Behandlung und Beurteilung von

Gesuchen um neues Recht:
Die Hälfte der unter Ziffer 1 festgesetzten

Gebühren.
Ziffer 3, Absatz 1, findet sinngemässe

Anwendung.

6. Für Beschwerdeentscheide Fr. 10 bis Fr. 50
7. Für die Moderation einer

Kostennote und Kostenbestirn-
mungen » 5 » » 50

8. Für anderweitige Funktionen, die unabhängig
von einer der unter den Ziffern 1, 2, 4 bis
7 erwähnten Rechtssachen vorzunehmen sind,
wie z. B. für Abschriften, Urteilsausfertigungen

u. a., die unter; § 4 vorgesehenen Gebühren.

§ 7.

Lolmer, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 7 enthält den Vorbehalt, dass die
sämtlichen Auslagen in den eigentlichen Gebühren
nicht inbegriffen sind. Das bestätigt nur den bisheri¬

gen Zustand, so dass ich keine weitern Bemerkungen
zu machen habe.

Angenommen.

Bescliluss :

§ 7. Die sämtlichen Auslagen, wie Weibel-
und Abwartgebühren, Frankaturen, Zeugengelder,
Expertenhonorare, Stempel usw., sind in den
vorenthaltenen Ansätzen nicht inbegriffen.

Besondere Abwartgebühren sind nur, wo sie
dem betreffenden Abwart abzuliefern sind, zu
beziehen.

§ 8.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 8 bestimmt, dass abweichende
Bestimmungen des Bundesrechtes und interkantonaler
oder internationaler Vereinbarungen vorbehalten werden,

was eigentlich selbstverständlich ist.

Angenommen.

Bescliluss :

§ 8. Soweit das Bundesrecht, interkantonale
oder internationale Vereinbarungen abweichende
Bestimmungen enthalten, werden sie vorbehalten.

§ 9-,

Lohner. Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 9 verweist auf die Dekrete betreffend
das Verfahren vor Handelsgericht und vor dem
kantonalen Versicherungsgericht, wofür besondere
Gebührenansätze aufgestellt sind.

Angenommen.

Beschluss :

§ 9. Für die Funktionen des Handelsgerichts
sind die Gebühren zurzeit im Dekret vom 30.
November 1911 betreffend das gerichtliche
Verfahren und das Handelsgericht, § 89, festgesetzt,
für diejenigen des Versicherungsgerichtes im
Dekret vom 22. Mai 1917 betreffend das Verfahren
vor dem kantonalen Versicherungsgericht, den
§§ 7 und 8.

§ 10.

Angenommen.

Beschluss :

§ 10. Der Regierungsrat bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Dekretes.
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Mit seinem Inkrafttreten sind alle mit ihm in
Widerspruch stehenden Bestimmungen aufgehoben,

insbesondere der Tarif vom 31. August 1898
über die dem Staate zufallenden Gerichtsgebühren

und die fixen Gebühren der Gerichtsschreibereien.

Titel und Ingress.

Angenommen.

.Beschluss :

Tarif
über

die Gerichtsgebühren in Zivilprozesssachen.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des § 14 des Gesetzes vom
24. März 1878 betreffend die Amts- und
Gerichtsschreibereien,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Zuhanden des Staates sind zu beziehen:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretes Mehrheit.

Dekret
betreffend

die Zengengelder und Expertengebülireu in Strafsachen.

(Siehe Nr. 21 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Die Frage der Entschädigung der Zeugen,

die genötigt sind, in einer Strafsache auszusagen,
hat unsere Richter schon seit Jahrzehnten in nicht
angenehmer Weise beschäftigt. Die hiefür zurzeit
noch massgebenden Bestimmungen finden sich im
Tarif in Strafsachen vom 11. Dezember 1852. Dort
sind die Ansätze in einer Weise festgelegt, dass sie
unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit Recht die
Unzufriedenheit der Betroffenen wachrufen mussten.
Art. 6 des Tarifs von 1852 bestimmt, dass jedem:
Zeugen für seine Aussage 1 Fr. und für seine Reise
an Ort und Stelle 50 Rp. für die Wegstunde bezahlt
wird. Hat der Zeuge wegen Krankheit fahren oder
hat er sich begleiten lassen müssen, oder wohnt er
mehr als 4 Stunden vom Amtssitze des Richters, so
kann die Reiseentschädigung auf 1 bis 2 Fr. für die
Stunde ansteigen. Im gewöhnlichen aber beträgt die
Entschädigung 1 Fr. für die Aussage und 50 Rp. für

die Wegstunde, so dass der Zeuge, wenn er eine
Stunde vom Richteramt entfernt war, 1 Fr. 50 bekam,
auch wenn er den ganzen Tag versäumen und seine
Mahlzeit auswärts einnehmen musste. Das hatte jahrein

jahraus viele Reklamationen zur Folge, aber die
Richter mussten sich immer wieder auf die gesetzliche

Bindung berufen, der sie unterstellt waren, und
die Zeugen gingen schimpfend und wetternd über das
verlotterte Staatswesen heim. Es ist richtig, dass
die Pflicht, in Strafsachen zur Erforschung der Wahrheit

beizutragen, eine Bürgerpflicht ist und natürlich
nicht der Grundsatz aufgestellt werden kann, dass
der Zeuge eine reichliche Entschädigung beziehen
soll, die ihm gar etwa noch gestattet, über seine
gewöhnlichen Einnahmen hinaus ein Geschäft zu
machen. Aber zwischen diesem System und dem gegenwärtig

bestehenden gibt es einen vernünftigen Mittelweg,

und wir möchten Ihnen vorschlagen, einen
derartigen Mittelweg zu betreten, indem wir bei der
Bemessung der Zeugengelder den Verhältnissen, die seit
1852 ordentlich geändert haben, doch einigermassen
Rechnung tragen. Wenn man bedenkt, dass 1852
fast noch keine Eisenbahnen im ganzen Land
gefahren sind, so kann man sich schon anhand dieser
Tatsache einen Begriff machen, in welcher Weise
die Verhältnisse geändert haben, von der Entwicklung

der letzten Jahre und Jahrzehnte gar nicht zu
sprechen. Wir schlagen daher vor, den Tarif im
Sinne einer angemessenen Erhöhung der Ansätze zu
revidieren. Die einzelnen Ansätze werde ich dann
in der Detailberatung besprechen.

Wir haben den Entwurf weitern sachverständigen

Kreisen, der Ersten Strafkammer des Obergerichts,

sowie einer Anzahl von Staatsanwälten und
Gerichtspräsidenten, zur Begutachtung unterbreitet
und ihr Einverständnis dazu bekommen. Es erhob
sich die Frage, ob bei diesem Anlass nicht der ganze
Tarif in Strafsachen einer Revision unterzogen werden
sollte. Wir sagten uns aber, dass das weniger nötig
sei. Es handelt sich, abgesehen von den Erweiterungen,

welche der Kommissionalentwurf vorsieht und
denen wir beipflichten, nur noch um die Festsetzung
der Gebühren, welche die öffentlichen Funktionäre der
Gerichtsverwaltung und ihre Mitarbeiter zu beziehen
haben. Da sind wir der Ansicht, dass mit der
Revision des Tarifs zuzuwarten sei, bis die in Aussicht
stehende Revision des Strafverfahrens durchgeführt
ist, damit sie dann, wie das auch beim Zivilprozess
so gehalten wurde, auf Grund der neuen Gesetzgebung

erfolgen kann.
Mit diesen wenigen Bemerkungen empfehle ich

Ihnen Eintreten auf die Vorlage.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Die
Kommission empfiehlt auch hier einstimmig Eintreten
auf die Vorlage. Wenn der letzte Tarif, den wir
eben behandelt haben, der Staatskasse gewisse
Mehreinnahmen verschaffen soll, so nimmt der vorliegende
Tarif einen Teil davon wieder weg, indem man dafür
sorgen will, dass die Zeugengelder und Expertenhonorare

in Strafsachen etwas besser dotiert werden

als bisher. Es ist aber zu sagen, dass eine,
Verbesserung schon längst notwendig gewesen wäre.
Es bestand namentlich eine allzu grosse Diskrepanz
zwischen den Zeugengeldern in Strafsachen und denen
in Zivilsachen, die das Publikum, das hin und wieder

vor Gericht erscheinen musste, nicht recht be-
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greifen konnte. In Zivilsachen sind namentlich die
untern Gerichte nur allzusehr bereit, möglichst large
Zeugengelder zu sprechen, indem es heisst, es geht
auf Kosten der Parteien, wenn sie prozedieren wollen,

so sollen sie die Zeugen auch recht zahlen. Aber
in Strafsachen ist man an den Tarif von 1852 gebunden,

und weil die Strafsachen oft, nicht immer, auf
Kosten des Staates geführt werden, so ist dieser
Tarif etwas sehr bescheiden ausgefallen. Man hat
da, wenn man in der Lage war, vor untern Instanzen
prozedieren zu müssen, immer alle möglichen
Beschwerden gehört. Ich erinnere mich, dass wir einmal

in einem Strafhandel die halbe Bevölkerung eines
Dörfchens in der Umgebung von Wangen als Zeugen
aufbieten mussten. Etwa 20 Mann hatten als Zeugen

Auskunft zu geben, und als der Gerichtsschreiber
einem nach dem andern bloss 1 Fr. 50 als Zeugengeld
ausrichtete, trotzdem sie den ganzen Tag verlieren
mussten, da haben sie mannhaft opponiert und einer
nach dem andern verweigerte die Annahme des
Zeugengeldes. Am andern Tage haben sie dann freilich
den Landjäger geschickt, um das Zeugengeld zu
holen; sie wollten lieber das als gar nichts. Aber es
muss zugegeben werden, dass Entschädigungen von
1 Fr. oder 1 Fr. 50 heutzutage nicht genügen und es
richtig ist, eine bescheidene Erhöhung eintreten zu
lassen, wie das Dekret es vorsieht.

Die Kommission hat beschlossen, bei diesem An-
lass nicht nur die Zeugengelder besser zu dotieren,
sondern auch die Expertengebühren, indem auch hier
der Tarif in Strafsachen nicht mehr ausreicht und
namentlich bei den Medizinalexperten, welche im
Strafverfahren ja die Hauptrolle spielen, durch
andere Vorschriften längst überholt ist. Wir halten
deshalb dafür, es rechtfertige sich, allgemein auch
die Expertengebühren in die Reform einzubeziehen,
und Sie sehen schon aus dem Titel und den
Bestimmungen des § 2 ff., dass auch da eine entsprechende
Besserstellung eintreten soll.

Mit diesen Worten möchte ich Ihnen namens der
Kommission ebenfalls Eintreten auf die Vorlage
empfehlen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 1 umfasst sämtliche Bestimmungen,
die inskünftig für die Entschädigung der Zeugen in
Strafsachen wegleitend sein sollen. Es wird
unterschieden zwischen Zeugengeld, Weggeld und Zuschlägen.

Das Zeugengeld wird wieder in bescheidenem Rahmen

— meiner Auffassung nach mit Recht — auf
1—2 Fr. festgesetzt, wenn die gesamte Inanspruchnahme

nicht länger als einen halben Tag, und auf
3—4 Fr., wenn sie länger als einen halben Tag dauert.
Die Kommission hat in ihrer Fassung eine Unklarheit,
die entstehen kann, beseitigt, indem sie sagt, dass
unter Inanspruchnahme nicht nur die Zeit, verstanden

werden soll, welche der Zeuge während der
Abhörung vor dem Richter zubringt, sondern die
gesamte Zeit, während der er aus seiner gewöhnlichen

Beschäftigung herausgerissen wird, also von dem
Moment an, wo er von daheim fort muss bis zum
Zeitpunkt, wo er wieder daheim sein kann. Wir
pflichten dieser Auffassung bei. Ebenso der kleinen
redaktionellen Aenderung: «wenn sie länger...» statt
«wenn die Inanspruchnahme länger...».

Sodann ist den Kindern unter 14 Jahren eine
besondere Berücksichtigung zuteil geworden. Diese
verlieren kein Einkommen, erleiden insofern materiell
keinen Schaden und es wäre daher nicht richtig, für
sie den gleichen Massstab anzulegen wie für die
Erwachsenen. Anderseits muss man ihnen etwas
geben für den Schrecken, den sie ausstehen, wenn sie
vor den Richter müssen. Daher hat die Kommission
die Bestimmung aufgenommen, und der Regierungsrat

pflichtet bei, dass ihnen nur die Minimalansätze
auszurichten seien.

Das Weggeld tritt an die Stelle der bisherigen
Reisevergütung. Es liegt ihm der Grundsatz
zugrunde, dass der Zeuge Ansprach haben soll auf
Vergütung der Barauslagen, die ihm erwachsen, wenn er
die ordentlichen Verkehrsmittel zu den geringsten
Taxen benützt, also wenn er z. B. Eisenbahn III.
Klasse fährt. Als ordentliche Verkehrsmittel gelten
Bahn, Schiff, Post und Automobilkurse. Wir glauben,
die Automobilkurse dürfen angesichts der Entwicklung,

welche sie insbesondere auch im Kanton Bern
nehmen, ebenfalls als modernes Verkehrsmittel angeführt

werden, in der Meinung, dass es den Zeugen
gestattet sein soll, diese Kurse zu benützen und dafür
dem Staat Rechnung zu stellen. Man wird dieser
Erweiterung gegenüber 1852 unserer Auffassung nach
wohl beipflichten dürfen. Wo kein ordentliches
Verkehrsmittel besteht oder benutzt wurde, werden dem
Zeugen, welcher mehr als 3 km zurückzulegen hat, 20
Rp. per Kilometer als Weggeld ausgerichtet. Wir
stimmen auch hier der Fassung der Kommission als
der klareren bei, wobei noch gesagt wird, dass in
dieser Entschädigung auch die Rückreise inbegriffen
ist. Es entsteht immer die Frage, wie es sich mit der
kilometerweisen Entschädigung verhalte, ob da nur
der einfache Weg oder auch die Rückreise
inbegriffen sei. Wir haben uns für die allgemein übliche
Lösung entschlossen.

Den dritten Faktor der Entschädigung bilden die
Zuschläge, welche erfolgen, wenn der Zeuge genötigt
ist, nach dem Antrag des Regierungsrates, zwei
Mahlzeiten, nach dem Antrag der Kommission, wenigstens
eine Hauptmahlzeit auswärts einzunehmen. Wir
schliessen uns auch da der Auffassung der Kommission

an. Sie hat der Erweiterung der Fälle, wo ein
Zuschlag erfolgen soll, in der Weise Rechnung
getragen, dass sie die Minimalentschädigung hiefür auf
1 Fr. festsetzt statt wie wir auf 2 Fr., während das
Maximum mit 4 Fr. gleich bleibt. Dazu kommt noch
ein Logisgeld von 3 Fr., wenn der Zeuge auswärts
übernachten muss.

Ferner ist der Fall berücksichtigt, wo der Zeuge
wegen Krankheit, Alter oder Gebrechen ein Fuhrwerk

benützen muss. Es sind ihm die bezüglichen
Auslagen zu vergüten. Wenn der Zeuge aus gewissen

Gründen Begleiter haben muss, so haben diese
Anspruch auf die gleiche Behandlung wie ein Zeuge.
Das entspricht der Billigkeit.

In lit. d pflichten wir dem Antrag auf Streichung
des letzten Absatzes bei, weil die Bestimmung, dass
bei Abhörungen ausserhalb des Amtssitzes der Di-
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stanzenanzeiger sinngemäss anzuwenden sei, eigentlich

eine Selbstverständlichkeit enthält.
Die übrigen Bestimmungen des § 1 geben mir

zu keinen Bemerkungen Anlass. Zu einer Aussprache
hat einzig noch der Fall geführt, wo der Zeuge
von ausserhalb des Kantons herkommen muss. Es
sind nun Grundsätze aufgestellt, nach denen sich in
Zukunft die Festsetzung der Entschädigung reibungslos

machen wird, während man gegenwärtig einer
ziemlichen Willkür preisgegeben war. Wir nehmen
auch hier den Antrag der Kommission an, statt «aus-'
scrdem auf Verlangen eine besondere Vergütung» zu
sagen: «ausserdem bei besondern Verhältnissen eine
Vergütung», wobei die Würdigung des einzelnen Falles

dem Richter überlassen bleibt.
Ich beantrage Zustimmung zu § 1.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Die
Kommission hat im § 1 eine Reihe von Abänderungen
vorgenommen, die Ihnen gedruckt vorliegen und denen
der Regierungsrat beipflichtet. Der Herr Justizdirektor

hat sich bereits dazu ausgesprochen und ich
will mich darüber nicht weiter äussern.

Wir haben für die Zeugengelder Rahmenansätze
aufgestellt von 1—2 Fr., wenn die Inanspruchnahme
nicht länger als einen halben Tag dauert, und 3—4
Fr. bei längerer Inanspruchnahme. In der Kommission
wurde geltend gemacht, es sei vielleicht für den Richter

nicht immer angenehm, wenn er einen Rahmentarif
handhaben müsse und es wäre besser, einen festen
Ansatz von 2 Fr. aufzunehmen. Von anderer Seite
wurde bemerkt, der Rahmen von 1—2 Fr. sei
ungenügend, unter Umständen reichen auch 2 Fr. nicht
aus bei längerer Inanspruchnahme, auch wenn sie
sich nicht über einen halben Tag erstrecke; man solle
nicht zwischen halb- und ganztägiger Inanspruchnahme
unterscheiden, sondern das Zeugengeld auf 1—4 Fr.
festsetzen. Das hätte aber eine zu grosse Marge
gegeben, so dass der Richter in Versuchung gekommen
wäre, allgemein höhere Zeugengelder zu sprechen, als
gerechtfertigt wäre. Schliesslich nach Erwägung
alles dieses Für und Wider war die Kommission
einstimmig der Meinung, es bei den Ansätzen der
Regierung bleiben zu lassen. Es mag sein, dass die
Ansätze 1—2 und 3—4 Fr. vielleicht hin und wieder

zu Anständen führen werden, aber auf der andern
Seite ist doch auch zu sagen, dass der Zeuge sehr
oft, vielleicht in einer Untersuchung, geschwind auf
das Richteramt gehen muss und in einer Viertel- oder
halben Stunde wieder entlassen wird; da genügt eine
Taxe von 1 Fr. Sobald es länger geht, wird der Richter

es nicht bei 1 Fr. bewenden lassen, sondern auf
2 Fr. gehen. Wir haben geglaubt, dass wir doch den
Rahmen 1—2 Fr. beibehalten sollen.

Im übrigen habe ich zu § 1 keine Bemerkung zu
machen.

Hartmann. Ich möchte beantragen, in lit. a das
Zeugengeld auf 1—3 und 3—5 Fr. festzusetzen. Zur
Begründung dieses Antrages kurz folgendes.

Ich hatte seinerzeit als kantonaler Geschworner
wiederholt Gelegenheit zu sehen, wie Zeugen, die,
nachdem sie einen vollen halben Tag von 8—12 Uhr
hatten warten müssen, mit 1 Fr. abgespiesen wurden,

mit Recht dagegen protestierten. Das war vor
dem Krieg. Inzwischen haben sich die Lebens- und
Lohnverhältnisse wesentlich verändert. Heute werden

ganz andere Löhne ausgezahlt, als es damals der Fall
war. Ich möchte 1 Fr. stehen lassen, weil ich mit
Herrn Dürrenmatt der Ansicht bin, dass dieser Betrag
für einen Zeugen, der auf dem Platze wohnt und nur
zu einer kurzen Einvernahme zu erscheinen hat,
genügt. Dagegen ist eine Entschädigung von 3 Fr.,
wenn er einen vollen halben Tag, oder von 5 Fr.,
wenn er den ganzen Tag verlieren muss, nicht
zuviel. Es kann allerdings unter Umständen der
Verurteilte durch diese Entschädigungen an die Zeugen
stark belastet werden und auf der andern Seite ist
es Bürgerpflicht, als Zeuge aufzutreten, aber es ist
immerhin nicht die Schuld des Zeugen, wenn er vor
dem Richter erscheinen muss, sondern die Schuld
des Angeklagten. Ich möchte Ihnen empfehlen, meinem

Antrag zuzustimmen. Die übrigen Entschädigungen

scheinen mir angemessen zu sein.

Stucki (Biel). Es ist für den Richter äusserst
peinlich, wenn er einem Arbeiter, der einen Taglohn

von 8—10 Fr. hat und als Zeuge einen ganzen
halben Tag verlieren muss, nur eine Entschädigung
von 1—2 Fr. sprechen kann, so dass der Arbeiter
einen grossen materiellen Schaden erleidet. Ich
möchte Ihnen deshalb empfehlen, wenigstens auf die
von Herrn Hartmann beantragte Höhe zu gehen.

Meer. Ich möchte beantragen, in lit. c die
Entschädigung für auswärts eingenommene Mahlzeiten
auf 3—6 Fr. zu erhöhen. Wir haben gestern gehört,
wenn man mit 5 Fr. in eine Wirtschaft gehe und dort
zu Mittag esse, bringe man davon keinen Rappen mehr
mit hinaus. Ich kann mich einer längern Begründung
meines Antrages enthalten. Ich glaube, es ist nur
recht und billig, auch hier einen der Zeit entsprechenden

Ansatz aufzunehmen.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Ansätze sind natürlich nicht etwas
von vornherein unweigerlich Feststehendes, sondern
es ist eine Sache der Abwägung, wieweit man gehen
will. Wir halten es nicht für richtig, aus den
Zeugengeldern gewissermassen eine Lohnfrage zu
machen. Einmal ist es doch im allgemeinen ein nicht
häufig vorkommender Fall, dass ein Bürger als Zeuge
in einer Strafsache auftreten muss; es trifft den
einzelnen im Grund der Dinge nicht so häufig, dass er eine
wesentlich fühlbare Einbusse erleiden würde. Dann
handelt es sich, wie bis jetzt nicht bestritten wurde,
um eine allgemeine Bürgerpflicht und dem ist bei der
Festsetzung der Ansätze auch Rechnung zu tragen.
Wir glaubten, wenn wir gegenüber dem bisherigen
Zustande für eine ganztägige Abhörung auf 4 Fr.
gehen, so sollte das doch einigermassen anerkannt
werden. Nun will man auf 5 Fr. gehen. Der Grosse
Rat mag darüber beschliessen, aber wir halten die
von uns in den Vordergrund gestellten Gesichtspunkte

für zutreffend, und ich ersuche Sie daher,
den Antrag des Herrn Hartmann abzulehnen.

Nun die Frage, was für ein Mittagessen vergütet
werden soll. Das ist gegenwärtig allerdings ziemlich
teuer, aber 6 Fr. für ein Mittagessen ist doch etwas
«vornehm». Kommt dazu noch das Zeugengeld, dann
tritt doch der Zustand ein, dass in vielen Fällen ein
Geschäft gemacht wird; aber aus der Erfüllung einer
Bürgerpflicht, aus der Unterstützung der Strafjustiz
zur Feststellung begangener strafbarer Handlungen
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ein Geschäft zu machen, soll nicht das Ziel sein, das
wir verfolgen. Der Grosse Rat mag entscheiden.

Dörrenmatt, Präsident der Kommission. Ich
möchte Sie auch ersuchen, an den Vorschlägen der
Kommission festzuhalten. Sobald man an einem
Ansatz zu rütteln beginnt, kommen sofort wieder andere
Begehren, so dass auf der ganzen Linie Erhöhungen
eintreten. Es ist richtig, dass schliesslich auch von
einer Zeugenpflicht gesprochen werden muss und
man daraus nicht einfach eine Lohnfrage machen
kann. Wenn die Anträge der Kommission angenommen

werden, darf sich der Kanton Bern sehr wohl
sehen lassen. In andern Kantonen und Staaten gelten
ganz andere Grundsätze, dort bekommen die Zeugen
gar nichts als die Rückvergütung der Reiseauslagen,
die sie hatten, um sich an den Gerichtssitz zu
begeben, weil diese Staatswesen — es sind darunter
auch fortgeschrittene Kantone, die unter den ersten
sein wollen — sich eben auf den Boden stellen,
dass es Bürgerpflicht ist, vor dem Richter zu erscheinen

und Auskunft zu geben. Wir gehen nicht so
weit, sondern wir anerkennen, dass für die
Zeitversäumnis eine gewisse Entschädigung geleistet werden
soll, aber man kann nicht einfach auf den Lohn
abstellen. Deshalb hat die Kommission davon Umgang
genommen, die Ansätze der Regierung zu erhöhen,
und ich möchte Ihnen empfehlen, an denselben
festzuhalten.

Meer. Ich kann meinen Antrag zurückziehen. Ich
hatte übersehen, dass die Kommission bereits eine
Aenderung vorgenommen hat und einen weitergehenden

Antrag stellt als die Regierung.

Abstimmung.
Für. den Antrag der vorberatenden Be¬

hörden (gegenüber dem Antrag
Hartmann) Minderheit.

Beschlüsse

§ 1. Jedem Zeugen ist eine vom
Untersuchungsrichter oder der urteilenden Instanz nach
den folgenden Grundsätzen zu bestimmende
Entschädigung zu bezahlen:

a. Zeugengeld: 1—3 Fr., wenn die gesamte
Inanspruchnahme nicht länger als einen halben

Tag dauert; 3—5 Fr., wenn sie länger
als einen halben Tag dauert.

An Kinder unter 14 Jahren sind nur die
Minimalansätze auszurichten.

b. Weggeld: Jeder Zeuge hat ausserdem
Anspruch auf Vergütung seiner Barauslagen für
die Taxen der untersten Klasse der ordentlichen

Verkehrsmittel (Bahn, Schiff, Post,
Automobilkurse). Wo kein ordentliches
Verkehrsmittel besteht oder benutzt wurde, werden

dem Zeugen, welcher mehr als 3 km
zurückzulegen hat, 20 Rp. per Kilometer als
Weggeld für die ganze Wegstrecke
ausgerichtet. In dieser Entschädigung ist die
Rückreise inbegriffen ;

c. Zuschläge: Muss der Zeuge wenigstens eine
Hauptmahlzeit auswärts einnehmen, so er¬

hält er einen Zuschlag von 1—4 Fr.; für
auswärtiges Uebernachten ausserdem ein
Logisgeld von 3 Fr.

Hat der Zeuge wegen Krankheit, Alter
oder Gebrechen ein Fuhrwerk in Anspruch
nehmen müssen, so sind ihm die hierfür
erforderlichen notwendigen Auslagen zu
vergüten.

Begleiter von Kindern, Kranken, alten
oder gebrechlichen Zeugen erhalten die nämliche

Entschädigung wie ein Zeuge.
d. Die Richterämter haben bei der Berechnung

der Weggelder den vom kantonalen
Vermessungsbureau aufgestellten Distanzenzeiger
anzuwenden.

An Zeugen, die ausserhalb des Amtsbezirkes

wohnen, ist eine nach den vorstehenden
Grundsätzen zu bestimmende

Zeugenentschädigung auszurichten.
Solchen Zeugen, welche ausserhalb des

Kantons Bern wohnen oder von Orten
zugereist sind, die ausserhalb des Kantons Bern
liegen, kann ausserdem bei besondern
Verhältnissen eine Vergütung für Verdienstausfall

ausgerichtet werden im Betrage von 5
bis 8 Fr. per Tag.

Bei Abhörungen durch bernische
Gerichtsorgane ausserhalb des Kantons Bern
kann für Zeugen der bernische Tarif
sinngemäss angewendet werden, wenn nicht die
Anwendung des am Abhörungsort geltenden
Tarifes verlangt wird; im letztern Fall soll
die Zeugenentschädigung auf Grund dieses
Tarifes ausgerichtet werden.

e. Andere oder mehr als die hier vorgesehenen
Zeugengelder, Weggelder oder Zuschläge,
dürfen nicht bezahlt werden.

§ 2.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Kommission hat aus der Neuordnung

der Zeugenentschädigungen Konsequenzen
gezogen und auch für die Sachverständigen und Ueber-
setzer die Entschädigungen erhöht. Die Vergütungen
für die Sachverständigen werden von bisher 1—10 auf
2—30 Fr. erhöht und dem Richter wird die Möglichkeit

gegeben, in besondern Fällen, wo es sich um
ausserordentliche Fachkenntnisse oder besonders
umfangreiche Gutachten handelt, noch entsprechend
höher zu gehen. Dabei wird aber gesagt, dass in diesen

Vergütungen auch die Kosten eines allfälligen
schriftlichen Expertenberichtes inbegriffen sind,
währenddem im alten Dekret dafür besondere Ansätze
von 2—5 Fr. vorgesehen waren. Wir glauben, durch
die neue Ordnung der Dinge den verschiedenen
Verhältnissen und Möglichkeiten besser Rechnung
getragen zu haben, so dass wir auf diesen Spezialposten
für schriftliche Expertenberichte verzichten können.

Scherz. Ich will keinen Antrag stellen, aber es
ist vielleicht gut und mag für später die Richtlinien
weisen, wenn wir darüber aufgeklärt werden, was man
eigentlich unter Sachverständigen versteht. Es ist
vorgekommen, dass, wenn ein gewöhnlicher Arzt oder
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Apotheker als Zeuge vor Gericht Auskunft zu geben
hatte, ohne weiteres auf eine Entschädigung von 10
Fr. erkannt wurde. Wenn nun ein Bedürftiger ohne
weiteres als Zeuge zu erscheinen und sich mit dem
gewöhnlichen Zeugengeld abzufinden hat, ganz gleichgültig,

welchen Lohnausfall er zu tragen hat, so glaube
ich, es solle hier einmal festgestellt werden, dass die
Vertreter wissenschaftlicher Berufe, wenn sie nur
als Zeugen auszusagen haben, nicht ohne weiteres als
Sachverständige gelten. Arbeiter sind oft auch
Sachverständige, aber sie bekommen nur das Zeugengeld,
während Vertreter wissenschaftlicher Berufe, Apotheker,

Aerzte usw., ohne weiteres immer die höchste
Entschädigung beziehen können. Das ist nicht in
Ordnung und muss hier einmal gesagt werden, damit
der Richter weiss, dass diese Personen, wenn sie als
Zeugen abgehört werden, auch nur auf das Zeugengeld
Anspruch haben.

Lolmer, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Scherz hat vollkommen recht.
Jeder, der mit der Praxis zu tun hatte, weiss, dass
namentlich — ohne den Herren nahetreten zu wollen

— unsere Herren Mediziner immer fanden, jedes
Wort, das sie vor Gericht vortragen müssen, fliesse
aus ihrer sachverständigen Medizinerseele, wenn sie
auch lediglich über tatsächliche Wahrnehmungen
aussagen wie jeder andere Zeuge. Es ist richtig, dass
sich da und dort ein Gerichtspräsident einschüchtern
liess und sie als Sachverständige honorierte, weil
eben die Ansätze für die Zeugengelder gar zu kärglich
waren. Diese Versuchung wird um so weniger an den
Richter herantreten, als nun die neuen Zeugenentschädigungen

wesentlich erhöht worden sind. Es war ganz
gut, dass man bei dieser Gelegenheit von hier aus
in Auslegung der Dekretsvorschriften feststellte, dass
in jedem einzelnen Fall zu unterscheiden ist, ob eine
Person als Zeuge oder als Sachverständiger aussagt,
ganz abgesehen davon, welchen Beruf der Betreffende
im gewöhnlichen Leben ausübt. Aber wie gesagt,
dadurch dass man an beiden Orten die
Entschädigungsmöglichkeit erweitert hat, hat man auch das
beste Mittel gefunden, um dieser Schwierigkeit
inskünftig etwas abzuhelfen.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Besckluss :

§ 2. Jedem Sachverständigen ist eine
Entschädigung von 2—30 Fr. auszurichten. In
besondern Fällen kann der Richter diese Entschädigung

angemessen erhöhen.
In dieser Entschädigung ist die Vergütung

für einen allfälligen schriftlichen Bericht inbegriffen.

§ 3.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Uebersetzer ist eigentlich auch
eine Art Sachverständiger. Man hat der besondern
Art seiner Betätigung Rechnung getragen, indem man
auch hier die Entschädigung entsprechend erhöht. Sie

war im alten Tarif sehr bescheiden, 50 Rp. bis 3 Fr.
Wir gehen nun auf 2—10 Fr., wozu für schriftliche
Uebersetzungen noch eine Entschädigung von 75 Rp.
per Blattseite kommt.

M. Gokîit. Je vous propose à l'art. 3 de porter à
15 fr. les honoraires du traducteur. Si un chiffre
inférieur est suffisant pour les traducteurs au tribunal
de police, correctionnel, il ne l'est pas quand le
traducteur est occupé une journée entière aux assises
dans une affaire compliquée. Je propose donc de porter
le maximum de 10 fr. à 15 fr.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es mag ja richtig sein, dass eine
schwierige und lange dauernde Assisenverhandlung,
die sich vielleicht gegen Italiener richtet oder in der
überhaupt Uebersetzungen in verschiedene fremde
Sprachen vorkommen, für den Uebersetzer eine ziemlich

anstrengende Tätigkeit bedeutet. Im allgemeinen
halten wir die erhöhten Ansätze für reichlich bemessen.

Man wird zugeben müssen, dass, wenn man von
50 Rp. auf 2 Fr. und von 3 Fr. auf 10 Fr. geht und
überdies die Entschädigung für schriftliche
Uebersetzungen erhöht, das ein gehöriger Sprung nach
vorwärts ist. Wenn man dem Gedanken des Herrn Gobat
Rechnung tragen will, so könnte man sagen:
Ausnahmsweise kann der Richter bis auf 15 Fr. gehen,
oder: In Assisenverhandlungen kann der Richter
ausnahmsweise bis auf 15 Fr. gehen. Eine allgemeine
Erhöhung der obern Grenze möchte ich nicht empfehlen

und in diesem Sinne Ablehnung des Antrages
beantragen.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Der
Antrag des Herrn Dr. Gobat ist in der Kommission
nicht gestellt worden. Man könnte ihm vielleicht
in der Weise Rechnung tragen, dass man den zweiten
Satz in Alinea 1 vom § 2: «In besondern Fällen kann
der Richter diese Entschädigung angemessen
erhöhen», hier auch aufnimmt. Es ist zuzugeben, dass
die Uebersetzertätigkeit oft grosse Ansprüche an den
Uebersetzer stellt und die Honorierung von 10 Fr. in
umfangreichen Geschäften, namentlich in Assisenfällen,

ungenügend ist. Es ist auch richtig, dass die
Qualifikation als Uebersetzer nicht ohne weiteres
jedem zusteht, es braucht dazu ein gewisses Talent und
Geschick; die Italiener sagen nicht umsonst: Tradut-
tore, traditore. Es ist sehr wichtig, den richtigen
Mann als Uebersetzer zu gewinnen, der auch wirklich
übersetzt, was der Zeuge oder die Partei vor Gericht
sagen will und was der Richter fragt. Das kann
nur ein Uebersetzer, der seiner Aufgabe vollständig
gewachsen ist. Man könnte diesem Bedenken durch
Aufnahme dieses Zusatzes Rechnung tragen. Im
allgemeinen dürfte der Ansatz 2—10 Fr. genügen, für
Ausnahmefälle sollte aber die Möglichkeit geschaffen
sein, eine etwelche Erhöhung eintreten zu lassen.

Unter dem Ausdruck Uebersetzer sind nicht nur
Uebersetzer nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch
verstanden, sondern auch solche in einem weitern
Sinne. Ich denke z. B. an die, welche die
Taubstummensprache übersetzen; auch für die Blindenschrift
können Uebersetzer beigezogen werden. Der Tarif
ist für alle diese Fälle vorgesehen. Es ist nicht



(13. März 1919.) 465

nötig, dass man das im Dekret selbst ausdrücklich
sagt, aber ich wollte es hier doch anbringen.

M. Gobât. Je suis d'accord avec la manière de voir
de M. le directeur et du président de la commission,
en ce sens que d'une manière générale on s'en tiendra
au tarif prévu dans le projet, mais que par exception,
dans les affaires de cours d'assises les honoraires du
traducteur pourront être portés à 15 fr.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich frage mich doch, ob man für die
Uebersetzer nicht nach dem ursprünglichen Antrage
des Herrn Gobat das Maximum auf 15 Fr. festsetzen
sollte. Es ist immerhin eine Nuance zu machen
zwischen der Tätigkeit des Uebersetzers, der immer den
Text mündlich oder schriftlich vor sich hat, und der
Tätigkeit eines Experten, der über gewisse Verhältnisse

vielleicht in einer Weise Auskunft geben muss,
die viel weiter geht, als es bei einem Uebersetzer der
Fall ist. Ich möchte also für den Fall der Annahme
des Zusatzes auf 15 Fr. im Maximum abstellen.

Die von Herrn Dürrenmatt angeführten Fälle,
Blinde und Taubstumme, könnte man im Notfall
unter Expertise rubrizieren. Es werden da spezielle
Fertigkeiten und Kenntnisse verlangt, die im einzelnen
Fall wohl-die Gleichstellung mit der Tätigkeit eines
Experten rechtfertigen können.

Der Antrag auf Beifügung des Zusatzes: «In
besondern Fällen kann der Richter diese Entschädigung
bis auf 15 Fr. erhöhen» wird, weil von keiner Seite
bestritten, als angenommen erklärt.

Beschluss:

§ 3. Jedem Uebersetzer sind 2—10 Fr. zu
bezahlen. In besondern Fällen kann der Richter
diese Entschädigung bis auf 15 Fr. erhöhen.

Für schriftliche Uebersetzungen werden
ausserdem 75 Rp. für die Blattseite, zu 600
Buchstaben berechnet, vergütet.

§ 4.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 4 sieht vor, dass den Sachverständigen

und Uebersetzern die nämlichen Weggelder und
Zuschläge auszurichten sind wie den Zeugen, was
eigentlich selbstverständlich ist.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. Den Sachverständigen und den
Uebersetzern sind überdies die nämlichen Weggelder
und Zuschläge auszurichten wie den Zeugen.

§ 5.

Angenommen.

Tagblatt des Grossen Kates. —

Beschluss :

§ 5. Der Regierungsrat bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Dekretes.

Mit seinem Inkrafttreten sind die §§ 5, 6 und
7 des Tarifes in Strafsachen vom 11. Dezember
1852 sowie andere damit in Widerspruch stehende
Bestimmungen aufgehoben.

Titel und Ingress.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Kommission schlägt vor, nicht den
von uns in Aussicht genommenen langen Titel zu
wählen, sondern die Materie gleich zu nennen und zu
sagen: «Dekret betreffend die Zeugengelder und
Expertengebühren in Strafsachen». Wir sind
einverstanden.

Angenommen.

Beschluss :

Dekret
betreffend

die Zeugengelder und Expertengebühren in
Strafsachen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung des Art. 107, Ziffer 8, des

Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden

vom 31. Januar 1909,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekrets Mehrheit.

Dekret
betreffend

die Nolariatsgehüliren.

(Siehe Nr. 22 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Loliner, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der Tarif betreffend die Emolumente
unserer Notarien hat im Laufe von hundert Jahren
ein etwas eigentümliches Schicksal erlebt. Erstmals
wurde er festgesetzt durch einen allgemeinen Emo-
lumententarif vom 14. Juli 1813, wo in einem
einheitlichen Erlass sämtliche für öffentlichrechtliche
Funktionen im Kanton Bern zu beziehenden Gebühren

festgesetzt worden sind. Dabei wurden auch die
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Gebühren festgelegt, welche die Notarien für ihre
Berufstätigkeit, soweit sie in dieses Gebiet fällt, zu
fordern berechtigt sein sollten. Die Ansätze waren
bis 1851 in Kraft. Damals wurden sie auf der ganzen

Linie um rund 1/i herabgesetzt, indem man der
Meinung war, dass sie die Bevölkerung, die sich an
die Tätigkeit der Notare wenden müsse, allzustark
belasten. Der Tarif von 1851, der eigentlich in nichts
anderem besteht als in der kurzen Bestimmung, welche

die Herabsetzung der früheren Ansätze um x/3
dekretiert, ist nun seit bald 70 Jahren in Kraft, und
es ist nicht unverständlich, dass sich insbesondere
in der letzten Zeit nicht nur der Staat, sondern auch
andere Kreise rühren, um eine zeitgemässe Erhöhung

ihrer gesetzlich festgelegten Gebühren zu
postulieren. Dazu gehört auch der Notariatsstand.

Das Geschäft kam an die Justizdirektion und den
Regierungsrat durch Vermittlung der Notariatskammer,

die aber naturgemäss die kompakte Menge
unserer bernischen Notarien hinter sich hatte. Es ist
nicht zu bestreiten, dass sachliche Gründe bestehen,
die eine etwelche Erhöhung der tarifarischen Ansätze
rechtfertigen. Es wird auch hier auf die allgemeine
Teuerung verwiesen und es werden die Folgen, welche

die Teuerung für den Notariatsstand gezeitigt
hat, auseinandergesetzt. Man sagt uns, dass die Teuerung

aller Lebensverhältnisse sich namentlich in Form
einer Erhöhung der Besoldungen und Löhne des in
den Notariatsbureaus beschäftigten Personals sehr
fühlbar mache. Anderseits wird darauf hingewiesen,
dass vielerorts in den Kriegsjahren die Geschäfte
in den Notariatsbureaux wesentlich zurückgegangen
seien. Das ist allerdings nicht für alle Bureaux der
Fall und trifft namentlich nicht für alle Landesgegenden

gleichmässig zu. Da wo namentlich der
spekulative Liegenschaftshandel eingesetzt hat, haben die
Notariatsbureaux nicht schlechte Geschäfte gemacht.
Allein das trifft nur eine Minderheit von Existenzen
und die Mehrheit hat doch unter der schweren Not
der Zeit gelitten. Zudem sind seitdem vom Bundesrat

Verordnungen erlassen worden mit kantonalen
Ausführungsbestimmungen, welche direkt eine
Einschränkung und Verhinderung der Spekulation auf
Liegenschaften, Wäldern, Bauernwesen usw. zur Folge
hatten und unter deren Wirkung der Liegenschaftshandel

rasch und wesentlich zurückgegangen ist. Man
begreift also, dass der Notariatsstand eine zeitgemässe
Erhöhung seiner Gebühren, soweit sie überhaupt
gesetzlich festlegbar sind, verlangt aus Gründen, die
einerseits in den gegenwärtigen Verhältnissen liegen,
die ja nicht von heute auf morgen aufhören werden,
anderseits aber auch in der Entwicklung der
Verhältnisse, wie sie sich in den letzten 70 Jahren hier
und anderswo gemacht hat. Wir sind also zum
Schluss gekommen, dass sich eine angemessene Erhöhung

der Notariatsgebühren in der Tat mit Reefit
vertreten lässt. Das hat uns zur Vorlage dieses
Dekretes geführt.

Der Entwurf bewegt sich mit bezug auf seinen
Geltungsbereich auf dem bisherigen Rechtsboden. Er
umfasst nur das Feld notarialischer Tätigkeit, das
bereits jetzt gesetzlich einer tarifarischen Regelung
unterstellt ist und behandelt nicht, was nach dem
Notariatsgesetz der freien Vereinbarung zwischen den
Parteien vorbehalten ist. Es wird vielleicht einer
spätem Zeit zukommen, die ganze Frage auf diesem
weitern Boden einer Prüfung zu unterziehen und sich

darüber schlüssig zu machen, ob es wünschbar ist,
überall an Stelle der freien Vereinbarung zwischen
Notar und Partei eine dekretsgemässe Ordnung zu
setzen. Vorläufig halten wir dafür, dass sich das
Bedürfnis einer so weitgehenden Aenderung der
gegenwärtigen Ordnung n-icht aufdrängt oder empfiehlt.

Im allgemeinen werden die 1813 den Notaren
zugebilligten Ansätze wieder hergestellt, also die Erhöhung

der Gebühren auf ihren früheren Stand wieder

gesetzlich sanktioniert. Ein zu niedriger Tarif,
der den Anforderungen und Anschauungen der heutigen

Zeit nicht mehr entspricht, ist eigentlich eine
beständige Gefahr sowohl für das Notariat als für das
Publikum, das mit ihm zu tun hat, dass man sich
verleiten lässt, vom gesetzlichen Boden abzugehen.
Wenn man sich einmal auf diesen Weg begeben hat,
dann ist die Schranke durchbrochen, und in diesem
Falle ist es schliesslich besser, wenn gar kein Tarif
besteht denn ein schlechter. Darum wollen wir auch
hier lieber den Stier bei den Hörnern fassen, die
Verhältnisse nehmen wie sie sind und uns auf den
Boden stellen: Auch das Notariat hat ein Recht auf
bessere Honorierung, soweit sie gesetzlicher Regelung

unterstellt ist.
Das sind in kurzen Zügen die Gründe, welche

den Regierungsrat veranlasst haben, den Entwurf
eines solchen Dekretes vorzulegen. Wie Sie sehen,
ist das Dekret aus den Kommissionsberatungen in
wesentlich veränderter Fassung hervorgegangen. Wir
pflichten den Abänderungsanträgen der Kommission,
an denen auch die Justizdirektion mitgearbeitet hat,
in allen Teilen bei, indem wir der Meinung sind, dass
die ganze Systematik des Kommissionalentwurfes, die
Gruppierung der einzelnen Fälle usw., eine übersichtlichere,

klarere und besser gegliederte ist als die der
ersten Vorlage. Der erste Entwurf entspricht den
Wünschen und Vorschlägen der Notariatskammer;
ich stehe aber nicht an, aus den angeführten Gründen
dem neuen Entwurf der Kommission den Vorzug zu
geben. Materiell weicht das Ergebnis nur sehr
unwesentlich von der ursprünglichen Vorlage ab, wie
die Einzelberatung zeigen wird.

Neben den Materien, die bereits im Emolumenten-
tarif von 1813 geordnet sind, werden im Dekret noch
einige Spezialfälle behandelt, auf die wir in der
Detailberatung zu sprechen kommen werden.

Mit diesen wenigen Worten empfehle ich dem
Rat Eintreten auf das Dekret.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Ursprünglich
war beantragt, eine provisorische Erhöhung der

Notariatsgebühren eintreten zu lassen, die im Jahre
1851 ebenfalls provisorisch reduziert worden sind.
Die Kommission hat gefunden, es sei vielleicht
zweckmässiger, die Sache einmal mehr oder weniger
definitiv zu regeln, nachdem das bisherige Provisorium
70 Jahre gedauert hat. Es ist einigermassen ein
Unikum, dass man bei einer Besoldungsreform — darum
handelt es sich schliesslich auch hier — auf die
1813 getroffene Ordnung der Dinge zurückkommt.
Die Kommission ist einverstanden, dass man auf die
Ansätze von 1813 zurückgeht, aber sie möchte davon
Umgang nehmen, sie in der Weise zu normieren, wie
es im ursprünglichen Antrag geschehen ist. Als man
1851 daran ging, die Notariatsgebühren provisorisch
zu reduzieren, gab es im Grossen Rat eine ausserordentlich

eingehende Debatte, die sich über mehrere
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Sitzungen erstreckte und es wurden dort Interessen
wachgerufen, die viel zu reden gaben. Ich weiss
nicht, ob die Revision der Notariatsgebühren heute
ebensoviel zu reden geben wird. Materiell ist
zuzugeben, und die Kommission ist darin einstimmig,
dass die Erhöhung gerechtfertigt ist. Die Gründe
sind Ihnen vom Herrn Justizdirektor bereits
auseinandergesetzt worden und ich brauche nichts
beizufügen. Die Verteuerung der ganzen Lebenshaltung,
die Verteuerung namentlich auch der Besoldungen der
Angestellten auf den Notariatsbureaux bringt es mit
sich, dass die Notariatsgebühren auch eine entsprechende

Erhöhung finden müssen. Allerdings ist 1851
zur Begründung der Reduktion dieser Gebühren
gesagt worden, dass sie, soweit sie prozentual berechnet

werden, ohne weiteres auch steigen, weil die in
Frage kommende Wertsumme viel höher sei als 1813.
Man machte damals geltend, die gleiche Liegenschaft,
die 1813 vielleicht nur 20,000 Fr. gegolten habe,
gelte nun 25,000 Fr. und die Handänderung bringe
eo ipso auch eine höhere Gebühr, weil diese ja
prozentual berechnet werde; infolgedessen sei eine
Reduktion der Gebühren gerechtfertigt. Heute, glaube
ich, kann man diesem Argumente nicht mehr
beipflichten. Zum Teil trifft es allerdings auch zu,
indem in vielen Fällen die Schätzungen der
Liegenschaften bedeutend zugenommen haben. Aber auf
der andern Seite sind doch die Auslagen und die
Anforderungen, welche an den Notar gestellt werden,
gewachsen, so dass man mit diesen Ansätzen nicht
mehr auskommt.' Wir erachten deshalb eine Erhöhung
für zweckmässig und die Kommission ist einstimmig
der Ansicht, dass eine Neuregelung der Notariatsgebühren

eintreten soll.
Wir haben gefunden, die Erhöhung sei in der

Weise vorzuschlagen, wie aus der Vorlage der
Kommission ersichtlich ist. Es werden nicht sämtliche
Notariatsgebühren gesetzlich geregelt, sondern nur
die in diesem Tarif vorgesehenen. Dieselben
beschlagen aber doch die Geschäfte, welche die
Haupttätigkeit des Notars ausmachen: Handänderungs- und
Grundpfandverträge, Teilung svertrage, Errichtung
eines öffentlichen Inventars, Verurkundung von
Verfügungen von Todes wegen, Aufnahme von
Wechselprotesten und Ausfertigung der Grundbuchbelege. Für
die übrigen Verrichtungen des Notariates soll es bei
der freien Vereinbarung der Parteien bleiben, wie es
Art. 23 des Notariatsgesetzes vorsieht. Wir wollen
an dieser Bestimmung einstweilen nicht rühren. Wir
hätten nach dem Notariatsgesetz die Möglichkeit, einen
allgemeinen Tarif für sämtliche Funktionen des
Notariates aufzustellen, aber die Kommission war
einstimmig der Ansicht, dass man 'besser nur diese
Funktionen herausgreife und es einer spätem
Gesetzgebung überlasse, einen allgemeinen Tarif für das
Notariat aufzustellen.

Mit diesen wenigen Worten empfehle ich Ihnen
ebenfalls, auf die Vorlage einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1-

Lolmer, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 1 enthält die Hauptbestimmungen

des ganzen Dekretes und stellt die neuen Ansätze
auf, die an die Stelle derjenigen des Dekretes von
1851 treten sollen. Ich beantrage, die Diskussion
ausschliesslich auf Grund des Entwurfes der Kommission

zu führen, dem wir, wie gesagt, in allen Teilen
beipflichten.

Es sind die verschiedenen Vertragsarten
auseinandergehalten, soweit sie tarifarisch verschieden behandelt

werden müssen. Zuerst kommen die Handänderungs-

und Grundpfandverträge. Dann die Teilungsverträge.

Ich möchte beantragen, zu den
Teilungsverträgen auch die Erbauskaufverträge zu nehmen.
Ich habe mit dem Herrn Präsidenten darüber bereits
gesprochen. Dann kommt die Errichtung eines
öffentlichen Inventars, unter Vorbehalt des Dekretes
von 1898 betreffend das eigentliche Vormundschaftsinventar,

für das kleinere Gebühren vorgesehen sind.
Dann die Verurkundung von Verfügungen von Todes
wegen (fetztwillige Verfügungen und ErbVerträge), ferner

die Aufnahme von Wechselprotesten und die
Ausfertigung von Grundbuchbelegen. Wir halten diese
Anordnung für zweckmässiger als diejenige des
ursprünglichen Entwurfes.

Nun die Ansätze. Sie betragen für Handänderungsund
Grundpfandverträge s/8 °/0, d. h. gleichviel wie

nach dem Emolumententarif von 1813. Um einen
einheitlichen Sprachgebrauch und zugleich eine etwas
raschere Berechnungsmöglichkeit für das allgemeine
Publikum zu schaffen, beantragen wir statt 3/g vom
Hundert zu sagen: «3,75 vom Tausend»; das auch
mit Rücksicht darauf, dass in den neuen Bestimmungen

betreffend die Errichtung des öffentlichen
Inventars das Emolument ebenfalls mit 2 vom Tausend
des Rohvermögens festgestellt wird. Im fernem möchten

wir den Ausdruck «im Minimum» durch
«mindestens» ersetzen. Lit. a würde demnach lauten:
«für Handänderungs- und Grundpfandverträge, 3,75 Fr.
vom Tausend der Vertragssumme, jedoch mindestens
10 Fr.», statt bisher 1 Fr. 50. Lit. b würde heissen:
«für Teilungs- und Erbauskaufverträge 5 vom Tausend
der Teilungssumme jedoch mindestens 10 Fr.», statt
bisher 5 Fr. Lit. c: «für die Errichtung eines öffentlichen

Inventars 2 vom Tausend des rohen
Inventarvermögens, mindestens 30 Fr.» statt bisher l1/2°/0o
und 20 Fr. Lit. d: «für die Verurkundung von
Verfügungen von Todes wegen (letztwillige Verfügungen
und ErbVerträge) mindestens 10 und höchstens 100
Fr.» gegenüber bisher 10 und 30 Fr. Bei den
Wechselprotesten hat man differenziert nach der Höhe der
Wechselsumme. Bei einer Wechselsumme unter 200
Fr. können für die Abfassung der Protesturkunde
3 Fr. gefordert werden statt 4 Fr., wie ursprünglich
vorgeschlagen war; bei einer Wechselsumme von 200
bis 2000 Fr. 4 Fr. und über 2000 Fr. 6 Fr. Dazu
kommt eine kleine Reiseentschädigung für die
Vorweisung des Wechsels: bei einer Wegstrecke bis 5km
1 Fr. und für jeden weitern angefangenen Kilometer
20 Rp. Für die Ausfertigung der Grundbuchbelege
beträgt die Gebühr 75 Rp. für die Tarifseite von
600 Buchstaben.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Ich empfehle

Ihnen die redaktionellen Aenderungen ebenfalls
zur Annahme. Ueber die Ansätze selbst will ich mich
nicht weiter äussern. Bei den Wechselprotesten hat
die Kommission gefunden, für Summen unter 200 Fr.
sei eine Erhöhung gegenüber dem bisherigen Tarif
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nicht gerechtfertigt. In den angeführten Ansätzen ist
die erste Ausfertigung der Urkunde inbegriffen. Werden

ausser derselben weitere Abschriften oder
Auszüge verlangt, so kann dafür eine Gebühr von 75 Rp.
für die Tarifseite, statt bisher 50 Rp., verlangt werden.

Ich möchte Ihnen beantragen, den § 1 in der
Fassung der Kommission anzunehmen mit den
redaktionellen Aenderungen des Herrn Justizdirektors.

Bühler. Nachdem in lit. b auch die Erbauskaufverträge

einbezogen werden, stimmt der Ausdruck
«Teilungssumme» nicht mehr vollständig. Beim
Erbauskaufvertrag hat man keine Teilungssumme,
sondern einen Erbauskaufpreis. Es frägt sich, ob man
nicht besser sagen würde: «Vertragssumme», dann
bezieht es sich auf beide Fälle.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin einverstanden. Ich möchte nur
die im Rat sitzenden Herren Notare anfragen, ob
sie keine Schwierigkeit darin sehen, bei Teilungsund

Erbauskaufverträgen einfach von Vertragssumme
zu sprechen.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Man
könnte sagen: Teilungs- beziehungsweise Auskaufsumme.

Die Herren Regierungsrat Lohner und Bühler
erklären sich mit dieser Fassung einverstanden und § 1

wird vom Vorsitzenden als angenommen erklärt.

Beschluss :

§ 1. Die Notariatsgebühren werden wie folgt
festgesetzt:

a. für Handänderungs- und Grundpfandverträge
3,75 vom Tausend der Vertragssumme,
jedoch mindestens 10 Fr.;

b. für Teilungs- und Erbauskaufverträge nach
Art. 635 Z.G.B. 5 vom Tausend der
Teilungs- bezw. Auskaufsumme, jedoch mindestens

10 Fr.;
c. für die Errichtung eines öffentlichen Inventars

2 vom Tausend des rohen Inventarvermögens,

jedoch mindestens 30 Fr.
Für die vormundschaftlichen Inventare

bleibt das Dekret vom 22. November 1898
über die Gebühren in Vormundschaftssachen
vorbehalten ;

d. für die Verurkundung von Verfügungen von
Todes wegen (letztwillige Verfügungen und
Erbverträge) mindestens 10 und höchstens
100 Fr.;

e. für die Aufnahme von Wechselprotesten:
für die Abfassung der Urkunde:
bei Wechselsummen unter 200 Fr. 3 Fr.,

von 200—2000 Fr. 4 Fr., über 2000 Fr. 6 Fr.;
für die Vorweisung des Wechsels:
bei einer Wegstrecke bis 5 Kilometer 1 Fr.,
für jeden weitem angefangenen Kilometer

20 Rp.;
f. für die Ausfertigung der Grundbuchbelege

75 Rp. für die Tarifseite von 600
Buchstaben.

Werden ausser der ersten Ausfertigung
von den Parteien weitere Abschriften oder
Auszüge verlangt, so kann dafür ebenfalls
eine Gebühr von 75 Rp. für die Tarifseite
in Rechnung gebracht werden.

Die sämtlichen Auslagen (Frankaturen,
Stempel usw.) sind in den vorenthaltenen
Ansätzen nicht inbegriffen.

§2.

Loliner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier Wird der Vorbehalt des Artikels
des Notariatsgesetzes wiederholt, der auch bestehen
würde, wenn er nicht ausdrücklich im Dekret
wiedergegeben wäre. Aber der Deutlichkeit und Klarheit
halber wird darauf hingewiesen, dass für alle die
Fälle, die nicht ausdrücklich von diesem Dekret
betroffen werden, die freie Vereinbarung gilt.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Bis zum Erlass eines allgemeinen No-
tariatstarifes bleibt für die übrigen Funktionen
der Notare die Festsetzung der Gebühr der freien
Vereinbarung zwischen dem Notar und den
Parteien überlassen (Art. 23, Absatz 3, des
Notariatsgesetzes).

§ 3.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Entwurf des Regierungsrates
enthält keine ausdrückliche Derogationsklausel, weil er
von der Annahme ausging, es handle sich nur um
eine provisorische Erhöhung der Notariatsgebühren,
einzig schon deshalb, weil immerhin noch eine
vollständige grundsätzliche Revision des Tarifwesens für
das Notariat in Aussicht genommen werden sollte.
Die Kommission hat aber vorgeschlagen, einen festen
Boden zu betreten. Sie fand, das Provisorium von
1851 habe lange genug gedauert und man sollte wenigstens

die Materien, deren definitiver Ordnung kein
Hindernis entgegensteht, auch einer endgültigen
Ordnung entgegenführen. Sollte sich diese Ordnung nicht
bewähren, so hat es der Grosse Rat jederzeit in der
Hand, allfällige Fehler und Mängel durch Revision
des Dekretes zu verbessern. Wir können uns daher
damit einverstanden erklären, einen klaren
Rechtszustand zu schaffen und alle Erlasse, die durch das
Dekret abgeändert oder aufgehoben werden, hier
erschöpfend aufzuzählen.

Dürrenmatt, Präsident der Kommission. Die
Kompetenz, die ganze Sache auf dem Dekretswege zu ordnen

ergibt sich aus dem Notariatsgesetz. Daraus
erklärt sich, dass wir Bestimmungen aufheben können,

die bisher Gesetzescharakter hatten. Das
Notariatsgesetz sieht ausdrücklich vor, dass alle diese
Vorschriften durch Dekret revidiert werden sollen.
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Deshalb können wir die betreffenden gesetzlichen
Bestimmungen hier als aufgehoben erklären.

Angenommen.

Beschluss :

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.
Mit seinem Inkrafttreten werden aufgehoben:

1. der Emolumententarif vom 14. Juni 1813,
soweit derselbe auf die notariellen Gebühren
sich bezieht;

2. das Dekret vom 6. -Oktober 1851 über die
provisorische Herabsetzung der Notariatsgebühren;

3. das Nachtragsgesetz vom 29. März 1860 zum
Gesetze über die Einführung einer Wechselordnung,

soweit es diesem Dekret
widerspricht;

4. § 19, Absatz 1 und 3, des Dekretes vom
18. Dezember 1911 betreffend die Errichtung
öffentlicher Inventare ;

5. § 59, Absatz 3, des Dekretes vom 24.
November 1909 betreffend die Ausführung des
Gesetzes über das Notariat;

6. alle mit diesem Erlass in Widerspruch ste¬
henden Bestimmungen.

Titel und Ingress.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Kommission hat in Wahrung ihrer
Auffassung den Titel abgeändert, in dem nicht mehr
von einer provisorischen Ordnung die Rede ist. Im
Ingress wird die gesetzliche Grundlage für den Erlass
des Dekretes angeführt, von der der Herr
Kommissionspräsident soeben gesprochen hat.

Angenommen.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Der Unterzeichnete gedenkt die Regierung
anzufragen, ob sie die Bekleidung des Amtes eines
Regierungsrates sowie der Stelle des Kantonstierarztes
mit der Mitgliedschaft der Kommission für Pferdezucht

als verträglich betrachtet und wenn nein, was
sie zu tun gedenkt, um allfällige ungesetzliche
Zustände in dieser Hinsicht zu beseitigen.

Scholer.

Geht an den Regierungsrat.

Schluss der Sitzung um lO1/^ Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Beschluss :

Dekret
betreffend

die Notariatsgebühren.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 23 des Gesetzes über das
Notariat vom 31. Januar 1909,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekrets Mehrheit.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919. 118*
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Kreissehreiben

an die

Mitglieder des Grossen Bates.

Bern, den 13. März 1919.

Herr Grossrat!

Der Grosse Eat hat heute beschlossen, die Session

Montag, den 17. März, nachmittags 2 Uhr, fortzusetzen.

Auf die Tagesordnung des 17. März setze ich:

1. Motion Dübi.
2. Motion Dürr.
3. Direktionsgeschäfte.

Mit Hochschätzung;

Sechste Sitzung.

Montag den 17. März 1919,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 1G2 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 53 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren : Cueni, Düby, Egger,
Grimm, Hg, Jost, Junod, Lauper, Lenz, Michel, Nico],
Reichenbach, Ryser, Schüpbach, Stauffer, v. Steiger,
Weibel; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Aeschlimann, Bechler, Bohner, Boss (Grindelwald),

Bueche, Bütikofer, Cattin, Clémençon, Dubach,
Dürr, Engel, Fankhauser, Flückiger, Giauque, Girod,
Glur, Gnägi, Hess (Dürrenroth), Jenny, Keller (Basse-
court), Lardon, Laubscher, Lory, Luterbacher, Merguin,
Meyer (Undervelier), Monnier, Moor, Müller (Bargen),
Nikiaus, Paratte, Périat, Ribeaud, Schneeberger,
Schwarz, Wyttenbach.

Der Grossratspräsident : Der Vorsitzende teilt mit, dass von der kantonalen
Dr. Boinay. Handels- und Gewerbekammer an Stelle der zurück¬

getretenen Herren P. Kehrli, Bern, Schwarz, Tramelan
und Gressly, Liesberg als kaufmännische Mitglieder
des Handelsgerichts vorgeschlagen werden die Herren
Hermann Rupf, Bern, Charles Jacot, Tramelan und
Dr. Marz, .Liesberg.

Die Wahlen werden auf Mittwoch angesetzt.

Tagesordnung :

Motion der Herren Grossräte Dübi und Mit Unterzeichner
betreffend staatliche Unterstützung der Arbeitslosen.

(Siehe Seite 388 hievor.)

Dübi. Vor allem möchte ich eine persönliche
Bemerkung .anbringen. Ich hätte es sehr gerne
gesehen, wenn die Motion letzte Woche hätte behandelt
werden können. Dies sowohl aus sachlichen Gründen,
im Hinblick auf die Dringlichkeit der Angelegenheit,
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als auch aus persönlichen Gründen. Wenn man das
erste Mal dazu kommt, im Grossen Rat das Wort zu
ergreifen, würde man gerne seine Jungfernrede an
dem Tage von Stapel lassen, auf den das betreffende
Geschäft angesetzt ist. Ich habe am letzten Dienstag
abend vernommen, dass meine Motion für Mittwoch
auf den Traktanden stand, und ich hatte infolgedessen
selbstverständlich eine etwas unruhige Nacht. Am
Morgen stellte ich fest, dass sie in der Tat auf den
Traktanden figurierte, aber verbarrikadiert durch
einige Dekrete, was mich wieder etwas beruhigte. Die
Beratung der Dekrete ging aber so rasch vor sich,
dass ich sah, die Geschichte werde doch noch
losgehen. Ich erkundigte mich bei Herrn Regierungsrat
Tscbumi und erhielt den Bescheid, dass die Motion
unbedingt noch an jenem Tage behandelt werden
müsse. Das steigerte selbstverständlich wieder meine
Unruhe und die Nachmittagsstunden von 4—6 Uhr
verbrachte ich im Rat wie in einem türkischen Bade,
um dann schliesslich zu vernehmen, dass das Geschäft
doch nicht mehr behandelt werden könne. Dagegen
sicherte man mir zu, dass sie am Donnerstag unfehlbar

zur Behandlung kommen werde. Punkt 8 Uhr
fand ich mich hier ein und bald darauf liess mich
der Herr Präsident zu sich bescheiden, um mir
mitzuteilen, die Motion könne abermals nicht behandelt
werden, weil Herr Regierungsrat Tschumi an einer
Kommissionssitzung im Bundeshause teilnehmen müsse
und er dort nicht abkömmlich sei. Wenn ich das
vorausschicke, so geschieht es nicht, um gegen irgend
jemand einen Vorwurf zu erheben, sondern nur um
dem Wunsche Ausdruck zu geben, es möchte in
Zukunft die Behandlung einmal angesetzter Geschäfte
nicht immer auf folgende Sitzungen verschoben werden,

damit den Kollegen, die sich mit dem Gedanken
tragen, eine Jungfernrede von Stapel zu lassen und
die die gleichen seelischen Qualen ausstehen müssen
wie der Sprechende, das Martyrium etwas abgekürzt
wird.

Ich gehe nun über zur materiellen Behandlung der
Motion. Dieselbe befasst sich mit der Frage der
Arbeitslosigkeit und der staatlichen Unterstützung der
Arbeitslosen. Schon lange vor Beendigung des Krieges

haben Volkswirtschafter auf die Tatsache
hingewiesen, dass mit der Beendigung des Krieges auf dem
Arbeitsmarkt eine grosse Krisis eintreten werde.
Weitsichtige Politiker aus beiden Lagern haben diese
Auffassung geteilt und auch die Wege gezeigt, auf denen
der Arbeitslosigkeit begegnet werden könnte. Ich
verweise auf eine Artikelserie von Professor Steiger in
den «Basler Nachrichten ». Man durfte hoffen, dass die
Behörden, insbesondere diejenigen des Bundes, alles
Notwendige vorkehren würden, um der kommenden
Arbeitskrisis rechtzeitig zu begegnen. Allein
diejenigen, die diese Erwartung hegten, mussten sich
enttäuscht fühlen. Allerdings hat der Bundesrat am
5. August 1918 eine Verordnung über die Fürsorge
bei Arbeitslosigkeit in industriellen und gewerblichen
Unternehmungen herausgegeben und die
Kantonsregierung hat gestützt auf diesen Bundesratsbeschluss
auch sofort eine Verordnung erlassen, die am 16.
September 1918 in Kraft getreten ist. Allein dieser
Bundesratsbeschluss hat von Anfang an den Verhältnissen

nicht in der Weise Rechnung getragen, wie
es nötig gewesen wäre, um der Arbeitslosigkeit richtig

zu begegnen. Man hätte schon vor Beendigung
des Krieges und vor Eintritt der Krisis ein eidgenös¬

sisches Amt für Arbeitslosenfürsorge schaffen sollen.
Man hat davon wohl Umgang genommen, um die
eidgenössischen Aemter nicht zu vermehren; allein
vor kurzem musste dieses Amt nun doch ins Leben
gerufen werden, und an seine Spitze wurde Herr
Ingenieur Rothpietz gestellt.

Leider ist zu konstatieren, dass in den Gemeinden
der Verordnung des Bundesrates nicht nachgelebt
wird. Die Gemeindeamtsstelle, welche die Verordnung
vorsieht, ist nicht überall ins Leben getreten. Daraus
ergaben sich Kalamitäten. Die unterstützungsberechtigten

Arbeitslosen wussten nicht, wo sie anklopfen
sollten, um ihre Unterstützung zu bekommen. Deshalb

sah sich der schweizerische Gewerkschaftsbund
veranlasst, in den Zeitungen eine Publikation zu
erlassen, um die Arbeitslosen auf ihre Rechte aufmerksam

zu machen und ihnen nahe zu legen, sich an die
Gemeinde zu wenden und dort ihre Unterstützung
zu verlangen.

Nun glaube ich, ist es schon zweckmässig, die
Angelegenheit hier im Grossen Rat zur Sprache zu
bringen, auf den Umfang der Arbeitslosigkeit in den
verschiedenen Gemeinden des Kantons hinzuweisen
und die Begehren der Arbeitslosen namhaft zu machen.
Ich verdanke der Regierung das Entgegenkommen,
dass sie sich einverstanden erklärte, die erst in dieser
Session eingereichte Motion jetzt schon zu behandeln.
Es ist jedenfalls auch deshalb gut, die Frage jetzt
schon zur Sprache zu bringen, weil da und dort bei
den Arbeitslosen eine sich steigernde Unruhe geltend
macht, die leicht zu Erscheinungen führen könnte,
die man besser zu verhindern sucht und die man
auch verhindern kann, wenn man rechtzeitig für
Abhülfe sorgt.

Was den Umfang der Arbeitslosigkeit anlangt, so
will ich Sie nicht über Gebühr mit Zahlenmaterial
hinhalten. Auf dem Arbeitsamt in Bern sind 800
Arbeitslose angemeldet; in Thun und Umgebung,
Steffisburg, Strättligen usw. sind es rund 300 ; in Biel
und Umgebung ebenfalls rund 300; das gibt zusammen
bereits 1400 Arbeitslose. Ich hatte nicht Zeit, mich
über den Umfang der Arbeitslosigkeit in kleineren
Städten und auf dem Lande zu informieren, nehme
aber ohne weiteres an, dass auch dort zurzeit Arbeitslose

sind, so dass die Arbeitslosigkeit eine Ausdehnung
erfahren hat, die zum Aufsehen mahnt und nach
Abhülfe ruft.

Ich verlange in meiner Motion für die Arbeitslosen
Beschaffung von Arbeit, und zwar qualifizierter
Arbeit, durch die Regierung. Iph bin nicht so optimistisch,

dass ich ohne weiteres glaube, jedes Mitglied
des Grossen Rates stehe auf dem Boden, dass
geholfen werden müsse. Der eine oder andere der
Herren wird sich vielmehr fragen, ob Oberhaupt ein
moralischer oder rechtlicher Anspruch der Arbeitslosen

auf Unterstützung durch den Staat bestehe.
Da und dort wird man diese Unterstützungspflicht
verneinen und den Standpunkt einnehmen, es sei
allerdings bedauerlich, dass die Leute arbeitslos seien,
aber man könne in Gottes Namen nicht helfen, sie
sollen selbst sehen, wie sie durchkommen. Ich sehe
mich deshalb veranlasst, kurz die rechtliche Seite der
Frage anzuschneiden und in wenigen Zügen die
Entwicklungsgeschichte des Rechtes auf Arbeit
darzustellen.

Im Altertum galt die materielle Arbeit als eine
Erniedrigung des freien Mannes. Im Mittelalter war
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die Arbeit ein Vorrecht des christlichen Bürgers und
Bauern. In der Neuzeit wurde sie unter die Fittiche
der Freiheit des Individuums genommen. Eine
Bedeutung hat die Frage des Rechtes auf Arbeit eigentlich

erst bekommen, als das Prinzip der Gewerbefreiheit

aufkam, mit dessen Entwicklung je länger
je mehr die Erscheinung zutage trat, dass die
Arbeiter unverschuldet, infolge von Krisen, um Brot
und Tätigkeit kamen. Auf diesen Fluch der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung hat nicht etwa erst der
wissenschaftliche Sozialismus der letzten Dezennien
hingewiesen, sondern bereits im 18. Jahrhundert hat
ein französischer Philosoph in seiner Kritik der Phy-
siokraten ausgeführt : « Der Sklave wurde ernährt,
wenn er keine Arbeit hatte, aber was wird aus dem
freien Arbeiter, sobald er keine Arbeit hat? Wer
kümmert sich um ihn?» Nachhaltige Förderung fand
die Idee der staatlichen Fürsorge für Arbeitslose durch
den Einfluss von Rousseaus Staatstheorie, denn wenn
nach dieser Theorie der gerechte Staat prinzipiell
nur mit Einwilligung aller seiner Mitglieder zustande
kommt, so muss er jedem mindestens ebensoviel bieten,

als er schon vor allem Dasein des Staates, also
im Naturzustand, bedarf, das heisst das zum Leben
Notwendige. Die eigentlichen Begründer der These
des Rechtes auf Arbeit waren der Philosoph Fichte
und der Utopist Fourrier. Fichte stellt den Satz auf,
jedes Individuum habe Anspruch auf Gewährung
lohnender Beschäftigung durch den Staat, und Fourrier
führt aus, das Mindeste, das der Zivilisierte zu fordern
habe, sei das Recht und der Wille essen zu können,
wenn er Hunger habe, und weil der Arbeiter sich in
der modernen Gesellschaft nur dann zu essen
verschaffen könne, wenn er Arbeit habe, so stehe ihm
auch das Recht auf Arbeit zu. «Wir haben
Jahrhunderte über Menschenrechte gesprochen, ohne
daran zu denken, das Allerwesentlichste anzuerkennen,
das Recht auf Arbeit, ohne welches die andern
nichts sind. »

Am 29. August 1893 wurde beim Bund eine
Initiative eingereicht mit dem Begehren, es sei das
Recht auf Arbeit in der Bundesverfassung zu
garantieren. Dieses Initiativbegehren war von 52,837
Schweizerbürgern unterzeichnet und rief einer sehr
fruchtbaren Aussprache über dieses Prinzip. Bundesrat

Emil Frey trat damals in einer Artikelserie in
der «Basler Nationalzeitung» warm für die Forderung
ein und die Worte dieses angesehenen und einflussreichen

Politikers, der in der frühern freisinnigen
Partei eine hervorragende Rolle spielte, erweckten
überall im ganzen Schweizerlande berechtigtes
Aufsehen.

Mit diesen Ausführungen glaube ich Ihnen
dargetan zu haben, dass ein Recht auf Arbeit besteht.
Ich habe den Eindruck, dass der Bundesrat sich diesen

Theorien nicht verschlossen hat und gestützt
darauf zum Erlass seiner Verordnung gekommen ist.
Besonders in der heutigen Zeit, wo die ganze
Weltwirtschaft erschüttert ist, darf man von einem Recht
auf Arbeit sprechen und von einer Pflicht des Staates
zur Unterstützung der Arbeitslosen. Ich habe die
Auffassung, dass auch die bernische Regierung auf
diesem Boden steht, sonst würde sie in der Botschaft
an den Grossen Rat betreffend die Aufnahme eines
25 Millionen-Anleihens offenbar nicht sagen, dass von
dieser Summe ein bestimmter Betrag für die
Arbeitslosenfürsorge verwendet werden soll.

Damit glaube ich, die Begründung von Ziffer 1

der Motion gebracht zu haben, die dahin geht, es sei
durch Beschaffung von Arbeit, die den beruflichen
Qualifikationen der Arbeiter angemessen ist, die Tätigkeit

in Industrie und Gewerbe zu beleben. Was die
beruflichen Qualifikationen anlangt, so werde ich bei
Behandlung des dritten Punktes noch einen Fingerzeig

geben.
Ich gehe über zur Begründung der Ziffer 2, es

möchte beim Bundesrat beantragt werden, es sei der
Bundesratsbeschluss vom 5. August 1918 betreffend
Fürsorge bei Arbeitslosigkeit auf alle Arbeiter
auszudehnen. Dieser Bundesratsbeschluss krankte von
Anfang an an dem Uebelstand, dass er den Verhältnissen

höchstens zu einem Viertel gerecht wird. Er
sieht nur eine Fürsorge vor für solche Arbeiter, die
infolge von Einwirkungen des Krieges auf wirtschaftlichem

Gebiet arbeitslos geworden sind und lässt alle
übrigen Faktoren ausser Betracht. § 1 des Beschlusses
sagt ausdrücklich, er beziehe sich hauptsächlich auf
diejenigen Störungen des Erwerbs, die sich für die
Arbeiter während der ausserordentlichen wirtschaftlichen

Verhältnisse der Kriegszeit aus dieser ergeben
haben. Die Regierung ist in der Einschränkung noch
etwas weiter gegangen und nimmt die Arbeitslosenfürsorge

nur in Aussicht für solche Fälle, die sich
ausschliesslich aus diesen Erwerbsstörungen ergeben.
Dadurch werden ohne weiteres zwei Kategorien von
Arbeitslosen geschaffen, solche, die unterstützungsberechtigt

sind, weil ihre Arbeitslosigkeit auf die
Folgen des Krieges zurückzuführen ist und solche,
die auf keine Unterstützung Anspruch haben, weil
sie nicht infolge des Krieges arbeitslos geworden sind,
sondern weil sie vielleicht nur für eine gewisse
Jahreszeit angestellt waren, nach deren Ablauf sie
dann wieder entlassen wurden. Daraus ergeben sich
grosse Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten. Solche
sind nicht bloss in Thun, sondern in der ganzen
Schweiz konstatiert worden und gaben Veranlassung,
dass sich die Vertreter von 19 grössern Städten auf
Initiative der Regierung von Basel-Stadt in Bern
versammelt haben, um den unhaltbaren Zustand zu
beseitigen. In dieser Versammlung wurde beschlossen,
an den Bundesrat eine Eingabe zu richten, sein Be-
schluss möchte in der Weise abgeändert werden, dass

er auf alle Arbeitslosen Anwendung finde. Die Antwort

auf diese Eingabe steht noch aus.
Ein weiterer Grund, warum der Bundesratsbeschluss

unhaltbar ist und dringend einer Revision bedarf, ist
der, dass er sich nicht ausdrücklich auf die Arbeitslosen

öffentlicher Betriebe bezieht. Es heisst
allerdings im Beschluss : « Die Fürsorge bei Arbeitslosigkeit

in öffentlichen Betrieben ist Sache der betreffenden

Behörden. » Damit haben wir aber keine gesetzliche

Grundlage, sondern es ist den öffentlichen
Betrieben, Bund und Kantonen, überlassen, vorzugehen,
wie sie es für gut finden, wie sie es nach ihrem Herzen

oder nach den finanziellen Verhältnissen des
betreffenden Unternehmens verantworten können. Jedenfalls

haben die Arbeiter keinen Anspruch, sie müssen
nehmen, was ihnen offeriert wird. Das ist gegenüber
den Privatarbeitern, die einen Anspruch auf
Unterstützung haben, eine Zurücksetzung, die diese Leute
nicht verdient haben und die sich nicht rechtfertigen
lässt. Die Unterstützung muss auf alle Arbeitslosen
ausgedehnt werden, ganz gleichgültig, aus welohen
Betrieben sie kommen. Deshalb sollte die Kantons-
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regierung beim Bandesrat intervenieren, dass er seinen
Beschluss den bestehenden Verhältnissen entsprechend
ausbaue, damit er allen berechtigten Begehren
gerecht wird.

In Ziffer 3 verlangen wir: «Die Arbeitslosen aus
eidgenössischen und kantonalen Betrieben sind zu
unterstützen vom Eintritt der Erwerbslosigkeit bis
zum Zeitpunkt, wo ihnen wieder passende Arbeit
zugewiesen werden kann. Gemeinden, die in dieser
Richtung bereits Beiträge geleistet haben, sind zu
entlasten. » Am 23. November hat der Bundesrat eine
Verordnung erlassen und in den eidgenössischen
Werkstätten in Thun, Altdorf u. s. w. durch" Anschlag
bekanntgegeben, dass die Arbeiter, welche das
Dienstverhältnis verlassen, eine Entschädigung von 70%
ihres Lohnes für 6 Wochen erhalten. Die Arbeiter
wurden direkt und indirekt aufgefordert, die günstige
Gelegenheit zu benützen und von den 70 % für 6

Wochen zu profitieren. Die Meister machten sich hinter
missliebige Arbeiter, die sie gerne drausson gehabt
hätten und legten ihnen nahe, die Entlassung
nachzusuchen, sonst werde ihnen nachher ohne Entschädigung

gekündet. Dieser Druck blieb natürlich nicht
ohne Erfolg. Auch aus dem Grunde fielen zahlreiche
Arbeiter auf die gemachte Offerte herein, weil sie sich
sagten, innert den 6 Wochen würden sie an einem
andern Ort Arbeitsgelegenheit finden und sie erhalten
so einige Franken, mit denen sie die alten Schulden
zahlen, Holz kaufen, Kartoffeln anschaffen können
u. s. w. Sie konnten das Geld gut brauchen, und so
sind sie auf den Leim gegangen. Natürlich konnten
diese Arbeitslosen dann nicht alle an einem andern
Ort untergebracht werden. Von den 4000 Manm
welche die Entlassung nahmen, sind noch 1500 auf
dem Pflaster, in Not und Elend, und für sie sollte
unbedingt etwas getan werden. Herr Bundesrat De-
coppet hat im Nationalrat erklärt, er lehne jede
Unterstützungspflicht ab, die Leute hätten aus freiem
Willen den Dienstvertrag gelöst und sollen nun selbst
sehen, wie sie durchkämen. Es blieb nichts anderes
übrig, als dass die Gemeinden sich dieser Arbeitslosen
annahmen, soweit ihre finanziellen Kräfte reichten.
Die Stadt Bern beschloss, jedem Arbeitslosen' täglich
4 Franken auszurichten und 50 Rappen für jedes
Kind bis zum Maximum von 2 Franken. Inzwischen
wurde die Unterstützung noch um 1 Franken und
20 Rappen pro Kind erhöht. In Thun sind bezügliche
Anträge hängig. Ich bin nun der Auffassung, wenn der
Bund jede Unterstützung ablehnt, sollte der Kanton
diese Lasten mittragen helfen. Man sucht überall in
den Gemeinden, den Arbeitslosen Arbeitsgelegenheit
zu verschaffen, allein es ist nicht möglich, alle
unterzubringen, weil es sich bei den Angestellten der
eidgenössischen Betriebe zumeist um qualifizierte Arbeiter
handelt, die sich für Drainagearbeiten und dergleichen
nicht ohne weiteres eignen, sondern denen qualifizierte
Arbeit sollte zugewiesen werden können. Deshalb
möchten wir Sie bitten, den Gemeinden an ihre Lasten
beizutragen. In Bern hat man diese Leute vom
Zeitpunkt ihrer Erwerbslosigkeit an mit 4 Franken
unterstützt; in Thun wird man es wahrscheinlich auch so
machen. Ich bin nun der Auffassung, die Regierung
sollte durch den Grossen Rat veranlasst werden,
diesen Gemeinden einen Teil ihrer Ausgaben
zurückzuerstatten. Gewiss ist die Verabfolgung von
Barbeiträgen an Arbeitslose keine ideale Lösung,
aber solange man den Leuten nicht Arbeit ver¬

schaffen kann, muss man ihnen eben in dieser Weise
helfen.

In der Sitzung vom 7. März 1919 hat sich der
Bundesrat neuerdings mit der Frage befasst und
wiederum erklärt, dass er endgültig und grundsätzlich

jede Verpflichtung zur Ausrichtung von
Notunterstützungen an arbeitslose ehemalige Angestellte
der eidgenössischen Militärwerkstätten, die ihre
Kündigung gemäss Bundesratsbeschluss vom 23. November
1918 eingereicht haben, ablehne. Daneben erklärt er
sich allerdings ausnahmsweise und aus Billigkeitsgründen

bereit, für die Arbeiter der Militär
Werkstätten, welche ihre Kündigung bis 14. Dezember
eingereicht haben, die Hälfte des der Gemeinde
zufallenden Vs) also '/«, zu übernehmen, sofern nach der
Instruktion vom 12. Februar 1919 die Kantonsregierung

ihrerseits einen Teil beiträgt. Wir möchten
daher den Regierungsrat einladen, die Gemeinden
aufzufordern, sich mit ihm in Verbindung zu setzen und
zugunsten dieser Arbeitslosen etwas zu tun.

Nun meine ich, man sollte diesen Arbeitslosen
nicht nur bei Drainagearbeiten und in Torfmooren
Beschäftigung zu verschaffen suchen, sondern dafür
sorgen, dass die qualifizierten Arbeiter ihrem Beruf
entsprechende Arbeit verrichten können. Zu diesem
Zwecke sollte die Tätigkeit auf dem Gebiete des

Wohnungsbaues angeregt werden, wo sich für eine
ganze Zahl von Berufsgruppen Gelegenheit bieten
würde, ihnen angemessene Arbeit auszuführen. Auf
diese Weise könnten sich die Arbeitslosen über Wasser
halten, bis für sie die Möglichkeit wiederkehrt, sich
dorthin zu begeben, wo sie ihrem Berufe entsprechende
Arbeit finden.

Damit bin ich am Schluss meiner Motionsbegründung
angelangt. Ich möchte Sie bitten, dem

Regierungsrat im Sinne der Motion Auftrag zu erteilen.
Unter den Arbeitslosen sind sicher viele, die während
Jahren an der Grenze gestanden sind und geholfen
haben, den Schild schirmend über das Land zu halten.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo diese ökonomisch

Schwachen ihrerseits der Unterstützung bedürfen

und wo Bund und Kanton den Schild über sie
halten sollten. Ich empfehle Ihnen deshalb, im Sinne
der Begehren der Motion dem Regierungsrat Auftrag
zu erteilen.

Tsclimni, Direktor des Innern, Berichterstatter des

Regierungsrates. Es wäre vollständig falsch, wenn der
Rat glauben würde, die Regierung oder das Bureau
des Grossen Rates nehmen nicht Rücksicht auf den
Seelenzustand eines jungen Grossrates, der mit seiner
Jungfernrede schwanger geht. Allein diese Schwangerschaft

müsste bei einzelnen Mitgliedern des Grossen
Rates schon von Session zu Session oder gar von
Jahr zu Jahr dauern und sie sind deshalb nicht
umgekommen. Herr Grossrat Dübi hat nun rund fünf
oder sechs Tage auf die Behandlung seiner Motion
gewartet, und ich gebe meiner ausserordentlichen
Freude darüber Ausdruck, dass er es in guter
Gesundheit überstanden hat (Heiterkeit). Nun muss ich
aber doch noch etwas beifügen. Der Rat hätte meinen

können, am letzten Donnerstag sei sich der
Regierungsrat seiner Pflicht gegenüber dem Grossen Rat
nicht vollständig bewusst gewesen. Das ist durchaus
falsch. Am Donnerstag wurde im Bundeshaus die
Frage der Fleischversorgung des Landes behandelt,

Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1910. 119
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und wenn Sie ermessen, welche Rolle der Kanton
Bern in der Lebensmittelversorgung des Landes spielt,
werden Sie begreifen, dass der Regierung daran
gelegen sein musste, dass sie bei diesem Anlass im
Bundeshause vertreten war. Als Vertreter waren Kol-
lega Moser und der Sprechende bezeichnet. Kollega
Moser musste im letzten Moment nach Hitzkirch
verreisen, so dass ich noch einzig als Abgeordneter übrig
blieb. Deshalb musste ich mich dem Willen des
Regierungsrates unterziehen, und ich bin überzeugt, dass
die Herren Grossräte den Sprechenden und auch den
Regierungsrat ohne weiteres entschuldigen werden,
dass er am Donnerstag hier nicht anwesend sein
konnte.

Nun zur Sache. Die Frage der Arbeitslosigkeit
ist bei uns nicht neu. Wir mussten schon wiederholt
Arbeitslosigkeit konstatieren, aber nie in einem
besonders grossen Umfang. Der Kanton Bern ist in
seiner ganzen Struktur derart, dass wer bisher Arbeit
finden wollte, sie gewöhnlich auch mühelos fand,
wenn nicht auf diesem Gebiete, so doch auf einem
andern. Wenn einer arbeitslos war, hatte man bislang
immer die Auffassung, es hafte etwas Besonderes an
ihm, vielleicht etwas Arbeitsscheu, ein Stückchen
Liederlichkeit oder so etwas. Das trifft nun in der
heutigen Situation nicht zu. Die heutige Arbeitslosigkeit

entspringt, wenn ich mich so ausdrücken darf,
einer höhern Gewalt, Umständen, über die die Arbeiter
so wenig als die Behörden haben Meister werden
können, so dass es in der Tat am Platze ist, der
Arbeitslosigkeit von Seiten der Allgemeinheit und
namentlich von Seiten der Behörden die grösste
Aufmerksamkeit zu schenken.

Ich bemerke zum vorneherein, dass Herr Grossrat
Dübi mit seiner Anregung, hier einzugreifen, uns
nicht etwa überraschend kommt. Der Regierungsrat
hat sich im Gegenteil mit der Arbeitslosenfrage schon
in sehr vielen Sitzungen befasst und unaufhörlich
geprüft, wie er ihr begegnen und was er tun könne,
um diese Not zu lindern. Wir sind uns voll bewusst,
dass wenn ein Arbeiter arbeiten will und er keine
Arbeit bekommen kann, das für ihn eine schlimme
Situation ist und dass aus dieser schlimmen Situation
unter Umständen Unzukömmlichkeiten geboren werden,

die man in einem geordneten Staatswesen lieber
nicht sieht. Dass die Arbeitslosigkeit in grösseren
Bevölkerungszentren und namentlich in der Jahreszeit,

die wir jetzt gerade durchleben, schon früher
nicht unbekannt war, sieht man daraus, dass in den
Städten Versicherungskassen gegen Arbeitslosigkeit
bestehen, die schon vor Jahren gegründet wurden
und eine gute Wirksamkeit ausgeübt haben, die aber
im heutigen Moment ungenügend sind, um dem
eingetretenen Uebel mit Erfolg entgegentreten zu
können.

Als letzten Sommer das Kriegsende in Sicht war,
hat der Bundesrat nicht gezögert, die einleitenden
Schritte zu tun, um einer kommenden Arbeitslosigkeit
begegnen zu können ; allein es dachte damals niemand
daran, dass die Arbeitslosigkeit einen so allgemeinen
Charakter annehmen würde, wie es heute der Fall
ist. Man dachte hauptsächlich an eine Arbeitslosigkeit
in der Stickerei und es waren vornehmlich St. Galler
Männer, die darauf hindrängten, dass man von Bundes
wegen Vorsorge treffe. Leider haben wir es heute
nicht nur mit Arbeitslosigkeit in der Stickerei zu tun,
obschon sie dort stärker ist als sonstwo, sondern sie

ist allgemein geworden und hat, aus Gründen, die ich
bei einer andern Motion entwickeln werde, namentlich
das Baugewerbe in ausgedehntem Masse ergriffen.
Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen, die heute das
Pflaster treten müssen, gehört dem Baugewerbe an.
Nun hat man im Spätsommer und Herbst, und auch
noch anfangs Winter in bernischen Landen von einer
Arbeitslosigkeit in ausgedehntem Masse nicht reden
können. Insofern muss man die Gemeinden entschuldigen,

wenn sie nicht mit der gewünschten Raschheit
die Vorkehren getroffen haben, die sich aus der
Verordnung des Regierungsrates vom 16. September 1918
ergeben hätten. Im Nachsommer und Herbst war es

geradezu schwierig, einen Handlanger oder sonst einen
Arbeiter aufzutreiben, wenn man ihn benötigte. Die
Sache kam erst im Winter und dann viel rascher
und ausgedehnter, als man voraussehen konnte. In
Arbeitgeberkreisen hat man geglaubt, mit dem
eintretenden Waffenstillstand werde im Auslande eine
grosse Arbeitsgelegenheit entstehen, dem Waffenstillstand

werde bald der Friede folgen und der Wiederaufbau

der zerstörten Gebäude und die Wiederherstellung

des verwüsteten Landes werde unvermeidlich
einen Abfluss der Arbeitskräfte aus der Schweiz nach
dem Ausland nach sich ziehen. Man hat das nicht
gewünscht, aber man hat befürchtet, dieser Kräfte-
abfluss nach dem Auslande könnte grösser sein, als
es im Interesse des Landes liege. Dem war nun nicht
so. Dem Waffenstillstand folgte nicht der Friede,
sondern es vollzogen sich in fast allen umliegenden
Staaten bedeutende Umwälzungen, die auch dort eine
ungeheure Arbeitslosigkeit zur Folge haben, so dass

man nun, statt dass ein Kräfteabfluss aus der Schweiz
nach dem Auslande eingesetzt hätte, mit allen Mitteln
wehren muss, dass nicht von auswärts noch Arbeiterin

unser Land eindringen und die noch freien Stellen
nicht durch Fremde besetzt werden, während
unsere einheimischen Kräfte ihnen ganz gut genügen
können.

Die Verordnung des Bundesrates vom 5. August
ist in der Tat so gedacht, das3 die Hülfe nur
denjenigen Arbeitslosen zukommen soll, die durch den
Einfluss des Krieges arbeitslos geworden sind. Ich
habe den Schlussverhandlungen über jene Verordnung
beigewohnt und erinnere mich ganz gut, dass die
Auffassung dahin ging, die Verordnung beschlage nur
die durch Kriegseinfluss hervorgerufene Arbeitslosigkeit.

Insofern gibt also die bernische Verordnung
vom 16. September durchaus den Sinn der Verhandlungen

wieder. Ich widersetze mich aber dem Gedanken

nicht, dass diese Verordnung heute ausgedehnt
werden soll, sondern es ist mir sogar lieb, wenn das

geschieht. Und zwar aus zwei Gründen. Die Tatsache,
dass die Frage entschieden werden muss, ob die
Arbeitslosigkeit auf den Einfluss des Krieges oder auf
andere Gründe zurückzuführen ist, gestaltet die
Verwaltung für den Sprechenden als Direktor des Innern
und für alle die, welche sich mit der Arbeitslosigkeit
zu befassen haben, äusserst schwierig ; denn die Frage,
ob Kriegseinfluss oder nicht, spielt bei allen Gemeinden

und fast allen Berufskategorien eine Rolle. Ein
einziges Beispiel. Mau hat im Kanton Zürich die
Kaminfeger unter die Verordnung gestellt. Nun wird
niemand behaupten, dass unsere Kaminfeger durch
den Krieg gelitten haben ; wenn sich etwas verändert
hat, so ist es das, dass die Kamine rascher gerusst
werden müssen, weil das Brennmaterial schlechter ge-
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worden ist. Man hatte also keinen Grund, diese Leute
einzubeziehen. Sie sehen daraus, wie man dazugekommen

ist, die Verordnung auszudehnen. Von Bundes
wegen hat man alles versucht, dieser weitern
Ausdehnung gerecht zu werden. Wir können die Arbeitslosen

nicht hülflos auf dem Pflaster lassen, wir können
sie nicht hungern lassen, sondern sie müssen
unterhalten werden. Ob man es auf dem Wege der
Armenunterstützung tue oder auf dem Wege der
Arbeitslosenfürsorge, das kommt im Grunde der Dinge für
die Gemeinden, die Kantone und den Bund aufs
gleiche hinaus. Sie müssen auf dem einen und andern
Weg das Geld aufbringen. Geben sie es aber auf dem
Wege der Arbeitslosenfürsorge, so verschwindet damit
das Odium der Armengenössigkeit für den
Unterstützten.

Die beste Lösung der Arbeitslosenfürsorge ist
unbestreitbar das Beschaffen von Arbeitsgelegenheit.
Einmal handelt es sich darum, denjenigen Leuten,
die arbeiten wollen, die Möglichkeit zu geben, ihre
Arbeitskraft zu verwenden. Ich begrüsse das namentlich

deshalb, weil so die Leute nicht « verfaulen » müssen,

sich der Arbeit nicht entwöhnen und weiter, weil,
wenn doch einmal Staatsmittel geopfert werden müssen,

doch ein gewisses Entgelt vorhanden ist in der
Arbeitsleistung derjenigen, für die wir sorgen müssen,
während sonst das Geld ohne irgendwelches Entgelt
ausgegeben werden muss. Bund, Kanton und Gemeinden

müssen daher bestrebt sein, möglichst viel
Arbeitsgelegenheit zü schaffen. Die Frage geht nur
dahin, auf welchem Wege das geschehen kann. Der
Regierungsrat hat das ethische Moment in der
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in keiner Weise
unterschätzt und hat ungefähr nach folgenden Richtungen
Massnahmen ins Auge gefasst:

Einmal wird sicher diese Arbeitslosigkeit von
vorübergehender Dauer sein. Denn sobald die Frühlingsarbeiten

anspringen, werden auch mehr Leute auf
dem Lande Beschäftigung finden können, und ich will
hoffen, es komme nicht, wie im letzten Simplizissimus
ausgeführt wurde : wenn es zum Hamstern gehe, kommen

die Städter aufs Land, aber wenn es zum Arbeiten
gehe, zeige sich keiner. Ich meine also, wenn
gelegentlich einer aus der Stadt den Weg aufs Land
findet, so schadet das auch nichts. Ich bin weiter
überzeugt, dass mit der nächsten Saison im Oberland
wieder Kräfte zur Verwendung kommen werden, die
jetzt einige Jahre brachlagen. Ferner haben wir als

grosse Bauten das Mühlebergwerk in Angriff genommen,

wo 700 bis 800 Arbeiter verwendet werden
können — eine Kräftebindung von erheblichem
Belang. Weiter haben wir, soweit die Notwendigkeit
besteht, die Erstellung von Brücken- und Strassen-
baulen in Aussicht genommen. Der Regierungsrat hat
der Baudirektion den bestimmten Auftrag gegeben,
alles an die Hand zu nehmen, was in nächster Zeit
gemacht werden kann und auch was in späterer Zeit
ausgeführt werden müsste, jetzt schon in Angriff zu
nehmen, damit weitere Kräfte zur Verwendung
gebracht werden können. Dann hat man an
Bahnhofumbauten gedacht. Ich hätte namentlich sehr gerne
gesehen, wenn der Bund sich einmal herbeilassen
würde, den Bahnhofumbau in Thun an die Hand zu
nehmen. Diese Arbeit könnte man ganz gut
ausführen und es könnten dort auch wieder eine Anzahl
Kräfte gebunden werden. Im weitern hat man die
\rorbereitung für die Elektrifizierung der Bahnen ins

Auge gefasst. Da muss gesagt werden, dass die
Kreisdirektion 4 der schweizerischen Bundesbahnen in der
Tat zu unserer Zufriedenheit vorgegangen ist, indem
sie Masten, Klemmschrauben und vieles andere, was
für die Elektrifikation in einigen Jahren gebraucht
wird, schon jetzt erstellen lässt und damit zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beiträgt. Ferner hat
man Bodenverbesserungen in Aussicht genommen.
Eine grosse Anzahl solcher Projekte sind ausgearbeitet,

teilweise in Angriff genommen, und andere
werden folgen — Projekte, die insgesamt eine Kostensumme

von rund 8 Millionen Franken erfordern.
Wenn davon auch nur ein Teil zur Ausführung
gebracht werden kann, so findet doch auch hier eine
bedeutende Kräftebindung statt. Dann soll der
Torfgewinnung noch in höherem Masse Aufmerksamkeit
geschenkt werden, als es bislang der Fall war. Der
Torf ist allerdings kein Brennmaterial erster Ordnung,
obschon schon mancher sich die Finger daran
verbrannt hat ; aber wenn die Kohle nicht erhältlich ist,
so kann der Torf als Lückenbüsser gute Dienste
leisten und die Torfgewinnung sollte im nächsten
Sommer noch in höherem Masse an die Hand genommen

werden als bis dahin. Auch die Erstellung von
Hochbauten ist geplant. In vorbildlicher Weise ist. da
die kantonale Brandversicherungsanstalt vorgegangen,
indem sie ihren Bau an der Optingenstrasse im
Breitenrain, den sie erst nach Jahren erstellen lassen
wollte, im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit jetzt schon
zur Ausführung bringen lässt. Mit den Ausgrabungs-
arbeiten und Fundationen wird in den nächsten Tagen
begonnen werden. Wir sind uns wohl bewusst, dass
in dieser Zeit der verteuerten Baumaterialien und
hohen Arbeitslöhne der Bau nicht billig kommen
wird, allein man muss von der Allgemeinheit aus
Opfer bringen, die sich im Hinblick auf den Zweck,
den wir erreichen wollen, lohnen. Uebrigens fragt
sich erst noch, ob in absehbarer Zeit eine wesentliche
Verbilligung der Bauerei eintreten wird. Wenn auch
eine rückläufige Bewegung in den Preisen der
Baumaterialien eintritt, so wird sie höchstwahrscheinlich
nicht derart sein, dass dadurch eine wesentliche
Verbilligung herbeigeführt würde; denn auch die
Baumaterialien werden zum guten Teil durch Arbeit
hergestellt und ich glaube nicht daran, dass die Arbeitslöhne

wesentlich zurückgehen werden ; sie werden die
jetzige Höhe behalten, und infolgedessen werden auch
die Baumaterialien im Preise nicht wesentlich sinken
können. Weitere Bauten sind von Kantons wegen
geplant und werden, sobald die Mittel vorhanden sind,
in Angriff genommen werden. Auch gedenkt der
Kanton, wie schon bei einem andern Traktandum
bemerkt wurde, in Verbindung mit dem Bund den
Gemeinden zur Schaffung von Wohnbauten
entgegenzukommen. Wenn dieses Programm noch etwas
weiter vorgerückt ist und das nötige Geld gefunden
werden kann, so dürfte auch damit eine wirksame
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ermöglicht werden.

Das alles sind Projekte, die man im Regierungsrat
besprochen hat. Man ist noch weiter gegangen

und hat eine besondere Stelle, das kantonale
statistische Amt, damit beauftragt, nur noch im Gebiet
der Arbeitslosenfürsorge tätig zu sein. Im Hinblick
darauf, dass das statistische Amt nächstens durch
andere Arbeiten in Anspruch genommen wird,
beabsichtigt man, direkt ein Amt für Arbeitslosenfürsorge
zu schaffen, ähnlich wie wir ein Arbeitsamt, ein
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Kohlen- und ein Milchamt ins Leben gerufen haben.
Dieses Amt für Arbeitslosenfürsorge wird allernäch-
stens in Funktion treten ; bereits ist der Mann gefunden,

der ihm vorstehen soll. Sie sehen also, dass die
Regierung, bevor aus dem Grossen Rat ein bezüglicher

Antrag kam, die Vorkehren getroffen hat,
welche zur Linderung und Behebung der
Arbeitslosigkeit beitragen können.

Nun ein Wort über den Bund. Die Verordnung
vom 5. August 1918 ist aus mehrfachen Gründen
nicht leicht anzuwenden. Wenn die Herren Grossräte
glauben, dass alle Arbeitgeber, grosse und kleine,
die zur Arbeitslosenfürsorge herangezogen werden
müssen, ihre Beiträge gerne leisten, so geben sie sich
einem grossen Irrtum hin. Es müssen zu dieser
Hülfeleistung von Leuten Beiträge verlangt werden, die
sonst durch den Krieg gelitten haben und sie nur
mit dem Aufgebot ihrer ganzen finanziellen Kraft
aufbringen können. Sehr viele Arbeitgeber, die finanziell

stark sind, weigern sich, die ihnen abgeforderten
Beiträge zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu
leisten aus Gründen, die ich teilweise begreife, aber
nicht entschuldige; sie erklären, sie bringen nicht
gerne Opfer, um für die gleichen Arbeiter zu sorgen,
die sie bestreikt und bekämpft haben. Ich anerkenne
diese Gründe nicht, kann sie aber begreifen. Viele
Firmen haben so argumentiert. Ich liess sie jeweilen
aufs Bureau kommen, suchte auf sie einzuwirken
und in den meisten Fällen ist es mir auch gelungen,
sie zur Leistung der Beiträge zu bestimmen. Aber Sie
können versichert sein, dass die Durchführung dieser
Verordnung des Bundes und des Kantons keine
einfache Sache ist, sondern den Beamten, die sie
durchführen müssen, schon sehr viel Aerger verursacht hat.

Die Massnahme des Bundes, aus seinen
Werkstätten Arbeiter zu entlassen, indem er ihnen für
einige Wochen 70°/o des Lohnes auszahlte, war eine
direkt verfehlte. Ich konnte diese Massnahme nie
begreifen und verstehe sie auch heute nicht. Ich
habe dagegen protestiert und erklärt, ihre Wirkung
werde eine vollständig verkehrte sein, und es ist so
herausgekommen, wie ich vorausgesehen habe. Es
gibt Arbeiter, welche von dem Geld, mit dem sie
abgefunden wurden, einen richtigen Gebrauch gemacht
haben; andere dagegen haben es falsch angewendet.
Es wurde mir gesagt, dass es da und dort in
Wirtschaften, Kinematographen und andern Orten sehr
hoch zugegangen sei, als die Leute dieses
vorausbezahlte Geld in die Hände bekommen hatten. Man
hätte voraussehen können, dass Leute, die gewohnt
sind, fortwährend den gleichen Lohn zu bekommen,
vielfach es an der richtigen Einteilung fehlen lassen,
wenn sie auf einmal einen grössern Geldbetrag in die
Hand bekommen. So sind diese Gelder weggegangen,
die Leute haben innerhalb dieser Zeit keine Arbeit
bekommen, heute stehen sie auf dem Pflaster, und
nun überlässt der Bund die Arbeitslosenfürsorge den
Gemeinden und dem Kanton. Er selbst muss natürlich

auch '/a beitragen. Aber immerhin hat die
getroffene Massnahme dazu geführt, dass wir heute vor
einer schwierigeren Situation stehen, als wir stehen
würden, wenn der Bund diese Arbeiter weiter beschäftigt

und nur sukzessive entlassen hätte, nachdem sie
an anderer Stelle Arbeitsgelegenheit gefunden hätten.
Der Bund hat daher eine gewisse Verpflichtung, für
diese Leute zu sorgen, und er kann und darf sich
dieser Verpflichtung nicht entziehen. Die bernische

Regierung wird beim Bundesrat energisch vorstellig
werden, dass er seine Pflicht von daher erfülle.

Ich möchte hier noch einmal dem Gedanken
Ausdruck geben, dass es ungemein zu wünschen wäre,
die private Bautätigkeit würde wieder anspringen.
Allein die Bauunternehmer, die früher Bauten auf
Spekulation erstellt haben, schrecken davor zurück
wegen der hohen Geldzinse, der hohen Baumaterialienpreise

und noch aus einem andern Grunde, den
ich an dieser Stelle ebenfalls anführen möchte. Die
Baukreise schätzen heute die Arbeitsleistung der
Arbeiter lange nicht mehr so hoch ein wie früher. Es
gibt tüchtige Arbeiter, welche ihre Kraft bei der
Arbeit voll zur Entwicklung bringen, aber an manchen
Orten wird auch etwas sabotiert, die Arbeitsleistung
ist geringer als früher. Ich will nicht untersuchen,
wo die Schuld zu suchen ist, ob es eine Folge der
schlechtem Ernährung ist oder ob man meint, man
müsse möglichst wenig arbeiten. Aber Tatsache ist,
dass viele Baumeister heute nichts mehr unternehmen,
weil sie ihrer Arbeiterschaft nicht sicher sind. Es
liegt mir vollständig fern, hier gegen die Arbeiterschaft

ein Wort zu sagen; ich war immer ein Freund
derselben und habe immer dafür gekämpft, dass sie
hohe Löhne bekomme und ein anständiges Leben
führen könne. Aber anderseits ist die Arbeiterschaft
auch verpflichtet, ihre ganze Arbeitskraft einzusetzen.
Sie hat diese Verpflichtung nicht nur gegenüber
andern Leuten, sondern gegenüber sich selbst, denn
wenn die Arbeitskraft nicht allüberall richtig ausgenützt

wird, nicht in einem unvernünftigen, sondern
in einem erträglichen, vernünftigen Masse, werden
wir aus der wirtschaftlichen Situation, in die wir
durch den Einfluss des Krieges geraten sind, nicht
herauskommen. Nur wenn die allgemeine Solidarität
der wirtschaftlichen Kräfte eintritt, wenn alle sich
wieder an den Wagen spannen, die Arbeiterschaft
inbegriffen, und ihre ganze Arbeitskraft zur Verfügung
stellen, werden wir wieder bessere Verhältnisse
herbeiführen können.

Nicht nur Regierung und Bund schenken der
Arbeitslosigkeit ihre Aufmerksamkeit, sondern auch die
kantonale Hülfskommission hat sich letzten Samstag
mit der Frage befasst und da, wo es am notwendigsten

war, nämlich hier in der Stadt Bern, aus ihren
noch vorhandenen Mitteln einen Beitrag von 20,000
Franken gesprochen. Das ist keine grosse Summe,
aber sie hilft wieder über einige Tage hinweg. Der
Regierungsrat wird sich jedenfalls der Pflicht nicht
entschlagen, nach Möglichkeit und im Rahmen der
Leistungsfähigkeit des Staates Mittel zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit zur Verfügung zu stellen. Wir
wissen wohl, dass man sich heute dieser Verpflichtung
nicht entschlagen darf, aber wir wollen uns ihrer
auch nicht entschlagen, sondern soweit es in der
Macht der Regierung steht, zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit beitragen. Ich kann deshalb die
verschiedenen Punkte der Ausführungen des Herrn Grossrat

Dübi nur bejahend beantworten. Der Regierungsrat
wird alles tun und hat bislang schon alles getan

zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit. Er ist auch
einverstanden, dass die Bundesverordnung abgeändert
werden soll. Am Samstag hat die kantonale
Hülfskommission einen bezüglichen Beschluss gefasst und
in einer Resolution niedergelegt, die an den Bundesrat
abgegangen ist. Punkt 5 derselben verlangt, der
Bundesratsbeschluss betreffend Fürsorge bei Arbeits-
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losigkeit vom 5. August 3918 sei auf alle Arbeitslosen

auszudehnen, mit Ausnahme derjenigen, welche
passende Arbeitsgelegenheit nicht ergreifen wollen.
Auch in diesem Punkte kann ich das Einverständnis
des Regierungsrates und der kantonalen Hülfskom-
mission mit den Ausführungen des Herrn Motionärs
erklären. Was die finanzielle Unterstützung anlangt,
so habe ich darauf schon geantwortet. Hier müssen
die Gemeinden, Kantone und Bund einsetzen. Die
Opfer müssen gebracht werden, weil wir niemand Not
leiden lassen dürfen, sondern verpflichtet sind, alle
vor Hunger zu schützen.

In diesem Sinne kann ich die Motion entgegennehmen.

Der Regierungsrat wird die Massnahmen,
die er getroffen hat, in voller Würdigung der
Notwendigkeit und des Umstandes, dass hauptsächlich
durch Beschaffung von Arbeitsgelegenheit geholfen
werden muss, weiter fördern, und in diesem Sinne
nimmt er die Motion Dübi entgegen.

M. Stralim. Dans le développement de sa motion,
M. Duby a parlé d'une catégorie de salariés intéressants

que les pouvoirs publics oublient trop souvent,
— les employés de commerce, qui sont des salariés
au même titre que les ouvriers d'usine. Les employés
de commerce ont été consternés en lisant l'arrêté
fédéral du 5 août 1919 relatif aux chômeurs, que celui-ci
ne les mentionnait pas, que par conséquent en cas de
chômage ils ne seraient pas indemnisés dans la même
mesure que les ouvriers. C'est injuste. Dans certaines
fabriques le personnel technique bénéficie de l'arrêté
tandis que le personnel de bureau n'en bénéficie pas;
et pourtant, celui-ci souffre autant que celui-là en cas
de chômage, puisque quand on ne travaille pas à l'atelier

on ne travaille pas non plus au bureau.
De multiples démarches, puis des recharges furent

faites par les organes des employés de commerce
auprès du Conseil fédéral afin d'obtenir que les employés
de commerce fussent mis sur le même pied que les
ouvriers des fabriques et des entreprises. La commission

de neutralité fut saisie il y a quelques semaines
des desideratas formulés, parce que l'arrêté fédéral
avait soulevé de nombreuses protestations dans le
monde des industriels, et pour éviter ces protestations
il parut préférable de couvrir dans une certaine
mesure le Conseil fédéral. La commission de neutralité
a approuvé il y a quinze jours les mesures prises et
le Conseil fédéral, dans sa séance du 13 mars, a
décidé l'entrée en vigueur de l'arrêté pour le 24 mars.
En considération du fait que M. Duby s'en réfère à
l'arrêté fédéral du 5 août 1919 concernant le chômage
des ouvriers, j'ai l'honneur de vous faire la proposition

suivante:
« Le gouvernement est invité à appliquer par

analogie aux employés de commerce l'arrêté fédéral du
5 août 1919 entrant en vigueur le 24 mars. »

M. Cliopard. Permettez-moi d'appuyer en quelques
mots la motion Duby. J'aimerais également que le
gouvernement de Berne intervînt auprès du Conseil
fédéral pour étendre les secours en cas de chômage
à toutes les catégories de chômeurs. En lisant l'arrêté
fédéral du 5 août on a l'impression que le législateur
a voulu venir sérieusement en aide à tous les
chômeurs, mais en pratique l'application de cet arrêté se
heurte à quantité d'obstacles qui provoquent un grand
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mécontentement chez tous les ouvriers. Tout d'abord
c'est la question de compétence. Il s'agit de savoir si
tel ou tel ouvrier tombe sous le coup oui ou non de
ces ordonnances. Cette seule question occupe beaucoup
les chambres de conciliation, qui sont assiégées de

recours; celle du district de Bienne par exemple doit
siéger pour ainsi dire en permanence jour et nuit. Si
les ouvriers d'une fabrique chôment deux jours par
semaine pour cause de manque de fourniture ils s'adressent

tout d'abord à leurs patrons. Si ceux-ci refusent
de leur payer les jours de chômage, ils s'adressent à
la Chambre de conciliation qui tranche le différend
dans un sens ou dans l'autre, suivant la constitution
de cette Chambre.

J'aurais d'autres critiques à faire au gouvernement
au sujet de l'application de l'ordonnance du 16
septembre du canton de Berne. Tout d'abord nous avons
constaté ceci, c'est que cette ordonnance est en quelque

sorte une répétition de l'ordonnance fédérale du
5 août. Or, les communes ne sont pas renseignées sur
la façon dont elles doivent appliquer cette ordonnance
du 5 août, si bien qu'un certain nombre d'entre elles
n'ont pas su comment procéder pour donner satisfaction

aux ouvriers.
A l'heure qu'il est un certain nombre de communes

du canton de Berne n'ont pas encore institué les offices
de chômage. Ceci a pour conséquence que les grandes
communes industrielles qui ont déjà introduit les offices
de conciliation sont surchargées de besogne. C'est une
anomalie. 11 est absolument nécessaire que le gouvernement

intervienne énergiquement auprès des
communes industrielles qui n'ont pas encore créé les offices
de conciliation prévus et pris les mesures nécessaires

pour venir en aide à leurs propres chômeurs.
Autre observation. L'ordonnance du 5 août prévoit

que ce sont les patrons qui doivent payer les
secours en cas de chômage. Il n'y a pas de contrôle
de ces versements. Certains patrons qui font partie
d'une organisation patronale n'ont pas encore versé
ce qu'ils doivent. Si l'ouvrier insiste, s'il porte plainte,
il est immédiatement mis à la porte.

Il y a quinze jours j'ai été obligé d'intervenir
auprès d'une commune des environs de Bienne qui n'avait
pas encore institué l'office de chômage prévu, alors
que le chômage sévissait déjà parmi les ouvriers de
cette commune depuis trois semaines et qu'aucun
secours ne leur était accordé. Il faudrait donc que
l'indemnité de chômage soit payée, non pas par le patron,
mais par l'office de chômage, où l'ouvrier s'annoncerait

en toute confiance dès qu'il chômerait. Cet office
contrôlerait les associations patronales et veillerait à
l'observation des prescriptions de l'arrêté fédéral.

Voilà mon observation personnelle, elle est discutable,

je l'admets, mais en tout cas si l'on ne veut
pas donner aux offices de chômage la compétence de

payer directement les indemnités de secours, il
faudrait tout au moins que le gouvernement autorisât
ces offices à exercer le contrôle nécessaire sur les
associations patronales et puisse s'assurer ainsi si les
subsides ont été réellement versés.

Toutes ces considérations vous feront, je l'espère,
comprendre qu'il est indispensable d'intervenir auprès
du Conseil fédéral pour avoir des assurances que les
fonds de secours en cas do chômage seront distribués
d'une manière uniforme pour toutes les catégories de
chômeurs. C'est avec satisfaction que j'ai entendu M-
le représentant du gouvernement déclarer qu'il ac-
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ceptait la motion Duby et déclarer qu'il était prêt à
faire toutes les démarches nécessaires dans le sens
indiqué.

L'office de chômage de Bienne a envoyé en date
du 94 janvier 1919 une requête au gouvernement
pour demander quelques renseignements. Il paraîtrait
que celui-ci n'a pas encore répondu, et voici la question

que je voudrais poser: L'office communal peut-il
obliger les patrons qui ne font pas partie ou qui ne
veulent pas faire partie d'une organisation patronale,
à exécuter les prescriptions de l'ordonnance fédérale
au même titre que les patrons en faisant partie? En
d'autres termes, peut-on obliger un patron ne faisant
pas partie d'une association patronale ou qui ne veut
pas en faire partie, à payer à l'office la même part
que les industriels faisant partie des associations
patronales? A mon point de vue cette question doit être
immédiatement réglée, car il ne doit régner aucun
doute à cet égard, ce patron doit être astreint aux
mêmes obligations. La question ayant été posée au
gouvernement, nous attendons la réponse.

En outre les fonds versés par l'employeur peuvent-
ils servir à payer d'autres ouvriers que ceux de
l'employeur lui-même?

Nous avons appris qu'à St-Gall les employeurs
doivent verser au fonds de secours le salaire des ouvriers
pour 6 semaines en faveur du chômage. A-t-on le
droit dans le canton de Berne d'exiger des fabricants
d'horlogerie ou autres le paiement d'indemnités
correspondantes au salaire de 6 semaines de leurs ouvriers?

Telles sont les observations que j'avais à formuler
au sujet de cette question de caisse de secours en
faveur des chômeurs.

Zingg. Eine grosse Anzahl der Arbeitslosen sind
Bauarbeiter. Nun hat Herr Regierungsrat Tschumi
zugegeben, dass die Materialpreise infolge des Krieges
derart gestiegen sind, dass es nicht mehr möglich ist,
Spekulationsbauten zu erstellen. Die Arbeitslosigkeit
im Baugewerbe ist daher durch den Krieg
herbeigeführt worden und infolgedessen ist es gerechtfertigt,
dass mindestens auch die Bauarbeiter nach der
Verordnung des Bundesrates unterstützt werden. Das ist
aber nicht der Fall. In der Stadt Bern sind 61,7 %
der Arbeitslosen Bauarbeiter; diese werden aber nicht
nach Massgabe des Bundesratsbeschlusses unterstützt,
sondern müssen von der Gemeinde erhalten werden.
Das ist eine Ungerechtigkeit. Diese Tatsache beweist
aber auch, dass in allererster Linie wieder Bauarbeiten
ausgeführt werden sollten, damit diese Arbeiter
beschäftigt werden können. Es ist eine verkehrte Taktik,

wenn man den Arbeitslosen mit Geld statt mit
Arbeit hilft. Bei längerer Arbeitslosigkeit kommen
die Leute so in Rückstand, dass sie sich an die Hülfs-
aktion oder die Armendirektion wenden müssen, denn
die Arbeitslosenunterstützungen reichen auch nicht
aus zur Bestreitung des Lebensunterhaltes, Bezahlung
der Miete und vielleicht noch zur Anschaffung von
Kleidern.

Noch eine Bemerkung gegenüber der von Herrn
Regierungsrat Tschumi zitierten Aeusseruug, die
Städter kommen nur aufs Land, wenn sie hamstern
wollen, aber wenn es zum arbeiten gehe, sehe man
sie dort nicht. Ich möchte doch feststellen, dass es
sich da um Arbeiter handelt, die vielleicht zehn und
mehr Jahre im gleichen Betrieb tätig waren und ihr

Leben nicht mit Hamstern zugebracht haben. Und
letzthin hat man ein Urteil gelesen, das zeigt, dass
die Hamster nicht im arbeitenden Volk zu suchen
sind, die Arbeiter hätten das Geld dazu gar nicht,
sondern in ganz andern Kreisen, welche Herrn Tschumi
und seiner Umgebung näher stehen als uns.

Bücher. Der Motionär hat mit Recht das
Verhalten der massgebenden Bundesbehörden gegenüber
den Arbeitslosen der eidgenössischen Betriebe kritisiert,

und es hat mich gefreut, dass diese Kritik eine
wiederholte Unterstützung vom Regierungsratstisch
aus gefunden hat. Sie ist auch durchaus berechtigt,
denn die ganze Weisheit der kriegstechnischen
Abteilung und des Militärdepartements in dieser Frage
bestand darin, dass sie die Arbeiter mit den 70 °/o
für 6 Wochen geködert haben, ohne sich einen Teufel
darum zu kümmern, was die Arbeiter mit dem Geld
anfangen und wo sie nachher Arbeit finden. Es war
ihnen einfach darum zu tun, die Arbeiter aus den
Betrieben hinauszudrängen, und das geschah unter
einem gewissen Druck, der sich bis zur Drohung
steigerte. Das konnten wir in Thun zur Genüge
feststellen. Wenn auch Herr Bundesrat Decoppet
noch ein dutzendmal behaupten würde, diese Leute
seien freiwillig ausgetreten, so ist das nicht wahr ; die
Leute wurden einfach hinausgedrängt und nachher
ihrem Schicksal überlassen. Wenn nicht von Seiten
der Organisationen, speziell des Metallarbeiter
Verbandes, und der Arbeitslosen selbst mit allen Mitteln
« gestüpft » worden wäre, so hätten wir heute den
kürzlich herausgekommenen Bundesratsbeschluss sicher
nicht. Es ging volle zwei Monate, nachdem der
Bundesrat konstatieren konnte, dass die Leute an
andern Orten keine Beschäftigung fanden, bis er dazu
kam, in dieser Beziehung etwas vorzukehren.
Konferenzen wurden abgehalten, Delegationen mussten
ins Bundeshaus geschickt werden, bis es endlich dazu
kam. Es hat mich gefreut, dass Herr Regierungsrat
Tschumi auch die Bahnhofangelegenheit von Thun
erwähnt und seinem Bedauern Ausdruck gegeben hat,
dass diese Arbeit bei dieser Gelegenheit noch nicht
in Angriff genommen wurde. Man hat von Thun
aus alles getan, um zu erreichen, dass wenigstens ein
Teil der Arbeiten ausgeführt werde, aber ohne Erfolg.
Die Gemeinde Thun wäre dem Regierungsrat dankbar,

wenn er durch eine Delegation bei den
Bundesbehörden bewirken könnte, dass die Bahnhofarbeiten
demnächst begonnen würden.

Bezüglich der Arbeitslosenfürsorge ist darauf
hinzuweisen, dass wir auch einen passiven Widerstand
verschiedener Gemeindebehörden konstatieren müssen.
Verschiedenenorts wurden Arbeitslosenversammlungen

abgehalten und man hat mit allen möglichen
Mitteln die Gemeindebehörden zum Ergreifen von
Massnahmen zu veranlassen gesucht, aber vielfach ist
bis zur Stunde noch nichts gegangen. Teilweise
verstecken sich die einzelnen Funktionäre und Behörden
hinter die andern, teilweise wird geltend gemacht,
es fehle an den nötigen Mitteln. Nun haben wir im
Kanton Bern gerade an Orten, wo arme Einwohnergemeinden

vorhanden sind, reiche Burgergemeinden,
und es wäre eine gewisse moralische Pflicht, dass
diese Mittel zur Verfügung stellen würden, um die
Arbeitslosen in der Gemeinde beschäftigen zu können.
Es wurde ganz richtig ausgeführt, dass es sich nicht
darum handelt, die Leute zu unterstützen, was für
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sie immer den Charakter des Almosens habe, sondern
sie wünschen, dass man ihnen Arbeitsgelegenheit
beschaffe. Die Regierung soll den Gemeinden zur Seite
stehen. Wenn man warten will, bis das Anleihen
angenommen ist und das Geld für den kommunalen
Wohnungsbau da ist, geht es zu lange; es .muss
möglichst rasch für Arbeit gesorgt werden. Es wird
darauf hingewiesen, die Arbeitslosen könnten bei
Drainagearbeiten oder Torfausbeutung beschäftigt
werden. Allein sie müssen dort mit einem so kleinen
Lohn vorlieb nehmen und die Arbeit ist so ungesund,
dass ihnen diese Arbeit nicht ohne weiteres
zugemutet werden kann. Als die Arbeitslosigkeit einen
grossen Umfang annahm, sind die betreffenden
Unternehmer sofort mit dem Lohn heruntergegangen und
benützten also die Arbeitslosen als Lohndrücker. Die
Regierung soll dafür sorgen, dass die Arbeiter, welche
aus den Fabriken zu diesen Torfmoor- und Drainagearbeiten

kommen, auch einen anständigen Lohn
erhalten, der ihnen ermöglicht, sich und ihre Familie
durchzubringen.

Herr Regierungsrat Tschumi hat bemerkt, eine
grosse Anzahl Unternehmer hätten ihm erklärt, sie
sollen nun die Arbeiter unterstützen, die sie vorher
bestreikt hätten. Ich meine, Herr Regierungsrat
Tschumi hätte diesen Herren mit vollem Recht
entgegnen können, dass das die gleichen Arbeiter sind,
aus denen sie in Zeiten des guten Geschäftsganges
ihre Profite herausschinden und dass sie deshalb ein
Recht haben, von ihnen auch in dieser Zeit etwas zu
verlangen.

Roth. Herr Dübi hat dargetan, in welch unglücklicher

und ungerechtfertigter Weise die Arbeiter in
Thun entlassen worden sind. Was da der Bundesrat
geleistet hat, ist in der Tat eines der traurigsten
Schauspiele, die er dem Schweizervolk in der letzten
Zeit geboten hat. Ein grosser Teil dieser entlassenen
Arbeiter sind im engern Oberland daheim, und zwar
vielfach in Gemeinden, die es auf die Dauer nicht
ertragen könnten, diese Arbeiter einfach zu erhalten.
Es muss deshalb mit allen Mitteln darnach gestrebt
werden, ihnen wieder Arbeit zu verschaffen. Herr
Regierungsrat Tschumi hat ausgeführt, dass die
Bundesbahnen alle möglichen Arbeiten ausführen lassen,
die im Moment noch nicht nötig wären, so z. B.
gewisse Vorarbeiten für die Elektrifikation. Ich möchte
anfragen, ob die gleichen Vorarbeiten nicht auch für
eine andere Linie gemacht werden könnten, die nicht
dem Bunde gehört, sondern der Lötsehbergbahn,
welcher der Staat sehr nahe steht, nämlich für die
Linie Spiez-Bönigen. Die Elektrifikation dieser Linie
ist sowieso eine Lebensfrage für das engere Oberland.
Wenn wir noch lange unter dem Kohlenmangel leiden
und die Sonntagszüge nicht ausgeführt werden können,
so ist das für das Oberland ein Schaden von Millionen.
Man sagt, das Material sei momentan nicht erhältlich.
Das hindert aber nicht, dass man wenigstens Vorarbeiten

macht und die Arbeiter beschäftigt. Für die
Elektrifikation der Thunerseebahn müssen Tunnels
geändert, tiefer gelegt werden. Das könnte man
jetzt schon machen; ebenso könnten Zementarbeiten

und anderes mehr ausgeführt werden. Ich
möchte die Regierung anfragen, ob es nicht möglich

wäre, diese Vorarbeiten sofort an die Hand zu
nehmen.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der Zusatzantrag des Herrn Grossrat
Strahm scheint mir logischerweise zur Motion Dübi
zu gehören, so dass ich auch ihn entgegennehme.
Ich konnte natürlich die Regierung darüber nicht
zuerst befragen, aber ich will auf meine Verantwortung

auch die Annahme dieses Zusatzes erklären.
Was die Ausführungen des Herrn Chopard

anlangt, so bemerke ich, dass wir nie angenommen
haben, der Beschluss des Bundesrates vom 5. August
werde sich friktionslos durchführen lassen. Es gibt
sehr viele Arbeitgeber, die nicht deshalb ihre
Beiträge nicht zahlen, weil sie nicht zahlen wollten,
sondern deshalb, weil sie selbst wirtschaftlich schwach
sind. Ich habe konstatieren können, dass Beiträge
von Leuten verlangt werden, die selbst kein Geld
haben und Not leiden. So konnte natürlich die
Beitragsleistung der Privatunternehmer nicht friktionslos
erfolgen. Auch wo das Geld vorhanden ist, hat man
sich da und dort gewehrt, weil man die Notwendigkeit

der Hülfeleistung nicht in dem Masse eingesehen
hat, wie es nötig gewesen wäre.

Wenn Herr Zingg sagt, man sollte namentlich die
private Bautätigkeit wieder anspringen lassen, so
möchte ich erwidern, dass gewisse Unternehmer finanziell

auch nicht so stark sind, dass sie grosse Opfer
bringen können auf das Risiko hin, nachher für ihr
Geld keine Befriedigung zu finden. Namentlich ist
auch darauf hinzuweisen, dass die Mietschutzverordnungen,

so wohltätig sie wirken, den Bauunternehmern

mit bezug auf die Mietzinsbestimmung keine
Bewegungsfreiheit mehr lassen, was mit ein Grund
ist, dass die private Bautätigkeit nicht anspringen
kann.

Die Arbeiter als Hamster hinzustellen, ist mir
durchaus fern gelegen und Herr Zingg hat da etwas
aus meinen Ausführungen herausgehört, was ich nicht
gesagt habe. Ich weiss ganz gut, dass die Arbeiter
nicht diejenigen sind, die mit gefüllten Portemonnaies
aufs Land hinausziehen können, um dort zu hamstern.
Ich glaube, darin sind wir beide einmal einig.

Herrn Roth kann ich auf seine Anfrage wegen
der Elektrifikation der Spiez-Bönigen-Linie bemerken,
dass sie beschlossen ist; das Material ist unterwegs
und es wird diese eine der ersten Arbeiten sein, die
an die Hand genommen werden. Der Regierungsrat
wird in Verbindung mit den Personen, welche der
Lötschbergbahn nahe stehen, das möglichste tun, dass
diese Arbeit beschleunigt wird.

Abstimmung.

Eventuell:
Für Annahme des Zusatzantrages Strahm Mehrheit.

Definitiv :

Für Erheblicherklärung der Motion Dübi
mit dem Zusatzantrag Strahm Mehrheit.
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Motion der Herren Grossräte Dürr und Mitunter'
zeicliner betreffend Unterstützung des Wohnungsbaues.

(Siehe Seite 388 hievor.)

Münch. Herr Dürr ist verhindert, an den
Verhandlungen teilzunehmen und es fällt daher mir die
Begründung der von ihm unter dem 10. März
eingereichten Motion zu. Diese Motion hat folgenden
Wortlaut: «In der Erkenntnis, dass die Zustände auf
dem Wohnungsmarkte der Industrieorte des Kantons,
Bern, Biel und Thun, immer unhaltbarer werden, be-
schliesst der Grosse Rat, die Regierung hat
beförderlichst eine Vorlage über die Bereitstellung von
Geldern an Gemeinden, Genossenschaften und Private
zur Finanzierung des Baues von Miethäusern unter
bestimmten Bedingungen mit bezug auf Mietpreise,
Verzinsung und Amortisation vorzulegen.»

Es ist nicht das erstemal, dass wir hier im Grossen
Rat die Wohnungsfrage behandeln. Bereits im Juli
letzten Jahres hat der Sprechende die Regierung
angefragt, welche Massnahmen sie treffen wolle, um die
bestehende Wohnungsnot zu lindern. Herr Regierungsrat

Tschumi hat damals in langer Rede die Frage
behandelt und erklärt, die Regierung sei bereit, auch
auf diesem Gebiete Massnahmen zu treffen. Er hat
verschiedene genannt. Einmal solche, die dazu dienen
sollten, die bestehenden Wohnungsmöglichkeiten
auszunützen, sodann solche, die dahingingen, der akuten
Wohnungsnot auf den einzelnen Plätzen entgegenzutreten

und drittens solche, die darin bestunden,
dass bei künftigen Fabrikbauten die Unternehmer
angehalten werden sollten, gleichzeitig für
Arbeiterwohnungen zu sorgen.

Die Antwort, wie sie uns damals gegeben wurde,
konnte uns nicht befriedigen und wir haben das auch
bei der Erklärung bekanntgegeben. Seither hat die
Wohnungsnot im Kanton Bern nicht etwa abgenommen,

sondern sich noch verschärft, nicht nur in der
Stadt Bern, sondern auch in andern Ortschaften des
Kantons. Was die Gemeinde Bern zur Milderung der
Wohnungsnot getan hat, will ich nicht wiederholen,
Kollega Müller hat es letzte Woche anlässlich der
Behandlung des Anleihens erwähnt. Die Gemeinde
Bern hat alle ihr möglichen Anstrengungen gemacht
und, soviel mir bekannt, sind andere Gemeinden ebenfalls

im Begriffe, auf diesem Gebiete ihre Pflicht zu
erfüllen. Was aber vor allem nottut, ist, dass auch der
Kanton seine starke Hand zur Hilfe bietet. Wir können
erfreulicherweise konstatieren, dass die Regierung
bereit ist, durch Verabf'olgung von Geld zu billigem
Zinse zu helfen. Seither ist bekannt geworden, dass
der Bund sich ebenfalls bereit erklärt, der Wohnungsnot

durch Bereitstellung von billigem Geld begegnen
zu helfen, und es soll namentlich auch der Stadt Bern,
wo die Wohnungsnot in der Hauptsache durch das
Vorgehen des Bundes verschuldet wurde, der eine
ganze Reihe von Mietwohnungen zu Bureauzwecken
umgewandelt hat, statt Bureaubauten zu erstellen,
diese Bundeshülfe zuteil werden. Aber der Bundesrat

- hat in seinem Beschlussesentwurf die Bedingung
vorgesehen, dass die Leistungen des Bundes von gleichen
Leistungen des Kantons und der beteiligten Gemeinden
begleitet sein müssen. Zu diesem Zwecke ist es nun
schon notwendig, dass der Kanton hier ebenfalls die
nötigen Massnahmen trifft. Das kann nur in der Form
geschehen, dass der Grosse Rat die Regierung beauf¬

tragt, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der angesichts
der bedeutenden Beträge, die notwendig sind — es
wird sich um Millionen handeln — ohne weiteres dem
Volke zur Abstimmung vorgelegt werden muss. Wir
sollten durch diesen Auftrag die Regierung ersuchen,
die Sache so zu beschleunigen, dass die Angelegenheit
in der Mai-Session des Grossen Rates behandelt und
dann dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden
kann. Die Massnahmen zur Linderung der Wohnungsnot

sind so dringender Natur, dass sie nicht
hinausgestellt werden sollten, namentlich auch deshalb nicht,
weil sie die beste Gelegenheit schaffen, um die grosse
Zahl von Arbeitslosen, die sich in der Hauptsache
aus dem Baufach rekrutieren, beschäftigen zu können.
Deshalb haben wir Ihnen die Motion unterbreitet. Ich
will mich darüber nicht länger verbreiten, sondern
ersuche den Grossen Rat, sie erheblich zu erklären,
um einerseits die Wohnungsnot zu lindern und anderseits

den zahlreichen Arbeitslosen Arbeitsgelegenheit
zu verschaffen.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wir stehen auch hier vor einer
Zeiterscheinung grösster Bedeutung, der von Regie-
rungs wegen die grösste Aufmerksamkeit entgegengebracht

werden inuss. Namentlich leidet die Stadt
Bern in einem Grade unter der Wohnungsnot, dass
Abhülfe dringend geboten ist. Wenn ich nun an die
Aufgabe herantrete, das Gebiet der Wohnungsnot und
deren Abhülfe etwas zu begehen, so muss ich auf
einige Zeiterscheinungen eintreten, die im Zusammenhang

mit dieser Frage stehen. Es wäre denkbar, dass
der eine oder andere Gedanke, den ich ausführen
muss, schon bei der Behandlung des Anleihens zum
Ausdruck gekommen wäre. Ich war dort nicht
anwesend; ich weiss es nicht, und wenn es der Fall
sein sollte, so muss ich zum vorneherein bitten,
allfällige Wiederholungen zu entschuldigen.

Ich habe schon früher an den Regierungsrat einen
Bericht über die Wohnungsnot geleitet und dort
erklärt, es seinen namentlich drei Fragen zu behandeln ;

1. die Ursachen der Wohnungsnot, um unter
Umständen schon diese bekämpfen zu können; 2. die
Grösse und Ausdehnung der Wohnungsnot, um ein
Urteil darüber zu gewinnen, wie viele Mittel zu deren
Bekämpfung eventuell notwendig sind, und 3. die
Mittel zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Ich will
auf diese drei Hauptlinien etwas eintreten.

Zu Ende des vergangenen und im ersten
Jahrzehnt des laufenden Jahrhunderts ist in den Städten
des Kantons Bern sehr viel gebaut worden. Wir hatten
eine aussergewöhnlich gute Bauperiode zu verzeichnen.
Eine Reihe Einfamilienhäuser verdanken jener
Bauperiode ihre Existenz. Daneben wurden auch grössere
Bauten ausgeführt, die allen diesen Ortschaften zur
Zierde gereichen. Die Privatbauten aus jener Zeit
waren in der Hauptsache Spekulationsbauten. Nicht
der Privatmann hat sein Geld hingegeben, sondern
der Bauunternehmer hat mit Hypotheken gearbeitet,
um sein Geschäft weitertreiben zu können, um sich
selbst im Baugewerbe Arbeit zu geben und dabei
auch noch seine Rechnung zu finden. Es taten sich
auch Bauhandwerkerverbände, Schlosser, Schreiner
und Zimmerleute, zusammen und bildeten sogenannte
Baugenossenschaften, um auf diesem Wege
Arbeitsgelegenheit zu schaffen und ihr Gewerbe mit einiger
Fruchtbarkeit ausüben zu können. Diese Baugenossen-
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Schäften machten im grossen und ganzen ein schlechtes
Geschäft. Viele mussten nach kurzer Zeit liquidieren
und die Liquidation erfolgte in vielen Fällen freiwillig,
in andern zwangsweise. Das in den Wohnbauten
investierte Geld trug nämlich lange nicht das ab, was
man an Hypothekarzinsen aufbringen musste. Lange
Zeit waren 4 — 4 1/s °/o die durchschnittliche Rendite
im Bauwesen. Bs ist klar, dass unter solchen
Umständen und namentlich in Zeiten, wo man das Geld
anderwärts sehr leicht zu viel günstigeren Zinssätzen
anbringen kann, ein Anspringen der Bautätigkeit
ausgeschlossen ist. Der Krieg endlich hat dann jeden
Gedanken an eine lohnende Anlage von Kapitalien
in der Bauerei ausgeschaltet, einmal wegen der
ungeheuer verteuerten Baumaterialien, von denen einige
bis auf 600 °/o des ehevorigen Preises hinaufgingen,
und zweitens wegen der hohen Arbeitslöhne, gegen
die ich nicht polemisiere, sondern die Löhne mussten
zeitgemäss bemessen werden, damit die Leute leben
konnten; ich registriere bloss die Tatsache. Diese
hohen Löhne und die verteuerten Baumaterialien
haben das Anspringen der privaten Bautätigkeit mehr
und mehr verunmöglicht.

Der gänzliche oder fast gänzliche Unterbruch der
privaten Bautätigkeit ist namentlich hier in der Stadt
Bern verhängnisvoll geworden, weil er zu einer Zeit
einsetzte, wo die Stadt einen starken Bevölkerungszuwachs

zu verzeichnen hatte, der einmal vom Ausland

herkam infolge des Krieges und der gewaltig
verstärkten ausländischen Gesandtschaften, aber auch
aus der Schweiz, namentlich aus den Gebieten des
Kantons Bern, weil die auf dem Lande arbeitslos
gewordenen Leute glaubten, in der Stadt bessere
Arbeitsgelegenheit zu finden. Endlich hat auch der
Bund eine gewisse Verantwortung zu übernehmen,
indem er eine Reihe von Wohnungen für Bureaux
mit Beschlag belegte, auch in Verbindung mit Kriegs-
massnahmen, wodurch das Uebel eine gewisse
Verschärfung erfuhr. Indem ich darauf hinweise, möchte
ich feststellen, dass der Bund ein ganz bestimmtes
Interesse, ja eine moralische Pflicht hat, der Stadt
Bern in höherem Masse entgegenzukommen als jedem
andern Ort der Schweiz. Wenn der Bund beschlossen
hat, vorab der Stadt Bern 2 Millionen für gemeindliche
Wohnungsbauten zur Verfügung zu stellen, so hat er
nichts getan, was in andern Gebieten unseres Vaterlandes

irgendwie Neid oder Unzufriedenheit erwecken
soll, sondern nur etwas, was tatsächlich in seiner
moralischen Pflicht und in seiner Aufgabe liegt,
indem er in Bern das Uebel der Wohnungsnot vermehren

half.
Ueber die Ausdehnung der Wohnungsnot im Kanton

Bern habe ich vom statistischen Amt eine
Untersuchung veranstalten lassen und es hat sich gezeigt,
dass sich das Uebel auf rund 80 Ortschaften,
hauptsächlich städtische Gemeindewesen oder industrielle
Ortschaften, des Kantons erstreckt. Freilich tritt die
Wohnungsnot in sehr verschiedenem Grade auf. Während

am einen Ort das Uebel durch
Mieterschutzverordnungen genügend bekämpft oder durch
Zurverfügungstellung leerer Wohnungen durch etwelche
Umbauten eingedämmt werden kann, so ist es an andern
Orten derart, dass kleine Mittel nicht mehr verfangen.
Am allerschärfsten setzte das Uebel naturgemäss in
der Stadt Bern ein, wo gegenwärtig Zustände herschen,
die auf die Dauer nicht weiter bestehen dürfen. Wenn
Schulhäuser, die eine Wohngelegenheit von sehr

zweifelhafter Art darstellen, zu Wohnungen benützt
werden müssen und anderseits auch die auf die Dauer
unhaltbaren Verhältnisse im Schulwesen andauern,
so sind das Momente, die nicht allein die Stadt Bern,
sondern auch den Kanton und weiterhin den Bund
zur Bekämpfung herausfordern.

Die Mittel zur wirksamen Bekämpfung der
Wohnungsnot sind verschiedener Art. Einmal erblicke ich
als solche Mittel den Rückfluss der städtischen
Bevölkerung nach dem Lande, zweitens die Förderung
der privaten Bautätigkeit und drittens die
Unterstützung des gemeindlichen Wohnungsbaues. Auf
diese drei Mittel will ich kurz eintreten.

Zunächst der Rückfluss der städtischen Bevölkerung

nach dem Lande. Hier möchte ich Herrn Grossrat

Zingg dringend bitten, genau zuzuhören, damit
er mich nicht wieder falsch versteht. Ich meine nicht,
es solle glatterdings alles, was jahrelang in der Stadt
in Arbeit stand, auf das Land springen, denn diese
Leute werden nicht mit einem Schlag tüchtige
Arbeiter auf dem Lande. Dagegen würden die Leute,
die vielleicht während der Kriegszeit vom Lande
hereingekommen sind und an die landwirtschaftlichen
Arbeiten gewöhnt sind, heute vielleicht doch gut tun,
auf dem Lande eine Betätigung zu suchen. Sie würden

uns die Bekämpfung der Wohnungsnot in der
Stadt Bern ausserordentlich erleichtern, und anderseits
würde man sie auf dem Lande mit offenen Armen
empfangen ; sie würden der Gesamtheit einen Dienst
leisten, wenn sie ihre Kräfte der Lebensmittelproduktion

dienstbar machten. Wenn ich dieses Moment des
Abflusses der städtischen Bevölkerung nach dem Lande
heute in erster Linie betone, so stelle ich keine
Forderung auf, die ausser dem Rahmen des Vernünftigen
läge, sondern eine Forderung, die eigentlich
selbstverständlich ist. Ich weiss, warum sehr viele Kräfte
in der Stadt sind, die auf dem Lande ein ebenso gutes
Fortkommen hätten: man ist auf dem Lande etwas
stärker an die Scholle gebunden als in der Stadt, die
Viehhaltung, überhaupt der ganze landwirtschaftliche
Betrieb erfordert eine weitaus grössere Präsenzzeit als
das industrielle und gewerbliche Leben, und an dieser
grossen Präsenzzeit, an diesem Mangel an Freiheit in
der landwirtschaftlichen Arbeit liegt es, dass so viele
Leute in der Stadt Bern Beschäftigung suchen, die
sich besser auf dem Lande aufhalten würden. Allein
ich mache immer und immer wieder darauf aufmerksam

und werde darin nicht müde, dass eigentlich die
landwirtschaftliche Arbeit für diese Leute eine
ungleich grössere Befriedigung bieten würde, wenn sie
sich von gewissen Zeitströmungen, von einem
gewissen verfehlten Zeitgeist freimachen könnten. Die
landwirtschaftliche Tätigkeit ist in mancher Beziehung
nicht nur eine anstrengende, sondern auch eine sehr
schöne, geradezu ideale Tätigkeit. Die Betätigung in
der freien Natur gibt dem Verstand, auch der Phantasie

grossen Spielraum, ist auch gesund, und wenn
einer sich davon frei machen kann, dass er nicht
unbedingt eine gewisse Zeit des Tages für sich haben
muss, ohne dass er noch irgend etwas anderes zu
denken hat, so kann er keine bessere Existenz finden
als auf dem Lande. Ich weiss, das macht sich nicht
so leicht. Wer einmal an die Stadt gewöhnt ist, geht
nicht gerne auf das Land zurück, aber umgekehrt
sollten auch die, welche einmal das Landleben
aufgenommen, nicht so leicht in die Stadt kommen und
sich von der Scholle loslösen. Also dieser Faktor muss
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eingesetzt werden; wie gross, kann ich zur Stunde
nicht bestimmen, aber mein Wunsch geht dahin, dass
er möglichst gross könnte bemessen werden.

Nun die Fördernng der privaten Bautätigkeit. Ich
teile da die Auffassung des Herrn Zingg, dass diese
Tätigkeit anspringen sollte. Aber ich wiederhole,
dass gerade die Mieterschutzverordnungen da ein
gewisses Hindernis bieten dürften, weil es an der nötigen
Bewegungsfreiheit in der Zinsbildung fehlt. Die
Baumeister werden Ihnen übereinstimmend sagen, dass,
wenn man heute eine anständige 4 bis 5
Zimmerwohnung erstellen will, man dafür einen Zins von
2000 bis 2500 Fr. rechnen muss, einen Zins, der schon
einen ziemlich finanzkräftigen Mann erfordert, wenn
er ihn soll prestieren können. Das sind Tatsachen,
über die Sie nicht hinwegkommen. Solange diese
Verhältnisse sich nicht in empfindlicher Weise
verbessern, kann die private Bautätigkeit nicht wesentlich

anspringen, weil die Bauunternehmer auch auf
den Verdienst angewiesen sind und ihr Geld nicht in
Bauten verlieren wollen. Sie wollen einen gewissen
Entgelt für die Arbeit, die sie geleistet haben.

So bleibt denn als Hauptmittel zur Bekämpfung
der Wohnungsnot nichts anderes als der gemeindliche
Wohnungsbau. Darüber kommen wir nicht hinweg,
und die Frage geht dahin, wie er sich zu vollziehen
hat. In landwirtschafttreibenden Gegenden haben wir
uns damit nicht wesentlich zu befassen. Dort treten
alle die Sachen, über die wir jetzt sprechen, nicht in
Erscheinung, sondern wir haben uns mit dem gemeindlichen

Wohnungsbau nur da zu befassen, wo mit
andern Mitteln das Uebel der Wohnungsnot nicht
mehr bekämpft werden kann. Da fallen nur wenige
bernische Ortschaften in Betracht, eine kleine Anzahl
von Städten und industriellen Orten. Bislang sind
an die Direktion des Innern Eingaben gelangt von
Thun vom 2. November 1918, Bern 20. November
1918, Burgdorf 27. Dezember 1918, Langnau 4. Januar
1919, Münster 13. Januar 1919. Dazu kam noch
Tramelan-dessus und in jüngster Zeit haben sich
noch einige andere Gemeinden gemeldet, die unter
Umständen in den Kreis dieser bedürftigen Ortschaften
einbezogen werden könnten. Sie sehen also, dass der
Kreis nicht gross wird, er wird jedenfalls 10 bis 12
Gemeinden nicht übersteigen, in denen die Bekämpfung

der Wohnungsnot mit Gemeinde-, Staats- und
Bundesmitteln ermöglicht werden muss.

Was die Stadt Bern anlangt, so habe ich mich
schon früher mit diesen Verhältnissen befasst, und es
ist leicht möglich, dass Ihnen Herr Finanzdirektor
Seheurer mitgeteilt hat, dass im Bundeshause eine
Sitzung stattgefunden hat, an der ich als Vertreter
des Regierungsrates teilgenommen habe und wo Herl-
Bundespräsident Ador in Verbindung mit dem Chef
des Finanzdepartementes, Herrn Bundesrat Motta, der
Stadt Bern 2 Millionen versprochen hat. Nachher
wurde dem Regierungsrat gegenüber auch schriftlich
bestätigt, dass man diese 2 Millionen zu einem Zinsfuss

von 2 72% geben wolle. Ich bin überzeugt, dass
mit diesem billigen Zinsfuss noch nicht alle Fragen
des gemeindlichen Wohnungsbaues gelöst sind, aber
er erleichtert denselben jedenfalls wesentlich. Es ist
möglich, dass man nachher noch weitere Opfer zu
bringen hat. Wenn der Stadt Bern für den Fall, dass
das kantonale Anleihen am 6. April angenommen
wird, von Bund und Kanton rund 4 Millionen zur
Verfügung gestellt werden können, so wird in der

Hauptsache die Wohnungsfrage gelöst werden können.

Mit diesem gemeindlichen Wohnungsbau tritt dann
auf einer breiten Basis auch Beschäftigung im
Baugewerbe ein. Ich stelle mir nämlich nicht vor, dass
die Stadt Bern diesen Wohnungsbau in Regie
übernehmen wird, sondern ich nehme an, dass Architekten,
Baumeister, Bauhandwerker herangezogen werden.
Indem diese Leute im gemeindlichen Wohnungsbau
Arbeitsgelegenheit finden, sind sie ihrerseits auch
wieder in der Lage, einen grossen Kreis von Arbeitern
des Baugewerbes zu beschäftigen, Zimmerleute, Schreiner,

Schlosser und andere Berufsleute, so dass damit
auch für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ein
ungemein glückliches Moment gefunden wird.

Ich meine deshalb, der Regierungsrat habe bislang
alles getan, was er im Hinblick auf die vorhandenen
Umstände tun konnte, um den Beweis zu leisten, dass

er der Frage sehr wohlwollend gegenübersteht, dass

er die Mittel geben will, sobald er sie selbst hat, und
dass der Stadt Bern und auch andern Gemeinden
geholfen werden wird. Wie gross die Beträge sein
werden, die für die übrigen Gemeinden, Burgdorf,
Thun, Lengnau, Münster u. a., ausgelegt werden
müssen, das entzieht sich gegenwärtig meiner Berechnung.

Allein diese Beträge werden jedenfalls'
insgesamt nicht das ausmachen, was hier in der Stadt
Bern geleistet werden muss. Die Ortschaften auf dem
Lande, die auch an Wohnungsnot leiden, dürfen nicht
etwa neidisch sein, wenn der Stadt Bern starke Mittel
zur Verfügung gestellt werden. Denn ich wiederhole,
dass das Uebel in der Stadt Bern die weitaus schärfste

Form angenommen hat, eine Ausdehnung, wie man
sie an einem andern Ort nicht konstatiert, und dass
hier für den Bund und den Kanton die grösste
Verpflichtung besteht, die Wohnungsnot wirksam zu
bekämpfen.

Ich schliesse: Wir sind überzeugt, dass wir eine
Frage von grösster Bedeutung lösen, wenn wir den
gemeindlichen Wohnungsbau unterstützen und damit
die Wohnungsnot aus der Welt schaffen. Wir sind
auch überzeugt, dass diese Mittel möglichst rasch
gewährt werden müssen. Deshalb hat die Regierung
die Abstimmung über das Anleihen auf ganz kurze
Frist angesetzt. Wir sind überzeugt, dass wir damit
wieder ein Stück der heutigen unerfreulichen
Zeiterscheinungen aus der Welt schaffen können, und der
Regierungsrat wird alles tun, was in seiner Kraft steht
und was im Rahmen der finanziellen Leistungsmöglichkeit

des Kantons liegt, um das Uebel zu
bekämpfen und den gemeindlichen Wohnungsbau wirksam

zu unterstützen. Ich kann also wie bei der
vorigen Motion erklären, dass der Gedanke, der durch
die Motion gebracht wird, nicht neu ist, sondern dass
der Regierungsrat in dieser Richtung schon gearbeitet
hat, dass er in gleicher Richtung bis zum guten Ende
weiter arbeiten wird und dass er also die Motion
entgegennimmt.

Meer. Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf
aufmerksam machen, dass der Bund in der Wohnungsfrage

gegenüber seinen Arbeitern schwer gesündigt
hat. Er besitzt die Waffenfabrik hier in Bern, die
Pulverfabrik in Worblaufcn, die Regieanstalten in
Thun und Altdorf, und zu diesen verhältnismässig
grossen Anstalten ist eigentlich ganz wenig Wohn-
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gelegenheit. Kürzlich hat der Bund in Wimmis eine
Fabrik gebaut, die eine grössere Anzahl Arbeiter
beschäftigen wird, und hier hat er es wieder unterlassen,
Wohnungen zu erstellen. Es herrscht dort gegenwärtig

ein unhaltbarer Zustand. Die Arbeiter in
Wimmis müssen ihre Wohnungen 3/i bis 1 Stunde
von der Fabrik entfernt suchen. Eine Anzahl haben
ihre Familien noch in Worblaufen. Fänden sie in
Wimmis Wohngelegenheit und könnten ihre
Wohnungen hier geleert werden, so könnten diese zur
Unterbringung von Leuten aus der Stadt benützt
werden. Bei weitern Besprechungen mit dem Bund
sollte jedenfalls darauf gedrungen werden, dass er zu
seinen Regieanstalten auch die nötige Wohngelegenheit

schafft.
Herr Regierungsrat Tschumi hat ausgeführt, man

könnte dadurch eine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt

herbeiführen, dass man die ländliche Bevölkerung

in der Stadt nach dem Lande abstösst. Ich
möchte fragen, wie man sich das eigentlich denkt.
Ich weiss, dass da und dort die Ansicht besteht, die
Leute ziehen deshalb vom Lande in die Stadt, weil
sie die Arbeit scheuen und einer leichtern Beschäftigung

nachgehen. Wie macht sich eigentlich dieser
Abfluss vom Lande? Die jungen Leute, die nicht bei
der nötigen Kraft sind, werden vom Landwirt nicht
begehrt, während die Industrie sie gerne verwendet.
Sie können sich auf eine gewisse Branche einarbeiten
und erhalten einen, allerdings kleineren Lohn, bei dem
sie ihr Auskommen finden. Ich selbst habe das
mitgemacht. Ich bin auf dem Lande aufgewachsen, war
einen Sommer bei der Baurerei und habe mich dann
auf Neujahr nach etwas anderem umgesehen, weil ich
die Erfahrung machte, dass man gerade im Winter
von den Bauern nicht begehrt ist, wenn man nicht
voll und ganz entwickelt ist. Das ist eine Tatsache,
die man auch aus Kreisen der Landwirtschaft nicht
bestreiten wird. Im weitern mache ich darauf
aufmerksam, dass ländliche Bezirke, die verarmt waren,
dank der Industrie wieder emporkamen, sie konnten
ihre Armenlasten abladen, indem die Leute in der
Fabrik Beschäftigung fanden. Ich weiss auch
zahlreiche Fälle, wo Leute in ärmlichen Verhältnissen
von den Gemeindebehörden Beiträge erhielten, damit
sie in der Industrie eine Beschäftigung suchen und
dort ihr Brot verdienen konnten. Ich glaube nicht,
dass die Bauernschaft sehr froh wäre, wenn man
ihnen diese Leute von der Stadt wieder zuschieben
oder sie veranlassen würde, wieder aufs Land
zurückzukehren. Die Landwirtschaft verfügt heute über
gute technische Hülfsmittel und Einrichtungen, die
man früher nicht kannte. Es ist nicht mehr so wie
vor 25 oder 30 Jahren, wo man fast mit dem Finger
auf den Bauern zeigte, wenn er eine Mähmaschine
anschaffte. Man nahm ohne weiteres an, dass er dazu
genötigt sei, weil er keine Leute mehr finde, die bei
ihm in Dienst treten wollen, man erblickte in ihm
einen Geizhals, was vielleicht auch vielfach zugetroffen
haben mag. Heute dagegen haben alle Bauern ihre
landwirtschaftlichen Maschinen • und die Nachfrage
nach Arbeitskräften ist nicht mehr so gross wie einst.
Man kann nicht ohne weiteres die Leute in der Stadt
für den Arbeitermangel, der auf dem Lande bestehen
soll, verantwortlich machen und kann auch nicht die
Wohnungsnot in der Stadt dadurch lindern, dass man
die Leute aus der Stadt auf das Land zurückschiebt.

Stucki (Biel). Herr Regierungsrat Tschumi hat
von den aus Handwerkern gebildeten Baugenossenschaften

gesprochen und gesagt, man habe damit
schlechte Erfahrungen gemacht. Das mag sein. Aber
es sind auch andere Baugenossenschaften entstanden,
so zum Beispiel in Eisenbahnerkreisen in St. Gallen,
Ölten, Brugg und Biel, und mit diesen hat man bis
jetzt gute Erfahrungen gemacht.

Im weitern hat der Herr Direktor des Innern sich
dahin geäussert, das Land dürfe nicht neidisch sein,
wenn den Städten für den kommunalen Wohnungsbau
etwas zufliesse. Ich möchte das unterstützen und
bemerken, dass der Kanton Bern hier nicht etwa
vorangeht, sondern dass die kommunale Bautätigkeit
in Deutschland und England schon vor 20, 30 Jahren
eingesetzt hat.

Noch ein Wort über die Wohnungsverhältnisse in
der Stadt Bern. Nachdem Herr Grossrat Jenny letzte
Woche wegen der S'/a Millionen, die für Bekämpfung
der Wohnungsnot verwendet werden sollen, Bedenken
geäussert hatte, habe ich mir die Mühe genommen
und bin in die Matte gegangen, um die dortigen
Wohnungsverhältnisse etwas anzusehen. Ich habe
schon verschiedene Schweizerstädte besucht, aber
solche Verhältnisse wie dort an der Matte habe ich
noch nirgends angetroffen. Ich möchte die Herren
ersuchen, einmal auf den Kaffeejass zu verzichten
und sich in dieses Quartier zu begeben, und sie werden

mir bestätigen, dass solche Zustände in der ganzen
Schweiz nicht anzutreffen sind.

Abstimmung:
Für Erheblicherklärung der Motion Mehrheit.

Oberlämlisciie liülfskasse, Subvention à fonds perdu.

(Siehe Nr. 23 der Beilagen.)

Loliner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Krieg hat auf die verschiedenen
Wirtschaftsgebiete unseres Landes eine höchst
verschiedene Wirkung ausgeübt, wie jeder von uns aus
eigener Erfahrung an seinem Ort Tag für Tag
feststellen konnte. Einzelnen Erwerbszweigen gelang es,
sich rasch den neuen Verhältnissen, wie sie der Krieg
herbeiführte, anzupassen und gewissermassen aus der
Not eine Tugend zu machen. Andere wurden von
vorneherein durch den Krieg in eine Lage versetzt,
wie sie sich schlimmer vorher nicht denken liess. Zu
den Wirtschaftsgebieten, welche am schwersten und
gewissermassen am unheilbarsten durch den Krieg
getroffen wurden, gehört unser oberländisches
Hotelgewerbe. Der Kriegsschaden beschränkt sich im
wesentlichen auf das Oberland, weil der Krieg den

grössern Städten, insbesondere Bern, einen ausser-
gewohnlichen Kriegsverkehr brachte, der zu einem
guten Teil den Ausfall des Friedensverkehrs
wettmachte. Im Oberland aber traf der Krieg Verhältnisse

an, die schon von vorneherein den Erschütterungen,

die erfolgten, wenig Widerstand entgegensetzen

konnten.
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Unsere Hôtellerie hat bereits in der Vorkriegszeit
schwierige Jahre durchgemacht, zum Teil infolge der
gespannten Lage, die schon damals in Buropa herrschte,
zum Teil aber auch nicht ganz ohne eigenes
Verschulden. Bereits vor dem Krieg traten verschiedene
Fehler und Mängel zutage, die einer gedeihlichen
Entwicklung unseres Hotelgewerbes hindernd im Wege
standen. In unserem Bericht an den Grossen Rat sind
die wesentlichen Gründe, die da zu nennen sind,
aufgeführt. Es wird niemand bestreiten können, dass

es ein Fehler unserer Hotelindustrie war, dass man
zu viel, da und dort vielleicht verhältnismässig zu
luxuriös gebaut und dass man eine falsche Preispolitik
getrieben hat, indem man sich aus falsch verstandenen
Konkurrenzrücksichten gegenseitig unterbot, so dass
es für einen, der sein Geschäft nach kaufmännischen
Grundsätzen betreiben wollte, kaum mehr möglich
war, richtig zu arbeiten. Ich will den Faden nicht
weiter spinnen, es liesse sich darüber ja noch vieles
sagen. Ich will damit nur dartun, wie die innere
Widerstandskraft dieses Erwerbsgebietes bereits vor
dem Sommer 1914 geschwächt war.

Nun kommt die Katastrophe und wirft fast von
einem Tag auf den andern alles über den Haufen.
Die Erwartungen, die man an die Sommersaison 1914
knüpfte, waren nicht gering, und sie schienen sich
auch im ersten Teil des Sommers erfüllen zu wollen.
Man konnte auf eine gute Saison rechnen, bis fast
von einem Tag auf den andern das katastrophale
Ereignis hereingebrochen ist und den ganzen Erwerbszweig

lahmlegte. Wenn man die Schäden ansieht,
die im Laufe der nun fünf verfehlten Saisons
entstanden sind, so kommt es einem fast vor wie ein
Schlachtfeld : Tote und Schwer- und Leichtverwundete
liegen da herum, wirtschaftlich Tote, deren Betriebe
infolge des Krieges so geschädigt worden sind, dass
ihnen nicht mehr zu helfen ist; andern nur mit
schweren Opfern und mit viel Aufwand an Zeit und
Arbeit.

Wie hat sich die Hôtellerie durch die Kriegsjahre
hindurch geholfen? Man hat sich im Anfang in der
Üeffentlichkeit gefragt, wie dieser schwerleidenden
Industrie geholfen werden solle. Als erster trat der
Bund auf den Plan, aber nicht mit Geld, sondern mit
Papier, indem er eine Anzahl Verordnungen erliess,
die der Hôtellerie über die schwierigen Zeiten
hinweghelfen sollten ; schützende Massnahmen, die sicher
ihre gute Wirkung hatten; Stundungsmassnahmen
allgemeiner und spezieller Art, auf die besondern
Verhältnisse des Hotelgewerbes zugeschnitten; die
Möglichkeit, sich mit den Gläubigern zu verständigen
durch Schaffung einer Gläubigergemeinschaft bei
Anleihenobligationen, eine Verordnung, die da und dort
ihr Gutes hatte, die aber nur auf Geschäfte in grössern
Verhältnissen wirken konnte, usw. Der Bundesrat hat
sogar eine Bedürfnisklausel erlassen, die auf dem Wege
der ausserordentlichen Vollmachten einen Gedanken
zur Verwirklichung gebracht hat, der schon vor dem
Krieg von einsichtigen Leuten geäussert worden ist,
den man aber mangels verfassungs- und gesetzmässiger
Grundlage nicht zum Durchbruch bringen konnte. In
vielen Fällen hatten die bundesrätlichen Verordnungen
eine glückliche Wirkung, aber die durchgreifende
Wirkung, welche weite Kreise von der Bundeshülfe
erwarteten, konnte auf diesem Wege naturgemäss
nicht eintreten. Insbesondere auch deshalb nicht, weil
der Bund immer davor zurückgeschreckt ist, tief¬

gehende Eingriffe in das materielle Recht auf dem
Wege der Verordnungen als zulässig zu erklären. Es
handelt sich ja immer nicht nur um den Schuldner,
sondern es handelt sich um den Gläubiger und den
Bürgen, um Gläubiger, die sich in sehr verschiedener
Lage befinden und von sehr verschiedener Tragfähigkeit

sind.
Was hat der Staat in dieser Sache getan? Der

Regierungsrat liess sich von Anfang an angelegen
sein, die Entwicklung der Verhältnisse zu verfolgen.
Er vertrat von vorneherein die Ansicht, die er auch
heute noch für richtig hält, dass es nicht Sache des
Staates sein könne, mit einer materiell wirksamen
Hülfe einzuschreiten zu einer Zeit, wo man noch
gar keinen Ueberbick über die Grösse und Dauer der
Katastrophe und die schädigenden Faktoren hatte.
Man hat ja bald die Rufe um Hülfe aus dem Oberland

erschallen hören und es gab viele Leute, welche
ihre Haupthoffnung auf eine direkte materielle
Intervention von Staats wegen setzten und sich vorstellten,
der Staat brauche nur einige Güterwagen voll Geld
ins Oberland zu schicken, um alle die Löcher
auszufüllen, und dann sei die Sache in Ordnung. Und
weil er das nicht machte, weil der Regierungsrat sich
zu diesem Radikalmittel nicht entschliessen konnte,
hatte er seine Pflicht gegenüber der notleidenden
Hôtellerie gröblich verletzt! Was wäre daraus
entstanden, wenn der Staat in den ersten Jahren finanzielle

Mittel in reichlichem Masse hätte können flüssig
machen und der notleidenden Hôtellerie zur Verfügung

stellen? Da wären Hunderttausende und Millionen
zugrunde gegangen, ohne dass irgend ein bleibender
Vorteil daraus erfolgt wäre. Die Geschäfte wären
damit für den Augenblick saniert worden, aber die
meisten wären, wenn man sie nicht noch mit einem
reichlichen Betriebsfonds für die Zukunft hätte
ausstaffieren können, in drei, vier oder fünf Jahren mangels
genügender Einnahmen wieder in Schwierigkeiten
gekommen und dann wäre das Geld einfach weggeworfen

gewesen. Das war die Ueberlegung, welche
sich der Regierungsrat machte, Er sagte sich: Wir
müssen mit der Hülfe zurückhalten bis zu dem
Zeitpunkt, wo die Sache sich in ihrer Gesamtheit eini-
germasssen überblicken lässt.

Die andere Ueberlegung war die, dass es in erster
Linie Sache der Beteiligten sein soll, in jedem
einzelnen Fall eine Verständigung herbeiführen zu suchen.
Der Regierungsrat hat von Anfang an den Grundsatz
proklamiert und proklamiert ihn noch heute, dass in
erster Linie in jedem einzelnen Fall das Mittel der
persönlichen Verständigung zwischen den Beteiligten,
Schuldner, Gläubiger und andere Interessenten,
versucht werden soll. Der Regierungsrat glaubte, auf
diesem Wege seinerseits soviel als möglich formelle
Erleichterungen schaffen zu sollen. Zu diesem Zwecke
erliess er 1915 die Verordnung über die Schaffung
einer Treuhandstelle, einer Einrichtung, die vor allem
den Zweck hatte, Schuldnern und Gläubigern mit
Rat und Tat an die Hand zu gehen und sie zu einer
Verständigung zu führen zu suchen. Diese Treuhandstelle,

unter tüchtiger, fachkundiger Leitung, hat
den Zweck, den man von ihr erwartete, erfüllt. Es
können viele Fälle genannt werden, wo durch die
Intervention der Treuhandstelle oder auch nur durch
ihre Existenz Sanierungen vorgenommen wurden.

Die Staatshülfe hat sich aber nicht auf diese
beratende Tätigkeit beschränkt. Wenn man allgemeine
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Mittel aus der Staatsverwaltung- nicht flüssig machen
konnte, so ist man doch auf andere Art unserer Hôtellerie

direkt an die Hand gegangen. Wir dürfen da
vor allem auf die Tätigkeit unserer Kantonalbank
hinweisen. Sie hat ihre Aufgabe als Bankinstitut
gegenüber diesem notleidenden Erwerbszweig in
vorbildlicher Weise aufgefasst und durchgeführt und nach
dem Grundsatz gehandelt, womöglich in jedem
einzelnen Fall zwischen Gläubiger und Schuldner eine
Verständigung- herbeizuführen, bei der nicht nur auf
die Passivposten, sondern auch auf die Aktivposten,
welche jeder Schuldner aufzuweisen vermag, Rücksicht

genommen werde, und zwar nicht nur auf die
Aktivposten, welche in Franken und Rappen
ausgedrückt werden können, sondern auch auf solche, die
mehr unmessbarer Art sind: Lage des Geschäftes,
Möglichkeit, unter normalen Verhältnissen das
Geschäft aus eigener Kraft wieder gesund zu machen,
persönliche Eignung und Tüchtigkeit der am Geschäft
beteiligten Personen, des Eigentümers und vielleicht
auch seiner Familie und seiner Mitarbeiter. Das war
ein Verfahren, das sehr viel Arbeit, sehr viel Liebe
zur Sache und sehr viel Verständnis für die
allgemeine und die besondere Lage der beteiligten Kreise
erheischte und sehr viele Opfer nach sich zog. Wenn
man dem Staat den Vorwurf gemacht hat, er kümmere

sich nicht um die Verhältnisse, so darf gesagt
werden, dass auf dem Wege des Entgegenkommens
der Kantonalbank über 2,5 Millionen ins Oberland
geflossen oder von ihr geopfert worden sind.

Das zweite Staatsinstitut, die Hypothekarkasse, ist
in dieser Beziehung weniger hervorgetreten, weil es
durch gesetzliche Bestimmungen in der Bewegungsfreiheit

mehr gehindert ist als die Kantonalbank. Die
Hypothekarkasse wird daher nach unserer Auffassung
in der Lage sein, eine grössere Leistung an den Hülfs-
fonds, den wir heute gründen wollen, zu machen,
als wir der Kantonalbank zumuten möchten.

Das Vorgehen der Kantonalbank hat nicht nur
auf die eigenen Engagements gewirkt, die sie in
Verbindung mit ihren Schuldnern im Oberland ordnen
konnte, sondern bewirkte auch, dass andere am
oberländischen Hotelgewerbe als Gläubiger beteiligte
Banken dem guten Beispiel nachfolgten. Immerhin
ist das relativ zu nehmen. Es gibt Bankinstitute, die
unter den Folgen des Krieges fast ebenso schwer
gelitten haben und noch leiden wie die Hôtellerie selbst;
es gibt andere, welche weniger leiden, die aber
überhaupt nicht gerne leiden wollen und die nur zögernd
und zurückhaltend dem opferwilligen und verständnisvollen

Vorgehen der Kantonalbank gefolgt sind.
Diesen Instituten wird nun Gelegenheit geboten sein,
ein übriges zu tun, indem sie sich an der Gründung
des Hülfsfonds entsprechend beteiligen.

Was haben die zunächst Beteiligten selbst getan,
um den schweren Schaden, der Tag für Tag neu über
sie kam, abzuwenden? Was haben die Angehörigen
unseres Gastgewerbes im Oberland selbst getan Der
erste Eindruck war natürlich der eines lähmenden
Schreckens. Es ist wohl begreiflich, dass über die
Hôtellerie des Oberlandes, das in den letzten Tagen
Juli und anfangs August 1914 bis in die Berge hinauf
besetzt war und sich nun von einem Tag auf den
andern entleerte, ein lähmender Schreck hereinbrach
und sie im Anfang kaum wusste, wo aus und wo an.
Aber es ging nicht lange, so fingen auch dort die Kräfte
an sich zu rühren und zusammenzuschlicssen. Man

sammelte was sich noch sammeln Hess, nicht an Finanzen,

sondern an Tatkraft und Mut, man organisierte
sich, indem man die Genossenschaft zur Förderung des
Hotelgewerbes im Berner Oberland gründete. Diese
Genossenschaft hat sich zum Zweck gesetzt allgemeine
Massnahmen zur Hebung des Standes, aber insbesondere

die Durchführung einer gesunden Preispolitik,
wie es in den Statuten heisst, durch gemeinsame
und verbindliche Bestimmung der Tarife, womit
einem der Hauptschäden der Vorkriegszeit auf wirksame

Art begegnet werden soll. Der Regierungsrat
brachte von Anfang an diesen Bestrebungen sein
Interesse entgegen, weil er sich sagte, dass die eigene
Kraft der Beteiligten eine Hauptgewähr dafür ist,
dass die Sache einerseits nicht ganz zu Grunde geht
und dass man sich anderseits nicht ausschliesslich an
den Schurzbändel des Staates zu hängen gedenkt. Er
hat eingewilligt, dass eines seiner Mitglieder, der
jeweilige Vorsteher der Justizdirektion, in den
Vorstand der Genossenschaft eintritt und damit eine ständige

Fühlung und Zusammenarbeit zwischen Genossenschaft

und staatlichen Behörden gesichert wird. Dieses

Zusammenarbeiten und diese Fühlung haben breits
gute Früchte gezeitigt und man darf hoffen, sie werden
als erstes grosses Ergebnis die Gründung der Hülfs-
kasse zur Folge haben.

So stehen wir nun am Schluss des Krieges und
heute, mitten in der Uebergangswirtschaft, sind die
Verhältnisse für unsere Hôtellerie noch nicht wesentlich

günstiger geworden. Im Gegenteil. In den letzten
Kriegsjahren war bekanntlich eine ziemliche Anzahl
von Internierten im Oberland untergebracht. Die
Einnahmen, die daraus unseren Gastwirten erwachsen
sind, waren ja klein, aber bei richtiger Geschäftsführung

reichten sie wenigstens dazu hin, dass die
laufenden Ausgaben bestritten werden und der
Geschäftsbesitzer mit seiner Familie leben konnte.
Einzelne, die entweder unter besonders günstigen
Verhältnissen ihren Betrieb führen konnten oder ganz
besonders tüchtige, kaufmännisch gebildete Leute
waren, haben es sogar dazu gebracht, aus den
Internierteneinnahmen ihre Zinsen wenigstens teilweise zu
zahlen. Jetzt ist das vorbei, die Internierten sind fort
und der Verkehr ist eigentlich fast wieder auf Null
gesunken. Wenn man sich vorstellt, wie der Verkehr
sich gegenwärtig macht, wo man am Sonntag nicht
einmal mehr von Bern aus ins Oberland reisen kann,
es sei denn, dass man auf ganz abenteuerlichem
Wege hin- und zurückreist, so liegt auf der Hand,
dass auch die bescheidenen Einnahmen, die man im
Winter und gegen den Frühling hätte machen können,
durch die schwierigen Vekehrsverhältnisse fast ganz
ausgeschaltet sind. Die Lage, in der sich heute das
Gastgewerbe des Oberlandes befindet, ist ganz sicher
ernst und schwierig.

Was ist zu machen? Wenn unsere Hotelindustrie
auf eine zukünftige Entwicklung zählen und sich
darauf vorbereiten will, in Ehren dazustehen, wenn
der Verkehr wieder einmal anzieht, so genügt es
nicht, einfach die Türen aufzutun und die Fremden
hereinzukomplimentieren, sondern sie muss die in
den letzten Jahren in ihren Geschäften entstandenen
äusserlichen Schäden reparieren lassen, die baulichen
Schäden, die während des Krieges durch den
Nichtgebrauch oder durch die Benützung durch die
Internierten verursacht wurden ; das Mobiliar, die Lingen
müssen erneuert werden. Also zu der schweren Be-
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lastung durch die Zinsen, die gestundet wurden, die
aber auch einmal wieder müssen bezahlt werden,
kommt noch die schwere Belastung, welche die
Instandstellung des Geschäftes fast für alle mit sich
bringt und die noch um so mehr ins Gewicht fällt wegen
der unerhörten Preise, die man gegenwärtig hiefür
zahlen muss. Da fragt es sich, ob die Allgemeinheit,
der Staat, neben allem dem, was bereits geschehen
ist, noch direkt finanziell an der Sanierung der
Hôtellerie mitwirken soll. Wir glauben, die Frage
unbedenklich bejahen zu dürfen. Wir haben in unserm
Bericht auf die allgemeine volkswirtschaftliche
Bedeutung des Fremdenverkehrs hingewiesen und
festgestellt, dass bereits 1912 allein im Berner Oberland
ein Kapital von etwa 140 Millionen in der Hôtellerie
investiert war und dass dieses Kapital sich heute wohl
auf 200 Millionen Franken beläuft. Daraus geht hervor,

dass das Hotelgewerbe einen Bestandteil unserer
Volkswirtschaft bildet, welchen die Allgemeinheit,
das Staatswesen, nicht ungestraft auf die Dauer
notleiden lassen darf. Es werden auch wieder andere
Zeiten kommen, die, wenn man eine gesunde Hôtellerie

in diese Zeiten hinüberbringen kann, dem Staat
und der allgemeinen Wirtschaft reichlich wieder
lohnen werden, was man jetzt für sie verwendet. Es
gibt freilich Leute, welche meinen, der Fremdenverkehr

und alle seine Begleiterscheinungen seien eigentlich

etwas, das man lieber nicht hätte. Dieses und
jenes mag zugunsten dieser Auffassung angeführt
werden, allein hier trägt es nichts ab, darüber zu
spintisieren, sondern wir müssen praktische Politik
treiben, und die geht dahin, dass das Fremdengeschäft

ein wesentlicher und wichtiger Teil unserer
allgemeinen Volkswirtschaft geworden ist, dessen Ruin
den Ruin weiter Volkskreise nach sich ziehen würde.
Aufgabe der Staatsbehörden ist es nicht, diesen Ruin
vor sich gehen zu lassen und ruhig zuzusehen,
sondern soviel an uns dazu beizutragen, dass dieser
Erwerbszweig wieder gesunden Verhältnissen entgegengeführt

werden kann.
Bei Würdigung der allgemeinen Sachlage halten

wir den Zeitpunkt für gekommen, von Seiten des
Staates nun auch mit einer materiellen Leistung
einzugreifen. Diese Leistung soll nach unserem Vorschlag
durch die Beteiligung an der Schaffung der oberländischen

Hülfskasse erfolgen. Der Vorschlag, eine
derartige Hülfskasse in Form einer Genossenschaft zu
gründen, ist das Ergebnis einer langen und gründlichen

Prüfung, wobei nicht nur die Vertretung der
Hôtellerie, sondern auch Bankleute und Sachverständige

aller Art mitgewirkt haben. Das Ergebnis der
Prüfung, an der Herr Scherz, Subdirektor der
Kantonalbank, einen hervorragenden Anteil hatte, ist der
Vorschlag, den wir dem Grossen Rat unterbreiten,
der oberländischen Hülfskasse beizutreten. Die
Genossenschaft ist in der Weise gedacht, dass ein kleines
Genossenschaftskapital mit Anteilscheinen von 50
Franken zusammengebracht werden soll, woran sich
jeder Hotelier, auch der bescheidenste Pensionshalter,
durch Zeichnung eines Anteilscheines beteiligen kann.
Es handelt sich also um eine Genossenschaft auf
durchaus demokratischer Grundlage, wobei aber das
Hauptgewicht auf den Hülfsfonds gelegt wird, der
dann die direkte finanzielle Unterstützung gewisser
Geschäfte ermöglichen soll.

Ich möchte ganz kurz den Standpunkt darlegen,
den der Regierungsrat dieser Gründung gegenüber

einnimmt. Er sagt; einmal soll die Kasse nicht etwa
das bisherige, in vielen Fällen bewährte Verfahren
der Verständigung zwischen Schuldner und Gläubiger
überflüssig machen, sondern dieses Verfahren soll
überall da, wo es irgendwie Erfolg verspricht,
beibehalten werden. Die Organe der Kasse sind so
vorgesehen, dass sie gewissermassen die Erbschaft der
Treuhandstelle antreten sollen, dass sie nach wie vor die
beratende treuhänderische Tätigkeit dort, wo sie darum

angegangen werden oder sich ihnen dazu
Veranlassung bietet, fortsetzen sollen und dass die Kasse
nur dort mit direkt finanzieller Unterstützung
eingreifen soll, wo die andern Mittel der Sanierung
versagen. Das wird namentlich bei kleineren Geschäften
der Fall sein, wo kleinere Interessen auf dem Spiele
stehen, die aber für die Beteiligten gross genug sind. Grössere

Interessen lasten in der Regel auch auf
tragfähigeren Schultern und finden bekanntlich leichter
einen Ausgleich und eine Verständigung, als dies bei
kleinen Geschäften der Fall ist, wo die Bürgen nicht
mehr zufrieden sind und keine Hülfe mehr aus eigener
Kraft zu ziehen ist.

Das führt mich auf die Frage der Bemessung der
Grösse des Hülfsfonds. Das ist natürlich zunächst eine
Frage der Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass
man einen Betrag wählen könnte, der sehr bedeutend
über das hinausginge, was wir vorschlagen und dass
man mit der grössten Leichtigkeit für das Geld
Verwendung finden würde. Es fehlt auch nicht an Leuten,
welche uns erklären: Was ihr uns da gebt, ist ein
Pappenstiel, damit lockt man keinen Hund hinter dem
Ofen hervor! Aber wenn man der Sache auf den
Grund geht, wird man finden, dass eine zweckmässige

und vorsichtige Verwendung des Geldes am
rechten Ort in jedem einzelnen. Falle dazu führen
wird, dass eine ganze Anzahl von Fällen einer
Gesundung werden zugeführt werden können. Es kommt
auch da wesentlich wieder darauf an, in welchem
Sinn und Geist die ganze Einrichtung geführt wird.
Es besteht die Hoffnung, dass es gelingen wird, tüchtige

Leute an die Spitze der Gründung berufen zu
können.

Die Frage stellt sich auch formell so: Der Staat
kann durch einen Grossratsbeschluss 500,000 Franken
bewilligen. Stellt man grössere Zumutungen an ihn,
so müssen wir die Sache der Volksabstimmung
unterbreiten, deren Ergebnis nicht ohne Zweifel vorausgesagt

werden kann und die Verzögerungen nach
sich ziehen würde, welche die Sache, die entschieden
drängt, nicht mehr ertragen könnte. Wir haben uns
daher entschlossen, den Hülfsfonds auf 1,5 Million
festzusetzen, wovon der Staat Ys 500,000 Franken
übernehmen soll. Die Beschaffung des Restes der
Mittel ist im Bericht auseinandergesetzt. Wir sind
der Meinung, dass die beiden staatlichen Institute,
Hypothekarkasse und Kantonalbank, eine zweite halbe
Million leisten sollen, was eigentlich auch wieder als
staatliche Leistung zu gelten hat. Aus Gründen, die
ich bereits auseinandergesetzt habe, hätte die
Kantonalbank 200,000 und die Hypothekarkasse 300,000
Franken zu leisten. Die letzte halbe Million soll von
den übrigen Beteiligten, Banken, Lieferanten,
Gemeinden, Transportanstalten und Hôtellerie,
beigebracht werden. Wir wissen ganz genau, dass eine
ganze Reihe von Nieten in dieser Gesellschaft sein
werden, eine ganze Reihe von Interessenten, die nicht
imstande sind, sich an der Hülfskasse, die ihr Geld
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à fonds perdu zusammenbringen muss, zu beteiligen.
Allein wir glauben, dass es bei gutem Willen möglich

ist, die dritte halbe Million aus den beteiligten
Kreisen wirklich zusammenzubringen. Wir rechnen
insbesondere auf einen sehr energischen Schritt der
Schweizerischen Volksbank, eine Reihe anderer Banken
werden in den Riss treten müssen, und im übrigen wird
man sehen, wie man das Geld, und zwar sobald als
möglich, zusammenbringt.

Diese Erwägungen haben uns also veranlasst, den
vorliegenden Beschlussesentwurf dem Grossen Rat
vorzulegen, wonach der Staat der Hülfskasse zur
Unterstützung des notleidenden Hotelgewerbes im Berner
Oberland einen Beitrag à fonds perdu von 500,000
Franken bewilligt. Wir müssen hier, wie in andern
Fällen, auf die Annahme des Anleihens von 25
Millionen abstellen, indem es dem Staat im gegenwärtigen

Moment sonst nicht möglich ist, die Leistungen,
um die es sich hier handelt, aufzubringen. Ich brauche
darüber kein weiteres Wort zu verlieren.

Ferner knüpfen wir an die Bewilligung des
Beitrages die Bedingung, dass die dritte halbe Million
durch die übrigen Beteiligten, abgesehen von der
Kantonalbank und Hypothekarkasse, aufzubringen ist.
In der Staatswirtschaftskommission hat diese Bedingung

zu einlässlichen Erörterungen Anlass gegeben,
Man äusserte Bedenken, ob das Gèld werde
aufgebracht werden können. Aber das Ergebnis der
Beratung war, dass jeder erklärte, es müsse eine
derartige Garantie vorliegen und es bleibe nichts anderes
übrig, als auf diese Lösung abzustellen. Bei gutem
Willen wird es möglich sein, das Geld so aufzubringen.

Lässt man ein Hintertürchen offen, so ist zu
befürchten, dass einer um den andern, der etwas hätte
leisten können, sich durch diese Hintertüre drückt,
so dass schliesslich niemand mehr da ist als der Staat
und seine beiden Banken. Diese Lösung wäre
ungenügend, und im weitern wäre der richtige Grundsatz,
dass in allen Fällen, wo man an die Oeffentlichkeit
appelliert, der betreffende Beteiligte zeigen muss, dass
er selbst bereit ist mitzutragen, preisgegeben.

Was Ziffer 4 anbelangt, dass der Beitrag des
Staates auf Vorschussrechnung bewilligt wird und in
fünf Jahren zu tilgen ist, so ist das eine interne
Buchungssache, die mit der Ausrichtung des Beitrages
nichts zu tun hat. Der Beitrag wird an die Kasse
ausgerichtet, sobald die übrigen Bedingungen erfüllt
sind. Das nur, um ein allfälliges Missverständnis, das
auch in der Kommission zur Sprache gekommen ist,
zu beseitigen.

Ich will nicht weitläufiger werden. Wir sind der
Ansicht, dass es Pflicht der Allgemeinheit ist, dazu
Hand zu bieten, dass unser oberländisches
Hotelgewerbe vor dem endgültigen Zusammenbruch
bewahrt bleibt, und dass keine andere Möglichkeit
besteht, um die letzte Schwierigkeit zu beseitigen, als
die, von Staats wegen eine bestimmte finanzielle
Leistung zu diesem Zwecke zu machen.

Miihlemann, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt
Ihnen einstimmig Eintreten auf den vorliegenden
Beschlussesentwurf. Die Notlage, in der sich das
Hotelgewerbe im Berner Oberland befindet, ist Ihnen schon
wiederholt geschildert worden. Ich erinnere an die
Motionen der Herren Zur buch en und Michel, die beide

erheblich erklärt wurden. Ich erinnere auch an die
jeweilen bei Beratung der Staatsverwaltungsberichte
in den letzten Jahren gemachton Ausführungen. Auch
über die Ursachen der Krisis glaube ich keine weitern
Worte verlieren zu brauchen. Wir wissen, dass sie
einerseits in der Ueberproduktion an Hotels und
Pensionen und anderseits im Weltkrieg zu suchen sind.
Der internationale Fremdenverkehr, auf den die Hôtellerie

im Oberland in der Hauptsache angewiesen ist,
hat in den langen Kriegsjahren sozusagen aufgehört,
und damit wurde die Existenz einer grossen Anzahl
von Hotels und Pensionen in Frage gestellt. Viele
Hotelbetriebe sind in diesen Jahren zusammengebrochen,

andere haben gesucht, durch eine Verständigung

mit der Gläubigerschaft, bei der sie grosses
Entgegenkommen fanden, ihre Verhältnisse zu sanieren.

Eine Anzahl Hotels, die bei Kriegsausbruch als
gut fundiert gegolten haben, stehen heute ebenfalls
vor dem Zusammenbruch. Es ist klar, dass auch diese
der Krisis unterliegen müssen. Es kann darauf
hingewiesen werden, wie die in den Hotels engagierten
Kapitalien durch das Anschwellen der Zinsen
angewachsen sind; sie haben eine Summe erreicht, die in
den meisten Fällen eine solche Belastung des
Hotelgeschäftes darstellt, dass sie mit der voraussichtlichen
Rendite des Geschäftes in gar keinem Verhältnisse
mehr steht.

Unter diesen Umständen ist es begreiflich, dass
sich die Hôtellerie im Oberland nach einer Hülfe des
Staates umsieht. Angesichts der Bedeutung, welche
diese Industrie für den ganzen Kanton und unser
.Land besitzt, sind die Ansprüche, welche die Hôtellerie
heute an den Staat stellt, durchaus gerechtfertigt.
Der Herr Justizdirektor hat Ihnen gesagt, dass in den
Hotelunternehmungen des Oberlandes ungefähr eine
Summe von 200 Millionen Franken engagiert ist. Bis
dahin war die vom Staat an die Hotelindustrie
geleistete Hülfe mehr eine rechtliche oder moralische.
Eine rechtliche Hülfe wurde ihr durch verschiedene
Verordnungen des Bundes geleistet, welche wohl von
gutem Willen zeugen, aber infolge der langen Dauer
des Krieges als unzureichend bezeichnet werden müssen.

In vielen Fällen waren sie auch faktisch
vollständig bedeutungslos. Eine moralische Hülfe wurde
der Hôtellerie durch die Gründung der bernischen
Treuhandstelle für das Hotelgewerbe zuteil. Auch
diese Institution hat gute Dienste geleistet, allein sie
genügt heute nicht, um die bedrohten Existenzen vor
dem Zusammenbruch zu retten. Der Staat, die
Allgemeinheit, muss unbedingt auch eine materielle Hülfe
gewähren. Wer Gelegenheit hatte, die Verhältnisse
näher anzusehen, wer die Notlage mitfühlt, der muss
es als durchaus gerechtfertigt bezeichnen, dass der
Staat mit seiner starken Hand hier zu Hülfe kommt.
Es darf aber auch darauf hingewiesen werden, dass
der Staat die Pflicht hat, hier mitzuwirken mit Rücksicht

auf die grossen Steuerleistungen, die von seiten
der Hôtellerie dem Staat und den Gemeinden vor dem
Kriege zugeflossen sind und die hoffentlich, wenn
wieder andere Zeiten eintreten, aufs neue fliessen
werden. Ganz besonders darf die Hülfe, welche vom
Staat beansprucht wird, von denjenigen gebracht
werden, die im Gegensatz zu der Hôtellerie aus dem
Kriege eher Vorteil oder sogar Gewinn gezogen haben,
sowie von denjenigen, denen der Staat bereits durch
Teuerungszulagen über die gegenwärtige Notlage
einigermassen hinweggeholfen hat.
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Wie ist diese Hülfeleistung vorgesehen? Es soll
eine sogenannte Hülfskasse gegründet werden, in
welche der Staat eine Summe von 500,000 Franken
à fonds perdu einwirft. Diese Hülfskasse hat nach
Art. 1 ihrer Statuten den Zweck, dem notleidenden
Hotelgewerbe des Berner Oberlandes durch finanzielle
Leistungen in verschiedener Form von Fall zu Fall
Hülfe zu leisten. Es kann sich nicht darum handeln,
wenn die Kasse zustande kommt, das Geld mit vollen
Händen hinauszuwerfen, sondern es wird vorsichtig
abgewogen werden müssen, wo eine solche Hülfe am
Platze ist, wo sie etwas nützt und wo nicht. Uebri-
gens sind die Mittel im Verhältnis zu den "grossen
Ansprüchen so beschränkt, dass von vorneherein
ausgeschlossen ist, dass das Geld mit vollen Händen
hinausgeworfen werden kann. Neben dem Staat sollen
die Kantonalbank und die Hypothekarkasse zusammen
Va Million beitragen, und eine weitere halbe Million
ist von dritter Seite, namentlich von den privaten
Geldinstituten, zu leisten. Die Voraussetzungen zu der
materiellen Hülfe sind nach den Statuten genau
umschrieben, so dass man auch in dieser Richtung ruhig
sein darf, dass nicht jedem auf erstes Begehren hin
Hülfe gewährt werden kann.

Neben der materiellen Hülfe sehen die Statuten
aber auch noch eine andere Hülfe vor, auf die ich
ein ganz besonderes Gewicht lege. Nach Artikel 15,
Ziffer 7, trifft die Genossenschaft auch Vorkehren zur
Bekämpfung der Ueberproduktion an Logiergelegenheiten.

Das ist ein Punkt, auf den unsere Hoteliers
grosses Gewicht legen. Ich hoffe, die Genossenschaft
werde diese Aufgabe in erfolgreicher Weise zur
Durchführung bringen. Die vorgesehene Organisation der
Kasse bietet volle Gewähr für eine seriöse und
zweckmässige Geschäftsführung.

Die Opfer, die dem Staate zugemutet werden, sind
im Hinblick auf die grosse Zahl der Unternehmungen,
die sich in schwierigen Verhältnissen befinden,
ausserordentlich gering. Es gibt im Oberland im ganzen
über 400 Hotels und Pensionen, und davon ist der
grösste Teil gegenwärtig notleidend. Daraus geht
hervor, dass mit den der Kasse zur Verfügung
stehenden Mitteln nicht alle Not gehoben werden kann.
Vielerorts wird man daher auch die Hülfe, die wir zu
beschliessen im Begriffe sind, als eine durchaus
unzureichende bezeichnen. Aber man darf doch sagen,
dass es ein Anfang ist und dass, wenn dieser Anfang
Früchte bringt, zu hoffen ist, dass noch weitere Mittel
fliessen werden. Ich stelle mir vor, dass namentlich
auch der Bund nicht anders können wird, als sein
Scherflein zur Linderung der bestehenden Notlage
beizutragen. Sicher wird durch die Gründung der Kasse
manchem kleinen und mittleren Geschäft eine wirksame

Hülfe gebracht werden können. Deshalb dürfen
wir ruhig diesen Anfang machen. Ich empfehle
Ihnen daher, den vorliegenden Beschlussesentwurf zu
genehmigen.

Nyffcler, zweiter Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. Dass man dem Oberland in der
schwierigen Lage, in der es sich zurzeit befindet, zu
Hülfe kommen muss, ist ausser Zweifel. Wieso das
Oberland in diese kritische Lage gekommen ist, und
dass Staatshülfe am Platze ist, wurde Ihnen sowohl
von Herrn Regierungsrat Lohner als von Herrn Mühlemann

eingehend auseinandergesetzt. Wenn die
Fremdenindustrie gut geht, profitiert davon nicht nur das

Oberland, sondern das ganze Land. Wir wären in der
Staatswirtschaftskommission gerne noch weiter
gegangen, als hier beantragt wird ; aber landauf landab
schreit man nach Staatshülfe und der Staat wird von
allen Seiten stark in Anspruch genommen.

Ich bin von der Staatswirtschaftskommission
beauftragt worden, folgenden Punkt hier zur Sprache
zu bringen. Es wurde in der Kommission darauf
aufmerksam gemacht, dass im Oberland bisher eine etwas
einseitige "Wirtschaftspolitik getrieben und allzusehr
alles auf eine Karte gesetzt wurde. .Von einer Seite,
welche die Verhältnisse besser kennt als ich, wurde
geltend gemacht, man habe dort zu wenig intensiv
Landwirtschaft getrieben. Dem wurde entgegengehalten,

man habe im Oberland lange Winter und
enge Täler, viel Land liege auf der Schattseite und
oben in den Felsen, so dass nur wenig eigentliches
Kulturland vorhanden sei. Zudem habe viel Land,
das durch die Verbauung der Wildbäche gewonnen
worden sei, erst noch urbarisiert werden müssen.
Dagegen wurde von einem Fachmann betont, die
Alpwirtschaft sei noch etwas rückständig und hier müsse
unbedingt ein rationeller Betrieb platzgreifen. Anderseits

wurde, wie bereits erwähnt, darauf hingewiesen,
dass viel zu viele Hotels und Pensionen gebaut worden
sind. Dem hat nun allerdings der Bund mit seiner
Notverordnung den Riegel gesteckt. Wir wissen aber
nicht, wie lange diese Notverordnung noch in Kraft
sein wird, und darum ist es gut, wrenn immer und
immer wieder daran erinnert wird, dass man mit dem
Erstellen von neuen Hotels und Pensionen zu weit
gegangen ist. Wenn einer etwa während vierzehn
Tagen sein Haus besetzt hatte, so hat er im Herbst
schon an einen Anbau oder Neubau gedacht, nur
damit der Nachbar nicht zu viel verdiene. Schon vor
dem Krieg happerte es mit der Fremdenindustrie.
1912 und 1913 waren Mittelsaisons, und als dann 1914
wie ein Blitz aus heiterem Himmel der Krieg losbrach,
da begann die Katastrophe einzusetzen. Die Hoteliers,
deren Geschäft nicht einer grossen Aktiengesellschaft
gehört, sondern die ein eigenes Geschäft haben, in
das sie ihr Geld gesteckt, mussten ihren letzten Rappen
als Betriebskapital hergeben, und diesen soll in erster
Linie die Hülfskasse zugute kommen. Dass von einer
Rendite keine Rede mehr sein kann, zeigt übrigens
schon ein Vergleich mit den Bahnen. Vor dem Krieg
konnten die Bahnen im Oberland eine Dividende von
7—8 °/o ausrichten, heute dagegen zahlen sie nicht
nur nichts aus, sondern arbeiten mit Defiziten. Im
weitern wurde in der Staatswirtschaftskommission
bemerkt, es werde viel zu viel Winterbetrieb getrieben
und es könne mit der Zeit auch da zu einer
Ueberproduktion kommen; es sei viel zu viel Geld in den
Winterbetrieben investiert und zudem sei dieser
Betrieb sehr kostspielig, hauptsächlich jetzt bei den
teuern Kohlenpreisen. Im übrigen stimmt die
Staatswirtschaftskommission den Anträgen der Regierung
voll und ganz bei und beantragt Ihnen, der oberländischen

Hülfskasse die halbe Million unter den im
gedruckten Beschlussesentwurf enthaltenen
Bedingungen zu bewilligen.

Seiler. In erster Linie danke ich Herrn
Regierungsrat Lohner, sowie den Herren Mühlemann und
Nyffeler für die freundliche Kritik, die sie gegenüber
der Hôtellerie geübt haben. Ich habe viel mehr
aus dem Munde dieser Herren erwartet und war da-
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rauf vorbereitet, man werde grosse Anklagen gegen
die Hôtellerie im Oberland erheben, indem es ihr
gegenüber im ganzen Kanton herum an Vorwürfen
nicht fehlt. Die Herren haben uns aber in ihrer
Kritik sehr gnädig behandelt, und dafür bin ich ihnen
dankbar. Ich kann mich deshalb ganz kurz fassen
und brauche keine lange Verteidigungsrede zu halten,
um diese und jene Anklagen und Vorwürfe
zurückzuweisen, indem sie gar nicht erhoben wurden. Die
Kritik ist mit Recht gelind ausgefallen, denn wir
kennen die Ifehler selbst nur zu gut, die in den letzten
Jahrzehnten bei uns im Oberland gemacht worden
sind und haben wiederholt darauf aufmerksam
gemacht. Was uns vielfach vorgeworfen wird, ist die
Preisregulierung. Schon in früheren Jahren, wo wir
billige Preise hatten, hiess es immer, die Preise im
Oberland seien zu hoch. Als sich dann vor etwa
zwei Jahren unter dem Druck der misslichen Lage
die Hotelgenossenschaft bildete und bestimmte Preise
vereinbarte, welche uns für unsere Arbeit auch eine
entsprechende Entschädigung garantieren sollten, wurden

wieder Klagen laut, die Ansätze seien zu hoch,
jetzt könne man nicht mehr ins Oberland reisen. Man
hat auch vor einigen Wochen hier im Rat von gesalzenen

Hotelrechnungen gesprochen. Mit Unrecht. Wenn
man weiss, welche Preise wir im Kanton Bern für
Fleisch, Butter, Käse, Milch, Kartoffeln, Gemüse usw.
auslegen müssen und woher diese Preise kommen,
sollte man von gewisser Seite aus nicht von gesalzenen

Hotelrechnungen sprechen.
Ich danke im Namen der Hôtellerie des Oberlandes

der Regierung und Staatswirtschaftskommission
bestens für das Entgegenkommen, das sie uns durch
ihren Antrag erweisen, vom Staat und den beiden
kantonalen Bankinstituten aus je 500,000 Franken zur
Gründung einer Hülfskasse zu leisten. Wir haben
uns etwas daran gestossen, dass man nns zumutet,
selbst auch 500,000 Franken aufzubringen. Herr
Lohner hat uns aber beruhigt, indem er ausführte,
dass in erster Linie die grossen Privatbanken, die
Schweizerische Volksbank und andere, angehalten
werden sollen, uns unter die Arme zu greifen. Dass
Handel und Gewerbe im Oberland sich an der
Aufbringung der dritten halben Million stark werden
beteiligen können, das möchte ich bezweifeln ; immerhin

werden sie ihr möglichstes tun. Die 500,000 Fr.,
welche der Staat beitragen will, sind eigentlich ein
kleiner Teil der 25 Millionen, die er aufzunehmen
gedenkt; aber wir konnten die Leute, die so
argumentierten, damit beruhigen, dass wir ihnen erklärten,
wenn man über die 500,000 Franken hinausgehe, so
müsse die Sache vor das Volk. Wir wissen im Oberland

genau, dass das Bernervolk unterhalb Thun auf
das Oberland nicht gut zu sprechen ist, obschon es
seit einigen Jahren in dieser Beziehung viel gebessert
hat; und es ist nicht ausgeschlossen, dass eine
Volksbefragung nicht das von uns erwartete Resultat
zeitigen würde.

Ich habe seinerzeit bei der Beratung über die
Motion Michel betreffend den Steuererlass für die
Hôtellerie bemerkt, dass im Oberland nicht nur die
Hoteliers Not leiden, sondern auch noch andere Leute,
und den Wunsch geäussert, im Falle der Gründung
einer Hülfskasse möchten auch diese berücksichtigt
werden. Es sind das hauptsächlich die Vertreter der
mit dem Fremdenverkehr zusammenhängenden Handwerke

und Gewerbe. Diese Leute leiden ebenso stark
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wie die Hoteliers selbst unter der gegenwärtigen Not
und auch sie sollten von der geplanten Hülfsaktion
berücksichtigt werden. Ich möchte daher beantragen,

in Ziffer 1 nach « Hotelgewerbes » die Worte
einzuschalten : « und der mit ihm in Mitleidenschaft
gezogenen Handwerks- und Gewerbebetriebe». Es
wurde schon wiederholt vom Handel und Gewerbe
geklagt, sie hätten keine Vertretung im Grossen Rat
und für sie werde nichts getan. Ich möchte nun bei
diesem Anlass als Hotelier für das Handwerk und
Gewerbe eintreten, denn solange ich im Grossen Rat
bin, habe ich mich nie nur als Vertreter einer
bestimmten Branche gefühlt, sondern stets die Interessen
des ganzen Volkes im Auge gehabt.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Antrag Seiler hat auf den ersten
Blick viel für sich. Es ist ganz sicher, dass unter
der Not der Hotelindustrie auch Gewerbe und Handwerk

leiden, die sonst zur Hauptsache auf die Hôtellerie

angewiesen waren. Allein ich frage mich eines.
Man ist der Meinung, dass die U/2 Millionen schon
ein sehr bescheidener Betrag sein werden, um den
direkt mit der Hôtellerie in Zusammenhang stehenden
Schäden wirksam begegnen zu können. Zersplittert
man diese bescheidenen Mittel nicht, wenn man noch
weitere Verwendungsmöglichkeiten schafft? Ich weiss
es nicht. Es ist ein Punkt, den man so oder anders
en! scheiden kann. Vorläufig scheint es mir das
Richtigere zu sein, die Mittel für den bestimmten Zweck,
den wir vorschlagen, zusammenzubehalten in der
Meinung, der beste Dienst, den man dem Handwerk und
Gewerbe im Oberland leisten kann, sei der, dass man
die Leistungsfähigkeit der Hoteliers wieder herzustellen
sucht, die dann ihrerseits durch ihre Bestellungen
Handwerk und Gewerbe neu beleben. Ich möchte
daher, bessere Belehrung vorbehalten, Ablehnung des

Antrages Seiler beantragen.

Bahner. Ich stimme den Anträgen der Regierung
und Staatswirtschaftskommission zu und bedaure nur,
dass man der Hôtellerie nicht im erhofften Masse unter
die Arme greifen kann. Die Art und Weise der
Unterstützung des Hotelgewerbes sticht in vorteilhafter
Weise ab von der Unterstützung, die seinerzeit die
Uhrenmacherei gefunden hat. Als diese einst eine
ähnliche Krise durchmachte, hat der Staat auch
geholfen und Gelder zur Verfügung gestellt, aber leider
nicht à fonds perdu, sondern die Gemeinden mussten
das Geld zurückzahlen oder hätten es wenigstens
zurückzahlen sollen. In dieser Beziehung ist ein
Fortschritt zu bemerken, den ich begrüsse.

Ich möchte bei diesem Anlass noch eine Anregung
machen. Die Statuten sehen die Liquidation der Hülfskasse

vor. Wenn dann noch einige Kapitalien
vorhanden sein sollten, so möchte ich die Anregung
machen, dass sie dazu verwendet werden, um gewisse
im Oberland auf Naturschönheiten bestehenden
Servituten zurückzukaufen, damit diese Naturschönheiten,
Seen, Grotten usw., dem Publikum frei geöffnet werden.
Ich spreche da wohl im Namen vieler Tausender von
Naturfreunden'.

Loliner, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Herr Balmer spricht mir persönlich aus
der Seele, aber ich fürchte, dass der Fall nicht praktisch

wird, dass wir von den Geldern etwas zu dem
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angegebenen Zweck werden verwenden können. Denn
die andern Verwendungsmöglichkeiten sind so reichlich
bemessen, dass wir froh sein wollen, wenn wir mit
den 1 Ya Millionen ihnen gerecht zu werden vermögen.

Mühlemanii, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Ich erlaube mir gegen den Antrag Seiler
Stellung zu nehmen, so sympathisch er einem erscheint
und so begrüssenswert er in diesem oder jenem Fall,
namentlich was das Baugewerbe anbelangt, auch ist.
Im übrigen möchte ich bezweifeln, dass Handwerk
und Gewerbe gerade so notleidend seien wie die
Hôtellerie, indem dort lange nicht so grosse Kapitalien
engagiert sind wie hier. Wir wollen heute die Hülfs-
kasse für das Hotelgewerbe beschliessen, und wenn das
übrige Gewerbe und Handwerk die Hülfe des Staates
nötig hat, so wird der Grosse Rat auch später zu haben
sein, um die nötigen Beiträge zu bewilligen, wie er
es bis dahin in grosszügiger Weise getan hat. Ich
möchte Herrn Seiler bitten, seinen Antrag heute fallen
zu lassen und vielleicht später wieder aufzunehmen,
wenn er sich wirklich als nötig erweisen sollte. Ausserdem

haben wir kein richtiges Bild von der Notlage
dieser Leute und wissen nicht, wie weit die Aufnahme
dieses Zusatzes führen würde. Eine Kontrolle über
die Verwendung der Mittel für diesen Zweck ist in
den Statuten nicht vorgesehen. Ich glaube deshalb,
der Antrag sei der heutigen Sachlage nicht angepasst
und sollte vielleicht später einmal gestellt werden.

Leuenherger (Bern). Ich wollte gerade darauf
hinweisen, wovon der Vorredner eben auch gesprochen hat,
dass nämlich in den Statuten der Genossenschaft
ausschliesslich vom Hotelgewerbe die Rede ist. Im Bericht
und Antrag der Justizdirektion wird ebenfalls immer
nur auf diese Statuten verwiesen, und es scheint mir,
dass wir eigentlich über das hinausgehen, was zur
Beratung steht. Wenn wir das Gewerbe als solches
fördern wollen, so bedingt das nach meiner Auffassung

eine besondere Vorlage. Die Begründetheit einer
solchen scheint mir allerdings gegeben, denn soviel
ich unterrichtet bin, ist auch in gewissen Gewerbekreisen

eine Notlage zu verzeichnen. Ich könnte daher
meinerseits einer solchen Vorlage keineswegs feindselig
gegenübertreten. Wir haben übrigens schon anlässlich
der Behandlung einer Motion des Herrn Seiler über
die Sache kurz debattiert und soviel ich mich erinnere,
hat sich keine Opposition geltend gemacht. Ich glaube,
dass auch heute in dieser Beziehung keine Befürchtungen

zu hegen sind.
Herr Seiler scheint der Auffassung zu sein, dass

ich die Herren Hoteliers nicht gerade gerne habe. Ich
will ihm verraten, dass es ganz wenig gefehlt hat,
dass ich kuçz vor dem Kriege selbst ein Pensionshalter

geworden wäre und wenn es dazu gekommen
wäre, ich heute auch zu den Kreisen gehören würde,
die diese Hülfskasse in Anspruch nehmen müssen.
Ich möchte in dieser Beziehung jedes Missverständnis
vermeiden. Es sind sachliche Gründe, welche mich
dazu veranlassen, heute gegen den Antrag Seiler
Stellung zu nehmen. Wenn wir dem1 Gewerbe zur
Seite stehen wollen, so müssen wir das, wie gesagt,
durch eine besondere Massnahme tun und wir können
es nicht verquicktn mit einer Aktion speziell zugunsten

der Hôtellerie. Dass hier ein Notstand besteht,
darüber sind wir alle einig, und ich hoffe, diese Ein¬

stimmigkeit werde sich auch im Abstimmungsergebnis
zeigen.

Seiler. Herr Mühlemann gibt mir den Rat, meinen
Antrag zurückzuziehen, weil keine Kontrolle vorgesehen

sei und überhaupt Handwerk und Gewerbe im
Oberland nicht so gelitten hätten. Gehen Sie nach
Interlaken und fragen Sie die Schlosser, Schreiner,
Gypser und Kleinhandwerker, wie sie dastehen, und
Sie werden Auskunft bekommen. Alle diese Leute
haben auch Häuser und Werkstätten, auf denen grosse
Hypotheken lasten, die sie auch verzinsen sollten,
aber es nicht können. Ich habe geglaubt, die Hülfskasse

sei dazu da, dass die Leute eventuell billiges
Geld bekommen. Was die Statuten anbelangt, so sind
sie nur ein Entwurf und noch nicht definitiv genehmigt,

so dass eventuell durch meinen Antrag bedingte
Aenderungen darin noch berücksichtigt werden können.

Im Vortrag der Regierung heisst es, dass
Gewerbe, Handel und andere Kreise auch zur Zeichnung
von Anteilscheinen herbeigezogen werden sollen ; darum
sollte es ihnen auch möglich sein, an der Hülfskasse
zu partizipieren. Nun ist es mir nebensächlich, wie
der Entscheid ausfällt, aber ich ziehe meinen Antrag
nicht zurück.

Abstimmung.
Eventuell:

Für den Antrag Seiler Minderheit.

Definitiv :

Für Annahme des Beschlussesentwurfes Mehrheit.

Bcschluss:

1. Zum Zwecke der Ermöglichung der Gründung

einer oberländischen Hülfskasse zur
Unterstützung des notleidenden Hotelgewerbes

im Berner Oberland wird ein Staatsbeitrag
à fonds perdu von 500,000 Fr. bewilligt.

2. Die Ausrichtung dieses Beitrages erfolgt, so¬
bald durch Aufnahme eines Anleihens dem
Staate die nötigen Mittel hierzu zur
Verfügung gestellt werden.

3. An die Bewilligung des Beitrages wird die
Bedingung geknüpft, dass über die vom
Staat, der Kantonalbank und der Hypothekarkasse

aufzubringende Summe von 1 Million
die übrigen Beteiligten wenigstens einen
Betrag von 500,000 Fr. beschaffen.

4. Der Beitrag des Staates von 500,000 Fr. wird
auf Vorschussrechnung bewilligt; er ist in
fünf Raten zu tilgen, deren erste im Jahre
1919 fällig wird.

Schluss der Sitzung um 6 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.
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Siebente Sitzung.

Dienstag den 18. März 1919,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender : Präsident B o i n a y.

Der Namensaufruf verzeigt 171 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 44 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Choulat, Düby, Egger,
Grimm, Jakob, Ilg, Junod, Keller (Bassecourt), Lenz,
Neuenschwander (Oberdiessbach), Reichenbach, Ry-
ser, Schüpbacli, Stauffer, Strahm, Weibel; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: Aebi, Bechler,
Boss (Grindelwald), Boss (Sigriswil), Chopard, Clé-
mençon, Dürr, Engel, Flückiger, Giauque, Girod, Glur,
Gnägi, Jenny, Ingold (Lotzwil), Lardon, Laubscher,
Merguin, Meyer (Undervelier), Moor, v. Müller, Nikiaus,
Paratte, Peter, Schenk, Schneeberger, Siegfried, Vuille.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Die unterzeichneten Grossräte wünschen den
Regierungsrat zu interpellieren über die Frage des
Obligatoriums des Kadettenwesens an unsern bernischen
Mittelschulen und die Beseitigung dieses Obligatoriums.

Dübi
und 17 Mitunterzeichner.

An den Regierungsrat.

Tagesordnung s

Juragewässerkorrektion ; Sperrwerk gegen die alte
iare bei Aarberg.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Hochwasser vom letzten Dezember

hat oberhalb Aarberg beim Abzweigen des
Hagneckkanals eine Schwelle überflutet und zerfressen,
so dass die Gefahr nahe lag, dass die Aare wieder
ihrem alten Lauf nach Aarberg und durch das Moos

gegen Büren folge. Durch sofortige Hülfe seitens Aarberg

konnte dieser Gefahr begegnet werden. Mit der
Wiederherstellung der Schwelle wurde sofort begonnen

und sie wird nächstens fertig sein. Die Kosten
belaufen sich auf 18,000 Fr., und wir beantragen Ihnen
diesen Kredit zu bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Balmer. Ich möchte den Herrn Baudirektor
anfragen, ob das Absperrwerk der alten Aare so
abgeändert worden ist, dass den vielen Begehren betreffend
Zuleitung von Wasser in die alte Aare auch bei
Niederwasserstand Rechnung getragen ist. Die alte
Aare ist bekanntlich ein gutes Fischgewässer. Seit
Jahren sind die Fischereiinteressenten klaghaft, dass
bei Niederwasser die alte Aare fast austrocknet und
infolgedessen viele Jungfische zugrunde gehen. Da
der Fischbestand von grosser Bedeutung ist, sollte
wenn immer möglich dafür gesorgt werden, dass die
alte Aare immer reichlich Wasser hat. Bei der
Ausführung der Juragewässerkorrektion war ein gewisses
Quantum Wasser vorgesehen, das die alte Aare
beständig haben sollte. Nachdem die Bernischen Kraftwerke

die Aare bei Niederried angezapft haben und
den Grossteil des Wassers nach Kallnach leiten, ist
es sehr wahrscheinlich unmöglich, zu jeder Zeit der
alten Aare das im Juragewässerkorrektionsplane
vorgesehene Quantum Wasser zu überlassen, weil die
Aare von Niederried bis zum Hagneckkanal kaum
den Wasserstand hat, den man der alten Aare zuführen

sollte. Gleichwohl glaubt man in Fischereikreisen,
dass es bei Vervollkommnung der technischen

Mittel möglich sein sollte, dem Uebelstand des
Austrocknens der alten Aare begegnen zu "können. •

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei der Ausführung des Werkes in
Niederried haben die Bernischen Kraftwerke das Minimum

von Wasser, das durch die alte Aare bei Aarberg

abfliessen muss, 1 .Sekundenkubikmeter, in einem
besonderen Kanal bis zum Absperrwerk hinuntergeleitet.

Dieser Kubikmeter fliesst ständig herunter, auch
bei Niederwasser. Durch diesen separaten Ableitungs-
kanal, dessen Erstellung gegen 100,000 Fr. gekostet
hat, ist das vertragliche Niederwasser in der Aare
garantiert".

Balmer. Das ist mir wohl bekannt, aber ich habe
mir durch Herrn Grossrat Peter sagen lassen, dass zu
gewissen Zeiten das Wasser, das durch den Seitenkanal
heruntergeleitet wird, von der Zuckerfabrik Aarberg
vollständig benötigt wird, so dass die alte Aare kein
Wasser bekommt. Es sollte dafür gesorgt werden, dass
der Seitenkanal wirklich beständig 1 Kubikmeter Wasser

an die alte Aare abgibt. Es sollte möglich sein,
es so einzurichten, dass sowohl die alte Aare mit
Wasser versehen wird wie auch die Zuckerfabrik
Aarberg. *

Genehmigt.

Beschlüss :

Der Baudirektion werden für die Wiederherstellung,

Erhöhung und Sicherung des durch das
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Hochwasser vom 23./24. Dezember 1918 beschädigten

Absperrwerkes gegen die alte Aare am
Anfang des Hagneckkanales bei Aarberg und
Ausräumung im Einlaufkanal der alten Aare 18;000
Fr. auf Rubrik XG4 bewilligt.

Bern-Tiefenaa-Strasse ; Entwässerung.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gestern nachmittag ist anlässlich der
Behandlung der beiden Motionen viel von der
Arbeitslosigkeit und deren Bekämpfung gesprochen worden.

Vor kurzem hatten wir Besprechungen mit
Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und letztere

teilten uns mit, dass gegenwärtig laut ihrer
Kontrolle viele Arbeitslose in der Gemeinde Bern sind.
Ich gebe den Herren die Zusicherung, dass ich, soweit
an mir, für Schaffung von Arbeitsgelegenheit in der
Gemeinde Bern sorgen werde, hauptsächlich von der
Erwägung ausgehend, dass das durch Arbeit verdiente
tägliche Brot viel besser schmeckt als das, das man
sich durch Almosen erwirbt. Es wurde auch
gestern hier von verschiedenen Seiten betont, dass es
moralisch weit besser sei für jedermann, wenn er sein
Leben durch Arbeit fristen kann. So bin ich dazu
gekommen, die vorliegende Kreditbewilligung beim
Grossen Rat nachzusuchen und ihm auch das folgende
Geschäft vorzulegen, das den Hochbau betrifft. Wir
schaffen auf diesem Wege Arbeitsgelegenheit sowohl
im Tiefbau als im Hochbau, und ich hoffe nur, die
Arbeitslosen werden die Gelegenheit ergreifen, sich
zur Arbeit zu melden und sich bei deren Ausführung
richtig stellen.

Das erste Geschäft beschlägt die Entwässerung
der Tiefenaustrasse, ein Projekt, das wir bereits vor
drei Jahren studiert haben. Die Herren, welche um
Bern herum wohnen, werden zugeben, dass es kein
Luxus ist, diese Strasse etwas besser instand zu
stellen. Bevor wir durch Einwalzen von Kies eine
Verbesserung herbeizuführen suchen, muss unbedingt
für einen richtigen Ablauf des Wassers gesorgt werden.

Jetzt kann es hauptsächlich wegen der Bern-
Zollikofen-Bahn nicht richtig ablaufen. Das
Bahngeleise liegt der Trottoirschale entlang und ve'rhindert
so den Ablauf des Wassers der diesseitigen Stras-
senhälfte. Der Zustand darf auf die Länge nicht
geduldet werden und deshalb haben wir vor drei Jahren

ein Projekt ausgearbeitet für die Entwässerung
der Strasse von ausserhalb dem Felsenautunnel bis
zum Tierspital, dessen Kostenvoranschlag sich auf
130,000 Fr. belief. Unser Kredit von 1916 erlaubte
uns die Ausführung des Projektes nicht und wir
legten es vorläufig wieder auf die Seite. Nachdem
nun die Schaffung von Arbeitsgelegenheit dringend
ist und die Ausführung der Arbeiten an sich
wünschenswert ist, so möchten wir heute mit der Verwirklichung

des Projektes einen Anfang machen, trotzdem
es 125% mehr kostet als 1916. Mit dem verlangten
Kredit von 133,400 Fr. können wir nicht ganz die
Hälfte der damals vorgesehenen Arbeiten ausführen,
die sich auf die schlimmste Strecke vom Felsenautunnel

bis zur Besitzung Luginbühl beziehen. Gleichzeitig

soll dafür gesorgt werden, dass die Bern-Zolli-

kofen-Bahn ihr Geleise so legt, dass in Zukunft die
Strasse in Ordnung unterhalten werden kann.

Für die Einführung der Solothurn-Bahn nach Bern
war seinerseit geplant, das gegenwärtig dem Trottoir
nachlaufende Geleise der Zollikofen-Bahn auf die
andere Seite der Strasse, auf die Bergseite, zu legen, und
zwar 20 cm höher als die Strasse, so dass die Bahn dann
auf eigenem Körper fährt und Bahn- und Strassenverkehr

sich gegenseitig nicht mehr belästigen. Das
hat für die Bahn auch den Vorteil, dass die Züge
auf der Strecke schneller fahren dürfen als auf der
Strasse selbst. Wir wollen das nun gerade miteinander

verbinden, so dass für Bahn und Strasse bessere

Verhältnisse entstehen und endlich auch die Solo-
thurn-Bern-Bahn auf den Bahnhofplatz in Bern
geführt werden kann. Bei der jetzigen Geleiseanlage ist
das ausgeschlossen; das hat auch die Verwaltung,
der Solothurn-Bern-Bahn eingesehen und vorläufig
die Station Zollikofen als Endpunkt ihrer Linie
bestimmt. Dort müssen die Reisenden von Solothurn
auf die Bern-Zollikofen-Bahn umsteigen, was zur Folge
hat, dass einzelne Züge zwischen Zollikofen und Bern
oft überfüllt sind und die unterwegs einsteigenden
Personen im Lokalverkehr keinen Platz mehr finden.

Wir hoffen, mit dieser Vorlage einerseits die
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und anderseits dringenden

Uebelständen abzuhelfen, und ersuchen Sie daher,
den nachgesuchten Kredit von 133,400 Fr. zu
bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtschaftskommission begrüsst es,

dass der Regierungsrat rechtzeitig eine Anzahl
Vorlagen bereitgestellt hat, die dazu bestimmt sind,
der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Eine dieser
Vorlagen, keine sehr umfangreiche, betrifft die
Entwässerung der Bern-Zollikofen-Strasse. Die grössern
Geschäfte werden ebenfalls heute noch zur Sprache
gelangen. Es ist eine dringende Notwendigkeit, diese
Strasse zu entwässern, was jedermann, der dort
durchgeht, konstatieren kann. Auch wenn schon eine
Zeitlang kein Regen mehr gefallen ist, so ist die'
Strasse an einzelnen Stellen doch ständig nass und
jedem, der mit Fuhrwerk oder Automobil die Strasse
befährt, muss ihr ausserordentlich schlechter Zustand
auffallen. Die vorgesehene Entwässerung wird dazu
dienen, die Strasse in einem besseren Zustand erhalten

zu können, als es bisher der Fall Avar. Die Summe
von 133,400 Fr. beruht auf neuen Berechnungen, so
dass erwartet werden darf, dass sie zur Instandstellung

des Teilstückes, das als das dringlichste in
Angriff genommen werden soll, genügen wird. Wir
empfehlen die Genehmigung des Kredites bestens.

Genehmigt.

Besehluss :

Der Baudirektion werden für die Ausführung
einer Entwässerungsanlage längs der Engehalde
(Gruppen VIII—XI des Gesamtvoranschlages von
1916) 133,400 Fr. auf Vorschussrechnung
bewilligt.
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Bern; kantonales Frauenspital.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das wäre nun das Geschäft, das in
das Kapitel Hochbau fällt. Ich habe vorhin vergessen

zu erwähnen, dass wir auch der Gemeinde Thun
die Inangriffnahme von Arbeiten gestattet haben, die
später vom Staat subventioniert werden müssen,
damit auch dort die Arbeitslosen beschäftigt werden können.

Es betrifft die Korrektion der sogenannten Läng-
gassstrasse, ein Stück der Thun-Amsoldingen-Strasse,
und die Trottoiranlage auf der Thun-Hilterfingen-
Strasse längs der Bächimatt.

Die Erweiterung des Frauenspitals steht schon seit
längerer Zeit auf den Traktanden. Das Frauenspital
auf der grossen Schanze wurde in den Jahren 1876
bis 1878 gebaut. Es galt als das Muster eines Frauenspitals

und war in der Tat eines der besteingerichteten
Spitäler in Europa. Seither hat aber die

medizinische Wissenschaft Fortschritte gemacht, und auch
die Bevölkerung unseres Kantons hat sich vermehrt.
Infolgedessen genügt das Spital heute nicht mehr.
Im Jahre 1887 fanden 812 Aufnahmen statt, im Jahre
1917 dagegen 1889. Es wurden allerdings seit der
Erstellung des Spitals schon unter zwei Malen kleine
Erweiterungsbauten ausgeführt. 1902 wurde der
Operationssaal in der Mitte des gegenwärtigen Gebäudes
erstellt und im Jahre 1913 der Isolierpavillon auf
der Nordseite längs der Schanzeneckstrasse. Die
Unterkunftsverhältnisse sind gegenwärtig infolge der
riesigen Ueberfüllung sehr prekär und eines Spitals
unwürdig. Sehr oft müssen Patientinnen, nachdem sie
kurz vorher geboren haben, ihr Bett verlassen und auf
eine Tragbare gebettet werden, damit eine andere ihr
Bett für eine Geburt benützen kann. Das sollte in
einem Spital nicht vorkommen, aber bei den
gegenwärtigen Raumverhältnissen geht es einfach nicht
anders. Auch die Hebammenschülerinnen und Wärterinnen

haben nur ihre Schlafräume, wo sie ihre
Verpflegung einnehmen, sich auf ihre Kurse vorbereiten
müssen usw. Auch das sollte geändert werden.

Zur Prüfung der Angelegenheit hat der Regierungsrat
eine Kommission ernannt. Es entstund die Frage,

ob es nicht angezeigt sei, den jetzigen Platz zu
verlassen und an einem andern Ort einen Neubau zu
erstellen mit einer allen modernen Bedürfnissen und
Erfordernissen entsprechenden Anlage. Der Kommission

gehören neben dem Sanitätsdirektor als Präsident,

der heute wegen Unpässlichkeit verhindert ist,
die Sache vor Ihnen zu vertreten, einige Mediziner
sowie Herr Architekt Gerster, der Kantonsbaumeister
usw. an. Sie hat sich nach Bauplätzen umgesehen,
auch mehrere gefunden, ist aber schliesslich einstimmig

zur Ansicht gekommen, es sei weitaus am
günstigsten, den im jetzigen Frauenspital noch vorhandenen

Platz zur Erweiterung zu benützen und also,
das Spital nicht zu verlegen. Man hat keinen
Bauplatz gefunden, der für ein Frauenspital günstig
gelegen wäre. Das Frauenspital muss nämlich leicht
erreichbar und darf nicht weit weg von der
Hochschule und der Insel sein, alles Erfordernisse, die
von einem Bauplatz sehr schwer zu erfüllen sind, der
anderswo liegt, als wo das jetzige Spital sich befindet.

Von der Kommission, der natürlich auch der Direktor
der Anstalt, Herr Professor Guggisberg, angehört,

wurden verschiedene Erweiterungsprojekte studiert
und schliesslich hat sie einstimmig das Projekt gut-

Tagblatt des Grossen Rates. —

geheissen, dessen Pläne dort an der Wand aufgehängt
sind. Es ermöglicht, das Spital so zu erweitern, dass
es den gegenwärtigen und hoffentlich auch den
zukünftigen Bedürfnissen dienen kann. Ein grösseres
Spital, als es hier vorgesehen ist, kann auch nicht
von einem und demselben Direktor geleitet werden,
und man ist zum Schlüsse gekommen, dass, wenn
später noch einmal eine Erweiterung sich aufdrängen
würde, man besser ein zweites Spital mit einem
zweiten Direktor erstellt. Wir hoffen jedoch, dass,
wenn dieses Projekt einmal ausgeführt ist, wir nicht
mehr dazu kommen werden, weitere Kredite für ein
Frauenspital bewilligen zu müssen.

Nach den vorliegenden Plänen wird ein Flügel
längs der Schanzenstrasse nach Norden erstellt. Längs
der Schanzeneckstrasse wird der Hof durch die
Wäschereieinrichtungen, Zentralheizung, Küche usw.
geschlossen, und endlich wird ein Flügel nach links hinaus

gebaut und am äussersten Ende links ist das
Direktorenhaus projektiert. In dem Flügel nach links
sind alle Zimmer nach Süden gerichtet und gegen
Norden liegen die Gänge. In alle Zimmer der
Patientinnen kommt also die Sonne hinein, ein
Haupterfordernis für die Kranken.

Heute kann es sich nicht darum handeln, die
Ausführung des ganzen Projektes, wie es vor Ihnen
liegt, zu beschliessen. Die Kosten würden sich dafür

auf mindestens 2 Millionen belaufen. Wir
beschränken uns deshalb auf die Ausführung der aller-
dringlichsten Arbeiten und ersuchen Sie um die
Bewilligung eines Kredites von 500,000 Fr. für die
Erstellung des Flügels längs der Schanzenstrasse, der
im Plainpied den bis in den ersten Stock hinauf
gehenden Hörsaal enthält und daneben im ersten
Stock eine Wohnung für den Abwart. Gegenwärtig
hat der Abwart ein einziges Zimmer im Spital ; in
Zukunft wird ihm eine kleine Wohnung von 3—4
Zimmern zur Verfügung stehen. Im zweiten Stock
befindet sich der Operationssaal mit den zugehörigen
Vorbereitungsräumen usw.; ferner 2 Zimmer für je
6 Schwangere. Durch die Erstellung dieses Flügels
werden die gegenwärtig für Lehrzwecke verwendeten
Räumlichkeiten in der Mitte des jetzigen Gebäudes
frei und können in Zimmer für die Kranken
umgewandelt werden. Die Verlegung des Hörsaales in den
Flügel hat den Vorteil, dass die Studenten durch einen
separaten Eingang dorthin gelangen können, ohne mit
dem eigentlichen Spitalbetrieb in Berührung zu kommen

und das ganze Haus durchqueren zu müssen, wie
es jetzt der Fall ist. Sie hat weiter den Vorteil, dass
im Spital selbst soviel Platz mehr für Patientinnen
in unmittelbarer Nähe der andern Kranken geschaffen

wird. Wegen der gegenwärtig im Spital
herrschenden Ueberfüllung ist auch eine gründliche
Reinigung desselben sehr schwer, um so schwerer, weil
dort auch die Kollegien abgehalten werden und bei
schlechtem Wetter jeder Student etwas Strassenkot
ins Haus hineinbringt. Nach der Verlegung des
Hörsaales wird die Staubentwicklung in den Spitalgängen

viel geringer sein und die ganze Anlage in
hygienischer Beziehung dadurch gewinnen.

Ich will nicht länger sein. Ich ersuche Sie, den
Kredit von 500,000 Fr. zu bewilligen. Ich garantiere
Ihnen, dass wir diese Kreditsumme nicht überschreiten

werden. Sollten die Baupreise noch einmal teurer

werden, so würden wir den Estrich nicht
ausbauen, um unter keinen Umständen die Kompetenz-
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summe des Grossen Rates von einer halben Million
zu überschreiten.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Das vorgeschlagene Erweiterungsprojekt bedeutet

eine erste Etappe, die allerdings die Platzfrage
für alle Zukunft präjudiziert. Deshalb ist es wohl
angezeigt, den Rat darüber zu orientieren, dass die
Frage lange Zeit von verschiedenen Instanzen erwogen

worden ist, ob das kantonale Frauenspital an dem
Platz, wo es jetzt steht, bleiben soll oder ob es nicht
zweckmässiger wäre, es aus der Stadt hinauszunehmen

und an einen freien Platz zu stellen, wo es durch
keine einschränkenden Servituten und keine
Nachbarhäuser in der Entwicklung gehemmt wäre. Diese
Frage ist namentlich auch der Expertenkommission,
von der der Herr Baudirektor gesprochen hat,
unterbreitet worden, und sie hat sich nach Besprechung
mehrerer Bauplätze, die in Frage kommen könnten,
aus technischen, medizinischen, aber auch aus
finanziellen Gründen mit aller Bestimmtheit dahin
ausgesprochen, das Spital solle auf der grossen Schanze
bleiben, indem genügend Platz zur Ueberbauung
vorhanden sei, um allen Kranken, die der Kanton Bern
in die Anstalt schicken möchte, Aufnahme zu
gewähren. Die Platzfrage ist auch unter Berücksichtigung

einer bestehenden Servitute mit aller Bestimmtheit
in diesem Sinne beantwortet worden. Die Herren,

welche die Pläne ansehen, können sich am richtigsten

ein Bild von der Baulinie machen, die durch die
Servitute nicht überschritten werden darf, wenn sie
vom äussersten Flügel links, wo das Direktionsgebäude

zu stehen kommen soll, eine gerade Linie bis
rechts vorn vor dem jetzigen Spital ziehen. Das
gibt ungefähr die Linie an, über die nicht hinausgebaut

werden darf. Mit Rücksicht auf diese Servitute

ist das Projekt so ausgefallen, wie Sie sehen,
dass es den langen Flügel längs der Schanzeneckstrasse

vorsieht, der dann nach und nach erstellt
werden soll, sobald das Bedürfnis vorhanden ist und
die erforderlichen Mittel bereitgestellt sind. Es ist
einleuchtend, dass man es nicht verantworten könnte,
im bestehenden Frauenspital eine halbe Million zu
verbauen, wenn man die Absicht hätte, es in wenigen

Jahren dann doch zu verlegen. Darum muss der
Rat darüber orientiert sein, dass mit der Bewilligung
des heute verlangten Kredites die Platzfrage
endgültig, d. h. jedenfalls auf eine Reihe von Jahrzehnten
hinaus, entschieden ist. Nach dem sehr schlüssigen
und einstimmigen Bericht der Experten — in der
Kommission war, nebenbei bemerkt, auch die
Aufsichtskommission des kantonalen Frauenspitals durch
ihren Präsidenten vertreten — hat die
Staatswirtschaftskommission keine Veranlassung, zurückzuhalten
und etwa neuerdings die Platzfrage studieren zu
lassen. Wir sind beruhigt durch das bei den Akten
liegende Gutachten, das sehr überzeugend dahinlau-
tet, man solle das Frauenspital da lassen wo es ist
und es so ausbauen, dass es den Bedürfnissen
entsprechen kann.

Daran anschliessend eine zweite Frage mehr
formellrechtlicher Natur. Man kann sagen: Nach dem
Projekt ist es ausgeschlossen, dass der Grosse Rat
die Kompetenz hätte, die ganze Bausumme zu bewilligen,

und es wäre streng genommen richtig, wenn
man das ganze Projekt dem Volk zur Abstimmung
unterbreiten würde. Wir verkennen durchaus nicht,

dass man so argumentieren kann. Allein mit Rücksicht

auf die dringende Notwendigkeit, dem Frauenspital

mehr Platz einzuräumen — und das ist für
uns das Prävalierende —, aber auch mit Rücksicht
auf die Notwendigkeit, Arbeitsgelegenheit zu schaffen,

ersuchen wir den Rat, die Vorlage, wie sie uns
heute unterbreitet wird, zu akzeptieren. Wir glauben,

das dem Rat empfehlen zu dürfen im Hinblick
darauf, dass, wenn der ganze Flügelanbau längs
der Schanzeneckstrasse erstellt wird, dann zweifellos

das ganze Projekt dem Volk unterbreitet werden

muss und unterbreitet werden wird, vielleicht
zusammen mit andern Bauprojekten, welche die
medizinische Wissenschaft und den Spitalbetrieb des Kantons

Bern betreffen. Das die Ueberlegung, welche
die Staatswirtschaftskommission trotz der geäusserten
Bedenken, welche sie bis zu einem gewissen Grade
teilt, dazu geführt hat, Ihnen die Vorlage zur
Annahme zu empfehlen.

Noch ein Wort über die Bedürfnisfrage. Die Herren,

welche dem Rat seit einigen Jahren angehören,
wissen, dass man seit 6, 8 Jahren hier beständig auf
den Platzmangel im Frauenspital hingewiesen hat.
Die Staatswirtschaftskommission hat auch schon vor
einigen Jahren ihr damaliges Mitglied Herrn Näher
als Berichterstatter über das Sanitätswesen abgeordnet,

um einen Augenschein vorzunehmen. Es ist
begreiflich, dass ein Frauenspital sich nicht gerade
eignet, um von der Staatswirtschaftskommission in pleno
besichtigt zu werden, und wir haben dann auf
dringende Vorstellungen hin Herrn Näher als Referenten
über dieses Gebiet ersucht, sich an Ort und Stelle
davon zu überzeugen, wie es eigentlich mit der
Bedürfnisfrage sich verhalte. Herr Näher ist
zurückgekommen mit dem Bericht, dass 'die Erweiterung des

Frauenspitals unbedingt in Angriff genommen werden
sollte. Man war damals schon allseitig damit
einverstanden, aber die Platzfrage war noch nicht abgeklärt.

Inzwischen ist diese Abklärung gekommen,
und wir könnten es nicht verantworten, wenn man
nun nicht mit aller Energie an die Erweiterung des
Frauenspitals herantreten würde. Der Eckbau an der
Schanzen- und Schanzeneckstrasse, der nun zunächst
in Angriff genommen werden soll, wird allerdings
direkt wenig Platz für kranke Frauen schaffen, indem
er, wie Sie gehört haben, in der Hauptsache zur
Aufnahme des Hörsaales und der Operationssäle dient.
Allein es werden dann die Räumlichkeiten des jetzigen

Hörsaales und des Operationssaales frei und
es wird so in verhältnismässig kurzer Zeit doch
auch für Wöchnerinnen und andere Kranke, die im
Frauenspital verpflegt werden sollen, Platz geschaffen
werden. Das Gesamtprojekt und die Bedürfnisfrage
für Erstellung des grossen Flügelanbaues werden später

neuerdings einlässlich erörtert werden können.
Wir haben heute den Rat nicht mit allen Details:
aufhalten wollen, weil wir der Meinung sind, es sei
jedenfalls das Teilprojekt, das in der Kompetenz des
Grossen Rates liegt, spruchreif und es könne der
Rat anhand der Pläne und dessen, was er in den
letzten Jahren immer und immer wieder von Mitgliedern

der Staatswirtschaftskommission und der
Aufsichtskommission des kantonalen Frauenspitals
gehört hat, sich ein Urteil bilden und den verlangten
Kredit bewilligen, was wir Ihnen Kestens empfehlen.

Genehmigt.
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Beschluss :

Der Baudirektion werden auf Vorschussrechnung

500,000 Fr. für die vorläufige Erweiterung
des Spitals durch einen Flügelanbau längs der
Schanzenstrasse bewilligt.

Erweiterung des berniscbeu historische» Museums
iu Bern.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin vom Regierungsrat beauftragt,
das Geschäft als Stellvertreter des Unterrichtsdirektors

hier vorzubringen.
Der Rat hat gestern den Beschluss gefasst, dem

notleidenden Hotelgewerbe zu Hülfe zu kommen. Der
Antrag, den wir ihm heute vorlegen, hat als
teilweise Konsequenz ebenfalls die Unterstützung eines
notleidenden Gewerbes, nämlich des Baugewerbes.
Immerhin ist dieser Beweggrund mehr eine
Begleiterscheinung und nicht die ursprüngliche Entstehungsursache

für das Vorlegen dieses Geschäftes. Es harn
delt sich hier mehr um die Befriedigung einer idealen
Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft. Nicht ohne
Bedenken haben wir die Vorlage in der gegenwärtigen
Zeit eingebracht, wo das Bauen so teuer ist und wo
es sich nicht, wie bei dem soeben verabschiedeten
Geschäft, um eine im Interesse der Volksgesundheit
liegende Massnahme handelt, sondern, wie gesagt, um
eine Massnahme, die sich mehr aus idealen Gründen
rechtfertigt. Aber die Verhältnisse liegen in diesem
Falle so eigenartig, dass der Regierungsrat wie auch
die andern an dem Geschäft Beteiligten, Gemeinderat
von Bern und Burgerrat von Bern, sich verpflichtet
glaubten, das mögliche zu tun zur Ausführung der
Sache, um die es sich handelt.

Der Rat hat Kenntnis von den Einzelheiten dieses
Geschäftes durch Zustellung des Berichtes des
historischen Museums. Der Neubau, der auf dem Kirchenfeld

errichtet werden soll, ist zur Aufnahme der
sogenannten Moser-Sammlung bestimmt. Sie wissen,
welche Bewandtnis es mit dieser Sammlung hat.
Bereits vor fünf Jahren, im Januar 1914, hat Herr Moser
auf Charlottenfels bei Schaffhausen dem bernischen
historischen Museum seine Sammlung an Waffen und
kunstgewerblichen und Schmuckgegenständen
orientalischer Herkunft zum Geschenk gemacht. Das ist
ein Glücksfall, wie er auch im langen Leben eines
Museums, das naturgemäss die Dauer des menschlichen

Lebens wesentlich übersteigt, wohl nur einmal
vorkommt. Denn diese Sammlung — das sagen uns
die Sachverständigen — ist derart eigenartig und
einzigartig, dass sich wohl nirgends in der ganzen
Welt eine zweite derartige Sammlung in Privatbesitz
befindet. Sie umfasst, wie gesagt, Waffen, Schutz- und
Trutzwaffen, kunstgewerbliche Gegenstände, kostbar
gewobene Teppiche, Schmucksachen, Gebrauchsgegenstände,

die uns besser, als es sonst auf andere Art
Smöglich wäre, den Kulturzustand und Geschmack
der Völker Vorderasiens und Zentralasiens vor Augen
führen und die eine Bereicherung unserer ethnographischen

Sammlungen im historischen Museum bedeuten,

um die uns die grössern Städte Europas werden

beneiden können. Der Wert der Sammlung lässt sich
nicht genau bemessen; die Sachverständigen sagen,
dass er nach Millionen zählt. Wer als Laie, wie ich
und andere Mitglieder des Regierungsrates, der
Staatswirtschaftskommission und der andern beteiligten
Korporationen, Gelegenheit hatte, die Sammlung in
Charlottenfels zu sehen, der konnte sich ungefähr ein Bild
machen von dem Glanz und der Pracht, welche die
Sammlung aufweisen wird, wenn sie einmal
zweckmässig und würdig untergebracht ist, so wie wir es
zu tun beabsichtigen.

Herr Moser hat den Wunsch geäussert — es
existiert ein schriftlicher Stiftungsvertrag —- man möchte
die Sammlung innerhalb drei Jahren hier in Bern
aufstellen. Die Innehaltung dieser Frist war wegen
des Krieges nicht möglich. Die Sammlung hätte nach
der moralischen Verpflichtung — es war glücklicherweise

nur eine moralische Verpflichtung, die wir im
Vertrag übernommen haben — bereits 1917 hier in
Bern untergebracht und geordnet sein sollen. Es ist
klar, dass die Ereignisse das verunmöglicht haben.
Nun aber ist die Sache so: Herr Moser ist in
vorgerückten Jahren, er steht tief in den 70, und wünscht
sich an der Ueberführung und Aufstellung der Sammlung

noch persönlich betätigen zu können. Herr Moser

ist ein Kunstverständiger von sehr feinem
Geschmack und seine Mitarbeit würde für uns von aller-
grösstem Nutzen sein, ganz abgesehen davon, dass
wir den hochherzigen Stifter bei der Eröffnung des
Museums noch gerne dabei haben würden. Es besteht
noch ein anderer Grund, warum nach unserer Ueber-
zeugung das Geschäft dringend der Erledigung
bedarf. Solange die Sammlung sich in Charlottenfels
im Kanton Schaffhausen befindet, haben wir sie nicht
hier in Bern, und wenn Herrn Moser etwas Menschliches

passieren sollte, so wären wir vielleicht in
einer schwierigen Lage. Wir erachten es als
dringende Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Sammlung
sobald als möglich nach Bern übergeführt wird. Das
sind die Gründe, welche uns veranlasst haben, trotz
der schlechten Zeiten und trotz der hohen Baupreise
das Geschäft dem Grossen Rat vorzulegen.

Es handelt sich um eine Sammlung, die nicht
in kurzer Zeit zusammengetragen werden konnte,
sondern die das Ergebnis einer fünfzigjährigen Sammeltätigkeit

des Herrn Moser ist, die sich nicht etwa
in den Antiquitätenläden von Paris, London usw.
abspielte, sondern an Ort und Stelle, in den Städten
Zentralasiens, wo Herr Moser viele Jahre zugebracht
hat. Es ist interessant, dem Lebenslauf des Herrn
Moser zu folgen ; er hat darüber ein Buch geschrieben,
und es klingt stellenweise wie ein Roman. Wir haben
also die Gewähr, dass die Gegenstände der Sammlung,

weil an Ort und Stelle direkt von den betreffenden

Eigentümern erworben, unzweifelhaft alle echt
sind. Herr Moser traf es in die günstigste Zeit, so
zum Beispiel in die Zeit, wo in Persien die Neubewaffnung

mit modernen Gewehren, Säbeln und Pistolen
durchgeführt wurde und darum die alten Gewehre,
Säbel und Pistolen, sehr kostbare und unersetzliche
Sachen, von vielen um geringen Preis weggegeben
wurden, so dass Herr Moser aus dem Vollen schöpfen
konnte. Das nur beiläufig, um Ihnen zu zëigen, was
wir auch von diesem Gesichtspunkt aus an der Sammlung

besitzen werden.
Das Museum hat geglaubt, den Anlass benützen

zu sollen, um auch andere Lokalbedürfnisse zu be-
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friedigen. Es hat schon seit Jahrzehnten Schätze
aller Art aufgespeichert, die wegen Platzmangel nicht
ausgestellt werden können, und zwar Gegenstände,
die fast so sehr Anspruch hätten, der Oeffentlieh-
keit zugänglich gemacht zu werden, wie die Sammlung

Moser. Das Museum hat daher ein umfangreiches

Projekt ausgearbeitet in der Meinung, man
sollte den Anlass benützen, um dem Lokalmangel
ein für allemal abzuhelfen. Wir mussten uns aber
sagen, dass das nicht gehe. Es hätte einen Bau
gegeben im Kostenbetrag von über 2 Millionen, und
wir mussten uns bescheiden, nur das zu bauen, was
in der Hauptsache zur Unterbringung der Moser-
Sammlung nötig ist. Das erheischt nach den heutigen
Kosten auf dem Baumarkt eine Summe von 1,126,696
Fr. Diese Summe verteilt sich auf die drei
Teilhaber am historischen Museum, Staat, Einwohnergemeinde

und Burgergemeinde Bern, so dass auf
jeden Teilhaber der Betrag von 374,000 Er. entfällt.
Wir möchten beantragen, diesen Betrag in Würdigung
der ausserordentlichen Verhältnisse zu bewilligen. Damit

würde der Staat die Verpflichtung, die er
übernommen hat, erfüllen. Wie Sie vielleicht aus der
Presse ersehen haben, sind die Burgergemeinde und
Einwohnergemeinde daran, das Geschäft ihrerseits
ebenfalls in Ordnung zu bringen. Die vorberatenden
Behörden, CTemeinderat und Stadtrat von Bern und
Burgerrat und erweiterter Burgerrat, haben das
Geschäft so vorbereitet, dass die Volksabstimmung an
beiden Orten anfangs April wird vor sich gehen können,

so dass die Sache dort in Ordnung kommen wird.
Das Verhältnis mit der Gemeinde Bern muss noch

mit zwei Worten berührt werden. Die Gemeinde
Bern befindet sich, wie bemerkt, in einer finanziell
schwierigen Lage. Sie hat daher an den Staat das
Ansuchen gestellt, er möchte ihr, damit sie nicht
genötigt sei, sich für das Geschäft einen Bankkredit
eröffnen zu lassen, auf dem Wege eines verzinslichen
Anleihens die nötigen Mittel vorschiessen. Wir haben
uns an die Burgergemeinde gewendet und gefragt,
ob sie bei dieser Operation mithelfen wolle. Sie
hat ihre Bereitwilligkeit erklärt. Es würde sich um
einen zu 5% verzinslichen Vorschuss auf 5 Jahre
fest handeln, an dem der Staat und die Burgergemeinde

gemeinschaftlich partizipieren würden. Wir
glaubten, der Gemeinde Bern dieses Entgegenkommen

nicht verweigern zu dürfen. Die Sache gehört
nicht vor den Grossen Rat, sondern wird durch den
Regierungsrat zu erledigen sein; aber weil sie im,
Zusammenhang steht mit der ganzen Ordnung der
Dinge, glaubte ich, sie kurz erwähnen zu sollen.

Wir legen Ihnen den Beschlussesentwurf vor mit
der Empfehlung, ihn anzunehmen. Wir haben dem
Beschluss noch, wie es in letzter Zeit bei derartigen
Vorlagen immer üblich war, die Klausel beigefügt,
dass der Kredit unter der Bedingung bewilligt wird,
dass das Volk durch die Genehmigung des Anleihens
von 25 Millionen am 6. April die nötigen Mittel zur
Verfügung stellen wird.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Am 13. September 1916 hatte ich die Ehre, im

Grossen Rat folgendes Postulat der Staatswirtschaftskommission

zu unterbreiten und zu begründen: «Der
Regierungsrat wird ersucht, bei der Aufsichtskommission

des bernischen historischen Museums darauf
hinzuwirken, dass die Stiftung Bernisches historisches

Museum die Projektierung und Erstellung der für
die zweckentsprechende Unterbringung der Sammlung
des Herrn Henri Moser in Charlottenfels erforderlichen

Räume, wozu sie gemäss Art. 5 der Stiftungsurkunde

vom 26. Januar 1914 verpflichtet ist, ohne
Säumen an die Hand nehme». Dieser Antrag wurde
damals vom Grossen Rat einmütig gutgeheissen. Das
Postulat wurde gestellt und begründet unter dem
unmittelbaren, lebendigen Eindruck, den die Delegation
der Staatswirtschaftskommission in Charlottenfels
erhalten hatte. Die Stiftung war kurz vor Ausbruch
des Krieges errichtet worden. Im Kriegslärm der
ersten Jahre ging sie vollständig unter und der Grosse
Rat hatte nicht Gelegenheit, dem Stifter für seine
hochherzige Gesinnung den wohlverdienten Dank
auszusprechen. Erst im September 1916 wurden wir
auf diese Unterlassungssünde aufmerksam gemacht,
und die Staatswirtschaftsdirektion hat dann ihre
Mitglieder Stauffer, Näher und meine Wenigkeit abgeordnet,

um Herrn Henri Moser in Charlottenfels unsere
Entschuldigung vorzubringen und gleichzeitig einen
Augenschein an Ort und Stelle vorzunehmen. Wir
konnten uns überzeugen, dass die Sammlung die
grösste Privatsammlung orientalischer Waffen und
kunstgewerblicher Objekte ist, die überhaupt existiert,
und Fachleute haben uns erklärt, dass sie sich unmittelbar

an die grössten bestehenden öffentlichen Sammlungen

anreiht. Der projektierte neue Treppenhausbau
soll dazu dienen, diese Sammlung, die nicht

bloss materiell, sondern auch historisch und besonders

ethnographisch ausserordentlich wertvoll ist, in
würdiger Weise aufzunehmen und zur Ausstellung
zu bringen, womit sie der Allgemeinheit zugänglich
gemacht würde, während sie jetzt in Charlottenfels,
an der Peripherie unseres Landes, von verhältnismässig

nur ganz wenigen Personen besucht werden kann.
Begreiflicherweise kann auch der Stifter nicht zur
Verfügung von Besuchern sein, wie dies einem
Museum möglich ist. Die Erstellung des Anbaues an
unser historisches Museum ist mit der Annahme der
Stiftung durch die zuständigen Instanzen bereits in
verpflichtender Weise übernommen worden, so dass
die Ausführung des • Baues nichts anderes bedeutet
als die Einlösung einer rechtlichen Verpflichtung.
Man hätte diese Einlösung mit Rücksicht auf die
abnormen Zeiten gewiss noch hinaussehieben können,
allein zu der rechtlichen Verpflichtung kommt die
moralische, die ich in erste Linie stellen möchte. Man
darf hier wohl sagen: Noblesse oblige. Nachdem man
die ausserordentlich wertvolle Stiftung bekommen und
in der Stiftungsurkunde dem Stifter die würdige
Unterbringung derselben zugesagt hat, so gehört es sich,
dass die sämtlichen beteiligten Instanzen ihr
möglichstes tun, die für eine würdige Unterbringung der
Sammlung nötigen Räume noch zu Lebzeiten des
Stifters, der wie Sie gehört haben, heute in der Mitte
der 70 steht, zu schaffen. Wir haben anhand der
Pläne und der Erklärungen, die uns gegeben wurden,
die Ueberzeugung gewonnen, dass das Projekt den
Anforderungen genügen wird. Wir dürfen sagen, dass
alle Beteiligten, Staat, Einwohnergemeinde und
Burgergemeinde, einen Akt der Gerechtigkeit begehen
und eine moralische Verpflichtung einlösen, wenn
in den nächsten Monaten an die Erstellung des
Treppenhausanbaues geschritten wird. Dabei erreicht man,
was auch in die Wagschale fallen darf, dass für
einen grossen Teil von Handwerkern und Arbeits-
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kreise aller Art lohnende Beschäftigung geschaffen
wird. Das ist gewiss nicht ausschlaggebend, darf aber
in der gegenwärtigen Zeit wohl in die Wagschale fallen

und wird auch von denjenigen gewürdigt werden
müssen, die vielleicht finden, es wäre nicht das
nötigste gewesen, Gebäulichkeiten zu Museumszwek-
ken zu erstellen. Die Bedenken, die nach dieser
Dichtung vorhanden sein könnten, dürfen wir wohl
mit dem Hinweis auf alles das, was eben ausgeführt
worden ist, zerstreuen.

Was die Aufbringung der Bausumme anbelangt, so
hat Ihnen der Herr Justizdirektor darüber das Nötige
gesagt. Ich möchte lediglich noch darauf hinweisen,
dass das Museum als solches in diesem Treppenhaus-
anbau sehr wenige Räume bekommt, obschon es, wie
wir durch Augenschein feststellen konnten, solche
dringend nötig hätte. Herr Vizedirektor Zeller, der
uns in Abwesenheit des Herrn Direktor Wägelin die
Angelegenheit an Ort und Stelle erörterte, hat eine
grosse Selbstverleugnung an den Tag gelegt, indem er
uns den Treppenhausanbau für die Unterbringung
der Sammlung Henri Moser warm empfahl und weniger

von dem Westflügelanbau sprach, der eigentlich
für das Museum hätte dienen sollen und der nun
auf Jahre hinaus zurückgestellt werden muss. Wir
haben speziell in der ethnographischen Sammlung
festgestellt, dass wertvolle Objekte fast bis zur Diele
aufgestapelt sind und die grosse Enge im Museum derart
ist, dass man nicht zu einem frohen, genussreichen
Beschauen der Ausstellungsobjekte kommen kann.
Allein wir begreifen die Zurückstellung des
Erweiterungsprojektes, das dem Museum als solchem hätte
zugute kommen sollen. Ich wollte den Rat nur darauf
aufmerksam machen, dass es sich hier auch um eine
dringliche Angelegenheit gehandelt hätte, dass man
sie aber mit Rücksicht auf die abnormalen Zeiten
und die gespannte Finanzlage speziell der Gemeinde
Bern jetzt noch nicht erledigen kann. Es wäre kaum
möglich gewesen, die Einwohnergemeinde Bern dazu
zu bringen, ihren Drittel an den Westflügelanbau
aufzubringen. So werden wir uns heute mit dem
Nötigsten, mit dem, wozu wir verpflichtet sind,
bescheiden, und wir glauben, dem Grossen Rat mit
voller Ueberzeugung die Genehmigung des verlangten
Kredites empfehlen zu dürfen.

M. Liithy. Je ne veux pas combattre le projet du
gouvernement, mais je constate que pour les musées
on trouve de l'argent à dépenser, tandis que pour le
technician de Bienne, qui est très important, il n'y a

pas de fonds disponible. Et pourtant, je voudrais
rappeler à ces messieurs du gouvernement, que l'on a
grand besoin de notre école de mécanique. Or, celle-ci
ne compte que 40 élèves, il y a trois ans d'apprentissage,

le technicum n'a qu'un nombre d'élèves tout
à fait dérisoire. Il faudrait un établissement susceptible

de recevoir 60 élèves, et pour cela faire
naturellement un certain sacrifice plutôt que d'en consentir
pour des choses intéressant le passé. Je suis certain
que si l'inspecteur des fabriques faisait sa visite
actuellement au technicum de Bienne il le ferait fermer
immédiatement. La hauteur des salles n'est que de
1 m. 80. Si l'on frappe sur l'enclume on touche le
plafond

Je ne veux donc pas combattre le projet, mais je
rends le gouvernement attentif à la situation du
technicum de Bienne, elle doit être améliorée.

Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich will nicht ermangeln, den zuständigen

Direktionen des Innern und der Bauten von den
Bemerkungen des Herrn Lüthy Kenntnis zu geben.
Im übrigen glaube ich, mich doch auf die von uns
für die Vorlage dieses Projektes geltend gemachten
Gründe berufen zu können, die uns ein weiteres
Hinausschieben des Geschäftes als nicht angängig
erscheinen lassen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Mit Rücksicht auf die Bemerkungen des Herrn

Lüthy möchte ich dem Rat folgendes in Erinnerung
rufen. Der Bauplatz für das Technikum ist vor einiger

Zeit angekauft worden. Der Grosse Rat hat einen
bezüglichen Beschluss gefasst. Wenn die Technikumsfrage,

die uns in der Staatswirtschaftskommission
wiederholt beschäftigt hat, noch nicht vollständig spruchreif

ist, so sind die Pierren in Biel daran mitschuld,
denn sie haben eine solche Menge von Projekten,
schon mit bezug auf den Bauplatz, eingereicht, dass
schliesslich ein embarras de richesses vorlag. Es ist
nicht ganz ohne Schuld der Technikumsbehörden und
Lehrer selbst, wenn die Angelegenheit sich allzusehr
hinausgezogen hat. Ich kenne die Verhältnisse, habe
ihnen grosse Aufmerksamkeit gewidmet und habe mich
auch privat orientiert, weil ich die Erstellung des
Technikums in der Tat als eine dringende Notwendigkeit

erachte. Allein es ist nicht sehr glücklich
operiert worden. Ich sage das in aller Freiheit, ohne
jemand persönlich nahetreten zu wollen. Für Leute,
welche mit den Bieler Verhältnissen nicht recht
vertraut sind, ist manches in den Akten sehr unklar.
Herr Lüthy wird bestätigen können, dass, nachdem
das Bauprojekt genehmigt war und man auf der
Baudirektion zur Ausarbeitung schritt, aus Biel neuerdings
eine Gegenströmung kam und ein neues Projekt
erstellt werden musste. Da ist es für die
Staatswirtschaftskommission schwer, sich zu orientieren, wenn
die Beteiligten selbst nicht wissen, was sie wollen.
Aber ich betone, die Notwendigkeit ist anerkannt.
Wir haben uns wiederholt nach dem Projekt erkundigt,

auch bei der Beratung des letzten
Staatsverwaltungsberichtes, und es wird auch dieses Jahr bei
der Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes wieder
geschehen. Ich möchte nur wünschen, die Pierren
von Biel möchten ihrerseits dafür besorgt sein, dass,
sagen wir es offen heraus, die kleinen Eifersüchteleien

zwischen den verschiedenen Herren Architekten
und Ingenieuren endlich verschwinden und man

uns sagt: Das ist unser Projekt, wir haben es überlegt,

wir stehen dazu und wünschen, dass es zur
Ausführung kommt, und nicht irgend ein anderes.

Ich glaubte, dem Rat diese Erklärung schuldig zu
sein. Es ist immer delikat, wenn eine Sache ins
persönliche Gebiet hinüberspielt; aber gesagt musste es
werden, damit man es versteht, warum das Technikum
nicht so rasch ins Leben gerufen worden ist, wie es
mit Rücksicht auf die Zustände namentlich bei der
mechanischen Abteilung nötig wäre.

Genehmigt.

Beschluss :

1. Das von der Direktion des bernischen
historischen Museums vorgelegte Bauprojekt für die

119. 125
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Erweiterung des Museums zum Zwecke der
Aufnahme der im Jahre 1914 gestifteten orientalischen

Sammlung Henri Moser, Charlottenfels,
umfassend einen Anbau an das bestehende Treppenhaus,

sowie innere und äussere Einrichtungen
und Ergänzungen im bestehenden Gebäude im
Kostenvoranschlag von 1,126,696 Fr. wird
genehmigt.

2. An diese Kosten wird ein Drittel im
Betrage von rund 374,000 Fr. bewilligt, unter der
Bedingung, dass die zwei übrigen Dritteile von
der Einwohnergemeinde Bern und der
Burgergemeinde Bern ebenfalls geleistet werden.

3. Vom Betreffnis des Staates gelangen nach
Abzug eines dem historischen Museum bereits
geleisteten Vorschusses von 10,000 Fr. für
Vorarbeiten zur Auszahlung noch 364,000 Fr.

4. Die Ausrichtung des Staatsbeitrages
erfolgt, sobald durch Aufnahme eines Anleihens
dem Staate die nötigen Mittel hierzu zur
Verfügung gestellt werden. Die Zahlungen werden
nach Massgabe des Fortschreitens der Arbeiten
an das Museum geleistet.

5. Der Beitrag von 374,000 Fr. wird auf
Vorschussrechnung bewilligt; er ist in zehn Jahresraten

zu tilgen; die erste Rate im Jahre 1919.

Bodenverbesserung ; Brügg-Madretsch.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Regierungsrat ist im Falle,
Ihnen mehrere Bodenverbesserungsprojekte vorzulegen,

bei denen es sich zum Teil um Nachsubventionen,

zum Teil um neue Subventionen handelt.
Zu dem zunächst vorliegenden Projekt Brügg-

Madretsch ist folgendes zu bemerken. Der Grosse Rat
hat das Projekt im Jahre 1915 genehmigt und eine
Subvention von 20% bewilligt. Bei der Ausführung
hat sich gezeigt, dass die damals angenommenen
Preise nicht innegehalten werden konnten, indem
namentlich die Materialpreise für Zementröhren und
Drainierröhren wegen der grossen Steigerung der
Kohlenpreise gewaltig gestiegen sind. Auch die Arbeitslöhne

haben eine erhebliche Steigerung erfahren. Wir
halten deshalb dafür, dass an die Mehrkosten im
Betrage von 88,000 Fr. eine Nachsubvention gerechtfertigt

ist, indem der Projektverfasser und die
Flurgenossenschaft den Kostenvoranschlag gestützt auf
die tatsächlichen Verhältnisse aufgestellt haben und
nicht voraussehen konnten, dass diese gewaltige
Steigerung der Materialpreise und Arbeitslöhne eintreten
werde. Dagegen sind Regierung und
Staatswirtschaftskommission der Auffassung, dass es nicht
angeht, die gleiche Subventionsquote auszuzahlen wie
beim eigentlichen Hauptprojekt, indem bei gleich grosser

Subvention die betreffende Flurgenossenschaft
kein Interesse hätte, den Kostenvoranschlag einzuhalten.

Im Interesse einer genauen Aufstellung der
Kostenvoranschläge, des Innehaltens derselben und einer
möglichst ökonomischen Durchführung der Projekte
beantragen wir Ihnen eine Nachsubvention von 15 %
zu bewilligen. Der Staatsbeitrag würde demnach
13,200 Fr. betragen. Das Projekt ist fertig und es

hat sich, soviel mir bekannt, bis dahin bestens
bewährt.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Salchli. Es ist zu konstatieren, dass hier bei der
Nachsubvention andere Bedingungen gestellt werden
als seinerzeit bei der Genehmigung des Hauptprojektes.

So heisst es in Ziffer 3: Das in die Verbesserung

einbezogene Land ist sofort in einer Weise
anzubauen, die den grössten Ertrag ermöglicht; es
darf der landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch
Torfausbeutung, Bauten oder anderswie, nur mit
Einwilligung der staatlichen Behörden und unter den von
diesen in jedem Fall festzusetzenden Bedingungen
entzogen werden. Dagegen kann man nichts einwenden.

Diese Bestimmungen werden jeweilen bei
sämtlichen neuen Objekten aufgestellt und sie müssen als
richtig anerkannt werden. Wenn Staat, Bund und
Gemeinde hohe Subventionen geben, um Land, das
vorher ganz oder teilweise ertragslos war, instand
zu setzen, so ist es nur recht und billig, durch
gesetzliche Bestimmungen dafür zu sorgen, dass das
Land zweckmässig bebaut und der Landwirtschaft
zugeführt wird. Es gibt aber auch Ausnahmen, und
gerade hier haben wir es mit einem solchen Fall zu
tun. Infolgedessen bin ich genötigt, die Regierung
anzufragen, wie Ziffer 3 gemeint ist.

Die Burgergemeinde Brügg ist Eigentümerin einer
Parzelle von ca. 20 Jucharten, die seit Jahren zu einem
grossen Teil der Torfgewinnung dienen und auch
heute noch zu nichts anderem benützt werden.
Anlässlich der Gründung der Flurgenossenschaft
erklärte sich die Burgergemeinde Brügg bereit, den
Beitrag, den es sie für die 20 Jucharten getroffen hätte,
zu zahlen, stellte aber das Begehren, dass dieses'Land
einstweilen nicht drainiert werde ; sie werde dann
nach zwei, drei Jahren, je nachdem ein mehr oder
weniger grosses Stück ausgebeutet sei, den Anschluss
auf ihre Kosten bewerkstelligen und die betreffenden
Saugdrains einlegen. Diese Einsprache wurde nicht
geschützt. Wenn nun die Bestimmung Aufnahme
findet, dass dieses Land ohne besondere Bewilligung der
Regierung nicht zur Torfgewinnung ausgebeutet werden

darf, so kommen wir in eine sehr schwierige Lage.
Wir haben dort letztes Jahr eine sehr intensive
Torfausbeute getrieben und namentlich nach Biel sehr
viel Torf geliefert. Wir konnten allerdings lange
nicht der Nachfrage genügen, und wir haben auch
für dieses Jahr schon so viele Bestellungen, dass es
nicht möglich sein wird, überall zu entsprechen. Ich
hätte nun gerne Auskunft darüber, ob nach der
Auffassung der Regierung diese Parzelle auch unter das
Land fällt, das nur mit besonderer Bewilligung zur
Torfausbeutung benützt werden darf. Man hat uns
gegen unsern Willen die Stränge in das Land
gelegt und wir müssen sie jedesmal wieder tiefer legen.
Wir sind bereit, das auch weiterhin zu tun, dagegen
verwahren wir uns dagegen, dass wir eine besondere
Bewilligung zur Torfgewinnung haben müssen. Die
Torfgewinnung ist gegenwärtig so wichtig, dass sie so
intensiv als möglich gefördert werden sollte.

Die Burgergemeinde hatte südlich des Weges, der
an diese Parzelle anstösst, noch anderes Land, das
leider vor ca. 35 Jahren verkauft wurde und jetzt
in Privatbesitz ist. An den Verkauf dieses Landes
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hatte sie die einzige Bedingung geknüpft, dass ohne
ihre Einwilligung die betreffenden Privateigentümer
dort keinen Torf graben dürfen. Soviel ich weiss,
haftet diese Bedingung immer noch auf dem Land.
Da die Burgergemeinde aber letztes Jahr selbst nicht
genügend Torf ausbeuten konnte, hat sie auf das
Gesuch der Privatbesitzer, die das Land schon aus zweiter

oder dritter Hand im Besitz haben, man möchte
ihnen versuchsweise ebenfalls die Torfausbeutung
gestatten, einem einzigen die Bewilligung dazu erteilt
unter der Bedingung, dass dem Entwässerungswerk
kein Schaden zugefügt werde. Der betreffende Bürger

hat sich mit dem Kulturingenieur in Verbindung
gesetzt; dieser war, soviel ich weiss, letzte Woche
auf Kosten des Eigentümers an Ort und Stelle, hat
die Sache untersucht und die Einwilligung gegeben,
indem er erklärte, dass dem Werk absolut kein Schaden

erwachse. Der Bürger wird für die Erstellung
einer neuen Saugleitung ca. 800—1000 Fr. ausgeben
müssen, er hat auch schon Kosten gehabt und mit
der Arbeit angefangen. Ich hoffe, die Regierung werde
erklären, dass die hier aufgestellte Bedingung für ihn
nicht rückwirkende Kraft habe, denn nachdem er
bereits Kosten hatte und spätestens nächste Woche
mit den Arbeiten beginnen will, wäre es für ihn eine
bedeutende Härte, wenn er dieser Bedingung unterstellt

und ihm die Torfausbeutung untersagt würde ;

er hätte dann sein Geld umsonst ausgelegt.
Ich möchte Herrn Regierungsrat Moser ersuchen,

über diese beiden Punkte Auskunft zu geben. Sollte
sie nicht befriedigend lauten, so behalte ich mir vor,
einen besondern Antrag zu stellen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Was die erste Frage anbelangt,
so sind dem Sprechenden die Verhältnisse wohl
bekannt. Es wurde seinerzeit bei der Subventionierung
des Projektes ausdrücklich darauf aufmerksam
gemacht, dass dieses Areal, das heute noch grosse
Torfvorräte aufweist, nicht sofort einbezogen werden soll,
sondern dass die technische Anlage der Drainstränge
sukzessive nach erfolgter Torfausbeutung erfolgen soll.
Wenn die Sache in etwas anderer Weise durchgeführt

wurde, so trifft jedenfalls das Kulturingenieur-
bureau, die Landwirtschaftsdirektion und den Kanton

keine Schuld, indem wir darüber nicht orientiert
worden sind. Beim Augenschein, der stattgefunden
hat, wurde ausdrücklich die erwähnte Vereinbarung
getroffen und ich kann auch die Zusicherung geben,
dass keineswegs die Absicht besteht, die Torfausbeute

irgendwie zu hindern. Im Gegenteil, es sollen
diese Bodenschätze ausgebeutet werden, aber so, dass
nachher das Land noch drainiert werden kann, d. h.
dass noch die nötige Humusschicht vorhanden ist. Bis
dahin sind uns von Madretsch in dieser Beziehung
keine Klagen zugekommen, so dass ich annehmen
darf, die Sache sei in Ordnung. Ich wiederhole die
Zusicherung, dass wir die Torfausbeutung, wie bisher,
auch in Zukunft nicht hindern werden.

Was den zweiten Punkt betrifft, so bin ich
darüber nicht orientiert. Ich kenne das Verhältnis
zwischen diesem Privatbesitzer und der Burgergemeinde
nicht und weiss nicht, was für Spezialbestimmungen
im Kauftitel figurieren. Jedenfalls ist das ein
Privatverhältnis, in das wir uns nicht ohne weiteres
einzumischen haben. Wenn aber der Kulturingenieur
die Sache dahin begutachtet hat, dass eine Torfaus¬

beutung technisch möglich ist, ohne dass die
Entwässerung darunter leidet, so wird selbstverständlich
die Landwirtschaftsdirektion einverstanden sein, die
Torfausbeutung zu gestatten. Wir könnten uns nur
damit nicht einverstanden erklären, dass die Torfausbeutung

so vorgenommen wird, dass nachher ein Loch
vorhanden ist, das landwirtschaftlich nicht mehr
benützt werden kann; sie muss vielmehr in der Weise
erfolgen, dass eine entsprechende Schicht Humus
bleibt, damit nachher die landwirtschaftliche Benützung

stattfinden kann. Ich nehme an, dass diese
Erklärung dem Wunsche des Herrn Salchli entspricht.

Salchli. Ich bin befriedigt, nachdem der
Landwirtschaftsdirektor die bestimmte Erklärung abgegeben
hat, dass die Burgergemeinde an der Torfausbeutung
nicht gehindert wird. Auch im zweiten Punkt
erkläre ich mich befriedigt. Der Kulturingenieur hat
diese Erklärung abgegeben, und nach den Ausführungen

des Herrn Landwirtschaftsdirektors habe ich
keinen Anlass mehr zu Befürchtungen.

Genehmigt.

Beschluss :

Der Flurgenossenschaft Brügg-Madretsch wird
an die zu 88,000 Fr. veranschlagten Mehrkosten
ihrer Entwässerung ein Staatsbeitrag von 15 °/0,
im Maximum 13,200 Fr., bewilligt unter folgenden

Bedingungen;
1. Der Staatsbeitrag ist zahlbar nach Massgabe

der zur Verfügung stehenden Kredite.
2. Die Flurgenossenschaft Brügg-Madretsch ist

verpflichtet, das Werk kunstgerecht auf Grundlage
der Pläne zu erstellen und auf ihre Kosten
dauernd in gutem Stande zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch
Torfausbeutung, Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung

der staatlichen Behörden und unter den
von diesen in jedem Fall festzusetzenden
Bedingungen entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzung zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwässerungsprojektes liegen, ist der
Staat berechtigt, das daherige Strassenabwasser
ohne besonderes Entgelt durch die subventionierten

Entwässerungsanlagen abzuleiten.
6. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

Alpweganlage; Horben und Bächlen Watlflnh-Rnti.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Im Jahr 1915 hat der Grosse
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Rat das Alpvvegprojekt der Dauerten Horben und
Bächlen-Wattfluh-Rüti im Kostenvoranschlag von
143,000 Fr. genehmigt und mit 25% subventioniert.
Das Projekt wurde damals unter dem Titel Notstandsarbeiten

vorgelegt. Unmittelbar nach Kriegsbeginn
trat an einzelnen Orten Arbeitslosigkeit zutage und die
Behörden mussten für Schaffung von Arbeitsgelegenheit

sorgen. Die Verhältnisse änderten sich in dieser

Richtung sehr rasch: an die Stelle von
Arbeitslosigkeit trat Arbeitermangel, gewisse Industriezweige
zeigten sofort eine grosse Prosperität, stellten viel
Arbeitspersonal ein und infolgedessen war von
Arbeitslosigkeit bis in die jüngste Zeit keine Rede mehr.
Wegen des eingetretenen Arbeitermangels konnte das
Projekt nicht, wie man vorausgesehen hatte, sofort
in Angriff genommen werden und seine Ausführung
erlitt eine starke Verzögerung. Die Flurgenossenschaft

stellte sich auf den Standpunkt, die Arbeiten
seien in dem Masse durchzuführen, als Arbeitskräfte
zur Verfügung stehen. Die Folge dieses langsamen
Vorgehens war, dass unterdessen die Arbeitslöhne
und Materialpreise erheblich stiegen, so dass das Projekt

von daher 50% oder ca. 78,000 Fr. mehr
kostete, als veranschlagt war. Ferner zeigte sich bei der
Ausführung, dass zur Vervollständigung des Projektes

noch verschiedene Anschlussstrecken erstellt werden

sollten. Die Regierung und das schweizerische
Landwirtschaftsdepartement stimmten dieser Erweiterung

zu und es wurde die entsprechende
Bundessubvention zugesichert. Es handelt sich für uns heute
also darum, zwei Beiträge zu beschlossen: einerseits
eine Nachsubvention an die Mehrkosten des ursprünglichen

Projektes und anderseits eine Subvention an
die nachträglich zur Ausführung gelangten drei
Anschlussstrecken im Kostenvoranschlag von 10,900 Fr.
Die Verhältnisse liegen im übrigen gleich, wie ich
sie bereits beim vorhergehenden Projekt geschildert
habe. Man kann nicht etwa den Vorwurf erheben,
die Mehrausgabe sei durch unrichtiges Vorgehen der
Beteiligten verschuldet worden, sondern sie ist in der
Hauptsache darin begründet, dass die Arbeiten statt
1915/1916 erst 1917/1918 fertig wurden und inzwischen

erhebliche Preis- und Lohnsteigerungen eingetreten

sind. Da seinerzeit das Projekt ausdrücklich
als Notstandsarbeit bezeichnet wurde, war es ganz
richtig, nicht Arbeitskräfte von aussen zuzuziehen,
sondern fortgesetzt die Einheimischen angemessen zu
beschäftigen.

Wir beantragen, an die Mehrkosten und die Kosten
für Erweiterungsbauten einen Beitrag von 20% zu
bewilligen. Die ursprüngliche Subvention betrug
25 %. Gemäss dem vorhin entwickelten Grundsatz
sind wir der Meinung, dass eine Reduktion von 5%
am Platze sei. Wir empfehlen Ihnen daher die
vorliegenden Anträge zur Genehmigung.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss :

Den Bäuertgemeinden Horben und Bächlen-
Wattfluh-Rüti werden folgende Staatsbeiträge
zugesichert:

1. An die zu 78,500 Fr. veranschlagten
Mehrkosten der von Kanton und Bund subventionierten
Alpweganlagen am Niesenabhang 20% der
wirklichen Kosten, im Maximum 15,700 Fr.

2. An die zu 10,900 Fr. veranschlagten
Kosten von drei Anschlussstrecken 20% der
wirklichen Kosten, im Maximum 2180 Fr.

Die Beiträge sind zahlbar nach Massgabe der
zur Verfügung stehenden Kredite.

Die Bäuerten Horben und Bächlen-Wattfluh-
Rüti sind verpflichtet, die ganze Anlage
kunstgerecht und auf Grundlage der Pläne zu erstellen

und auf ihre Kosten dauernd in gutem Stand
zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichén Behörden; diese sind berechtigt, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

An allfällige weitere Mehrkosten wird ein
Staatsbeitrag unter keinen Umständen geleistet.

Die Gesuchsteller haben innert Monatsfrist
nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

Bodenverbessernug ; Oberlangencg?.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Flurgenossenschaft Ober-
langenegg setzt sich aus einer grossen Anzahl meist
kleiner Landwirte aus den Gemeinden Oberlangenegg,
Wachseldorn und Röthenbach zusammen. Das Projekt
sieht die Entsumpfung einer Fläche von rund 100 ha
vor, die nicht vollständig zusammenhängen, sondern
sich auf verschiedene grössere Flächen von 20, 30,
40 Jucharten verteilen. Die Untersuchung hat ergeben,

dass, wenn man diese Flächen drainiert, damit
ein grosses Gebiet von landwirtschaftlich wertvollem
Boden gewonnen werden kann. Die Durchführung
der Drainage hat allerdings mit gewissen Schwierigkeiten

zu kämpfen. Einmal liegt das Land in einer
Höhe von ca. 1000 m, so dass die Transportverhält-
nisse für die Zufuhr der Zementröhren vom Bahnhof
Thun, beziehungsweise Steffisburg sehr ungünstig sind
und grosse Kosten verursachen. Ferner führt durch
dieses Gebiet auf eine grosse Strecke die Staatsstrasse,
die wegen der schlechten Beschaffenheit des
Untergrundes einen ausserordentlich grossen Unterhalt
erfordert. Die Staatsstrasse, welche das ganze Gebiet
durchschneidet, gestaltet die Drainierung umständlicher

und verteuert sie nicht unerheblich. Die
Transportkosten werden also einerseits durch die ungünstigen

topographischen Verhältnisse und anderseits durch
die Staatsstrasse erheblich verteuert, während umgekehrt

der Unterhalt der Staatsstrasse sich nach
Durchführung der Drainage erheblich günstiger stellen wird.
Mit Rücksicht auf diese beiden Momente hält es
der Regierungsrat für recht und billig, hier die
übliche Subvention um 5% zu erhöhen. Das Projekt
liegt schon seit 1917 vor, aber es mussten sehr
eingehende Verhandlungen zwischen Baudirektion,
Landwirtschaftsdirektion und Flurgenossenschaft stattfinden,

bis man, speziell auch mit Rücksicht auf die
Strasse, über die Finanzierung und Durchführung
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einig war. Wir sind in den letzten Jahren von dem
Ansatz von 20 % selten abgewichen, indem im
allgemeinen die Verhältnisse überall ähnlich liegen. Hier
aber halten wir eine Erhöhung mit Rücksicht auf die
erwähnten besondern Umstände für gerechtfertigt und
empfehlen Ihnen, die Höhe des Staatsbeitrages auf
25% festzusetzen.

Brand, Präsident der StaatsWirtschaftskommission.
Mit Rücksicht auf die besondern Verhältnisse,

die vom Herrn Landwirtschaftsdirektor soeben
entwickelt worden sind, stimmt die Staatswirtschaftskommission

der Subventionsquote von 25 % zu.

Genehmigt.

Beschluss :

Die Flurgenossenschaft Oberlangenegg sucht
nach um einen Beitrag an die Ausführungskosten

einer in den Gemeinden Oberlangenegg,
Wachseldorn und Röthenbach projektierten, rund
100 ha umfassenden Entwässerung, die zu 303,600
Fr. veranschlagt ist.

Dem Gesuch wird unter folgenden Bedingungen
entsprochen:

1. Der Beitrag wird auf 25% der wirklichen
Kosten, höchstens auf 75,900 Fr. festgesetzt. Er
ist zahlbar nach Massgabe der zur Verfügung
stehenden Kredite.

2. Die Genossenschaft ist verpflichtet, das
Werk kunstgerecht auf Grundlage der Pläne
zu erstellen und auf ihre Kosten dauernd in
gutem Zustand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
Staatsbehörden; diese sind berechtigt, die den
Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grössten Ertrag ermöglicht; es darf der
landwirtschaftlichen Nutzung, sei es durch
Torfausbeutung, Ueberbauung oder sonstwie, nur mit
Einwilligung der Staatsbehörden und unter den
von diesen festzusetzenden Bedingungen entzogen
werden.

4. Das entwässerte Land ist 3 Jahre nach
Vollendung der Arbeiten einer Grundsteuerschat-
zungsrevision zu unterwerfen.

5. An eine allfällige Ueberschreitung des
Kostenvoranschlages richtet der Staat keinen Beitrag
aus.

6. Die Genossenschaft hat innert Monatsfrist

nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

Tröli-Vorsass ; Ankauf.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es handelt sich um den Ankauf einer
kleinen Weide mit einem Flächeninhalt von rund
20 ha, wovon 1,5 ha Wald. Ein grosser Teil des
Weidlandes ist in Rutschung begriffen und nass;
nur ein kleiner Teil ist eigentlich guter Weidbo-

Tagblatt des Grossen Rates. —

den. Der Staat besitzt an der Gurnigelkette
ungefähr 1000 ha Wald, dessen Abfuhrmöglichkeit zum
grossen Teil in der Richtung des Tröli-Vorsass liegt.
Die Forstdirektion stand daher seit Jahren wegen
der Erwerbung dieser Weide in Unterhandlung, um
dort einen richtigen Weg für den Holzabtransport
anlegen zu können. Ursprünglich wurden uns für
die AVeide 35,000 Fr. verlangt; nach und nach ging
die Forderung etwas zurück und es kam endlich zu
einem Abschluss um den Betrag von 25,000 Fr. Das
Land, das sich für die Weide eignet, soll als AVeid-
land erhalten werden und nur das Terrain, das
rutschig ist und durch Drainage nicht in Ordnung
gebracht werden kann, soll aufgeforstet werden. AVir
empfehlen Ihnen, dem vorliegenden Kaufvertrag die
Genehmigung zu erteilen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Zustimmung.

Scherz. Ich konstatiere mit Verwunderung, dass
hier und im folgenden Geschäft die Grundsteuerschat-
zung nicht angegeben ist, wie es sonst bei solchen
Vorlagen immer üblich war. Ich nehme nicht an,
dass dies mit Absicht unterlassen worden sei und
dass man in Zukunft von der bisherigen Uebung
abgehen wolle; sonst müsste ich mir vorbehalten, den
Antrag zu stellen, dass die Angabe der Grundsteuer-
schatzung auch in Zukunft zu erfolgen habe.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Bemerkung des Herrn Scherz ist
durchaus gerechtfertigt. Die Unterlassung der
Angabe der Grundsteuerschatzung geschah nicht etwa
absichtlich. Der Antrag wurde vom Sekretär redigiert
und ich habe übersehen, dass die Grundsteuerschatzung

nicht aufgenommen wurde. Sie beträgt im
vorliegenden Fall 10,600 Fr.

Genehmigt.

Beschluss:

Dem Kaufvertrag vom 21. Januar 1919 mit
Frau N. Emch geb. Schneider, Mühlebauers Witwe,
in Bern, wird die Genehmigung erteilt. Der Staat
erwirbt damit die genannte Liegenschaft in der
Gemeinde Rüschegg mit 144 Aren AVald und
AVeidland für Sommerung von 17 Rindern um
die Summe von 25,000 Fr.

FälliStaatswald ; Landerwerbung.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir haben in der Gemeinde Busswil im
Oberaargau einen sehr gutwüchsigen Staatswald von
ca. 120 ha und wir sind gezwungen, in der Nähe
solcher Waldungen Pflanzschulen anzulegen. Bis vor
einigen Jahren haben wir jeweilen ein Stück Wald
gereutet und dort die Pflanzschule angelegt. Aber dieses

Amrgehen ist sehr teuer und hat den Nachteil,
dass man viel zu wenig wechseln kann. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass, wenn man auf einem
Grundstück ein bis zwei Generationen angepflanzt

12(1*Bulletin du Grand Conseil. 1919.
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hat, nachher die jungen Tannen nicht mehr wachsen
wollen. Es ist das die gleiche Erscheinung, die bei
der Landwirtschaft zutage tritt; wenn man auf dem
gleichen Grundstück fünf, sechs Jahre nacheinander
immer Getreide oder Kartoffeln pflanzt, so wird der
Boden müde und die Erträge gehen zurück. Auch
in Pflanzschulen muss eine intensive Abwechslung
platzgreifen, indem man den Boden wieder
landwirtschaftlich benützt, ihn düngt und später wieder zur
Aufzucht von jungen Tannen heranzieht, die, wenn
sie die nötige Grösse erreicht haben, in den Wald
verpflanzt werden. Wir suchen daher in der Nähe
grosser Waldungen ein, zwei oder drei Jucharten
Land zu pachten oder zu kaufen, um hier
Pflanzschulen anzulegen. Nur ein kleiner Teil des Landes

wird zur Pflanzschule verwendet, der Rest wird
landwirtschaftlich benützt; aber wir müssen gewisse
Flächen haben, um den nötigen Wechsel vornehmen
zu können. In Busswil hat sich nun Gelegenheit
geboten, ein solches Geschäft zu machen. Herr
Oberförster v. Erlach in Langenthal hat das betreffende
Grundstück für sich gekauft, weil der Handel sofort
abgeschlossen werden musste, und tritt es nun zu
gleichen Bedingungen an den Staat ab. Der Kaufpreis

beträgt 29,240 Fr. bei einem Halt von rund
12 Jucharten. Die Jucharte kommt somit auf ungefähr
2500 Fr. zu stehen. Da es sich um gutes Ackerland
handelt, kann der Preis nach den heutigen Verhältnissen

nicht als übersetzt gelten. Die Grundsteuer-
Schätzung beträgt 7300 Fr. Ein kleiner Teil des
Landes wird von uns als Areal für die Pflanzschule
in Anspruch genommen und der grössere Teil dem
dortigen Bannwart zum üblichen Pachtzins von
ungefähr 100 Fr. die Jucharte verpachtet. Ich möchte
Ihnen beantragen, auch diesem Geschäft Ihre
Genehmigung zu erteilen.

Brand, Präsident der Staatswirtsch'aftskommis-
sion. Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss :

Der Kaufvertrag vom 6. Februar 1919
zwischen Oberförster Fritz v. Erlach in Langenthal
und der Staatsforstverwaltung, betreffend ein dem
erstem gehörendes Grundstück im Breitacker zu
Busswil, im Halt von 4,2103 ha und angrenzend
an den genannten Staatswald, mit einer
Kaufsumme von 29,240 Fr. wird genehmigt.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat
zu ergreifen, um das fortgesetzte Ueberschreiten der
Holzhöchstpreise zu verhindern?

Gaudard
und 2 Mitunterzeichner.

Geht an den Regierungsrat.

Bericht des Regiernngsrates betreffend die Einführung
der Proportionalwahl des Grossen Rates.

(Siehe Nr. 24 der Beilagen.)

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Regierungspräsident Simonin ist
unwohl. Der Regierungsrat hat mich daher beauftragt,

an seiner Stelle das Geschäft hier vorzutragen.
Ich werde mich kurz fassen.

Der Bericht, den der Regierungsrat erstattet,
erfolgt auf Grund des der Regierung in der Dezembersession

erteilten Auftrages, Bericht und Antrag
einzubringen über die Art und Weise, wie der damals
erheblich erklärten Motion Grimm Folge gegeben werden

soll. Der Regierungsrat hat bereits bei der
Diskussion über den Novemberstreik die Erklärung
abgegeben, dass er, soviel an ihm, der Ansicht sei,
dass die Vorarbeiten zur Ein- und Durchführung
der Proportionalwahl des Grossen Rates beförderlich
an die Hand genommen werden sollen.

Der Regierungsrat stellt in seinem Bericht zunächst
eine staatsrechtliche Untersuchung an über die Frage,
auf welchem verfassungsmässigen Wege die
Einführung des Proportionalverfahrens für die Grossratswahl

möglich sei und kommt dabei zum Ergebnis,
diese Neuerung solle durch Erlass eines Gesetzes
in unser Staatsrecht eingeführt werden. Er weist
anhand der Beratungen des Verfassungsrates von 1893
nach, dass die Bestimmungen, wie sie über die Wahl
des Grossen Rates in die Verfassung aufgenommen
wurden, die Einführung der Proportionalwahl auf
dem Gesetzeswege nicht ausschliessen. Es findet sich
keine Bestimmung in unserer Verfassung, die der
Proportionalwahl entgegensteht und also revidiert werden

müsste, wenn wir die Verhältniswahl bei uns
einführen wollten. Die Nichtaufnahme einer derartigen

Bestimmung in die Verfassung war eine be-
wusste, weil damals, bei der Beratung des
Verfassungstextes, die Frage der Proportionalwahl bereits
diskutiert worden ist, und das Ergebnis der Diskussion

war, dass man sich auf den Boden stellte:
wir wollen die betreffenden Bestimmungen so fassen,
dass später auf dem Wege der Gesetzgebung der
Proporz eingeführt werden kann. Die Untersuchung
kommt sogar zum Schluss, dass es formell möglich
wäre, die Proportionalwähl auf dem Wege eines blossen

Dekretes einzuführen. Wir sind aber der Ansicht,
und die Kommission teilt diese Auffassung, dass die
ganze Frage wichtig und bedeutungsvoll genug sei,
um die Meinung des Bernervolkes darüber anzuhören.

Das hätte auf dem Wege der Vorlage eines
Gesetzes zu geschehen.

Es ist beiläufig erörtert worden, in welcher Form
sich die früheren Vorlagen über den Proporz dem
Volk und den Räten präsentiert haben. Wie Sie
dem Bericht entnehmen können, war die Praxis eine
schwankende. Das einemal wurde eine Verfassungsrevision

vorgeschlagen, das andere Mal eine Gesetzesrevision.

Ich nehme Anlass, da eine kleine Unge-
nauigkeit in unserem Bericht zu verbessern. Es ist
gesagt, dass 1896 und 1897 die Einführung der
Verhältniswahl auf dem Wege einer Verfassungsrevision
vorgeschlagen worden sei, später habe man den
Gesetzgebungsweg zu beschreiten gedacht. Das trifft
zu speziell für die Vorlage von 1896, und zwar nicht
deshalb, weil man nicht schon damals die Meinung



(18. März 19i9.) 503

gehabt hätte, die Verhältniswahl könne auf dem
Gesetzgebungswege eingeführt werden, sondern weil die
damalige Vorlage nicht nur den Grossratsproporz,
sondern auch die Volkswahl des Regierungsrates und
der Ständeräte in sich schloss. Für diese beiden
letzten Neuerungen brauchte es unzweifelhaft eine
Verfassungsrevision, und darum hat man damals den
Proporz ins gleiche Band genommen, während das
Initiativbegehren von 1897 bereits den Erlass eines
Gesetzes für die Einführung des Proporzes vorsah.
In dieser Beziehung ist unser Bericht richtigzustellen.

Wir sind also der Ansicht, die Vorlage sei dem
Bernervolk in Form eines Gesetzes zu unterbreiten.
Nun ergibt sich die zweite Frage: Was soll in dem
Gesetz stehen? Der Regierungsrat sprach sich
vorläufig und unabschliesslich dahin aus, es würde
vielleicht genügen, im Gesetz einfach den Grundsatz der
Verhältniswahl auszusprechen und die nähere
Ausführung dem Dekret zu überlassen. Er tat das in
der Meinung, damit das Geschäft am raschesten zu
fördern. In der Kommission, die gestern tagte, hat
aber die Meinung obgesiegt, es seien in der Gesetzesvorlage

bereits die wesentlichsten Grundsätze des
Verfahrens selbst zu ordnen, damit das Volk auch
wisse, wie der Proporz in der Praxis eigentlich
aussehen werde. Der Regierungsrat hat selbstverständlich

auch gegen diese Art des Vorgehens nichts
einzuwenden. Das ist eine Sache des Ermessens und
eine Frage der Opportunität. Man kann sagen: der
Proporz ist auch für das Bernervolk eine reife Frucht;
wir kennen das Ergebnis der Abstimmung vom 13.

Oktober, wo der Kanton Bern mit einer sehr grossen
Mehrheit in allen Landesteilen sich für den
Nationalratsproporz ausgesprochen hat. Daraus dürfen wir
schliessen, dass es auch mit grosser Mehrheit dem
Grossratsproporz zustimmen wird.

Ferner wird demnächst sich die Einführung des
eidgenössischen Proporzgesetzes erledigen, und zwar
voraussichtlich ohne dass das Referendum ergriffen
wird. In diesem Gesetz ist das eidgenössische
Proporzverfahren geordnet, und aus der Tatsache, dass
das Referendum nicht ergriffen wird, kann man
anhand der Gepflogenheiten den Schluss ziehen, dass
das Schweizervolk und damit auch das Bernervolk
im allgemeinen mit den im eidgenössischen Gesetz
enthaltenen Grundsätzen einverstanden ist. Man darf
also heute schon annehmen, dass das im Bundesgesetz
vorgesehene Verfahren auch dem Bernervolk für den
Grossratsproporz genehm sein würde.

Es sprechen auch praktische Gründe dafür, dass
man nicht zwei wesentlich verschiedene Verfahren
für die Grossrats- und die Nationalratswahlen habe,
denn je einfacher man die Sache gestalten kann, desto
angenehmer ist es für den einzelnen Bürger. Es
liegt sehr nahe, das kantonale Gesetz im wesentlichen
den Bestimmungen des eidgenössischen Gesetzes
anzupassen — ein Standpunkt, den die Regierung auch
in ihrem Bericht vertreten hat.

Also wenn der Grosse Rat der Kommission folgt
und den Regierungsrat beauftragt, im Gesetzesentwurf,

den er vorzulegen hat, bereits die Grundsätze
des Proportionalwahlverfahrens festzulegen, so hat
die Regierung gegen diese Art des Vorgehens nichts
einzuwenden.

Eine schwierige Frage ist die der Wahlkreiseintei-
lung. Diese möchten wir wie bisher auf dem Dekretswege

ordnen. Formell ist die Frage klar, der Grosse

Rat ist hiefür wie bisher so auch zukünftig zuständig.

Schwieriger wird die materielle Seite der Frage
sein. Die Einteilung des Kantonsgebietes in
Wahlkreise, die ihrer Natur nach eine möglichst klare und
reine Anwendung des Verhältniswahlgedankens
gewährleisten, ist bei unseren Verhältnissen keine
leichte Sache. Wir haben vorläufig in Aussicht
genommen, unsere Amtsbezirke als Wahlkreise zu
bestimmen — eine Frage, die ja nicht heute zu
erledigen ist und über die wir uns jetzt kaum des langen

und breiten herumstreiten wollen, sondern die
dann zu erledigen ist, wenn das Proporzgesetz vom
Volk angenommen sein wird. Da sie aber mit dem
einzuschlagenden Verfahren im Zusammenhang steht,
hat die Regierung geglaubt, sie mit einigen Worten
berühren zu sollen.

Nun hat aber die Bestimmung der Amtsbezirke
als Wahlkreise auch ihre Schwierigkeiten. Zunächst
ist in den kleinen Amtsbezirken, in denen nur 1 oder
2 oder höchstens drei Sitze zu besetzen sind, der
Proporz schwierig durchzuführen. Anderseits stehen wir
da einer historischen Entwicklung gegenüber, die nicht
ganz leicht durch einen Federstrich zu ändern ist.
Auf der andern Seite haben wir den unförmlichen
Wahlkreis des Amtes Bern mit 37 Sitzen, wo die
Möglichkeit einer Teilung vorhanden sein sollte, wie
das zum Beispiel für die Betreibungsbeamten schon
jetzt der Fall ist, wo wir einen Kreis Bern-Stadt und
einen Kreis Bern-Land haben. Das könnte ohne
Schwierigkeit auch für die Proportionalwahl so
geordnet werden. Das nur beiläufig, um festzustellen,

dass es Sache des Grossen Rates sein wird, die
Wahlkreisfrage, welche vielleicht beim ganzen Proporz

die Gemüter am meisten erhitzen könnte,
endgültig zu entscheiden.

Der Regierungsrat hat in seinem Bericht noch
einige Einzelheiten berührt, die eigentlich nur indirekt

mit dem Proporz zusammenhängen, aber doch
bei diesem Anlass geordnet werden sollen. Gegenstand

einzig der Gesetzgebung kann die seinerzeit
von Herrn Münch vorgeschlagene Einführung ständiger

Wahlausschüsse sein. Das jetzige Gesetz schreibt
vor, dass für jede Wahl und Abstimmung die

Wahlausschüsse neu zu wählen sind. Das hat vielerorts
zu naheliegenden Unzukömmlichkeiten geführt. Wir
möchten diesen Unzukömmlichkeiten, die sich unter
dem Proporz noch verschärfen werden, dadurch
begegnen, dass wir ständige Wahlausschüsse für eine
gewisse Periode, ein oder zwei Jahre, vorsehen. Der
Regierungsrat hat das der Vollständigkeit halber
angeführt, damit man die Ordnung dieser Frage bei
Anlass des Gesetzes nicht vergisst.

Die andere Frage, welches Wahlsystem, ob Kuvertsystem

oder ein anderes, Anwendung finden soll,
ist nicht im Gesetz zu ordnen, sondern gehört zu den
Ausführungsbestimmungen, die dann auf dem Dekretswege

zu erlassen sind.
Ich fasse den Standpunkt des Regierungsrates

dahin zusammen: Wir beantragen dem' Grossen Rat,
die Regierung sei zu beauftragen, beförderlich eine
Gesetzesvorlage über die Einführung der Proportionalwahl

für den Grossen Rat auszuarbeiten. Dabei
pflichtet der Regierungsrat dem Antrag der Kommission

bei, dass im Gesetz bereits die wesentlichen
Grundsätze des Verfahrens festgelegt sein sollen.

Noch ein Wort über das weitere Vorgehen. Der
Regierungsrat ist, wie wir bereits in der Dezember-
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session ausgeführt haben, der Ansicht, dass die
Einführung der Proportionalwahl des Grossen Rates sich
ähnlich vollziehen soll, wie es das Gesetz über den
Nationalratsproporz für den Bund vorsieht, dass nämlich

nicht der Ablauf der Amtsdauer abgewartet werden

soll, um den Grossen Rat und damit auch den
Regierungsrat neu zu wählen. Bei uns im Kanton
ist dieses Vorgehen formell und verfassungsmässig
sehr einfach, in der Bundesversammlung hat man
sich des langen und breiten über den verfassungsmässigen

Weg, der zu diesem Ziele führen kann,
gestritten.. Wir haben in unserer Staatsverfassung eine
ganz einfache Bestimmung, den Art. 22, welcher lautet:

«Ausserordentlicherweise findet eine Gesamterneuerung

des Grossen Rates statt, wenn dieselbe
durch Volksabstimmung beschlossen wird. Eine solche

Abstimmung ist vom Grossen Rat anzuordnen,
sobald 12,000 stimmberechtigte Bürger sie in der
vom Gesetz zu bestimmenden Form begehren». Also
eine Art Initiative mit 12,000 Unterschriften, die eine
ausserordentliche Neuwahl des Grossen Rates
verlangen kann, die dann auch eine Neuwahl der
Regierung zur Folge hat. Dieses Vorgehen bedeutet
in keiner Weise etwa eine Disqualifizierung des im
Amte stehenden Grossen Rates, sondern ist der Aus-
fluss einer ausserordentlichen Zeit, welche die
Gesamterneuerung der gesetzgebenden Behörden
erheischt. Es ist Sache der politischen Parteien, diese
Bewegung an die Hand zu nehmen, aber es wird
natürlich der ganzen Bewegung förderlich sein, wenn
der Grosse Rat sich bereits jetzt für die Zulässig-
keit und Wünschbarkeit eines derartigen Vorgehens
ausspricht. Ich wollte mir erlauben, mit kurzen Worten

auch diese Seite der Frage in Diskussion zu werfen.

Hadorn, Präsident der Kommission. Nachdem in
einer der letzten Sessionen die Motion Grimm betreffend

Einführung der Verhältniswahl für den Grossen
Rat erheblich erklärt worden ist, legt heute die
Regierung Bericht und Antrag vor zunächst über die
Frage, in welcher gesetzgeberischen Form gegebenenfalls

die Einführung des Grossratsproporzes vor sich
gehen soll. Das ist, beiläufig bemerkt, die leich-*
tere Seite der Aufgabe. Die Ordnung der materiellen
Seite der Frage im Proporzgesetz wird in der Kommission

und im Rat wesentlich mehr zu reden geben als
heute diese formelle Seite. Für heute handelt es sich
um die Frage, ob der Grossratsproporz auf dem
Wege einer Verfassungsrevision, eines Gesetzes oder
eines Dekretes des Grossen Rates eingeführt werden
soll. Die Regierung ist zum Schlüsse gekommen,
dass eine Verfassungsrevision nicht notwendig sei,
und die Kommission schliesst sich in ihrer grossen
Mehrheit dieser Auffassung an. Auch wir sind der
Meinung, dass verfassungsrechtliche Bedenken der
Einführung des Grossratsproporzes nicht entgegenstehen.

Im weitern gehen wir mit der Regierung
darin einig, dass die Frage materiell durch ein Gesetz
geordnet werden soll, so dass das Bernervolk noch
einmal Gelegenheit hat, sich über die grundsätzliche
Frage auszusprechen. Es kann zwar gesagt werden,
dass durch das Ergebnis der Abstimmung über den
Nationalratsproporz im Kanton Bern bewiesen sei,
dass das Bernervolk in seiner grossen Mehrheit auch
die Einführung des Grossratsproporzes wünsche.
Allein auf der andern Seite kann doch darauf hingewie¬

sen werden, dass das Bernervolk in früheren Abstimmungen

mit kleinern oder grössern Mehrheiten die
Einführung des Grossratsproporzes abgelehnt hat, so
dass es nur von gutem ist, wenn es sich noch einmal
über die Einführung des Proporzes als solcher
aussprechen kann. So weit sind wir also einig.

Nun hat mich aber die Kommission beauftragt
Ihnen vorzuschlagen, die Regierung habe nicht nur
die grundsätzliche Frage der Einführung des
Grossratsproporzes dem Volke vorzulegen, sondern im
Gesetz ihm auch das einzuschlagende Verfahren, wenigstens

in seinen Hauptzügen, zu unterbreiten, damit
die stimmberechtigten Bürger sich ein B^ld machen
können von dem Verfahren, das beim Proporz
eingeschlagen werden soll. Es wurde ausgeführt, dass,
nachdem man sich im Bunde für ein bestimmtes
Verfahren entschlossen habe, es genügen würde, auf dieses

Verfahren hinzuweisen. Wir sind auch der
Auffassung, dass das kantonale Verfahren sich möglichst
eng an das eidgenössische anschliessen soll. Nachdem
wir nun den Proporz auf dem Gebiete des Bundes, des
Kantons und der Gemeinde haben werden, wäre es
offensichtlich verhängnisvoll, wenn man da ganz
verschiedene Verfahren einschlagen wollte, wenigstens
in. den viel umstrittenen Fragen der Kumulation, des
Panachierens und wie alle diese Kunstgriffe des
Proporzes heissen. Man soll sich anschliessen an das,
was beim Bund beschlossen worden ist, damit der
stimmberechtigte Bürger sich an ein bestimmtes Wahl-
und Abstimmungsverfahren gewöhnt. Es wurde in
der Kommission mit Becht verlangt, man solle das
Kind nicht so nackt in die Welt' setzen, sondern ihm
auch für ein Kleid sorgen, und dieses Kleid würde
darin bestehen, dass man im Gesetz die wesentlichen
Bestimmungen über das einzuschlagende Verfahren
aufnehmen würde. Wie Sie hören, schliesst sich die
Regierung dieser Auffassung der Kommission an. So
viel namens der Kommission.

Nun möchte ich noch mit einigen Worten eine
Frage streifen, die auch von Herrn Regierungsrat
Lohner berührt wurde, nämlich die Frage der
Dringlichkeit der ganzen Bewegung. Es wurde gestern in
der Kommission von seiten der Vertreter der
sozialdemokratischen Fraktion der Wunsch ausgesprochen,
das Proporzgesetz möchte mit möglichster Beförderung
erlassen werden, damit unmittelbar nachher die
Neuwahl des Grossen Rates stattfinden könne, sei es dass
der Grosse Rat selbst zurücktrete, sei es, dass durch
Volksabstimmung eine Gesamterneuerung beschlossen
werde. Die Kommission hat sich über die Frage
nicht ausgesprochen; die Herren waren offenbar der
richtigen Meinung, das werde Sache sein der Diskussion

im Grossen Rat anlässlich der Vorlage des
Proporzgesetzes. Allein ich möchte die Regierung nicht
unter dem Eindruck lassen, dass es der Wille und
die Meinung der Mehrheit der Kommission und des
Rates sei, dass das Proporzgesetz mit der grössten
Beförderung ausgearbeitet werde und die Neuwahl des
Grossen Rates so rasch als möglich zu erfolgen habe.
In weiten Kreisen des Grossen Rates ist man von
dieser Dringlichkeit nicht überzeugt; die Verhältnisse
liegen im Kanton Bern und im bernischen Grossen
Rat wesentlich anders als im Nationalrat. Der Grosse
Rat ist kaum vor 3/4 Jahren gewählt worden und in
der kurzen Zeit seines Bestehens hat er sich durch
eine ungeheure Arbeitsfreudigkeit und grossen Fleiss
ausgezeichnet. Fast jeden zweiten Monat hat er eine
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Session von zwei bis drei Wochen, Sitzungen von
morgens nachts bis abends nachts, und hat im
Schuldenmachen und Beschliessen von Ausgaben Grossartiges

und Hervorragendes geleistet. Mir scheint, die
linke Seite des Rates könnte keinen bessern Grossen
Rat wünschen (Heiterkeit) als den, der gegenwärtig
an der Arbeit ist. Wenn man glaubt, der Grosse
Rat solle Selbstmord begehen, so wird darüber zu
reden sein, aber ich meine, man sollte sich an den
alten gutbernischen Grundsatz halten: «Gang e chli
hü, aber nume nit gsprängt!»

Im zweiten Teil der Vorlage wird die Abänderung
gewisser bisheriger Vorschriften über Abstimmungen
und Wahlen zur Sprache gebracht. Im Vordergrund
steht die Frage, ob die bisherigen Wahlausschüsse
ganz oder teilweise als ständige Behörden eingeführt
werden sollen. Die Regierung ist der Ansicht, es sei
im Proporzgesetz die Möglichkeit der Wahl von ständigen

Wahlausschüssen zu schaffen. Die Kommission
teilt diese Auffassung nicht, sondern ist der Meinung,
ihre Lösung sei dem Dekret vorzubehalten. Wir haben
wiederholt die Erfahrung gemacht, dass wir froh
waren, wenn wir auf dem Dekretswege Vorschriften
über Wahlen und Abstimmungen, die sich nicht
bewährten, abändern konnten. Selbstverständlich können

alle technischen Details für die Durchführung
der Proportionalwahlen nicht im Gesetz geordnet werden,

sondern gehören in ein Dekret und dort soll
auch das Nötige über die Zusammensetzung und
Dauer der Wahlausschüsse vorgekehrt werden. Die
Kommission ist daher der Ansicht, dass Ziffer 2

gestrichen werden kann.
Der gleichen Meinung ist sie in bezug auf Ziffer 3.

Hier verlangt der Regierungsrat die Ermächtigung
zur Vorbereitung von Dekreten über alle Einzelfragen,
die nach Annahme des Proporzgesetzes zu ordnen
sind. Die Kommission hält das für selbstverständlich
und Ziffer 3 ist daher überflüssig. Man wird im
Proporzgesetz diejenigen Punkte bezeichnen, die der
Ausführung durch ein Dekret bedürfen, wie es bei jedem
Gesetz geschieht. Wir halten es deshalb für
überflüssig, hier schon davon zu sprechen, und beantragen
Streichung der Ziffer 3.

Zusammenfassend stellt die Kommission den
Antrag auf Zustimmung zu Ziffer 1, mit dem Wunsche
an den Regierungsrat, im Proporzgesetz nicht nur den
Grundsatz, sondern auch das Verfahren grundlegend
zu ordnen. Im weitern beantragt sie im Sinne meiner
Ausführungen Streichung der Ziffer 2 und 3, in der
Meinung, dass diese Fragen gestützt auf bezügliche
Bestimmungen des Gesetzes im Dekret geordnet werden

sollen.

Bucher. Ich möchte mit einigen Worten den
Standpunkt der sozialdemokratischen Fraktion in dieser

Frage bekanntgeben. Wir stimmen dem Antrag
der Kommission im grossen und ganzen zu. Wir
sind ebenfalls der Meinung, dass die Frage nicht durch
eine Verfassungsrevision, sondern auf dem Gesetzeswege

gelöst werden soll. Im weitern pflichten wir
der Auffassung bei, dass im Gesetz nicht bloss der
Grundsatz, sondern in groben Zügen auch das Verfahren

niedergelegt werden soll. Es ist Pflicht der
gesetzgebenden Behörden, dem Bemervolk in der
Gesetzesvorlage zu sagen, in welcher Weise das neue
Wahlverfahren im grossen und ganzen durchgeführt
werden soll. Ebenso stimmen wir der von der Kom¬

mission beantragten Streichung der Ziffern 2 und 3

zu, in der Meinung, dass diese Fragen auf dem
Dekretswege geordnet werden sollen.

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu den
Wahlbezirken. Von der Regierung wurde der
unverbindliche Vorschlag gemacht, beim neuen Verfahren

die Amtsbezirke den Wahlkreisen zugrunde zu
legen. Die sozialdemokratische Fraktion steht auf dem
Standpunkt, dass möglichst grosse Wahlkreise
geschaffen werden sollten, weil nur da der Grundsatz
des Proporzes richtig zur Anwendung kommt. Wir
halten deshalb die Zusammenlegung einzelner kleiner
Amtsbezirke für notwendig. In der Kommission wurde
auch die Frage aufgeworfen, ob man nicht die einzelnen

Landesteile als Wahlkreise bezeichnen könnte.
Auch das wäre möglich.

In der Kommission hat Herr Grossrat Dürrenmatt
in Verbindung mit dieser Frage noch zwei andere
Fragen aufgeworfen, zu denen ich mir einige
Bemerkungen erlaube. Herr Dürrenmatt hat erklärt —
ohne allerdings einen Antrag zu stellen — man könnte
bei diesem Anlass zugleich auch die Proportionalwahl
des Regierungsrates durchführen und es sei eventuell
auch die Volkswahl der Ständeräte in Aussicht zu
nehmen. Die sozialdemokratische Fraktion hat in
diesen beiden Fragen früher schon Stellung genommen.

Wir haben schon lange die Forderung aufgestellt,

dass der Regierungsrat nach dem Proporz zu
wählen sei, und dass die Wahl der Ständeräte nicht
mehr durch den Grossen Rat, sondern durch das Volk
erfolgen soll. Wenn ich mich in der Kommission
dahin aussprach, diese Frage sei nicht mit der
Proportionalwahl des Grossen Rates zu verbinden, so
geschah es nur deshalb, weil ich fürchte, es könnte
dadurch die ganze Sache allzuweit hinausgezogen
werden; denn für die Proportionalwahl des
Regierungsrates braucht es eine Verfassungsrevision. Man
soll nun in erster Linie die Proportionalwahl des
Grossen Rates durchführen, und nachher können
unabhängig davon auch die beiden andern Fragen
gelöst werden.

Bezüglich der Frage der Proportionalwahl des
Regierungsrates ist von Herrn Regierungsrat Lohner
in der Kommission erklärt worden, dass die
gegenwärtige Regierung in ihrer Geschlossenheit gegen
diese Proportionalwahl sei. Ich gestehe offen, dass
ich diesen Standpunkt nicht begreifen kann. Die Berner

Regierung hätte im gegenwärtigen Moment und
sicher auch in der nächsten Zukunft alles Interesse
an einer Vertretung der Minderheiten im Regierungsrat.

Herr Lohner weiss, dass die sozialdemokratische
Partei diese Frage an ihren Parteitagen wiederholt
besprochen, dazu Stellung genommen und erklärt hat,
dass, solange die Regierung nicht durch den Proporz
gewählt werde, wir eine Beteiligung an derselben
ablehnen. Wir glauben, dass die sozialdemokratische
Partei hier den richtigen Weg eingeschlagen, die
richtige Stellung bezogen hat. Sie wird diesen Standpunkt

auch weiter einnehmen und einnehmen müssen.
Wenn die Regierung die Auffassung teilt, dass die
Mitarbeit der Minderheiten in der Regierung im
Interesse des Landes gut und notwendig ist, dann soll
sie auch hier den Schritt tun, den sie endlich beim
Grossen Rat machen musste, und sich mit der
Proportionalwahl des Regierungsrates einverstanden
erklären. Die Berner Regierung und der Grosse Rat
haben sich jahrzehntelang gegen die Einführung der
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Proportionalwahl des Grossen Rates gesperrt und
heute müssen sie sich wohl damit einverstanden
erklären, nachdem das Volk sich unzweideutig auf den
Boden gestellt hat, dass mit dem veralteten und
ungerechten Majorzsystem abzufahren sei. Mit der
Proportionalwahl der Regierung wird es ebenso gehen,
und deshalb bin ich der Meinung, man sollte den
passiven Widerstand aufgeben und auch hier den
Proporz durchführen helfen.

Herr Lohner hat in der Kommission erklärt, die
Regierung sei bereit, eine baldige Wahl nach dem
Proporz herbeizuführen. Diese Aeusserung hat mich
gefreut. Die sozialdemokratische Fraktion hält
dafür, dass der Ablauf der gegenwärtigen Legislaturperiode

nicht abgewartet, sondern die Proportionalwahlen

noch innerhalb derselben durchgeführt werden

sollen. Am 13. Oktober 1918 hat das Bernervolk

mit aller Deutlichkeit bekundet, dass es vom
Majorzsystem nichts mehr wissen will. Es
empfiehlt sich daher, den Proporz sobald als möglich
durchzuführen. Dem einen oder andern Herrn mag
dies nicht angenehm sein, weil er riskiert, nicht mehr
gewählt zu werden. Ich gehöre auch einem Wahlkreis

an, wo die sozialdemokratische Partei gestützt
auf das ungerechte Majorzsystem alle Mandate an
sich gerissen hat, und wir werden dort unzweifelhaft
unter dem Proporz Mandate verlieren. Die Möglichkeit

ist also auch für mich vorhanden, dass ich nicht
mehr hieher kommen werde, aber das ist kein
Unglück, damit müssen wir uns abfinden. Wichtiger
ist, dass der vom Volk als richtig anerkannte Grundsatz

sobald als möglich zur Anwendung kommt.
Ich möchte Ihnen deshalb empfehlen, die Regierung
zu beauftragen, den Gesetzesentwurf sobald als möglich

vorzulegen.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Herr Kommissionspräsident hat
auch die Bestimmung welche die Wahl ständiger
Wahlausschüsse ermöglichen soll, in das Dekret
verwiesen. Demgegenüber ist zu bemerken, dass diese
Frage gegenwärtig durch ein Gesetz geordnet ist.
Das Gesetz über die Volksabstimmungen und öffentliche

Wahlen vom Oktober 1899 schreibt in Art. 4
ausdrücklich vor, dass bei jeder Wahl- oder
Abstimmung sverhandlung der Ausschuss neu bestellt
wird. Wenn man diese Bestimmung ändern will,
so geschieht dies am besten bei Anlass des
Proporzgesetzes. Doch ist das eine Frage, über die wir uns
bei Beratung des Entwurfes eines Proporzgesetzes
werden schlüssig machen können.

Die von Herrn Bucher berührten Fragen stehen
eigentlich nicht zur Diskussion, aber es war naheliegend,

dass man gestern im Zusammenhang mit der
Proportionalwahl des Grossen Rates in der Kommission

auch die Frage der Einführung der Proportionalwahl

für den Regierungsrat und der Volkswahl
der Ständeräte kurz erörterte. Ich erklärte, der
gegenwärtige Regierungsrat sei einhellig der Meinung, dass
die Einführung der Proportionalwahl für Verwaltungsund

Exekutivbehörden nicht zweckmässig und
deshalb nicht gerechtfertigt sei. Die Gründe, die dafür
und dagegen sprechen, werden im geeigneten
Zeitpunkt zu erörtern sein. Der Widerstand der gegenwärtigen

Regierung hat vielleicht nicht viel zu bedeuten,
wir wollen die weitere Entwicklung der Dinge
abwarten. Dagegen habe ich erklärt und wiederhole

es heute, dass der gegenwärtige'Regierungsrat gegen
die Einführung der Volkswahl der Ständeräte als einer
im Zuge der Zeit liegenden Neuerung nichts
einzuwenden hat.

Scherz. Ich bin der Ansicht, dass wo dem Grossen

Rat die Kompetenz zusteht, eine Sache auf dem
Dekretswege zu ordnen, er sich der Verantwortung
nicht entziehen und die Ordnung nicht dem Volk
überlassen soll, namentlich nicht in der vorliegenden
Frage, nachdem das Volk sich unzweideutig für den
Proporz ausgesprochen hat. Ich will keinen
abweichenden Antrag stellen; man kommt sowieso leicht
in den Verdacht, man sei ein Eigenbrödler. Ich
glaube aber doch, dass man auch den Dekretsweg
hätte beschreiten können und dass man viel rascher
zum Ziel gekommen wäre, als wenn man das
Proporzverfahren dem Volksentscheid unterstellt. Wäre
das Volk mit dem Dekret nicht einverstanden gewesen,
so hätte es ohne weiteres die Initiative dagegen ergreifen

und so die Volksabstimmung herbeiführen können.

Hadorn, Präsident der Kommission. Man muss
unterscheiden zwischen der Gesetzesbestimmung über
die Wahlausschüsse und der Neuordnung der Dinge,
die wir ins Dekret verweisen wollen. Hätte der Herr
Justizdirektor uns gestern in der Kommission die
Bemerkung zu Gemüte geführt, die er vorhin
angebracht hat, so wäre die Kommission unzweifelhaft
einverstanden gewesen, dass die betreffende Bestimmung

im Wahlgesetz durch das neue Proporzgesetz
aufgehoben werde. Gestern war aber davon in der
Kommission nicht die Rede. Es genügt, wenn man
davon im Protokoll Vormerk nimmt.

Bühler. Herr Scherz behauptet, das Bernervolk
habe sich durch seine Stimmabgabe am 13. Oktober
ohne weiteres auch für den Grossratsproporz
ausgesprochen. Das ist nicht der Fall. Das Bernervolk
ist nur angefragt worden, ob es das Proportionalwahlsystem

für den Nationalrat einführen wolle. Der
Proporz für den Grossen Rat ist etwas ganz anderes,
und darüber hat sich das Bernervolk nicht geäussert.
Auch hat es bisher immer nach dem Majorz gewählt,
und wenn man nun ein ganz anderes System
einführen will, so sollte auch Herr Scherz als richtiger
Demokrat damit einverstanden sein, dass das Bernervolk

sich über eine so fundamentale Neuerung selbst
ausspricht.

Herr Scherz ist noch in einem anderen Punkt
im Irrtum. Er hat gesagt, das Volk könne auf dem
Wege der Initiative ein Dekret abändern. Das ist
nicht der Fall. Die Initiative kann nur geltend
gegemacht werden gegenüber Ausführungsdekreten, die
im Gesetz vorgesehen sind.

Scherz. Ich glaube, Herr Bühler irrt sich. Es
wurde schon seinerzeit von Herrn Dürrenmatt Vater
ausdrücklich erklärt, dass dem Bernervolk das Recht
zusteht, gegen alle und jede Beschlüsse des Grossen
Rates die Initiative zu ergreifen.

Absti mmung.
Eventuell:

1. Für den Abänderungsantrag der
Kommission in Ziff. 1 Mehrheit.
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2. Die von der Kommission beantragte
Streichung der Ziffern 2 und 3 ist
unbestritten und daher beschlossen.

Definitiv:
Für Annahme des bereinigten Antrages Mehrheit.

Strafiiaclilassgesaclie.

(Siehe Nr. 30 der Beilagen.)

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
gouvernement. Vous aurez à vous prononcer sur 31
recours en grâce dont 7 sur lesquels nous proposons la
remise totale ou partielle de la peine.

La commission de justice s'est déclarée d'accord
avec notre préavis sauf pour les cas 3 et 6. Sur la
proposition de M. le député Comment nous avons
renvoyé le cas n° 14 à une prochaine session.

Meyer (Langenthal), Präsident der Justizkommission.
Die Justizkommission pflichtet den Anträgen

der Regierung bei. Der Fall 37, Stalder Karl, hat
eine rege Diskussion verursacht. Die Behandlung dieses

Falles ist in einer frühern Sitzung zurückgelegt
worden und Stalder hat ein neues Gesuch eingereicht.
In demselben wird behauptet, der Verurteilte sei im
Zeitpunkt der Begehung der Tat geistig nicht normal
gewesen und es liegt ein bezügliches ärztliches
Zeugnis vor, das diese Behauptung bestätigt. Die
Mehrheit der Kommission hat dem Antrag der Regierung

zugestimmt. Die Minderheit vertrat die
Auffassung, dass mit Rücksicht auf diese geistige Anor-
malität ein teilweiser Straferlass zu gewähren sei.
Ich persönlich habe der Minderheit beigepflichtet,
es sei die Gefängnisstrafe von 75 auf 40 Tage
herabzusetzen. Aber die Kommission hat, wie gesagt,
mehrheitlich dem Antrag der Regierung beigepflichtet,

und ich will es dem Rate überlassen, welcher
Auffassung er zustimmen will.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
gouvernement. En complément du rapport de la
commission de justice nous devons prier le Grand Conseil
de se prononcer aussi sur le cas Stalder. Il s'agit
d'un agriculteur à l'aise, qui se trouve dans une bonne
situation financière et qui a été condamné par le
tribunal correctionnel de Trachselwald pour faux en
écritures privées à 5 mois de maison de correction
transformés en 67 jours de prison cellulaire.

Qu'a fait Stalder? Il a falsifié le poids public, en
transformant un 2 en un 3, un jour qu'il était appelé
à livrer des comptes pour vente de pommes de terre.
Il s'est fait ainsi payer un millier de kilos de plus
par le caissier de l'Association agricole...

• M. le Président. Ce recours ne figure pas dans la
liste qui a été distribuée à MM. les députés du Grand
Conseil. Je n'admets pas que nous puissions le discuter
maintenant, et je demande à M. le directeur s'il verrait
un inconvénient à ajourner ce débat.

Aeschlimann. Ich glaube, die Auffassung des
Herrn Präsidenten ist richtig. Wir können nicht über
einen Fall entscheiden, für den die Vorlage an den

Grossen Rat noch aussteht. Ich würde dagegen nichts
einwenden, wenn der Fall ganz klar wäre. Aber in
der Kommission hat sich doch eine Minderheit
gefunden, weiche die Strafe angesichts des ärztlichen
Gutachtens für stark übersetzt hielt. Dieses ärztliche
Gutachten lag seinerzeit leider dem Gericht nicht vor.
Ich möchte den Antrag des Herrn Präsidenten
unterstützen, es sei dieses Strafnachlassgesuch heute nicht
zu behandeln.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
gouvernement. Je suis parfaitement d'accord de
suspendre le débat sur ce recours, mais la commission
de justice a été appelée à se prononcer sur le cas. Il
s'agit d'un individu qui nous a donné déjà tant de
travail à faire que nous voudrions pouvoir en finir
avec lui.

v. Steiger. Wenn ich nicht irre, hat man uns
letzte Woche das Blatt mit dem Fall Stalder ausgeteilt.

Aber es war ungehörig, so ein einzelnes Blatt
einfach auf unsere Plätze zu legen, statt es uns
nach Hause zu schicken. Es ist nicht zu verwundern,
dass viele Mitglieder des Rates dieses Blatt gar nicht
beachtet haben und glaubten, sie hätten es nicht
bekommen. Ich möchte daher den Verschiebungs->
antrag unterstützen.

Bühler. Der heutige Grosse Rat ist viel exakter,
als es der frühere jeweilen war. Ich erinnere nur
daran, dass noch vor 20, 30 Jahren die
Strafnachlassgesuche regelmässig einzig gestützt auf die mündlichen

Rapporte der Regierung und Kommission
behandelt wurden. Damals wurden keine gedruckten
Vorlagen unterbreitet, sondern es wurde sehr
eingehend von den Behörden mündlich referiert. Nachher

fand man, das nehme viel zu viel Zeit in
Anspruch und beschloss, zur Abkürzung des Verfahrens
dem Rat eine gedruckte Vorlage zuzustellen. So
wurde es seither gehalten. Aber die Vorschrift
besteht nirgends, dass ein Geschäft nur behandelt werden

könne, wenn eine gedruckte Vorlage ausgeteilt
sei. Wenn einmal ein dringender Fall sich präsentiert,

dessen rasche Erledigung im Interesse des
Delinquenten liegt, könnte man gut zum früheren
Verfahren zurückkehren und ihn gestützt auf die
mündlichen Rapporte der beiden Berichterstatter
erledigen. Ich stelle keinen Antrag, hielt es aber doch
für zweckmässig, die frühere Art der Erledigung
dieser Geschäfte zu erwähnen.

M. le Président. Le débat serait donc remis à une
prochaine session.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. On pourrait distribuer un petit message

demain et discuter immédiatement ensuite ce cas.

M. le Président. J'admets la proposition de M, le
directeur de police de discuter demain. Il sera fait ainsi.

M. Comment. Je demande le renvoi du cas n° 14
à la prochaine session pour permettre à la commune
d'origine et à la commune précédente de domicile de

compléter les renseignements sur cette affaire,
renseignements qui seront de nature, je pense, à modifier
l'opinion des autorités préconsultatives.
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Bütikofer. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf
die Fälle 15—22 lenken, in denen es sich um die
Verurteilung wegen Holzdiebstahls und Widerhandlung

gegen das Sonntagsruhegesetz in der Gemeinde
Sonceboz handelt. Wir haben schon einmal im Rat
über diese Holzdiebstähle verhandelt. Es wird hier
als Holzdiebstahl ausgelegt, was unter der Bevölkerung

nicht als solcher aufgefasst wird. Seit vielen
Jahren bleibt im St. Immertal hoch oben in den
Flühen das Windfallholz liegen, das, der Witterung
ausgesetzt, fault. Da die Wälder in der Nähe von
Biel überall nach Holz abgesucht waren, begaben
sich die Leute ins St. Immertal, um dort das Brennholz

für ihre Familien zu sammeln. Nun wird einem
der hier Verurteilten der bedingte Straferlass nicht
zuerkannt, und zwar gerade demjenigen, der es am
nötigsten hätte, da er eine zahlreiche Familie zu
erhalten hat, wofür er je und je sein möglichstes getan
hat. Ich kann anführen, dass er in der letzten Zeit
eine Kur in Heiligenschwendi machen musste, gerade
deshalb, weil er allzusehr in alle Nacht hineinarbeitete,

um seine Familie durchbringen zu können. Als
er das Holz unter Lebensgefahr von den Flühen
herunterholte, war er sich ganz sicher des Diebstahls
nicht bewusst, weil das Holz schon jahrelang unbe-
nützt dort oben lag. Ich möchte daher den Rat bitten,
auch dem Gottfried Müller den bedingten Straferlass
zuteil werden zu lassen. Der Grosse Rat tut damit
ein Werk, dessen er sich nicht zu schämen braucht
und wobei er auch nicht über den Rahmen des
Gesetzes hinausgeht. Wenn er hier auch etwas Billigkeit

vor Recht ergehen lässt, geht er nicht zu weit,
denn dieser Familienvater ist bis jetzt seinen
Verpflichtungen immer nachgekommen.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Nous regrettons de ne pas pouvoir nous
rallier à la proposition faite par M. Bütikofer. Dans
le Jura bernois, en particulier dans le vallon de St-
Imier, on se montre large pour l'application des peines
en ce qui concerne les délits dont il est question ici.
Le juge a donc déjà tenu compte des circonstances
en prononçant une condamnation à un jour de prison
avec application du sursis. Or, les 7 premiers accusés,
non contents, veulent encore davantage, et M.
Bütikofer demande qu'il soit fait grâce à Müller. Si la
direction de police n'a pas jugé à propos de proposer
la remise de la peine à ce recourant, c'est qu'il a été
condamné déjà trois fois pour vol. C'est donc un
récidiviste. Nous proposons le rejet de la proposition
Bütikofer.

Stucki (Biel). Ich möchte ebenfalls beantragen,
den Müller zu begnadigen. Ich weiss nicht, ob Sie
sich vorstellen können, was es heisst, wenn ein Mann,
der eine zwölfköpfige Familie zu erhalten hat, nachdem

er eben von einer dreimonatigen Kur in
Heiligenschwendi zurückgekehrt ist, 12 Tage ins Gefängnis
wandern und 12 Taglöhne verlieren muss. Herr Stauffer

betont, der Mann sei dreimal vorbestraft. Es
handelt sich da ebenfalls um Holzdiebstähle, die aber
schon vor langen Jahren erfolgten, so dass sie wohl
als verjährt betrachtet werden dürfen. Hier verurteilt

man einen Familienvater, der sich an einem
Stück Holz vergreift und der, um sich dieses Stück
Holz zu beschaffen, den viele Kilometer weiten Weg
von Madretsch bis hinauf in die Flühe von Sonceboz

zurücklegen musste, zu 12 Tagen Gefängnis, während
wir letzte Woche gesehen haben, dass ein katholischer

Geistlicher 12 Klafter Holz bekommt, das er
gar nicht benötigt und von dem er noch einen Teil
verkaufen kann.

Roth. Ich ergreife das Wort zu Fall 1. Rudolf
Zwygart, Lokomotivheizer in Unterseen, ist vom Richter

in Interlaken wegen tätlicher Bedrohung zu 3

Tagen Gefängnis und einer Busse von 15 Fr. verurteilt
worden. Er kam eines Abends in angetrunkenem
Zustande in die Wirtschaft zur Eintracht in
Interlaken. Später begab er sich in die Küche der
Wirtschaft, trank dort einen Kaffee und bekam mit
dem ebenfalls anwesenden Kunstmaler Schürch Streit,
wobei er das Messer zog. Als der andere ebenfalls
ein Messer ergriff, liess Zwygart das seinige fallen
und ging fort. Nun reicht er das Gesuch ein, man
möchte ihm die G-efängnisstrafe in Gnaden erlassen.
Ich möchte dieses Gesuch zur Berücksichtigung
empfehlen. Der Mann war einmal angetrunken. Das ist
nun nicht gerade etwas Schönes, aber das ist schon oft
vorgekommen, ohne dass es Gefängnisstrafe absetzte;
die Sache konnte etwa mit einem regelrechten Katzenjammer

abgetan werden. Ferner ist zu sagen, dass

Zwygart keine Zeugen für sich hatte, während dem
andern solche zur Verfügung standen. Auch hat der
Mann keinen schlechten Leumund. Ich kenne ihn
persönlich und er verkehrt in Gesellschaftskreisen,
die sicher nicht mit ihm sich einlassen würden, wenn
er ein minderwertiger Mensch wäre. Der Regierungsstatthalter

von Interlaken empfiehlt die Begnadigung
ebenfalls, leider ohne einen Grund anzugeben.
Wahrscheinlich aber geschieht es auch deshalb, weil er
weiss, dass Zwygart keinen schlechten Leumund ge-
niesst. Ich möchte Ihnen das Gesuch bestens empfehlen,

namentlich auch deshalb, weil es die gesell-,
schaftliche und dienstliche Stellung des Mannes
untergraben würde, wenn er die Gefängnisstrafe
absitzen müsste.

M. le Président. Il y a lieu de voter sur les n03

15 à 22.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Non, M. le président, si j'ai bien compris
M. Bütikofer, sa proposition ne porte que sur un cas.

M. le Président. Eh bien, je ne parle que de Müller
et pas des autres.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Mais vous venez de dire qu'il s'agit de
voter sur les nos 15 à 22.

M. le Président. Cela figure sur la liste, je ne veux
prendre qu'un seul nom, Müller. Je fais observer qu'au
début M. Bütikofer a demandé qu'un sursis fût accordé
à Müller, ce n'est pas possible. M. Stucky alors a
demandé la grâce pour Gottfried Müller.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Je voudrais faire remarquer encore une
fois que tous, à l'exception de Müller, sont au bénéfice

du sursis; par conséquent ils n'ont pas besoin de

purger leur peine, mais ils se déclarent non satisfaits
quand même.
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M. le Président. Nous votons sur le cas Müller et
si ces messieurs l'exigent, nous voterons sur les autres
cas, qui sont différents. On peut accorder la grâce à
Müller et ne pas l'accorder à ceux qui sont déjà au
bénéfice du sursis.

Bütikofer. Das Begnadigungsgesuch erstreckt sich
natürlich auf alle diese Fälle. Es ist von allen
ausgegangen und die Abstimmung hätte sich auf alle
Fälle zu erstrecken.

M. Stauffcr, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Ce monsieur, dont il est question ici,
avait, comme beaucoup de ses congénères qui boivent
plus que de raison, fait du scandale au café dont on
avait dû l'expulser à la force du poignet. La rixe
avait continué sur la rue. Puis, Zwygart rentra, taquina
la femme de l'aubergiste. Invité à sortir, il prit un
couteau et menaça de mort l'aubergiste. Ce n'est
donc pas un agneau. Sa conduite laisse énormément
à désirer, cela résulte des actes; il a été accusé à
plusieurs reprises d'adultère et il est en instance de
divorce. Nous proposons le rejet du recours.

Abstimmung.
Fälle 15—22.

Für den Antrag Bütikofer 76 Stimmen.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden 36 »

Fall 1.

Für den Antrag Roth 34 »

Für den Antrag der vorberatenden
Behörden 72 »

Die übrigen Strafnachlassgesuche werden gemäss
den übereinstimmenden Anträgen des Regierungsrates
und der Justizkommission erledigt.

Motion des Herrn Grossrat Biebly betreffend Revisiou
der Vorschriften üter die Tierquälerei.

(Siehe Seite 344 hievor.)

Biehly. Bei der Durchsicht der einzelnen Gesetze
und Erlasse über den Tierschutz in den verschiedenen
Kantonen müssen wir konstatieren, dass der Kanton
Bern trotz seiner guten Schulen und Lehranstalten
und trotzdem er ein kulturell hochstehendes Staatswesen

darstellt, auf diesem; Gebiet noch weit im
Rückstand ist. Ein erstes Dekret über die
Tierquälerei datiert vom 2. Dezember 1844 und bestimmt:

«1. Wer durch rohe Misshandlung oder boshaftes
Quälen von Tieren Aergernis veranlasst, soll mit
Gefangenschaft bis auf zwanzig Tage und einer
Geldbusse von 2—40 Fr., welche letztere auch allein
angewendet werden kann, bestraft werden.

Bei Rückfällen kann die Strafe auf das Doppelte
derselben ansteigen.

2. Unter solche Misshandlungen von Tieren gehört
namentlich :

a) die Tötung eines Tieres auf ungewöhnliche und
zugleich mehr als nötig schmerzliche Weise;
TagblattMes Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

b) die Entziehung der einem Tiere zu seiner
Existenz erforderlichen Nahrung und Pflege;

c) jede grausame Behandlung eines Tieres durch
Anstrengung gegen dessen Natur oder über seine
Kräfte hinaus;

d) das Zufügen von Schmerzen oder Qualen bei
Verfolgung von nicht erlaubten Zwecken oder das
Zufügen von Schmerzen oder Qualen selbst bei
erlaubten Zwecken, wenn es auf unnötige Weise
geschieht.

3. Bei Bestimmung der Strafen soll die Grösse
des gegebenen Aergernisses, sowie der dem Tiere
zugefügten Qual und der Grad der bei Verübung der
Tat zum Grunde gelegten Bosheit oder moralischen
Verdorbenheit zum Massstabe dienen» etc.

Diesem folgte dann, in Ergänzung des erstem,
ein weiteres Dekret vom 26. Juni 1857, das
Verfügungen über den Transport von Tieren enthält und
ferner in Art. 3 bestimmt: «Endlich ist es auch als
strafbare Tierquälerei anzusehen, wenn Frösche, nachdem

die Schenkel abgenommen worden sind, nicht
sogleich getötet werden». Letzteres ist bei den
heutigen fleischlosen Tagen, wo viele Tausende von
Fröschen auf den Tisch kommen, eine höchst aktuelle
Frage, und man kann sich die Summe der Leiden
dieser Tiere vorstellen, wenn nach dieser heute noch
in Kraft bestehenden Bestimmung verfahren und die
Tiere erst getötet werden, nachdem ihnen vorher die
Schenkel abgeschnitten oder ausgerissen wurden.

Von 1857 an ist in der Sache nichts gegangen bis
1902, wo auf Antrag des Regierungsrates vom Grossen
Rate ein neues Gesetz angenommen wurde, das dann
aber 1903 vom Volk mit grossem Mehr, mit ca.
27,000 gegen rund 15,000 Stimmen, verworfen wor- »

den ist. Zu bemerken ist, dass im neuen Kantonsteil

sich eine Mehrheit für Annahme des Gesetzes

ergab, während der alte Kanton es abgelehnt hat.
Das Gesetz brachte einige begrüssenswerte Neuerungen

und enthielt absolut keine Eingriffe in irgendwelche

Interessen, so dass man eigentlich nicht begreifen
kann, warum es vom Volk abgelehnt wurde. Zu Ihrer
Orientierung will ich kurz die Hauptbestimmungen
dieses verworfenen Gesetzes über den Tierschutz
anführen :

«§ 1. Wer Tiere roh misshandelt, grausam vernachlässigt

oder unbarmherzig überanstrengt und wer zu
solchen Vergehen anstiftet, macht sich der Tierquälerei

schuldig und wird mit Gefangenschaft bis auf
30 Tage und einer Geldbusse von 5—150 Fr. bestraft.
In ganz geringfügigen Fällen kann auch auf Busse
allein erkannt werden. Bei Rückfällen ist die Strafe

angemessen zu erhöhen.
§ 2. Bei Bestimmung der Strafen soll die Grösse

des gegebenen Aergernisses, sowie der dem Tier
zugefügten Qual und der Grad der bei Verübung der
Tat zutage getretenen Bosheit oder moralischen
Verdorbenheit des Schuldigen zum Massstabe dienen.

§ 3. Versuche an lebenden Tieren sind einzig,

zum Zweck wissenschaftlicher Forschung und für
Lehrzwecke gestattet und dürfen nur an den staatlichen

medizinischen und Veterinär-medizinischen
Instituten durch die betreffenden Fachlehrer oder nach
deren Anordnung und unter deren speziellen Aufsicht
vorgenommen werden.

Die Experimente sollen auf das unumgänglich
nötige Mass beschränkt und für die Tiere so schmerzlos
als möglich gemacht werden.

]fl. 128*
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Versuche sind an allen verwendeten Tieren, wenn
immer möglich, nur einmal vorzunehmen.

Widerhandlungen gegen diese Vorschriften werden
als Tierquälerei bezeichnet und bestraft.

§ 4. Nicht als Experimente im Sinne von § 3
dieses Gesetzes werden betrachtet und bleiben daher
durch das Verbot unberührt:

a) Operationen, wie sie bei der landwirtschaftlichen
Tierhaltung und bei der Tierheilkunde

notwendig sind;
b) Einspritzungen zum Zwecke der Untersuchung,

Verhütung oder Heilung von Krankheiten.»
Es ist sicher Pflicht eines sittlich hochstehenden

Volkes, sich über sein Verhalten gegenüber der Tierwelt

Rechenschaft zu geben. Handle es sich um
Haustiere oder freilebende, sog. wilde Tiere — alle
diese Wesen haben ihre Existenzberechtigung und
wir sind verpflichtet, sie gerecht und human zu
behandeln. Man wendet freilich gerne ein, es handle
sich nur um ein Tier, das keine Seele habe und kein
Weiterleben nach dem Tode. Ja, wissen wir das von
uns etwa besser, und steht z. B. ein Idiot oder ein
Kretin, der sich ganz von tierischen Instinkten leiten
lässt, über dem Tier, das noch im Besitze seines
Intellektes ist? Trotzdem ist der Idiot ein Mensch und
hat nach der üblichen Auffassung eine Seele, während
dem über ihm stehenden Tiere die Seele abgesprochen

wird. Jedes Lebewesen hat sein Empfinden
und sein Schmerzgefühl. Je höher ein Tier organisiert

ist, um so feinfühliger und empfindlicher ist
es sowohl gegen körperliche als auch gegen seelische
Leiden. Ein Mensch, der ein Tier, das er in seiner
Gewalt hat, nutzlos und absichtlich grausam behan-

' delt und quält, ist daher in meinen Augen ein trauriger

Feigling und ein minderwertiges Subjekt der
menschlichen Gesellschaft, der, wie aus den
Verbrecherstatistiken hervorgeht, in der Regel noch zu
andern Sachen fähig ist.

Diese Roheiten sind grossenteils ein Produkt
schlechter Erziehung. In jedem Menschen wohnt von
Natur aus der Hang zur Roheit und Quälerei. Wir
sehen das bei den Naturvölkern und auch bei unsern
Kindern in ihrem Verhalten gegenüber den Tieren.
Es ist daher eine hohe und wichtige Aufgabe des
Staates, der Kirche, der Schule, sowie in erster Linie
auch des Elternhauses, dafür zu sorgen, dass unsere
Jugend über ihr Verhalten gegenüber der Tierwelt
aufgeklärt, ihr Interesse daran wachgehalten und ihr
Gewissen in dieser Beziehung geweckt wird.

Wir müssen uns klar darüber sein, was der Mensch
den Tieren, die er sich nutzbar macht, den Haustieren,
zu verdanken hat und welche Rücksichten er ihnen
schuldig ist. In erster Linie haben sie Anspruch auf
eine anständige, humane und gerechte Behandlung.
Der Besitzer eines Tieres darf sich nicht auf den
Standpunkt stellen: Das Tier gehört mir, ich bin
sein Eigentümer und kann mit ihm machen, was ich
will; das Tier darf nicht als ein lebendiges Stück
Inventar betrachtet werden, das man nach Belieben
fortwerfen oder missbrauchen darf. Um das Verständnis
hiefür zu wecken und um die uns untertane Tierwelt
gegen rohe Gewalttaten, Grausamkeiten und
Tierquälerei zu schützen, ist es Pflicht des Staates, einmal

ein Gesetz zu erlassen, das im ganzen Umfang
allen Anforderungen entspricht.

Es ist mir nicht möglich, auf alle Einzelheiten
einzutreten; das wird dann Sache des Gesetzes sein.

Dagegen möchte ich auf die Botschaft des verworfenen
Gesetzes zurückkommen, wo wir dem Passus begegnen:

«Anderseits haben wir eine Aufzählung
besonderer Arten von Tierquälerei, eine Aufzählung,
welche doch nie erschöpfend sein kann, für
überflüssig erachtet und fallen gelassen.» Ich bin nicht
ganz dieser Auffassung und möchte einige Punkte
hervorheben, die man bisher zu wenig beachtet hat.
Es handelt sich da um Dinge, an die man sich
gewöhnt hat, die irrt Gebrauch sind und gar nicht'
mehr als Tierquälerei angesehen werden. Dazu
gehört das Kupieren der Pferdeschweife — eine höchst
grausame Handlung, indem man die Schwanzwirbel
durchschneidet und die wunde Stelle zur Stillung
des Blutes mit einem glühenden Eisen bestreicht.
Das ist schon an und für sich eine grosse Tierquälerei,
die aber noch viel grösser wird dadurch, dass das
Tier nun zeitlebens seines einzigen Schutzmittels zur
Abwehr der Fliegen beraubt ist. Die Eidgenossenschaft

ist hier in vorbildlicher Weise vorgegangen,
indem sie das Kupieren von Militärpferden in
Zukunft ohne besondere Erlaubnis verboten hat. Es
gibt Ausnahmefälle, wo man genötigt ist, die
Pferdeschweife zu kupieren, nämlich bei den sog. Leitseilfängern,

d. h. bei den Pferden, die, wenn sie
eingespannt sind, immer mit dem Schweif das Leitseil
zu packen suchen. Ferner führe ich die Verwendung
des Aufsatzziigels an, der das Pferd zwingt, den
Kopf stundenlang in unnatürlicher Stellung zu halten,
wodurch krampfartige Nackenschmerzen hervorgerufen

werden. Man sieht glücklicherweise diesen Zügel
bei uns nicht mehr viel. Auch in Deutschland wäre
er, wie ich gelesen habe, schon längst verschwunden,
wenn nicht die Fürstlichkeiten ihn bei ihren
Hofkaleschen verwendet hätten. Vielleicht ist es damit
nun auch vorbei; wir wissen nicht, wie die Herren
jetzt in Deutschland herumfahren (Heiterkeit). Zu
erwähnen sind auch die Scheuleder, die ebenfalls zum
Teil eine Qual für das Tier bedeuten, indem es
dadurch zu einer unnatürlichen Augenhaltung gezwungen

wird.
Andere geduldete und konventionell sanktionierte

Tierquälereien gehören mehr auf das Konto des
Küchenpersonals, von denen wir zum Teil gar keine
Ahnung haben. Ich erwähne das langsame Rösten
lebender Krebse auf der Glut, das langsame Totkochen
von Krebsen, die lebend in kaltem Wasser auf das
Feuer gestellt werden, das Zerschneiden lebender
Hummer für bestimmte Feinschmeckergerichte. Eine
Tierquälerei begeht man auch beim Töten von
Geflügel, das man so auf den Markt bringen will, dass
man ihm äusserlich keine Verletzung ansieht. Zu
diesem Zweck werden dem Tier hinten im Maul,
die Halsgefässe durchschnitten und man lässt es
verbluten; wird das Tier vorher etwas betäubt, so ist
gegen diese Tötungsart nichts einzuwenden, aber
meistens wird die Betäubung nicht vorgenommen. Das
alles sind Tierquälereien, die man vermeiden kann.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch das
Schächten erwähnen, ein rein jüdisches rituelles
Schlachtverfahren, bei dem man das Tier ohne
vorhergehende Betäubung durch den Halsschnitt
verbluten lässt. Das Schächten ist ein äusserst
grausames, barbarisches und für das Tier mit grossen
Angstzuständen verbundenes Verfahren, so dass es

ganz richtig war, wenn man 1903 den Art. 25bis in
die Bundesverfassung aufnahm, der bestimmt: «Das
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Schlachten der Tiere ohne vorherige Betäubung vor
dem Blutentzuge ist bei jeder Schlachtart und
Viehgattung ausnahmslos untersagt». Mit Rücksicht auf
dieses Verbot verschafften sich die Juden ihr Fleisch
vor dem Krieg aus Nachbarländern, in denen kein
Schächtverbot bestand. Als sie dann nach
Ausbruch des Krieges kein Fleisch mehr aus dem Ausland

bekommen konnten, umgingen sie den Art. 25bis
der Bundesverfassung in der Weise, dass sie das
nötige Vieh von der Schweiz ins Ausland schickten,
es dort Schächten liessen und das geschächtete Fleisch
wieder in die Schweiz importierten. Diese Umgehung

des Verfassungsartikels erfolgte mit Kenntnis
des Bundesrates, indem das ausgeführte Vieh und das
importierte geschächtete Fleisch der Kontrolle der
betreffenden Kreistierärzte unterstand. Als dieses
Manöver infolge Verschlechterung und gänzlicher
Sperre des Grenzverkehrs wegen Seuchengefahr nicht
mehr anging, wandte sich der israelitische Vereinsbund

an den Bundesrat mit dem Ersuchen, den
Verfassungsartikel für sie ausser Kraft zu setzen. Der
Bundesrat sah sich veranlasst, gestützt auf seine
ausserordentlichen Vollmachten die Verfassungsbestimmung

für die Juden ungültig zu erklären und ihnen
das Schächten in einigen Schweizerstädten zu
erlauben, ohne dass es im Interesse unseres Landes
oder unserer Neutralität nötig gewesen wäre und
ohne dass die Juden sich hier in einer gefährdeten
Lage befunden hätten. Es sind deshalb denn auch
von verschiedenen Tierschutzvereinigungen Eingaben
an den Bundesrat gelangt, er möchte diesen Artikel
wieder in Kraft erwachsen lassen und die Erlaubnis
zum Schächten aufheben. Auch von Mitgliedern der
Bundesversammlung wurde im gleichen Sinne
Einsprache erhoben. Aber ohne Erfolg; der Bundesrat
ist bei seinem Entschluss geblieben und räumt also
den Juden unter Missachtung der Bundesverfassung
eine Sonderstellung ein.

Zum Schluss komme ich auf ein weiteres Kapitel
zu sprechen, über das einmal der Schleier gelüftet
und etwas Klarheit und Wahrheit geschaffen werden
muss. Es betrifft die Vivisektion. Unter Vivisektion
verstehen wir das Experiment zu wissenschaftlichen
Zwecken am lebenden Tier. Sie ist meistenteils mit
der ällergrössten Grausamkeit und Quälerei verbunden
und wird zudem noch vom Staat unterstützt und
bezahlt. Ich spreche mich hier nicht speziell gegen die
Verhältnisse in Bern aus, die sind ganz gleich wie
anderswo, sondern ich nehme Stellung gegen die
Vivisektion im allgemeinen. Dabei erkläre ich
ausdrücklich als Arzt, dass ich nicht gegen die Vivisektion
auftrete, sofern sie dem Wohl der Menschheit dient
und eine wirkliche Berechtigung hat. Dagegen trete
ich gegen die Tausende von qualvollen Experimenten
auf, die keine Berechtigung mehr haben, die bereits
der Vergangenheit angehören, die aber immer wiederholt

werden, obschon sie keine neue Aufklärung bringen

und die daher nicht im geringsten mehr von
einigem wissenschaftlichem Wert sein können. Wenn
ich auf die Vivisektion zu sprechen komme, so
geschieht es nicht aus Sentimalität. Ich habe im Kriege
Grausamkeiten erlebt und mitansehen müssen, die
allem andern Hohn sprechen. Man hat da mit
stoischer Ruhe zugeschaut, wie Menschen und Tiere
gequält wurden, weil man im Krieg eine ganz andere
Gemütsauffassung bekommt, als man im Frieden und
daheim hat und man sich sagt: die Leute sind durch

die Qualen des Krieges seelisch und in ihrem
Gefühlsleben so abgestumpft, dass sie oft nicht wissen,
was sie machen. Es heisst hier eben, das ist im
Krieg eine Notwendigkeit und muss so sein. Etwas
anderes aber ist es, wenn in einem zivilisierten Staatswesen

unter dem Deckmantel der Wissenschaft
massenhaft unnötige Tierquälereien begangen werden, die
keine Berechtigung haben und keinen Aufschluss mehr
bringen. Derartige Quälereien werden Jahr für Jahr,
Semester um Semester an Tausenden von Tieren
ausgeführt. Dabei handelt es sich um Tatsachen, die
man seit Jahrzehnten, ja Jahrhunderten kennt, so dass
man sich wirklich fragen muss, ob es nötig sei, in
jedem Semester, wenn neue Studenten ins
physiologische Institut kommen, alle diese bekannten
Tatsachen wieder vorzuführen. Es gibt andere
Disziplinen, Physik, Anatomie etc., wo der Lehrer
einfach erklärt, das verhält sich so und so, und wo
der Schüler es ohne weiteres glaubt und als wahr
entgegennimmt. Ist es nun nötig, in der Physiologie
den Schülern altbekannte Tatsachen in neuen Experimenten

vorzuführen und sie ihre Eindrücke von diesen

zuckenden Tieren davontragen und zeitlebens
behalten zu lassen?

Schon die Vorbereitung der Tiere zum Experiment,
das mit ihnen vorgenommen werden soll, ist eine arge
Tierquälerei. Das Tier — es handelt sich meistens
um Hunde oder Kaninchen — wird mit oft nicht
feinen Händen vom Abwart aus seinem Behälter
herausgezerrt, auf den Vivisektionstisch aufgeschnallt,
das Mauleisen wird ihm ins Maul gestecht und es
wird mittelst ganz raffiniert konstruierter Apparate
so befestigt, dass es sozusagen bewegungslos daliegt,
und zwar oft stundenlang, was ihm langdauernde grosse
Schmerzen verursacht und jedenfalls auch ein sehr
starkes Angstgefühl auslöst. Das Publikum und die
Studenten glauben im allgemeinen, die Tiere, die sich
nicht bewegen und keinen Laut von sich geben,
seien durch Einspritzungen oder Chloroform narkotisiert,

d. h. abgestumpft gegen den Schmerz. Das wird
in den meisten Fällen auch gemacht, aber nur in
einem Masse, dass die Narkose bloss eine gewisse
Zeit währt; bei Experimenten, die stundenlang
dauern, verflüchtigt sie sich bald und wirkt nicht
mehr. Im übrigen ist man über die Dosierung, die
man den Tieren darreichen darf, ohne dass sie tötlich
wirkt, noch etwas im unklaren. Auch ist zu sagen,
dass man bei einem interessanten Tierversuch, der
viele Mühe und Arbeit kostet, nicht riskieren wird,
das Tier so zu betäuben, dass es nachher nicht mehr
reagiert. In vielen Fällen wird überhaupt nicht
narkotisiert. Man hat ein anderes Mittel, um das Tier
zum Stillhalten zu zwingen, das sog. Curare, das
indianische Pfeilgift, ein furchtbar wirkendes Gift,
das die Eigenschaft hat, alle Bewegungsnerven zu
lähmen, den Körper in eine totenähnliche Starrheit zu
versetzen, so dass das Tier keine Bewegung machen
kann, während es bei vollem Bewusstsein ist, das
Schmerzgefühl, die Sensibilität ungemindert ist und
das Tier alles hört und sieht. Damit es trotz der
Lähmung der Atemmuskulatur noch atmen kann, muss
vorher noch ein Luftröhrenschnitt gemacht und dann
mittelst einem Apparat Luft in die Lungen gepumpt
werden, damit es nicht erstickt. Nun benützen wir
zu diesen grössern Experimenten und auch sonst
im allgemeinen hauptsächlich gerade die Tiere, die
uns die liebsten sind, die unsere Mitbewohner sind,
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uns die grösste Anhänglichkeit zeigen und am
sensibelsten sind, nämlich die Hunde. Ich glaube, wenn
einer einen Hund verkauft und er wüsste, was dem
Tier alles bevorsteht, würde er sich jedenfalls wohl
überlegen, ob er sein Tier nicht lieber töten als so ins
Ungewisse verkaufen wolle.

Von den Vivisektoren wird behauptet, die
Vivisektion verrohe nicht, die Herren seien so in die
Wissenschaft vertieft, dass sie an nichts anderes denken.

Das möchte ich direkt verneinen. Wenn einer
jahrein jahraus nichts anderes tut, als vivisezieren,
so wird er doch ganz naturgemäss gegen die Tierwelt

abgestumpft, wie dies auch beim Metzger in'
seinem Beruf der Fall ist. Dass die Experimente
an lebenden Tieren auf die jungen Mediziner verfeinernd

wirken sollen, möchte ich ebenfalls in Abrede
stelleft. Ich erwähne nur beispielsweise ein Experiment,

das mir in Erinnerung geblieben ist. Es
handelte sich um Reizungen des Gehirns. Vor uns lag
ein kleiner Foxterrier auf dem Tisch eingespannt, dem
man die obere Hirnhälfte wegnahm und mittelst einer
elektrischen Nadel die verschiedenen Gehirnzentren
reizte, um die entsprechenden Bewegungen auszulösen.

Das Tier wimmerte; man konnte es nicht so
narkotisieren, dass es nicht mehr reagiert hätte, sonst
wäre das Experiment nicht gelungen. Zwischenhinein
machte sich der Experimentator, wenn etwa ein Floh
ans Tageslicht kam, das Vergnügen, ihn auch zu
elektrifizieren, was jeweilen unter dem Auditorium eine
grosse Heiterkeit auslöste, und um das kläglich
wimmernde Tier bekümmerte sich kein Mensch. Das ist
entschieden ein Zeichen von Roheit.

Alle diese tausendfach bestätigten Experimente
entbehren jeder wissenschaftlichen Berechtigung,
verlieren ihren Wert und sinken geradezu zu
Theatervorstellungen herab. Als junger Student tritt man
mit einem gewissen leisen Schauder in die Räume
ein, in denen Vivisektionen vorgenommen werden,
sieht die Experimente an, die einem vorgeführt werden

und denkt dabei nicht an die Leiden der Tierwelt.

Aber später muss sich jeder Mediziner bei
ernstem Nachdenken sagen, dass das alles eigent->
lieh zwecklos war, und das Fazit, das er später in
der Praxis aus allem dem, was er gesehen hat, zieht,
ist gleich Null. Ich stelle also die Berechtigung der
Tierexperimente zu Lehr- und Demonstrationszwek-
ken in Abrede, ebenso die Berechtigung der jungen
Medizinstudenten zu selbständigen physiologischen
Uebungen an den Tieren. Man sagt, das sei eine sehr
gute Uebung für später, wenn einer z. B. Chirurg
werden wolle. Allein darauf bereiten ihn Operations-
jkurse an der menschlichen Leiche besser vor als
Uebungen am lebenden Tiere; hier kann er sich besser
orientieren und bilden als beim Sezieren von
Fröschen und Kaninchen. Man wird einwenden, wenn
man das akzeptiere, was natürlich die Herren Mediziner

nicht ohne weiteres schlucken werden, so gehe
man des Lehrstoffes verlustig, man könne den Schülern

die Sache nicht mehr zeigen und keine
Demonstrationen vorführen. Es gibt aber hieiür ein sehr
einfaches Mittel als Aequivalent. Wenden wir uns
an die neuen Fortschritte der Technik und nehmen
wir die kinematographische Reproduktion zu Hilfe.
Bekanntlich kann man mit dem Kinematographen
lebende Vorgänge in den Zellen und auch operative
Vorgänge so darstellen, dass man eine Uebersicht
bis ins feinste Detail wie beim Experiment selbst

hat; ja diese Vorführungen wirken für den Zuhörer
noch um so demonstrativer, weil man sie auf grosse
Distanz sehen kann, was beim Experiment nicht der
Fall ist, wo sich die einen um den Experimentator
drängen und die andern in die ganze Sache gar
keinen Einblick haben. Ich glaube, mit diesem Aequivalent

können wir ganz gut gegen die unnötige
Vivisektion auftreten.

Bekanntlich ist ein eidgenössisches Strafgesetzbuch
in Vorbereitung. Wie man mir mitgeteilt hat,

kommen die Tierschutzbestrebungen dort nicht in
erste Linie, und es wird noch längere Zeit gehen,j
bis das zur Ausführung gelangt. Ferner sieht das
eidgenössische Strafgesetzbuch absichtlich vor, dass
die Experimente am lebenden Tier den kantonalen
Gesetzgebungen unterstehen sollen. Ich erwähne das,
damit nicht etwa der Einwand erhoben wird, der Er-
lass von schützenden Bestimmungen sei nicht nötig,
das eidgenössische Strafgesetzbuch werde das schon
regeln.

Mit diesen Ausführungen glaube ich, meine Motion
begründet zu haben, und ich möchte den Herrn
Polizeidirektor ersuchen, sie zuhanden der Regierung
entgegenzunehmen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Der Vorsitzende gibt Kenntnis von einer

Eingabe

des Verbandes des kantonalen Polizeikorps
dahingehend, es möchte eine Revision des Art. 4, lit. c,
des Reglementes vom 11. September 1905 über die
Invalidenkasse durchgeführt werden, die diese
Bestimmung der neuen Besoldungsordnung anpasst.

Geht an den Regierungsrat.

Schluss der Sitzung um 1 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.
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Achte Sitzung.

Mittwoch den 19. März 1.919,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 170 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 45 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Diiby, Egger, Freiburghaus,

Gerber (Signau), Grimm, Hagen, Häsler, Hg,
Junod, Lenz, Reichenbach, Ryser, Siegenthaler, Stauf-
fer, Weibel ; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Bechler, Boss (Grindelwald), Boss (Wil-
derswil), Bühlmann, Burger, Chopard, Clémençon,
Cortat, Dürr, Engel, Flückiger, Girod, Glur, Hess
(Melchnau), Ingold (Lotzwil), Klening, Lardon, Laubscher,

Leuenberger (Huttwil), Meyer (Undervelier),
Moor, Mosimann, Paratte, Peter, Schlup, Schneeber-
ger, Segesser, Stähli, Winzenried, Zbinden.

Tagesordnung s

Motion des Herrn Grossrat Biehly betreffend Revision
der Vorschriften über die Tierquälerei.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 509 hievor.)

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. La motion que M. Biehly a
développée hier a la teneur suivante: «Le gouvernement
est invité à présenter un rapport et des propositions
sur le point de savoir si le moment ne serait pas venu
de reviser les dispositions légales surannées concernant
les mauvais traitements exercés sur les animaux.»

Je ne pensais guère il y a une vingtaine d'années,
quand je suis entré au Grand Conseil, que plus tard,
je serais appelé à répondre à une motion sur une loi
ayant trait à la protection des animaux. A cette
époque là, le projet de loi qui avait été soumis au
Grand Conseil avait passablement excité les esprits.
Il faut reconnaître avec le motionnaire que la
législation actuelle dans ce domaine est de date relativement

déjà ancienne, puisque les décrets qui régissent
cette matière remontent l'un au 2 décembre 1844,
l'autre au 26 juin 1857.

Il y a une vingtaine d'années, dis-je, il y avait
au Grand Conseil un député qui s'occupait beaucoup
de ces questions de protection des animaux: c'était

Tagblatt des Grossen Kates. —

M. le député Muller-Jagi, bien connu des anciens
membres encore présents au Grand Conseil. Déjà en
date du 30 janvier 1894 il avait présenté une motion
dans le genre de celle développée par M. Dr Biehly,
motion par laquelle il demandait la revision des
décrets se rapportant à la protection des animaux. Cette
motion avait été prise en considération le 9 avril
de la même année. Cependant une certaine opposition
s'était manifestée et la motion, bien que prise en
considération, sommeilla pendant 8 à 10 ans. Ce n'est
qu'en 1900 que fut présenté le premier projet de loi
sur la protection des animaux. Lors de la discussion
sur l'entrée en matière, plusieurs députés firent la
proposition de renvoyer le tout aux calendes grecques,
parce qu'on ne s'entendait plus entre partisans et
adversaires de ce projet sur la notion de mauvais
traitements envers les animaux. De vifs débats
s'engagèrent sur la vivisection. Je me souviens d'une
séance si longue qu'il fallut l'interrompre pour
permettre aux députés d'aller dîner après les avoir invités
à revenir siéger l'après-midi. Les médecins membres du
Grand Conseil avaient exprimé une opinion contraire
à celle du motionnaire : ils étaient partisans de la
vivisection et prétendaient qu'il ne serait guère possible
soit en chirurgie soit en bactérioloie soit dans d'autres
domaines de réaliser certains progrès si la vivisection
était interdite. Le représentant de Neuveville qui, à
ce moment, était M. Dr Gross, prétendait que sans la
vivisection Pasteur n'aurait jamais pu faire ses
différentes découvertes qui ont eu non seulement un avantage

au point de vue de la science, mais surtout un
avantage considérable dans la lutte contre les maladies.

Ainsi donc l'accord n'est pas fait au sujet de
la vivisection. Je doute un peu que par le moyen
de projections on puisse faire des démonstrations
catégoriques comme celles faites directement sur le
corps d'animaux.

De même il sera difficile d'interdire le tronçonnage
pratiqué par les vétérinaires et l'on continuera à couper

la queue des chevaux sans pouvoir trouver
probablement une disposition légale mettant fin à cette
pratique.

Nous savons aussi que la Société protectrice des
animaux fait beaucoup de propagande pour faire
disparaître ce qu'il y a d'encombrant dans le harnachement

des chevaux, par exemple les œillères en cuir.
On cherche à réagir aussi contre l'habitude de couper
la crinière du cheval. Il serait en revanche très difficile

de dire si la castration opérée par mesure d'élevage

sur les chevaux doit être considérée comme un
mauvais traitement et s'il n'y aurait pas lieu de
l'interdire. En ce qui concerne les chiens à l'attache les
avis sont très partagés. Certains cantons interdisent
d'atteler les chiens, mais les fromagers bernois
emploient depuis longtemps les chiens pour le transport
du lait à la laiterie.

On pourrait se demander si les chiens, que vous
avez l'occasion de voir lors des sessions du Grand
Conseil, stationner près de la Cathédrale depuis 7 heures
du matin jusqu'à midi ou deux heures de l'après-midi,
par des froids excessifs, sont plus à plaindre que
leurs patrons, hommes ou femmes qui, eux aussi, sont
obligés de stationner pour faire leurs ventes et se

gèlent les pieds.
Et les chasseurs! Celui qui tire sur un lièvre et

lui casse une patte devrait être déféré au juge pour
mauvais traitements infligés à un animal.
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On pourrait citer quantité de cas analogues. Il
est difficile de faire le départ entre ce qui est bon
traitement et mauvais traitement, surtout si l'on fait
des comparaisons avec la barbarie qui a sévi dans la
dernière guerre pendant des années et les massacres
effroyables d'hommes qu'elle a provoqués sans qu'on
ait pu les interdire.

Il est compréhensible que le législateur perde un
peu courage dans le domaine de la protection des
animaux, petits et grands. C'est par l'éducation qu'on
arrivera à la rendre efficace. L'homme naît un peu
barbare, il se plaît volontiers à tyranniser ses petits
camarades; devenu adulte il s'en prend à son voisin,
à son prochain.

C'est par le moyen de l'éducation que l'on agira
le plus efficacement dans le domaine de la protection
des animaux.

On peut aussi se demander s'il ne serait pas sage
d'attendre la publication du nouveau code pénal fédéral
avant de songer à élaborer le projet de loi dont parle
le motionnaire. D'ailleurs, différents décisions et arrêtés
ont été pris il y a longtemps déjà par le Conseil fédéral
pour réagir contre les cruautés exercées sur les
animaux. Les vols de pigeons organisés essentiellement
par les sociétés sportives sont interdits. L'article 333
du projet du nouveau code pénal fédéral dit: «Celui
qui intentionnellement aura brutalement maltraité,
grossièrement négligé ou surmené inutilement un animal...
sera puni des arrêts jusqu'à un mois ou à l'amende ».

Néanmoins nous ne voulons pas nous opposer à
la prise en considération de la motion de Monsieur
Dr Biehly, nous l'acceptons donc, sans aucun engagement,

pour lui donner une prompte solution dans
une matière compliquée que celle de la protection des
animaux.

Biehly. Ich habe gestern bereits auf den
Entwurf des neuen eidgenössischen Strafgesetzes
hingewiesen und der Herr Polizeidirektor beruft sich ebenfalls

darauf. Nun heisst es aber im Entwurf: «Wer
vorsätzlich andere zur Verhütung von Tierquälerei
erlassenen Vorschriften übertritt...». Es ist also
ein sogenanntes Blankettgesetz, das eine Strafandrohung

enthält gegen andere, im Gesetz nicht
vorgesehene Widerhandlungen gegen den Tierschutz. Es
würde also selbst dann, wenn der Vorentwurf zu
einem eidgenössischen Strafgesetz in Kraft treten
würde, dem kantonalen Gesetzgeber immer noch ein
sehr weiter Spielraum gelassen. Da ist eben gerade
speziell das Experiment am lebenden Tier inbegriffen.
Ich bin mit dem Herrn Polizeidirektor nicht
einverstanden, wenn er das Gesetz auf die lange Bank
schiebt, sondern beantrage, das Gesetz sofort an die
Hand zu nehmen. Dabei soll es enthalten:
allgemeine Grundsätze über den Tierschutz, über die
Behandlung und den Unterhalt der Tiere, Bestimmungen
über die Transportmittel, über die verschiedenen
Schlachtarten und über einzelne Arten von Tierquälerei.

Ferner verlange ich das absolute Verbot der
Vivisektion zu Lehrzwecken und der praktischen
Uebungen für die Studenten; an deren Stelle sollen
kinematographische Vorführungen treten. Wenn der
Herr Polizeidirektor Zweifel hat an der exakten;
Wiedergabe der kinematographischen Reproduktionen, so
muss ich ihm bemerken, dass bereits viel feinere
Details kinematographisch vorgeführt werden, zum
Beispiel mikroskopische Vorgänge, die nur mit dem

bewaffneten Auge durch das Mikroskop wahrgenommen
werden können. Wenn wir auf dieser Basis

ein Gesetz ausarbeiten, so genügen wir nicht nur
einem dringenden Bedürfnis und holen das bisher
Versäumte nach, sondern wir stehen auch vorbildlich
nach aussen da. Ich möchte Ihnen die Annahme meines

Antrages empfehlen; wir würden uns vor allem
auch gegen aussen als Vorbild präsentieren.

Scherz. Nach der ausgezeichneten Begründung
durch den Motionär habe ich nicht viel beizufügen.
Wenn immer darauf hingewiesen wird, das Gesetz von

• 1906 gegen die Tierquälerei sei vom Volk verworfen
worden, so muss doch gesagt werden, dass gerade
die sozialdemokratische Partei nicht mit Wärme dafür
eintreten konnte, wie es sonst der Fall gewesen wäre,
weil es vollständig verschandelt worden ist, so dass
es den bestehenden Intentionen nicht mehr entsprach.

Besonders gefreut hat mich, dass hier im Saale
von einem Mediziner gegen die Vivisektion aufgetreten
worden ist, während es sonst immer heisst, nur solche

Leute machen dagegen Front, welche nichts
davon verstehen, was nötig sei, um die Menschenheilkunde

m wissenschaftlicher Beziehung auf die Höhe
zu bringen. Allerdings haben sich auch schon in
Deutschland, Oesterreich, England medizinische
Autoritäten, deren wissenschaftliche Bildung nicht in Zweifel

gezogen werden kann, mit aller Deutlichkeit
dahin ausgesprochen, dass die Vivisektionen vollständig
unnütz seien und die Studentenschaft verrohen. Das
ist ohne weiteres klar. Von Herrn Regierungsrat
Könitzer ist vor wenigen Jahren vom Regierungsratstisch

aus erklärt worden, auch sein Empfinden
gehe dahin, aber gegenüber den allmächtigen Hocli-
schulprofessoren sei nicht aufzukommen. Darüber
kann man verschiedener Meinung sein. Sicher
ergötzen die elenden Manipulationen am lebenden Tier
nicht alle Studenten, aber doch viele, und diese werden
auch gegen das Schmerzgefühl ihrer Mitmenschen
nicht sehr empfindlich sein und nicht immer
darnach trachten, diese Schmerzen auf das möglichst
geringe Mass zu reduzieren. Wenn also selbst
medizinische Autoritäten die Vivisektion für unnötig
erklären, so dürfen wir diesem Gedanken auch
Ausdruck geben und einen bezüglichen Artikel in ein
Gesetz über den Tierschutz aufnehmen. Weite Kreise
unserer Bevölkerung interessieren sich um die Sache,
haben sich organisiert und schon seit einiger Zeit
Vorarbeiten gemacht, um eine Initiative in dieser Richtung

zu lancieren. Nun möchte ich nicht von
vorneherein den turbulentesten Kreisen den Vorrang
lassen, sondern ich würde es vorziehen, wenn Regierung
und Grosser Rat die Sache an die Hand nehmen, ein
Tierschutzgesetz ausarbeiten und von dem seinerzeit
übelberatenen an das besserberatene Volk appellieren
würden. In diesem Sinne möchte ich den Antrag des
Herrn Biehly unterstützen, die Vorlage des Gesetzes
sei nicht auf die lange Bank zu schieben. Das ist
keine so grosse Arbeit; wenn es übrigens der Regierung

zu viel zu tun gibt, so werden gewisse Kreise
der Bevölkerung gerne einen Entwurf ausarbeiten
und den Behörden an die Hand gehen. Ich empfehle

Ihnen die Erheblicherklärung und rasche
Ausführung der Motion.

Seiler. Der Sprechende hat sich an den langen
Diskussionen im Jahre 1903 auch beteiligt; ich will
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aber auf die Frage, für die ich damals eintrat und
heute noch eintreten könnte, nicht zurückkommen.
Auch über die Vivisektion will ich mich nicht
aussprechen; ich verstehe nichts davon. Meine simple
Ansicht geht dahin, dass die Vivisektion, wenn sie
vielleicht hie und da auch etwas grausam vorgenommen

wurde, bis jetzt doch auch einen Wert hatte
und vielen Menschen das Leben gerettet hat. Ich
will mich auch nicht über das Kapitel der
Pferdeschinderei, über die Aufsatzzügel und Scheuleder
aussprechen. Ich bemerke bloss, dass, wenn ich finde,
es sei zweckmässig oder fast notwendig, einem Pferde
Scheuleder anzulegen, ich es eben mache. Ebenso
werden die Aufsatzzügel nicht bloss gebraucht, um
dem Pferd eine schöne Façon zu geben, sondern um
es vor dem Fallen zu hüten, namentlich wenn man
einen etwas nachlässigen Kutscher hat; der Aufsatz-
zügel, wenn er etwas angestreckt ist, bewegt immer
die Mundwinkel des Pferdes, es spürt so immer die
Zügel und passt auf, dass es nicht fällt.

Aber auf einen andern.Punkt möchte ich heute
aufmerksam machen, nämlich auf das Pferdeschlachten.

Da braucht es keine aneue gesetzliche Bestimmung,
sondern die Polizeiorgane haben es in der Hand schon
jetzt gegen Missbräuche einzuschreiten. Landauf landab

kommt es vor, dass einem Pferdemetzger ein altes
Pferd zum Schlachten verkauft, aber von diesem dann
noch monatelang zur Arbeit verwendet wird. Es ist
auch eine Tierquälerei, wenn ein unterernährtes Pferd
an den Karren gespannt wird. Ich möchte den Herrn
Polizeidirektor auf diesen Uebelstand aufmerksam
machen und ihn ersuchen, das Nötige vorzukehren, dass
ein Pferd, das dem Metzger zum Schlachten überliefert
wird, auch wirklich geschlachtet wird. Ich möchte
auch diejenigen, welche ein Pferd zum Schlachten
verkaufen, ersuchen, in jedem Fall innert acht oder
zehn Tagen den gezeichneten Huf zurückzuverlangen.
Auch die Presse kann in der Sache mithelfen, wenn
sie die Leute darauf aufmerksam macht und sie moralisch

verpflichtet, sich darüber zu vergewissern, dass
die verkauften Pferde auch wirklich geschlachtet werden.

Ich war gestern an einer Maultiersteigerung auf
dem Beundenfeld, wo prächtige jährige Tiere auf den
Markt kamen. Die Tiere galten 600—700 Fr., und
ich musste davon absehen, solche zu erwerben, weil
sie mir zu teuer waren. Dagegen wurden von einem
einzigen Mann 4—5 Stück gesteigert. Man sagte
mir, es sei der Pferdeschlächter von Bern, der die
Tiere zum Schlachten kaufe und dabei noch ein
schönes Stück Geld verdiene. Könnte nicht die
Regierung mit dem Bundesrat oder der kompetenten
Behörde Rücksprache nehmen, um zu verhindern,
dass solche gesunde junge Tiere der Arbeit entzogen
und an den Pferdemetzger verkauft werden? Solche
Tiere, welche die Eidgenossenschaft ein Jahr lang
gefüttert hat, sollten im Interesse der Alp- und
Landwirtschaft nicht dem Schlachtmesser überliefert werden.

M. le Président. M. Biehly donne donc à sa
motion une autre forme. J'estime, M. le motionnaire, que
sous cette forme votre motion devient toute autre que
celle que nous avons discutée et à laquelle M. le directeur

de police a répondu tout à l'heure, et qui revêtait
une forme générale, tandis que vous allez maintenant
beaucoup plus loin: votre motion devient impérative

et demande que le gouvernement dépose immédiatement

un projet de loi.
Je donne la parole à M. le directeur de la police

sur la question de savoir s'il entend admettre la
motion sous sa nouvelle forme, puisqu'il avait répondu
à la première en disant que le gouvernement la prenait

en considération, mais sans engagement quant au
dépôt du projet de loi.

M. Stauffcr, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Le Conseil-exécutif avait accepté la
première motion sans grand enthousiasme, mais je dois
déclarer que sous sa nouvelle forme le Conseil-exécutif
en propose le rejet.

M. le Président. Je demande à M. le Dr Biehly
s'il ne serait pas préférable de reprendre la motion
dans sa première forme, en laissant au gouvernement
le soin d'agir au mieux.

Biehly. In diesem Falle kehre ich zur ersten
Fassung zurück und drücke nur den Wunsch aus, dass
die Gesetzesvorlage möglichst rasch ausgearbeitet
werde.

Abstimmung.
Für Erheblicherklärung der Motion Mehrheit.

Dekret
Uber

das bernische Polizeikorps.

(Siehe Nr. 25 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du

Conseil-exécutif. Le décret concernant le corps de
police ou plutôt la revision de l'ancien décret est tout
simplement la conséquence d'une décision du Grand
Conseil prise en date du 8 octobre 1918 ayant trait
à la revision du traitement du personnel de l'administration

cantonale ainsi que du personnel du corps de
police. Il est donc inutile de faire un long discours
sur l'opportunité et l'utilité de la revision de ce décret.
C'est pourquoi nous vous proposons l'entrée en matière.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1-

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Cet article se rapporte à l'organisation

du corps de police, organisation toute militaire.
La commission préconsultative a décidé dans sa

séance du 28 février de faire comprendre dans cet
article environ 20 appointés. Le gouvernement a
discuté cette proposition et vient vous prier de ne pas
la prendre en considération. Cette création de nou-
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velles charges d'appointés ne répond pas du tout à
un besoin technique quelconque. On ne comprend pas
dès lors pourquoi il faudrait la consacrer dans le
décret. Mous n'avons pas dans la gendarmerie la même
organisation que la Confédération pour les gardes-
frontières. Si toutefois la proposition de la commission
consultative était acceptée nous devrions considérer
le grade d'appointé non pas comme un avancement
conduisant au grade de caporal, mais plutôt comme
une récompense décernée à de vieux serviteurs qui,
pour une raison ou pour une autre, n'ont pu devenir
caporaux.

Schüpbach, Präsident der Kommission. Die
Kommission beantragt, dass ca. 20 Gefreite des Polizeikorps

neu zu schaffen seien. Die Regierung kann
sich mit dieser neuen Charge nicht befreunden. Ich
will rasch die Gründe auseinandersetzen, aus denen
die Kommission diese Aenderung für nötig hält. Sie
ist übrigens ein Postulat des Polizeikorps und auch
des Verbandes der Beamten und Angestellten. Die
Kommission hat sich von folgenden Erwägungen leiten

lassen: Das Verhältnis der Unteroffiziere zu den
Soldaten ist ein sehr kleines. Wir haben zurzeit
19 Wachtmeister und 23 Korporale bei einem
Bestand von ca. 300 Landjägern. Der kleine Bestand an
Unteroffizieren rührt davon her, dass solche nur
ernannt werden, wenn es notwendig ist. Er hat zur
Folge, dass mancher Polizist allzulange warten muss,
bis er eine wohlverdiente Anerkennung für
treugeleistete Dienste bekommt. Dem möchten wir
dadurch abhelfen, dass wir die Möglichkeit schaffen, von
den 300 Landjägern 20 zu Gefreiten zu ernennen, in dem
Sinne, dass das eine Auszeichnung sein soll. Die
Gefreiten sollen nicht Unteroffiziere sein, sie bekommen

nicht andere Funktionen, sondern erhalten als
Auszeichnung ein Abzeichen und eine bescheidene
Besoldungserhöhung von jährlich 100 Fr. Wir glauben,

das sei im Interesse des Korps. Es werden
namentlich solche Leute berücksichtigt werden können,
denen man bis jetzt ein Avancement infolge ihrer
Leistungen ausserordentlich gerne gegönnt hätte, ihre
Ernennung zum Unteroffizier aber nicht vornehmen
konnte, weil sie wohl ausgezeichnete Soldaten waren,
aber vielleicht das Zeug zum Unteroffizier nicht hatten,

indem sie das, was man als Autorität gegenüber
den Untergebenen bezeichnet, nicht hätten aufbringen
können. Solche Leute möchten wir für jahrelange
treue Dienste auszeichnen. Dabei wird es auch
vorkommen, dass Leute, die später für Unteroffiziersstellen

vorgesehen sind, vorläufig zu Gefreiten
vorrücken. Aber der Hauptgrund für die Kommission
war der, dass wir den Landjägern, welche sich nicht
gerade zu Unteroffizieren eignen, zum Dank für ihre
guten Dienste diese kleine Auszeichnung und
Besoldungsaufbesserung zukommen lassen möchten. Die
Kommission empfiehlt dem Rat, diese neuen Stellen
zu schaffen.

Nyffeler. Ich möchte den Antrag der Kommission
lebhaft unterstützen. Wir nehmen damit eine
bescheidene Besserstellung einer kleinen Anzahl Landjäger

vor. Es ist zwar richtig, wie der Herr
Polizeidirektor ausgeführt hat, dass vom technischen
Standpunkt aus keine Verwendung für die Gefreiten
ist, wie etwa beim Grenzwachtkorps oder bei der
Stadtpolizei, wo sie als Materialverwalter, Posten¬

chefs usw. verwendet werden. Aber es ist nun einmal

Tatsache, dass eine ganze Anzahl tüchtige,
zuverlässige Landjägersoldaten deshalb nicht befördert
werden können, weil kein Platz da ist. Die Gefreiten,

die ihren Dienst tadellos gemacht haben, würden
dann automatisch Anwärter für die Korporalschaft
werden. Damit schafft man eine Ungerechtigkeit aus
der Welt. Ich möchte deshalb den Rat bitten, die
Schaffung von 20 Gefreitenstellen zu beschliessen.
Wenn dieser Antrag angenommen ist, werde ich dann
zu. § 1 ein zweites Alinea in Vorschlag bringen.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrates

(gegenüber dem Antrag der Kommission

j Minderheit.

Nyffeler. Ich beantrage nun zu § 1 die
Aufnahme eines zweiten Alineas mit folgendem Wortlaut:

«Zu Gefreiten sollen ältere verdiente Landjäger
ernannt werden, die wegen Platzmangel nicht zu
Unteroffizieren avancieren konnten».

Schüpbach, Präsident der Kommission. Die
Kommission kann diesem Antrag nicht zustimmen. Ich
habe auseinandergesetzt, warum namentlich wir die
Gefreitenstellen schaffen wollen. Leute, die sich durch
Pflichttreue und ihre bisherige Amtsführung verdient
gemacht haben, aber nicht gerade das Zeug zum
Unteroffizier besitzen, sollen doch in einer gewissen Art
und Weise bevorzugt werden können. Dabei sind
wir der Meinung, dass andere, solche, die man zu
Unteroffizieren befördern will, für die aber gerade
keine Stelle frei ist, auch sollen berücksichtigt werden

können; aber für sie diese Stellen zu reser*
vieren, würde dem Gedanken, der die Kommission
geleitet hat, widersprechen. Beide Kategorien sollen
je nach dem Fall berücksichtigt werden können, aber
wir wollen die Gefreitenstellen auch für diejenigen
offenhalten, die nie Unteroffiziere werden, denen man
aber diese Auszeichnung zukommen lassen möchte.

Abstimmung.
Für den Antrag der Kommission (gegen¬

über dem Antrag Nyffeler) Mehrheit.

Beschluss :

§ 1. Das Polizeikorps wird militärisch organisiert

und hat folgenden Bestand:
1 Kommandant,
1 Hauptmann oder Oberleutnant als Adjunkt,
1—2 Feldweibel,
1 Furier,
16—26 Wachtmeister,
16—25 Korporale,
300—400 Landjäger, inbegriffen zirka 20

Gefreite.

§ 2.

Angenommen.
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Besckluss :

§ 2. Die Offiziere werden durch den Regic-
rungsrat auf die Dauer von vier Jahren gewählt
und durch den Polizeidirektor beeidigt. Sie
haben nach Massgabe der vom Regierungsrat
erlassenen Vorschriften die Leitung und Instruktion
des Polizeikorps, sowie das Besoldungs-, Rech-
nungs- und Rapportwesen des Korps zu besorgen.

Sie müssen beider Landessprachen kundig
sein, haben ihren Wohnsitz in Bern und leisten
eine vom Regierungsrat zu bestimmende
Amtsbürgschaft.

§ 3.

Scherz. Ich möchte Ihnen beantragen, in Ziffer 4

am Schluss die Worte zu streichen: «und der Nachweis

über eine bestandene Militärrekrutenschule». Wir
sind gegenwärtig in einer Zeit, wo man mit der
bestehenden Militärorganisation wohl auf einen ganz
andern Fuss kommen wird. Wenn ringsum in allen
Ländern, sogar in Deutschland, von der allgemeinen
Wehrpflicht abgegangen wird, so wird selbstverständlich

auch die Schweiz nicht darauf bestehen können,
dass jeder, der einen Schiessprügel tragen kann,
der Militärpflicht Genüge leisten und eine
Militärrekrutenschule bestehen muss. Von diesem Stumpfsinn,

hätte ich bald gesagt, wird man jedenfalls
abkommen, und die Schweiz wird sich nicht gestatten
können, die gegenwärtig bestehende Militärorganisation

aufrechtzuerhalten, weil wir unsere Finanzen
und die Gesundheit unserer Mannschaft nicht mehr
so in Anspruch nehmen dürfen wie bisher und es
nicht mehr nötig ist. Militär in beschränkter Zahl
müssen wir haben, aber davon kann keine Rede sein,
dass wir das gegenwärtige vertrackte System aufrechterhalten

können und wollen. Es wird vielleicht noch
eine Zeitlang gehen, aber dann muss es aus
Abschied und Traktanden fallen. Man kann sich sehr
gut denken, dass wir zu einem andern System
übergehen werden, wie es Amerika hatte und wie es
früher auch bei uns üblich war, zum freiwilligen
Militärdienst und der Ausschaltung des allgemeinen
Obligatoriums. Deshalb möchte ich hier schon jetzt
die genannten Worte streichen. Solange die
gegenwärtige Militärorganisation in Kraft besteht, wird,
selbstverständlich die Polizeidirektion auf der
Absolvierung der Rekrutenschule bestehen, aber wenn einmal

eine Aenderung bei uns eintritt, dann ist dieses
Erfordernis auch hier weggefallen, ohne dass man
das Dekret deshalb revidieren muss. Deshalb
empfiehlt es sich, diese Worte zu streichen.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Nous voudrions beaucoup pouvoir
partager l'idéalisme de M. le député Scherz, mais nous
pensons que malgré la Ligue des nations et les efforts
qui seront faits pour supprimer le militarisme, celui-ci
subsistera. Il faudra en tout cas beaucoup de temps
pour le démolir. Peut-être pourra-t-on arriver plus
facilement à supprimer la police et alors la revision
du décret se fera aisément. En attendant il est
nécessaire quelle corps de police soit organisé militai¬

rement. Il importe qu'un gendarme ait fait une école
de recrues : cela lui donne un air martial, qui lui
convient assez. C'est pourquoi je vous propose de rejeter
la proposition de M. Scherz.

Schupbach, Präsident der Kommission. Ich bin
mit Herrn Scherz der Meinung, dass unser Wehr-'
wesen wird reorganisiert werden müssen, aber in
diesem Dekret müssen wir noch auf die gegenwärtig
geltende Militärorganisation abstellen. Uebrigens wird
etwas Aehnliches wie eine Rekrutenschule auch beim
reorganisierten Wehrwesen bleiben. Wir wollen uns
also mit dem gegenwärtigen Zustand befassen. Wenn
dann seinerzeit die Rekrutenschule abgeschafft wird,
dann ist der Moment da, auf das Dekret zurückzukommen

und diesen Passus zu streichen. Heute wäre
es noch etwas verfrüht.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden Behörden

(gegenüber dem Antrag Scherz) Mehrheit.

Beschluss :

§ 3. Zur Aufnahme in das Polizeikorps ist
erforderlich:

1. das Schweizerbürgerrecht;
2. die bürgerliche Ehrenfähigkeit und ein guter

Leumund;
3. eine gute Schulbildung ;

4. die Militärtauglichkeit und der Nachweis
über eine bestandene Militärrekrutenschule.

Bewerber, welche beider Landessprachen mächtig

sind, sollen bevorzugt werden und solche im
Alter von über 30 Jahren sind abzuweisen.

§ 4.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Nous sommes d'accord avec la
proposition de la commission, et je n'ai pas d'autres
observations à faire à cet article 4.

von Grünigen. Ich möchte beantragen, im
ersten Alinea den Ausdruck «in Verbindung mit den
Offizieren» zu ersetzen durch die Worte «in Verbindung

mit dem Adjunkten», da dieser nach § 1 neben
dem Kommandanten der einzige Offizier des
Landjägerkorps ist.

Im weitern möchte ich anfragen, ob die Bestimmung

in Alinea 4, wonach eine Entlassung mit einer
Kündigungsfrist von 6 Wochen vorgesehen ist, nicht
mit der Staatsverfassung in Widerspruch steht,
wonach kein Beamter und Angestellter von seinem Amte
anders als durch ein richterliches Urteil entsetzt oder
entfernt werden kann.

Scherz. Ich bedauere, die Zeit des Rates noch
einmal in Anspruch nehmen zu müssen. Ich möchte
nach Alinea 3 ein neues Alinea einschalten: «Die
Unteroffiziere haben das Vorschlagsrecht für die
Gefreiten. Nur Gefreite sollen zu Unteroffizieren
befördert werden». Durch die Schaffung der Gefrei-

Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919. 130*












































































































































































